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Vorwort. 

Von der früheren Gepflogenheit, jeden Band mit einem 

Vorwort zu eröffnen, konnte ſeit einer Reihe von Jahren Ab— 

ſtand genommen werden, weil das Nötige im Jahresbericht des 

Vorſitzenden geſagt war. Beſondere UAmſtände zwingen die 
Schriftleitung diesmal zu aufklärenden Worten. 

Es liefen in den letzten zwei Jahren von verſchiedenen Seiten 

ſoviele Anfragen und Reklamationen mitunter recht tempera— 
mentvoller Art von Mitgliedern und Einſendern von Beiträgen 

ein, daß unmöglich allen eine perſönliche Antwort zuteil werden 

konnte. Die Anſicherheit der einen, die Unzufriedenheit der 

anderen wäre nicht eingetreten, wenn die betreffenden Herren 

das Vorwort des erſten Vorſitzenden zum 28. Band 1927 ge⸗ 

leſen hätten. Dementſprechend hatte der Schriftleiter mit den 

letzten drei Jahresbänden, die literariſchen Anzeigen ausgenom⸗ 

men, nichts zu tun, weder einen Einfluß auf die Zuſammen— 

ſetzung der Bände noch eine Verantwortung für irgendeinen 

Beitrag. Infolgedeſſen mußten auch alle eingeſandten Beiträge 

ungedruckt liegen bleiben, trotz früherer vielleicht gemachter Ver— 

ſprechen. Sie werden aber alle je nach Möglichkeit erſcheinen. 

Wir bitten alle, die es angeht, Geduld zu üben und zu bedenken, 
daß die Schriftleitung, obſchon ſie nach Kräften ſich beſtrebt, alle 

Wünſche zu erfüllen, doch Anmögliches nicht durchſetzen kann 

und für gewiſſe Fälle auch von Weiſungen des Vorſtandes ab⸗ 

hängig iſt. Es wird aber alles getan werden, daß auch in 
Zukunft wieder der Jahresband ſpäteſtens Mitte November 

erſcheint. 

Dem wiederholt von verſchiedenen Seiten ausgedrückten 
Wunſche, wieder mehr geſchichtliche Quellen zu veröffentlichen, 
ſteht der Anterzeichnete durchaus ſympathiſch gegenüber. Was 

VII



die Bände der erſten Serie ſowohl unſeres Diözeſan-Archivs als 

auch der Zeitſchrift für Geſchichte des Oberrheins ſo wertvoll 

und ſo geſucht macht, iſt ihre reiche Publikation von Quellen und 

Arkunden. Obwohl beabſichtigt, konnte wegen Platzmangel ſchon 

dieſes Jahr mit der Abteilung: Quellen noch nicht begonnen 

werden. Sie wird aber beſtimmt im nächſten Band eröffnet 

werden. 

Der Schriftleiter. 
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Ein Schulkonflikt zwiſchen Baden-Durlach und 
Fürſtbiſchof von Speier in der Stadt Baden 

1780- 1783“. 

Von 7 Franz S. Hochſtuhl. 

(Der hochwürdige Herr Verfaſſer ſtarz am 25. März 1930 zu Donaueſchingen 

im Alter von 58 Jahren.) 

I. Geſchichtliche Darlegung des Konfliktes. 

Als Profeſſor Wallendorfra, deſſen Entfernung der Speierer 

Fürſtbiſchof 1776 verlangt hatte, infolge ſeines Verhaltens zu 

Baden unmöglich geworden war, handelte es ſich um die Be⸗ 
rufung eines anderen Profeſſors der Philoſophie. Obgleich der 

Fürſtbiſchof die Erſetzung Wallendorfs durch einen Prieſter 
gefordert hatte, war der Referent der Anſtalt, Geheimer Refe⸗ 

rendär Seubert, abermals für die Ernennung eines Laien. 

Indes faßte der Geh. Rat die Berufung eines Geiſtlichen ins 
Auge. Geh. Rat Edelsheim wandte ſich daher mündlich und 

ſchriftlich an Weihbiſchof Seelmann zu Speier?. Dieſer hin⸗ 
wiederum ſetzte ſich mit dem fürſtbiſchöflichen Refendariat ins 

Benehmen und gab auf Grund der vom Fürſtbiſchof getroffenen 

Entſcheidung unterm 23. November 1777 Edelsheim Antwort. 

Er machte den bei der Bruchſaler Oberverwaltungskommiſſion 

und Bibliothek beſchäftigten Prieſter des biſchöflichen Seminars 

Martin Wiehrl, den Sohn eines fürſtbiſchöflichen Kammer⸗ 

dieners und Hofbaſſiſten, als geeigneten Kandidaten namhaft. 

1 Ergänzung zu des Verfaſſers Schrift: Staat, Kirche und Schule in 

den b.⸗badiſchen Landen etc. I. Teil: Das höhere Schulweſen (Freiburg 

1927). 
1a Aber ihn berichte ich in meiner Arbeit: „Staat, Kirche und Schule in 

den baden-badiſchen Landen unter Markgraf Karl Friedrich“. I. Teil, 169 ff. 

2 B.⸗St. 1573. 
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2 Hochſtuhl 

Am Wiehrl warm zu empfehlen, ſchrieb Seelmann nach Karls⸗ 
ruhe: „Der junge Mann beſitzt keine alte ſcholaſtiſche Philo— 
ſophie, wie man etwa überhaupt von Katholiken zu gedenken 

geneigt ſein müßte, wenn man bloß die Katholiken nach den 

Jeſuitenleiſten abmeſſen wollte, ſondern er hat ſich in die Philo— 
ſophie hineingedacht, ſo wie ſelbe von Wolfs Zeiten an bis hier— 

her bearbeitet worden iſt“. 
Da der Fürſtbiſchof die Sache unmittelbar bei ſich behan⸗ 

delt wiſſen wollte, ließ er durch ſeinen Geheimen Referendär 

Schmidt in Karlsruhe mitteilen, er ſei bereit, „einen ſehr ge— 
ſchickten und auferbaulichen Geiſtlichen“ nach Baden zu entſen— 
den, ſobald er die Bedingungen erfahre, unter welchen der neue 

Lehrer angeſtellt werden ſolle. Das Regierungskollegium zu 
Karlsruhe konnte ſich indes nicht entſchließen, dem Markgrafen 

den Rat zu geben, mit dem Biſchof direkt in Korreſpondenz zu 

treten, „in Rückſicht desjenigen Anteils, welchen Se. Hochfürſt⸗ 

lichen Gnaden ohne einiges diesſeitiges Verſchulden und ohne 
freundſchaftliche Kommunikation zu Anterſtützung der zügelloſen 

und geſetzwidrigen Abſichten der Stadt Baden an deren Be—⸗ 
ſchwerden bei kaiſerlichem Reichshofrat dem ſicheren Vernehmen 
nach zu nehmen gut gefunden habens“. Man hoffte, durch 

Privatkorreſpondenz mit andern Perſönlichkeiten zum Ziele zu 
gelangen, was auch tatſächlich der Fall war. Auf ein Schreiben 

Edelsheims an den Geiſtlichen Rat Linz zu Bruchſal? vom 
27. Dezember 1777 teilte dieſer bereits am 2. Januar 1778 im 

Einvernehmen mit dem Fürſtbiſchof mit, Wiehrl ſei angewieſen 

worden, ſich unverzüglich nach Karlsruhe zu begeben, um „die 

gnädigſte Anweiſung in ſeine neue Beſtimmung zu gewärtigen“. 

Dabei bemerkte Linz, man verſpreche ſich von Wiehrls Gaben, 
Geiſt und Sitten, er werde in jedem Betracht die auf ihn ge— 

fallene Wahl rechtfertigen und gleich genau die Pflichten ſeines 

Amtes wie jene der Dankbarkeit erfüllen; der Fürſtbiſchof ent⸗ 

ließe ihn ſonſt gar nicht. Am 15. März 1778 erfolgte die An⸗ 
ſtellung Wiehrls als Profeſſor der Philoſophie am Gymnaſium 
  

3 Geh. R.⸗Protok. vom 15. Dez. 1777. 

à Dieſem Schreiben war der eben erwähnte Beſchluß des Geh. Rats 

vom 15. Dez. 1777 beigelegt; ſo erhielt der Fürſtbiſchof durch Linz Kenntnis 

davon. Prot. ref. 1777, 775 ff.
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zu Baden, nachdem man zu Bruchſal gegen die Anſtellungs— 
bedingungen nichts zu erinnern gefunden hattes. 

Am 27. März 1778 erfolgte bezüglich Wiehrls die fürſt— 
biſchöfliche Entſchließung: „Wäre derſelbe nunmehr aus dem 

Seminario auf dieſe neue Stelle ohne weiteres zu entlaſſen 
unter Beziehung auf die höchſte Weiſung, welche Celſiſſimus 

Höchſtſelbſt demſelben erteilt haben, daß er ſich auferbaulich in 

ſeinem Betragen, emſig in der Schullehre bezeugen und wenn 

ihm vielleicht etwas in der Lehre gegen die alten wahren 

Religionsgründe zugemutet werden ſollte, er ſich nicht irre 
machen laſſen, ſondern darüber anhero ohnrückſichtlich Anzeige 

machen ſolle ⸗. 

Wiehrl, der 1771 biſchöflich Speierer Titulant geworden 

war?, ſtand damals im Alter von 26 Jahrens. Loreye, der 

bekannte ſpätere Raſtatter Gymnaſiumsdirektor, der in Baden 

Wiehrls Schüler geweſen war, nennt ihn „einen Mann, den 

die Natur mit den herrlichſten Gaben des Geiſtes und des 
Körpers ausgerüſtet hat, mit geiſtvollem Antlitz, mit kräftigem, 

Hochachtung gebietenden Körperbau, mit einer alle Herzen 

anſprechenden Freundlichkeit, mit einer ſonoren Stimme und 

mit einem Vortrag, der zum Beifall und zur Bewunderung 

hinriß““. 

Aber die großen Hoffnungen, mit denen der Fürſtbiſchof 

Wiehrl nach Baden entließ, erfüllten ſich nicht. Schon nach 
zwei Jahren, am 11. März 1780, beſchwerte ſich Stiſtspropſt 

v. Harrant in ſeiner Eigenſchaft als Direktor des Lehrinſtituts 

bei der badiſchen Regierung über Wiehrl. Dieſer hatte im 

Januar 1780 ohne Wiſſen des Direktors Theſen für eine aus 

der Logik öffentlich zu haltende Disputation drucken laſſen. 

Harrant hatte ihm daraufhin verboten, künftig Sätze zu ge⸗ 

5 Wiehrl wurde mit 400 fl. Gehalt angeſtellt. Prot. ref. 1778, 242. 

o Prot, ref. 1778, 242. 

7 d. h. auf biſchöfl. Tiſchtitel geweiht worden war (Anm. d. Schriftl.). 

s Tabula titularium episcopalium pro anno 1775 und 1785; Erzb. 

Archiv zu Freiburg. 

9 Loreye, Kurzgefaßte Chronik des Lyzeums zu Raſtatt vom Jahr 

1773 bis zum Jahr 1808, Beil. zum Programm des Raſtatter Lyzeums 
1836, S. 10. 

1*
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nanntem Zweck in Druck zu geben, wenn ſie ihm nicht acht Tage 
vorher zur Prüfung vorgelegt worden ſeien. Wiehrl kümmerte 

ſich aber nicht um dieſes Verbot, eigenmächtig gab er abermals 

für eine am 16. März 1780 zu veranſtaltende Disputation aus 

der Moralphiloſophie Lehrſätze in Druck!'. Von den genannten 

Exemplaren wollte er am 10. März 1780 eines dem Direktor 

überreichen. Dieſer aber verweigerte die Annahme und ſtellte 

Wiehrl zur Rede, warum er abermals Theſen habe drucken 

laſſen, ohne ſie ihm vorher der ergangenen Weiſung gemäß 
zur Prüfung vorzulegen. Wiehrl antwortete „ganz trotzend“, 
er halte ſich dazu nicht für verpflichtet, denn der Direktor habe 

keine Befugnis, eine derartige Forderung zu ſtellen; eine theo— 

logiſche Zenſur komme ihm nicht zu, und die Regierung habe 

ihn zu ſeinem Vorgehen nicht ermächtigt; nur wenn der Di— 
rektor eine entſprechende Vollmacht ſeitens der Regierung ihm 

vorweiſen könne, werde er ſich zur Erfüllung einer derartigen 

Forderung verſtehen, die aber in den Schulen zu Bruchſal nicht 

üblich ſei. Gleichzeitig machte Harrant dem Wiehrl Vorhalt 

darüber, daß er jungen Leuten in ſeiner Wohnung theologiſche 

Vorleſungen halte, ohne dazu befugt zu ſein. Wiehrl wies 

dieſen Vorhalt ſchroff zurück. 

Alles das legte Harrant in ſeiner Beſchwerdeſchrift dem 

Markgrafen ausführlich dar. Als Grund für ſein Verbot 

führte er an: „Die Lehrſätze aus was immer für einer Wiſſen— 

ſchaft ohne Zenſur öffentlich im Druck herauszugeben, wird 

aller Orten für eine ſehr bedenkliche Sache gehalten und wird 

daher ſolches auf keinen katholiſchen Schulen jemals zugegeben; 

auch bin ich aus verſchiedenen Vorgängen überzeugt, daß die 

von Profeſſor Wiehrl vorgegebene desfalſige Nachſicht in den 

Schulen zu Bruchſal ganz ungegründet ſei“. Zugleich richtete 
Harrant an den Landesherrn die Bitte, den Wiehrl wegen 

ſeines „ſubordinationswidrigen Betragens und der Verun— 
glimpfung des Schuldirektoriums in Schranken zurückzuweiſen“ 

10 Lehrſätze aus der praktiſchen Philoſophie, verteidigt von Franz 

Anton Gall aus Tiefenbronn, Auguſt Schnitzler aus Steinbach, Baden, den 

16. März 1780. 20 Sätze waren genommen aus der allgemeinen prakti⸗ 

ſchen Philoſophie und 41 aus der philoſophiſchen Sittenlehre.
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und ihm die Abhaltung der Disputation am 16. März zu unter— 

ſagen. 
Der Geheime Rat forderte alsbald von Seubert ein Gut— 

achten in der Angelegenheit ein n. Dieſer ſchlug vor“, Wiehrl 

ſolle ſich eheſtens gegenüber der Regierung wegen ſeines Ver— 

haltens ſchriftlich verantworten; die in Druck gegebenen Theſen 

ſolle er an den Prüfungskommiſſär der Anſtalt, Obervogt Krieg 

in Raſtatt, einſenden; ebenſo ſolle der Direktor dieſem mitteilen, 
was er an den Theſen Anſtößiges finde. Krieg ſolle dann der 
Regierung Bericht erſtatten, ob ein begründetes Bedenken 

gegen die Abhaltung der Disputation vorliege. Ergebe ſich kein 
Anſtand, ſo ſolle durch Regierungsdekret dem Direktor mit⸗ 

geteilt werden, die Visputation könne am 16. März ſtattfinden. 
Seubert wollte den Wiehrl nicht ohne Not einer „öffentlichen 

Proſtitution“ ausſetzen, die den „ſonſt brauchbaren Mann“ 
mißmutig machen könnte . Das ſubordinationswidrige Ver— 

halten Wiehrls verurteilte er allerdings und betonte, Wiehrl 
habe dafür eine Zurechtweiſung verdient, doch mit „ménage— 
ment“. Man müſſe ihm nämlich mildernde Umſtände zu⸗ 
billigen; ſchon einigemale habe er ſich bei ihm bitter beklagt 
„über die Bedrückung des Schuldirektors, welche aus deſſen 
allzu großer Anhänglichkeit an die ihm wie ſeinem Vorgänger 

gehäſſigen Exjeſuiten entſtünde““. 

11 Geh. R.⸗Protok. vom 13. März 1780. 

12 Gutachten vom 13. März 1780. 
13 In einem Gutachten vom 22. April 1780 ſagt Seubert, der Dis⸗ 

pufationsaktt am 16. März ſei ſchon „aller Orten angekündigt“ geweſen. 

14 Die Anhänglichkeit Harrants an die Exjeſuiten ſcheint aber doch 

nicht allzu groß geweſen zu ſein. Am 20. April 1774 ſchrieb er nämlich an 

Obervogt Krieg: „Es ſcheint, daß die Exjeſuiten zum größten Teil mit ihrer 

Kleidung auch das Gute ihres Ordens an Nagel gehängt, die Fehler aber 

ſorgfältig beibehalten haben. Ich lerne täglich ihr Mißtrauen und Falſch— 

heit beſſer kennen ... Ohnerachtet ich an meinen Exjeſuiten wenig Auf⸗ 

richtigkeit und viele Verſtellung merke und mir folgſam der Amgang mit 

ihnen ſehr beſchwerlich fällt, ſo werde ich doch, ſobald ich ausgehen darf, das 

Kollegium wieder beziehen“. Als Direktor des Hauſes hatte er nämlich im 

ehemaligen Kollegium Wohnung genommen, war aber wegen Krankheit einſt⸗ 

weilen wieder in ſein Probſthaus übergeſiedelt; denn „die Abwartung, ſo 

man in den Klöſtern hat, iſt bekanntlich nicht die beſte“, bemerkt er im 

gleichen Brief. B.⸗G. 9100.
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Indes ging die Regierung auf den Vorſchlag Seuberts, 

die Entſcheidung in die Hände Kriegs zu legen, nicht ein; ſie 

überließ dieſelbe vielmehr dem Stiftspropſt. Das Schreiben, 

welches der Markgraf am 14. März an Harrant als Antwort 

auf deſſen Beſchwerde über Wiehrl richtete, beſagte nämlich, 
wenn unter den Lehrſätzen ſich ſolche befänden, die der Religion 
oder den guten Sitten zuwider ſeien, ſolle er die Disputation 
bis auf weitere ihm zugehende Weiſung abſtellen; zugleich ſolle 

er berichten, warum der eine oder andere Satz anſtößig ſei. 

Für den Fall, daß keiner der gedruckten Sätze Grund zur Be— 
anſtandung gebe, wolle man geſchehen laſſen, daß die von 

Wiehrl auf den 16. März in Ausſicht genommene Disputation 

ſtattfinde. Dieſer ſolle eine ſchriftliche Verantwortung wegen 
ſeines Verhaltens durch Vermittlung der Direktion der Regie— 
rung zugehen laſſen. Zugleich wurde dem Stiftspropſt ein 

Exemplar der Wiehrlſchen Lehrſätze überſandt— 

Am Abend des 15. März erhielt Harrant das markgräf—⸗ 

liche Reſkript ſamt den Wiehrlſchen Theſen. Nun ſchien ihm 
aber die Zeit zur Prüfung derſelben zu kurz, und in eine Aus— 

ſprache mit Wiehrl, der „gar gern aus den Schranken der 
Mäßigung austritt und dabei dem Schulvorſteheramt einen 

ſehr engen Kreis einräumt“, wollte er ſich, um ſeine Bedenken 

zu beſeitigen, nicht einlaſſen. So teilte er denn dieſem am 
Abend des 15. März die Entſchließung der Regierung mit und 
bedeutete ihm, die Disputation ſolle einſtweilen unterbleiben. 

Er war nämlich der Anſicht, im Hinblick auf die Wichtigkeit der 

Sache ſei große Behutſamkeit notwendig, zumal „aus der— 

gleichen im publico erſcheinenden Lehrſätzen das ganze Lehr— 

inſtitut beurteilt wird“. Wiehrl aber legte mit größter Ent— 

rüſtung dagegen Verwahrung ein, nannte das markgräfliche 

Dekret durch unzutreffende Angaben erſchlichen und beharrte 
auf der Abhaltung der Disputation am folgenden Tage. Frei⸗ 

lich ſtand er ſchließlich von ſeinem Vorhaben ab, richtete aber 

am 18. März ein in maßloſem, auch von Seubert verurteilten 
Ton gehaltenes Proteſtſchreiben an den Stiftspropſt: „Hätte 
ich Ihnen“, ſchreibt er u. a., „dieſes Recht (der Prüfung) zu⸗ 
    

1s Gutachten vom 22. April 1780.
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geſtanden, ſo würden Sie meine Lehrſätze in einen fremden Rat 

gezogen haben, deſſen Verketzerungsſucht mir um ſo mehr uner— 
träglich wird, je mehr von demſelben bekannt iſt, daß er mir von 

jeher meine beſten Abſichten vereitelt und die hellſten Wahr— 

heiten bei halbſehenden Gelehrten in Baden als anſtößig aus— 

geſchrien, welche, einzuſehen ihr Verſtand zu kurz iſt“. — Da— 

mit ſpielte Wiehrl auf die Exjeſuiten an. Seine Vermutung, 
Harrant werde die Sätze durch andere prüfen laſſen, ſuchte er 
damit zu rechtfertigen, daß der Stiftspropſt gelegentlich bemerkt 

habe, er ſtehe dem praktiſchen Schulbetrieb fern. Schließlich 
warf er Harrant einen Eingriff in die Ordinariatsgerechtſame 

vor, da er ſich eine theologiſche Zenſur ſeiner Lehrſätze ange— 

maßt habe, die nur dem Ordinariat zuſtehe. Daraufhin ſandte 
der Stiftspropſt die Sätze ſamt einer Beſchwerdeſchrift an den 

Fürſtbiſchof. Aber den Hergang erſtattete er am 29. März dem 

Markgrafen Bericht. Dabei bemerkte er, ſchon oft habe er 

Veranlaſſung gehabt, ſich über Wiehrl zu beſchweren; er habe 
aber „den vielen Verdruß mit geduldigem Schweigen geſchluckt“. 

Angeſichts des im Lehrkörper herrſchenden Inſubordina— 
tionsgeiſtes bat er den Landesherrn um wirkſame Anterſtützung 
in der Führung der Direktionsgeſchäfte oder um Abnahme der— 
ſelben. Solange keine Abhilfe erfolge und ihm keine Genug— 
tuung für die ihm von Wiehrl zugefügten Anbilden zuteil werde, 
könne er ſie nicht mehr in Ehren, mit Nutzen, Luſt und Liebe 

führen. Deshalb müſſe er einſtweilen der Leitung des Lehr⸗ 
inſtituts entſagen und bitte den Markgrafen, ihm das nicht übel 
zu nehmen. 

Damit, daß der Stiftspropſt ſich beſchwerdeführend an den 

Biſchof gewandt und ihm die Wiehrlſchen Lehrſätze übermittelt 

hatte, war der Stein ins Rollen gebracht. In einem Erlaß vom 
9. April 1780 ſprach Fürſtbiſchof Auguſt ſein größtes Mißfallen 

darüber aus, daß Wiehrl verſchiedene Sätze aus der Welt⸗ 
weisheit dem Druck übergeben habe, obwohl erſt neuerdings 
durch eine Diözeſanverordnung jene Kirchen- und Reichsgeſetze 

eingeſchärft worden ſeien, die verböten, etwas ohne Zenſur 

drucken zu laſſen . Dieſe Vermeſſenheit verdiene die ſchärfſte 

1s Biſchöfl. Erlaß v. 25. Sept. 1778; Rößler, „Die kirchl. Aufklärung unter 

dem Speierer Fürſtbiſchof Auguſt v. Lmburg⸗Stirum“, S. 40 f. (Speier 1915).
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Ahndung, zumal der Stiftspropſt als Direktor des Gymnaſiums 

noch ein beſonderes Verbot erlaſſen habe und Wiehrl ſeinem 
Vorgeſetzten „mit einer ganz reſpekt- und ſubordinations— 
widrigen Art“ begegnet ſei. Indes wolle man es vonſeiten des 

Ordinariats zur Zeit mit folgenden Maßnahmen bewen— 

den laſſen: 
1. Wiehrl habe alsbald im Kapuzinerkloſter zu Baden acht— 

tägige Exerzitien zu halten, „um ſeinen bereits ſehr ausſchwei— 

fenden Geiſt wieder zu ordnen“, und ein Zeugnis des Quar— 

dians darüber unmittelbar an den Biſchof einzuſenden; 
2. er ſolle ſich umſo weniger unterfangen, „mit den ge— 

druckten Sätzen aus der praktiſchen Weltweisheit eine öffentliche 
Defenſion zu halten, als verſchiedene dieſer Sätze, 
wie ſie daliegen, gar nicht zu billigen, ſondern vielmehr 

den Grundſätzen der katholiſchen Gottesgelehrtheit und den 

guten Sitten anſtößig ſcheinen können“; 
3. er ſolle ſich nicht mehr unterſtehen, etwas in Druck zu 

geben, ohne es zuvor nach Bruchſal zur Zenſur eingeſandt zu 

haben; 
4. die Vorleſung aus der Theologie werde ihm unterſagt, 

da er hiefür vom Ordinariat nicht geprüft und approbiert ſei. 

Weitere Maßnahmen behielt ſich der 

Fürſtbiſchof vor. 

Wiehrl erwiderte dem Stiftsdechanten von Meris, der ihm 
die biſchöfliche Verfügung eröffnete, das Verbot, etwas ohne 

Erlaubnis des Ordinariats drucken zu laſſen, ſei ihm nicht be⸗ 
kannt; die fraglichen Lehrſätze ſeien den bereits gedruckten, be⸗ 
ſonders einem in Bruchſal genehmigten philoſophiſchen Kom⸗ 
pendium völlig gemäß; die ſofort zu haltenden Exerzitien ſeien 

ſeinen Berufspflichten und ſeiner Ehre nachteilig; über alles 

wolle er ſich beim Fürſtbiſchof hinlänglich verantworten. Dieſer 

aber ließ Wiehrl durch Meris bedeuten, es ſei nicht glaublich, 
daßz ihm das anläßlich verſchiedener Vorkommniſſe im Bruch⸗ 
ſaler Seminar ergangene Verbot unbekannt geweſen “; zudem 

17 Geheimer Referendär Schmiddt bemerkt in ſeinem „Erläuterten 

ſog. kurzen aktenmäßigen Begriff“ uſw., die Verordnung vom 25. Sept. 1778 

ſei wie gewöhnlich in der Diözeſe verkündet worden; daher werde Wiehrls 

vorgeſchützte Unwiſſenheit niemanden glaubhaft vorkommen.
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habe ihm als einem „anmaßlichen Lehrer der Theologie“ die 
Vorſchrift des Konzils von Trient bekannt ſein müſſen, wenn er 

nicht ſeine Anwiſſenheit in weſentlichen Dingen verraten wolle; 

ſo wie die beanſtandeten Sätze gefaßt ſeien, ſeien ſie in Bruchſal 

nicht verteidigt worden; auch habe der Fürſtbiſchof das Lehrbuch 
von Feder, auf das er ſich berufe, durchaus nicht ſeinem ganzen 

Amfang nach gebilligt; Wiehrl ſolle ſeine Ehre in gehorſamer 

Aufführung, nicht aber in unordentlichem Hochmut ſuchen; eines 
„höchſt vermeſſenen Hochmuts“ habe er ſich ſchuldig gemacht, 
indem er trotz des Verbots des Stiftspropſts die Theſen, ſelbſt 

wenn ſie unverfänglich ſein ſollten, habe drucken laſſen und dem 
Direktor wie zum Zeichen der Verachtung ſeines Verbots ſelbſt 
überreicht habe. Deshalb müſſe es bei dem ergangenen Refkript 

ſein Bewenden haben, und wenn er ſich nicht ſogleich fügen ſollte, 
ſo werde der Fürſtbiſchof ihn ohne weiteres nach Bruchſal vor— 

laden und ſeiner Widerſetzlichkeit gemäß behandeln“. 

Alsbald wurde Wiehrl in Karlsruhe mit der Anfrage vor— 

ſtellig, wie er ſich bezüglich des ihm zudiktierten „achttägigen 

Logis bei den Kapuzinern“ und der dadurch hervorgerufenen 
Anterbrechung ſeiner Lehrtätigkeit verhalten ſolle. Im Auftrag 

der Regierung ging ihm Seubert an die Hand. Er riet ihm, 
dem Biſchof eheſtens zu ſchreiben und ſich bereit zu erklären, 

den ſchuldigen Gehorſam zu leiſten; er ſolle aber dem Biſchof 
auch vorſtellen, daß ſehr widrige Folgen, ja der Verluſt des 
Lehramts und Gehalts, eintreten würden, wenn er den Anter⸗ 

richt ohne Genehmigung der Regierung längere Zeit verſäume. 

Deshalb ſolle er ſeiner Gehorſamserklärung die untertänigſte 

Anfrage beifügen, „ob zur Amgehung jener gegründeten Ver⸗ 

legenheit gnädigſt gefällig ſei, wegen Ausſetzung des Lehr⸗ 

amts und Abwendung der ihm daraus zu befahrenden etwaigen 

Verantwortung von Bruchſal aus vorher das Nötige an Smum 
gelangen zu laſſen oder aber zu befehlen, daß er ſelbſt desfalls 

zuvor die Anzeige machen ſolle“. Zugleich legte Seubert dem 

Wiehrl nahe, bei dem Biſchof ſich zu rechtfertigen oder zu ent⸗ 
ſchuldigen, wenn es noch nicht geſchehen ſein ſollte. 

Man ſtellte ſich in Karlsruhe auf den Standpunkt, der 

Biſchof habe wohl das Recht, Wiehrl zur Verantwortung und 

is Prot, ref. 1780, 162 (28 IV.).
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zur Strafe zu ziehen?', aber er dürfe dabei nicht einſeitig und 

ohne Zuſtimmung der Regierung vorgehen, ſoweit es ſich um 
Maßnahmen handle, die nicht lediglich Wiehrl als Kleriker der 

Speierer Diözeſe beträfen. Deshalb ordnete die Regierung 
folgende Vorkehrungen an. An Obervogt Krieg ſandte ſie ein 
verſchloſſenes, an das Badener Kapnzinerkloſter gerichtetes 

Dekret?“. Für den Fall nämlich, daß der Fürſtbiſchof auf der 

Durchführung ſeiner Verordnung ohne Rückſicht auf Wiehrls 
Lehramt beſtand, ſollte Wiehrls Freund und Amtsgenoſſe Becker, 

den Seubert entſprechend inſtruierte, ſofort dem Obervogt Nach— 
richt geben. Dieſer hatte dann das verſchloſſene Schreiben durch 
einen beſonderen Boten dem Kapuzinerkloſter zuzuſtellen. Das 

Dekret aber beſagte: Bei Vermeidung der landesfürſtlichen An— 

gnade und des Verluſtes der Wohltaten, die dem Kloſter aus 

beſonderer landesherrlicher Huld bisher von Zeit zu Zeit zu— 

gefloſſen ſind, wird ihm zur genauen Beobachtung bedeutet, es 
dürfe nicht geſtatten, „daß jemand von den bei dem dermaligen 

Lehrinſtitut zu Baden angeſtellten Dozenten, wer der auch ſei, 
ſich, ohne desfalls eine ausdrückliche landesherrliche Bewilligung 

in beglaubigter Form ſchriftlich vorzeigen zu können, in daſiges 
Kapuzinerkloſter begebe, um daſelbſt einen mit Verſäumnis der 

an Werktagen für die ſtudierende Jugend geordneten öffentlichen 
Lehrſtunden verbundenen — ſomit gedachten Lehranſtalten ſelbſt 

offenbar nachteiligen — Aufenthalt von mehreren Tagen zu 
nehmen“. Für den Fall der Nichtbefolgung des Dekrets behielt 
ſich die Regierung weitere Maßnahmen gegenüber dem Kloſter 
vor. 

Indes kam es für diesmal nicht zu einem Zuſammenſtoß 

zwiſchen der badiſchen Regierung und dem Biſchof. Freilich 

16 In einer Anzeige an die Regierung vom 15. Mai 1780 ſchreibt 

Seubert mit Bezug darauf: „Ich ſehe nicht, wie man hieſiger Seite dieſe 

Anordnung (Exerzitien!) mit Grund verhindern könne; denn der von hier 

aus erſagtem Lehrer wegen unanſtändigen Betragens gegen den bisherigen 

Schuldirektor erteilte Verweis iſt zwar Genugtuung für den Stiftspropſt 

und von ſeiten der Landesherrſchaft verfügte weltliche Strafe für den Pro⸗ 

feſſor Wiehrl, beides ſchließt aber bei ihm als einem Geiſtlichen der Speieri— 

ſchen Diözeſe auf ſeiten des Biſchofs die Macht nicht aus, ihm eben darum 

annoch eine beſondere correctio animi aufzuerlegen“. 

20 Datiert vom 24. April 1780.
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ſetzte ſich dieſer weder direkt noch indirekt mit Karlsruhe ins Be— 
nehmen; auch beſtand er Wiehrl gegenüber auf der anbefohlenen 

„Gemütskorrektion“, jedoch im Hinblick auf deſſen Vorſtellung 
mit der Klauſel, daß ſeine Lehrſtunden dadurch keinen Abbruch 
erleiden ſollten; ſolang der Anterricht dauere, dürfe er ſich 
außerhalb des Kloſters aufhalten; nach deſſen Beendigung habe 

er ſich ſofort wieder in dasſelbe zurückzubegeben, dort auch zu 

übernachten; der Quardian habe ein Zeugnis darüber an den 

Biſchof einzuſenden . Die Regierung, die von Wiehrl dieſe 

Verfügung des Biſchöfs erfuhr, erhob dagegen keine Ein— 
ſprache?? und gab dem Obervogt den Auftrag, das an das 

Kapuzinerkloſter gerichtete Dekret unerbrochen nach Karlsruhe 

zurückzuſenden, wo es vernichtet wurde. Das Kloſter hat nie 
erfahren, in welch heikle Lage es unter Amſtänden hätte kommen 

können. 

Nicht ſo glatt ging es bezüglich der andern Forderung des 

Biſchofs: Wiehrl ſolle die gedruckten Theſen nicht verteidigen 
laſſen. Die Regierung war keineswegs geſonnen, dieſe ohne ihr 

Wiſſen und ihre Zuſtimmung getroffene Verfügung ſich ohne 
weiteres gefallen zu laſſen?s. Auch die Rückſicht auf den guten 

Ruf des Lehrinſtituts beſtimmte ſie dazu: Es ſollte in der Sffent— 

lichkeit nicht die Meinung Platz greifen, als dürften am Badener 

Gymnaſium anſtößige Sätze verteidigt werden. Deshalb be— 

auftragte ſie den Obervogt Krieg *, unangemeldet ſich nach Ba⸗ 

den zu begeben und eine Privatdisputation vornehmen zu laſſen, 
einmal, um die Geſchicklichkeit der die Theſen verteidigenden 
Studenten kennen zu lernen, ſodann um feſtzuſtellen, ob bei Ver⸗ 

21 Erlaß vom 9. Mai 1780. Wiehrl ſandte nach Abhaltung der 

Exerzitien das Zeugnis des Quardians. Prot, ref. 1780, 194. 

22 Geh. R.-Protok. vom 16. Mai 1780. 
26 Seubert ſchreibt in ſeinem „Kurzen aktenmäßigen Begriff von 

der Verketzerungsgeſchichte des Profeſſors Wiehrl zu Baden“, man habe das 

biſchöfliche Verbot, das man unter der Hand erfahren, „aus Liebe zum 

Frieden ignoriert“; das ſtimmt aber nicht recht mit dem von Seubert ent— 

worfenen Schreiben Karl Friedrichs an Obervogt Krieg vom 24. April 1780, 

worin es heißt: „Wir behalten uns wegen Beſtimmung der Fortdauer dieſes 

Verſchubs (der Disputierübung) die fernere höchſte Weiſung zu erteilen 

auch jetzo noch bevor“. 
232 Schreiben Karl Friedrichs an Krieg vom 24. April 1780.
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teidigung derſelben wirklich eine Anſtößigkeit ſich ſinde. Als 

Maßſtab für die Beurteilung dieſer Frage könne nur die geſunde 

Vernunft in Betracht kommen, da es ſich um Sätze aus der 
theoretiſchen und praktiſchen Philoſophie handelt. An den 

Disputationen ſollten außer den beiden Defendenten und 

Wiehrl, dem praeses disputationis, feilnehmen: der Stifts⸗ 

propſt, zwei Piariſten von Raſtatt, die Badener Exjeſuiten 
Thein, Lambla und Zwenger, ſowie Profeſſor Becker. Aber den 

ganzen Akt ſolle ein Protokoll aufgenommen und der Regierung 
zugeſtellt werden. Zugleich erhielt Krieg den Auftrag, Wiehrl 

in Gegenwart des Stiftspropſtes eine amtliche Rüge zu er— 

teilen wegen ſeines Verhaltens gegen jenen; ſodann hatte er dem 

Wiehrl zu eröffnen, er ſolle die theologiſchen Vorleſungen auf— 
geben, da er nur für die philoſophiſchen und andern ſchönen 

Wiſſenſchaften angeſtellt ſei. Aberdies verfügte die Regierung, 
kein Lehrer der Badener Studienanſtalt dürfe fortan etwas in 

Druck geben, ohne zuvor den Entwurf dem jeweiligen Schul— 
direktor „zur allenfalſigen Erinnerung“ vorgelegt und deſſen Zu⸗ 

ſtimmung erhalten zu haben. Finde dieſer einen Anſtand, ſo 

habe er alsbald der Regierung darüber Bericht zu erſtatten, die 
dann das Weitere verfügen werde. 

Am 27. April 1780 fand in Kriegs Anweſenheit die an⸗ 
geordnete Disputation ſtatt. Vom Raſtatter Piariſtenkollegium 

waren erſchienen der Rektor P. Fauſtinus und der Vizerektor 

und Schulpräfekt P. Vitalis; von den bezeichneten Badener 

Perſönlichkeiten fanden ſich alle ein außer dem Exjeſuiten 

Lambla, der vor Kriegs Ankunft eine Reiſe zur Markgräfin 

Maria Viktoria in Ottersweier angetreten hatte. Alle Teil— 
nehmer hatten das Recht, die Theſen anzugreifen. Die Einreden 

der Opponenten, die Antworten der Defendenten, die Erklä⸗ 
rungen Wiehrls: alles ward zu Protokoll genommen. Als Krieg 

zum Schluß an die Anweſenden die Frage richtete, ob ſie bei 

der Verteidigung der Sätze etwas Anſtößiges wahrgenommen 
hätten, verneinten ſie dieſelbe. 

Noch bevor die Regierung weitere Anordnungen traf, 
teilte der Fürſtbiſchof, der ſich in ſeinem Erlaß vom 9. April 

weitere Maßnahmen vorbehalten hatte, dem Markgrafen unterm 

8. Mai 1780 mit, er ſehe ſich genötigt, ſeinen Titularen Wiehrl
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zu ſeinem unmittelbaren Dienſt ins Hochſtift zurückzurufen, er 
habe ja erſt neuerdings wieder einen andern ſeiner Titulanten, 

Becker, für das Lehramt in Baden abgegeben; da dieſer bereits 
in Bruchſal Philoſophie gelehrt habe, könne er an Wiehrls 

Stelle treten, für Beckers Poſten bei den untern Klaſſen könne 
man einen aus den badiſchen Titulanten beſtimmen, von denen 

noch nicht alle „mit einer Station verſehen“ ſeien. Demgegen⸗ 

über betonte Karl Friedrich in ſeinem Schreiben vom 31. Mai 

1780, der biſchöfliche Tiſchtitel begründe noch nicht die Befug— 
nis, Wiehrl ohne weiteres aus Baden zurückzurufen; dieſer 

habe ja von ihm, dem Markgrafen, eine Anſtellungsurkunde 
erhalten, die auch dem Biſchof zur Einſichtnahme vorgelegen ſei, 

ohne allen Vorbehalt ſei Wiehrl daraufhin zum Lehramt nach 

Baden entlaſſen worden und in der gleichen Diözeſe geblieben. 

Abrigens ſei Wiehrl mit ſeinem Badener Poſten vollauf zu— 

frieden und habe keine Neigung, ein Lehramt zu Bruchſal zu 
übernehmen. Im Hinblick darauf erklärte der Markgraf dem 

Fürſtbiſchof, er könne ſich mit Wiehrls Abberufung nicht ein— 
verſtanden erklären. In ſeiner Antwort vom 15. Juni 1780 be⸗ 

tonte der Fürſtbiſchof mit aller Beſtimmtheit, er habe ein Recht, 
Wiehrl zurückzurufen: als Alumnus und Titulant des Hochſtifts 

Speier wie als Antertan des Fürſtbiſchofs habe Wiehrl ſeine 

Kräfte in erſter Linie dem Hochſtift zu widmen; abgeſehen davon 

habe der Biſchof kraft ſeines Amtes die uneingeſchränkte Ge— 
walt, eine jede kirchliche Perſon von ihrer Stelle zu entfernen; 

er ſchulde lediglich dem „hierarchiſchen Kirchenſyſtem“ Rechen— 

ſchaft darüber. Aber Karlsruhe beharrte auf ſeinem Stand⸗ 

punkt, den es auch Rom gegenüber geltend machte. 

Gegen Ende des Schuljahres erklärte der Fürſtbiſchof in 
ſeinem Schreiben vom 14. September 1780 dem Markgrafen: 

Nachdem Wiehrl gegen die Kirchen-, Reichs- und erſt neuer— 

dings erlaſſenen Diözeſangeſetze dem Willen ſeines Direktors 

zuwider ſchuldhafterweiſe Sätze habe drucken laſſen, „davon 

einige bereits von Ans kraft Unſers nach dem katholiſchen Kirchen— 

ſyſtem Uns in der Glaubens⸗ und Sittenlehre von Gott zu⸗ 

kommenden Beurteilungsrechtes als anſtößig erklärt worden“, 

könne er in der Diözeſe kein öffentliches Lehramt 

mehr verwalten außer im Bruchſaler Semi⸗
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nar, wo der Biſchof ihn unmittelbar unter den Augen habe, 

ſeine Grundſätze prüfen und von Zeit zu Zeit ſich die genaueſte 

Rechenſchaft von allem geben laſſen könne. Die Leute, die 

Wiehrl ſo eifrig in Baden zu halten ſuchten, täten dies weniger 
um der Bedeutung ſeiner Perſönlichkeit willen, die leicht zu er— 
ſetzen ſei, als vielmehr deswegen, weil er „eine den ſonſtigen 
Beſtrebungen dieſer Leute ganz angemeſſene Freiheit im Denken 
und ſeine Handlungsart, aber gewiß nicht zum Beſten der 
katholiſchen Religion, bereits zu äußern angefangen“. Schon am 

18. September antwortete Karl Friedrich. Abermals legte er 
Verwahrung ein gegen Wiehrls Abberufung; deſſen ganzes 

Vergehen beſtehe darin, daß er ohne Genehmigung des Direk— 
tors die Theſen habe drucken laſſen. Dafür habe er „ohngeachtet 

ſeiner desfalls nicht ohne alle Wahrſcheinlichkeit angeführten 

Entſchuldigung“ die gebührende Ahndung ſeitens der Landes⸗ 
herrſchaft wie des Biſchofs erfahren. Hinſichtlich der Lehrſätze 

ſelbſt wolle man jetzt nicht die Frage aufwerfen, ob wirklich die 

Theologie und chriſtliche Sittenlehre der geeignete Maßſtab ſei 
zur Prüfung rein philoſophiſcher Sätze, und wo allenfalls, wenn 
es neben dem landesherrlichen noch ein biſchöfliches Zenſurrecht 

über rein philoſophiſche Sätze gäbe, die Grenze zwiſchen beiden 
liege. Es genüge vielmehr die Feſtſtellung, daß die Teilnehmer 

an der zu Baden am 27. April veranſtalteten Privatdisputation 

nach den von Wiehrl gegebenen Erläuterungen etwas gegen die 

Religion und Sitten Verſtoßendes an fraglichen Lehrſätzen nicht 

hätten finden können. Folgerichtig müßte der Biſchof die Ent⸗ 

fernung all dieſer Lehrer ebenfalls verlangen. Das werde er 

aber gewiß nicht tun. Deshalb ſollte er mit weiterem Vorgehen 
gegen Wiehrl zurückhalten, auch „den darunter allenfalls zu er— 

wartenden weitern und höhern Erkenntniſſen“ vorzugreifen um 

ſo weniger geneigt ſein, als man badiſcherſeits gegenüber der 

Fortſetzung der bisherigen „Prozeduren“ nicht gleichgültig bleiben 

könne. 

Auf dieſes markgräfliche Schreiben erwiderte Fürſtbiſchof 

Auguſt am 12. Oktober 1780. Beſonders drei Punkte hatten 
ſeinen Widerſpruch herausgefordert: bezüglich der 

Wiehrlſchen Sätze komme lediglich das ſtaat— 

liche Zenſurrecht in Frage; die Badener Dis—
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putation habe feſtgeſtellt, daß Wiehrls Er— 
örterung ſeiner Sätze nichts Anſtößiges ent⸗ 

halte, und der Biſchof möge mit ſeinem Vor— 
gehen „höhern Erkenntniſſen“ nichtvorgreifen. 

Bezüglich des erſten Punktes betont das biſchöfliche 

Schreiben mit aller Schärfe, neben demlandesherrlichen 

Zenſurrecht, das ſich auf das Weltliche und den Staat 
beziehe, und das dem Markgrafen ſeitens des Biſchofs in keiner 

Weiſe verkümmert werde, beſtehe ohne allen Zweifel auch das 
kirchliche Zenſurrecht, das auf die Erhaltung der Rein— 

heit der Glaubens- und Sittenlehre abziele. Dieſes Recht komme 

in der Diözeſe nach katholiſcher Kirchenverfaſſung ausſchließ⸗ 

lich dem Biſchof zuß; es ſchließe für ihn die weitere Be— 

fugnis in ſich, unabhängig von jeder weltlichen 

Inſtanz die zur Reinerhaltung der Glaubens— 
und Sittenlehre nötigen Maßnahmen zu 

treffen. Dieſe Grundſätze fänden auch An— 
wendung bei philoſophiſchen Sätzen, inſofern 
durch ſie, wie es bei den Wiehrlſchen Theſen 

zutreffe, die Glaubens- und Sittenlehre be— 

rührt werde. Zahlreiche Beiſpiele redeten der Berechti— 
gung dieſer Auffaſſung das Wort. 

Wenn man ſodann in Karlsruhe ſo ſehr auf die Badener 

Disputation und ihre Feſtſtellung poche, ſo ſei das für das 

Ordinariat völlig bedeutungslos, da die Teilnehmer an ihr vom 

Diözeſanbiſchof gar nicht beauftragt waren. Vom Biſchof ver— 

langen, er möge ſein Vorgehen bezüglich der von ihm verurteil— 

ten Wiehrlſchen Sätze einrichten nach dem Erfund einer mark— 

gräflichen Kommiſſion, heiße gerade ſo viel, als wenn man vom 

Markgrafen verlangen wollte, er ſolle die endgültige Zenſur von 
Sätzen, die er als ſtaatsgefährlich erkannt habe, abhängig machen 
von dem Arteil einiger biſchöflichen Räte; die von Wiehrl 

gegebene Auslegung ſeiner Sätze könne unanſtößig ſein, ohne 

daß damit die Sätze ſelbſt, wie ſie daliegen, zu billigen 

ſeien. Der Verfaſſer des markgräflichen Schreibens kenne offen⸗ 

bar nicht die in der katholiſchen Kirche übliche Zenſurart, durch 

die gewiſſe Sätze als übellautend (male sonantes) gebrandmarkt 
würden. Solchen Sätzen könne man allenfalls noch eine gute
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Auslegung geben. Sollten übrigens die Teilnehmer an der 
Disputation in ihrem Arteil die Grenzen der dem Biſchof ge— 
bührenden Unterwerfung überſchritten haben, ſo würden ſie 

dafür zur Rechenſchaft gezogen werden?. 

Beſonders hatte den Fürſtbiſchof die markgräfliche Be⸗ 

rufung auf die „ſöhern Erkenntniſſe“ verletzt. Was 

wolle damit geſagt ſein? Wolle man etwa mit der Berufung an 

den Metropoliten drohen? Das verriete abermals eine 

ſehr große Unkenntnis der katholiſchen Grundwahrheiten: Das 

einem Biſchof in der katholiſchen Kirche von Gott zukommende 

Beurteilungsrecht bezüglich der Glaubens- und Sittenlehre und 
die zur wirkſamen Ausübung dieſes Rechtes erforderlichen Maß⸗ 
nahmen hängen von keinem andern, auch auf höherer hierarchi— 

ſcher Stufe befindlichen Biſchof ab, ſondern lediglich von der 

Geſamtkirche bzw. vom Römiſchen Stuhl. Was aber letzteren 

angehe, habe gerade der päpſtliche Nuntius zu Köln 

vermutlich auf Veranlaſſung anderer deutſchen Biſchöfe ihn 
bereits vor einiger Zeit darauf aufmerkſam gemacht, „daß 

dem Vernehmen nach am Gymnaſium zu Baden 

allzu freie und anſtößige Lehren den Schü— 

lern vorgetragen und hierzu durchausprote— 
ſtantiſche Kompendien gebraucht würdens?“. 

„Oder ſollte man badiſcherſeits unter den „höhern Erkenntniſſen“ 

25 Tatſächlich richtete der Fürſtbiſchof am 5. Januar 1781 einen Erlaß 

an den P. Rektor der Piariſten zu Raſtatt, in welchem er ihn aufforderte zu 

berichten, 1. wer dieſe Piariſten geweſen, ſo mehrmal genannte Sätze gut— 

geheißen; 2. in was für einer Art ſie dieſelben als unanſtößig erklärt; 3. was 

dieſe Geiſtlichen für ein Amt zu Raſtatt bekleiden?“ Der P. Rektor geht in 

ſeinem Rechtfertigungsſchreiben vom 9. Jan. 1781 um die Sache herum; 

wenn er erklärt: „Wir haben in der Hauptſache uns um die Wiehrl'ſchen 

Sätze wenig angenommen, unſer Urteil und Meinung in Anſehung der⸗ 

ſelben keineswegs geäußert, viel weniger ſie als unanſtößig erklärt“. Im 

Hinblick auf die heikle Lage der Piariſten ſchreibt Obervogt Krieg am 

11. Jan. 1781 an Karl Friedrich: „Er (— der Rektor) iſt dieſer Sache halber 

in Verlegenheit, und es iſt zu wünſchen, daß die Piariſten aus dem Handel 

gelaſſen werden können“. 

26 Wie ſein Vorgänger Wallendorf legte Wiehrl ſeinen Vorleſungen 

über die Sittenlehre das Lehrbuch des proteſtantiſchen Profeſſors Johann 

Georg Heinrich Feder in Göttingen zu Grunde. Abrigens wurde dasſelbe 

auch an den bayeriſchen und öſterreichiſchen katholiſchen Schulen benützt.
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die des Kaiſersbzw. Reichshofrates verſtehen? Von 

einer weltlichen Macht iſt aber das biſchöfliche Beurteilungsrecht 

in der Glaubens- und Sittenlehre völlig unabhäng. „In einem 

andern Betracht aber“, ſo betont der Biſchof ſchließlich, „haben 

wir gar kein Bedenken, die bisherigen Verhandlungen in dieſer 

Sache Ihrer Kaiſerlichen Majeſtät vorzulegen; Allerhöchſt⸗ 

dieſelbe werden daraus erſehen müſſen, daß man ganz plan— 
mäßig immer würdige Nachfolger der Jagemann, 

der Hofmann? und der Wallendorf zu Baden zu 

unterhalten ſuche und eine dieſen Abſichten gemäße Denkungsart 

der Weg ſei, ſich einen über alle ſonſt gewiß mehr Rückſicht ver⸗ 
dienenden Bedenklichkeiten weggeſetzten Schutz zu erwerben“. 

Dem Wiehrl ſelbſt hatte der Fürſtbiſchof unterm 2. Auguſt 
eröffnet, er werde ihm ein Lehramt zu Bruchſal übertragen; 

deshalb habe er nach Schluß des Schuljahrs dort zu erſcheinen, 
um weitere Befehle entgegenzunehmen. Wiehrl hatte aber keine 

Luſt, Baden zu verlaſſen, obwohl er auch von ſeinem Vater zum 
Gehorſam gegen den Biſchof gemahnt wurde. Sein Verhalten 

machte er von der Entſchließung des Markgrafen abhängig, dem 
er den biſchöflichen Erlaß zur Kenntnis brachte, was ihm der 

Fürſtbiſchof übelnahm?s. Am die Stimmung in Bruchſal für 
ſich günſtiger zu geſtalten, wandte er ſich an den Geiſtl. Rat und 

Referendär Linz und ſuchte ſein Benehmen in der Theſenange— 
legenheit in günſtigem Lichte darzuſtellen. Um nicht hartnäckig 

zu erſcheinen, wolle er per modum deprecationis bekennen, 

nicht vorſichtig genug gehandelt zu haben; er gebe ſich der Hoff⸗ 

nung hin, der Fürſtbiſchof werde ihn im Hinblick auf die ge— 

haltenen Exerzitien fernerhin nicht mehr als des Angehorſams 
verdächtig erachten. Aber der Biſchof ließ ſich dadurch nicht 

umſtimmen. In einem Erlaß vom 15. September 1780 erklärte 
er Wiehrl, er könne ihm außer im Bruchſaler Seminar kein 

anderes öffentliches Lehramt in der Diözeſe mehr anvertrauen, 

27 Über Hofmann und Jagemann gibt meine größere Arbeit näheren 

Aufſchluß. 
28 Prot. ref. 1780, 306, 309. 

20 Daß Wiehrl nicht immer ſo devot war, zeigt u. a. ſein Schreiben 

an Seubert vom 19. Sept. 1780, als er die dritte Zitation erhalten hatte. 

Er ſpricht darin von einem „raſenden Biſchof“ und einer „tobenden ex⸗ 

jeſuitenrace“, denen er ſich nicht übergeben wolle. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. §. XXXI. 2
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und befahl ihm, auf den 30. September ſich unfehlbar in Bruch⸗ 
ſal einzufinden. Wiehrls Gehorſamsbeteuerungen nannte er 
„falſche und heuchleriſche Vorſpiegelungen“. Veranlaſſung dazu 

hatte ihm u. a. die Karlsruher Mitteilung gegeben, Wiehrl habe 
keine Luſt, ſein Badener Lehramt aufzugeben und ein ſolches in 

Bruchſal anzutreten. 
In dieſem Vorſatz war Wiehrl beſtärkt worden durch eine 

Anterredung, die er im Juli 1780 mit ſeinem Gönner, dem Weih— 
biſchof Seelmann, in Speier gehabt hatte“. Eine weitere 

Anterredung erfolgte im September; in einem Schreiben vom 
30. Auguſt 1780 bittet nämlich Seelmann den Geh. Referendär 

Seubert in Karlsruhe, Wiehrl in aller Stille zu ihm nach Speier 

zu ſchicken. Seelmann ſpielte überhaupt in der Wiehrlange— 
legenheit eine große Rolle. Er hielt die badiſche Regierung fort⸗ 
während auf dem laufenden und ging ihr mit Rat und Tat in 

ihrer Korreſpondenz mit Rom und dem päpſtlichen Nuntius zu 

Köln an die Hand; er inſpirierte vielfach die badiſchen Ant— 
worten auf die fürſtbiſchöflichen Schreiben, ja, gelegentlich bot er 
ſich zur Ausarbeitung derſelben an n. Schon im Juli hatte er 

der badiſchen Regierung den Rat gegeben, ſich nach Rom zu 

wenden, damit durch das Eingreifen des Apoſtoliſchen Stuhls 

die vom Fürſtbiſchof verfügte Abberufung Wiehrls rückgängig 
gemacht würde ꝛ. In der Tat beſchritt man in Karlsruhe dieſen 

Weg: Am 14. Auguſt 1780 richtete Karl Friedrich ein Schreiben 
an Kardinal Antonelli, das Seelmann nach Rom ſandte und 
durch den kurpfälziſchen Legationsſekretär de la Barthe dem 

Kardinal übermitteln ließ. So erklärt es ſich, daß der Markgraf 

am 18. September an den Fürſtbiſchof ſchreiben konnte, er möge 

30 Anzeige Seuberts an die Regierung vom 20. Juli 1780 und Schrei⸗ 

ben Seelmanns an den Präſidenten v. Hahn vom 11. Juli 1780; B. St. 
1590. 

31 Geh. R.⸗Protok. vom 13. November 1780. 

32 Schreiben Seelmanns an den Präſidenten v. Hahn vom 11. Juli 

1780. In dieſem Schreiben bemerkt er: „Ich erbiete mich bei allenfalls noch 

weiter nötigen Handlungen zu jeden nur immer möglichen Dienſtverrich⸗ 

tungen und werde ich ſolche immerhin mit dem Gefühle der Wahrheit ſo— 

wohl als auch jeder Pflichten gegen meinen gnädigſten Herrn auf das 

genaueſte zu vereinigen wiſſen.“ B.⸗St. 1590. Nach Loreye (a. a. O. 12) 

trat Seelmann auch in zwei Diſſertationen als Verteidiger Wiehrls auf.
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durch ſein Vorgehen „höheren Erkenntniſſen“ nicht vorgreifen. 

Anmittelbar vor Abfaſſung des Schreibens an den Kardinal hatte 
Seelmann noch eine Anterredung mit Seubert zu Germersheim 

gehabt. Sein Streben ging dahin, in dieſer Sache der badiſchen 

Regierung möglichſt entgegenzukommen. Charakteriſtiſch für ihn 
in dieſer Beziehung iſt ein Satz aus einem ſeiner zahlreichen 

Briefe an Seubert. Am 4. Oktober 1780 ſchreibt er: „Der Geiſt 

unſerer Kirche iſt es, in ſolchen des Rechtes wegen ſo aufgeklärten 
Fällen ſich den weltlichen Regenten nachgiebig und gefällig zu 

beweiſen.“ 

In den die Wiehrlangelegenheit betreffenden Briefen Seel— 

manns an Seubert kommt auch ſeine Abneigung gegen die Ex— 
jeſuiten unverholen zum Ausdruck. 

Der Vorladung des Fürſtbiſchofs auf den 30. September 

erklärte Wiehrl nicht entſprechen zu können, da an dieſem Tag 
noch Schulprüfungen ſtattfänden. Dagegen erbot er ſich, in der 

darauf folgenden Ferienzeit ſich in Bruchſal zu ſtellen. Die 

Regierung, der er davon Mitteilung machte, ließ ihn nach 

Karlsruhe kommen und erklärte ihm, ſie geſtatte die Reiſe nach 

Bruchſal, aber unter folgenden Bedingungen, die Seelmann 

in einem Schreiben vom 20. September 1780 an Seubert vor— 
geſchlagen hatte, und die man noch vor Wiehrls Eintreffen in 

Bruchſal dem Fürſtbiſchof mitzuteilen gedachte: 
1. Wiehrls perſönliches Erſcheinen in Bruchſal ſolle lediglich 

ſeine „Submiſſion“ gegen den Biſchof zum Ausdruck bringen; 
2. er dürfe ſich nicht bereit erklären, ein Lehramt in Bruch⸗ 

ſal zu übernehmen, da ihm dies ſeitens der badiſchen Regierung 

ausdrücklich verboten werde; 
3. zu Beginn des neuen Schuljahrs habe er ſeinen Anter⸗ 

richt in Baden „bis zur weiteren und höheren Verfügung“ fort⸗ 

zuſetzen. 

23 Am 30. Auguſt 1780 ſchreibt Seelmann an Seubert, die Exjeſuiten 

würden Wiehrl in Rom denunzieren; am 20. Sept. 1780: „Nunmehro muß 

bald eine Antwort von Rom eintreffen ... was Wiehrl anlangt, kommt 

es darauf an, ob die Herren Exjeſuiten zu Baden und Bruchſal die päpſt— 

liche Nunziatur zu Köln und den römiſchen Hof nicht zum voraus wider 
die bekannten Theſen eingenommen haben. Dies möchte faſt zu befahren 

ſein; denn dies iſt die Verteidigungsart dergleichen Leute, in der ganzen 

Welt Lärmen zu machen“. 

2*
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Durch Anterzeichnung eines Reverſes verpflichtete ſich 
Wiehrl auf dieſe Bedingungen. Für den Fall, daß dieſer wirk— 
lich nach Bruchſal gehe, hatte Seelmann der Regierung den 

Rat gegeben: „Vielleicht könnte es ſein, daß ſogar dem Pro— 
feſſor Wiehrl ein Eid de non revelandis arcanis in causa ista 

ipsi accreditis abgenommen werde!. Das veranlaßte die 

Regierung, von Wiehrl eine ſchriftliche Erklärung darüber zu 
verlangen, wie er beſtimmte Fragen, die der Fürſtbiſchof an ihn 

richten könnte, beantworten würde. Wiehrl gab mit ſeiner 

Anterſchrift folgende Zuſicherung: Die Frage, ob er in Speier 

geweſen ſei, würde er mit Ja beantworten. Wozu er dahin 
gegangen? Er habe den Kanonikus Alth beſuchen wollen. Ob 

er nicht auch beim Weihbiſchof geweſen ſei, um ſich dort Rat zu 

holen? Ja, aber der Weihbiſchof habe ihn nicht angenommen, 

ſondern ihm ſagen laſſen, er könne ſich nicht in die Sache miſchen, 
da er die Angnade des Fürſtbiſchofs fürchte. Ob ihm nicht 

bekannt ſei, daß zwiſchen Karlsruhe und dem Weihbbiſchof in 
dieſer Sache Verhandlungen ſtattgefunden hätten? Er könne 

hiervon nichts ſagen. Ob er nicht wiſſe, was der Karlsruher Hof 
eigentlich vorhabe, und durch welche Mittel er ſeine Abſicht zu 
erreichen gedenke? Das ſei ihm unbekannt. Ob ihm nicht zu 

Karlsruhe der Inhalt der fürſtbiſchöflichen Schreiben an den 

Markgrafen und andererſeits von ihm die geiſtlichen Reſeren— 

dariatsverfügungen dem badiſchen Hof oder einem Beamten 
desſelben mitgeteilt worden ſeien und man darnach das beider— 
ſeitige Benehmen vereinbart habe? Er habe in Karlsruhe nur 

die Abberufungsgründe ſeines Ordinarius in Erfahrung ge⸗ 

bracht, und nur die Referendariatsverfügungen habe er in Karls— 
ruhe bekannt gegeben, wovon er jeweils die Anzeige in Bruch⸗ 

ſal erſtattet habe. 

Man wird nicht ſagen können, daß Wiehrl in dieſer „auẽf 

Treu und Glauben“ abgegebenen Erklärung, die er am 2. Okto⸗ 
ber 1780 zu Karlsruhe unterzeichnete, durchweg bei der Wahr⸗ 

heit geblieben iſt. Die Behauptung Loreyes, Wiehrl ſei ein 

Mann von „einem redlichen, aller Falſchheit fremden Gemütess“ 

geweſen, erfährt dadurch eine eigenartige Beleuchtung. 

3 Seelmann an Seubert 1. Okt. 1780. 

38 A. a. O. 10.



Schulkonflikt zwiſchen B.-Durlach und Fürſtbiſchof von Speier 21 

Mit Bezug darauf, daß der Fürſtbiſchof ihm ſeine Aus— 

ſagen vielleicht mit einem Eid erhärten laſſen wollte, macht 

Wiehrl in der genannten Erklärung geltend: Die Auferlegung 
eines ſolchen Eides ſei nicht zuläſſig, weil er ſich in ihm zu etwas 

ſittlich Verbotenem verpflchten müßte, nämlich zum Handeln 
gegen die Pflichten, die er dem Markgrafen „als der dankes— 

vollſte Diener“ ſchulde. Darum verſichert er, er werde einen 

ſolchen Eid nicht leiſten, und wenn man Gewalt gegen ihn an— 
wenden wolle, werde er die ihm hieraus erwachſenden Beſchwer— 

den einer höhern Inſtanz unterbreiten. Für den Fall, daß 

Wiehrl nach Bruchſal komme, wollte ihm Seelmann mit ſeinem 
Rat zur Seite ſtehen. Er ſchreibt am 4. Oktober mit Bezug 

darauf an Seubert: „Wiehrl wird bei ſeiner Ankunft zu Bruch— 

ſal noch einige zur gerechten Abſicht dienende Schreiben emp— 
fangen; ich zweifle gar nicht an dem guten Erfolg, der junge 

Mann hat doch zu viel Reelles in ſeiner Seel, als daß er ſich ſo 
ſchnell durch einige Scheingründe ſollte täuſchen laſſen.“ 

Indes kam Wiehrls Reiſe nach Bruchſal nicht zur Aus⸗ 

führung. Die badiſche Regierung gewann nämlich aus den 

Außerungen des Fürſtbiſchofs die überzeugung, daß er als 

Landesherr ihn in Bruchſal zurückbehalten werde. Deshalb 

unterſagte ſie Wiehrl bis auf weitere Wei— 

ſung, „aus den badiſchen Landen ſich zu ent⸗ 

fernen.“ Das geſchah in der Sitzung des Geh. Rats vom 

20. Oktober 178036. 

36 Mit Bezug darauf heißt es in einem markgräflichen Schreiben an 

den Fürſtbiſchof vom 30. Oktober 1780: „Da er (Wiehrl) bei ſeiner hieſigen 

Stellung auf näheres Befragen über den Inhalt der ihm von Bruchſal 

zugegangenen Weiſung nicht hat in Abrede ſtellen können, daß ſolche den 

fortwährenden Vorſatz enthalte, ſeine Dienſtleiſtung unſerm Lehrinſtitut in 

Baden Deroſeits zu entziehen und ihn zu einem öffentlichen Lehramt in 

der Bruchſaler Pflanzſchule forthin anzuſtellen, ſo ſind wir bewogen wor⸗ 

den, durch ein ihm zugefertigtes gemeſſenes Verbot, ſich ohne ſpezielle Er— 

laubnis nicht aus unſern Landen zu begeben; jene bezweckte Vorenthaltung 

ſeiner Perſon und ferneren Dienſte inſolange hinterſtellig zu machen, bis 

wir vergewiſſert ſind, daß es mit der verlangten perſönlichen Stellung des 

Profeſſors Wiehrl in Bruchſal nicht weiter auf kaum gedachte, unſern 

Rechten nachteilige Intention, ſondern nur darauf abgeſehen ſei, denſelben 

als Clericum zu veranlaſſen, daß er zur ſchuldigen Reſpektsbezeigung gegen



22 Hochſtuhl 

Da Wiehrl trotz ſeiner dem Biſchof gegebenen Verſicherung 

in der Ferienzeit zu Bruchſal nicht erſchien, richtete dieſer am 
16. Oktob er an ihn eine letzte Mahnung, mit dem Bemerken, 

bei dem Verbot jeder öffentlichen Lehrtätigkeit außer dem 

Seminar habe es ſein unabänderliches Bewenden und ſeine 

Approbation (d. i. die Erlaubnis zum Beichthören und 
Predigen) ſei bis zur ferneren Prüfung zurück— 
genommen. Wiehrl ſandte daraufhin das markgräfliche Ver⸗ 

bot ein, das ihm unterſagte, ohne Genehmigung der Regierung 
aus den badiſchen Landen ſich zu entfernen. Aber der Fürſt— 

biſchof beſtand auf ſeiner Verfügung, die er ihm nochmals durch 
einen beſonderen Boten zuſtellen ließ, damit er ſich nicht ent— 

ſchuldigen könne, das Dekret ſei ihm nicht zu Händen gekommen *. 

And am 28. Oktober eröffnete er dem Markgrafen in aller Form, 
wenn Wiehrl ſich unterfange, unter Verach— 

tung des biſchöflichen Verbotes ſeine Lehr— 

tätigkeit im neuen Schuljahr fortzuſetzen, 
werde er ſich gezwungen ſehen, die einem ſo 

vorſätzlichen Angehorſam angemeſſenen kano⸗ 

niſchen Zwangsmittel und Strafen eintreten 

zu laſſen. 
Dadurch wurde die Regierung in große Verlegenheit ver— 

ſetzt, da am 3. November der Anterricht wieder beginnen ſollte. 

Indes hatte der Markgraf die Genugtuung, ein Schreiben des 

Kardinals Antonelli zu erhalten, das Ausſichten auf eine gütliche 

Beilegung des Konfliktes eröffnete 2s. A. a. hatte der Kardinal 
geſchrieben: „Pius VI. P. M. nuntio apostolico Coloniensi 

scribendum iussit, ut suo nomine apud Episcopum Spiren- 

sem dare operam enixe curet, ne professorem Wiehrl ab 

ſeinen geiſtlichen Obern wie auch wegen der ferneren Approbation zur 

gewöhnlichen näheren Prüfung ſeiner Glaubensgrundſätze und übrigen 

Paſtoraleigenſchaften Eurer Liebden ſich auf einige Tage perſönlich dar⸗ 
ſtelle“. 

37 Wiehrl bemerkt mit Rückſicht auf das Vorgehen des Biſchofs in 

einem Schreiben an Seubert vom 25. Okt. 1780: „Die Vernunft ſtehet 

bereits zu Bruchſal ſtill, man nimmt dahero kein Bedenken mehr, auf die 

widerſinnigſten Chicanen zu verfallen“. 

zs Datiert vom 7. Okt. 1780.
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erudienda Badensi iuventute avocare persistat.“ Seiner- 
ſeits hatte der Kardinal hinzugefügt, er gebe ſich begründeter 

Hoffnung hin, der Wunſch des Markgrafen werde in Erfüllung 
gehen, wenn der Fürſtbiſchof nicht irgend ein unvermutetes 

Hindernis in den Weg lege und in Wiehrl einen Mann „pro— 
batae doctrinae ac virtutis“ ſehe. 

Angeſichts der durch die Stellungnahme der badiſchen 

Regierung und des Fürſtbiſchofs geſchaffenen Sachlage hatte 

Wiehrl neuerdings zu Graben eine Anterredung mit Seelmann, 
der ihm riet, ſich unter Vorlegung des badiſchen Dekrets ſowohl 

an den Fürſtbiſchof wie durch Vermittlung des Kölner Nuntius 

nach Rom zu wenden und darzulegen, es ſei ihm infolge des 

Regierungsverbotes unmöglich, in Bruchſal zu erſcheinen. 

Wiehrl folgte dieſem Rat, der auch die Billigung der badiſchen 

Regierung fand. Der Fürſtbiſchof freilich nahm ihm „dieſen 
anmaßlichen kirchen- und reichgeſetzwidrigen Rekurs“ ſehr übel 
und brandmarkte ihn als ſchweres Vergehen gegen den kanoni⸗ 

ſchen Gehorſam. Auf Veranlaſſung und mit Hilfe Seelmanns 

ſandte die badiſche Regierung die Wiehrlſchen Theſen, den Ver⸗ 
lauf der Privatdisputation und die bisherige Korreſpondenz 

zwiſchen Karlsruhe und Bruchſal in lateiniſcher Aberſetzung zur 

Informierung des Römiſchen Stuhles an den Kardinal Antonelli. 
Mit Seubert hatte Seelmann abermals eine eingehende Be— 

ſprechung. Ihr Ergebnis war eine Mitteilung Karl Friedrichs 

an den Fürſtbiſchof vom 30. Oktober 1780. Sie iſt die Ant⸗ 

wort auf deſſen ſcharfes Schreiben vom 12. Oktober 1780. 

Zunächſt gab der Markgraf darin ſeiner Verwunderung 

darüber Ausdruck, daß der Fürſtbiſchof Wiehrl nicht ſofort nach 

Bekanntwerden ſeiner angeblich verdächtigen Lehrſätze als un⸗ 

fähig zur Bekleidung des Badener Lehramtes bezeichnet habe, 

ſondern erſt ein halbes Jahr ſpäter. Offenbar ſei dies erſt jetzt 

geſchehen, „da andere Verſuche fehlgeſchlagen waren, womit man 
die allein zum Grund liegende Abſicht durchzuſetzen hoffte, 

unſerm Lehrinſtitut zu Baden dieſen durch Wiſſenſchaft und 

Fleiß ſich auszeichnenden, ebendeswegen aber mittelſt ungleicher 

und von unlauterer Leidenſchaft herrührenden Inſinuationen bei 

30 Erlaß vom 6. November 1780.
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Eurer Liebden verdächtig gemachten Lehrer wiederum zu ent— 

ziehen“. 
Sodann nahm Karl Friedrich Stellung zu den beiden For— 

derungen des Biſchofs, Wiehrl dürfe keine öffentliche Lehrtätig⸗ 

keit mehr in Baden ausüben und habe ſich vor dem Ordinariat 

zur Prüſung ſeiner Religionsgrundſätze zu ſtellen. 
Mit Bezug auf den erſten Punkt erklärte der Markgraf, er 

könne ſchon an und für ſich ohne Schmälerung 

ſeiner Rechte nicht zugeben, daß Wiehrl unter einem 

„unſtichhaltigen Vorwand“ der Badener Schule 

entzogen werde. Dazu komme, daß er unter Vorbehalt 
ſeiner Rechte den Fall der höhern Einſicht der römi— 

ſchen Kurie unterbreitet und dieſe ihm „zweck— 

mäßige Remedur“ zugeſichert habe. Deshalb gebe er ſich 
der Erwartung hin, der Fürſtbiſchof werde es der dem Römiſchen 

Stuhl ſeinerſeits „ſchuldigen beſonderen Reverenz anjetzo gemäß 

finden, in dieſer ſonſt ohnfehlbar zu ſehr unangenehmen Weite⸗ 

rungen ausſchlaggebenden Angelegenheit von jenem füreiligen, 
zum augenſcheinlichen Nachteil des Badener Lehrinſtituts 
gereichenden Verbot abzuſtehen und dasſelbe ohne weiteren Ver⸗ 

zug zurückzunehmen“. 

Im Hinblick auf den andern Punkt erklärte ſich Karl 
Friedrich bereit, dem Wiehrl als Prieſter unver— 

züglich zu befehlen, er ſolle ſich zur Prü— 
fung ſeiner Glaubensgrundſätze und übrigen 

ſeelſorgerlichen Eigenſchaften auf den erſten 

Wink des Biſchofsin Bruchſal einfinden, da— 

ſelbſt auch auf etwaiges Verlangen des Bi⸗ 

ſchofs über die UAnanſtößigkeit ſeiner Dis— 

putierſätze die nötige Erläuterung geben. 

Bemerkenswert ſind die Richtlinien, die das Schreiben für die 

Beurteilung der Wiehrlſchen Theſen gibt, da ſie an moder⸗ 
niſtiſche Gedankengänge erinnern. Als reine Vernunftſätze 

dürften ſie nur nach dem Maßſtab der auf ſich geſtellten Ver⸗ 
nunft, nicht etwa dem einer angeblichen göttlichen Offenbarung 

und der daraus fließenden chriſtlichen Sittenlehre beurteilt wer⸗ 
den. Da ſie mit dem Glauben und der chriſtlichen Sittenlehre 

nichts zu tun hätten, könnten ſie auch nicht im Widerſpruch zu



Schulkonflikt zwiſchen B.-Durlach und Fürſtbiſchof von Speier 25 

ihnen ſtehen, Philoſophie und Theologie führten einen völlig 

getrennten Haushalt“. Weiterhin betonte der Markgraf, er 

habe nichts dagegen einzuwenden, wenn der Biſchof dem Wiehrl 

dienliche Vorſichtsregeln für die Führung ſeines Lehramtes an 

die Hand geben wolle; aber bevor man Wiehrl anach 

Bruchſal ſende, ſolle der Biſchof ſchriftlich 

verſichern, daß er Wiehrls perſönliche Frei⸗ 
heit unangetaſtet laſſe und ihn nicht unter dem 

Vorwand, er ſei biſchöflicher Alumnus und 
Titular, in Bruchſal zurückhalte und der 

Badener Schule entziehe. Solange der Biſchof 
dieſe Verſicherung nicht gebe, bleibe das an 

Wiehrl ergangene Verbot, ſich ohne Erlaub⸗ 
nis der Regierung aus den badiſchen Landen 

zu begeben, in Kraftn. 

Schon am 6. November nahm Fürſtbiſchof Auguſt zu dieſem 
Schreiben Stellung. Er machte geltend, wenn er den Wiehrl 

nicht ſogleich nach Bekanntwerden ſeiner Theſen von Baden ab— 
gerufen habe, ſo ſei der Grund lediglich in der Rückſicht 

auf den Markgrafen zu ſuchen. Um aber einem ähn— 
lichen Vorwurf in Zukunft nicht mehr ausgeſetzt zu ſein, werde 
er künftighin die gegen Geiſtliche in den badiſchen Landen ihm 

nötig ſcheinenden Maßnahmen ohne langwierige Ver— 

handlungen ungeſäumttreffen. Gegen das an Wiehrl 

erlaſſene Verbot, ohne Genehmigung der Regierung ſich in 

Bruchſal zur Prüfung ſeiner Lehre zu ſtellen, erhob er aufs 

entſchiedenſte Einſprache, da es einen Eingriff in ſeine biſchöf⸗— 

420 Uhnlich ſpricht ſich auch Seubert z. B. in einem Gutachten für die 

Regierung vom 22. April 1780 aus: „Eine Anſtößigkeit gegen die Religion 

läßt ſich bei bloß philoſophiſchen Sätzen kaum denken. Mithin iſt auch kein 

ſcheinbarer Anlaß vorhanden geweſen, die Frage einer eintretenden theo⸗ 

logiſchen Zenſur zu ventilieren“. 

41 Seelmann bemerkt zu dieſem Schreiben in einem Brief an Seubert 

vom 8. Nov. 1780: „Die ad Celsissimum Spirensem unterm 30. vorigen 

Monats erlaſſene Aufklärung iſt voller Stärke: ich zweifle jedoch daran, ob 

ſolche die in der Abſicht ſtehende Wirkung nach ſich ziehen wird; es müßte 

denn ſein, daß die Exjeſuiten zu Bruchſal dadurch ſchüchtern gemacht worden 

und ſo fort in ebenſo heftigem Ton, wie bereits angefangen worden, fort— 

zuſchreiben ſich nicht mehr getrauen“.
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lichen Rechte bedeute; die ihm angeſonnene ſchrift— 

liche Verſicherunglehnte er rundweg ab; denn 

er wollte ſich nicht zu etwas verpflichten, was 

erſt von der vorzunehmenden Prüfung ab— 

hängig wars. Das Recht, die Theſen an dem Maßſtab der 

Offenbarung und chriſtlichen Sittenlehre zu meſſen, ließ er ſich 
nicht nehmen, getragen von der überzeugung, daß Offenbarung 
und chriſtliche Sittenlehre auf der Vernunft aufbauen und dem— 

gemäß mancherlei Berührungspunkte zwiſchen ihnen ſich finden. 

Den „Rekurs“ nach Rom bezeichnete er als unſtatthaft, da er im 

Widerſpruch ſtehe zu dem geltenden Kirchen- und Staatsrecht“; 
auch dem päpſtlichen Nuntius gegenüber brachte er dieſen Stand— 

punkt zum Ausdruck. Der Markgraf freilich lehnte dieſe Auf— 

faſſung in ſeiner Verlautbarung vom 16. November 1780 ab, 
worauf der Biſchof am 25. November 1780 nochmals betonte, 

es ſei ſein Recht und ſeine Pflicht, Wiehrl wegen ſeiner Lehre und 

Aufführung abzurufen. Aberdies legte er auch dem Apoſtoliſchen 
Stuhl den ganzen Sachverhalt vor à. 

Auf Seelmanns Veranlaſſung wandte ſich die badiſche 
Regierung am 13. November 1780 an den päpſtlichen Nuntius 

Belliſomi zu Köln, um ihn um ſeine baldige Vermittlung anzu— 

gehen. Seelmann unterſtützte den Schritt der Regierung durch 
eine eigene Note an den Nuntius“s. Den Verkehr zwiſchen 

Karlsruhe und Köln vermittelten der Kanonikus Häffelin zu 

Speier und der kurpfälziſche Geh. Rat Maillot in Mannheim, 

die Seelmanns Freunde waren und beim Nuntius in Gunſt und 

Anſehen ſtanden. Beſonders Häffelin war eifrig im Sinne der 
badiſchen Regierung beim Nuntius tätig “. 

42 Die beiden geiſtlichen Referendäre Linz und Schmidt waren ur— 

ſprünglich für die Ausſtellung des Reverſes; aber der Mainzer Geh. Rat 

Horix, der damals gerade nach Bruchſal kam, riet ganz entſchieden ab. 

Seelmann an Seubert den 12. November 1780. 

48 Er berief ſich vorzugsweiſe auf Trid. S. 24, c 20 de ref.; S. 24, 

c 10 und S. 13, 1, auf das Konzil von Baſel, S. 31 und die Konkordate 

der deutſchen Nation. 

44 Prot, ref. 1780, 421, 438. 

à5 Seelmann an Seubert d. 8. November 1780. 

à6 Am 10. November 1780 ſchreibt Häffelin an Seelmann: „Ich habe 

Sr. Exzellenz dem Nuntius die Beſchleunigung des Geſchäftes ſo freimütig
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Das Schreiben der badiſchen Regierung an den Kölner 

Nuntius gibt zunächſt der Genugtuung darüber Ausdruck, daß 

gemäß der von Rom eingelaufenen Nachricht der Päpftliche 

Stuhl ihn beauftragt habe, zwiſchen Karlsruhe und Speier zu 

vermitteln. Man freue ſich, die Angelegenhei in ſo guten Händen 

zu wiſſen. Badiſcherſeits habe man bisher der faſt unbegrenzten 
Zudringlichkeit des Biſchofs die äußerſte Mäßigung entgegen⸗ 
geſetzt“. In dem Schreiben an dieſen vom 30. Oktober habe 

man ſolch billige Wege zu einer gütlichen Ubereinkunft betreten, 
daß man an dem Erfolg kaum habe zweifeln können. Aber 

rückſichtslos habe der Biſchof in ſeiner Antwort vom 6. Novem— 

ber die dargebotene Hand zurückgewieſen; mit Entrüſtung werde 

ſich der Nuntius durch Einſichtnahme in den Briefwechſel davon 
überzeugen können. Man ſei bis jetzt ſtets der Auffaſſung 
geweſen, daß in wichtigen, das allgemeine Wohl der Katholiken 

betreffenden Angelegenheiten dem Päpſtlichen Stuhl zukomme, 
einzugreifen und die etwa unzweckmäßig handelnden Perſönlich— 

keiten zurechtzuweiſen. Am ſo mehr glaube man in der vor— 

liegenden Sache etwas Ahnliches erwarten zu dürfen, und man 

zweifle keineswegs, es werde der Klugheit des Nuntius nicht an 

Mitteln fehlen, das dem Biſchof begreiflich zu machen und ihn 
auf ſolche Wege zu leiten, die den obwaltenden Verhältniſſen 

und dem in Mitleidenſchaft gezogenen Intereſſe der katholiſchen 

Religion dienlich ſei. Deshalb möge der Nuntius ſich mit allem 

Nachdruck dafür einſetzen, daß der Biſchof jetzt, zu Beginn des 

Schuljahres, ſein Verbot an Wiehrl zurücknehme. In der Hoff⸗ 
nung, daß das dem Nuntius bald gelinge, halte man einſtweilen 
    

als nachdrücklich zu empfehlen geſucht ... Was die Rechtfertigung des 

H. Prof. Wiehrl betrifft, habe ich zum Teil ſchon vorgebaut und dem H. 

Nuntius deutlich zu erkennen gegeben, wie wenig er den Klageſchriften des 

Fürſtbiſchofs Glauben beimeſſen ſolle und könne“. Zu dieſem Zwecke charak— 

teriſierte er dem Nuntius den Fürſtbiſchof alſo: „Quiconque a le malheur 

de le contredire ou de lui déplaire n'a plus de vertus et a tous les 

défauts“. Dem Weihbiſchof gibt Häffelin die Verſicherung, „daß der H. 

Nuntius auf eine tätige und wirkſame Art das unternommene Geſchäft be— 

treiben und alles mögliche anwenden wird, um Sr. Hochfürſtl. Durchlaucht 

dem Herrn Markgrafen ein vollkommenes Genüge zu leiſten“. 

27 „Omni quantum in nobis fuit moderatione incredibilem Domini 

Episcopi violentiam vincere tentavimus“.



28 Hochſtuhl 

mit weiteren Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der verletzten 

landesherrlichen Rechte, die unliebſame Folgen nach ſich ziehen 

müßten, zurück. 
Wenige Tage danach bekam die badiſche Regierung aber— 

mals Veranlaſſung, ſich an den Nuntius zu wenden. Sie hatte 

nämlich die Wiehrlſchen Theſen der philoſophiſchen und theo— 

logiſchen Fakultät in Freiburg i. Br. zur Begutachtung vor— 

gelegt. Erſtere gab das von Profeſſor Sauter ausgearbeitete 

Votum am 2. November 1780 ab. Zunächſt ſtellte ſie feſt, daß 

die Wiehrlſchen Sätze faſt durchweg wörtlich dem Lehrbuch der 

praktiſchen Philoſophie des Göttinger Profeſſors Feder ent— 
lehnt ſeien, das auch von katholiſchen Aniverſitäten mit Beifall 

aufgenommen, in der k. k. Inſtruktion für die philoſophiſche 

Fakultät ſogar als Muſter bezeichnet worden ſei und an der 

Wiener Aniverſität den Vorleſungen zugrunde gelegt werde. 

Das allein ſchon zeige, daß die fraglichen Sätze nicht anſtößig und 

gefährlich für Religion und Sitten ſeien. Alsdann ſucht das 

Votum die Anverfänglichkeit der angefochtenen Sätze durch 

Einzelunterſuchung und innere Gründe darzutun. Auch die 

theologiſche Fakultät kam in ihrem von Profeſſor Dannen— 

meyer“ entworfenen und am 11. November 1780 erſtatteten 

Gutachten zu dem Schluſſe, die Lehrſätze enthielten nichts gegen 

die Religion und die guten Sitten . 

Am 23. November 1780 ſandte Karl Friedrich die beiden 

Gutachten ſamt den Lehrſätzen Wiehrls an den Nuntius. Dem 

Wunſche Belliſomis entſprechends verſicherte er, von dem 

à0 Klüpfel an Brandmeyer 10. März 1781. 

50 Geh. Referendär Schmidt in Bruchſal ſpricht in ſeinem „Erläuter— 

ten ... Begriff“ die Vermutung aus, das Gutachten der Freiburger theo— 

logiſchen Fakultät ſei nicht in einwandfreier Weiſe erwirkt worden. Da⸗ 

gegen macht Klüpfel geltend: „Gravis enimvero accusatio: Ubi tabulae: 

Proferat Schmidtius, si quid habet, quo suspicionem hanc confirmet: 

Quod ni faciat, etiam aliis, quae attulit, fidem detrahet“. Nov. Bibl. 

vol. VI, fasc. II. 288. 

51 Belliſomi hatte am 8. Nov. an Häffelin geſchrieben: „Je ne voudrais 

pas que dans le temps que je täche de le (le Prince-Evéque] calmer 

d'un cõté, on ne prendroit pas garde de l'indisposer dans l'autre. Si 

on feroit par exemple imprimer la décision de quelque Université, 

cela seroit bien à contretems“.
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Gutachten keinen weiteren Gebrauch zu machen, wenn er nicht 
von der Gegenſeite dazu genötigt werde. Er unterließ aber 

nicht hinzuzufügen: „In dies magis elucet partis adversae 
modum agendi non tam e sollicitudine episcopali publicis 

Religionis Catholicae utilitatibus invigilanti quam ab aliis 

orginem traxisse scopis, Eo maior inde mihi succrescit 
fiducia Excellentissimam Dominationem vestram manus 

admoturam esse mediatrices, ne tranquillitas Religionis 

Catholicae in terris meis, praesertim instituti scolastici 

Badensis incrementum amplius turbari et impediri queat.“ 

Nuntius Belliſomi gab ſich alle Mühe, dem Auftrag des 

Papſtes gemäß eine Vermittlung zwiſchen Karlsruhe und 

Bruchſal zuſtande zu bringen. Am 8. Novenber teilt er z. B. 
Häffelin mit, er habe bereits zweimal in der Angelegenheit an 

den Fürſtbiſchof geſchrieben. Am 11. November verſichert er 
der gleichen Adreſſe: „Je vous assure que je fais de mon 
mieux pour ramener la paix... j'emploierai tout l'efficace 

pour terminer au plutöt ces difféèrences à la Satisfaction des 

deux parties aussi respectables.“ Aber er klagt auch über die 

großen Schwierigkeiten von ſeiten des Fürſtbiſchofs, der die 

Angelegenheit als eine Sache betrachte, die ſein Gewiſſen und 

ſeine Ehre berührten. Belliſomi wollte ihn für den Vorſchlag 

gewinnen, den Karl Friedrich gemacht hatte, daß nämlich der 

Biſchof in einem Revers Wiehrls Rückſendung nach Baden zu— 

ſichern ſolle, worauf die badiſche Regierung dieſem erlauben 

werde, ſich in Bruchſal zu ſtellen. Da aber der Fürſtbiſchof ſich 
weigerte, darauf einzugehen, ſchlug der Nuntius ihm vor, er 

möge wenigſtens ihm, Belliſomi die Zuſage geben, Wiehrl wieder 

nach Baden zu entlaſſen, nachdem er ihm geeignete Winke für die 

Ausübung ſeines Lehramtes gegeben habe. Bei Karl Friedrich 

wollte dann der Nuntius ſein Wort für Wiehrls Rückkehr ver⸗ 

pfänden. Aber der Fürſtbiſchof ließ ſich auch darauf nicht ein. 

Darum ſchrieb der Nuntius am 20. November an den Mark⸗ 

grafen: „Ad Episcopum Principem Spirensem de professoris 
Wiehrli negotio pluries scripsi; vereor tamen, ne frustra. 

Castris ille veluti eircumseptus, quod suum officium suae- 

que Episcopalis auctoritatis partem esse putat; non obvium 
se meis conatibus praestat; verum non despero nevosque
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insuper capesso.“ Daß der Fürſtbiſchof ſo viele Schwierig— 

keiten mache, ſchrieb Belliſomi in dieſem Brief den verſchiedenen 

andern zwiſchen Karlsruhe und Speier ſchwebenden Differenzen 

zu. Da ihm der Erfolg ſeiner Bemühungen zweifelhaft ſchien, 

dachte er an die Vermittlung des pfälziſchen Kurfürſten. Am 

2. Dezember 1780, wenige Tage nach Empfang der beiden 

Freiburger Gutachten, ſchrieb er abermals an Karl Friedrich: 
„Quam primum licuit et ut debui, Bruchsaliam scripsi 

omniaque plus vice simplici apud Principem Episcopum 

egi, quae a me proficiscerentur, ut aequi animi literas acci- 

perem et res ad amicitiae leges componerentur. Suasi, 
rogavi, nihil intentatum reliqui, ut moverem, et forte mo- 

vissem, si omnes idem sensissent.“ Er gibt ſeinem tiefen Be⸗ 

dauern Ausdruck, daß er trotz all ſeiner Verſuche auf die Ent— 

ſchließungen des Fürſtbiſchofs keinen Einfluß habe gewinnen 

können: „inde mihi rescriptum in dies magis implicari res 
adeoque initam rationem idque iam constitutum, àa quo 

recedere religio non sineret“. Gleichwohl hofft er, der 

Markgraf werde keine Gewaltmaßregeln ergreifen und die 

katholiſchen Intereſſen nach wie vor ſchützen. Vergeblich machte 

er nochmals den Verſuch, den Biſchof zu beſtimmen, er möge 

nach der Prüfung und etwaigen geiſtlichen übungen Wiehrl 
wieder nach Baden zurückkehren laſſen. 

Nach dem Vorgang Karl Friedrichs ließ ſich auch Fürſt— 

biſchof Auguſt zwei Aniverſitätsgutachten über die Wiehrlſchen 
Lehrſätze erſtatten, und zwar von den theologiſchen Fakultäten 

zu Heidelberg und Straßburg. 

Die erſtere gab ihr Votum am 28. November 1780 ab. 

Einſtimmig verurteilte ſie folgende Theſen: 
1. aus der allgemeinen praktiſchen Philoſophie den 12. Satz: 

„Selbſtliebe iſt der einzige urſprüngliche Grundtrieb des Men⸗ 
ſchen“. Er erhielt die Zenſur: falsa, iniuriosa, iuri naturae et 
revelationi contraria ac perniciosa“; 

2. den 6. Satz aus der philoſophiſchen Sittenlehre: „Zeit⸗ 
liche Güter verachten, wenn man ſie rechtmäßiger Weiſe haben 
kann, ſie verſchwenden, wenn man ſie beſitzt, iſt allemal pflicht⸗ 
widrig“. Nach dem Arteil der Fakultät iſt dieſer Satz „quoad 
primam partem pessime sonans, piorum sensui, verbo Dei
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et consiliis evangelicis contraria, haeresin sapiens ac doc- 

trinae haereticorum religiosorum vota improbantium 

favens“; 

3. den 34. Satz der philoſophiſchen Sittenlehre: „Aus ver— 
nünftigen Begriffen von Gott erhellt, daß Ehrfurcht, Liebe, 

Dankbarkeit, Anbetung und Vertrauen auf Gott die unmittel— 

barſten Folgen der Selbſtliebe ſind“. Dieſe Theſe erhält die 
Zenſur „falsa“, da ſie ſich mit den geſunden Grundſätzen der 

Philoſophie und Theologie nicht vereinigen laſſe. Dement— 
ſprechend lautet die oensura summaria dieſer Sätze: „falsa, 
iniuriosa, male sonantia et piorum offensiva, iuri naturae 

et verbo Dei contraria, haeresin sapientia et doctrinae 

haereticae faventia“ 2, Die Fakultät fügt hinzu, auch die 

übrigen Sätze könne ſie nicht durchweg billigen, da mehrere von 

ihnen dunkel, unbeſtimmt und zweideutig gehalten ſeien und einer 

näheren Erklärung bedürften. 

Das Gutachten der Straßburger theologiſchen Fakultät iſt 
datiert vom 19. bzw. 22. Dezember 1780. Sie verwirft eben⸗ 

falls die von den Heidelbergern verurteilten Sätze. Dazu bean⸗ 
ſtandet ſie noch vier weitere: 

1. die erſte Theſe aus der philoſophiſchen Sittenlehre: 

„Erhalte dein Leben und alles das, was zu deiner Natur 

und zur Vollkommenheit derſelben gehört, das iſt die Grund— 

pflicht, welche die Vernunft einem jeden Menſchen gegen ſich 
ſelbſt vorſchreibt“. Sie erhält die Zenſur: „falsa et verbo Dei 
contraria“; 

2. den zweiten Satz der philoſophiſchen Sittenlehre: 
„Selbſtmord kann in keinem Falle zur pflichtmäßigen Hand⸗ 

lung werden, wohl aber Verſtümmelung des Körpers; er iſt 
„male sonans“; 

52 Die Heidelberger und Straßburger Gutachten ſamt dem Hirtenbrief, 

der ſie zur Kenntnis des Klerus der Diözeſe Speier brachte, ſind abgedruckt 

im 46. Heft von Schlözers Briefwechſel. Wie Drais, der in ſeinem Werke 

„Geſchichte der Regierung und Bildung von Baden unter Karl Friedrich“, 

II. Bd., S. 80 ff. in einer längeren Anmerkung auf die Wiehrlangelegenheit 

zu ſprechen kommt, ſchreiben kann, Heidelberg habe „mehr die zu allgemeine 

Wortſtellung als den inneren Gehalt der Theſen“ getadelt, iſt unerfindlich. 

Nebenius⸗Weech und Kleinſchmidt haben ihm das nachgeſchrieben.
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3. aus der 16. Theſe der philoſophiſchen Sittenlehre die 

Mohnung: 
„Vergeſſe deine eigene Wohlfahrt nicht über die Vorteile 

anderer“! Sie iſt „male sonans“; 

4. den 22. Satz der philoſophiſchen Sittenlehre: 

„Eünde, die wider die Vielweiberei ſtreiten, haben vor 
jenen, die ſür dieſelbe angeführt werden, das Ubergewicht, gegen 

die Vielmännerei empört ſich die Natur“. Er iſt ebenfalls 

„male sonans“, 

Das Geſamturteil über die ſieben beanſtandeten Theſen 
formuliert die Fakultät ſo, daß ſie dieſelben nennt „falsas, 

erroneas, male sonantes, piarum aurium offensivas, scanda- 

losas, doctrinae moralis eversivas, verbo Dei contrarias, 

haeresi proximas, haereticas et impietati faventes“. Wie 

die Heidelberger fügt auch die Straßburger Fakultät hinzu: wenn 
ſie nur dieſe Sätze zenſuriere, wolle ſie alle andern damit nicht 

approbieren. 

Am 28. Dezember 1780 brachte der Fürſtbiſchof die beiden 

Gutachten, die er hatte drucken laſſen, nebſt einem Hirtenbrief 

zur Kenntnis des Diözeſanklerus; auch dem Papſt, dem Staats— 

ſekretär, dem römiſchen Agenten d'Auguſtinis, den Erzbiſchöfen 

von Paris und Mainz, dem Fürſtbiſchof von Straßburg, dem 

Weihbiſchof von Speier, dem Domkapitel, den Kollegiatſtiftern 
zu Speier, dem Seminarregensss, der theologiſchen Fakultät zu 

Freiburg ſowie einer Reihe anderer theologiſcher Fakultäten 

und Univerſitäten (z. B. Mainz, Würzburg, Bamberg, Fulda), 
„quae pro puritate fidei catholicae et morum collaborant“, 

ließ er ſie zugehen. Ebenſo ſandte er ſie am 30. Dezember 1780 

nebſt einem Begleitſchreiben dem Karlsruher Hof. Beſonderen 

Wert legte er der badiſchen Regierung gegenüber auf das Straß⸗ 
burger Gutachten, da die Straßburger Diözeſe einen größeren 

Teil der b.⸗b. Lande umfaßte. In den beiden Gutachten erblickte 

er eine Rechtfertigung ſeines bisherigen Vorgehens. Zugleich 
wies er auf den übeln Eindruck hin, den es bei den Katholiken, 

andern deutſchen Biſchöfen und an der höchſten Stelle machen 

müſſe, wenn die Regierung einen ſolchen Lehrer gegen den 

53 Prot. ref. 1781, J.
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Willen des Biſchofs unter allerhand Ausflüchten an einem 

katholiſchen Gymnaſium zu halten und in Schutz zu nehmen 

ſuche. Er gab nunmehr der beſtimmten Erwartung Ausdruck, 
der Markgraf werde ihm jetzt den Wiehrl überlaſſen; ſonſt müßte 
er die kanoniſchen Zwangsmittel anwenden; ſein Gewiſſen und 

ſein biſchöfſiches Amt legten ihm die heilige Verpflichtung auf, 
in der Angelegenheit, die ausſchlielich das Verhältnis Wiehrls 

zu ſeinem Ordinarius betreffe, alſo vorzugehen. Bei dieſer Ge— 
legenheit wies der Fürſtbiſchof darauf hin, daß eine Klique von 

Männern, die im kirchlichen Dienſt ſtünden und dem Biſchof 
alles zu verdanken hätten, von „Nebenabſichten“ geleitet, die 

Regierung in ihrer Haltung beſtärkten. Wenn er dabei erwähnt, 
einer von dieſen Männern habe in einer der biſchöflich⸗ſpeieri⸗ 

ſchen Ortſchaften verſchiedene Anterredungen mit Wiehrl gehabt, 
ſo ſpielt er damit nicht undeutlich auf Seelmann? an. 

Bei dieſer Sachlage konnte der Nuntius mit ſeinen Ver⸗ 
mittlungsvorſchlägen beim Fürſtbiſchof nicht aufkommen. Reſig⸗ 

niert teilte er am 31. Dezember 1780 dem Markgrafen mit, all 
ſeine Bemühungen, den Fürſtbiſchof umzuſtimmen, ſeien umſonſt 

geweſen. Karl Friedrich anerkannte denn auch in ſeinem Ant— 

wortſchreiben vom 16. Januar 1781 mit Dank, daß der Nuntius 

alle ihm zur Verfügung ſtehenden Mittel zur Beilegung des 

Konfliktes angewandt habe; wenn ihm der Erfolg verſagt ge⸗ 
blieben ſei, ſo rühre das lediglich von der Anbeugſamkeit (durities) 

des Fürſtbiſchofs her. Dann fährt der Markgraf fort: „Quid? 

quod ista inflexibilis obstinatio posthabita mediatione tam 

valida, tam salutari, vires capere ex moderatione nostra 
videtur maiori in dies cum detrimento et iurium meorum 

et Catholicarum in terris meis scholarum? Doleo sane me 

54 Der Fürſtbiſchof zog Seelmann zur Rechenſchaft. Aber dieſer ging 

in einer Weiſe um die Sache herum, die den Anſchein erwecken konnte, als 

habe er überhaupt nichts damit zu tun. Prot, ref. 1781, 10 (10, I.). Er 

wurde nun viel vorſichtiger. Vom 18. November 1780 finden ſich keine 

Briefe mehr von ihm an Seubert in den Wiehrlakten. Vom Auguſt 1782 

an erſcheinen Briefe ohne Anterſchrift, die aller Wahrſcheinlichkeit nach von 

Seelmann ſtammen. Auch nennt Seubert ſeinen Namen für gewöhnlich 

nicht mehr und ſpricht nur von einem „ſichern Freund“. Nach Seelmanns 

Tod (8. Oktober 1789) verlangte übrigens der Fürſtbiſchof deſſen Korre⸗ 

ſpondenz. Remling, Geſchichte der Biſchöfe zu Speyer II, 757.) 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 3
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demum hac ratione adigi ad arripienda media, quibus uti 

hactenus distuli ad compescendos ausus episcopales“. 

Schließlich legte Karl Friedrich dem Nuntius nahe, den 

Päpſtlichen Stuhl von dieſem Stand der Angelegenheit zu unter⸗ 

richten, damit Rom die Mäßigung der badiſchen Regierung in 

dieſer ihrer gerechten Sache kennen lerne und den Abbruch des 

Vermittlungsgeſchäftes und die daraus entſpringenden Folgen 

nicht ihr zuſchreibe. 
Anter den obwaltenden Verhältniſſen fand es der Markgraf 

für das geratenſte, nach dem Vorſchlag des Geh. Rates den 

Wiehrl, der ſeit Beginn des Schuljahres (Anfang November) 

ſeine philoſophiſchen Vorleſungen immer noch nicht aufgenommen 

hatte, durch Reſkript vom 21. Dezember 1780 davon zu dispen— 

ſieren und ſie einſtweilen dem Profeſſor Becker zu übertragen. 

Dafür ſollte Wiehrl eine andere Tätigkeit zugewieſen werden. 

Als nämlich die Regierung um dieſe Zeit den Stiftspropſt 

v. Harrant auf ſein wiederholtes Anſuchen endgültig von der 

Leitung des Gymnaſiums entband, betraute ſie mit der Wahrung 

der Ordnung die Profeſſoren Thein und Wiehrl nebſt den Leh— 

rern der beiden oberen Klaſſen Becker und Boden. Sie hatten 

jede Woche zu einer ordentlichen und in dringenden Fällen auch 

zu einer außerordentlichen Konferenz zuſammenzutreten; die 

Einberufung derſelben kam Thein zu; Wiehrl dagegen hatte die 

Konferenzprotokolle zu fertigen, die er jedesmal vor deren Ab⸗ 
ſendung den übrigen zur Einſicht, etwaigen Erinnerung und 

Anterzeichnung vorlegen ſollte. Außerdem erhielt Wiehrl den 
Auftrag, ſämtliche Klaſſen während der Anterrichtsſtunden 

wöchentlich wenigſtens einmal zu beſuchen und bei der nächſten 

Konferenz über den Erfund zu berichten, wobei er auf das ſitt— 

liche Verhalten der ſtudierenden Jugend in und außerhalb der 

Schule ein beſonderes Augenmerk zu richten hatte. Aberdies 

ſolle er ein Kompendium der philoſophifchen Moral verfaſſen, 
die Gymnaſiumsbibliothek mitzubeſorgen war ihm unbenommen. 

Ohne beſondere Erlaubnis des Markgrafen durfte er ſich aus 
den b.⸗b. Landen nach wie vor nicht entfernen. 

Auf dieſes Verbot konnte ſich Wiehrl berufen, als der Fürſt⸗ 

biſchof ihn unterm 8. Januar 1781 auf den 15. d. M. nach 

36 Geh. R.⸗Protok. vom 21. Dezember 1780.
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Bruchſal vorlud, damit er wegen ſeiner anſtößigen Lehrſätze aus 

der Moralphiloſophie, welche er ohne Zenſur und Erlaubnis 

hatte drucken laſſen, wie auch wegen der ſonſtigen Glaubens- und 

Sittenlehre vor einer biſchöflichen Kommiſſion Rede und Ant— 

wort gebe?e mit dem Bedeuten, man werde im Falle ſeines 

Nichterſcheinens mit kanoniſchen Zwangsmitteln gegen ihn vor— 
gehen. Demgemäß kam Wiehrl nicht nach Bruchſal, dagegen 
erſtattete er am 15. Januar dem Fürſtbiſchof durch einen beſon— 

deren Boten unter Einſendung der entſprechenden Belege die 
Anzeige, der Markgraf habe ihm verboten, ſich außer Landes zu 
begeben'. Am gleichen Tage übertrug der Fürſtbiſchof ſeinem 

Vikariat die unmittelbare Behandlung der Angelegenheit und 

ernannte den Vikariatsdirektor Geh. Referendär Schmidt zum 

Referenten ss. Das Vikariat erachtete die von Wiehrl vor— 

gebrachten Entſchuldigungsgründe nicht als „erheblich“ und lud 

ihn am 16. Januar abermals vor, und zwar auf den 23. bzw. 
29. Januar 1781 „mit der ferneren und endlichen Verwarnung, 

daß man nach deren Verfluß ohne weiteres das den kanoniſchen 
Vorſchriften gemäß Befundene verfügen werdes?“. Bemerkens⸗ 

wert iſt der letzte Satz dieſes Vikariatsdekrets: Abrigenshat 
es bei den bereits ihm bedeuteten interimiſti⸗ 

ſchen Verfügungen, kraft deren er weder di— 

recte weder indirecte, bis ſeine Grundſätze 

werden geprüft ſein, in ein Lehramt in der 

Diözeſe ſich einmiſchen ſoll, ſein nochmaliges 
Bewenden“. Das Vikariat beharrte alſo nicht darauf, daß 

Wiehrl nur in Bruchſal ein Lehramt ausüben könne; es war ge— 

neigt, ihn nach Baden zurückkehren zu laſſen, wenn er ſich ge— 

nügend rechtfertige und die Prüfung ſeiner Glaubens⸗ und 

Sittenlehre zur Zufriedenheit ausfalle. Am ſo nachdrücklicher 
beſtand es auf dem perſönlichen Erſcheinen Wiehrls in Bruchſal. 

Die badiſche Regierung, die am 15. Januar unter Vorlage 
der beiden Freiburger Gutachten Verwahrung gegen die Maß⸗ 

nahmen des Ordinariats einlegte, konnte ſich nach wie vor nicht 

56 Prot. ref. 1781, 4, 13. 

57 Prot. ref. 1781, 4, 13, 

58 Prot. ref. 1781, 4, 13. 

59 Prot. iur. 1781, 58. 
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dazu verſtehen, Wiehrl die Erlaubnis zur Reiſe nach Bruchſal 
zu erteilen. Sie hielt Wiehrl in Karlsruhe in Gewahrſam, ſo 

daß es ihm phyſiſch unmöglich war, vor dem Vikariat zu er— 
ſcheinen; er legte dieſem eine Beſcheinigung des Karlsruher 

Oberamtes darüber vor, worauf es mit weiteren Verfügungen 

einſtweilen zurückhielt und ihm erklärte, „daß er, ſobald die ge⸗ 

dachte Unmöglichkeit aufhören werde, dahier zu erſcheinen habe, 

widrigenfalls und wenn er dieſes nicht pünktlich befolgen ſollte, 

oder bevor er ſich zur Prüfung ſeiner Grundſätze geſtellt, ent— 

weder directe oder indirecte in ein öffentliches Lehramt ſich ein— 

miſchen werde, er ipso facto absque ulla alia declaratione 
ſuspendiert ſein ſolles»“. Den Vorſchlag der badiſchen Regie⸗ 

rung, Wiehrl ſolle ſchriftlich oder vor einer biſchöflichen Kom— 
miſſion auf badiſchem Boden Rede und Antwort ſtehen, lehnte 

dlaas Vikariat aus „erheblichen Urſachen“ ab (1. 
Nach Ablauf des letzten Vorladungstermins ließ die Regie⸗ 

rung Wiehrl unter zuverläſſiger Begleitung nach Baden zurück⸗ 
bringen. Dem Amtmann und Hofrat von Laſſolaye erteilte ſie 

aber den Auftrag, alsbald nach der Ankunft Wiehrls dieſem in 

Gegenwart der übrigen Gymnaſiumslehrer zu eröffnen, „wie 

gedachter Profeſſor Wiehrl bei dem fortdauernden Verbot, ſich 

ohne beſondere höchſte Erlaubnis Smi nicht von Baden hinweg 

noch aus den hieſigen fürſtlichen Landen zu begeben, ſich vor 

allem Schein einer vorhabenden Übertretung ſolchen Verbots zu 

hüten oder widrigenfalls die daraus ohnfehlbar für ihn entſtehen⸗ 
den unangenehmen Folgen lediglich ſich ſelbſt beizumeſſen habe, 

wie ihm denn hiermit nicht verhalten werde, daß, falls er ſich 
ohne Begleitung einer ſichern Perſon außer der Stadt begeben 

und von derſelben trennen würde, die nötige Vorkehr ihn anzu⸗ 

halten, bereits getroffen ſei, welchem nach er ſich vor nachteiligen 

Folgen werde zu hüten wiſſen“. 

Weiterhin wurde Laſſolaye angewieſen, ohne Beiſein des 

Profeſſor Wiehrl den übrigen Lehrern des Gymnaſiums zu be— 

deuten, man erwarte von einem jeden von ihnen beſtimmt, daß 

ſie eine etwaige Zuwiderhandlung gegen das markgräfliche Ver⸗ 

60 Prot. iur. 1781, 130 (30. I.). 

61 Prot, iur. 1781, 132 (30, IL).
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bot ſofort dem Amtmann oder in deſſen Abweſenheit dem Amts— 

keller zum Zwecke der Ergreifung weiterer Maßnahmen an— 
zeigten. Sobald der Amtmann bzw. Amtskeller erfahre, Wiehrl 

habe ohne Erlaubnis des Markgrafen Baden verlaſſen, ſolle er 

alsbald einen reitenden Boten an das Oberamt Raſtatt ent— 
ſenden, damit dieſes Wiehrl anhalten laſſe; ebenſo ſollte der Re⸗ 

gierung unverzüglich Bericht erſtattet werden, damit ſie die 

nötigen Vorkehrungen treffen könne “. 
Als das Vikariat erfuhr, Wiehrl weile wieder in Baden, 

ließ es ihm am 6. Februar 1781 eröffnen, er habe innerhalb 

acht Tagen zu berichten, warum er nach ſeinem Weggang von 
Karlsruhe ſich nicht in Bruchſal geſtellt habe und warum es von 
Baden aus nicht geſchehen könne s. Wiehrl machte unterm 

13. Februar geltend, es beſtehe in Baden die gleiche phyſiſche 

Anmöglichkeit wie zu Karlsruhe. Zugleich legte er dem Vikariat 

die Frage vor, ob „die Befolgung des ihm von dem Hof zu 

Karlsruhe gewordenen Auftrages, in wöchentlichen Zuſammen⸗ 

künften das Beſte des Gymnaſiums zu Baden teils nach dem 

vorgeſchriebenen Schulplan zu beſorgen, teils durch weitere 
gemeinſame Vorſchläge mit den Profeſſoren Thein, Becker und 

Boden gutachtlich zu beraten“, als eine sub poena suspensionis 
ipso facto incurrendae verbofene indirekte Einmiſchung in das 

Schulweſen angeſehen werden wolle. Das Vikariat bedeutete 
ihm daraufhin, er müſſe von ſelbſt begreifen, daß die Befolgung 

des fraglichen Auftrags offenbar einen Einfluß auf die Badener 

Studienanſtalt ausübe; es bedürfe daher keiner weiteren Auf— 
klärung, und man beſtehe auf dem an ihn ergangenen Verbot 

ſeinem ganzen Amfang nach“. Allem Anſchein nach teilte aber 

Wiehrl dieſe Auffaſſung des Vikariats nicht und verſah die ihm 

anbefohlene Tätigkeit nach wie vor; zu dieſem Schluſſe wird man 

genötigt durch die Tatſache, daß das fragliche Vikariatsdekret in 

den Wiehrlakten überhaupt nicht zur Sprache kommt. Offenbar 
hat er der Regierung keine Kenntnis davon gegeben. Trotz der 

Bemühungen des Vikariates kam Wiehrls Reiſe nach Bruchſal 
nicht zuſtande. 

62 Geh. R.⸗Protok. v. 29. Januar 1781. 

6s Prot, iur. 1781, 189. 

64 Prot. iur. 1781, 132 (20, II.).



38 Hochſtuhl 

Nicht unerwähnt ſoll bleiben, daß das Vikariat den Badener 

Profeſſoren verbot, die von den Heidelbergern und Straßburgern 

verworfenen Theſen zu lehren. Für den Fall, daß ſich einer 
dagegen verfehlen ſollte, beſchloß es, „ſogleich das Angemeſſene 

vorzukehren“s“. 

Am dem unhaltbaren Zuſtand ein Ende zu machen, beſchloß 

man in Karlsruhe, auch den Kurfürſten von Mainz, Friedrich 

Karl Joſeph v. Erthal, als Metropoliten über die Angelegenheit 

zu unterrichten und ihn zu veranlaſſen, in geeigneter Weiſe auf 

den Fürſtbiſchof einzuwirken. Anter allen Umſtänden ſollte ver— 

hütet werden, daß Mainz ſich von Speier einnehmen laſſe und 
gemeinſame Sache mit ihm mache. In der Tat wäre das aller 

Wahrſcheinlichkeit nach damals ſchon geſchehen, wenn Seubert 

nicht noch rechtzeitig in Mainz erſchienen wäre, um ein mark— 
gräfliches Schreiben zu überbringen und den Kurfürſten zu infor— 

mieren. Bereits hatte nämlich Fürſtbiſchof Auguſt durch dring— 

liche Schreiben dem Metropoliten die Sache unterbreitet, und 

ſchon lag eine für Speier nicht ungünſtige Antwort zur Abferti— 

gung im kurfürſtlichen Kabinett. Seubert gelang es, vorläufig 

einen Amſchwung herbeizuführen, und ſo ging die fragliche Ant— 

wort nicht nach Bruchſal ab; ja, ein um dieſelbe Zeit von dort 

eingelaufenes Schreiben, in welchem der Fürſtbiſchof mitteilte, 

er habe die Angelegenheit in Rom anhängig gemacht und den 

Kurfürſten bat, er möge ihn kräftig unterſtützen und durch ſeinen 

römiſchen Agenten die Sache betreiben laſſen, blieb zunächſt 

unbeantwortet. Der Kurfürſt gab Seubert wiederholt die 

mündliche Verſicherung, er werde nach dem Wunſche des Mark— 

grafen gern alles beitragen, um eine glückliche Löſung des Kon⸗ 

fliktes herbeizuführen. Tatſächlich ſetzte ſich auf ſeinen Befehl 

Weihbiſchof Heimes mit dem Bikariatsdirektor Schmidt zu Bruch⸗ 

ſal ins Benehmen und ſchlug vor, die badiſche Regierung möge 

Wiehrl gegen eine biſchöfliche Verſicherung von der früher ver— 

langten Art zum perſönlichen Erſcheinen in Bruchſal verpflich— 

ten, der Fürſtbiſchof möge ihn auf die in katholiſch-theologiſchem 

Betracht nicht ganz unbedenkliche Faſſung der Theſen aufmerk— 

ſam machen, mit guten Hirtenlehren verſehen und alsdann zur 

6s Prot. iur. 1781, 132 60, I..
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Fortſetzung ſeines Lehramtes nach Baden zurückſenden. Allein 

in Bruchſal ging man auf dieſen Vorſchlag nicht ein. Angeſichts 

der wiederholten dringlichen Vorſtellungen des Fürſtbiſchofs 
ſagte ihm aber nachmals der Mainzer Kurfürſt ſeine Anter— 

ſtützung zu und ließ ſeinem Agenten in Rom den Auftrag 

geben, die Verurteilung der Wiehrlſchen Sätze daſelbſt zu 

betreiben “. 

In ihrem Kampfe mit Speier mußte der badiſchen Regie— 

rung eine wiſſenſchaftliche Entkräftung der Heidelberger und 

Straßburger Gutachten aufs höchſte erwünſcht ſein. Sie ließ 
daher die fraglichen Zenſuren dem Kirchenrat Titel, Profeſſor 

der Philoſophie am Karlsruher Gymnaſium“, zugehen mit dem 
Auftrag, eine ſolche lateiniſche Widerlegung derſelben zu ent— 

werfen, die den proteſtantiſchen Verfaſſer nicht verrate s. Auch 
den Freiburgern ſandte ſie die Heidelberger und Straßburger 

Gutachten mit dem Erſuchen, dazu Stellung zu nehmen”. Das 

gab den beiden Fakultäten Veranlaſſung, in ihrem „Vindiciae 

iudicii philosophico-theologici Friburgensis“ ſich eingehend 

mit den von den Heidelbergern und Straßburgern beanſtandeten 

Theſen zu befaſſen und deren Arteil als unhaltbar darzutun. 

Beide Fakultäten einigten ſich auf ein gemeinſames Votum. Die 

philoſophiſchen Partien ſtammen wieder von Profeſſor Sauter, 

die theologiſchen von dem bekannten Dogmatiker Engelbert 

Klüpfel. Einſtimmig wurde das Gutachten am 9. und 10. Fe⸗ 

os Prot. ref. 1781, 98 (30, III. 1781). 

67 Titel war durch Karl Friedrich von der Aniverſität Jena berufen 

worden. Nebenius-Weech, Karl Friedrich von Baden (Karlsruhe 

1868) S. 81. 

6s Geh. R.⸗Protok. v. 22. Januar 1780. 

69 Am 27. Januar 1781 ſchrieb die Freiburger theologiſche Fakultät in 

ihrer Antwort an den Geiſtl. Rat Mähler zu Bruchſal, der ihr im Auf— 

trag des Fürſtbiſchofs am 10. Januar 1781 die Straßburger und Heidel— 

berger Gutachten zugeſandt hatte, u. a.: „Clam esse volumus nos ali- 

underogatos nostrum de thesibus illis iudicium iamiam tulisse 

easque tam severis censuris dignas minime visas fuisse. Immo si qui- 

dem libere quod sentimus eloqui liceat, nos in iisdem recte explicatis 

et declaratis nihil fidei catholicae bonisque moribus adversum dete- 

gere potuisse auctoremque pensatis, quae partim ipse partim defen- 

dens ad opposita argumenta dedit responsis, orthodoxum se nobis 

omnino monstrasse“.
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bruar 1781 von den beiden Fakultäten gutgeheißen und alsdann 

der badiſchen Regierung überſandt“. 

Dieſe ließ nun alle drei Freiburger Gutachten im Druck 

erſcheinen. Beigefügt war ihnen eine lateiniſche Erklärung 

Wiehrls (datiert vom 27. März 1781) über den Sinn der bean— 

ſtandeten Theſen“ nebſt einer von Seubert beſorgten deutſchen 

Aberſetzung dieſer Auslegung. Die Einleitung zum Ganzen 

bildete ein „Kurzer aktenmäßiger Begriff von der Verketzerungs⸗ 

geſchichte des Profeſſors Wiehrl zu Baden aus Anlaß einiger 

70 Köſtlich iſt Klüpfels Schreiben an Brandmeyer bezüglich des Hono— 

rars. Seubert hatte dieſen gebeten, ihm mitzuteilen, womit man die Frei⸗— 

burger Gelehrten für ihre Arbeit belohnen könne. Brandmeyer ſetzte ſich 

nun mit Klüpfel deswegen ins Benehmen. In Klüpfels Brief vom 

10. März 1781 heißt es nun u. a.: „Quaesivi ex Sautero et Danner— 

mayero, quid vellent. Responderunt, non pecuniam, sed vel numisma 

vel pyxidem tabacci vel horologium aut quid simile. Ego vero pro 

opella mea qualicunque quid exigam? Pecuniam et ego nolim. 

Numisma aureum iam habeo, donatum mihi anno superiore ab Augu— 

stissima et immortali Imperatrice Maria Theresia cum facultate illud 

e pectore suspensum deferendi palam. Quid ergo? Horologium 

peterem lillud, quo utor, male se habet et saepe fallitl, ni vererer 

petitum huismodi nimis audax fore aut inverecundum.. Fac, ut 

siquid mihi destinatum fuerit, quidquid fuerit, latent reliquos. Nolim 

enim rem propalari. Sunt apud nos Exjesuitae. Habeo adversarios 

multos, invidos plures. Quare in epistola, in qua eorumce hono- 

rariorum fiet mentio (soleo enim epistolas, quae hac in causa ad me 

perferuntur, Dannenmayero et Sautero ostendere, ne diffidentiam 

concipiant aut suspicionem sinistram), scribi poterit id, quod mihi 

destinatum est, esse secuturum, ut nesciant, quid sit,. In adiecta 

autem schedula separata notari poterunt, quae me solum attinent. 

Unice rogo, res omnis summo tegatur silentio. Nosti, quam sit invi- 

diae plenum, si in vulgus proferatur .. Vix credis, quantus iam 

Friburgi tumultus hac de re sit, Scio plures epistolas allatas huc 

esse ex Marchionatu, etiam ad Directorem facultatis nostrae theo- 

logicae, quibus Wiehrlius et omnis causa nigerrime describitur, Aiunt 

nos esse excommunicandos, ducendos Romam. Quis non videat? 

A quibus huismodi rumores spargantur, facile per temet conicies. 

Sed dissipabit, spero, nubem mendacium lux veritatis spemque 

calumniatorum deiciet“. Sauter und Klüpfel erhielten von Karlsruhe je 

eine goldene Ahr im Wert von 100 fl., Dannenmayer ein Paar ſilberne 

Leuchter im Wert von 51 fl. 4 Kreuzer. 

71 Schuldirektor Alth bemerkt in einem Bericht an Karl Friedrich 

v. 30. März 1790, fremde Hände hätten ſich mit der Ausarbeitung dieſer
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philoſophiſcher Disputier-Sätze“ nebſt einem „Anhang“. Beide 

ſtammten aus Seuberts Feder'. In dem „Anhang“ betont 

er, man lege dem Ordinariat kein Hindernis in den Weg, wenn 

es für notwendig erachte, von Wiehrl unverzüglich Auskunft 
und Rechenſchaft zu verlangen über Punkte, die ſeinen geiſt— 

lichen Stand und die katholiſche Glaubenslehre beträfſen. Man 

habe in anderen Fällen auch nichts dagegen, wenn dieſe Rechen⸗ 

ſchaft in Bruchſal ſtattſinde; im Falle Wiehrl aber könne man 

nach Lage der Dinge eine Prüfung in Bruchſal ſelbſt nicht zu— 
geben. Dagegen ſei es dem Vikariat völlig unbenommen, von 

Wiehrl eine ſchriftliche Rechtfertigung zu verlangen oder ihn 
durch biſchöfliche Kommiſſäre in den badiſchen Landen prüfen 

zu laſſen; freilich lehne man das in Bruchſal ohne Namhaft⸗ 

machung beſonderer Gründe ab. Auf den Anhang folgt eine 

Gegenüberſtellung der zenſurierten Badener und der am 
6. September 1779 unbeanſtandet zu Bruchſal verteidigten und 

gedruckten Lehrſätze. Da ein Vergleich beiderlei Sätze von 

hohem Intereſſe iſt, ſeien ſie hier wiedergegeben. 

Aus derallgemeinenpraktiſchen Philoſophie: 

I. Bruchſal 15: Selbſtliebe und Sympathie ſind zwei 

Grundneigungen des menſchlichen Herzens. 

Baden 12: Selbſtliebe iſt der einzige urſprüngliche 
Grundtrieb des Menſchen. 

Erklärung beſchäftigen müſſen, Wiehrl habe bloß den Namen dazu 

hergegeben. Dann fügt er hinzu: „Aber die Wahrheit dieſes er— 

zählten Vorganges kann ein gewiſſer Höchſtdero Geheimen Räte 

ausführlicher Relation geben; auch kann ich ſie erforderlichen Falls noch 

mit eigenhändiger Probe beleuchten“. — Wiehrl ſandte die Auslegung 

ſeiner beanſtandeten Lehrſätze übrigens auch an den Fürſtbiſchof mit der 

Bitte, wenn noch fernere Anſtößigkeiten gefunden würden, ihm ſolche zur 

weiteren Aufklärung bemerklich zu machen ſowie ihn „provisorie“ in ſein 

Lehramt einzuſetzen. Das Vikariat bedeutete ihm aber, man könne von 

ſeinem perſönlichen Erſcheinen in Bruchſal nicht Abſtand nehmen. Prot. 

iur. 1781, 372 (5. IN.). 

72 Der „Aktenmäßige Begriff“ iſt datiert vom 5. März, der „Anhang“ 

vom 23. März 1781.
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Aus der philoſophiſchen Sittenlehre: 

II. Bruchſal 3: Erhalte dein Leben und alles das, 

was zu deiner Natur und zur Vollkommenheit derſelben gehört, 

iſt die Grundpflicht, welche die Vernunft einem jeden Menſchen 

gegen ſich ſelbſten vorſchreibt. 
Baden 1: Erhalte dein Leben und alles das, was zu 

deiner Natur und zur Vollkommenheit derſelben gehört, iſt die 

Grundpflicht, welche die Vernunft einem jeden Menſchen gegen 

ſich ſelbſten vorſchreibt. 

III. Bruchſal 4: Selbſtmord und Verſtümmelung des 

Körpers können nie gerechtfertigt und zur vernünftigen Hand⸗ 

lung werden. 
Baden 21: Selbſtmord kann in keinem Falle zur pflicht⸗ 

mäßigen Handlung werden, wohl aber Verſtümmelung des 

Körpers. 

IV. Bruchſal 7: Zeitliche Güter verachten, wenn man 

ſie rechtmäßig haben kann, ſie vernachläſſigen und verſchwen— 

den, wenn man ſie beſitzt, iſt wider die Pflicht “. 

Baden 6: Zeitliche Güter verachten, wenn man ſie 

rechtmäßiger Weiſe haben kann, ſie verſchwenden, wenn man 

ſie beſitzt, iſt allemal pflichtwidrig. 

V. Bruchſal 18: . . . . und ſich über den Pflichten 
gegen andere nicht ganz vergeſſen““: ſind die vernünftigen Ar⸗ 

ten, Pflichten gegen andere auszuüben. 

Baden 16: .. . . Vergeſſe deine eigene Wohlfahrt 

nicht über die Vorteile anderer: ſind vernünftige Arten, die bei 

der Ausübung der Pflichten gegen andere zu beobachten. 

  

7s Am 26. März 1781 bemerkt Seubert in einer Anzeige an die Re— 

gierung: „Ich habe noch einen neueren Abdruck ſolcher Bruchſaler Lehr— 

ſätze, von Ignaz Cils im Junius 1780 verteidigt, erhalten, worinnen dem 

Satze: „Zeitliche Güter uſw.“ noch der beſondere Anhang beigedruckt iſt: 

„Gelübde der Armut vertragen ſich nach richtigen Grundſätzen gar wohl 

mit dieſer Pflicht“, wovon ich in Mainz, allwo gedachte Poſition am 

ſtärkſten aufzufallen geſchienen hat, durch Privatſchreiben dienlichem Ge— 

brauch zu machen gedenke“. 

74 Bei Seubert fehlt das Wörtlein „ganz“.
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VI. Bruchſal 23: Gründe, die wider die Vielweiberei 

ſtreiten, haben vor jenen, die die Vielweiberei begünſtigen, das 

Abergewicht; gegen die Vielmännerei empört ſich die Natur. 

Baden 22: Gründe, die wider die Vielweiberei ſtrei— 

ten, haben vor jenen, die für dieſelbe angeführt werden, das 

Abergewicht, gegen die Vielmännerei empört ſich die Natur. 

VII. Bruchſal 36: Aus den vernünſtigen Begriffen 

von Gott erhellt, daß Ehrfurcht, Liebe, Dankbarkeit, Anbetung 

und Vertrauen auf Gott Pflichten der Menſchen in Anſehung 

Gottes ſind. 
Baden 34: Aus vernünftigen Begriffen von Gott er— 

hellt, daß Ehrfurcht, Liebe, Dankbarkeit, Anbetung und Ver⸗ 

trauen auf Gott die unmittelbarſten Folgen der Selbſtliebe 

ſind. 

Die Denkſchrift Seuberts“ ſtellte die Antwort dar auf den 
Hirtenbrief des Speierer Fürſtbiſchofs vom 28. Dezember 1780, 
durch den dieſer die Heidelberger und Straßburger Gutachten 
zur Kenntnis der Sffentlichkeit gebracht hatte. Die Regierung 

machte darum von ihr wie von dem Aufſatz des Kirchenrats 

Titel ausgiebigen Gebrauch. Anfangs 1781 hatte Fürſtbiſchof 
Auguſt von Rom die Verurteilung der Wiehrlſchen Sätze ver— 

langt. Sobald Karlsruhe davon unterrichtet worden war, hatte 

es in Rom Schritte unternommen, um eine „allzu voreilige Ent⸗ 
ſchließung“ zu verhüten. Nunmehr ging am 17. April 1781 die 

Denkſchrift nebſt einem Schreiben des Markgrafen an Kardinal 

Antonelli zur Informierung des Hl. Stuhles ab. Das mark⸗ 
gräfliche Schreiben betont, man müſſe zwar anerkennen, daß die 

römiſche Kurie ſich bisher rühmlich in der Sache verwendet 

habe, aber vermutlich trage ſie Bedenken, mit genügendem 

75 Sie trägt den Titel: „Vollſtändiger Abdruck zweier, von der philo— 

ſophiſchen und theologiſchen katholiſchen Fakultät der kaiſerlich⸗königlichen⸗ 
Vorderöſterreichiſchen Akademie zu Freiburg im Breisgau geſtellten Be— 

denken und einer nachgefolgten ausführlichen Rechtfertigung derſelben über 

einige bei dem katholiſchen Lehr⸗-Inſtitute zu Baden von dem daſigen Pro— 

feſſor der Philoſophie Martin Wiehrl zur öffentlichen Disputir Aebung auf— 

geſtellte, nachher für anſtößig und kezeriſch ausgegebene Sätze aus der 

praktiſchen Philoſophie, über deren Sinn gedachten Lehrers eigene Erklä— 

rung beigefügt iſt, neben einem zur Erläuterung dieſer Geſchichte dienenden 

aktenmäßigen Vorbericht und Anhang“. Karlsruhe, Maklot, 1781.
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Nachdruck auf den Biſchof einzuwirken. Es liege indes mehr 

im Intereſſe der katholiſchen Religion als in demjenigen Ba⸗ 

dens, daß die Angelegenheit endlich zur Erledigung komme. 

Ehe man zu weiteren Maßnahmen ſchreite, wolle man noch 

eine Zeitlang zuwarten, ob der Römiſche Stuhl dem Fürſtbiſchof 

ſolche Weiſungen zugehen laſſe, daß man ſich damit zufrieden 

geben könne, ſonſt ſehe man ſich in die Notwendigkeit verſetzt, 

andere der katholiſchen Religion minder vorteilhafte Mittel 

anzuwenden. 
Dem Kölner Nuntius hatte man die Denkſchrift vorher 

ſchon überſandt, „damit man in Rom zeitlich auch durch dieſen 

Kanal mehrere Aufklärung in der Sache erhalte“?“. Am 

20. April teilte Belliſomi mit, er habe tags zuvor all die Schrift⸗ 

ſtücke nach Rom abgehen laſſen. 

Geh. Rat Edelsheim übermittelte ſodann am 4. Mai 1781 

die Denkſchrift ſeinem römiſchen Freunde und Vertrauensmann, 

dem Marcheſe d'Antici, den er gelegentlich ſeines Aufenthaltes 

zu Rom kennen gelernt hatte“'. In dem beigelegten Schreiben 

bemerkt er, die Angelegenheit verurſache „Ila plus grande sen- 

sation en Allemagne“; der Fürſtbiſchof verurteile die Theſen 

lediglich zu dem Zweck, um Wiehrl von Baden entfernen zu 

können. Es ſei aber ſchwer zu begreifen, wie er Sätze ver— 

werfen wolle, die ſich ſo leicht in katholiſchem Sinne auslegen 
ließen, von den meiſten katholiſchen Akademien Deutſchlands 

vertreten und an allen öſterreichiſchen theologiſchen und philo— 

ſophiſchen Fakultäten ſeit Jahrzehnten gelehrt würden. Am 
Wiener Hof werde man gewiß nicht gleichgültig ſein gegenüber 
der Verurteilung von Sätzen aus einem Buch, das man amtlich 

gutgeheißen habe. Zögere man in Rom, den Biſchof zur Zurück— 

nahme der Suspenſion Wiehrls vom Lehramte zu veranlaſſen, 

ſo werde man ſeitens der badiſchen Regierung die verletzten 

76 Geh. R.⸗Protok. v. 2. April 1781. 

77 Aber d'Antici ſchreibt Seelmann am 26. Dezember 1783 an Seu— 

bert: „Des Herrn Marquis d'Antici Umſtände konzentrieren ſich darin: er 

iſt kein gemeiner Agent, ſondern er iſt Miniſtre vom König von Polen, 

vom Churfürſten in der Pfalz, und würklich von Sr. Majeſtät dem König 

in Polen zur Kardinalswürde vorgeſchlagen; ergibt ſich eine Kardinals— 

promotion und Antici hat Geld genug, um die zu ſeiner Erhebung er— 

forderlichen Anköſten zu beſtreiten, ſo wird er würklicher Kardinal“.
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Rechte des Staates durch wirkſame Maßnahmen aufrecht zu 

erhalten wiſſen. 
D'Antici und Antonelli vertraten in gegenſeitigem Einver— 

nehmen die Intereſſen der badiſchen Regierung. Am 13. Mai 

verſicherte erſterer dem Freiherrn v. Edelsheim: „Nous 
sommes convenus, Msgr. le Cardinal et moi, de faire tout 

notre possible pour remplir les souhaits de S.A. S.; pour 
aviser aux moyens d'y parvenir nous aurons au plutöt une 
conférence ensemble et nous ferons ensuite toutes les 

démarches qui seront jugées les plus propres à notre but“. 

Weiterhin ließ die badiſche Regierung die Denkſchrift den 

katholiſchen Aniverſitäkten Würzburg, Ingolſtadt, Wien und 
Prag zugehen, „nicht zwar um förmliche Gutachten darüber zu 

verlangen, ſondern vielmehr es auf die Erhaltung einer kurz 
geſtellten Rückäußerung von gedachten corporibus einzuleiten, 

daß die Sätze des Wiehrl auf die vorliegende Art ganz natür— 

lich erklärt und dieſe Erklärungen auch gut katholiſch ſeien“. 
Von den Aniverſitäten Salzburg und Fulda dagegen verlangte 

man förmliche Gutachten über die zwei Fragen: 1. „Sind die 

angefochtenen Lehrſätze, ſowie dieſelben von dem Profeſſor 

Wiehrl erklärt und von den beiden Fakultäten zu Freiburg ver— 
teidigt worden ſind, gegen je eine der katholiſchen Glaubenslehren 

direkt oder per indirectum anſtößig? und 2. Woher iſt es ge⸗ 

kommen, daß zwei theologiſche Fakultäten, nämlich jene zu 

Heidelberg und Straßburg, und zwei andere, nämlich die philo⸗ 

ſophiſche und theologiſche zu Freiburg, ungeachtet ſie in Abſicht 

auf die katholiſche Glaubenslehre ganz einig ſind, dennoch den 

Abereinſtimmungspunkt der Wiehrlſchen Lehrſätze mit dieſen 

Glaubenslehren ſo verſchieden beurteilt haben?““ 
Damit war indes die Verwertung der Denkſchrift noch nicht 

erſchöpft. 12 Exemplare ſandte man an den Reichstags⸗ 
geſandten von Schwarzenau, 6 an den Geh. Rat Stößer zu 

Straßburg, je 2 an die ſpeieriſchen Dechanten der badiſchen 
Lande, 9 an das Amt Baden „für ſich und zur Abgabe an da⸗ 

ſiges Bürgermeiſteramt wie auch zur Diſtribution an die da⸗ 
ſigen 5 Oberlehrer“; 1 Exemplar an den Stiftspropſt, 6 an 

den badiſchen Miniſterreſidenten von Stockmayer in Wien zur 

7s Geh. R.⸗Prot. v. 9. April 1781.
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eigenen Information wie zur Zurückweiſung „anderſeitiger 

widriger Inſinuationen“. Man hatte nämlich in Erfahrung 

gebracht, der Fürſtbiſchof habe in Wien Beſchwerde eingelegt 

dagegen, daß man badiſcherſeits auf eine der biſchöflichen 

Gerichtsbarkeit abbrüchige Weiſe Wiehrl mit Gewalt hindere, 

vor ſeinem Ordinarius, der ihn vorgeladen, über ſeine Lehre 

Rechenſchaft zu geben. Man nahm nun in Ausſicht, ein in— 
formierendes Schreiben an den Kaiſer zu ſenden, um „ſolche 

unmittelbare Bedeutung des kaiſerlichen Mißfallens an dem 

biſchöflichen übergreifenden Benehmen auszuwirken, welche den 

Herrn Biſchof zu Speier ſelbſt zum Abſtand von dem anmaß— 

lichen Verbot des Lehramts, das gegen den Profeſſor Wiehrl 

erlaſſen wurde, vermögen??“. Das Schreiben ſollte aber erſt 

nach Einlauf der von den Aniverſitäten Fulda und Salzburg 

erbetenen Gutachten abgehen. Vorläufig aber hatte Stock⸗ 

mayer die Denkſchrift an alle Perſönlichkeiten, die etwa mit der 

Beſchwerde befaßt werden könnten, zu verteilen. 

Schließlich überſandte Baden die Denkſchrift auch dem 
Kurfürſten von der Pfalz, wobei es geltend machte, ein Mitß⸗ 
verſtändnis oder gewiſſe Rückſichten müßten die Heidelberger 

theologiſche Fakultät zu ihrem ungünſtigen Gutachten verleitet 

haben. Vielleicht käme Licht in die Sache, wenn der Kurfürſt 

durch andere mit den Heidelberger Exjeſuiten nicht in Verbin— 

dung ſtehende pfälziſche Theologen die beanſtandeten Lehrſätze 

unbefangen prüfen laſſen wollte. Es wäre nahegelegen, daß 

die badiſche Regierung ſich mit einem ähnlichen Anſinnen auch 

an den Fürſtbiſchof von Straßburg wegen des Votums der dor— 

tigen theologiſchen Fakultät gewandt hätte. Wenn ſie es nicht 

tat, ſo hatte ſie dafür ihre guten Gründe. Der Fürſtbiſchof von 

Straßzburg, Kardinal Rohan, hatte nämlich bereits Stellung 

genommen. Auf die Zuſendung des Hirtenbriefs und der 

Heidelberger und Straßburger Gutachten hatte Rohan näm— 
lich am 13. Januar 1781 von Paris aus dem Fürſtbiſchof von 

790 Geh. R.⸗Prot. v. 9. April 1781. In der Tat hatte der Fürſtbiſchof 

die geſamte Korreſpondenz zwiſchen ihm und dem Markgrafen ſowie einen 

Bericht über den ganzen Hergang in der Wiehrlangelegenheit dem Reichs— 

hofratsagenten v. Stubenrauch am 6. Februar 1781 zugeſandt, damit er 

beim Reichshofrat davon geeigneten Gebrauch mache. Prot, ref, 1781, 43.
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Speier geantwortet: „Jadopte et j'approuve en entier le 
jugement fondé sur des principes immuables et sacrés et 

d'un autre cõté j'applaudis avec un véritable intérét au 

zèle respectable qui anime dans cette occasion Votre 
Altesse; je la prie d'ètre persuadée de l'attention parti- 

culière que j aurai toujours à bannir de pareilles erreurs 

et à faire tout ce qui dépendra de moi pour briser des 

systéèmes dont les conséquences sont si dangereuses.“ 

In ähnlicher Weiſe ſprach ſich auch der Erzbiſchof von Paris, 

dem Fürſtbiſchof Auguſt die Schriftſtücke ebenfalls übermittelt 
hatte, in einem Schreiben vom 21. Januar 1781 aus. Beide 

Briefe ließ der Fürſtbiſchof zu etwaiger Verwendung dem 
römiſchen Agenten d' Auguſtinis zugehen““. 

Gegen die Straßburger und Heidelberger wandten ſich in 
ſehr ſcharfer Weiſe die beiden Göttinger Profeſſoren Auguſt 

Ludwig Schlözer und Johann Georg Heinrich Feder, der Ver— 

faſſer des von Wiehrl benützten Lehrbuchs, im 46. Heft des 

von erſterem herausgegebenen „Briefwechſels s“. Einen noch 

ſchärferen Ton ſchlug eine andere Schrift eines anonymen Ver— 

faſſers an, die dieſelbe Tendenz hatte. Sie trägt den Titel: 
„Sendſchreiben an einen Freund, in welchem die Beurteilungen 

der theologiſchen Fakultäten in Heidelberg und Straßburg 
gründlich widerlegt werden“. Neben trefflichen Ausführungen 

weiſt ſie Abertreibungen und Maßloſigkeiten auf 2. Der Fürſt⸗ 

biſchof, der einen ſeiner Diözeſangeiſtlichen als Verfaſſer ver— 

mutete, war darüber ſehr ungehalten und erließ am 10. März 

1781. ein lateiniſches Schreiben an alle Geiſtlichen ſeines Bis— 

tums. Den Stiftspropſt zu Baden beauftragte er, dasſelbe an 

80 Prot. ref. 1781, 31. 
81 Klüpfel: „ludiciis Heidelbergensium et Argentinensium 

Schloezerus notas subtexuit, e quibus aliquae his etiam, qui Exjesuitae 

non sunt, displicebunt partim ob styli acerbitatem partim ob doctri- 

nae quam continent, argumentum“. Nov. Bibl. vol. VI, fasc. II. 282. 

s2 Klüpfel: „Contemnit epistolographus linguam latinam 

illiusque usum omnem scholis cupit eliminari. Theologus discrimine 

nullo dicit esse rudes, philosophiae ignaros, minutiarum et quaestio- 

num inutilium aucupes ete. Asserit omnes, quicunque in monasteriis 

divitibus degunt, votum paupertatis emisisse, non ut abdicarent 

bona, sed ut consequerentur. Quis vero aequus talia ferat? Negandum 

non est esse alia in eadem scriptione praeclare dicta“. A. a. O. 281.
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den Türen der Stiftskirche anzuſchlagen und jedem zu Baden 
wohnenden Weltgeiſtlichen gegen Empfangsbeſcheinigung zu— 

zuſtellen. Der Anſchlag an der Türe der Stiftskirche erfolgte 

am Morgen des 17. März. Das Schreiben führt aus, es ſei 
ſeit mehreren Jahrhunderten, beſonders aber im 18., die 

Gepflogenheit der Feinde der Wahrheit, den Kampf gegen 
dieſe verſteckt in anonymen oder pſeudonymen und ohne Appro— 
bation erſchienenen Druckſchriften zu führen, wenn ſie nicht den 

Mut hätten, mit offenem Viſier zu kämpfen. Geiſtliche und 
weltliche Gewalt hätten daher die heilſame Vorſorge getroffen, 

daß nichts erſcheinen dürfe, was nicht zuvor ordnungsmäßig 

beſtätigt worden ſei. Erſt neuerdings wieder ſei dieſes Geſetz 

in der Diözeſe Speier nachdrücklichſt in Erinnerung gebracht 
worden. Gleichwohl gebe es bedauerlicherweiſe noch immer 

Leute, die ſich gewiſſenlos über dieſe notwendigen und heil— 

ſamen Beſtimmungen hinwegſetzten, wie das Beiſpiel des 

Prieſters Wiehrl und des unbekannten Verfaſſers des „Send⸗ 

ſchreibens“ zeige. Dieſe „heimliche Hirngeburt“, die eine ganz 
verkehrte Lehre, offenkundige Lügen und Verleumdungen ent⸗ 
halte, könne durch eine „gewiſſe Schminke“ unerfahrene Ge— 

müter leicht täuſchen. Der Biſchof verurteile daher kraft der 

ihm von Gott verliehenen Macht, in Sachen des Glaubens und 
der Sitten zu richten, nach reiflicher Aberlegung das „Send⸗ 

ſchreiben“, als eine Schrift, die „falſche, irrige, ärgerliche, ver— 

wegene, von der Lehre der katholiſchen Kirche völlig abwei⸗ 

chende und die Häreſie begünſtigende Sätze“ enthalte. Für den 
Fall, daß der Verfaſſer ein Prieſter der Speierer Diözeſe ſei, 

ſuspendiere er ihn hiermit von Amt und Pfründe; und wenn der 
Schuldige ſich der Zenſur nicht füge, ſolle er irregulär ſein. 

Auch über diejenigen Geiſtlichen des Bistums, die irgendwie 
den Druck befördert hätten, verhängte der Biſchof die gleiche 

Strafe. Ferner beſtimmte er für die Zukunft, daß jeder Welt⸗ 

und Ordensgeiſtliche, der ohne Erlaubnis des Biſchofs etwas 

in oder außerhalb der Diözeſe drucken laſſe oder den Druck 

irgendwie befördere, ipso facto der suspensio ab officio et 

beneficio verfalle. Weitere Maßnahmen gegen den Ver⸗ 

faſſer des „Sendſchreibens“ und ſeine etwaigen Helfershelfer 

behielt ſich der Fürſtbiſchof „ad compescendam eorum auda-



Schulkonflikt zwiſchen B.-Durlach und Fürſtbiſchof von Speier 49 

ciam“ vor. Damit niemand Unwiſſenheit vorſchützen könne, 

werde dieſe Verordnung der ganzen Dibdzeſe mitgeteilt. 

Da der Name Wiehrl mitten im Schreiben mit großen 
Buchſtaben gedruckt war, erregte der Anſchlag bei der Bevölke⸗ 

rung großes Aufſehen. Amtmann Laſſolaye ſandte am gleichen 

Tage noch dem Markgrafen einen Bericht, da ihm die biſchöf— 
liche Gerichtsbarkeit „zu weit extendiert“ ſchien und dem Ver— 

nehmen nach alle Landdechanten den Auftrag erhalten hätten, 

das Schreiben an den Kirchtüren anſchlagen zu laſſen. 

Seubert erſtattete am 19. März der Regierung ein Gut⸗ 

achten über die Angelegenheit. Zunächſt regte er an, durch 

Einforderung eines zuverläſſigen Votums feſtſtellen zu laſſen, 
ob der Biſchof an ſich die Befugnis zu einem derartigen Publi— 
kationsmodus habe und für ſein Vorgehen ſich auf eine Obſer— 

vanz aus der b.⸗b. Regierungszeit her berufen könne. Das 
Vorgehen des Biſchofs beurteilt er ſelbſt alſo: „Die geheime 

Abſicht ſcheint mir hierbei höchſtwahrſcheinlich dahin zu zielen, 

daß der Profeſſor Wiehrl, deſſen Name zu dem Ende mit 

großen Buchſtaben ausgezeichnet iſt, bei dem Pöbel in Baden 
vollends um allen Kredit in Abſicht ſeines geiſtlichen Standes 

gebracht und wohl gar als ein wirklich ſuspendierter oder 
erxkommunizierter Prieſter angeſehen werden möchte, wie denn 

nach ſicheren neuerlichen Beiſpielen alle gegenſeitige Bemühung 
dahin abzweckt, die Dummheit des Volkes bis auf den äußerſten 

Grad zu mißbrauchen, damit dasſelbe gegen dieſen Lehrer und 

ſeine durch die niederträchtigſten Verdrehungen als höchſt 
ärgerlich ausgeſchrienen Sätze immer mehr aufgebracht werde.“ 

Zur Aufklärung des Volkes regte er an, überall, wo das 
biſchöfliche Schreiben angeſchlagen worden war, eine deutſche 

Aberſetzung daneben oder an der Rathaustür anbringen zu 

laſſen. In der Tat entſchied der Geh. Rat dahin, es ſolle an 
die Amter Raſtatt, Baden und Ettlingen eine größere Anzahl 

Exemplare der vom fürſtlichen Bibliothekar Hofrat Molter 
hergeſtellten deutſchen Aberſetzung „zu einſtweiliger Belehrung 
des vernünftigen, das Latein nicht verſtehenden Volkes“ ge⸗ 

ſandt werden . 

8s Die Aberſetzung weiſt verſchiedene Angenauigkeiten, auch Verſtöße 

auf; z. B. wird „Si quis ex clero nostro, vel saeculari vel regulari 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 4
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Von dem Berater der Regierung in katholiſchen Dingen, 
Obervogt Krieg in Raſtatt, forderte man ein Gutachten dar— 

über ein, inwieweit der Biſchof ſeine Befugnis überſchritten 

habe. Kriegs Votum vom 20. März ging dahin: Die landes— 
herrliche Hoheit ſchließt in ſich die iura circa sacra, zu denen 

das ius cavendi gehört. Kraft dieſes ius cavendi darf keine 

Bulle des Papſtes, kein Hirtenbrief, kein biſchöflicher Erlaß 

ohne landesherrliche Bewilligung veröffentlicht werden. Dieſe 

Praxis beſteht auch in Bayern und Sſterreich, wo kein Biſchof 

es gewagt hätte, ein ſolches Patent öffentlich anſchlagen zu 
laſſen. Was dieſen Staaten gegenüber dem Päpſtlichen Stuhl 
und ſeinen Biſchöfen erlaubt iſt, dürfen auch andere Reichs— 

ſtände für ſich in Anſpruch nehmen. Demnach iſt der Biſchof 
zu ſeinem Vorgehen nicht berechtigt geweſen. Nimmt man 

noch dazu, daß durch das biſchöfliche Patent Wiehrl in ſeinem 

Anſehen heruntergeſetzt und das Lehrinſtitut geſchädigt wird, 
ſo war die Regierung durchaus im Recht, wenn ſie dasſelbe 

alsbald entfernen ließs:. Darum dürfte es auch ganz am 

Platze ſein, den Beamten der Markgrafſchaft ſpeieriſchen Bis⸗ 

tumsanteile den Auftrag zu geben, das biſchöfliche Patent vor 
den Kirchentüren ihres Amtsbezirkes ſofort zu entfernen, wenn 

es von den Dechanten etwa angeſchlagen werden ſollte. 

Indes war eine derartige Weiſung des Ordinariats an 
die Landdechanten nicht ergangen; weder die Referendariats⸗ 
noch die Vikariatsprotokolle bieten einen Anhaltspunkt dafür; 

wiedergegeben mit: „Wenn jemand aus unſerer weltlichen oder geiſtlichen 

Dienerſchaft... Auch Schlözer hat die falſche Aberſetzung, Brief— 

wechſel, Heft 49; ebenſo Drais a. a. O. 84. — Außer an der Stiftskirche 

zu Baden wurde das biſchöfliche Dekret, ſoweit es ſich feſtſtellen läßt, nur 

noch an jener zu Weißenburg durch den Stiftsdechanten angeſchlagen. 

Prot., ref. 1781, 101. 

88 Krieg war unrichtig informiert, wenn er der Auffaſſung war, die 

Regierung habe das biſchöfliche Patent von den Türen der Stiftskirche 

wegnehmen laſſen. Auch Drais vertritt dieſe unzutreffende Auffaſſung, 

a. a. O. 83 f. Nirgends in den Akten findet ſich eine dahingehende Ver— 

fügung der Regierung. Brauer ſtellt in ſeinem Referat vom 5. Januar 

1791 ausdrücklich feſt, daß „gegen die biſchöfliche Mandats⸗ 

affixion nichts vorgekehrt worden“. Gegen eine Abnahme 

des Anſchlags hätte zudem der Biſchof energiſch proteſtiert; von einem 

ſolchen Proteſt iſt aber nirgends in den Akten die Rede.
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in den Wiehrlakten finden ſich auch keine Berichte der Amtleute 

darüber, daß der Erlaß angeſchlagen und von ihnen entfernt 
worden ſei; ebenſowenig iſt feſtzuſtellen, daß ein Landdechant 

oder Pfarrer wegen des Anſchlags von der Regierung zur 
Rechenſchaft gezogen wurdes. 

Dagegen erhielt der Badener Stiftspropſt am 28. April 

1781 die Aufforderung, eine Abſchrift des Ordinariatsauf— 
trages einzuſenden und ſich darüber zu verantworten? wie er 

ſich habe befugt erachten können, ohne Anfrage bei der Landes— 

herrſchaft und deren Genehmigung einen ſolchen öffentlichen 

Anſchlag des biſchöflichen Schreibens vorzunehmen in einer 

Angelegenheit, bezüglich deren, wie ihm doch bekannt, unaus— 

getragene Wirren zwiſchen der Staatsregierung und dem 
Biſchof beſtänden. Harrant machte in ſeinem Rechtfertigungs— 

ſchreiben vom 4. Mai geltend, einmal ſei er ſeiner höchſten 
geiſtlichen Obrigkeit unmittelbaren Gehorſam ſchuldig, ſodann 

ſei zum Anſchlag biſchöflicher Verfügungen, welche die Religion, 

die Sittenlehre und die Kirche beträfen, in den b.-b. Landen 
niemals eine Anfrage und Genehmigung der Landesherrſchaft 

notwendig geweſen, und ſchließlich ſei der Anſchlag an einem 
der geiſtlichen Gerichtsbarkeit allein unterworfenen Ort erfolgt. 

Erſt Ende 1790 kam der Geh. Rat anläßlich der Aus— 
einanderſetzung mit Speier auf die Sache zurück und verlangte 

von Brauer ein Referat wegen der grundſätzlichen Bedeutung 
der Fragess. Nach eingehenden Aktenſtudien erſtattete 

Brauer dasſelbe am 5. Januar 1791. Er behandelt in ihm 
vornehmlich die zwei Punkte: 

1. Hat der Biſchof das Recht gehabt, den Anſchlag an die 
Kirchentüren anbringen zu laſſen? 2. Wie iſt Harrants Ver⸗ 

halten zu beurteilen? 

Bei der Beantwortung der erſten Frage macht Brauer 
geltend, der Biſchof habe das ihm in der Wiehrlſchen Sache 

8s Drais behauptet alſo irrigerweiſe, der Erlaß ſei in der ganzen 

Diözeſe an den Kirchtüren angeſchlagen und abgenommen worden, a. a. O. 

83 f.) Hausrath hat ihm dieſen Irrtum nachgeſchrieben (Die kirchen— 

geſchichtl. Bedeutung der Regierung Karl Friedrichs, Leipzig 1883), ebenſo 

Kleinſchmidt (Karl Friedrich v. Baden, Heidelberg 1878, S. 65). 

s6 Geh. R.⸗Prot. v. 2. Dezember 1790. 

4*
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zuſtehende Richteramt über materias fidei et morum auf 

„unſchickliche und leidenſchaftliche Weiſe gebraucht“. Deshalb 

hätte er, Brauer, ſeiner Zeit ebenſowenig wie Krieg Bedenken 

getragen, das biſchöfliche Patent abnehmen zu laſſen. In der 
rechtlichen Begründung geht Brauer freilich einen andern Weg 

als Krieg. Er argumentiert alſo: Richtig iſt, daß Frankreich, 

Sſterreich und Bayern das ius placet ausüben; richtig iſt 
auch, daß zur Verteidigung der neuerdings von Kurpfalz unter 
heftigem Widerſpruch der Biſchöfe verſuchten Einführung des 

Plazets der Heidelberger Kanoniſt Wedekind, auf den Krieg 

ſich beruft, geſchrieben hat, was den genannten Fürſtenhäuſern 

zuſtehe, könne keinem deutſchen Landesherrn verſagt werden. 

Aber mit dieſem Satz kommt man im vorliegenden Falle nicht 

durch. Es iſt nämlich ein ſehr weſentlicher Unterſchied zwiſchen 
jenen Landen, wo die Biſchöfe Antertanen des Regenten, und 

jenen, wo ſie ſeine Mitreichsſtände ſind. In erſteren Ländern 

fließt aus der weltlichen Gewalt, die der Regent auch über 
den Biſchof hat, das Recht, ihn anzuhalten, ſeine äußeren 

Handlungen, zu denen die Veröffentlichung kirchlicher Verlaut— 

barungen, auch ſolcher in Glaubensſachen, gehört, einzurichten 

nach dem Arteil des Landesherrn über ihre Vereinbarkeit mit 

dem Staatswohl, welches die Urquelle des ius placeti iſt. 

Anders liegt der Fall, wo der Biſchof für ſeine Perſon und 

ſeine Handlungen unabhängig iſt; er iſt zwar ſchuldig, wie es 

überall zwiſchen zwei freien Bürgern zutrifft, nichts zum Nach⸗ 
teil des andern zu unternehmen oder widrigenfalls ihm Rechen⸗ 

ſchaft zu geben; keineswegs aber iſt er gehalten, ſeine Hand⸗ 
lungen zum voraus dem andern kundzutun zum Zwecke der 

Beurteilung, ob ſie ihm nicht nachteilig ſein könnten. So lie⸗ 

gen die Verhältniſſe bezüglich der b.-b. Lande. In Diſziplinar⸗ 
ſachen, welche zugleich den weltlichen Stand der Untertanen 

betreffen, kommt dem Landesherrn ein Mitwirkungsrecht im 
Hinblick auf eine zu erlaſſende biſchöfliche Verfügung zu, indes 
nicht ex iure placeti, ſondern ex potestate condirectiva in 

causis disciplinaribus; in rein geiſtlichen und Glaubensſachen 

aber iſt ein ſolches placetum erſt recht nie hergebracht geweſen; 

anderſeits fließt aus dem Begriff der Landeshoheit als unver⸗ 

jährbare Folge, daß die Ausführung kirchlicher Bekannt⸗
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machungen, ſoweit ſie durch äußere Handlungen bewirkt, ge⸗ 
fördert oder gehindert werden kann, abhängig ſein muß von 

dem Ermeſſen des Regenten, ob dieſe Veröffentlichung ſich mit 
dem Staatswohl verträgt, alſo von einem placetum sub— 

sequens. Findet der Landesherr die kirchlichen Veröffent— 

lichungen dem Staatswohl nachteilig, ſo hat er das Recht, ihre 

Verkündigung und Ausführung zu verhindern. Es handelt ſich 

alſo hier um einen Consensus subsequens, nicht um einen 
consensus praecedens wie beim ius placeti. Dieſe pro— 

grammatiſche Darlegung ſtellt Brauer als Norm für ähnliche 

Fälle in der Zukunft auf wie für die Beurteilung des vor⸗ 

liegenden. Weil es ſich um eine biſchöfliche Kundgebung in 
geiſtlichen Dingen handelte, war das placetum subsequens 

notwendig. Dieſes konnte aber nicht erteilt werden, da der bi— 

ſchöfliche Anſchlag das ſtaatliche Intereſſe zu ſchädigen geeignet 

war. Der Landesherr hatte mit Rückſicht darauf die Befug⸗ 
nis, die Verkündigung der biſchöflichen Verfügung zu verhin— 
dern, d. h. den Anſchlag entfernen zu laſſen. Brauer kommt 
alſo zu dem Schluß: Der Fürſtbiſchof hat durch die ohne mark— 

gräfliche Genehmigung befohlene Anbringung des Anſchlags 
an den Badener Kirchtüren eines Abergriffes in die landes— 

herrlichen Rechte ſich nicht ſchuldig gemacht, badiſcherſeits aber 

hat man ein beſtehendes Recht nicht angewendet “. 

Daraus ergibt ſich auch die Beantwortung der anderen 
Frage: Wie iſt das Vorgehen des Stiftspropſtes rechtlich zu 
beurteilen? Brauer bemerkt dazu: „In substrato kann ich 
nach dieſen Prinzipien nicht ſagen, der Probſt hat unrecht getan, 
daß er jenes Publikat ad valvas Ecclesiae affigiert hat“. 

Allerdings „vorſichtig und freundlich“ hat er nicht gehandelt; 

denn als Antertan hätte er ſeinem Landesherrn zum Zwecke 

entſprechender Vorkehrungen Mitteilung von dem biſchöflichen 
Erlaß machen ſollen, da er doch wohl einſehen mußte, daß das 

ſtaatliche Intereſſe dadurch in Mitleidenſchaft gezogen wird. 

Wäre der Vorgang noch neu, ſo könnte ihm das bemerklich ge— 

macht werden. 

87 Aus den Darlegungen Brauers, des „Geſetzgebers Badens“, er⸗ 

hellt, warum man zu Anfang des 19. Jahrhunderts in Baden wie ander— 

wärts ein Landesbistum zu erhalten beſtrebt war.
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Bemerkenswert iſt ein Schreiben des Fürſtbiſchofs an 

Edelsheim vom 26. Mai 1781. Er betont darin, die ver— 
ſchiedenen Wirren zwiſchen Karlsruhe und Speier, wozu auch 
die Wiehrlangelegenheit gehöre, ſeien von ihm niemals beab— 

ſichtigt worden; er habe lediglich ſeine biſchöflichen Gerechtſame 
zur Geltung zu bringen geſucht. „Niemand“, erklärt er, „wird 

mir verabreden können, daß ich als Biſchof berechtigt geweſen 
und noch ſei, meinen Alumnus Wiehrl vorzuberufen und den— 

ſelben über ein und anderes zur Rede zu ſtellen“. Das an 
Wiehrl ergangene Verbot, ſich nach Bruchſal zu begeben, möchte 

er nicht dem Markgrafen, deſſen „rühmlichſte Gedenkensart ſatt— 

ſam bekannt iſt“, ſondern deſſen Ratgebern zuſchreibenss. Auf 

ſeinem Verlangen, daß Wiehrl ſich vor dem Vikariat verant— 
worte, müſſe er ſelbſtredend beharren. Aber dann fügte er 
hinzu: „Am jedoch des Herrn Markgrafen Liebden ein wahres 

Merkmal meiner aufrichtigen freundnachbarlichen Geſinnungen 
darzulegen, ſchlage ich zum einzigen Auskunfts— 

mittel vor: daß nämlich mein Alumnus Wiehrl 
ſich zu Bruchſal bei meinem Vikariat ſtelle, 

wornächſt ich demſelben, wenn er ſich recht— 
fertigen kann oder zurecht wird weiſen laſſen, 
dimissoriales erteilen und dergeſtalt des 

Herrn Markgrafen Liebdenüberlaſſen werde, 
daß Hochdieſelbe ihn außer meiner Diözeſe, 

welches ein leichtes iſt, verſorgen“. Zugleich 

überſandte der Fürſtbiſchof die auf ſeine Veranlaſſung 
vom Vikariatsdirektor Schmidt verfaßte Rechtfertigung des 

biſchöflichen Vorgehens, die zugleich eine Widerlegung des 

Seubertſchen „Kurzen aktenmäßigen Begriffs“ darſtellt. Die 
Schrift trägt den Titel: „Erläuterter ſogenannter kurzer 

aktenmäßiger Begriff von der Verketzerungsgeſchichte des Pro⸗ 

feſſors Wiehrl zu Baden aus Anlaß einiger Disputierſätzes“. 

ss Eine ähnliche Bemerkung macht Vikariatsdirektor Schmidt in ſeinem 

„Erläuterten ... Begriff“. Ebenſo hieß es im Juni 1782 im Politiſchen 

Journal von Hamburg, v. Hahn (Präſident des Geh. Rats) und v. Edels⸗ 

heim ſeien die wahren Regenten von Baden. Die badiſche Regierung be— 

ſchwerte ſich deshalb bei der Stadt Hamburg. Geh. R.⸗Prot. v. 14. Okt. 1782. 

8o Der Seubertſche Text iſt auf der linken Spalte gedruckt, auf der 

rechten die Schmidtſche Antwort; datiert iſt dieſe vom 20. Mai 1781.
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Indes blieb der Schritt des Fürſtbiſchofs ohne Erfolg. 

Karlsruhe wurde nämlich immer mehr in der Aberzeugung be— 
ſtärkt, eine Vorladung Wiehrls wegen der angefochtenen Sätze 

ſei nicht notkwendig; denn in den Sommermonaten 1781 liefen 

die Antworten der Aniverſitäten Wien, Prag, Fulda und Salz— 
burg ein; Würzburg und Ingolſtadt wollten ſich nicht in die 

Sache einmiſchen. 
Die Antwort von Wien war ſehr kurz ausgefallen?“'. Der 

bekannte Abt Rautenſtrauch, der Direktor der Wiener 

theologiſchen Fakultät, ſchrieb am 9. Juni 1781 an Seubert: 

„Wer vom Parteigeiſt frei iſt, die Aufrichtigkeit liebt und des 
Profeſſors Wiehrl angegriffene Sätze in dem Geſichtspunkte 

betrachtet, in welchem der Verfaſſer ſie zu betrachten gewünſcht 

hat, der wird nicht anſtehen, welchem Arteil er beitreten ſoll. 
Das von Vorurteilen reine, auf Religion und Vernunft ge— 

gründete Arteil der philoſophiſchen und theologiſchen Fakultät zu 
Freiburg zwingt jedem aufgeklärten und rechtſchaffenen Mann 
den Beifall ab und beſtätigt den vorteilhaften Ruf der Frei— 

burger hohen Schule“. 

Auch die theologiſche und philoſophiſche Fakultät zu Prag 

fanden die Wiehrlſchen Sätze völlig unanſtößig. In ihrem 
gemeinſamen Schreiben vom 4. Juni 1781 beteuern ſie, ſie 

hätten in einer gewiſſenhaften, unparteiiſchen Anterſuchung nicht 

einen einzigen Satz gefunden, „der den Sitten gefährlich, der 

echten Philoſophie und der geoffenbarten Religion entgegen 

wäre“, zumal nach den Erklärungen des Verfaſſers. 

Einen vorzüglichen Eindruck durch ſeine Ruhe und Sach— 

lichkeit macht das umfangreiche gemeinſame deutſche Gutachten 

der theologiſchen und philoſophiſchen Fakultät zu Fuldaa vom 
21. Juni 1781, dem ein ausſührliches lateiniſches am 13. Auguſt 

1781 nachfolgte. Sie ſollten ſich bekanntlich über die zwei 

Punkte ausſprechen: 

90 Klüpfel ſchreibt am 10. März 1781 an Brandmayer, Rautenſtrauch 

habe ihm mitgeteilt: „Ut huias facultas theologica iudicium suum ex- 

ponat, res, puto, non meretur, ut quae neque ita sit abstrusa, ut eno- 

datione multa egeat et in qua affectibus agi in aperto est. Deinde 

nobis satis litium domi nostrae est, ut aliorum se immiscere veli- 

tationibus nec otium sit nec animus.“
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1. ob die Sätze anſtößig ſeien, 2. wie es zu erklären ſei, 
daß die Heidelberger und Straßburger zu ganz anderen Er— 

gebniſſen als die Freiburger gelangten. In erſterem Betracht 

betonten ſie, die Sätze enthielten nichts Anſtößiges gegen die 
katholiſche Religion, „jedoch ſo, wie dieſelben von ihrem Herrn 

Verfaſſer erklärt und den beiden Fakultäten zu Freiburg ſind 
verteidigt worden“. Woher aber kam die entgegengeſetzte Be⸗ 

urteilung? Die Fuldaer weiſen darauf hin, daß Sätze und 
Wörter in verſchiedenem Sinne aufgefaßt werden können. So 

konnte das Wort „Selbſtliebe“ leicht im Sinne von „Eigenliebe“ 

verſtanden werden. Man muß ſich oft mit dem ganzen Syſtem 
eines Schriftſtellers vertraut gemacht haben, bis man den rich⸗ 

tigen Sinn der von ihm gebrauchten Worte erfaßt. So kann 

ſich ergeben, daß zwei in der Hauptſache zwar einig ſind, ſich 
aber trotzdem zu widerſprechen ſcheinen, indem der eine die 

Worte in dieſem, der andere in einem anderen Sinne nimmt. 

Dieſe Verſchiedenheit in der Auffaſſung iſt erſt recht möglich, 

wenn bei der Verteidigung derartiger Theſen dem Herkommen 

zuwider die deutſche Sprache gewählt wird. So wußten die 
Heidelberger und Straßburger nicht, was ſie mit dieſer ihnen 
neu ſcheinenden philoſophiſchen Sprache machen ſollten; ſie 

gaben den Ausdrücken einen Sinn, den ihnen der Verfaſſer 

nicht gegeben hatte. Das Federſche Lehrbuch war ihnen eben 

unbekannt. Anders war es in Freiburg; an den öſterreichiſchen 

Aniverſitäten war das fragliche Lehrbuch wohlbekannt und 
wurde vielfach den Vorleſungen zugrunde gelegt. Man war 
alſo dort mit dem ganzen Syſtem der Federſchen Sittenlehre 
vertraut und nahm die Worte und Sätze in dem Sinne, in dem 

der Verfaſſer ſie verſtanden wiſſen wollte. So aufgefaßt, 
ſtehen ſie nicht im Widerſpruch zur katholiſchen Glaubenslehre. 

Hätten die Heidelberger und Straßburger ſie im Wiehrlſchen 

Sinne genommen und die Verteidigung der Freiburger Fakul⸗ 

täten eingeſehen, ſo hätten ſie die Sätze gewiß nicht mit ihren 
Zenſuren belegt 1. 
    

»1 Ahnlich ſchreibt Klüpfel an Brandmeyer am 11. Januar 1781: 

„Loquela, qua usus est thesium auctor, plerisque theologorum necdum 

satis est cognita. Si didicerint, quid subsit, iudicia et censurae votis 

respondebunt“, Er ſpricht daher von einer innocentia pressa und einer
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Ganz wie die Fuldaer ſprechen ſich auch die philoſophiſche 

und theologiſche Fakultät zu Salzburg in ihrem Gutachten 

vom 6. und 7. Juli 1781 aus “. 

Recht bemerkenswert iſt in dieſem Zuſammenhang eine 

Verfügung, die der Geh. Rat nicht lange nach dem Einlauf 
dieſer Gutachten an den Obervogt Krieg erließ“?s. Man habe 

bemerkt, ſo heißt es darin, daß mehrere Landeskinder mit Am— 
gehung der ihnen in ihrem Vaterland gebotenen Gelegenheit, 
eine „gereinigte Weltweisheit“ und die Anfangsgründe der 

Gottesgelehrtheit zu erlernen, gleich nach durchlaufenen niede— 

ren Schulen an auswärtige Aniverſitäten, beſonders aber nach 
Straßburg und Heidelberg ſich zu begeben pfleg— 
ten, „an welch beiden Orten noch großenteils 
jene Dunkelheit herrſche, welche von denen 

Freiburger, Prager, Salzburger, Würz— 

burger, Fuldaer und anderen berühmten 

hohen Schulen mit ſo glücklichem Erfolg ver— 

bannt worden ſeye“. Darum erhielt Krieg den Auf— 

trag, bei den unter ſeiner Leitung jährlich zu Baden und Ra⸗ 

ſtatt ſtattfindenden Prüfungen den Theologieſtudierenden zu 

eröffnen, „daß man von denen Landeskindern erwarte, daß ſie 
die in ihrem Vaterlande ihnen ſich darbietenden Gelegenheiten 

eruditio vexata, der man gern helfe. Ebenſo Brandmeyer an Klüpfel am 

10. Januar 1781: „Ein Migßverſtändnis iſt die Schuld, warum die Heidel— 

berger und Straßburger Theologen ein ſo hartes und überzwerges Arteil 
fällten“. 

o2 Klüpfel: „Nacta demum est, quos merebatur, Wiehrliana causa 

vindices doctissimos ac moderatissimos in academia Salisburgensi 

facultatis philosophicae et theologicae professores qui novis con- 

quisitis argumentis gravique rationum et auctoritatum pondere 

Wiehrlii propositiones in discrimen adductas solide confirmarunt 

iudiciique Friburgensis aequitatem cum primis suffulcierunt“. Nov. 

Bibl. vol. VI. fasc. III 505. — Fulda erhielt nach ſeinem Verlangen 97 fl. 

30 Kr.; der Verfaſſer des Gutachtens, Prof. Eberth, eine Sechsdukaten— 

medaille; für Salzburg beſtimmte die Regierung eine Vergütung von 

200 fl.; die Honorare wurden dem Exjeſuitenfond entnommen. — Die Be⸗ 

merkung Brücks (Die rationaliſtiſchen Beſtrebungen im katholiſchen 

Deutſchland, Mainz 1865, S. 51), nur Freiburg habe Wiehrl in Schutz 

genommen, iſt nach dem Geſagten alſo unzutreffend. 

os Geh. R.⸗Prot. v. 24. September 1781; B.⸗G. 9296.
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ſorgfältig benutzen und nach dieſem ihre Studien auf 

einer von jenen hohen Schulen fortſetzen 

werden, deren Lehrer Orthodoxie mit Men— 
ſchenliebe glücklich zu verbinden wüßten, da 

widrigenfallszum wahren Beſtenihres Vater— 
landes bei Erteilung von Stipendien, titu— 
lis mensae, Pfarr- und Schulämtern und an— 

dern Wohltaten darauf eine vorzügliche Rück— 

ſicht werde genommen werden“. Das Hofratskolle⸗ 

gium erhielt davon amtliche Mitteilung, „um in vorkommenden 

Fällen ſich hiernach genau zu benehmen“. 
Auch von Rom trafen im Sommer 1781 weitere Antwor— 

ten ein. Anterm 16. Juni 1781 ſchrieb Kardinal Antonelli dem 

Markgrafen, er bedaure es ſehr, daß noch immer keine Einigung 
zwiſchen Baden und Speier zuſtandegekommen ſei. Da über 

die Richtigkeit der Lehrſätze von verſchiede⸗ 

nen Fakultäten geſtritten werde, ſeinunmehr 

die Entſcheidung dem Apoſtoliſchen Stuhl zu 

überlaſſen, der nach reiflicher Aberlegung 
ſein Arteil fällen werde. Er habe deshalb die ganze 

Angelegenheit Pius VI. unterbreitet. Wenn die Entſcheidung 

auch etwas lange auf ſich warten laſſe, ſei doch kein Grund 

zum Mißtrauen vorhanden; denn die summa rei agendae 
gravitas et implicita deliberandi ratio geſtatte nicht eine 

flüchtige und eilige Behandlung. Im gleichen Monat ſchrieb 

auch d'Antici. Er konnte berichten, daß er mehrere Konfe— 

renzen mit dem Staatsſekretär und Kardinal Antonelli gehabt 

habe. Weiterhin machte er darauf aufmerkſam, Antonelli ſei 

Mitglied der Inquiſition und werde ſich vielleicht amtlich mit 

der Sache zu befaſſen haben; deshalb gehe es nicht an, daß 

er ein privates Intereſſe an der Angelegenheit nehme; ſie 

ſeien daher übereingekommen, daß er, d'Antici, allein die 

badiſchen Intereſſen beim Römiſchen Stuhle vertrete, der be— 

reits eine Komifſfion von Theologen zur Prü— 

fung der Sätze und ihrer Erklärungen beſtellt 

habe. 
Die badiſche Regierung ſandte nun die neuen Aniverſi⸗ 

tätsgutachten an d'Antici zu geeigneter Verwendung bei den
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zur Prüfung beſtellten römiſchen Theologen und den Mitglie— 

dern der Inquiſition. Auch ein gedrucktes Verzeichnis von kurz 

zuvor (16. Auguſt 1780) in Bonn öffentlich verteidigten Theſen 

ward beigelegt, da einige von ihnen mit beanſtandeten Wiehrl— 

ſchen Sätzen übereinſtimmten. Zugleich machte Edelsheim in 
einem Schreiben an d'Antici vom 27. Auguſt 1781 kein Hehl 

daraus, daß die einſeitig durch den Fürſtbiſchof 
von Rom verlangte und tatſächlich etwa er—⸗ 

folgende Verurteilung der von ihm zenſu⸗ 

rierten Theſen für Baden nicht maßgebend 

ſein könne. Wenn man trotz der Angeduld, mit der man 

die Beilegung der Differenzen erſehne, noch einige Zeit zu— 
warte, geſchehe es lediglich in der Hoffnung, der Römiſche 

Stuhl werde dem Fürſtbiſchof ſolche Weiſungen zugehen laſſen, 

durch die man der Notwendigkeit enthoben werde, durch an— 
dere wirkſame Mittel der Suspenſion Wiehrls vom philoſophi— 
ſchen Lehramt ein Ende zu machen. Als ſolche Mittel nennt 
das Schreiben: 1. Sperrung des Betrags von mehreren tauſend 

Gulden, der alljährlich ſeitens des Markgrafen für die katho⸗ 

liſche Kirche in den b.-b. Landen als reiner Gnadenerweis an 

die Pfarrer verabfolgt werde und nach den §§ 34 und 41 des 

Erbvertrags jederzeit widerruflich ſei; 2. Verbot des auf Wider— 

ruf geſtatteten katholiſchen Gottesdienſtes in Karlsruhe; 3. Er⸗ 
ſetzung der geiſtlichen Lehrer durch weltliche; 4. Entziehung der 

bisher aufgewandten außerordentlichen Hilfsmittel für das 

Lehrinſtitut und Amwandlung desſelben in eine Trivialſchule, die 
durch den Exjeſuitenfond ſchließlich unterhalten werden könne. 

Durch dieſe und zahlreiche andere Mittel — dabei dachte man 

z. B. an die Geltendmachung des ius reformandi, das wie der 

Entwurf des Briefes ſagt, nach § 39 des Erbvertrages in 

regula feſtſtehe —, die das Intereſſe des Päpſtlichen Stuhles 

noch näher berührten, könne man den Fürſtbiſchof zum Ein⸗ 

lenken zwingen. Freilich würde ein Fürſt von der Güte, Groß⸗ 
mut und Toleranz Karl Friedrichs nur höchſt ungern zu dieſen 

Mitteln greifen. Schließlich weiſt Edelsheim nochmals darauf 
hin, welches Intereſſe der kaiſerliche und andere große deutſche 

Höfe daran hätten, daß nicht Sätze verurteilt würden, die ſie 

öffentlich lehren ließen.
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In der Tat ſah man in Wien dem Verlauf der Dinge 

nicht gleichgültig zu, wie Klüpfel in einem Brief an Seubert 

vom 10. September 1781 bemerkt. Die Freiburger erhielten 
von Wien den Auftrag, die vom Straßburger Profeſſor Louis 
gegen die Freiburger Gutachten erhobenen Einwände zu wider— 

legen und die Schrift durch die vorderöſterreichiſche Regierung 

einzuſenden. Die Studie trägt den Titel: „Rechtfertigung der 

Freiburgiſch-philoſophiſch-theologiſchen Gutachten wider die von 
dem Herrn Profeſſor Louis zu Straßburg und der theologiſchen 

Fakultät zu Heidelberg gemachten Einwürfe“. Selbſtredend 
verfehlte man in Karlsruhe nicht, d'Antici davon Kenntnis zu 

geben und die Schrift ihm einzuſenden. 

Die bei den römiſchen Behörden üblichen Ferien ver— 

zögerten indes die Entſcheidung. Dazu kam, daß das Studium 
der umfangreichen Schriftſtücke ſeitens der Indexkongre⸗ 

gation, an welche der Papſt die Sache verwieſen hatte, 
längere Zeit in Anſpruch nahm. Eine gründliche Anterſuchung 

war aber um ſo notwendiger, als der Fürſtbiſchof unabläſſig 
direkt und indirekt auf eine Entſcheidung in ſeinem Sinne 

drängte. Tatkräftig verfocht d'Antici die badiſchen Intereſſen 
beim Kardinalſtaatsſekretär und den Kardinälen Antonelli und 
Gerdil, dem Präfekten der Indexkongregation. Seine häufigen 
Berichte an Edelsheim legen beredtes Zeugnis dafür ab. Mit 

Angeduld wartete man in Karlsruhe auf eine Entſcheidung des 

Päpſtlichen Stuhles, zumal Ende 1781 gerüchtweiſe verlautete, 

Rom habe die Sache dem Fürſtbiſchof zum Austrag über— 

laſſen. Aber d' Antic' beruhigte in ſeinem Schreiben vom 

12. Januar 1782 die badiſche Regierung darüber: „Sa Sainteté 

est bien éloignéèe de penser seulement à prendre cet ex- 

pédient; ce cera Elle-méème qui en portera un jugement 

définitif; mais celui-ci devant étre tel, il est néẽcessaire de 

le faire devancer par un mũr examen qui est cependant 

fort proche à sa fin; ce sera alors que le Pape prononcera 

son jugement“. 

Mit bloßem Zuwarten begnügte man ſich aber in Karls— 

ruhe nicht. Zunächſt ließ die badiſche Regierung die im 

Sommer 1781 erhaltenen neuen Aniverſitätsgutachten im 

Druck erſcheinen. Beigefügt iſt ihnen eine Anterſuchung des
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katholiſchen Karlsruher Advokaten Hoffmann, der ſich zuvor der 
Theologie befliſſen hatte, betitelt: „Synopsis momentorum ad 
sublevandam disquisitionem thesium philosophocarum 

Badensium de 16. Mart. 1780f Eingeleitet werden die 

Gutachten durch einen „Vorbericht“ von Seubert, d. d. 26. und 
folgenden Dezember 1781, der die Antwort auf Schmidts „Er— 

läuterten ... Begriff“ bildet. Charakteriſtiſch iſt, was Seu⸗ 

bert in §S 21 dieſes Vorberichts ſagt: „Solange man in Oeſt⸗ 

reichs großen katholiſchen Staaten, in den Erzbiſchöflich Salz⸗ 

burgiſchen, auch biſchöflich Fuldiſchen und vielen andern in der 
Aufklärung vorgerückten ſowohl benachbarten als entfernten 

katholiſchen Ländern in und außer Deutſchland auf hohen und 
andern Schulen die nämliche Philoſophie, die gleichen Lehr— 

ſätze, wie ſie von dem Profeſſor Wiehrl in Baden gelehrt wor⸗ 

den, für unanſtößig, nützlich und unentbehrlich hält, dieſelben 

duldet, ſchützt, ehrt und zur vernünftigen Bildung der katholi— 

ſchen Jugend zum Feil gemeſſen vorſchreibt, ſolange wird es 

auch dem obſchon der Augsburgiſchen Konfeſſion zugewandten 
Herrn Markgrafen zu Baden mit Grund nicht können ver— 

dacht, noch weniger mit bloßer anmaßlicher Gewalt verboten 

werden, Sich hierin bei dem unter Sich habenden katholiſchen 
Lehrinſtitute zu Baden nach jenen erleuchteten Beiſpielen zu 

richten“. Anfangs 1782 ſandte die Regierung dieſe Schrift 
an alle die Adreſſen, denen ſie die erſte hatte zugehen laſſen, 

aber auch an zahlreiche andere, um ſie in möglichſt weiten 
Kreiſen bekannt zu machen““. 

o Klüpfel: „Apparet hanc synopsim esse profectam a viro gravi 

et prudente tam theologicis disciplinis tam iurisprudentiae sacrae 

purioribus principiis apprime exculto“. Nov. Bibl. vol. VI, fasc. III. 

506. 

os Die Schrift trägt den Titel: „Weitere Beleuchtung der Wiehrliſchen 

Sache in Abſicht derer als anſtößig und kezeriſch angefochtenen Disputirſätze 

dieſes Lehrers aus der praktiſchen Philoſophie, von welcher Beſchuldigung 

der Angrund ſowohl in philoſophiſcher als theologiſchen Betrachte durch 

Schreiben und ausführliche Bedenken von denen philoſophiſchen und theo— 

logiſchen Fakultäten derer katholiſchen Akademien zu Wien, Prag, Fulda 

und Salzburg und ihren Direktoren, ferner durch angehängte Bemerkungen 

eines ſichern katholiſchen Privat-⸗Schriftſtellers näher dargelegt wird, mit 

einem der übrigen Beſchaffenheit dieſer Sache angemeſſenen Vorberichte“. 

Karlsruhe 1782.
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Weiterhin wandte ſich Karlsruhe auch an das Speierer 
Domkapitel und wies es auf die Gefährdung der katholiſchen 

Intereſſen in der Markgrafſchaft Baden-Baden hin für den 
Fall, daß eine friedliche Beilegung der Differenzen nicht er— 

folge. Man erwartete, es werde ſeinen Einfluß in dieſem 
Sinne beim Fürſtbiſchof geltend machen und auch in Rom vor⸗ 

ſtellig werden?é. Tatſächlich wandte es ſich am 30. Januar 

1782 an den Fürſtbiſchof, es erfolgte darauf ein Briefwechſel 

zwiſchen Schmidt und Seubert, der aber zu keinem Reſultat 
führte. Den Kardinalſtaatsſekretär Pallavicini bat es ſodann 
unterm 8. Februar 1782 im Hinblick auf die Gefährdung der 
katholiſchen Intereſſen in den b.-b. Landen, er möge den Papſt 
beſtimmen, „de prescrire à l'evéèque de Spire des voies de 

modeération et de prudence assez puissantes pour sauver 

le bien de la religion catholique dans un pays gouverné 

par un prince protestant qui professe d'ailleurs en toutes 

occasions une très grande déférence et une confiance par- 

faite en la droiture et la sagesse du S. Siège apostolique““. 

Von ſeinen Schritten machte das Domkapitel der badi— 

ſchen Regierung Mitteilung. Freilich erfolgte die Entſcheidung 
in Rom nicht ſo raſch; die Gründe waren zu ſuchen in der be— 

kannten Reiſe Pius' VI. nach Wien, der bedächtigen und vor— 

ſichtigen Praxis der Indexkongregation bei der Prüfung von 
Sätzen, die die Glaubens- und Sittenlehre berühren, und dem 

Wechſel des Sekretärs der Kongregation es. 

Allmählich fand aber die Regierung die Zuſtände am 
Lehrinſtitut unhaltbar; denn Profeſſor Becker, der neben ſeinem 
Anterricht in Poeſie und Rhetorik auch Wiehrls Stelle bisher 

vertreten hatte, mußte wegen Krankheit vom Lehramt dispen⸗ 

ſiert werden. Karl Friedrich wollte nun den Zerfall des Gym⸗ 

naſiums infolge des Wiehrlhandels nicht mehr länger mitan⸗ 
ſehen und war entſchloſſen, ſelbſtändig vorzugehen, wenn Rom 

96 Geh. R.⸗Prot. v. 21. Januar 1782. 

97 Der Fürſtbiſchof gab ſeinem römiſchen Agenten d'Auguſtinis den 

Auftrag, ſich eine Abſchrift von all dem zu verſchaffen, was das Dom⸗ 

kapitel in der Sache nach Rom ſchreibe, und einzuſenden. Prot. ref. 

1782, 132. 

os Schreiben Gerdils an d'Antic'i vom 12. März 1782.
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nicht alsbald den Fürſtbiſchof anwieſe, die Suspenſion Wiehrls 
vom Lehramt zurückzunehmen. In dieſem Sinne machte Edels— 

heim nach der Rückkehr des Papſtes d' Antici am 9. Juni Mit- 
teilung zur Orientierung des Römiſchen Stuhles. Sofort ſetzte 

d'Antici die Indexkongregation von dem Sachverhalt in Kennt— 

nis und bat dringend um Beſchleunigung der Angelegenheit. 

Wie er am 16. Juni 1782 an Edelsheim berichtete, gab man 
ihm die Verſicherung, man werde zwar die Sache im Hinblick 

auf ihren Zuſammenhang mit dem Dogma aufs genaueſte 

unterſuchen, aber gleichwohl ihre Erlediguag ſo betreiben, daß 

der Papſt in kurzer Zeit das Arteil fällen könne. Zugleich ver— 

ſicherte d'Antici, der Papſt und die Kongregation wünſchten 
nichts ſehnlicher, als dem Markgrafen die überzeugendſten Be— 

weiſe ihrer Wertſchätzung zu geben. Am 13. Juli konnte er 

endlich mitteilen, die Indexkongregation habe ihre Arbeit beendet 
und dem Papſte Bericht erſtattet; dieſer müſſe ſeine Ent— 
ſchließung getroffen haben; aber eine beſtimmte Angabe zu 

machen war er nicht in der Lage; nur ſo viel konnte er ſagen, 
der Papſt und die Kongregation hätten bei der Löſung der Frage 

alle Rückſicht auf den Markgrafen genommen und vor allem die 

Erhaltung eines guten Einvernehmens zwiſchen Rom und Karls— 
ruhe im Auge gehabt. Der Papſt werde die Entſcheidung dem 

Kölner Nuntius zugehen laſſen und ihn beauftragen, die Aus- 
führung mit dem Markgrafen zu vereinbaren. Indes wünſchte 

man in Karlsruhe konkretere Mitteilungen, zumal von Köln 

nichts einlief; deshalb ward d'Antici am 19. Auguſt beauftragt, 

unter der Hand nähere Erkundigungen einzuziehen, wobei man 

ihm die diskreteſte Behandlung ſeiner Berichte zuſicherte. Aber 

d'Antic'i wurde von einer langwierigen Krankheit befallen, ſo 

daß er ſich ſeines Auftrags nicht entledigen konnte; erſt im März 

1793 nahm er ſeine Korreſpondenz wieder auf. 

Es kam der Herbſt, und die badiſche Regierung hatte immer 
noch keine zuverläſſige Nachricht von der Entſcheidung Roms. 

Anter dieſen Amſtänden hielt ſie das früher erlaſſene Verbot auf⸗ 

recht, als das Vikariat Wiehrl neuerdings nach Bruchſal vor— 

lud. Sodann faßte ſie auf Veranlaſſung Seuberts den Ent— 

ſchluß, mit Beginn des neuen Schuljahrs, alſo Anfangs No⸗ 
vember, Wiehrlu kraft landesherrlicher Autori⸗
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tät wieder in ſein Lehramt einzuſetzen. Sie wollte 
gegen ihn ſolche Zwangsmittel anwenden, daß er ſich gegen den 
Vorwurf, er habe der biſchöflichen, auf Suspenſion vom Lehr— 
amt lautenden Verfügung freiwillig entgegengehandelt, ſchützen 
könne; auch ſollte er vorläufig ſeinen Philoſophieunterricht auf 
die Logik beſchränken, weil dabei von den angefochtenen Sätzen 

nichts vorkomme; Bruchſal und Rom ſollten davon in Kenntnis 

geſetzt werdenvvs. Auch dachte man daran, die Fffentlichkeit, 

namentlich die Badener Bevölkerung, über die Berechtigung und 

Notwendigkeit dieſes Vorgehens aufzuklären, „um zu verhin— 
dern, daß nicht die Eltern aus einem blinden Vorurteil Anſtand 

nehmen, ihre Söhne von dem philoſophiſchen Anterricht des Pro⸗ 
feſſors Wiehrl profitieren zu laſſen w0“. 

Das Vorhaben der Regierung kam aber einſtweilen nicht 

zur Ausführung; denn der im Oktober 1782 von Karl Friedrich 
präſentierte Stiftskuſtos und Stadtpfarrer Brandmeyer, der zu⸗ 

gleich die Leitung des Lehrinſtituts übernehmen und den theo⸗ 

logiſchen Lehrſtuhl erhalten ſollte, bat dringend, man möge mit 

der geplanten Wiedereinſetzung Wiehrls in ſein Lehramt zurück⸗ 

halten, bis er dem Fürſtbiſchof die Präſentation vorgelegt und 
ſeine Entlaſſung erhalten hätte; er befürchtete nämlich, das in 

Ausſicht genommene Vorgehen der badiſchen Regierung könnte 

den Fürſtbiſchof beſtimmen, ihm den Eintritt in den badiſchen 
Kirchen- und Schuldienſt zu verſagen. Der Regierung leuchtete 
das wohl ein; darum verſchob ſie die Wiedereinſetzung Wiehrls 
bis nach Brandmeyers Amtsantritt in Baden. Sie hoffte, „daß 

durch die vorher erfolgende Anſtellung Brandmeyers als Stadt⸗ 

pfarrer zu Baden die dortigen Inwohner, welche Eltern der 
jetzigen Exemten ſind, unter der Hand vorbereitet werden können, 

ihre Söhne ohne Bedenken und Vorurteil, ungeachtet der bi⸗ 

ſchöflichen Einſtreuungen, in den philoſophiſchen Anterricht des 
Profeſſors Wiehrl gehen zu laſſen 101“. 

99 Geh. R.⸗Protok. vom 24. Oktober 1782. 

100 Gutachten Seuberts vom 24. Oktober 1782. Seubert war in einer 

Anterredung mit einem „ſichern Freund“ (Seelmann) zu ſeinem Vorſchlag 

gekommen. 

101 Gutachten Seuberts vom 29. Oktober 1782. — Den Philoſophie⸗ 

unterricht verſah an Wiehrls Stelle einſtweilen Profeſſor Hoffmann.
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Auf Brandmeyers Anregung hin ließ Seubert durch ihn 

einen letzten Verſuch in Bruchſal zur gütlichen Beilegung des 

Konfliktes machen. Danach erbot ſich die Regierung, für Wiehrl 

den Tiſchtitel zu übernehmen in der Vorausſetzung, daß das 

Ordinariat von dem perſönlichen Erſcheinen Wiehrls Abſtand 

nehme oder für den Fall, daß es darauf beſtehe, die Zuſicherung 
gebe, Wiehrl nach einigen Tagen unfehlbar wieder nach Baden 

zurückkehren zu laſſen; badiſcherſeits erklärte man ſich bereit, auf 

Verlangen des Biſchofs einen Revers auszuſtellen, „daß man 
expost den Wiehrl ohne Fehlen wieder nach Bruchſal ſtellen 

wolle, wenn beſondere ihn gravierende UAmſtände ſeine weitere 

dortige Vernehmung erforderten und zugleich das Protokoll 
hierher (nach Karlsruhe) mitgeteilt würde, woraus ſolche 

gravierende Data zu erſehen ſeien“. Brandmeyer wurde von 

Seubert beauftragt, bei Vikariatsdirektor Schmidt zu ſondieren, 
ob ein derortiger Schritt zum Ziel führe; könne er bis Ende 

November keine oder nur eine zweifelhafte Antwort übermitteln, 
dann müſſe man ohne Verzug die geplanten Maßnahmen zur 

Ausführung bringen, um die Rechte des Hauſes Baden und die 

nötige Ordnung am Lehrinſtitut aufrechtzuerhalten 2. 

Inzwiſchen ſchien die Angelegenheit ſeit Mitte November 

1782 eine ganz unerwartete Wendung nehmen zu wollen. Der 

Biſchof von Hildesheim hatte ſich nämlich an Fürſtbiſchof Auguſt 

mit dem Erſuchen gewandt, ihm eine geeignete Perſönlichkeit für 

das Amt eines Seminarregens namhaft zu machen. Nun ſchlug 

der Fürſtbiſchof Wiehrl für dieſen Poſten vor und ließ ihm durch 
ſeinen Vater das Anerbieten machen. Promovetur, ut amo—- 

veatur! „Wie widerſprechend“, ſagt Brandmeyer mit Bezug 

darauf in einem Brief an Seubert vom 2. Dezember 1782, „Wie 

auffallend vor der ganzen vernünftigen Welt! ... Für Ihro 

Durchlaucht den Herrn Markgrafen wäre das Satisfaktion 

genug, daß ein Mann zur Bildung junger Geiſtlicher, zum 

Lehrer der Theologie und zum Geiſtlichen Rat auf Empfehlung 
ſeines eigenen Biſchofs angeſtellt würde, der ihn ſehr verketzert 

hatte!“ Bezüglich des durch Vikariatsdirektor Schmidt dem 

Fürſtbiſchof unterbreiteten badiſchen Vorſchlags berichtete 

102 Seubert an Brandmeyer 14. November 1782. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. ◻
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Brandmeyer, der Biſchof habe die Verſicherung gegeben, er 

wolle in dem Wiehrlſchen Handel geſchehen laſſen, was billig 

und recht ſei, wenn Wiehrl ſich ſtelle. „Eine Antwort“, fügt 

Brandmeyer hinzu, „die ebenſo unbedeutend iſt als die bisher 

hieſigerſeits “'s in dieſer Sache ergangenen Schreiben waren: 

eine Antwort, auf die ſich niemand verlaſſen kann; eine Antwort, 

bei welcher Celſiſſimus ebenſo willkürlich handeln können als zu— 

vor; — inzwiſchen kann man ſich für die Zukunſt über dieſe 

Sache nicht viel Beſſeres und Vorteilhafteres von einem Biſchof 

verſprechen, der ſo eigenſinnig iſt, daß er von einem Gedanken, 

den er einmal bei ſich hat herrſchend werden laſſen, kaum mehr 

abzubringen iſt, ſo toll es auch vor der ganz vernünftigen Welt 

herauskommt“. Brandmeyer bat Seubert, dieſen ſeinen Brief 

ſofort zu verbrennen. 

Nach einiger Bedenkzeit lehnte Wiehrl durch Schreiben an 

den Fürſtbiſchof vom 26. Dezember 1782 das ihm angebotene 

Amt eines Regens zu Hildesheim ab. Am gleichen Tage noch 

machte er Seubert davon Mitteilung. Mit Bezug auf die über 

ihn durch den Biſchof verhängte Suspenſion vom Lehramt 

bemerkte er bei dieſer Gelegenheit: „Die Suspenſion, 

unter der ich bishex ſchmachtete, iſt notorie 

null, und ich bin derſelben ſelbſt nach den 
kanoniſchen Geſetzen meiner Kirche nicht 

einmal eine Reverenz ſchuldig; ich erwarte 

demnach in künftiger Woche die weitern höch— 

ſten Verfügungen.“ 

Anter dieſen Amſtänden traf die Regierung die nötigen 

Vorkehrungen, um ihren Plan auszuführen. Brandmeyer 

hatte ja mittlerweile ſein Amt als Stiftskuſtos und Stadtpfarrer 

angetreten; er wünſchte aber die Erledigung der Wiehrlange⸗ 

legenheit, bevor er als Schuldirektor eingeführt würde; denn er 

wollte nicht als Direktor in den Streit hineingezogen werden. 

Er wie Wiehrl wurden daher am 31. Dezember 1782 in aller 

Stille zur Beſprechung der zu ergreifenden Maßnahmen nach 

Karlsruhe berufen. Dieſelbe fand am 2. Januar 1783 ſtatt. 

Man kam überein, „daß dienlich ſei, kein Schreiben voraus nach 

Bruchſal zu erlaſſen, ſondern mit der Einſetzung des Wiehrl 

10s Brandmeyer ſchrieb von Bruchſal aus.
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geradezu fürzugehen, zumal da die Innwohnerſchaft zu Baden 

ſolche guten Teile ſelbſt wünſche und noch ferner binnen der 

nächſten Tage auf ſchickliche Art dazu werde vorbereitet werden, 
ſo daß, wenn man auch gegen Vermuten biſchöflicherſeits mit 
neuen Zenſuren auf den Proſeſſor Wiehrl losgehen wollte, die— 

ſelben dennoch keinen der diesſeitigen Abſicht nachteiligen Ein— 

druck machen würden *.“ Inſolgedeſſen erließ Karl Friedrich 

am 4. Januar 1783 ein Reſtript des Inhalts: Es ſei nicht ſeine 

Abſicht, die dem Profeſſor Wiehrl erteilte Dispens vom Lehramt 
weiter auszudehnen; darum ſinde er notwendig, zur Abwendung 
des ferneren Zerfalls des Badener Schulweſens zu verordnen, 
daß Wiehrl ſeinen Anterricht wieder aufnehme. Als landes— 

herrlicher Kommiſſär ſei Seubert beauftragt, am 7. Januar 1783 

zu Baden die Verordnung zum Vollzug zu bringen. In Gegen— 
wart der übrigen Lehrer habe er am Morgen des genannten 

Tages den „ernſtgemeſſenen Befehl“ des Landesherrn zur ſchul— 

digen Befolgung Wiehrl zu eröffnen, und „falls er dagegen 

Anſtände zu machen gedächte, ihm auf eine ſchickliche, jedoch 
gegen ſeine perſönliche Entfernung ſichernde Art eine Stunde 

Bedenkzeit mit dem Bedeuten zu verwilligen, wie auf den Fall 

ſeiner ferneren Widerſetzlichkeit er ſich unfehlbar zu gewärtigen, 

ſomit ſeinem eigenen Verhalten beizumeſſen habe, daß ohne 

Verzug mit Anwendung weiterer auf eine unliebſame Art ihn 

zur Befolgung Anſers Beſehls beſtimmender Mittel für— 

gefahren werde“. Nach Ablauf der Bedenkzeit ſollte Wiehrl 

„ſchlechterdings und ohne Aufſchub“ angehalten werden, in 

Gegenwart des Kommiſſärs ſeinen Anterricht wieder zu be— 

ginnen. Ferner erhielt Seubert den Auftrag, Wiehrl unter aus⸗ 
drücklichem Hinweis auf die für ihn unfehlbar eintretenden 

nachteiligen Folgen ernſtlich zu warnen, ohne landesherrliche 

Erlaubnis die badiſchen Lande zu verlaſſen oder mit der Ertei— 

lung des Anterrichts einzuhalten. Mit den Amtern Baden und 

Raſtatt ſowie andern in Betracht kommenden Stellen ſollte er 
die nötigen Vereinbarungen trefſen, um ein Entweichen Wiehrls 

zu verhindern 8. 

103 Anzeige Seuberts an die Regierung vom 3. Januar 1783. 

103 Klüpfel!: „Quis non percipit durum esse in ea princi— 

pum collisione subditum agere? Nam quis duobus dominis diversa 

5*
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Am 9. Januar erſtattete Seubert dem Markgrafen über 

ſeine Sendung nach Baden Bericht. Ohne es zur Anwendung 

von Zwangsmitteln kommen zu laſſen, habe Wiehrl in ſeiner 

Gegenwart ſein philoſophiſches Lehramt mit Anterricht aus der 

Logik wieder aufgenommen. Sämtliche Studenten hätten ſich 
willig und lernbegierig eingefunden, und es ſei nicht das min— 

deſte davon wahrzunehmen geweſen, daß von ſeiten der Badener 

Bürgerſchaft „dieſer Vorgang ungleich wäre angeſehen wor— 
den“. Es ſtehe vielmehr zu hoffen, daß wenn die von ihm ein— 

geleiteten Maßnahmen durch den Amtmann Laſſolaye gehörig 

unterſtützt würden, der Badener Magiſtrat ſich baldigſt mit einer 
Vorſtellung an den Fürſtbiſchof wenden werde, die nicht ohne 

Einfluß auf deſſen Stellungnahme bleiben könne. „Sollte dem— 
ungeachtet“, fährt Seubert in ſeinem Berichte fort, „eine Sus— 
penſion gegen den Profeſſor Wiehrl als Prieſter verhängt oder 

die Bürgerſchaft, die Kinder ſeinem Unterricht zu entziehen, ver— 

anlaßt und ſolches durch Anſchlag an den Kirchentüren oder 

durch den Stiftspropſt in der Eigenſchaft eines biſchöflichen 

Kommiſſarii bekannt gemacht werden wollen, ſo habe ich auf 
beide Fälle einſtweilen in Baden Vorſehung zurückgelaſſen, 
welche, wenn ſie befolgt wird, dergleichen widrige Schritte er— 

ſchweren kann“. 

Schon am 13. Januar konnte Seubert auf Grund eines 

Berichtes Laſſolayes die Mitteilung machen, der Badener 

Magiſtrat habe ſich an den Fürſtbiſchof gewandt. Seubert ver— 

ſprach ſich abermals viel von dieſem Schritt: „Ohne Zweifel 

wird dieſe unerwartete Erſcheinung zu Bruchſal Eindruck 
mochen, auch vielleicht weitere heftige Maßnahmungen von jener 
Seite entweder ganz zurückhalten oder doch dieſelben im Haupt— 
werk unwirkſam machen.“ 

Die von Seubert inſpirierte Vorſtellung des Magiſtrats 

an den Fürſtbiſchof führt aus: Schon ſeit einer Reihe von Jahren 
iſt das Badener Gymnaſium von verſchiedenen widrigen Ver— 

hängniſſen betroffen worden, zu denen vorzüglich die Wiehrl— 

angelegenheit gehört. Die Folge war ein merklicher Verfall 

der Lehranſtalt. Das Wohl der Stadt, die bei der zahlreichen, 

Praecipientibus servire poterit aut satisfacere?“ Nov. Bibl. vol. 

VI, 718.
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teilweiſe armen Bürgerſchaft doppelte Urſache hat, auf alle ihre 

Hilfsquellen zu achten, leidet ſehr darunter. Auswärtige 

Studierende, die für die Badener Einwohner hätten Verdienſt 

bringen können, ſind infolge der mißlichen Badener Verhältniſſe 

weggeblieben und haben ihre in Baden begonnenen Studien 

anderswo fortgeſetzt. Die Badener Einwohner ſahen ſich ge— 

nötigt, ihre im Studium begriffenen Söhne mit ſchweren Un— 

koſten nach auswärts zu ſchicken. Dauert dieſer Zuſtand noch 
länger fort, ſo wird die Stadt ganz empfindlich geſchädigt. 
Nun hat der Markgraf aufs neue Wiehrl zur Fortſetzung ſeines 
Anterrichtes angehalten und gedenkt zum Wohl der Stadt wie— 

der geordnete Verhältniſſe am Lehrinſtitut herzuſtellen. Da 

das anfängliche Mißverſtändnis geklärt und dem Wiehrl als 

Prieſter und Lehrer das beſte Zeugnis zu geben iſt, wäre die 

Stadt „wahrhaft mißgetröſtet und in einer bedauernswürdigen 

Lage“, wenn infolge der neuerlichen Vorkehrungen des Mark— 
grafen abermals Wirren zwiſchen Kirche und Staat entſtünden, 

unter denen lediglich ſie zu leiden hätte. Darum erkühnen ſich 
Bürgermeiſter, Gericht und Rat, den Fürſtbiſchof ehrerbietigſt 

zu bitten, „die gänzliche Erledigung des über berührten Gegen— 

ſtand mit des Herrn Markgrafen Hochf. Durchlaucht obgewal⸗ 
teten Zwiſts, ſoweit ſolcher dermalen nicht auf ſich beruhen 

bleiben könnte, in ſolchen Wegen zu bewerkſtelligen gnädigſt 

geneigt zu ſein, daß keine weitere jederzeit mit widrigen Folgen 

begleitete Anterbrechung des Anterrichts entſtehe und die Studien 
ihren gewünſchten Fortgang nehmen“. 

Mit Wiſſen der Regierung erſtattete Wiehrl noch am 

7. Januar dem Biſchof über die Wiederaufnahme ſeines Lehr— 

amts Bericht. Zu ſeiner Entſchuldigung führte er an, „er ſei 

mit ſolchen mißliebigen Folgen bedroht worden, welche ſeinen 

Stand unendlich würden herabgeſetzt haben; dieſer äußerſten 

Gewalt habe er nun nicht widerſtehen können, und dieſes hätten 
auch die Pflichten, ſein Leben zu erhalten, notwendig gemacht“. 

Ein biſchöflicher Erlaß vom 17. Januar forderte ihn auf, nähere 

Angaben über dieſe „Bedrohungen“ zu machen und ſeine Mit⸗ 

teilung gehörig beſtätigen zu laſſen, wozu er um ſo eher imſtande 

ſei, als ſeiner eigenen Außerung nach die Drohungen des badi⸗— 
ſchen Kommiſſärs im Beiſein des geſamten Lehrerperſonals ſtatt—
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gefunden hätten e. Wiehrls Antwort an den Fürſtbiſchof war 
aber ſehr gewunden und enthielt keine greifbaren Belege *. 

Deshalb ſchenkte man in Bruchſal ſeinem Bericht keinen rechten 

Glauben, und das Vikariat behielt ſich eine angemeſſene Ahn— 

dung für die ihm wahrheitswidrig erſcheinenden Angaben 
Wiehrls vor *. Zugleich diktierte es ihm „eine achttägige 

Geiſteskollektion bei den Kapuzinern zu Baden“, weil er dem 

Aberbringer eines weiteren biſchöflichen Dekrets vom 20. Januar 
gegenüber reſpektwidrige Außerungen gemacht habe. Auf 

Wiehrls Vorſtellungen, der den fraglichen Außerungen einen 
harmloſen Sinn unterlegte Wo, verwandelte das Vikariat die ver— 

hängte Strafe in einen Verweis mit geſchärfter Verwarnung, 
ſich künftig nicht im mindeſten gegen die ſchuldige Subordination 

zu vergehen . Der Fürſtbiſchof bemerkte zwar auf den Rand 
des Protokolls: „Celſiſſimus ſind nicht der Meinung; eine 

geiſtige Rekollektion iſt allzeit verträglich und keine Schande“; 

indes blieb es dem Standpunkt des Vikariats entſprechend ledig⸗ 
lich bei dem ſcharfen Verweis n. 

Das eben genannte biſchöfliche Dekret vom 20. Januar, das 

Wiehrl am folgenden Tage durch einen beſonderen Boten zu⸗ 
geſtellt wurde, beſagte, vom päpſtlichen Nuntius zu Köln ſeien 
dem Fürſtbiſchof die beanſtandeten Theſen in einem von der 

Indexkongregation ſo formulierten Wortlaut zugegangen, daß 
jedes Mißverſtändnis ausgeſchloſſen ſei u, es ſei der Wille der 

Kongregation, daßz der Biſchof Wiehrl veranlaſſe, die Ver— 

106 Prot. ref. 1783, 15. 

107 Wiehrl ſchreibt: „Vis praesumptionum, quas e verbis com- 

missorii mei in pristinum officium restitutionem urgentis minisque huic 

adaptatis colligere debui, tantum me affecit, quantum certitudo ipsa, 

cui maior probabilitatis gradus in negotiis humanis suppar esse 

dignoscitur. Ex his metire iam, Rme et Celsissime Princeps, affectus 

in me tum suborti magnitudinem ac simul rei ipsius veritatem nec 

pluribus interrogatis, quod iterum iterumque ac demisissime rogo, 

officii statusque mei curas auge“. 

108s Prot, iur. 1783, 160 (1. II). 

109 Prot, iur. 1783, 254. 

110 Prot, iur. 1783, 264 (20, IL). 

111 Prot. iur. 1783, 281 f., 324 f., 350, 434. 

112 Der von der Indexkongregation formulierte Wortlaut der Theſen 

findet ſich im Anhang.
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beſſerung der Sätze anzunehmen und die gebührende Anter— 

werfung zu bezeugen; überdies wünſche ſie, daß Wiehrl auch die 
übrigen Lehrſätze dem Biſchof in lateiniſcher Aberſetzung zuſende, 

damit ſie dieſer durch die Kölner Nuntiatur ihr zugehen laſſe; ſie 

wolle ſehen, ob ſich auch in ihnen etwas Verbeſſerungsbedürf⸗ 

tiges finde. Wiehrl ſolle dann die Theſen in dem verbeſſerten 

Wortlaut in Druck geben und durch ſeine Anterſchrift bekunden, 
daß er das Arteil der Kongregation annehme s. Demgemäß 

ſtellte der Biſchof drei Forderungen an Wiehrl, die er innerhalb 

14 Tagen zu erfüllen habe: 
1. ſolle er die Annahme der ihm zugehenden verbeſſerten 

Sätze durch ſeine Anterſchrift beſtätigen und ſich ſchriſtlich ver— 
pflichten, die Theſen ſtets nur im Sinn der Indexkongregation 

zu verſtehen, zu verteidigen und zu lehren; 
2. die übrigen Sätze ſolle er in getreuer AGberſetzung ein— 

ſenden; 

3. ſolle er verſprechen, die verbeſſerten Sätze zugleich mit ſeiner 

Anterwerfung ſeiner Zeit in Druck zu geben. 

Wiehrl brachte den biſchöflichen Erlaß zur Kenntnis 

Seuberts. Dieſer erhob gegen die römiſche Erklärung der 

Theſen keine Einwendungen, da er ſie im weſentlichen im Ein— 
klang mit der von Wiehrl gegebenen fand. Im übrigen beriet 
er ſich mit ſeinem „Sichern Freund“ Seelmann, der Wiehrl 

bezüglich der dem Fürſtbiſchof abzugebenden Erklärung an die 
Hand ging. 

In dem Schreiben, das er anfangs Februar an den Biſchof 

richtete, betont Wiehrl, mit Freude und Genugtuung habe er feſt⸗ 

ſtellen können, daß zwiſchen ſeiner Erklärung der Theſen und der 
Formulierung derſelben durch die Indexkongregation volle 

Harmonie beſtehe. Deshalb zögere er keinen Augenblick, durch 
ſeine Anterſchrift ſeine Anterwerfung zu bekunden . „Ne 
  

113 Das Schreiben des Nuntius iſt datiert vom 14. Jan. 1783; Prot. 

ref, 1783, 20. 

114 Die von Seelmann entworfene und von Wiehrl unterzeichnete 

Anterwerfungserklärung, die für die Indexkongregation beſtimmt war, lautet: 

„Praemissam explicationem mearum thesium, quam S. Congregationi 

indicis Romae in acceptis refero quamque cum notionibus directrici- 

bus doctrinae meae ao, 1781 21. Martis Badenae breviter explicatae 

ac postea typis traditae penitus consentire intelligo, corde et ore
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vero quaedam offensae à pusillis aut iam conceptae aut 
fors adhuc concipiendae supersit materies u, werde er den 

im Druck erſcheinenden verbeſſerten Theſen Erklärungen bei— 
geben, welche die Abereinſtimmung zeigen und ſeine Anterwer— 

fung noch glaubhafter machen würden. Für die Aberſetzung der 

übrigen Theſen erbat er ſich wegen Uberhäufung mit Schularbeit 

eine längere Friſt, zumal jedes Wort ſorgfältig abzuwägen ſei. 

Mit Bezug darauf, daß der Fürſtbiſchof auch in ſeinem Erlaß 
vom 20. Januar 1783 auf ſeinem perſönlichen Erſcheinen in 
Bruchſal zur Prüfung beſtanden habe, erklärte er, er werde 
keinen Augenblick zögern, ſich zur Prüfung zu ſtellen, ſobald der 
Biſchof ihm die ungehinderte Reiſe nach Bruchſal beim Mark⸗ 

grafen erwirke. Schließlich beteuerte er, wie in der Vergangen— 
heit, werde er auch in Zukunft unentwegt am katholiſchen Glau— 

ben feſthalten. Der Erläuterung ſeiner Theſen vom 21. März 

1781 hatte er ebenfalls dieſe Verſicherung beigefügt. 

Etwa einen Monat ſpäter ſandte Wiehrl die Aberſetzung 
ſeiner übrigen Sätze an den Fürſtbiſchof zur Abermittelung an 
die Indexkongregation. Er ſchickte denſelben eine „Protestatio 
auctoris“ voraus, in der er darauf hinwies, es gebe zur Zeit in 

Deutſchland zwei philoſophiſche Richtungen, die des Wolf und 
ſeiner Anhänger ſowie die Althergebrachte. Beide gebrauchten 
zwar die gleichen Ausdrücke, aber die neuere Philoſophie ver⸗ 

binde mit den alten Bezeichnungen vielfach einen anderen Sinn. 
So entſtünden Mißverſtändniſſe und Dunkelheiten, indem der 

Autor mit den alten Bezeichnungen neue Begriffe verbindet, der 

der neueren Philoſophie unkundige Leſer, aber ihnen den alten 

Sinn unterlegt. Um die übrigen Theſen vor einem ähnlichen 
Schickſal zu bewahren, das den ſieben angefochtenen zuteil wurde, 

mache er darauf aufmerkſam, daß er die philoſophiſchen Bezeich— 

nungen im Sinne Wolfs und ſeiner Anhänger, zu denen auch 
  

suscipio sancteque assevero me a sensu harum thesium, prout ille 

iudicio S. Congregationis determinatus fuit, in docendo, disputando, 

scribendo aut quavis alia occasione non modo non discessurum, sed 

potius ei, uti plenius continetur in litteris ad Rm. Ordinarium meum 

datis, uberiorem adhuc lucem allaturum esse“. 

11s Dieſe Wendung nahm ihm der Fürſtbiſchof übel, da er eine ver⸗ 

ſteckte Bosheit dahinter vermutete. Wiehrl verſicherte aber hoch und heilig, 

etwas derartiges habe ihm völlig fern gelegen.
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Feder zählte, nehme, wie es in den öſterreichiſchen Schulen und 

verſchiedenen andern, z. B. Salzburg und Fulda, gang und gäbe 
ſei. Deshalb möge die Kongregation, wenn ſie etwas an den 

Theſen zu beanſtanden habe, einen Defenſor beſtellen, der auch 
der neueren Philoſophie kundig ſei und ihr Verhältnis zur chriſt— 
lichen Sittenlehre kenne, oder was vielleicht noch zweckdienlicher 

ſein dürfte, die Kongregation möge im Zweifelfalle von ihm 
ſelbſt Aufſchluß über den Sinn des fraglichen Satzes verlangen. 

Den Theſen fügte er die Verſicherung bei, er unterwerfe ſie ins— 
geſamt dem Arteil der Kongregation und werde die beanſtan— 

deten und verbeſſerten Sätze ſamt ſeiner Anterwerfungserklärung 

dem Druck übergeben. 
Auf beſonderen Befehl Karl Friedrichs wurde Wiehrl auf— 

gegeben, die von Rom erfolgte Formulierung ſeiner angefochte— 

nen Sätze, ſeine Anterwerfung, die lateiniſche überſetzung der 

übrigen Theſen, die ihm von Bruchſal in dieſer Sache zu— 
gegangenen Weiſungen und ſeine darauf gegebenen Antworten 

unverzüglich und getreu zur näheren Einſicht in Karlsruhe vor— 

zulegen, andernfalls habe er die widrigen Folgen ſich ſelbſt zu⸗ 

zuſchreiben 1e. Die Regierung fand aber gegen die Wiehrlſchen 
Erklärungen nichts einzuwenden. 

Da Wiehrl dem Verlangen Roms völlig entſprochen hatte, 
erhob der Apoſtoliſche Stuhl keine Einſprache dagegen, daß er 

ſeine Lehrtätigkeit wieder aufnehme. Nuntius Belliſomi hatte 

ja in ſeinem Schreiben an den Fürſtbiſchof vom 14. Januar 
1783, durch das er die verbeſſerten Theſen ſandte, ausdrücklich 
bemerkt, wenn Wiehrl gutwillig Gehorſam leiſte 

und ſeine Schuldigkeit alsbald zu betätigen 

verſpreche, dann mißbillige die Kongregation 

nicht, daß er wieder in den Beſitz und in die 

Ausübung ſeines Lehramtes kommers. AUnd am 

2. Oktober 1783 teilte der Nuntius dem Fürſtbiſchof mit, „die 

S. Congregatio Indicis ſei der Meinung, daß, nachdem der 

Wiehrl ſeine Theſen befohlenermaßen verbeſſert, auch ſelbige der 

ferneren Korrektur unterworfen, Anmerkungen zur Erläuterung 

116 Geh. R.⸗Protok. vom 3. März 1783. 
117 Geh. R.⸗Protok. vom 20. März 1783. 

118 Prot, ref. 1783, 20.
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derſelben beizufügen verſprochen, auch ſich bereit erklärt, ſeinem 
Herrn Ordinario und Fürſten, ſofern die ihm in den Weg ge— 

legten Hinderniſſe aufhörten, ſich gehorſamſt zu ſtellen, derſelbe 

nun die Gnade Celmi anwiederum verdiene“. Demgemäß er— 

ſuchte der Nuntius auch in ſeinem Namen den Fürſtbiſchof, 

Wiehrl wieder in Gnaden aufzunehmen *'. Angeſichts dieſer 

Sachlage erhob auch der Fürſtbiſchof keine weiteren Einwen— 
dungen gegen die Lehrtätigkeit Wiehrls. 

Bezüglich der übrigen Lehrſätze berichtete Nuntius Belli— 
ſomi am 24. Mai 1785 an den Fürſtbiſchof, die Indexkongre⸗ 

gation verlange, daß Wiehrl noch einige derſelben auslege und 
erkläre. Die in Betracht kommenden Theſen waren namhaft 

gemacht; auch war angegeben, in welcher Weiſe die Erklärung 

zu erfolgen habe. Zugleich gab die Indexkongregation dem Ver— 
langen Ausdruck, daß Theſen nur nach erfolgter Genehmigung 
und Erlaubnis des Ordinarius im Druck erſcheinen dürften 1. 

Wiehrl gab die von ihm durch den Fürſtbiſchof verlangte, mit 

ſeiner Unterſchrift verſehene Erklärung, welche dieſer durch Ver— 

mittlung des Nuntius im Juli 1785 der Kongregation zugehen 

ließ 121. Im September 1786 berichtete dann der Nuntius ge— 

mäß dem ihm von der Indexkongregation gewordenen Auftrag 

an den Fürſtbiſchof: „Die Herren Kardinäle dieſer Kongregation 

ſeien lebhafteſt gerührt worden durch den Hirteneifer, welchen 
Se. Hochfürſtliche Gnaden in Verteidigung der geſunden und 
wahren Lehre bezeuget,; zugleich ſeien ſie auferbaut worden durch 

den Gehorſam, mit welchem der Profeſſor Wiehrl ſeine theses 

nach der Vorſchrift der Kongregation verbeſſert und ſolche Ver⸗ 

beſſerung der Welt durch den Druck bekannt zu machen ver— 

ſprochen hat. Die Herren Kardinäle zweifelten dann nicht, der 

gedachte Wiehrl werde ſein Verſprechen erfüllen, und ſo werde 

das geſchehene Argernis gehoben werden!?2“. Im Anſchluß an 

dieſe Mitteilung des Nuntius verfügte der Fürſtbiſchof, es „ſolle 

dem Wiehrl aufgegeben werden, daß wenn er bei einer ſchick— 
lichen Gelegenheit theses drucken zu laſſen vorhabens ſei, er 
  

110 Prot. ref. 1783, 353. 
120 Prot, ref. 1785, 160. 

121 Prot. ref. 1785, 183 b, 191 b. 

122 Prot. ref. 1786, 215.
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jene ihm bereits angezeigte aus der Moralphiloſophie mit den 

von der Kongregation vorgeſchriebenen Verbeſſerungen beizu— 

fügen habe“. Den Nuntius ſetzte er von dieſer Entſchließung in 
Kenntnis 2. 

Die Wiedereinſetzung Wiehrls in ſein Lehramt bedeutete 

indes noch nicht deſſen volle Rehabilitation. Der Biſchof hatte 
ihm ja am 16. Oktober 1780 die ſeelſorgerliche Approbation bis 

zur ferneren Prüfung entzogen. Der badiſchen Regierung lag 

aber viel daran, daß er auch dieſe wieder erhalte, zumal Wiehrls 

Mithilfe bei der Beſorgung des Gottesdienſtes in der Gym— 
naſiumskirche notwendig war:“*:. Nach Ausweis der Referen⸗ 

dariats- und Vikariatsprotokolle war nun in der Diözeſe Speier 

die Erlangung der Approbation für gewöhnlich geknüpft an die 

Ablegung einer Prüfung vor dem Vikariat, der ſich die Prieſter 

des Bistums in der Regel längſtens alle drei Jahre zu unter— 
ziehen hatten. Es waren Ausnahmefälle, wenn beſonders ver— 

dienten Diözeſangeiſtlichen die Approbationsprüfung erlaſſen 

wurde. Sollte alſo Wiehrl die Approbation wieder erhalten, 
ſo mußte er nach dem im Bistum Speier beſtehenden Brauch das 

Approbationsexramen vor dem Ordinariat ablegen. Das war 
ihm aber nicht möglich, da ihm nach wie vor das perſönliche 

Erſcheinen in Bruchſal durch die Regierung unterſagt blieb. 

Wie bei der Wiedereinſetzung Wiehrls in ſein Lehramt, ſo hoffte 

man in Karlsruhe, auch bezüglich der Approbation über Rom 

zum Ziele zu gelangen. Deshalb wandte ſich Edelsheim anfangs 

Juni 1783 an d'Antici, der nach ſeiner Geneſung wieder mit ihm 

in Briefwechſel getreten war, und erſuchte ihn, ſich in Rom 
dafür zu verwenden, daß Wiehrl die völlige Rehabilitation zu— 

teil werde. D'Antici unterbreitete die Angelegenheit unmittelbar 

dem Papſte und konnte auf Grund ſeiner Beſprechung mit 

Pius VI. am 9. Juli 1783 nach Karlsruhe berichten, es ſei der 

Wille des Papſtes, daß Wiehrl nicht bloß ſein philoſophiſches 
Lehramt, ſondern auch ſeine kirchlichen Funktionen als ſpeie— 
riſcher Diözeſanprieſter wieder ausübe, ohne zuvor dem Biſchof 

ſich ſtellen zu müſſen. In dieſem Sinn ergingen die päpſtlichen 

Weiſungen an dem Kölner Nuntius zur Abermittelung an den 
  

128 Prot, ref. 1786, 215. 

124 Brandmeyer an Seubert am 22. Sept. und 4. Dez. 1783.
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Speierer Fürſtbiſchof. Zur Beſchleunigung der Angelegenheit 

wandte ſich die badiſche Regierung, dem Rat d'Anticis folgend, 

ebenfalls an den Nuntius. 
Indes führten all die unternommenen Schritte nicht zum 

Ziele. Die Erteilung der Approbation gehörte nämlich aus— 

ſchließlich in das ſeelſorgerliche Gebiet. Wie es aber Rom be— 

züglich ſolcher Angelegenheiten damals den Biſchöfen, beſonders 

den deutſchen, gegenüber hielt, erſieht man aus einer Bemer— 

kung, die Kardinal Antonelli in einem Brief an Karl Friedrich 

vom 7. Oktober 1780 macht: „Ea est Apostolicae Sedis erga 
Catholicae Ecclesiae Antistites ac praesertim Germaniae 

methodus atque agendi ratio, ut nihil unquam habeat anti- 

quius, quam ut ea omnia, quae pastorali eorum curae ac 

muneri commissa sunt, relinquat intacta multoque minus 

huismodi in rebus pontificia auctoritate eos adigat atque 

compellat.“ Ghnlich ſprach ſich auch der Kardinakſtaats— 

ſekretär 1781 in einem Schreiben an den Fürſtbiſchof aus 128. 
Demnach konnte er ſich bezüglich der Wiedererteilung der Appro— 

bation an Wiehrl, ohne daß er ſich in Bruchſal zu ſtellen habe, 

nur um einen Wunſch, nicht aber um einen Befehl des Papſtes 

handeln. Tatſächlich ging der Fürſtbiſchof von ſeiner Forde⸗ 

rung der ordnungsmäßigen Prüfung zu Bruchſal nicht ab, als 

Wiehrl im Dezember 1783 wiederholt um die Approbation zum 
Predigen einkam 1'. So unterblieb die Erteilung derſelben. 

Wie Wiehrl in einem Schreiben an Seubert vom 10. Oktober 

1788 mitteilte, trug er ſich damals mit dem Gedanken, ſich dem 

Biſchof pro probatione zu ſtellen. Als Grund für ſein Vor— 

haben gab er in einem weiteren Schreiben vom 8. November 

1788 an, das Drängen ſeiner Geſchwiſter und Freunde, ſeine 

unſicher gewordene Verſorgung im Badiſchen, die „Bitterkeiten“, 

die er von den „orthodoxen“ Geiſtlichen der badiſchen und 

ſpeieriſchen Lande zu erfahren habe, und ſchließlich die Erlan— 

gung der inneren Ruhe und Zufriedenheit. Aber ſeine Abſicht 

kam nicht zur Ausführung; denn es wurde ihm ſeitens der Regie— 

rung gemeſſen auferlegt, „ohne zuvor erhaltene höchſte Erlaub— 

nis weder eine Reiſe nach Bruchſal vorzunehmen noch ſonſt bei 

125 Prot. ref. 1781, 115, 
126 Prot. ref. 1783, 402, 425f.
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dem Herrn Biſchof von Speier ſich zu ſtellen *“. Wohl reiſte 
er im Januar 1789 anläßlich des Todes ſeines Vaters plötzlich 
nach Bruchſal, wobei er die Erlaubnis des Markgrafen voraus— 
ſetzte und ihm nachträglich Bericht erſtattete. Der Weiſung der 

Regierung entſprechend ſtellte er ſich auch bei dieſer Gelegenheit 

dem Biſchof nicht. Die Approbation blieb ihm alſo bis zum 

Schluß ſeiner Lehrtätigkeit in Baden (1791) verſagt *. Da— 
gegen hielt er im Auftrag der Regierung 1784—1790 für die 

Badener Theologieſtudierenden Vorleſungen über Kirchen— 
geſchichte und Kirchenrecht 12. 

II. Zur Beurteilung des Falles Wiehrl. 

Der Fall Wiehrl zog die Aufmerkſamkeit der weiteſten 
Kreiſe auf ſich. Beſonders in der Gelehrtenwelt erregte er 

großes Aufſehen. Klüpfel z. B. widmete ihm in der Nova 
Bibliotheca Ecelesiastica Friburgensis mehrere Abhandlun— 

gen ˙. Eine ganze Reihe von Schriften erſchien, die teils für, 
teils gegen Wiehrl Stellung nahmen. Abgeſehen von dem „Send— 
ſchreiben an einen Freund“ eines ungenannten Verfaſſers fühlte 

ſich der Biſchof beſonders verletzt durch die heftigen Aus— 

führungen Schlözers im 46. Heft ſeines „Briefwechſels“, zu denen 

ihm ein „deutſcher Mann aus einem katholiſchen geiſtlichen 

Lande“ das Material geliefert hatte. Er wandte ſich deshalb 

beſchwerdeführend an Schlözers Landesherrn, den König von 

England, mit der Bitte, Schlözer ſolle ihm Genugtuung ver— 
ſchaffen und den deutſchen Mann aus einem katholiſchen Lande 

namhaft machen, dem er ſeine Angaben verdanke *. Allein 
der König von England fand die Beſchwerde des Fürſtbiſchofs 

nicht für begründet: weder der „unmittelbare Reſpekt gegen 

Celſiſſimi Perſon noch gegen die römiſch⸗katholiſche Religion 

127 Geh. R.⸗Protok. vom 23. Okt. und vom 4. Dez. 1788. 

12s Noch am 30. März 1790 bemerkt Direktor Alth in einem Bericht 

an den Markgrafen, Wiehrl könne „aus Mangel der biſchöflichen Appro— 

bation“ nicht wie die anderen geiſtlichen Gymnaſiumslehrer zum Beicht— 

hören und Predigen angehalten werden. 

129 Seinen Vorleſungen über Kirchenrecht legte er das Lehrbuch des 

joſephiniſtiſchen Kanoniſten Franz X. Gmeiner zu Grunde. 

130 Vol. VI, fasc. II, 272—297; fasc. III. 487—507; fasc. IV, 718—725, 

131 Prot. ref. 1781, 96.



78 Hochſtuhl 

ſei darin verletzt“. Schlözer habe nur als Gelehrter die Be— 
gebenheit und die Heidelberger und Straßburger Gutachten 

behandelt; was dieſen Punkt betreffe, glaube der König, daß 

„Celſiſſimus nach Dero bekannten Einſicht gewiß mit ihm ein— 
geſtehen dürfte, daß die Freiheit im Denken zwar nicht aus— 

arten dürfe, jedoch auch nicht zu ſehr eingeſchränkt werden 

dürfe 12“. Selbſt die Dichtkunſt wurde in den Dienſt dieſes 

erbitterten Kampfes geſtellt: 1782 erſchien ein 48 Strophen 
zählendes Gedicht unter dem Namen „Wiehrliade“, das die 

Jeſuiten für den ganzen Handel verantwortlich machte, weil der 

Exjeſuit Vikariatsdirektor Schmidt der Hauptberater des Fürſt⸗ 
biſchofs in der Sache war“. 

Es handelt ſich nun darum, die ganze Angelegenheit einer 
kritiſchen Beleuchtung zu unterziehen. Wir tun das, indem wir 

die drei Fragen beantworten: 

1. Wie liegen die Rechtsverhältniſſe bezüglich der Ab— 

berufung Wiehrls durch den Biſchof? 
2. Wie iſt das Vorgehen des Fürſtbiſchofs und der Re— 

gierung in der Theſenfrage zu würdigen? 

3. Hat die Folgezeit das Urteil des Biſchofs beſtätigt, der 

Wiehrl im Hinblick auf ſein geſamtes Verhalten nicht mehr für 

geeignet zur Bekleidung des Badener Lehramtes erachtete? 

1. Zur Beantwortung der Frage, ob der Fürſtbiſchof das 
Recht hatte, Wiehrl, der nicht bloß ſein Diö— 
zeſan, ſondern auch ſein Titulant und Landes⸗ 
kind war, abzurufen, müſſen wir die Art und Weiſe 

ins Auge faſſen, wie Wiehrls Anſtellung in Baden erfolgte. 

132 Prot, ref. 1781, 191. 

133 Remling a. a. O. 760. Daſelbſt iſt als Probe die zweitletzte 

Strophe wiedergegeben: 

„Ach Gott! Welch eine böſe Zeit 

Für unſre liebe Geiſtlichkeit, 

Die Ketzer triumphieren. 

Was wird das hohe Prieſtertum 

In dieſem böſen Säculum 

Nicht alles noch verlieren!“ 

Klüpfel bemerkt zu dem Gedicht: „Nititur poeta invitis aut iratis Musis 

canere historiam controversiae Wiehrlianae atque versiculis suis lau- 

dare Badensem professorem“. Nov. Bibl. vol. VI, fasc. III, 507.
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Weder in der markgräflichen Dienſturkunde 
noch gelegentlich der Entlaſſung Wiehrls 

durch den Biſchof wurde irgendwie beſtimmt, 
wie lange ſein Lehramt in Baden dauern ſolle. 

Ein Gewohnheitsrecht, gemäß welchem heute der Biſchof die 
im ſtaatlichen Lehramt beſindlichen Geiſtlichen ſeiner Diözeſe nicht 
abruft, gab es damals nicht. Wiehrl war ja der erſte Geiſt— 
liche, der von Speier als Lehrer nach Baden abgegeben wurde. 
Demnach fand keine Einſchränkung der bi— 

ſchöflichen Jurisdiktion ſtatt; die Rechtsver— 
hältniſſe blieben beſtehen, nach denen der 

Fürſtbiſchof befugt war, aus wichtigen Grün— 
den Wiehrl zurückzurufen. Dieſer Auffaſſung hat 

auch der Fürſtbiſchof Ausdruck verliehen in ſeinem Schreiben 
an den Markgrafen vom 12. Oktober 1780: „Wir waren 
geſinnt, ihn ſolang zu Baden zu belaſſen, als 

uns keine wichtige Arſache zu deſſen Abberu— 
fung einigermaßen zwingen und er Euer Lieb— 
den Zufriedenheit verdienen würde. Wir 

konnten auch in Anbetracht ſeines hieſigen 

Betragens vermuten, daß nicht ſo leicht der— 
gleichen Arſachen eintreten würden“. Bei dieſer 
Rechtslage kam naturgemäß das Arteil darüber, ob ein triftiger 

Grund zur Abberufung vorliege, dem Fürſtbiſchof zu. Glaubte 

er aber, Wiehrl ins Hochſtift zurückrufen zu ſollen, ſo verlangte 

die Rückſicht auf den ungeſtörten Schulbetrieb, 

daß er zeitig dem Markgrafen Mitteilung davon machte. 

Das hat der Fürſtbiſchof in Wirklichkeit getan; 
anfangs November begann das neue Schuljahr, und ſchon am 

8. Mai 1780 ſchrieb er an Karl Friedrich, er ſehe ſich genötigt, 
ſeinen Titulanten Wiehrl ins Hochſtift zurückzurufen, und gab 

zugleich Winke, wie für Erſatz geſorgt werden könne. 

Aus der Tatſache alſo, daß zwiſchen dem 

Fürſtbiſchof und dem Markgrafen mit keiner 
Silbe etwas darüber vereinbart worden war, 
ergibt ſich, daß an demrechtlichen Beſitzſtand 
des Fürſtbiſchofs nichts geändert wurde. — 
Badiſcherſeits aber machte man gerade mit Bezug auf dieſe
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Tatſache geltend, der Biſchof habe Wiehrlohneallen Vor— 
behalt nach Baden entlaſſen und könne ihn daher nicht 
ohne weiteres zurückrufen. Gegenüber dem hergebrachten 

rechtlichen Beſitzſtand des Fürſtbiſchofs erforderte aber dieſe 

Behauptung einen Beweis. Ein direkter ließ ſich freilich 

nicht erbringen; darum verſuchte Seubert einen indirekten 

zu führen, und zwar durch den Hinweis auf den Charakter 
des philoſophiſchen Lehramtes. Zn ſeinem „Vor— 

bericht“ vom 26. und folgenden Dezember 1781 ſchreibt er: 
„Findet ſich je ein Amt, welches den Wechſel ſeines Vertreters 

nach Verlauf eines und des andern Jahres oder nach Maß— 
gebung eines jeden willkürlichen Einfalls nicht ſo leicht an— 
nimmt, ſo iſt es gewiß das philoſophiſche Lehramt, denn der 

Zuſtand eines vorderſamſt angehenden Lehrers, der ſich ge— 

meiniglich durch emſige Betreibung ſeines Amtes erſt voll— 

kommener machen muß; die Menge der abſtrakten Materien, 
welche ein Lehrer der Philoſophie beſonders zu überdenken hat 

und die wohl in einem oder dem andern Jahre deutlich, gründ— 

lich, tief genug und ordnungsmäßig nicht überdacht werden 

können; die Vollkommenheit des ſowohl mündlichen als ſchrift— 

lichen Vortrages, welche bei heutigen aufgeklärten Zeiten in der 

Philoſophie erfordert wird; die Abſichten eines wohldenkenden 

Landesregenten, dem es ohne Rückſicht auf den Anterſchied der 
Religion um die Aufklärung ſeiner zumal den Studien ſich wid— 

menden Antertanen zu tun iſt, und wozu der Anfang nicht an— 

ders als durch einen guten und dauerhaften Anterricht in der 

Weltweisheit gemacht werden kann, endlich der wichtige und 

beinahe unerſetzliche Einfluß, welchen auf dieſe Abſichten die 
perſönlich fortgehenden Bemühungen eines und desſelben Leh— 

rers haben, ſind lauter ſolche Dinge, die ſich wider die willkür— 

liche Abänderung eines zur Philoſophie einmal ſo gewidmeten 
Lehrers geradezu empören; und ſolche empörende Data nehmen 

ihren Arſprung wohl nicht erſt von ausdrücklichen Bedingungen 

her, welche bei der Abernahme eines zu ſolchen Lehrverrichtungen 

von ſeinem Biſchof ſogar nicht einmal außer den Grenzen ſeines 

Kirchenſprengels abgegebenen Geiſtlichen feſtzuſtellen geweſen 
wären; nein, ſie verſtehen ſich fürwahr ſchon aus der Natur des 

Lehramts und des Geſchäfts, welches darüber in Anſehung des
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befragten Subjekts unter beiden Teilen nach Art der Großen 
kurz, aufrichtig und ohne ſich in Gedanken viel vorzubehalten, 

geſchloſſen worden iſt; ſie verſtehen ſich aus der urſprünglichen 

Einrichtung der hohen Schulen, welcher zufolge jene Lehrämter, 
die ſich auf höhere Fakultätswiſſenſchaften beziehen, an ihre 
Vertreter nicht nur auf ein oder zwei Jahre verliehen, ſondern 

bekonntlich an ihre ganze Lebenszeit gebunden wurden; ſie ver— 
ſtehen ſich endlich ſelbſt aus dem Geiſt jener päpſtlichen Ver— 
ordnungen, welche, um die Beſtändigkeit ſolcher Lehrer bei ihren 
Amtern zu unterſtützen, vorzüglich in der Gegend am Rhein— 

ſtrome damit Kanonikate und andere Präbenden als lebens— 
längliche Fonds verknüpft haben“. 

Dieſe Beweisführung Seuberts iſt aber 
nicht zwingend: gewiß war bei der Eigenart des philo— 
ſophiſchen Lehramtes ein häufiger Wechſel der Profeſſoren nicht 
zweckmäßig; aber daraus zu ſchließen, der Fürſtbiſchof ſei nicht 

befugt, Wiehrl abzurufen, und die Regierung habe das Recht, 

ihn zurückzuhalten, war nicht angängig, zumal man in Karls— 
ruhe 1779 Wiehrl keine Schwierigkeiten gemacht hatte, als er 

ſich mit dem Gedanken trug, Baden zu verlaſſen 
Bei dieſer Sachlage mußte der Fürſtbiſchof 

Badens Weigerung, Wiehrlenach Bruchſal zu 
entlaſſen, als einen Eingriffin ſeine Gerecht— 

ſame betrachten. Das darf man nicht außer 
acht laſſen, wenn man ſein ferneres Verhalten 

gegen Karlsruhe in dieſer Angelegenheit 

richtig beurteilen will. 

2. Wie iſt das Vorgehen des Fürſtbiſchofs 

und der Regierung in der Theſenfrage zu 
würdigen? 

Zunächſt kommt hier die grundſätzliche Frage in 

Betracht: War der Biſchof überhaupt befugt, ſich 
in den Philoſophieunterricht des Badener 
Gymnaſiums einzumiſchen und Stellung zu 
den Wiehrlſchen Theſen zu nehmen? 

Bekanntlich hat er dieſes Recht für ſich in Anſpruch ge— 
nommen, inſoweit die Glaubens- und Sittenlehre durch ſie be— 

134 B.⸗St. 1587. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 6
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rührt werde. Badiſcherſeits hat man ihm dagegen die Beſugnis 

wiederholt ſtreitig gemacht, ſeine Jurisdiktion irgendwie auf den 
Philoſophieunterricht auszudehnen und die Wiehrlſchen Lehr— 

ſätze zum Gegenſtand ſeiner Anterſuchung zu machen. In ſeinem 

„Aktenmäßigen Begriff“ nennt Seubert die Theſen „pur philo— 
ſophiſche Sätze“, für deren Beurteilung könnten die Theologie 

und chriſtliche Sittenlehre keinen Maßſtab abgeben. In ver— 
ſchiedenen Gutachten vertritt er dieſelbe Auffaſſung; recht deut— 
lich kommt ſie auch in dem markgräflichen Schreiben an den 
Fürſtbiſchof vom 30. Oktober 1780 zum Ausdruck. Man darf 
ſich darüber keineswegs wundern, wenn man bedenkt, daß da— 

mals dieſe Anſchauung auch in katholiſchen Kreiſen herrſchte. 

So heißt es in dem gemeinſamen Gutachten der theo— 
logiſchen und philoſophiſchen Fakultät zu 

Prag vom 4. Juni 1781: „Wir hätten zur Ehre der Speier— 

ſchen Theologen, zur Ehre der Menſchheit und der deutſchen 
vaterländiſchen Geſetze und Gerichte gewünſcht, daß die Herren 

Theologen von Speier Sätze, welche von übernatürlichen Lehr— 
gegenſtänden, Gnadenzeichen und Wirkungen gar nicht han— 

delten und aus dieſem Grunde in das Forum der Theologie 

nicht gehörten, daß ſie philoſophiſche Sätze nicht dem 

Arteil der Theologen überlaſſen hätten, die 

bekanntlich ſich nurallein mit übernatürlichen 

Dingen beſchäſtigen. . . . Wie könnten nun dieſe Sätze 

dem Worte Gottes, der Offenbarung, dem Ausſpruch der Kirche, 

der geſunden Theologie entgegengeſetzt ſein? Sie ſind ja meta⸗ 

phyſiſche oder natürlich moraliſche Sätze, und Schrift und Kirche 

metaphyſizieren ebenſowenig, als ſie aſtronomiſieren oder medi— 

zinieren. Sind ſie nun dies nicht, ſo ſind ſie unmöglich ketzeriſch 

oder einer ketzeriſchen Lehre günſtig; denn ſie ſind nicht von 

übernatürlichen Gegenſtänden. Sollten ſie aber doch einer ge⸗ 

wiſſen geſunden Theologie widerſprechen, nun ſo wäre dieſe 

Theologie zu bedauern, welche natürliche Phyſik, Anthropologie 

und Moral den Philoſophen vordogmatiſieren wollte“. 

Darin freilich haben die Prager recht, daß Aſtronomie, 
Medizin, Phyſik, Anthropologie u. a. derartige Wiſſenſchaften, 

ſolange ſie ihre Grenzen nicht überſchreiten, keine direkten Be⸗ 

rührungspunkte mit der Offenbarung, der Religion und der
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Theologie haben. Irrtümer auf dieſen Wiſſensgebieten ſind alſo 

in Bezug auf die Glaubenswahrheiten belanglos. Dieſe Wiſſen— 
ſchaſten haben eben ein von der Offenbarung ver— 

ſchiedenes Objekt. Nun nennen aber die Prager in 

einem Atemzug mit dieſen naturwiſſenſchaftlichen Diſziplinen 
auch die Philoſophie und ſtellen ſie ganz auf dieſelbe Stufe. 

Das iſt unzuläſſig. Verſchiedene Zweige der Philo— 

ſophie haben ja dasſelbe Objekt, das die 

Oſſenbarung zum Teil hat. Es ſei nur erinnert an 

die Fragen nach der Exiſtenz und dem Weſen Gottes, der Be— 
ſchaffenheit der menſchlichen Seele, den ſittlichen Verpflich— 
tungen des Menſchen, der Erkennbarkeit des Aberſinnlichen. 

Der ganze Komplex der ſog. natürlichen religiöſen 

Wahrheiten kommt hier in Betracht. Irrtümer auf 
dieſen Gebieten der Philoſophie ſind zugleich 

auchreligiöſe Irrtümer. Einer ſolchen Philo— 

ſophie, die ſich in Widerſpruch zur Offen— 

barung ſetzt, entgegenzutreten, hat die Kirche ſtets 
für ihre Pflicht angeſehen *', nicht minder betrachtete 

ſie es ſolgerichtig als ihre heilige Aufgabe, 

darüber zu wachen, daß die heranwachſende 

Jugend vor den Einflüſſen einer derartigen 
Philoſophie bewahrt werde. Daraus folgt, daß der 

Biſchof von Speier das Recht und die Pflicht hatte, 

um den Philoſophieunterricht des katholiſchen 

Gymnaſiums zu Baden ſich zu kümmern und 
gegen einen Lehrer, der nach ſeinem Erfund 

eine im Gegenſatz zur Offenbarung ſtehende 

Philoſophie vortrug, in geeigneter Weiſe 
einzuſchreiten. Bei den Wiehrlſchen Theſen ſpeziell kam 

die Sittenlehre in Frage. Mit Rückſicht darauf frägt Vika⸗ 
riatsdirektor Schmidt in ſeinem „Erläuterten Begriff“: 

„Wie hat Wiehrl nach den Grundſätzen ſeiner Kirche auch nur 
einigermaßen verkennen mögen, daß bei philoſophiſchen Sätzen, 
ſobald ſie die Sittenlehre betreffen, das Recht, ſie zu beurteilen, 

der Kirche und den Vorſtehern der Kirche zukomme?“ Einen 
ähnlichen Standpunkt in der grundſätzlichen Behandlung unſerer 

135 Vaticanum, de fide et ratione, 

6*
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Frage vertrat die theologiſche Fakultät zu Salz— 

burg in ihrem Gutachten vom 7. Juli 1781: „Quum veritas 

veritati et hinc etiam lex divina naturalis legi divinae 

positivae nunquam valeat opponi et revelatio non sit con- 

tra, sed tantum supra rationem, sana etiam philosophia 

non obest, sed plurimum prodest sacratissimae religioni. 

sana moralis philosophia non excludit, sed supponit insti- 

tutiones fidei christianae“. Bei all dem iſt auch zu 

beachten, daß manches, was heute im Reli— 
gionsunterricht der obern Klaſſen behandelt 

wird, damals im Philoſophieunterricht zur 

Sprache kam. 

An die grundſätzliche Frage ſchließt ſich die praktiſche 

an: Wie iſt das tatſächliche Vorgehen des Bi— 
ſchofs und der badiſchen Regierung zu beur— 

teilen? 
Faſſen wir zunächſt dasjenige des Biſchofs ins Auge! 

In ſeinem Erlaß vom 9. April 1780 hatte er geſagt, ver— 
ſchiedene der Wiehrlſchen Sätze ſeien, „wie ſie daliegen“, 

gar nicht zu billigen, vielmehr könnten ſie den Grundſätzen der 

katholiſchen Gottesgelehrtheit und den guten Sitten anſtößig 

erſcheinen. Die Richtigkeit dieſes Arteils wird von den ver— 

ſchiedenſten Seiten beſtätigt. So von der Freiburger theo— 
logiſchen Fakultät, wenn ſie am 27. Januar 1781 an 

Geiſtlichen Rat Mähler in Bruchſal ſchreibt: „Nos in üsdem 

(sc. thesibus]; recte explicatis et declaratis 

nihil fidei catholicae bonisque moribus adversum detegere 

potuisse auctoremque pensatis, quae partim 

i pSe, partim defendens ad opposita argu— 

mentadeditresponsis, orthodoxum se nobis om- 

nino monstrase'l. Die Salzburger theologiſche 

Fakultät ſagt bezüglich der Sätze im allgemeinen: propo— 
sitiones eopraecipuesensu, quo ab ipsomet lauc- 

tore] declaratae et ab utraque Friburgensi facultate soli- 

dissime vindicatae fuerunt, nihil prorsus continere, quod 

sive directe sive per indirectum contra aliquod catholicae 

fidei dogma offendat; ſpeziell bei der Beſprechung des 6. Satzes 

der philoſophiſchen Sittenlehre bemerkt ſie, daß „professor
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Badensis nonsatis considerate ad prudentiae li- 

mam perpolivit huius propositionis enuntiationem“. Ahn⸗ 

lich lautet das Fuldaer Arteil. Weihbiſchof Heimes 
von Mainz ſpricht in ſeinem Schreiben an Vikariatsdirektor 

Schmidt von der in „katholiſch-theologiſchem Be— 

tracht nicht eben ganz unbedenklichen Faſſung 
der Theſen“. Schuldirektor Alth ſchreibt in einem Be— 

richt an den Markgrafen vom 30. März 1790 von „Weitläufig— 
keiten“, welche „aus Mangel der durchgängigen 

Beſtimmtheit, aus Mangel der ſorgfältigen 

und klaren Durchſichtung der Lehrſätze“ von 

Wiehrl verurſacht worden ſeien. — Die Indexkongre— 
gation ſodann nahm eine andere Formulierung der Theſen 
vor „adetollendam aequi vocationem, qua 

laborant“. Auch Seubert mußte zugeben, daß die 

Sätze nicht eindeutig gehalten ſeien; gleichſam zur 
Entſchuldigung Wiehrls ſagt er im „Kurzen aktenmäßigen Be— 

griff“, um den Opponenten einigen Stoff zu ſcheinbaren Ein— 
würfen zu geben, beſtimme man die aufgeſtellten Poſitionen 
gefliſſentlich nicht ſo genau, „daß ſämtliche Sätze gleich ebenſo 

vielen unbeſtreitbaren Axiomen keiner weiteren Erklärung noch 

Verteidigung bedürften“. Wiehrl mußte daher eine Erklärung 
der Sätze beifügen, als Karlsruhe die Fakultätsgutachten ein— 

holte und die Sache in Rom anhängig machte. 

Weil einige von den Wiehrlſchen Sätzen, ſo wie ſie da— 

lagen, anſtößig ſcheinen konnten, hätte man erwarten 

können, daß der Fürſtbiſchof von Wiehrl eine 

Erklärung derſelben verlangte, ehe er weitere 

Schritte unternahm. Es iſt entſchieden zu beanſtan⸗ 

den, daß er es nicht tat. Freilich hielt man in Bruchſal 
Wiehrl zu hören ſchon deswegen für unnötig, weil man es ihm 

überhaupt als Fehler anrechnete, daß er Theſen drucken ließ, 

die anſtößig ſcheinen konnten. Vikariatsdirektor Schmidt ſagt 

mit Bezug darauf in ſeinem „Erläuterten ... Begriff“: „Ein 

Lehrer fehlt immer, wenn er öffentlich Sätze aufſtellt, die nicht 

beſtimmt genug ſind und auch nur, wie ſie daliegen, mit genug— 

ſamem Grunde anſtößig ſcheinen können. Er gibt hiedurch 
verſchiedenen Leſern Gelegenheit, ſie in einem üblen Verſtande
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zu nehmen und (wenn ſie ſähen, daß ſolche Sätze öffentlich ohne 
jemandes Ahndung gelehrt und verteidigt werden) auch in 

dieſem Verſtande für wahr zu halten, welches bei der heutigen 
Denkungsart ſchon genug ſchlimme Folgen nach ſich zieht. ... 

Die Sätze, wie ſie liegen, zu beurteilen, war es nicht nötig, ihn 
zu hören“. 

Dieſes Vorgehen des Biſchofs entſprang ſeiner über— 

ängſtlichen Sorge um die Reinerhaltung des 

Glaubens. „Ihm genügte es keineswegs“, ſagt Rößler, 

„daß beanſtandete Sätze keinen Irrtum enthielten, nicht einmal 
den entfernteſten Anſchein eines ſolchen duldete ern«“. Und 

Remling ſchreibt von ihm: „Er hatte einen feſten Glauben 
und treue Anhänglichkeit an die Lehre und Einrichtungen der 
Kirche und ſcheute ſich nicht, dieſelben mit gleichem Eifer gegen 
die Neuerungsſucht des geringſten Lehrers ſeiner Diözeſe wie 

gegen die erſten Kirchenfürſten Deutſchlands in Schutz zu 

nehmen. Hierbei dürfte er bisweilen nur zu 

argwöhniſch geweſen ſein!«“. Trotz dieſer Wachſam⸗ 
keit hatte er erleben müſſen, vom Kölner Nuntius darauf auf— 
merkſam gemacht zu werden, daß am Gymnaſium zu Baden 

„allzu freie und anſtößige Lehren den Schülern vorgetragen 
und hierzu durchaus proteſtantiſche Kompendien gebraucht 

würden“. Die Veranlaſſung zu ſolchen Klagen wollte er durch 

die Entfernung Wiehrls von Baden gründlich beſeitigen. Dazu 

kamen die unglücklichen Gutachten der Heidel— 
berger und Straßburgertheologiſchen Fakul— 
täten. Dieſen kann der Vorwurf nicht erſpart bleiben, daß 
ſie die Normen, die Benedikt XIV. 1753 den Kongregationen 
der Inquiſition und des Index für die Prüfung und Beur— 

teilung von Büchern gab, außer acht ließen. Um ein richtiges 

Arteil über den Sinn eines Satzes zu ermöglichen, beſtimmt der 

große Papſt in ſeiner Konſtitution vom 9. Juli 1753, daß die 

Zenſoren z. B. den katholiſchen Autor ſelbſt oder einen Ver— 
teidiger von ihm hören, daß ſie nicht bloß den einen oder an— 
deren Satz herausgreifen, ſondern das ganze Buch bzw. das 

ganze Syſtem kennen lernen; im Zweifelfalle ſollen die Sätze 
  

136 q. a. O. 16 

137 a. a. O. II, 715.
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eines katholiſchen Autors, der ſich eines guten Rufes in Bezug 
auf Glaube und Lehre erfreut, ſoweit als möglich in bonam 

partem verſtanden werden. Dieſe Regeln will der Papſt von 
allen Zenſoren befolgt wiſſen: „Has regulas semper animo 
propositas habere debent quilibet, maxime theologici ubi- 
ceunque terrarum censores, quo valeant in hoc gravissimo 

iudicii genere conscientiae suae, autorum famae, Ecclesiae 

bono et fidelium utilitati consulere“. Hätten die beiden 

Fakultäten nach dieſen Normen gehandelt, ſo hätten ſie viel Un— 
heil verhütet. Mit Recht ſchreiben die Salzburger Theologen 
in ihrem Gutachten: „Heidelbergensis et Argentoratensis 

facultatis theologos certe decuit altius rimari propositio- 

nis sensum, antequam tam acerbam intonarent sententiam“. 

Anter den von den Heidelbergern und 
Straßburgern verworfenen Sätzen befanden 

ſich ſodann einige (1., 6., 16. und 22. Satz der philo⸗ 

ſophiſchen Sittenlehre), die teils dem Sinn, teils ſo— 
gar dem Wortlaut nach übereinſtimmten mit 

Theſen, die 1779 unbeanſtandet zu Bruchſal 

hatten gedruckt und verteidigt werden dürfen. 
Mit Bezug darauf fragt Klüpfel: „Si theses Bruchsaliae 

catholicae erant a. 1779, eccur catholicae non sint Badenae 

a. 1780715s And die Salzburger Theologen ſagen in ihrem Gut— 
achten: „Heidelbergenses et Argentinenses catholicos non 
minus quam ipsos protestantes suspensos reliquerunt, quo 

pacto theses, quae 7. Sept. 1779 Bruchsaliae orthodoxae 

atque innoxiae habitae sunt, Badenae XVI, Martii 1780 
tam subito periculosae et omnino haereticae fieri potue- 

rint“. Mit Recht fügen ſie hinzu: „Utinam hoc non novam 
ludibrii occaSsionem Religionis impudentissimis irrisoribus 

praebeat!“ 

Indem nun der Fürſtbiſchof in ſeinem Hirtenbrief vom 

28. Dezember 1780 die Zenſuren der Heidelberger und Straß— 
burger. zur Kenntnis ſeiner Diözeſe brachte, veröffentlichte er 

Verdikte über Sätze, die an ſeiner eigenen Studienanſtalt hatten 

gelehrt werden dürfen. Vikariatsdirektor Schmidt macht bezüg⸗ 

lich dieſes Punktes Seubert gegenüber geltend, man habe von⸗ 

138 Nov. Bibl. vol. VI, fasc. II, 279,
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ſeiten des Ordinariats keine beſtimmten Sätze als an— 

ſtößig bezeichnet und durch die Veröffentlichung der Straß— 
burger und Heidelberger Zenſuren dieſe keineswegs in ihrem 
ganzen AUmfang ſich zu eigen gemacht. Dieſe Verteidigung iſt 

nicht glücklich zu nennen; denn durch die amtliche Mitteilung, 
der keine aufklärende Bemerkung beigefügt war, hatte der Ein— 

druck erweckt werden müſſen, als ob das Ordinariat fragliche 
Zenſuren in ihrem ganzen Umfang gutheiße und alle ſieben 

Sätze verwerfe. 
Eine Jronie war es, daß mit den Wiehrlſchen Sätzen auch 

Bruchſaler der Verbeſſerung durch die Indexkongregation an— 

heimfielen. 
Wie iſt das Verhalten der badiſchen Regie⸗ 

rung in der Theſenangelegenheit zu beur— 

teilen? In ſeinem „Beytrag zur deutſchen Landſtaatsrechts— 
lehre“ legt Brauer in § 40 die Grundſätze dar, von denen die 

Regierung ſich dabei habe leiten laſſen: „Was die Prüfung der 

Lehrſätze anbetrifft, ſo war man nie bedacht, die Aufſicht über 
die Reinigkeit der Religionslehrſätze dem Ordinariat ſtrittig 
zu machen, und allemal, ſo viel ſich auch darüber ſagen ließe, 

wie weit ſich dieſes auch auf philoſophiſche Lehrſätze, wovon hier 
die Frage war, ausdehne, iſt doch ſo viel gewiß, daß der 

Regent aufzuſehen befugt ſei, damit die geiſt— 

liche Obrigkeit ſolches Recht nicht mißbrauche 

und voreilige oder unverdiente Beſtrafung 

deshalb gegen jemand verhänge. Ein ſolcher 

Mißbrauch war es aber offenbar, wenn Wiehrl wegen ſolcher 

philoſophiſchen Sätze, die auf mehreren katholiſchen Aniverſi— 

täten aufgeſtellt, von mehreren katholiſchen Fakultäten gerecht— 

fertigt wurden, die alſo im äußerſten Fall nicht unter die Klaſſe 

verworfener, ſondern nur unter die Klaſſe ſtrittiger Lehrſätze 

oder Vernunftwahrheiten gehören, in Prozeß gezogen und 

zenſuriert werden wollte.“ M. a. W.: die badiſche Regierung 

hat das von den joſephiniſtiſchen Kanoniſten dem Staat zu— 

geſprochene ius supremae inspectionis gegen— 

über der Kirchengewalt zur Anwendung gebracht, allerdings in 

ſehr vorſichtiger Weiſe. Zweifelsohne trug dazu der 

Syndikatsprozeß bei, der damals am heftigſten entbrannt war;
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gerade das Jahr 1780 war ja bezüglich der Beſchſüſſe des 
Reichshofrats für die badiſche Regierung ſehr unerfreulich. 

Darum mußten neue Reibungen möglichſt vermieden werden. 

So dispenſierte ſie Wiehrl im Hinblick auf die Stellung— 
nahme des Biſchofs über zwei Jahre vom Lehramt, ob— 
wohl das Ergebnis der Badener Privatdisputation, die beiden 

Freiburger Gutachten vom 2. und 11. November 1780, das 
Verhalten des Speierer Weihbiſchofs und des Kölner Nuntius 

ihr ein anderes Vorgehen hätten nahelegen können. Erſt nach— 
dem ſie aus den zahlreichen Fakultätsgutachten, dem Schweigen 

Roms, der ungewöhnlich lang hingehaltenen Verkündigung 

und Ausführung des päpſtlichen Urteils, ſowie aus dem An— 

erbieten der Hildesheimer Regentie an Wiehrl durch den Fürſt— 

biſchof die äberzeugung gewonnen hatte, die Wiehrlſchen 

Theſen böten keine genügende Veranlaſſung zur Entfernung 
Wiehrls von Baden, ſchritt ſie tatſächlich zur Wiedereinſetzung 
desſelben in ſein Lehramt. Längſt war ja auch der Syndikats⸗ 

prozeß in ein für Baden günſtiges Stadium getreten. 
In der Weigerung der badiſchen Regierung, Wiehrl nach 

Bruchſal zum Verhör und zur Prüfung gehen zu laſſen, hat 
man eine Betätigung des ius avendi zu erblicken: es 

ſollte zum Voraus verhütet werden, daß der Fürſtbiſchof 
Wiehrl zurückhalte und dadurch das Lehrinſtitut ſchädige. Weil 

der Fürſtbiſchof ſich nie zu dem von ſeiten der badiſchen Regie⸗ 

rung verlangten ſchriftlichen Verſprechen der Rückſendung 

Wiehrls verſtand, trat auch nie eine Anderung der badiſchen 

Stellungnahme bezüglich dieſes Punktes ein. 

3. Hat die Folgezeit das Arteil des 

Biſchofs beſtätigt, der Wiehrl im Hinblick 

auf ſein geſamtes Verhalten nicht mehr für 

geeignet zur Bekleidung des Badener Lehr— 

amtes erachtete? 

Was den Fürſtbiſchof beſtimmte, Wiehrl von Baden ab— 

zurufen, war nicht bloß die Anſtößigkeit einiger Theſen, ſon— 

dern deſſen geſamte Aufführung. Sie erweckte in 

ihm den Eindruck, Wiehrl eigne ſich nicht mehr zum geiſtlichen 

Lehrer in jener Stadt. Namentlich zwei Din ge hatte der 

Ordinarius an Wiehrl auszuſetzen: einmal die Leichtfertigkeit,
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mit der er die erſt neuerdings ſo nachdrücklich eingeſchärften 
Zenſurgeſetze übertrat, gegen derartige Verfehlungen kannte der 

Biſchof, der die Zenſur mit eiſerner Strenge handhabte, keine 

Rückſicht, ſodann hatte das ſubordinationswidrige Benehmen 

Wiehrls gegen den Stiftspropſt und Direktor des Gymnaſiums 

im höchſten Grade ſein Mißfallen erregt. Als Inſubordination 

konnte der Fürſtbiſchof ihm auslegen, daß er keine Neigung 
zeigte, Baden zu verlaſſen, als er ihm eröffnete, er werde ihm 

ein Lehramt in Bruchſal übertragen. Wiehrl hätte nur ſein 

Entlaſſungsgeſuch beim Markgrafen einzureichen brauchen, und 

der ganze Fall wäre erledigt geweſen. Aber es gefiel ihm in 

Baden beſſer als zu Bruchſal unter den Augen des geſtrengen 
Biſchofs; darum tat er keinen Schritt, um deſſen Willen zu ent— 

ſprechen. Mit großen Hoffnungen hatte ihn der Fürſtbiſchof 

nach Baden entlaſſen, und nach ſo kurzer Zeit ſah er ſich in ihm 

bitter getäuſcht. „Wir müſſen geſtehen“, ſchreibt er am 

12. Oktober 1780 an Karl Friedrich, „daß er ganz gegen Anſere 

Erwartung ſeine jetzige und zu freie Art im Denken und ſonſti⸗ 

gen Betragen ſo bald geäußert“. 
Das Arteil des Biſchofs hätte noch ganz anders lauten 

müſſen, wenn er Kenntnis gehabt hätte von Wiehrls in Karls— 

ruhe ſchriftlich kundgegebenem Entſchluß, in Bruchſal bei einem 
etwaigen Verhör Angaben zu machen, die mit dem tatſächlichen 

Sachverhalt im Widerſpruch ſtanden, ſowie von dem 

unwürdigen Ton, den er in ſeinen für Karlsruhe beſtimmten 

Schriftſtücken gegen den Biſchof bisweilen anſchlug. Seubert 
ſelbſt geſtand einmal, daß man beſtimmte von Wiehrl über— 

ſandte Schreiben „wegen einiger zu harten reſpektswidrigen 
Ausdrücke“ dem Biſchof nicht zugehen laſſen könne 18. 

Das Arteil des Fürſtbiſchofs, Wiehrl ſei in Baden nicht 
am richtigen Platz, fand nachmals ſeine Beſtätigung durch die 
beiden Direktoren Brandmeyer und Alth, die ehedem Wiehrls 

Gönner geweſen waren, ſowie durch die ſchließliche Stellung— 
nahme der Regierung ſelbſt. 

Brandmeyer, dieſer ruhige, beſonnene und edeldenkende 

Mann, verſuchte es zuerſt in aller Güte und Liebe mit Wiehrl; 

aber damit kam er nicht ans Ziel. So ſah er ſich wie Harrant 
  
130 Bericht Seuberts an den Markgrafen vom 21. Januar 1785.
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genötigt, wiederholt mit bittern Klagen über Wiehrls Verhal— 

ten an den Markgrafen ſich zu wenden. Vorzuwerfen hatte er 

ihm Stolz und Leidenſchaftlichkeit, Empfindlichkeit und UAnzu⸗ 
friedenheit, Auflehnung und Intriguen gegen den Direktor, 

Anverträglichkeit und Eiferſucht gegenüber ſeinen Kollegen, 
Eigenſinn und Vernachläſſigung ſeiner Berufspflichten, Ange— 
gebundenheit und Zuchtloſigkeit, wozu er auch andere Lehrer 

zu verleiten ſuche. Schließlich hatte ſich Brandmeyer auch über 
die Anwahrhaftigkeit bitter zu beklagen, mit der Wiehrl ver— 

ſchiedene ihm zur Laſt gelegte Dinge kurzerhand ableugnete. 

Wiehrl erhielt vom Markgrafen Verwarnungen und die Auf— 
lage, bei Brandmeyer Abbitte zu leiſten, welche Demütigung 
dieſer ihm allerdings erſparte, indem er großmütig über das 

Vorgefallene hinwegſah und ihm verzieh“n. Das hinderte 

Wiehrl aber nicht, gelegentlich wieder gegen Brandmeyer zu 

intriguieren. Ein Beleg dafür findet ſich in dem Schreiben 

Brandmeyers an Seubert vom 27. Dezember 1787. Brand— 
meyer teilt daſelbſt mit, errhabe von Weihbiſchof Seelmann im 
Vertrauen erfahren, „daß es ein Schurk gewagt hat, mich bei 
dem Herrn Biſchof zu Bruchſal auch ſchwarz zu machen, weil 
ihm dieſes vielleicht zu Karlsruhe bei Sereniſſimo oder dem 

Hochfürſtl. Geh. Rat mißlungen iſt. .. Die Veranlaſſung war 

vermutlich die Scholaſterie; weil dieſer Schwarzkünſtler allen— 

falls glaubte, daß ich ihm in Beziehung auf ſein Geſuch — 

Wiehrl wollte Scholaſter werden — entgegen wäre, ſo dachte 

er, mich aus dem Wege zu räumen .“ 

Auch unter Direktor Alth verſtummen die Klagen über 

Wiehrl nicht. Er hatte ähnliche Beſchwerden wie Brand— 

meyer dem Markgrafen vorzutragen. „Hätten alle hieſigen 

Lehrer Wiehrls faktiſch geäußerte Geſinnungen“, ſchreibt er am 

30. März 1790 an Karl Friedrich, „ſo bliebe das Badener 

Gymnaſium immer in ſeinem chaotiſchen Wirrwarr. .. Es ge— 
hört eine tief habituierte moraliſche Verfaſſung eines Schülers 
dazu, wenn er in Wiehrls Schule durch Beiſpiel ſeines Lehrers 

und durch deſſen Fahrläſſigkeit in der ſchuldigen Aufſicht nicht 
  

140 Auch Schulpräfekt Hoffmann beſchwerte ſich am 26. April 1786 

über Wiehrls rückſichtsloſes Benehmen bei Seubert. 

141 B. St. 1442.
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unordentlich werden ſoll.“ Hatte Brandmeyer von der „ver— 
mummten Seele“ Wiehrls geſprochen“, ſo ſpricht Alth von 

Wiehrls habituiert unordentlichen, hämiſchen und unredlichem 

Geiſtescharakter“““. * 
Anter dieſen Amſtänden verſchloß man ſich auch in Karls— 

ruhe der Einſicht nicht, daß Wiehrl in Baden nicht am rechten 

Platze ſei. Brauer hatte im Herbſt 1790 ein Gutachten über 

Wiehrl zu erſtatten. Bemerkenswert iſt, was er in ſeinem 
Votum vom 3. November 1790 zur Charakteriſierung Wiehrls 

ſchreibt: „So viel ich im Ganzen von ihm aus Vergleichung der 

ſelbſt mit ihm gemachten Bekanntſchaft und deſſen, was man 

von ihm hört, urteilen kann, ſo iſt er ein ſehr einſichtsvoller, heller 
Kopf, der es aber etwas zu ſtark fühlt, daß er dies iſt, und dabei hat 
er eine gute Doſis Skeptizismus. Daher entſpringt, daß er immer 

glaubt, er tue genug, wenn er nur darauf arbeite, den Kopf ſeiner 

Schüler helle zu machen, ohne ſich um Form und Ordnung der 

Dinge, die er nur als beſchwerliche Feſſeln anſieht, die einem 

großen Genie nicht ziemen, zu bekümmern, daß er demohnerachtet 
aus Mangel an genugſamer Herablaſſung zu der Faſſungskraft 

ſeiner Schüler erleuchtet wie die Affen in der Fabel, die den 

Wald anzündeten, und daß er endlich von allen durchgängig 
geſcheut — vielleicht gehaßt — wird. Allzu große Liebe zu 

Bequemlichkeiten des Lebens möchte daneben, daß an zweck— 
mäßiger Obſicht über ſeine Schuld viel abgeht, allerdings ver— 
anlaſſen. Im ganzen iſt er, wie er jetzo iſt, nicht 

der Mann auf dem Fleck, und es muß alſo 

darauf gedacht werden, ihn anders zu pla— 

zieren; bis ſich aber dazu die Gelegenheit zeigt, wird, wenn 

nicht alles aus den Fugen kommen ſoll, nötig ſein, ihn durch 

Verfügungen, die ihm auf der einen Seite zeigen, daß man ſeine 

Talente ſchätzt, und auf der andern, daß man ſich dadurch nicht 

zu nachteiliger Nachſicht hinreißen läßt, in der Ordnung zu 
halten.“ 

Recht intereſſant iſt, was Brauer zur Klage Alths, Wiehrl 
erlaube ſich eigenmächtige Abweichungen von dem vorgeſchriebe— 

nen Philoſophiekompendium, zu ſagen hat: „In der Philoſophie 

jemand an Feſſeln eines Kompendiums binden zu wollen, wäre 

142 Brandmeyer an Karl Friedrich 11. November 1784. 

143 Alth an Karl Friedrich 30. März 1790.
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philoſophiſche Tyrannei, aber einem ohne alle Auf— 
ſicht an katholiſchen Gymnaſien zu erlauben, 
nach eigenem Gutdünken abzugehen, wäre der 

Weg, wodurch man ſich ewigen Diſſenſionen 

mit der Geiſtlichkeit ausſetzte, die am Ende das 

Vertrauen der Antertanen und der Schüler niederſchlagen, Er— 
bitterung ſtatt Aufklärung wirken und alſo, wenn ſie an und für 
ſich noch ſo zweckmäßig wären, unter ſolchen Amſtänden mehr 
ſchaden als nützen. Moderata durant, muß hier das ewige 

Augenmerk ſein, wenn man nach und nach vorankommen will. 

Im Sturm wird die Veſtung der Vorurteile nicht erobert, man 

muß ihr das Terrain mit Zeit und Geduld Fuß vor Fuß ab— 
gewinnen. Hinſichtlich auf dieſe Grundſätze war es, welche die 

weiſe Verordnung leitete vom 24. Dezember 

1787, gemäß der kein Lehrer Poſitionen, die 

vom Schuldirektor gebilligt werden, machen 
oder durch ſeine Schüler machen laſſen, aber 

auch der Schuldirektor in casu dissensus dieſe nicht eigen- 
mächtig verwerfen darf, ſondern einberich— 
ten muß. Was von Poſitionen gilt, muß überhaupt von 

allen Sätzen gelten, die von dem approbierten Compendio ab— 

weichen, da hierunter völlige paritas rationis iſt.“ 
Auf dieſe Weiſe ſuchte die Regierung Konflikte mit dem 

Ordinariat zu vermeiden, wie ſie der Fall Wiehrl in ſo reicher 

Fülle gebracht hatte. 
Nicht minder bemerkenswert iſt, was Brauer zu der andern 

Beanſtandung Alths, Wiehrl führe eine ganz eigene Termino— 

logie ein , ſchreibt: „Es ſcheint, da er von der Kantiſchen 

Philoſophiereform ein warmer Verehrer iſt, daß dieſe in ſeine 

Vorträge influiere. An und für ſich dünkt mir dieſe Reform zu 

hoch und ſelbſt noch nicht ausgearbeitet und ſtabiliert genug, um 
ſchon auf Gymnaſien verpflanzt zu werden. Glaubt indeſſen 

144 Alth hatte am 30. März 1790 berichtet, der Korrepetitor Reeber 

habe wiederholt geklagt, die Logiker kämen in ihrem Anterricht nicht voran, 

Wiehrl ſelbſt richte Verwirrung an, indem er dunkle und den gewöhnlichen 

Begriffen entgegengeſetzte Erklärungen ſubſtituiere und einführe. Dasſelbe 

reſeriere auch Schulpräfekt Hoffmann, der den wöchentlichen Abungen bei— 

wohne, mit dem Anfügen, Wiehrls Schüler verſtänden weder ihren Pro— 

feſſor noch ihr oompendium logiocum.
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Wiehrl, hierdurch in den Köpfen ſeiner Logiker damit Gutes zu 

ſtiften, ſo expliziere er darnach und damit ſein Kompendium, 

aber nie müſſe er — und das iſt die gerechte Klage des 

Schuldirektors — die Erklärung der altüblichen 

darüber unterlaſſen, ſonſt ſind ſie nie im 

Stand, die, die nach der unreformierten 

Philoſophie und deren Terminologien ſpre— 

chen, zu verſtehen. Ein Fehler, in den ſchon 

unſere neueren Philoſophiedozenten ſeit 

zwei Jahrzehnten rückſichtlich auf ſcholaſtiſche 

Philoſophie verfallen ſind und dadurch ge⸗ 

macht haben, daß ſo viele unſerer jungen 

Leute ältere Bücher nicht verſtehen, der aber 

im Verhältnis zwiſchen Kantiſcher und Wolfi— 

ſcher Philoſophie noch vielunleidlicheriſt, weil 

doch letztere noch die allgemeine Sprache und 

die Kantiſche nur wenigen verſtändlich iſt, 

alſo mit dieſer allein Studenten ſichgarnicht 

forthelfen können, wenn ſie nicht ein alles 

durchdringendes Feuergenie ſind.“ 

Dieſe Ausführungen zeigen, wie allmählich eine ruhige, 

nüchterne Beurteilung der Lehrtätigkeit Wiehrls überall ſich 

durchſetzte. 

Die Regierung ließ Wierhl am 4. November 1790 ent⸗ 

ſprechende Vermahnungen wegen ſeines Verhaltens zugehen 

und eröffnete ihm, man werde auf eine „anderweite Beförde— 

rung“ ſeiner Perſon bei nächſter Gelegenheit Bedacht nehmen. 
Zugleich teilte ſie ihm mit, für den Fall, daß er den ihm zu— 

gehenden Weiſungen zuwiderhandle, ſei der Markgraf feſt ent⸗ 

ſchloſſen, „durch ſeine ungeſäumte Entfernung aus dem Gym— 

naſio mittelſt Verſetzungen auf jede andre Ihm ſchicklich dün⸗ 

kende Stelle die Ordnung ihres Schulplanes und das daran 

weſentlich mitverknüpfte Anſehen des Directorii aufrecht zu 
halten“. Da Wiehrl einſah, daß ſeines Bleibens in Baden nicht 

mehr ſei, bewarb er ſich um die Pfarrei Mörſch. Der Geh. Rat 

war „rückſichtlich auf das Beſte des Gymnaſii“ dafür, daß deſſen 
Bitte willfahrt werde ns. 

125 Geh. R.⸗Protok. vom 31. Januar 1791. 
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Da Wiehrl die Weiſungen der Regierung bezüglich des 
Lehramtes nicht befolgte, wurde er unterm 16. Mai 1791 für den 
Reſt des laufenden Schuljahres ſeiner Stelle am Gymnaſium 

unter Belaſſung ſeiner Beſoldung enthoben und angewieſen, 
unter der Anleitung Brandmeyers mit den Pfarrgeſchäften ſich 

vertraut zu machen. Von ſeinem Benehmen dabei und dem 

Erfolg dieſer Maßnahme machte die Regierung ihre weitere 

Entſchließung abhängig. Auf Verwenden Brandmeyers ge— 
ſtattete das Ordinariat, daß Wiehrl hie und da Pfarrfunktionen 
vornehme mit Ausnahme des Beichthörens, da er dazu erſt 

durch die Prüfung ſich die Approbation verſchaffen müſſe . 
Anterm 21. Oktober 1791 präſentierte ihn dann der Markgraf 

auf die Pfarrei Mörſch; nachdem er in der Prüfung zu Bruch— 
ſal wohl beſtanden war, erhielt er die Approbation fürs erſte— 

mal auf ein Jahr““. Am 23. November 1791 zog er als 

Pfarrer zu Mörſch auf, wo er im dritten Jahr ſeiner Wirkſam— 
keit einer Epidemie zum Opfer ſiel s. 

Durch den Wiehrlſtreit erlitt der Schulbetrieb des Badener 

Gymnaſiums eine unliebſame Störung und der Exjeſuitenfond 
eine empſindliche Einbuße “; das Verhältnis zwiſchen der badi— 
ſchen Regierung und dem Speierer Ordinariat wurde noch ge— 

ſpannter. Das war um ſo mehr zu bedauern, als dadurch die 

Erfüllung verſchiedener berechtigter Forderungen bezüglich des 

Schulweſens, namentlich der Volksſchule, verzögert wurde und 
begründete Beſchwerden vorerſt keine Berückſichtigung fanden. 

146 Prot. iur. 1791, 449. 

147 Prot. iur. 1791, 967 (17, XL). 

148 Loreye a. a. O. 12. — Aus dieſer aktenmäßigen Darſtellung 

erſieht man, wie unzutreffend die Behauptung Hausraths a. a. O. iſt: „Der 

vielangefochtene Wiehrl war des Kampfes müde geworden und zog ſich 

1791 auf eine Landpfarre zu Mörſch zurück“. Uberhaupt enthalten die 

Hausrathſchen und Kleinſchmidtſchen Ausführungen wie die ihres Gewährs⸗ 

mannes Drais manches Anrichtige. 

146 Die Vergütungen für die Gutachten allein beliefen ſich auf etwa 

573 fl.; d'Antici erhielt für Auslagen 250 fl. ſowie eine angemeſſene Grati⸗ 

fikation, für die Seelmann als Minimum 250 fl. vorgeſchlagen hatte; dieſer 

erhielt 275 fl. als Beitrag zu einem biſchöflichen Kreuz; alles in allem 

mögen die Ausgaben wohl gegen 2000 fl. betragen haben, von den Un- 

koſten abgeſehen, welche die anderweitige Regelung des Anterrichts ver— 

urſachte.
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Anhang. 

Theses Badenses, quae e ger- 

manico idiomate latine redditae 

in libello huc (Romam) trans- 

misso leguntur. 

Ex philosophia generali. 

XII. Amor sui est unicus ab 

ortu inditus et fundamentalis im- 

pulsus hominis. 

Ex doctrina morali practica. 

I. Conversa tuam vitam et om- 

nia quae spectant ad naturam 

eiusque perfectionem. Hoc est 

fundamentale officium, quod ra- 

tio cuilibet homini erga seipsum 
Praescribit. 

II. Suicidium in nullo casu po- 

test esse actio officio confor- 

mis; potest tamen talis esse 

mutilatio corporis. 

VI. Bona temporalia contem- 

nere, si ea legitimo modo haberi 

possunt; ea prodigere, si possi- 

dentur, nunquam non lid est pro 

omni casu) obligationi seu offi- 

cio hominis adversatur. 

XVI. . .. Denique ne obliviscaris 

Proprii boni tui vel propriae 

utilitatis promovendo aliorum 

commoda. 

Eaedem ad tollendam aecqui— 

vocationem, qua laborant, expo- 

nantur hoc modo. 

Amor felicitatis, quo quisque 

naturaliter appetit beatitudinem 

seu bonam sui perfectionem qui— 

que adeo infert amorem sui, est 

primigenius ab ortu inditus et 

fundamentalis impulsus hominis 

secundum naturam agentis 150, 

Conversa tuam vitam et cetera 

omnia, quae spectant ad naturam 

eiusque perfectionem ex prae- 

scripto rationis et divinarum hu- 

manarumque legum servandam 

ac promovendam. Hoc est funda- 

mentale officium, quod ratio 

cuilibet homini praescribit erga 

se ipsum. 

Suicidium in nullo casu potest 

esse actio officio conformis, quin 

etiam erit semper penitusque 

repugnans; potest tamen talis 

esse lofficio conformis) mutilatio 

corporis, quum totius compositi 

est consulendum bono. 

Bona temporalia, dum legitime 

haberi possunt, sine nullo prae- 

stantioris boni intuitu ex animi 

levitate contemnere; eademque 

dum possidentur, prodigere con- 

tra, quum sui suorumque ac proxi- 

morum rationes, caritas, necessi- 

tas postulant, nunquam non ho— 

minis officio adversatur. 

Denique ne obliviscaris pro- 

prii boni vel propriae perfectio- 

nis, hoc est ne temere et impru- 

denter te ipsum et proprium bo— 

num seu propriam perfectionem 

negligas, dum aliorum commoda 

promoves.
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XXII. Rationes contra poly- 

gamiam pugnantes superiores sunt 

iis, quae in eius favorem affer- 

untur. 

XXXIV. Ex rationalibus de Deo 

ideis clarescit, quod reverentia, 

amor, gratitudo, adoratio et fidu- 

cia in Deum immediatissime se- 

quuntur ex amore sui— 

Rationes contra polygamiam 

adeo graves sunt, ut his plane 

convellantur contrariae, quae in 

eius favorem afferuntur. 

Ex rationabilibus de Deo ideis 

olarescit, quod cultus adoratio- 

nis, gratitudinis, timoris reveren- 

tialis, fiduciae ac pietatis erga 

Deum non solum est omnino 

debitus, sed et naturali amori 

beatitudinis amorique sui bene 

ordinato congruentissimus. 

Quellen. 

I. Angedruckte. 
Baden⸗Stadt 762—766. Von dieſen 5 Atktenſtößen ſchreibt Geh. Rat 

Brauer in einem Gutachten v. 5. Januar 1791: „Ich habe mich mit 

Mühe durch die 5 Bände Wiehrliſcher Akten durchgearbeitet.“ Dazu 

Baden⸗Stadt 1585. Die genannten 6 ſtarken Aktenbände bilden die 
Hauptquelle. Sie werden in der Darſtellung nicht beſonders zitiert. 

Dazu kommen noch die Aktenfaſzikel Baden-Stadt 1442, 1573, 

1587, 1590 und Baden-Generalia 9100 u. 9296. Abkürzungen: 

BSt und B⸗G. 
Protocolla referendariatus Ecelesiastici intimi Spirensis (Æε fProt. 

ref.). 

Protocolla iurisdictionalia Vicariatus Spirensis (σ fProt. iur.]. 

Die Protokolle des Karlsruher Geh. Rates. 

II. Gedruckte. 
Lehrſätze aus der praktiſchen Weltweisheit, verteidigt von Hr. Chri⸗ 

ſtoph Böhmecke aus Neſſelroda, Bruchſal, 6. Sept. 1779. 

. Lehrſätze aus der praktiſchen Philoſophie, verteidigt von Franz 

Anton Gall aus Tiefenbronn, Auguſt Schnitzler aus Steinbach, Baden. 
16. März 1780. 

Vollſtändiger Abdruck zweier von der philoſophiſchen und 

theologiſchen kath. Fakultät der kaiſerl. königl. Vorderöſterreichiſchen 

Akademie zu Freiburg i. Br. geſtellten Bedenken und einer nachgefolgten 

150 Scholion. — Quatenus videlicet ldocente S. Thoma J. p. qu- 

60. art. 2): „Omnis homo naturaliter vult beatitudinem et ex hac 

voluntate causantur omnes aliae voluntates, cum quidquid homo vult, 

velit propter finem. — .. .. Hloc autem dictum est his praeter- 

missis, quae supra naturam sunt; horum enim natura non est princi- K P 
pum sufficiens“. — Et art. 3. postquam confirmavit hominem natura- 

liter appetere suum bonum et suam perfectionem, infert S et hoc est 

amare seipsum. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI.
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ausführlichen Rechtfertigung derſelben über einige bey dem kath. Lehr— 

Inſtitut zu Baden von dem daſigen Profeſſor der Philoſophie Martin 

Wiehrl zur öffentlichen Disputierübung aufgeſtellte, nachher für anſtößig 

und kezeriſch ausgegebene Sätze aus der praktiſchen Philoſophie, über 

deren Sinn gedachten Lehrers eigene Erklärung beigefügt iſt; nebſt einem 

zur Erläuterung dieſer Geſchichte dienenden aktenmäßigen Vorbericht und 

Anhang. Karlsruhe 1781. 

Erläuterter ſogenannter kurzer aktenmäßiger Begriff von 

der Verketzerungsgeſchichte des Prof. Wiehrl zu Baden. Bruchſal 1781. 

Weitere Beleuchtung der Wiehrliſchen Sache in Abſicht derer 

als anſtößig und kezeriſch angefochtenen Disputierſätze dieſes Lehrers aus 

der praktiſchen Philoſophie, von welcher Beſchuldigung der Angrund ſo— 

wohl im philoſophiſchen als theologiſchen Betrachte durch Schreiben und 

ausführliche Bedenken von denen philoſophiſchen und theologiſchen Fakul— 

täten derer kath. Akademien zu Wien, Prag, Fulda und Salzburg und 

ihrer Direktoren, ferner durch angehängte Bemerkungen eines ſichern 

kath. Privat-⸗Schriftſtellers näher dargelegt wird, mit einem der übrigen 

Beſchaffenheit dieſer Sache angemeſſenen Vorberichte. Karlsruhe 1782. 

Beytrag zur deutſchen Landſtaatsrechtslehre. Carlsruhe 1786. 

Die einſchlägige Literatur iſt jeweils in den Anmerkungen namhaft 
gemacht.



Geſchichte des kirchlichen Pfründweſens in der 
Reichsſtadt Buchhorn. 

Von Ludw. Baur. 
(Fortſetzung aus Bd. 27, S. 55—105 und Schluß.) 

VI. Die Einkommen der Pfründinhaber. 

Es war im Grunde genommen ein geſunder finanzpolitiſcher 
Grundſatz der mittelalterlichen Pfründverwaltungen, von dem 

Pfründeinkommen nur einen Teil, der genügend hoch bemeſſen 

war, als Einkommen des Pfründinhabers zu benutzen, den Reſt 

aber zur Verbeſſerung der Pfründe ſelbſt zu verwenden. Freilich 
war auch hier, wie wir in unſern Ausführungen über die Buch⸗ 
horner Pfründverwaltung gezeigt haben, vom Wollen des Guten 

zum Tun wie immer ein weiter Weg. Aber zu einem Teil war ja 

eben die Zuſammenlegung der Pfründen, ihre Nichtbeſetzung und 
alles was damit zuſammenhing, bedingt geweſen von dem 

Zwang, den die Notwendigkeit, dem Pfründinhaber ein nach 

den wirtſchaftlichen Zeitverhältniſſen ſich änderndes Exiſtenz⸗ 

minimum zu ſichern, mit ſich brachte. 

1. Das Einkommen des Pfarrvikars. 

Aber die Salarierung des Pfarrvikars, den der Propſt von 

Hofen als ſeinen Stellvertreter in Buchhorn unterhielt, haben 

wir wiederholte Nachrichten. 

1. Am 14. Auguſt 1440 in dem Vergleich zwiſchen Propſt 

Erhard v. Hofen und dem Dominikaner Jakobus v. Reate wird 

dieſem letzteren an Einkommen zugeſprochen 2: 
a) aus dem Zehnten der Pfarrkirche zu Hofen an Natu⸗ 

ralien: 6 Fuder Wein, 40 Scheffel Veeſen, ein 
Strichen Erbſen, 1 Str. Bohnen, 1 Str. Nüſſe, 1 Str. 

Zwiebel, 2 Säcke Rüben, 2 Fuder Heu, 12 Fuder Holz, 
b) 20 fl. Geld (zahlbar in vierteljährigen Raten). 

1 Vgl. Rief, SVB. 21 (1892) 123. 
  

7*
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c) Endlich wurden ihm noch die Oblationen zuge—⸗ 

ſprochen, die bei ſeinen hl. Meſſen in S. Nikolaus oder 

Sonn⸗ und Feiertags in Hofen fielen. 
2. In einem Anſtellungsentwurf unter Abt Gerwig Blarer 

(zwiſchen 1520/30 verfaßt?), wird als Einkommen des Pfarr— 
vikars vorgeſehen: 

a) an Geld: 35 fl. jährlich — dazu 5 fl. für etwaige Aus⸗ 

hilfe, alſo alle „Fronfaſten“ 10 fl., ſowie Jahrtags— 

gebühren und Stolgebühren. 

b) An Naturalien: 1 Fuder Wein (halb Vorlaß-, halb 

Zehntwein) mit der Verpflichtung, davon den Meß⸗ 

opferwein ſelbſt zu ſtellen; 16 Scheffel Veeſen, 4 Scheffel 
Haber auf Martini; 8 Fuder Holz. 

c) Freie Wohnung (Behauſung)s. 

3. Ein anderer Entwurf von etwa 1530 (ebd.) beſtimmt 

dem anzuſtellenden Pfarrhelfer als Einkommen zu: 
a) 25 fl. zahlbar auf Martini und 20 fl. zahlbar an Oſtern, 

zuſ. 45 fl. nebſt der Hälfte der Stolgebühren des Früh⸗ 

meßkaplans, 
b) an Naturalien: 6 Scheffel Veeſen und 10 Eimer Wein, 

dazu noch eigens 4 Eimer als Meß- und Johanniswein 

und 4 Fuder Holz!. 

4. Im Jahr 1538 (Anſtellungsurkunde des Pfarrvikars 

Matthias Keck)s: Jährliches Einkommen: 
a) Geld: 40 fl. (alle Fronfaſten 10 fl.). Von Stolgebühren 

uſw. iſt nichts bemerkt. 
b) Naturalien: jährl. * Fuder Vorlaßwein; und *“ Fuder 

Zehntwein; dazu 2 Eimer Wein für Meßwein. 18 Schef⸗ 

fel Veeſen, 4 Scheffel Haber (hälftig auf Martini und 

Georgi zu liefern); 10 Fuder Holz, ein Schwein (KRäß 
oder eine gemeine Sauj, 

e) Wohnung: Im Pfarrhaus in Buchhorn die untere 

Stube ſamt Kammer, Kemenate, Holzlege und den hal⸗ 

ben Keller. 

2 Pap. Fol. Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen B 17. 

3à Pap. Fol. Ludwigsburg 1J. o. 

4 Eine Verpflichtung zur Aufbeſſerung war ausdrücklich ausgenommen. 

5 Pap. Fol. Ludwigsburg J. o.
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5. Am 17. November 1552: Beſtellung des Johannes 

Jäger, der aber wohl als Verweſer ſchon vorher das Buch— 

horner Pfarrvikariat verſehen haben muß“. 
a) An Geld: 40 fl. Rhein. (in vierteljährigen Raten an 

St. Nikolaus, Mathias, Himmelfahrt und Maria Ge— 

burt); ferner Stolgebühren, 
b) an Naturalien: 1 Fuder Vorlaßwein, 1 Fuder 

Nachdruck- oder Zehntwein; auf Martini 20 Scheffel 
Veſen, 8 Scheffel Haber guten Marktkorns; 10 Fuder 
Holz frei vors Haus geführt und jährlich eine Sau aus 

des Propſtes Trieb und Tratt. 

Aber die Nebeneinkünfte des Pfarrvikars in Buchhorn gibt 
eine Notiz des 16. Jahrhunderts Auskunft: „Das Beichtgeld in 
der Faſten erlauft ſich ohngefähr auf 1* fl. — Item die zu— 

fällig Ding durch das Jahr bei 1 fl. oder 2. — Zt. die Pfarr 
vermag bei 350 Kommunikanten. — Zt. der Spitalmeiſter gibt 
jährlich von 2 Jahrtagen einem Pfarrherrn 2 6 . — It. der 
Kirchenpfleger gibt jährlich einem Pfarrherrn 1ů 17 56 6 . 

— Jt. der Pfrundpfleger gibt jährlich von 6Jahrtagen 6663. 

1593 Dez. 24 (Ratsprot.) wird dem Pfarrer für das Leſen an 

Rats⸗ und Gerichtstagen eine Aufbeſſerung von jährlich 10 
zugebilligt. 

Seit der Inkorporation der Dreikönigspfründe nach Hofen 
ſcheint ein doppeltes Verfahren eingehalten worden zu ſein: ent⸗ 

weder machte man den Inhaber der Dreikönigspfründe einfach 

zum Pfarrvikar (Helfer), oder man beſetzte das Pfarrvikariat 

(für Buchhorn) beſonders und ließ daneben die Dreikönigs— 
pfründe unbeſetzt. Letzteres dürfte den Abergang zur Trennung 

der Paſtoration in Buchhorn und Hofen, bzw. zur Verbindung 
der Dreikönigspfründe mit der Stelle des Pfarrvikars von Ho⸗ 

fen gebildet haben. Den erſteren Modus, daß der Pfarrvikar 

1547 Nov. 26 ſchreiben Bürgermeiſter und Rat zu Buchhorn an 

Abt Gerwig: Ihr Pfarrer oder Vicari Herr Johannes Jäger, Zei⸗ 

ger dieſes Briefes meint, nachdem Gott Abt Gerwig noch mehr Würde und 

zeitliche Güter verliehen hat, könnte er auch die Beſoldungen ſeiner Diener 

und Verwandten erhöhen und ihnen mehr als bisher helfen. Der Pfarrer 

will darum bitten und hat ſie um Fürſchrift angeſprochen. S. Günter, 

Abt G. Blarer II, 86 n. 984. 

7 Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen 226.
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von Buchhorn die Dreikönigspfründe inne hatte, ſetzt offenbar 
ein auf etwa 1580 anzuſetzender Anſtellungsentwurf voraus“. 

Das Einkommen betrug hier 60 fl. an Geld und die Stol— 
gebühren. Naturalien werden nicht erwähnt. 

6. 1594—99 erhielt Pfarrer Othmar Löhle an Geld: 

40 fl.; Wein 2 Fuder; Veſen 20 Scheffel, Haber 8 Scheffel; für 

ein Schwein 3 fl.; Holz 10 Fuder“. 
7. 1599—1613 Pfarrer Thomas Sohm: an Geld 

53 fl. Haber 10 Scheffel, die übrigen Naturalien ſcheinen durch 
Geld abgelöſt worden zu ſein mit 10 fl. 

8. 1613—1614 Pfarrer Michael Maucher: 53 fl. und 
8 Scheffel Haber. 

9. 1614-—1623 Pfarrer Balthaſar Katzmaier: an 

Geld 53 fl. und 10 Scheffel Haber. 
In dieſer Zeit von 1594—1623 beſtand Hofen noch als 

eigene Pfarrei, wobei der Pfarrer von Hofen mehrfach die 

Kaplanei Trium Regum mit verſehen hat. Die Hofener 
Pfarrbeſoldung ſtellt ſich in folgender Weiſe dar: 

1594—1603 Chriſtoph Ziegler, Pfarrer von Ho— 
fen, an Geld: 30 fl., Wein 1“ Fuder; Veſen 20 Scheffel; Ha⸗ 
ber 4 Scheffel, ſür ein Schwein 3 fl.; Salz ein Str., Holz 12 
Fuder. — Für zeitweilige Verſehung der Dreikönigspfründe 
erhielt er 10ů 3 (S 11 fl. 25 Kr.) beſondere Zulage. Solange 

kein anderer Geiſtlicher (als Propſt?) in Hofen war, verblieben 

ihm auch die Opfer. 
1603—1616 Michael Ruf als Pfarrer von Hofen: an 

Geld nach der alten Beſoldung 33 fl., dazu 7 fl. S 40 fl.; für 
die Mahlzeiten (Ablöſung?) 10 fl.; für die Verſehung der Drei⸗ 
königspfründe 10 3, zuſammen 61 fl. 6 Kr. 6 3. An Wein 

174 Fuder; Veſen 20 Scheffel; Haber 4 Scheffel; Holz 12 

Fuder w. 

Von 1633 an wurde Hofen wieder mit der Pfarrei Buch⸗ 
horn zuſammen verſehen. Zeitweiſe wurde auch die Dreikönigs⸗ 

s Dies geht daraus hervor, daß unter den Verpflichtungen ſich auch 

genannt findet: Der Helfer habe an beſtimmten Wochentagen in der unteren 

Kirche (St. Andreas) „zu den Hl. Dreikönigen“ Meſſe zu leſen. Ludwigs⸗ 

burg St. Fil. Arch. Hofen B 17. 
9 Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen 226, fol. 157—188. 

10 Vgl. biſchöfl. Viſit. Ber., von 1608 (Lib. visit. Freiburg Ord. Arch.).
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pfründe in Hofen eigens wieder beſetzt: So war vor 1610 

Jakob Schafmayer mit 10 fl. Einkommen ihr Inhaber; 
1610 Chriſtoph Bildſtein (2); 1611—14 unbeſetzt, 1615 
folgte ein Julius N.? und nach einem halben Jahr Johannes 

Schuler. Das Einkommen von 10 fl. war aber zu gering, als 
daßz eine dauernde Beſetzung möglich geweſen wäre. In den 
Nöten des 30jährigen Krieges wurde, wie bereits bemerkt, ſeit 
1623 die Pfarrei Hofen nicht mehr durch einen eigenen Pfarrer, 
ſondern durch den Pfarrer von Buchhorn verwaltet. Dies ge— 

ſchah durch kommiſſariſche Abertragung, erſtmals durch Pfarrer 

Martin Freiberger. Die Buchhorner proteſtierten zwar an— 

fänglich gegen die Abernahme einer zweiten Pfarrei durch ihren 

Pfarrer, da ſie für ihre kirchliche Selbſtändigkeit fürchteten. Der 

Proteſt blieb aber ohne Erfolg. Bei der Regelung der Beſol⸗ 
dung ſuchte das Kloſter Hofen allem Anſchein nach von der 

Pflicht der Naturalienbeſoldung loszukommen und den Pfarrer 

mit Geld abzufinden i. 1652 Nov. 22 erfahren wir nämlich, 
daßz dem Martin Freiberger „von anno 1638 bis dato rühren— 
den und ufgeſchwollenen Reſts an Geld, Wein und Früchten“ 

eine Geſamtforderung von 300 fl., ein zweijähriges Rind, eine 

Milchkuh und 18 fl. Geld nachbezahlt werden mußten, und das 

Generalvikariat Konſtanz erklärte ſich 1653 nur unter der aus⸗ 

drücklichen Bedingung bereit, die Pfarrei Hofen kommiſſariſch 
dem Martin Freiberger zu überlaſſen, „wenn Weingarten ſich 
verpflichte, das Salarium an Geld nach den acta et pacta 

auszubezahlen“ n. 

Als Einkommen für Verſehung beider Pfarreien bedingt 
ſich Pfarrer Martin Freiberger am 22. November 1652 

aus: 53 fl. an Geld, 2 Fuder Wein, 20 Scheffel Veſen, 
10 Scheffel Habet r. 

11 In den Rechnungen von 1620 auf 21 (Ludwigsburg St. Fil. Arch. 

Hofen 226, k. 246 v.) erſcheint als Ausgabepoſten: „Den Pfarrherrn 114 fl. 

26 Kr. und 1621 auf 22 (fol. 249 r.) 122 fl. 58 Kr. Dieſe Summen ſetzen 

Ablöſung der Naturalien voraus 

12 Schreiben des Dekans Auguſtin Rogg von Berg vom 28. März 1653. 

Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen B 18. 

18 Wahrſcheinlich ſetzt ſich dieſes Einkommen zuſammen aus den 40 fl., 

die bisher ſchon für das Pfarrvikariat von Buchhorn ausgeworfen wurden, z fl. 

für ein Schwein und 10 fl., die wohl von der Dreikönigspfründe herkommen. 
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Man muß wohl annehmen, daß es die Folge eines Drucks 
der Konſtanzer Kurie war, wenn von da an für den Pfarrer 
von Buchhorn ein fixes genügendes Einkommen ausgeworfen 
wurden, und ihm auch etwas Grundbeſitz als Einnahmequelle 

neben dem Einkommen an Geld und Naturalien zugewieſen er— 

ſcheint. — Eine Einkommenbeſchreibung vom Jahre 1676 im 
Pfarrarchiv Friedrichshafen gibt uns darüber Aufſchluß *. Der 

Pfarrer von Buchhorn erhielt damals: 
1. Von der Pfarrſtelle Buchhorn: An Geld 

53 fl., vierteljährlich auf Quatember vom Hofmeiſter in Hofen 

auszubezahlen; an Früchten 20 Scheffel Veeſen, 10 Scheffel 
Haber, an Wein 2 Fuder; ferner gehören zu ſeiner Stelle das 

Gras auf dem Kirchhof und außerhalb desſelben ringsherum in 
einer Breite von. 4 (ſpäter korr. 8) Schuh; unterhalb des Kirch— 

hofs ein Krautgarten, etwa ein Viertel Ackers groß, etwa 

1 Viertel Hanfäckerlein an der Hoſener Straße. Die Anter- 
haltungskoſten des Pfarrhofs hat Hofen zu tragen. Von Hofen 

war auch das Holz zu liefern. 

2. Von der Pfarrei Hofen erhielt er an Geld 

15 fl.; an Früchten 6 Scheffel Veſen, 2 Scheffel Haber; an 
Wein * Fuder; dazu 2 Hanfäckerlein, jedes etwa 1 Vierling, an 

der Buchhorner Straße; ein kleines Rebſtück, nicht ganz ein 

halber Vierling, zwiſchen dem Mühlbach, See und Straße, 
neben der verbrannten Hofſtatt des Pfarrhofs zu Hofen (ſpäter 
hinzugeſügt: 2 halbe Mad Wieswachs in Bettenen); dazu kamen 
noch Jahrtagsgelder und Stolgebühren. 

Endlich haben wir noch die Abſchrift eines Einkommens⸗ 

verzeichniſſes nach dem Stand von 1761, welches Pfarrer 

Matthias Baur i. J. 1764 gemacht hat. Dasſelbe weiſt eine 

14 Auch ein Schreiben des Martin Freiberger, deſſen Adͤreſſat unbekannt, 

wahrſcheinlich aber der Probſt von Hofen war oder der Adminiſtrator von 

Weingarten, beruft ſich auf Synodalſtatuten, die tit. 6 beſagen: Praelati, 

monasteria vicariis suis de congrua et competenti portione provideant, 

unde decenter se sustentare et hospitalitatem erga pauperes exercere 

possint“. Ludwigsburg 1. c. 

15 „Specifica designatio reddituum beneficiorum Buchornensis et 

Hofensis Rmo. Dno Abbati Vinearum incorporatorum, etiam fabricae 

parochialis ecelesiae Buchornensis ac capellae ad sanctam crucem 
extra moenia.“
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Erhöhung des Naturaleinkommens und eine Vermehrung von 
Pfarrgütern auf. Der Pfarrer erhielt an Geld 68 fl. (S 53 

von Buchhorn, 15 von Hofen), an Naturalien: 26 Scheffel Vee⸗ 

ſen, 12 Scheffel Haber, 78 Eimer Wein (Vom Zehntwein aus den 
Torkeln zu Buchhorn) und das nötige Holz; die Baulaſt des 

Pfarrhofes trägt Hofen, auch die Speſen für die jährliche Kom— 
miſſion der Pfarrei Hofen wurden vom Kloſter übernommen““. 

An Pfarrgütern zählt die Beſchreibung auf: 3 Uckerlein 

(außerhalb des Gottesackers, am Pflegſchaftsacker und am Fuß— 
weg nach Hofen, alle drei ſtoßen oben an den Fußweg, Hag und 

Straßen, unten an den Graben) und 2 Wieſen (Hofen am Hag), 
die damals 16 fl. Pacht eintrugen“, ſamt dem Gras auf dem 

Gottesacker und einem weiteren Strich Graswachs beim Gottes— 
acker. 1806 Januar 8 wurde die Ausbezahlung dieſer Con— 
srua, die bis dahin auf der Vogtei Hofen geruht hatte, auf das 

Rentamt Altdorf (Weingarten) übertragen, das die Gefälle von 

Hofen einzog und verwaltete. 1812 ging dann ein Teil der auf⸗ 
gehobenen Jakobskaplanei auf die Pfarrſtelle über 1. 

2. Das Einkommen der Kapläne. 

Das Einkommen der Kapläne ſetzte ſich zuſammen aus 

Geld, Frucht, Wein und Holz nebſt gewiſſen Stolgebühren. Die 
Beſoldung des Dreikönigkaplans kennen wir erſt aus 
der Zeit, wo ſie dem Kloſter Hofen inkorporiert war. Sie be⸗ 

trug i. J. 1594 und 1610 jährlich 10 fl. Dies entſpricht unge⸗ 

fähr dem Ertrag an Bodenzinſen (rund 10 S 11 fl. 25 Kr.) 

der urſprünglichen Dotation. Wir haben deshalb anzunehmen, 
daßz dies der ſchon urſprünglich dem Pfründinhaber gereichte 

Jahresgehalt an barem Geld war. Wie weit ihm aus den 

Kaplaneigütern noch Naturalien zufielen, wiſſen wir nicht. 
Dem St. Jakobskaplan war urſprünglich in der Do⸗ 

tationsurkunde ein jährliches Einkommen von 60 & Buchhorner 

Währung garantiert. Als im Jahre 1614 die Jakobskaplanei 

mit der St. Georgspfründe, mit Hl. Kreuz vor dem Tor, 

16 3 fl. 20 Kr. für die Commissio; 48 Kr. Consolation und 8 Kr. 

für den Pedellen. 

17 Pap. Fol. Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen B 18. 
18 Ebd.
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Hl. Kreuz in der Kirche und der Sebaſtianspfründe zuſammen⸗ 
gelegt war, und aus dieſer Pfründmaſſe 2 Kapläne beſoldet 
wurden, erhielt der St. Jakobskaplan die Hälfte (100 fl.) *, die 
andere Hälfte ſollte der Hl. Kreuzkaplan erhalten (Ratsprot. 
31. Okt. 1614). 1622 Juni 21. wurde auf Vereinbarung mit 

dem Dekan beſtimmt, daß die Einkünfte der vereinigten Kapla⸗ 
neien unter die beiden Kapläne (von St. Jakob und Hl. Kreuz) 

im Verhältnis von 7:5 verteilt werden ſollen. Vom Garten 

erhält der ältere den Hanf, der jüngere das Kraut. An der 

Wieſe erhielt der eine 7, der andere 5 Teile des Heuertrags 

(Ratsprot.). 1635 März 20. erhält Kaplan Sgelmaier die 
Erlaubnis, hinter dem Spital ein Gärtlein anzulegen. Die 

Erlaubnis würde aber nur ihm perſönlich gegeben ohne Präju— 

diz. 1653 November 7. erhält Kaplan Chriſtian Wal— 
mer, der beide Kaplaneien inne hat, 200 fl., wovon etliche Zin⸗ 

ſen in Wein ſtatt Geld angenommen werden mußten (Ratsprot.). 
1656 Mai 16. wurden auch Hans Georg Schmitt 200 fl. 

zugeſagt (Ratsprot.). 1657 Juli 6. erhält Hans Alrich 
Baumann jährlich 100 fl. (jedes Quatember 25 fl.). Dazu 

80 fl., die auch in Wein und Frucht auszahlbar ſein ſollten. 

Außberdem ſoll als einmalige Zuwendung für ihn aus den Inter⸗ 
kalargefällen des Benefiziums das Examens-Commiſſions- und 

Präſentationsgeld an die biſchöfliche Kanzlei bezahlt werden 
(Ratsprot.). 1661 Sept. 26. erhält Kaplan Greber jährlich 
180 fl., 1665 Auguſt 4. Michael Mietinger 160 fl. (und 

der Einzieher für den Zinseinzug 10 fl., Ratsprot.). 1666 Au⸗ 
guſt 11. Kaplan Martin Poſch 160 fl. bares Geld und die 

Nutzung des größeren Gartens an der Treibſtraße (Ratsprot.). 

Für den Einzug der Zinſen erhielt der Einzieher 12 fl. 1667 
Juli 23. erhielt Sohannes Lupberger, der wie die vor⸗ 
hergehenden beide Kaplaneien inne hatte, die Geſamteinkünfte 

derſelben mit der Verpflichtung, jährlich 30 fl. zum Pfründ⸗ 
kapital herauszubezahlen. 1685 März 21. bezog Kaplan 
Dominikus v. Flachingen 180 fl., Nutzung des Bauern⸗ 

und Krautgartens, nebſt jährlich 1 Mltr. Korn bzw. 3 Scheffel 

10 Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen 226, fol. 226. — Kurz vorher 

1597 iſt in einem Rechnungsauszug die Rede davon, daß einem Prieſter 

6 Scheffel Veeſen „verrait“ worden ſeinen.
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Veeſen. Das gleiche Einkommen erhielt 1701 Oktober 20. An⸗ 
ton Löffler, 1706 Okt. 26. Karl Oxner, 1721 Jo⸗ 
ſeph Schafmayer (erhielt Aufbeſſerung mit 4 Eimer Wein 

am 10. Juni 1734), 1742 Valentin Heggele (180 fl., 

1 Malter Korn und Garten beim Hl. Kreuz; für die Spital— 

meſſe am Samstag erhält er wie ſeine Vorfahren 15 Eimer und 
4 Eimer Addition Raderacher Wein). 1748 Zohann Georg 

Denz und 1758 bei Johanmn Atzenhofer desgleichen. 

1787 Auguſt 15. erhält Kaplan Mandle wegen der Teue— 
rung 30 fl. jährliche Zulage gegen Applikation einer hl. Meſſe. 

Außerdem wurde dem Kaplan Brennholz verabreicht. Atzen— 
hofer erhielt 1758 8 Klafter Ofenholz und 3 Häufen Ehrlenholz. 

Der Kaplan vom Hl. Kreuz vor dem Tor. Das 
frühere Pfründeinkommen der Hl. Kreuz-Kaplanei iſt nicht be⸗ 

kannt. Im 17. Jahrhundert wurden vorübergehend junge Primi— 

zianten angeſtellt, deren Einkommen von Fall zu Fall geregelt 
wurde. So erhielt Franz Joſeph Schmidt, der als Meſſeleſer 
und Muſiker vorübergehend bei der Hl. Kreuz⸗Kapelle angeſtellt 

worden war, (1740) von der Pflegſchaft jährlich 50 fl., von der 

Stadt 4 Scheffel Veeſen und das Brennholz. Als die Hl. Kreuz⸗ 

Kaplanei 1764 neu errichtet worden war, erhielt der Pfründ— 
inhaber jährlich 300 fl. (vierteljährlich zahlbar) nebſt eigenem 
Haus (Benefiziaten-Haus 1766 gebaut), 8 Klafter Ofenholz, 

4 Klafter Erlenholz und Nebeneinnahmen (Stolgebühren) 20. 

Im übrigen kam zu den Einkünſten der Kapläne zur Zeit der 
Hofener Propſtei noch hinzu die Teilnahme an den Mahlzeiten 

in Hofen an gewiſſen Feſttagen; ferner die Gebühren aus den 
den einzelnen Kaplänen zukommenden Jahrtagsmeſſen, die Ein⸗ 

nahme der Kollekten, ſoweit den Kaplänen dieſe zugeſtanden 
waren. 

3. Das Einkommen der übrigen Kirchenbeamten. 

a) Der Kirchenpfleger der Fabrik des hl. Nikolaus 
erhielt jährlich (1597) , 8 Scheffel Veeſen, alle Hühner, 
Hennen, Eier; ſpäter 3 N 10 f (umgerechnet 4 fl. 2 3), dazu 
vom jährlichen Zinseinzug 57 3 Kr. pro fl. 2r. 

20 Rief, SVB. 22 (1893) 48 f.; Ratsprot. v. 1764 Okt. 18. 
21 Zinsrodel v. 1677—1798.



108 Baur 

b) Der Schulmeiſter (Präceptor): Es erhielt aus 

Stiftungsgeldern 1654 Oktober 28. Hans Melchior von 
Baden Schulmeiſter, Organiſt und Meßner zugleich: 34 fl. 
vom Patron, 6 Scheffel Veeſen, dazu von der Stadt 2 Scheffel 

Veeſen, 1 Scheffel Haber, 2 Wagen Holz alle Quatember (Rats— 
prot.). 1654 Juni 22. erhielt Schulmeiſter Bentz 50 fl. (von 
der Pflege 25 fl., von Hofen 10 fl., von der Stadt 15 fl.), dazu 

10 Eimer Wein l(die Hälfte von der Pflegſchaft, die Hälſte von 
der Stadt), 8 Scheffel Veeſen (die Hälfte von der Pflege, die 

Hälfte vom Spital), 1 Krautgarten hinter der Kirche ſamt dem 
Pfandſtallsgarten, die Präſenzen vom Patron; Schulgeld alle 

Quartal von einheimiſchen Kindern 12 Kr.; 8 Wagen Winter— 
holz, eine Behauſung (mit 2 Stuben), 1 Stück Vieh und 
1 Schwein, Lichtmeßkerzen von jedem „Schuoler“ 6, von fremden 

3 Kr. Dasſelbe Einkommen erhielt 1663 Sebaſtian 
Hueblin (Ratsprot.). Eine neue Gehaltsregulierung erfolgte 

29. Dezember 1665 (Ratsprpot.). 1705 Februar 10. erhielt 
Hans Konrad Schmidt von Buchhorn als Organiſt und 
Schulmeiſter 80 fl., 12 Scheffel Veeſen und Haber, 16 Eimer 
Wein, 12 Fuhren Holz, von jedem Kind quartaliter 12 Kr., 

ohne andere Accidentia, „wobei er obligiert, 3 Knaben gratis 

in musica et doctrina zue inſtruieren“. — Die Zinsrodel der 

Kirchenfabrik verzeichnen als Ausgaben aus den Stiftungs— 
geldern für den Schulmeiſter: 25 fl. an Geld, ferner an Natu⸗ 
ralien pro Jahr 6 Scheffel Veeſen, 8 Eimer Wein, Markdorfer 

Maß; an Lichtmeß für Ablöſung des Kerzenmahls 15 Kr., 

ſpäter 30 Kr. 
c) Der Meßner erhielt: an Geld vor 1610 8 fl.; ſeit 

1610 10 fl.; ſeit 1615 12 fl.; — an Früchten: von 1610—1614 
8 Scheffel Veeſen, ſpäter 5 Scheffel Veeſen, 1 Scheffel Haber. 

An Lichtmeß für Ablöſung des Kerzenmahls 15 K. (wenn der 
Meßner zugleich Lehrer war 30 Kr.). Außerdem fiel ihm die 

Nutznießung des Baldauffſchen Gartens zu, der durch Gant an 
die Fabrik von St. Nikolaus gekommen war 22. 1655 Januar 15. 

wurde dem Meßner Johannes Leo zugewieſen: vom 
Patron 8 Scheffel Veeſen, 10 fl. Geld; von Hl. Kreuz 2 Schef— 

22 „Raittung“ Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen 226, kol. 217; Zins⸗ 
rodel von 1714—H1798.
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fel Veeſen; vom Propſt zu Hofen „per se Leithgarben und 
Leithwein“, ferner das Gärtle hinter der Hl. Kreuz-Kapelle, 
das Haus, 4 Fuhren Holz und von der Kirchenwäſche 2 fl. — 
1657 Juni 22. Johannes Leo erhielt 6 Scheffel Veeſen 

(von Hofen 1 Scheffel, von Hl. Kreuz 1 Scheffel, von der Kir— 
chenfabrik 4 Scheffel), Geld von der Fabrik 7 U für Kirchen⸗ 

wäſche; 12 Wagen Holz, Präſenz von der Fabrik, und vom Auf— 
ſtellen der Opfer, die Gärten hinter der Kirche, „Leithgarben und 

Leithwein“, 1657 Auguſt 6. Wohnung im Schulhaus. 1774 

Oktober 7. wurde dem Meßner “ Eimer Wein für das Wetter— 

leuten zugeſprochen. 
d) Der Blasbalgtreter: 1622 April 20. (Rats⸗ 

prot.) Martin Müller erhielt 1 Scheffel Veeſen vom Heiligen; 

ebenſo 1658 Januar 13. ſein Nachfolger Täflin. 
Sonſtige Ausgaben entſtanden der Stiftung an Mariä 

Lichtmeß, und zwar für das Kerzenmahl. Da die Ankoſten für 
dasſelbe ungewöhnlich groß wurden, löſte man es ab, und warf 

4 fl. als jährliche Ablöſungsſumme aus: für den Pfarrer, 
Kaplan, die Stadtrechner, Pfleger je 30 Kr., für den Meßner 

und Schulmeiſter je 15 Kr. Außerdem wurden am Lichtmeßtag 
zur Kerzenweihe und zur Prozeſſion 4 Pfund 1 Vierling Wachs 
aus der Fabrik gegeben nämlich: dem Pfarrer eine einpfündige 
Kerze; Bürgermeiſter Ammann Kanzleiverwalter, Oberzunft— 
meiſter und Kaplan, erhielten je eine „pfündige Kerze; Pfleger, 

Schulmeiſter und Meßner je eine viertelpfündige. 

VII. Die Pfründhäuſer. 

Die meiſten der Pfründen waren urſprünglich mit eigenen 

Häuſern ausgeſtattet. An Pfründgebäuden laſſen ſich nach⸗ 

weiſen: 
1. Der Pfarrhof in Hofen. 1518 baut Propſt 

Johann von Ramſperg ein Pfarrhaus in Hofen um 583 fl. 

1554 iſt die Rede von einem alten Pfarrhof am See, worunter 
vielleicht auch das nachſtehende zur Dreikönigspfründe gehörige 

Haus zu verſtehen iſt. 1562 iſt er wieder genannt. 1580 vom 
Kloſter angekauft. 1652 iſt nach dem 30jährigen Kriege die 

verbrannte Hofſtatt des Pfarrhauſes genannt . 

23 Rief SWB. 21 (1892) 125; O/ A. Beſchr. v. Tettnang2 749.
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2. Die Dreikönigspfründe hatte vom Stifter 

Jakob Keller, Prieſter von Buchhorn, ein Haus neben dem 
Antertor ſeit 1382, das ehedem Heinrich Künzelmann gehörte. 
Das Haus muß aber im Anfang des 16. Jahrhunderts ſchadhaft 

geweſen ſein, denn 1509 mußte Johannes Hölzlin als Drei— 

königskaplan die Verpflichtung übernehmen, das Haus wieder 
aufzubauen (reaedificarel. Als die Dreikönigspfründe an 
Kl. Hofen ſiel (1564), wurde das der Pfründe gehörige Haus 

„uf und an der Rinkmur“, „welche behauſung auch von alters 

her und noch aller Steur, Raiß, und bürgerlicher Beſchwerden 
exempt und jeder Zeit frei ledig gelaſſen und bleiben“, um— 

getauſchtn. Es fiel an die Stadt, die daraus ihr Wachtlokal 

machte. Dafür gab die Stadt ein Haus in Hofen „unten zu am 
See gelegen“ als Dreikönigskaplaneihaus an Kloſter Hofen. 

Die Exemption wird auf den Pfarrhof in Buchhorn übertragen. 

3. Die Wohnung des Pfarrers bzw. Pfarr— 

vikars in Buchhorn. Am 25. Mai 1431 kaufte Abt 
Johannes von Weingarten die Hub des Andreas Hörnler nebſt 
Zubehör am Hofener Tor in Buchhorn um 3 ½ J Leibgeding 

Konſtanzer Währung, zahlbar an den Andreas Hörnler bis zu 

ſeinem Tode. Letzterer wurde mit der Propſtei und Pfarrei be⸗ 

traut und erhielt das Recht in dem verkauften Haus zu wohnen, 

ſolange er die Propſtei und Kirche beſitzt. Im Jahre 1564 bei 

dem Abtauſch des Hauſes der Dreikönigspfründe (Dezember 13.) 

wurde die Exemption von Steuern und Laſten, ſowie das Recht 

des Weinſchenkens auf den Pfarrhof übertragen. Dem großen 

Brand in der Spitalecke im Jahre 1584 fiel auch das Pfarrhaus 

zum Opfer. Es wurde 1587 wieder aufgebaut. Am 8. April 
wurde der Grundſtein gelegt zu dem neuen jetzigen Pfarrhaus 
in Buchhorn in Anweſenheit des Abtes und des Priors Mack. 

Die Geſamtausgabe, „ſo über den Pfarrhof zu Buchhorn 

gangen iſt, thuet 862 fl. 16 55 6. Davon iſt keine Fuhre ge⸗ 
rechnet und kein Steßling, deren man über 200 gebraucht hat. 

Das Holz iſt zu Waldpurg gefällt und herabgeführt worden 

mit Weingartiſchen Meninen“ 5. 

24 Ark. 1564 Dez. 13. Ludwigsburg St. Fil. Arch. (B 17). 

25 Rief SWB. 22 (1882) 17: Aus dem kleinen Hausbüchl des Prop⸗ 

ſtes Reuchlins.
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4. Die St. Jakobs (Bodmerin)pfründe hatte 
ebenfalls von der Stifterin (1451) ein Haus erhalten „an der 

Seegaſſen zwiſchen Martin Strobels und Chriſtoph Spidellis 

Häuſern gelegen“ 2s. 1653 Dezember 3. verlangte Kaplan 
Chriſtian Walmer (Inhaber beider Kaplaneien) „ain ander 

Behauſung, dann dieſe zu klein ſeie“ ??. Die Kapläne bezahlten 
einen Bauſchilling. 1685 März 21. wurde Kaplan Dominicus 

von Flachingen von demſelben eigens befreit und alle Bau— 

laſt am Kaplaneihaus auf die Stadt übernommen (Ratsprot.). 

Ein Kaplaneihaus der St. Jakobspfründe beſtand bis 1812, wo 

infolge königlichen Dekrets vom 1./4. Juni die Wohnung des 

Jakobskaplans verkauft und niedergeriſſen wurde. 
5. Die St. Georgs(-Pflugerin)pfründe hatte, 

wie wir aus einer Arkunde vom 21. November 1586 erfahren, 

ein Haus hinten auf der Stadtmauer gegen den See zwiſchen 
dem neuerbauten Spital und Hans Sailers Hofſtatt gelegen 
vorne auf Konrad Schlegels Haus ſtoßend. Dasſelbe iſt 1584 

abgebrannt und wurde an dieſer Stelle nicht wieder aufgebaut. 

Die Hofſtatt wurde an Kloſter Löwenthal verkauft um 50 fl. 
Rhein 8. 

6. Hl. Kreuz in der Kirche hatte nach einer Be⸗ 
merkung in der Rechnungsüberſicht von 1624 urſprünglich ein 

Haus hinter der Sammlung, „ſo die von Buchhorn verkauft, 

und das Geld an ihr Nütz gewendt“ ”. 1647 Mai 31. erfahren 
wir, das „der Schuolmeiſter“ darin wohne. Es dürfte dies das⸗ 
ſelbe Haus ſein, das als „Kaploney“ „hinden bei und an der 

Kirchen“ (worn nach dem Kilchhof, hinten an der Stadtmauer) 

26 Damit kann nicht identiſch ſein das in einem Zinsrodel der Weißen 

Sammlung von 1462 genannte „Haus an der Kindergaſſen by Joſew 

Sporer und der Kutlinen Häuſer gelegen — was vor zitten Contzen Bod⸗ 

mers“, das St. Nikolaus zu Buchhorn beſaß. Die Weiße Sammlung zahlte 

davon jährlich 3560 Zins. Das dürfte vielmehr ein für den Frühmeſſer 

zur Verfügung geweſenes Haus ſein (das nebſt der Frühmeßwieſe, von 

welcher die Weiße Sammlung gleichfalls zinſte [ſ. v.], ſpäter in irgend 

einer Weiſe von der Sammlung benützt wurde). 

27 Ratsprot. 1653 Dez. 3. 

2s Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen B. 

20 Sie ſollen dafür „ab der Seewies“ abloßig 70 ν verzinſen mit 

3 A. 10g jährlichen Zinſes. Vgl. Rechnung 1560 Dez. 3.
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genannt iſt in der Urkunde vom 10. November 16065,ẽ oder das 
„Kreuzpfründhaus“, von dem das Ratsprotokoll vom 2. April 

1590 ſpricht. 
7. Die Spannagelspfründe Goſpital) beſaß auf 

Grund des Stiftungsbriefes (1473) das Spannagel'ſche Haus, 
Hofſtatt und Hofraiti zu Buchhorn an der Seegaſſe gelegen 
zwiſchen Caſpar Heggelins und Conrad Keſſlers Häuſern. Die 
Veränderungen, welche die Buchhorner mit den Pfründhäufern 
vorgenommen haben müſſen, laſſen ſich nicht mehr feſtſtellen. 

Aus einer um 1624 (oder etwas ſpäter) geſchriebenen Rech⸗ 

nungsüberſicht finden wir von einer anderen Hand den Ver— 

merk: „Zwei Kaplaneihäuſer vorhanden geweſen, die vor Jahren 
verbrunnen, an deren Statt die von Buchhorn andere hergeben 
und dergegen abgebronnen Hofſtätten geaignet und zu ihrem 

Nuz anderwerts verkauft“.“ Aber es ſcheint ſich doch um eine 

(ungenaue) Reminiſzenz an den Brand von 1584 zu handeln. 

8. Bei der Neuerrichtung der Hl. Kreuzkaplanei 

am 19. Dezember 1764 waren neben dem Pfarrhaus nur noch 
1 Kaplaneihaus, nämlich das von St. Jakob vorhanden. Die 
Buchhorner verpflichteten ſich von dem erſten Jahresgefälle der 

Hl. Kreuzkaplanei im Betrage von 300 fl. ein Benefiziatenhaus 

zu kaufen, oder zu erbauen, ſolange „der neu und erſte Bene⸗ 

fiziatus ſich noch im Großen Seminar zu Meersburg befindet. 

Außerdem: Wenn nun der Benefiziatus nach vollendetem 

Seminarsjahr dieſes Benefizium wirklich bezieht und verzieht, 

ſollen demſelben, weilen er bei ſeinen Eltern ſich aufzuhalten 

Gelegenheit hat, die drei erſte Jahr mehr nicht dann jährlich 
150 fl. (oder quartaliter 37 fl. 30 Kr.) aus mehr beſagter 
Pflegſchaft gereicht, dieſer drei jährige äberſchuß von 450 fl. 

gleichfalls zur Erkaufung und Erbauung eines Benefiziaten⸗ 

hauſes verwendet werden ».“ Wie der Zinsrodel von 1761/62 
fol, 12 erkennen läßt, wurden zur Erbauung eines Benefiziaten⸗ 
hauſes 1320 fl. aufgenommen. Dasſelbe wurde 1766 errichtet 
neben der Kirche (das heutige Kaplaneihaus), nachdem dort 

30 Rief, Reg. 134. 

31 Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen 226. 

32 Aus Faſz. 26 der Kaplaneiakten Ad S. Crucem. Gütige Mittei⸗ 

lung von H. Oberpräzeptor Dr. Hammer, Friedrichshafen.
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kurz vorher ein Brand eine Reihe von Häuſern eingeäſchert 

hatte. Der Platz wurde von der Stadt unentgeltlich an die 
Hl. Kreuzpflege überlaſſen mit der Bedingung, daß der jeweilige 
Benefiziat niemals ſolle Wein ſchenken oder ein anderes Ge— 
werbe in dem Hauſe ausüben dürfen (Ratsprot. v. 4. Febr. 

1766). Benefiziat Schafmayer erhielt am 22. September 1767 
die Erlaubnis, bei ſeinem Kaplaneihaus ein Gärtchen von 

16 Schuh in der Länge und Breite anzulegen (Ratsprot.). 

Anhang l. 
Liſte der Pröpſte von Hofen, der Pfarrer, Kapläne 

von Buchhorn. 

I. Pröpſte OSB. zu Hofen (zugleich Oberpfarrer von Buchhorn). 

1170—1215 Henricus, von Abt Dietmar eingeſetzt (Heß, 

Prodromus 36). 
1215—1235 Albertus, 18. September (Necr. Hofj. 

1235 —1266 Henricus. 
1266—1269 Henricus Bocharius. 

1269—1271 Abelin, präpositus, 

1275 —1296 Conradus Bruschlin. 
1300. 1307 Bertholdus de Schaffhusa. 

1322. 1333 Conradus. 

1335. 1363 Udalricus (de) Muris. 

1372. 1373 Conradus Husman (OA. Beſchr. v. Tett⸗ 

nang). 
1367. 1376. 1382 Burkardus de Ibach. 
1382—1422 Heinricus de Meckenbeuren. 

1422— 1434 Peter Kobolt, Laienbruder Propſteiver⸗ 

weſer. 

1434—1437 Erhard Fidang. 
1437—482 Jos (Jodocus) Dietenhaimer 7 19. Sept. 

1482 - 1498 Johannes Lanz de Altdorf, reſign. 1498, 

7 1505; vermachte ſein eigenes Haus in 

Buchhorn der Propſtei Hofen. 
1498—1515 Jodocus Neukomm de Lindau, reſign. 

1515. 
1516-—550 Johannes de Ramsperg, F 16. Oft. 1550. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 8
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1550—558 
1559—1581 
1581—1594 

Baur 

Johannes Irmasee de Schaffhausen. 

Rupertus Reichlin de Meldegg. 
Johannes Jacobus Schnell, ultimus 

praepositus, T 24. April 1594. 

II. Pfarrer (-Pfarrvikare) von Buchhorn. 

1. Bei S. Andreas in Hofen. 

1244 April 3. 

1296 

vor 1382 

1538 (25. IX) 
1552 (12 XI) 

ca. 1570 

vor 1590 April 2. 

a) Pfarrvikare: 

Hermannus, Sacerdos de Buchhorn 

(St GUB. III, 104 Juli 29.). 
Eberhardus dictus Rote Vicarius 

WUB. X, 516 f.) gehören vielleicht hierher. 

Jakob Keller, Stiſter der Dreikönigs— 

pfründe in Buchhorn. 

Jakob Grimm, Pfarrer zu Hofen. 

Martin Hoppeler wird Pfarrer zu 

Hofen. 
Simon Schafmayer, Pfarrer in 
Hofen. ů 

Heinrich Seemoos, „geweſter Pfar⸗ 
rer in Hofen“ iſt daſelbſt geurlobt und ſoll 

abziehen (Ratsprot.). 

b) Pfarrer an Stelle des Propſtes: 

15941603 

1603—1616 
16161624(2) 
1621(242)—16272 

1627—1633 

1633—1661 

2. 
1431 (25. W 

Chriſtoph Ziegler, erſter Pfarrer 
von Hofen. 
Michael Ruoff. 

vakant. 
Martin Berkmann von Bregenz 

(SWB. 19, 62). 
Auguſtin Brunner, letzter Pfarrer 
von Hofen (15. XI 1627, SWB. 19, 66). 
Martin Freibergerev. Markbdorf, 
kommiſſariſch zugleich mit der Pfarrei Hofen 

betraut (1635). 
Bei St. Nicolaus, Buchhorn. 

Andreas Hörnler von Buchhorn.
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1436. 1440 

1508 (7. V 

1513 

vor 1528 

1535 (6. XI 
1552-1557 

(vor 1560)—1571 

vor 1584—1593 

Jacobus de Reate, Dominikaner, 

Pfarrvikar. 
Alrich Molitor l(dioec. Augustanae), 
„ex temporis momento divinorum coad- 

jutor oppidi Buchhorn“. 

Adam Bärz Gertſch) (von Buchhorn), 
Pfarrer zu Buchhorn. 1507 Student in 
Freiburg (Matrikel ed. Mayer J, 176); vor 

1520 Inhaber der Spannagelpfründe ſ. u.). 

Paulin Adler, 1528 abgeſetzt — war 

wohl Kaplan (ſ. u.) nicht Pfarrer. 

Matthias Keck von Giengen. 

Johannes Jäger?“, f 5. X 1557. 

Bittet ſchon 1547 Nov. 26. als „Pfarrer 

oder Vicari“ von Buchhorn um Erhöhung 
des Gehaltes. — Verfaßte einen Ordo 
divinorum 1552. 

Melchior Natterer; fiel von der 

Kanzel zu Tode. 
Jakob Spon von Weingarten CLib. 
procl. 1593 ZJuli 30, fol. 5%)0. Der Deka— 

natsbericht von 1584 bezeichnet ihn als 
„vir doctus et omnibus acceptus“. 

(Tib. Visit. 1581/90 Freiburg, Ord. Arch.). 
1594—1599 (20. X) Othmar Löhlin (Lvöhle), prokl. 30. VII 

1593, am 20. X 1599 weggezogen; zur 

Reſignation gezwungen („Beſtallung“ fol. 
160 Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hoſen 226, 

kol. 157-—188.) Der Liber procl. ſpricht 

von einer libera renuntiatio. Die 

zs In den „Aktenſtücken zur Geſchichte der Reformation in Ravens- 

burg“, herausgegb. von K. O. Müller S. 13 und 16, iſt erwähnt ein 

„Kaplan Hans Jäger, „Bäß Zoß“ genannt (6. Okt. 1544; unge⸗ 

recht und böswillig beſchuldigt, ein unſittliches Leben mit ſr. Magd geführt 

zu haben), der ein Freund und Geſinnungsgenoſſe des Hel⸗ 

fers Konrad Konſtanzer war, welch letzterer zuſammen mit dem Helfer 

Baſtian Cromer zuerſt in Ravensburg ſich dem neuen Glauben zu⸗ 

wandte. — Es iſt nicht auszumachen, ob dieſer mit dem ſpäteren Pfarr— 

vikar Johann Jäger von Buchhorn identiſch iſt. 

8*²*
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1599—1613 

1613614 

1614—1623 

1623— 1662 

1662—1667 (68) 

Baur 

Reſignationsanzeige des Abtes von Wein⸗ 

garten ſpricht von einer Reſignation. (Lud⸗ 
wigsburg St. Fil. Arch. Hofen B 19.) 

Thomas Som von Uberlingen, präſ. 
19. X 1599, prokl. 20. X 99, auf Michaelis 

aufgezogen; 1601 Aug. 6 in Streit mit dem 

Meßner wegen deſſen ungebührlichem Be— 

tragen (Ratsprot.); ein Brieflein von ihm 
enthält Ludwigsburg St. Fil. Arch SHofen 

226 fol. 206); reſign. 1613; wurde Chorherr 
in Lindau („Beſtallung“ fol. 161.) 

Michagel Sauter, präſ. 2. IV 1613; 

aufgezogen Anfang Mai, reſign. 1614, zog 
Ende Januar als Vikar nach Leutkirch 

(Beſtallung fol. 168. 220). 
Balthaſar Katzmaier von Hofen, 
präſ. 1514, prokl. 20. II, ſchon 22 14 als 

Verweſer aufgezogen, F 24. X 1623. Seine 

Mutter hieß Agatha Hilprandt. Ein Buch 
von ihm, nemlich die Prima pars operum 
Johann Eckii contra Luderum 1581, 

das 1624 an Weingarten gekommen war, 
beſitzt die Univ.-Bibl. Tübingen (Gf. 

79 fol.). 
Martin Freiberger von Markjdorf, 

zugleich (ſeit 16352) Pfarrer von Hofen, 

vor 1623 Kaplan in Hagnau, präſ. 
11. XI 1623 ſollte eine Probepredigt 

halten (Ratsbeſchl. 22. XI 1623); führte 

1627 die Bruderſchaft zum ſüßen 

Namen ZJeſu ein und legte ein Ehe⸗ 

regiſter an. Anter ihm wurde die Ma⸗ 
rienglocke angeſchafft. Teilte mit ſeiner 

ſchwer heimgeſuchten Gemeinde die Leiden 

des 30jährigen Krieges. 

Johannes Baptiſt Veldenauer, 
präſ. 8. VII 62, prokl. 14. VII, inveſt. 

16. IX 1662, reſigniert. — Seine Schwe⸗
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1668—1671 

1671—1682 

1682—1690 

1690—-1702 

1703-H1720 

1720—1735 (2) 

1735(72)—1741 

34 Ebda 

ſter war verheiratet mit „Caſpar Giron von 

Nanzig aus Lothringen“, bedienſtet bei Gf. 

Maximilian von Fürſtenberg bis 1665, ſpä⸗ 
ter bei Gf. von Montfort (Ratsprot. 1665 
Sept. 16). 
Johannes Jakobus Moosbrug— 
ger, präſ. 3. XII 68, f 1671 (vor Au⸗ 

guſt) „unverſehen tödlicher Hintritt“. 
Johann Georg Locher, S. Theol. 
lic., präſ. 16. VIII 71, prokl. 27. VIII, 
inveſt. 20. X 1671, 1678—82 Dekan (. 
Rechnungen des Lindenſpürſchen Jahr⸗ 

tags); reſigniert 1682. 
Johann Kaſpar Matthias, präſ. 

1. VI 82, macht 1689 ſein Teſtament, 1690 

krank (. Rechn. d. Lindenſp. Jahrt.), führte 

am 5. Juni 1689 die Roſenkranz— 
bruderſchaft ein. 

Johannes Chriſtoph Stehelin, 
präſ. 27. VIII, 1702 abgezogen“. Seine 

Baſe, Jungfrau Maria Anna Haitinger 

v. Aberlingen, heiratete am 9. Mai 1697 

den Maler Franz Schloſſer in Buchhorn 
(Ratsprot.). 

Joſeph Anton von Eggs, präf. 
20. VI 03, 1706 Kammerer, 1716 Dekan. 
Stiſtet mit 20 fl. den Eggſchen Jahrtag nach 

St. Nikolaus und einen zweiten für 50 fl. 

in die hl. Kreuzkapelle 1720 Apr. 13. ſchwer 
krank. Geſt. am 17. April 1720 und in 

der Stadtpfarrkirche begraben. 
Peter Brielmeyer, geweſter Pfarr⸗ 

herr allhier und Benefiziat zu Ravensburg 

(Zinsrodel v. hl. Kreuz extra portam, 

Jahrtag in die Hl. Kreuzkapelle). 
Karl Leopold Waibl von Breiten— 
feld, Dr. der Theologie, präſ. 28. IX 1735.
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1741-—752 

1752—1761⸗ 

1761—782 

Baur 

Anton Rothenhäuſer von Hagnau, 
geb. 1704, präſ. 28. VIII 41. Seit 1772 iſt 
der kirchenrechtlich völlig grundloſe Titel 

„Stadtpfarrer“ nachweisbar. 1741 Nov. 14. 

bittet er den Rat, die Jugend zum fleißigeren 

Beſuche des Gottesdienſtes, der Chriſten⸗ 
lehre und des Roſenkranzes anzuhalten 
(Ratsprot.). 1742 Aug. 22. klagt er über 
ſchlechten Kirchenbeſuch. Der Rat be— 

ſchließt, Kirchenwächter aufzuſtellen, um in 
den Häuſern nach dem Zuſammenläuten zu 
viſitieren und die Bürgersſöhne und Knechte 

in die Kirche zu jagen; 1744 Jan. 27. bittet 
er, daß während des Gottesdienſtes die 

Schenken und Wirtshäuſer geſchloſſen blei⸗ 
ben (Ratsprot.); 1744 April 27. klagte er 

wegen des ſchlechten Kirchenbeſuches der 

Nagelſchmiedsgeſellen. Geſt. 7. IV 1752. 
Sein Grabſtein in der St. Nikolauskirche 

zu Friedrichshafen lautet: Siste Viator et 
lege! Hoc sub saxo jacet plurimum 

reverendus ac clarissimus Dominus 
Franciscus Anthonius Rotenhäusler, 
St, Theol, et Juris Consultus, Hage- 
noviae natus, huius loci per duodecim 

annos parochus, Aetatis 48. 

ZJohannes Andreas Weitacker, 
geb. zu Ravensburg. Dr. Theol. et Cano- 
num, Consul, 5. Mai 52 Pfarrer in Buch⸗ 

horn. Grabſtein in der St. Nikolauskirche 

zu Friedrichshafen. 

Franciseus Matthias Baur, 
Dr. Theol., geb. 1728 zu Pfullendorf; 

14. Juli 1761 Pfarrer in Buchhorn. Seine 
Biblia sacra in der Konviktsbibliothek 

Tübingen (Kgl. Hdͤbibl. n. 275) noch vor⸗ 

35 Damit ſtimmt nicht die Erwähnung des Pfarrers Jgunazev. 

Michaelis 1758 März 9 und 1760 Juni 2 in den Ratsprotok.
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1783 1795 

1796—807 

handen; 7 8. XII 1782. Seine Schweſter 

„Jungfer Hauſerin Francisca Bäurin“ 
führte ihm das Hausweſen. Das Ratsprot. 

vom 7. Januar 1783 rühmt ſeinen Eifer, 
Fleiß und ſeine Sorgfalt in Ausübung 
ſeines Amtes. 

Joſeph u v. Barratti aus Wiſlflingen, 
Sohn des Majors v. Barratti, 12. J 1783 
Pfarrer in Buchhorn; 1795 (2) nach Hoß⸗ 
kirch. 

Fidelis Heberle, 20. IV 1796 
Pfarrer in Buchhorn, 21. VII 1807 ge⸗ 
ſtorben. 

3. Kapläne der Dreikönigspfründe. 

(Pfrund im Winkel. Trium Regum.) 
1437—1451 
1491 

1509 Mai 7. 

1513 April 11. 

1516-ca. 1540 (2) 

1528 

Conradus Hoernler. 

Jodokus Bütſchli (Reg. Subs., car. 

FDA. 27 [1899] 68); F vor 1509 Mai 7. 
Johann Höltzli von Altdorf. 

Johann Junker von Ravensburg, „auf 
der Pfrund im Winkel“. 

Hans Hölzli (1563 April 2. ſchreibt Abt 

Gerwig Blarer, daß die Dreikönigspfrund 

ſchon über 20 Jahre verwaiſt ſei; der letzte 

Rektor der Kaplanei ſei Johann Hölzli 
geweſen.) (Günter, Gerwig Blarer II, 482.) 

Paulin Adler (2) Gaplanei nicht 

angegeben) ſ. o. 

4. Kapläne der St. Jakobs(S Bodmerin)pfründe. 

a) St. Jakob für ſich (und mit St. Georg verbunden). 

vor 1484 

1491 

vor 1509 (Mai 7.) 

Petrus Vierſth (altare B. M. Virg.) 

Lib, procl. 1484 Okt. 22. 

Johannes Georg Spörli Keg. 
subs, car., FDA. 27 (1899), 68; N. F. 8 

(1907), 6; inveſt. 22. X 1484 Lib. procl.). 
Johannes Spannagel von Buch⸗ 

horn F 1520.
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152⁰0 

1526 

1538 Sept. 21. 

Baur 

Hans Dräger von Markdorf, prokl. 

und inveſt. 31. VIII 1520 CLib. procl.]. 

Balthus Rothmund, von Buch— 

horn (St. Georg in St. RNikolauskirchen, 

bereits mit St. Jakob verbunden). 

Als vakant bezeichnet. 

b) St. Jakob verbunden mit St. Georg und Hl. Kreuz 

1581—593 

1593—1596 

1596—1600 

1600—1610 

vor dem Tor. 
Michael Häggelbach (Buchhorner 

Geſchlecht?), prokl. 25. XII 1592, reſignierte 
1593 und wurde Chorherr zu Biſchofszell. 

Kaſpar Opſer on Hofen?), offenbar 
aus der Hofener Familie des Beat Opſer, 

der am 14. Januar 1454 die Stadt vor dem 
Aberfall des Hans von Rechberg rettete; 
prokl. 20. IX 1594 (Lib. procl.), T 1596 
(Juli 11. Dominica Exaudi). 

ZJohann Conrad Schlegel von 
Buchhorn, präſ. 3. IX 1596, prokl. 5. IX, 
inveſt. 5. XI 1596; war vorher St. Se⸗ 
baſtianskaplan in Eriskirch (Lib. proel. 

1596 Sept. 5 und Nov. 4.) und bezog als 

ſolcher eine „Addition“ aus der Pflugers⸗ 

(St. Georgs)pfründe 1593 Nov. 22. 

(Ratsprot.) 1600 Januar 17. Pfarrer von 

Eriskirch, erhielt aber aus der St. Georgs⸗ 
pfründe in Buchhorn 50 fl. (Ratsprot.). 
Sein Grabſtein in der Kirche zu Eriskirch. 

(OA. Beſchr. v. Tettnang.) 
Michael Rothmund von Buchhorn, 
nach dem „Verzeichnis“ (Ludwigsburg St. 

F. A. Hofen) iſt er „1597 gen Buchhorn 
kommen und verſah die Pfrund 11 Jahre“. 
— Die Präſentation erfolgte aber erſt 6. XII 
1602. — Der biſchöfliche Viſitationsbericht 
von 1608 (Lib. vis. 1608 Freibg. Ord.⸗ 

Arch.) ſagt: „Cappellanias habet D. 
Michael Rothmund quattuor“,
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1610—1616 

1616-—617 

1617-—622 

1622—1623 

Jakob' Schafmayer von Buchhorn, 
war 1600 zuſammen mit Damian Geldrich 

und Georg Schlegel von Buchhorn in Dil— 
lingen pro humanitate inſkribiert und als 
„dives“ bezeichnet (ſ. Specht, Matrikel 1, 

265); 1603 (nach dem „Verzeichnis“) nach 

Buchhorn kommen, 6. II 1610 präſentiert. 
1616 wegen eines Ppolitiſchen?) Delikts 

weggezogen. 
Sebaſtian Rott von Marktolfingen, 
präſ. 13. X 1616, eingeſetzt 22. IX 1616. 

Martinus Ewler (Oewler) von Tett⸗ 
nang, prokl. 2. VI 1617, „ad capellanias 
unitas: S. Crucis in Sacello extra por- 

tam, S. Jacobi et Georgii, nec. non 

S. Sebastiani“. Lib. procl.), 28. VI 
1622 war aber ſchon 21. II 1622 nicht mehr 

auf dem beneficium (ſ. Ratsprot.). 

Bernardus Anmuoth von Munder⸗ 
kingen, präſ. 14. VI 1622, prokl. 6. und 
7. VII, inveſt. 21. VII 1622, reſigniert 1623 
(nach 16. Febr.). 

1623 V18.—-XI 11. interimiſtiſch von Pfarrer Katzmaier 

1623 ca. 1630 

ca. 1630—1633 

und Hl.⸗Kreuz-Kaplan Schuler verſehen 

(Ratsprot. von 1623 Mai 18.). 

Jakobus Bgelmaier von Langen⸗— 
argen, vorher Kaplan in Tettnang, angen. 

14. IX 1623, präſ. 16. IX 1623, wurde um 

1630 Pfarrer in Kehlen, 1633 zum zweiten⸗ 

mal Kaplan in Buchhorn. 

Vakatur. 

e) Vergebung von St. Jakob (inkl. St. Georg, Sebaſtian 
und Hl. Kreuz vor dem Tor) mit Hl. Kreuz in der 

1633—1645 
Kirche an einen Kaplan. 

ZJakobus Bgelmaier von Langen— 
argen, vorher Kaplan in Tettnang (Rats⸗ 

prot. 1623 Aug. 4.); hatte 12 Jahre lang 

beide ſeit 1614 in Buchhorn vorhandene
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1645—1647 
1647—1651 

1651—1654 
1654—1656 

1656 Mai 16. 

1657—1658 

1658—1661 

1661—1665 

Baur 

Kaplaneien (St. Jakob und Hl. Kreuz) 

inne. ＋ 1645. 

Vakatur (2). 

Auguſtin Brunner (wohl identiſch 
mit dem letzten Pfarrer von Hofen 1629 

bis 1633); hatte gleichfalls beide Kapla- 

neien (St. Jakob und Hl. Kreuz) inne; 
1647 Sept. 13. auf Hl. Kreuz in der Kirche 

nominiert, St. Jakob kommiſſariſch mit 
Hl. Kreuzkaplanei verbunden, 1651 weg⸗ 
gezogen. 

Vakant. 

Chriſtian Walmer bbeide Kaplaneien); 
vorher Pfarrer in Wolffertſchwendi, 7. XI 

1653 petitioniert er durch Pfarrer Frei— 

berger beim Magiſtrat um beide Kapla⸗ 
neien, prokl. 17. IV 1654, inveſt. 4. VII 

1654, reſigniert 1656 (vor 15. Mai). 
Hans Georg Schmidt von Langen— 
argen vom Rat in Buchhorn angenommen 

und präſentiert (Ratsprot.); ſcheint nicht 

beſtätigt worden zu ſein. 

Hans Alrich Baumann von Feld— 
kirch, auf beide Kaplaneien ernannt, 14. VI 

1657, reſigniert 1658. 

Franciscus Caſpar von Bregenz, auf 
beide Kaplaneien präſ. 24. IV, prokl. 6. V 

1658, reſigniert 1661 (2). 

Mag. Johannes Greber aus dem 
Bregenzer Wald, auf beide Kaplaneien präſ. 

3. X 1661, prokl. 2. X 1661; 28. XI 1662: 

Beſchwerde der Buchhorner beim Abt von 

Weingarten über „dieſen trutzigen Jung—⸗ 
pfaffen“ wegen ſeines zornigen, hochfahren⸗ 

den und unbeſcheidenen Weſens. Bitten 

um Abſtellung ſeiner Neuerungen, die er 

offenbar als Verweſer der Pfarrei nach 

Martin Freibergers Tode (1662) gemacht
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1665 —1666 

1666—1667 

1667—1683 

1683 

1683—1701 

hatte und bitten, ihn doch nicht zum Pfar— 
rer in Buchhorn zu machen. Zur „ocap— 
tatio benevolentiae“ legen ſie für den 
Abt vier Braxemen bei, die ihre Fiſcher 

gefangen hatten. Reſigniert 1665. 

Johannes Michael Miettinger 
von Meersburg, Sohn des Bürgermeiſters 

Stephan Miettinger von Meersburg, präf. 
auf das beneficium S. Crucis 12. VIII 
1665, prokl. 19. IX 1665, inveſt. 5. X 1665, 

1666 (vor 9. VIII Ratsprot.) Pfarrer zu 

Hochdorf; 1671 VII 13. durch den Kon— 
ſtanzer Kaplan Jo. Chriſtian Schrembl an 

den Abt von Weingarten für die Pfarrei 
Buchhorn empfohlen „als ein exemplariſch 
und gelehrter, auch mit der Seelſorg wohl 

erfahrener Prieſter“ (Ludwigsburg St. Fil.⸗ 

Arch. Hofen B 18). 

Martinus Boſch von Raderach (ſein 

Vater war Buchhorniſcher „Spitalbaur“), 
auf beide Kaplaneien 11. VIII angenommen, 
prokl. 18. VIII, inveſt. 2. IX 1666, reſign. 

1667. 

Johannes Lupberger von Wangen, 
angen. 23. VII 1667, präſ. 5. VIII 1667, 

prokl. 25. VIII 1667, inveſt. 23. II 1668, 

F um 1683. 
Johannes Bapt. Wiſer von Einſie— 

deln, präſ. 11. III 1683, reſignierte ſchon 

nach 2 Monaten 5. V 1683. 

Johannes Dominicus a Flachin— 
gen von Wangen, nominiert 21./24. IV 

1683, präſ. 5. V 1683, ＋ 1701 (vor 20. X. 

Die Kapitelsbeſchreibung von 1694 (Erzb. 
Arch. Freiburg) charakteriſiert ihn: „lau- 

dem habet, quod raro sit domi, debita 

faciat, et non bene oeconomat.“ 1700 

Okt. 19. kann er „ſeiner Schwachheit und
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langwierigen Krankheit halber denen gaiſt— 
lich tunctionibus nicht mehr vorſtehen“ 

(Ratsprot.). 
Dr. M. Antonius Löffler von Lands— 

berg, vorher Benefiziat im fürſtlichen Stift 

Lindau und Pfarrer zu Betzenreuthin; „ein 

ehrlicher Geiſtlicher und Muſicus“ (Rats⸗ 
prot. v. 1700 Okt. 19.); am 19. Okt. 1700 

ſtellvertr. Kaplan für den kranken Kaplan 

von Flachingen mit Denominationszuſage auf 
die Kaplanei; präſ. 22. X 1701 (1703 bis 
1704 in den Rechnungen des Lindenſpür⸗ 

ſchen Jahrtags genannt). War auch als 
musicus empfohlen; nahm 1706 eine Stelle 

beim fürſtlichen Stift Kempten an. 

Franciscus Carolus Oxner von 

Mößkirch, Neuprieſter etwa Mitte Nov. 
1706, ſchon vorher, 26. Okt. 1706, als 

„Kaplan allhier denominiert und ange— 

nommen“; reſign. 20. Sept. 1714; kam 

nach Stadion. 

Simon Klaiber von Mößkirch, 1714 

Sept. 20. angenommen (auf Empfehlung 
des Abtes von Weingarten); reſign. 1720 

Juni 21., wird Hofkaplan in Tettnang. 

Vacatur (Kechn. des Lindenſpür. Jahrt.) 

Zoſef Schafmayer von Buchhorn, 
1720 Aug. 12. angenommen; 1721 Oſtern 

Primiziant, will 1740 mit dem Kaplan von 

Gattnau tauſchen. Der Tauſch wird von 

Buchhorn nicht genehmigt; 1742 Jan. 18. 
Pfarrer von Eriskirch, 1765 Benefiziat 

und Hofkaplan in Bodman. 

Valentin Heggelin von Markdorf, 

zuvor Presbyter und Cooperator im Se⸗ 

minar zu Meersburg; nom. 8. II 1742, 

1747 (vor 15. Jan. 1748) Beichtvater der 

Schweſtern zu Inzighofen.
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1748—1757 

1758—1774 

1774 April 13. 

1774—792 

1792—1798 

Johann Georg Denz von Waldſee, 

vorher Hofkaplan in Betzenreuthe (2); 

nom. 15. I 1748, zugleich Chorregent; 
wurde 1758 Juli durch den Magiſtrat von 
Waldſee zum Pfarrer von Ziegelbach prä— 

ſentiert; T vor 13. Aug. 1770. 
Johannes Ev. Atzenhofer (o. Meers- 

burg?), Aug. 7. 1758 als stud. theol. und 
Musicus genannt; F vor 23. März 1774, 

ſtarb ſehr arm. Das Ratsprot. von 1774 

März 23. rühmt, daß er „pie defunctus“ 
jederzeit ſich friedfertig bezeiget, einen 

exemplariſchen Lebenswandel geführt und 

gegen die Armen mildthätig geweſen ſei. 
Chriſtian Schabet, stud. Logices, 

präſ.; da er aber noch 4—5 Jahre braucht 
bis zur Prieſterweihe, wird er vom Ordi— 

nariat zurückgewieſen (1774 Mai 7.). 
Joſef Mandle, geb. 18. I 1752, 1774 

Mai 7. nom., 1774 Nov. Primiziant; war 

Chordirigent; 1788 ſtraffällig, tauſcht 
Mandle 1792 Jan. 2. (bzw. 16. u. 21.) in⸗ 
folge fürſtbiſchöflichen Entſcheides mit Jo⸗ 
hann Nepomuk Keller, Kaplan in Böh⸗ 

lingen. 1790 Nov. 13. (Ratsprot.) bis 
1792 Jan. 26. verſah die Stelle als Inte⸗ 

rimsvikar Chriſtoph Eſſenreiter von 

Getlishofen?, geb. 1760. 

Johann Nepomuk Keller. Da er 

nicht Muſiker war, mußte er ſich verpflich⸗ 

ten, alle Sonn⸗ und Feiertage auf ſeine 

eigenen Koſten einen Muſikanten zu ſtellen, 
zumal in der Samstagsmeſſe. Erhält 30 fl. 

Beſoldungszulage 1792 Juni 16. (Rats⸗ 

36 Eſſenreiter wurde 1792 Jan. als Oberlehrer auf die Schule in 

Buchhorn übernommen. Er wurde ſpäter Pfarrer in Siggen bei Wangen, 

wo er ſich ebenfalls um das Schulweſen verdient machte. Er ſtarb i. J.. 
1809 am 2. Juni.
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prot.), da man mit ſeinem Betragen und 

Lebenswandel beſtens zufrieden iſt. War 
äußerſt arm und erhielt wiederholt Anter⸗ 

ſtützung vom Magiſtrat. F vor 21. Mai 

1798 (Ratsprot.). 
1798 Pater Pfiſter ISgnatius von Hofen als 

Aushilfe. 
1798 Mai 21. Johann Felir Spannagel von Buch— 

horn, Sohn des Georg Jakob Spannagel, 
21.MW Exſpectanzdekret., präſ. 5. VI 1798 

(ogl. Ratsprot. v. 21. Mai und 5. Juni 

1798), nachdem er inzwiſchen die Subdia— 

konatsweihe erhalten hatte. 
Wie dieſe Liſte der Kapläne von St. Jakob zeigt, war die 

Beſetzung der im Patronat der Stadt ſtehenden Pfründen mög— 

lichſt mit einheimiſchen Prieſtern wie in anderen Städten üb— 
lich, ſo auch in Buchhorn gleichfalls annähernd und ſoweit es 

die Amſtände ermöglichten, durchgeführt. K. O. Müller be— 
richtet darüber von Alm: „ſo beſetzte der Rat in Alm die Pfrün— 

den an Kirchen, Kapellen und Altären, die in ſeinem Patro— 

natsrecht ſtanden und erledigt waren, nach einem Beſchluß von 
1406 fortan nur mit würdigen, einem Almer Bürgerhaus ent— 

ſtammenden Geiſtlichen, „umb das (— damit) der ſtet Kind 
deſto williger ſien ze lernen und ſich deſto fürderlicher zu göt⸗ 

lichen dienſten und tugenden flißen“?'. — Das war auch Abung 
in Buchhorn, und zwar ebenſo bei der St. Jakobskaplanei, wie 

bei dem Benefizium vom Hl. Kreuz vor dem Tor. 

4. Kapläne vom Hl. Kreuz in der Kirche. 

1426 Hans Rupp“ Kaplan am Altar in 

St. Nikolauskapelle (ob Heiligkreuz?). 
1452 Johannes Menger“ (Fl. Kreuz). 

1486 Nov. 1491 Henricus Zeller Keg. subsid. carit- 

FDA. 27 (1899) 68. 
1575 Simon Schafmayer, «sacellanus. 

(Zinsrodel v. 1575, Hofen B 21.) 

37 K. O. Müller, Das Bürgerrecht in den Oberſchwäb. Reichs⸗ 

ſtädten Württb. — Vꝗ5H. 1917 S. 47 f. nach RBN. 177 (320). 
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Vor 1590 Febr. 19. Georg Berner. Wahrſcheinlich als 

1590 Mai 7. 
Hl. Kreuzkaplan in Buchhorn (Ratsprot.)“. 

Heinrich Seemoos, geweſener Pfarrer 

zu Hofen, ſuppliciert um die Hl. Kreuz— 
pfrund in der Kirchen“ (Ratsprot.). Er 

erhält wöchentlich 1 fl. aus dem Pfründ— 
einkommen, bis er eine andere Pfründe er⸗ 

hält. 

Nach der Pfründvereinigung von 1614 als Hl. Kreuzkapläne 

1618—1623 

1623—1629 (2 

1640 

1639—1647 

1633—1645 
1647—1654 
16541656 
16571658 
1658—1661 
1661—1665 
1665 —1666 

1666—1667 

genannt: 

Johann Schuler, 23. XI 1623 Früh⸗ 
meſſer in Eriskirch. 

Georg Keller, 2. XII 1623 „Capella- 
nus S. Crucis“ inner und außer der Stadt 

Buchhorn mit dem Spital- und S. Se— 

baſtianspfrundt zu Eriskirch. 

Franz Joſeph Schmidt, Benefiziat 
beim Hl. Kreuz mit Verpflichtung zur 
Kirchenmuſik. 

Lib. prot. 1647 Mai 23.) als vakant be⸗ 

zeichnet; Beſetzung zuſammen mit der 

St. Jakobskaplanei. 

Jakobus Igelmaier? 

Auguſtinus Brunner. 
Chriſtianus Walmer 

Adalricus Baumann 
Franciscus Caſpar 

Johannes Greber 

Johannes Michael Miettinger 

(auf das beneficium S. Crucis präſentiert. 

Ratsprot. von 1665 Aug. 4.) ſ. o. 

Martinus Boſcch 

38 1590 Febr. 19 (Ratsprot.) H. Gierg Berner, Caplon bitt 

umb Ablaſſung von ſeiner Pfrundt allhie u. ihme zu vergunſtigen, ſein 

Fuoß anderswohin zu ſtellen, wie er dann allbereit weg und ein anderen 

Stand vorhanden, da er ſeine Stellung vielleicht verhofft zu verbeſſern. 

Beſchluß: Iſt genehmiget. Darauf er auch mit ſeinen Schuldnern ab—
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5. Kapläne vom Hl. Kreuz vor dem Tor. 

1536 
1569 

1740 Jan. 5. 

Wolf Pfrunt 
Balthaſſar Werlin; inſtit. 16. XII 

1569. (Lib, prot, 1569, fol. 7.) Wahr⸗ 

ſcheinlich nach deſſen Abgang mit St. Georg 

und St. Jakob zuſammen verſchmolzen. 
1623 Sept. 2 zuſammen mit Hl. Kreuz in 

der Stadt, der Spitalpfründe und St. Se⸗ 
baſtian zu Eriskirch dem Kaplan Georg 

Keller übertragen (Ratsprot.). 
Franz Zoſeph Schmidt erhältaus 

der Hl. Kreuzpflegſchaft jährlich 50 fl. 

Nach der Neueinrichtung im Jahre 1764. 

1765 —1794 

1798 Febr. 27. 

1801—808 

1487 

1491 Juni 3. 

Vor 1520 

1520 Nov. 20. 

Franz Joſeph Schafmayer von 
Buchhorn, geboren 27. II 1740; erhielt 
11. Oktober 1763 den titulus mensae und 

die Anwartſchaft auf ein Benefizium; 
31. Dez. 1764 zum Kaplan nominiert, 1767 

will er tauſchen, der Tauſch wird nicht ge— 

nehmigt. 
Franz Xaver Wend, aus dem Bis⸗ 

tum Baſel vertrieben (franzöſ.), proviſori⸗ 

ſcher Beneficiat ad S. Crucem. 

Johann Reichſtetter. 

6. Die Spannagelspfründe. 

Peter Nithart (Liber proclam. 28. VI 
1487). 
Alrich Wiler, präſ. 3. V, inſt. 13. VI 

1491. 
Adam Bertſch (Bärz), reſign. 1520; 
1507 Student in Freiburg; 1513 Pfarrer 

(Vikar) in Buchhorn ſ. o. 
Felix Jos, inſtit. 20. XI 1520: Ad 

altare S. Spiritus. 

raiten oder ihme hiermit angezaigt ſein, ihm zu entrichten und abzufertigen, 

damit er ſein Abzug allhie deſter beſſer nehmen möge.
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7. Sonſtige Vikare des Pfarrers zu Buchhorn. 

1485 ZJuni Vitus Calceatoris 

1485 Juni Felix Fabri 

Vor 1487 Mathäus N., von den Buchhornern ab— 
gelehnt. 

Anhang lI. 

Arkunden. 
(Dreikönigskaplanei) 

1 
1382 Oktober 31., Buchhorn. — Der Prieſter Jakob 

Keller von Buchhornſtiftet in der 

St. Nikolauskapelle eine ewige 

Meßpfründe auf den zu errich— 
tenden Altar B. Mariae Virg,, 
S. Johannis Baptistae et Trium 
Regum, ſtatfet ſie mit Gütern und 

Einkünften aus und beſtimmt die 

Verpflichtungen. 

Noverint universi et singuli, quos noscere fuerit opor- 

tunum, et presertim hii, quorum interest vel interesse pote- 

rit nunc et in futurum, quod ego Jacobus Cellerarii, pres- 

byter Constantiensis dyocesis, attendens, quod, ut ait 
Apostolus „omnes stabimus ante tribunal Chri— 

sti recepturi prout gessimus in corpore sive 

bonum fuerit, sive malum“, et ideo nobis oportet 

diem messionis extreme bonis operibus prevenire, ac eter- 

norum intuitu seminare in terris, quod reddente Domino 
cum multiplicato fructu recolligere debeamus in celis, fir- 

mam spem, fiduciamque tenentes, quoniam „qui parce 

seminat, parce et metet et quiseminat in 

benedictionibus de benedictionibus et metet 
vitam eternam“, et volens diem messionis extreme 

prevenire et in benedictionibus seminare, altare in capella 
sancti Nicolai in opido Buchornia Constantiensis diocesis 

in honore sancte Marie Virginis gloriose matris miseri- 

cordie, beati Joannis Baptiste, dominici precursoris et 

Freib. Dioz.⸗Archiv N. F. XXXI. 9
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Trium Regum erigendum et dedicandum cum bonis meis 

subscriptis, et ut subscribitur duxi dotandum, ita, quod 

perpetuus capellanus in ipso altari, ut subscribitur, insti- 

tuendus ipsa pro prebenda et sua sustentatione habeat. 
Hec igitur sunt bona, cum quibus ipsum altare doto, 

et que ad ipsas prebendam et sustentationem do, deputo 

et ordino: 
1] Primo mea domus cum eius area in dicto opidi 

Buochornia iuxta portam inferiorem ibidem situata, que 

olim quondam Hainrico dicto Cuontzelman pertinuit. 
[2J Item quantuor frusta vitium sita „am Hermans- 

perg“ ibidem strate publice adiacentia. 
Z] Item redditus annui et perpetui duarum librarum 

denar. Constant,. de praedio dominarum in Hofen solvendi. 

I4]J Item redditus annui triginta novem solidorum 
denariorum Constant. de predio in dorf prope Buochorniam 

Solvendi. 
I5I Item redditus annui sex librarum denariorum Con- 

stant. de bonis et possessionibus in dorf sitis pridem per 

me a Conrado dicto Mutzen emptis et comparatis, prout 
in instrumento vulgari desuper confecto satis continetur, 

solvendi. 
Et hoc etiam sic feci et facio cum talibus pactis, mo- 

dis, conditionibus et formis: 

I1] Primo videlicet, quod nemo ad dictum altare 

promoveri seu recipi debet nisi actu secularis sacerdos; 

2] et ille sie promotus seu receptus in opido Bouchor-— 
nia predicto continuam et personalem residenciam precise 

facere debet. 
Zlet quolibet die cessante impedimento legitimo 

missam habere debet videlicet die Dominica et feria 

quinta in ecelesia parochiali S. Andree in Hofen, infra cuius 

limites dicta capella est situata, reliquis autem diebus in 

dicto altari, et post primam et ante publicam missas, et 

specialiter qualibet septimana saltem adminus semel pro 

mea tamquam fundatoris et omnium fidelium animarum 

salute, una ipsarum missarum cum officio pro defunctis 

debet haberi.
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IAl In reliquis autem missis dum modo festa non im- 
pediant ad minus ter in septimana debet recipere collec- 

tam eciam pro me tamquam pro fundatore et pro omnibus 

fidelibus defunctis. 
[5] Ipse eciam capellanus debet prepositum seu ple- 

banum im Bouchornia in missarum et vesperarum ac 

aliorum divinorum celebratione bona fide iuvare, et etiam, 

si casus necessitatis saltem de nocte in ipso opido eveniret 
in audiendo confessiones et ministrando ecclesiastica 

sacramenta vices ipsius prepositi seu plebani, si abesset, 

suplere debet. 
[6] Debet etiam ipse capellanus dicto preposito seu 

plebano omnes oblationes in dicto altari vel alio qualiter- 

cumque in dictis capella et ecclesia parochiali vel harum 
ratione ipsi capellano provenientes fideliter presentare et 

assignare ita, quod ipse capellanus de hiis pro se contra 

voluntatem et preter conscientiam ipsius prepositi nichil 
retineat seu aliquibus modis usurpet, nec eciam aliam ali- 

quam lesionem, dampnum, preiudicium vel gravamen ipse 
capellanus debet ecelesie parochiali predicte quibusvis 

ingenio seu colore quesitis facere seu irrogare. 
[7J Si eciam ipse capellanus in premissis vel aliquo 

premissorum negligens, remissus vel delinguens existeret, 

et semel, bis et ter per ipsius altaris patronos vel honora- 

bilem in Christo abbatem monasterii in Wingarten moni— 

tus, ut huismodi negligentiam et remissionem deponeret, 

et aàa sic delinguendo desisteret, huismodi monitioni non 

pareret, ex tunc post octo dies promixos per hoc et eo ipso 

in toto debet perdere omne ius, quod sibi in dicto altari 

vel ad ipsum competebat, ipsumque altero presbytero, qui 

premissa velit et valeat facere, debet citissime conferri, 

prioris capellani resistentia seu contradictione quibuslibet 

non obstantibus. 
I8] Jus eciam patronatus seu presentandi ad dictum 

altare spectare debet ad consules dicti oppidi in Bouchor- 

nia pro tempore existentes sic profecto, quod ipsi, quo- 

tienscunque dictum altare vacaverit, secularem presbyte- 
rum, pro quo Dominus Abbas monasterii in Wingarten 

9*
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predicti pro tempore existens sibi supplicaverit, loci Ordi- 

nario debent presentare, ut ipse per eundem in dicto altari 
iuxta canonicas instituatur sanctiones, Si autem ipse 

Dominus Abbas pro tempore existens ipso altari vacante 

infra unius mensis spacium postquam desuper ex parte 

dictorum patronorum fuerit citissime requisitus proxime 
et immediate computandum huismodi supplicationem non 

faceret, tunc pro ea vacatione ipsi Consules nulla tali 

supplicatione ipsius Domini Abbatis attenta, possunt unum 
presbyterum secularem loci Ordinario ad dictum altare 
libere presentare, recte ac si ipse Dominus Abbas pro 

eodum supplicasset. Per hoc autem quoad alias sequentes 
vacationes ipsius altaris dicto Domino Abbati in nullo 

debet preiudicari, quin iuxta premissa sua supplicatio 

debeat, ut prefertur, effectum sortiri. 

Premissa eciam omnia et singula, et prout premittun- 

tur, feci et perfeci cum consilio, auxilio et assensu hon. 
Domini Ludwici nunc Abbatis et Conventus monasterii in 

Wingarten predicti, magistre et conventus monasterii in 
Hofen ordinis et diocesis predietorum, atque consulum 

opidi in Bouchornia supradicti, qui eciam consules pro se 
et suis successoribus et dicto opido et tota universitate 

dicti opidi, a quibus quoad hec potestatem plenam habu- 

erunt capellanum dicti altaris, eius domum et aream et 

omnia alia bona predicta in perpetuum ab omnibus 
stueris, impositionibus, collectis, muneribus, vigiliis et alliis 

quibuslibet gravaminibus ipsi opido prestandis, seu ex 

parte eius indicendis seu imponendis exemerunt, liberave- 

runt et absolverunt, atque exemtos, liberos et absolutos, 

exemtas, liberas et absolutas, ac exempta, libera et abso- 

luta in perpetuum esse voluerunt. 

Et ideo supplico Reverendo in Christo Patri et 

Domino, Domino Hainrico Dei gratia moderno Episcopo 

Constantiensi, ut prescripta omnia et prout prescribuntur 

auctoritate sua ordinaria approbare, ratificare et confir- 

mare dignetur. Et in horum omnium testimonium sigillum 

meum proprium presentibus duxi appendendum. Nos 

quoque predicti Ludovicus Abbas et Conventus monasterii



Geſchichte des kirchl. Pfründweſens in der Reichsſtadt Buchhorn 133 

in Wingarten, magistra et conventus monasterii in Hofen, 

et consules predicti opidi in Bouchornia fatemur et reco- 
gnoscimus, quod omnia et singula de nobis prescripta vera 

existunt, atque eciam pro approbatione, ratificacione et 

confirmacione omnium premissirum una cum prefato 

Jacobo predicto reverendo in Christo Patri et Domino 

Hainrico Dei gratia epo. Const. moderno supplicamus— 
Et eciam in horum omnium testimonium nos Ludwicus 

Abbas et Conventus monasterii in Wingarten nostra, nos, 

magistra et conventus monasterii in Hofen nostrum com- 

mune, et nos consules dicti opidi in Bouchornia pro nobis 

et nostris successoribus et opido et universitate ibidem 

ipsius opidi sigilla ad sigillum ipsius Jacobi presentibus 
duximus appendenda. 

Datum in prefato opido in Buochornia anno Domini 

millesimo trecentesimo octuagesimo () secundo in Vigilia 

Omnium Sanctorum proxima. Indictione iuxta Romanam 
Curiam quinta. 

Or.⸗Pg. Ludwigsburg (St. Fil. Arch. Hofen B 15). Angehängt die 

4 eingenähten Siegel des Jakob Cellerarii, des Abtes Ludwig von Wein— 

garten, des Kl. Hofen, der Stadt Buchhorn. — Vorhanden iſt nur noch 
das erſte und letzte (zerbrochen). 

2 

1382 November 6. (VIII Id. Nov.), Konſtanz. — B. Hein⸗ 

rich von Konſtanz beſtätigt die 

von dem Prieſter Jakob Keller 

von Buchhorn auf dem Altar A. L. 

Frau, St. Johannes Baptiſt und 

der Hl. Dreikönige in der Niko— 
lauskapelle zu Buchhorn gemachte 

ewige Meßſtiftung. 

Hainricius Dei gratia Episcopus Constantiensis universis 
Christi fidelibus tam presentibus, quam futuris bone volun- 
tatis hominibus presentes nostras literas intuentibus scrip- 

toris notitiam cum salute. Cum dilectus in Christo qacobus 
Cellerarii de Buochorn, presbyter mee dyocesis ob laudem 

et honorem omnipotentis Dei, gloriose virginis Marie et 
omnium Sanctorum, nec non pro salute anime sue, pro-
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genitorum et successorum suorum et omnium aliarum 

Christi fidelium animarum divinique cultus ob augmentum 
unam perpetuam missam in altari gloriose virginis et matris 

Marie, beatorum Joannis Baptiste et Trium Regum in 

capella beati Nycolai in oppido Buochorn dicte mee dyo- 
cesis situatis per sacerdotem idoneum secularem perpetuo 

habendam et celebrandam redditibus annuis 12 U⏑ Con- 
stantiens, sacerdoti ydoneo seu prebendario predicte per- 

petue misse prefati altaris pro tempore existenti de certis 

et validis bonis et possessionibus suis in littera dotationis 
eiusdem perpetue misse expressis perpetuo dandis et de 
eisdem exsolvendis de consensu honorabilis et religiosorum 

in Christo Domini Ludovici abbatis et conventus monasterii 
in Weingarten ord. s. Benedicti prefate mee dyocesis, 
necon magistre et conventus monasterii in Hofen, ordinis 

et dyocesis predictorum, patronorum capelle sancti 
Nycollai] prescripte, neenon oppidanorum dicti oppidi in 

Buochorn, modo et forma prout in litteris dotationis eius- 

dem perpetue misse predictis continetur dotavit, et sic 

fieri ordinavit nobisque, ut eandem ipsius predicte per- 

petue misse prefati altaris dotationem et ordinationem 

sub modo et forma prescriptis admittere et approbare 
ipsasque auctoritate nostra ordinaria confirmare dignare- 

mur humiliter et cum instantia debita supplicavit, prout 
premissa et alia in literis dotationis predicte perpetue 

misse sigillis abbatis et magistre et conventuum mona- 

steriorum predietorum, Jacobi dotatoris et consulum 

oppidi in Buochorn predictorum pendentibus sigillatis 

plenius continetur. Nos igitur Hainricus ep. Const, predic- 

tus petitionem nobis in hac parte factam rationem conso- 

nam fore attendentes, et eidem favorabiliter annuere 

cupientes, et quia ea, quae in augmentum divini cultus, 

quem nostris temporibus augeri desideramus, ac ea, que a 

Christi fidelibus rationabiliter ordinantur, benigne prose- 

quimur, et ex debito pastoralis officii amplexamur, habita 

inquisitone summaria de et super premissis invenimus 

dotationem et ordinationem dicte perpetue misse prefati 

altaris rite et debite factas fore et processisse, necnon con-
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sensus patronorum predictorum benivolos et expressos 

intervenisse, quodque sacerdos seu prebendarius eiusdem 

perpetue misse pro tempore existens in illis locis honori- 
fice per huismodi redditus potest sustentari, dotationem 

et ordinationem sepedicte perpetue misse prefati altaris 
iuxta formam et tenorem literarum dotationis et ordi- 

nationis eiusdem predictarum et desuper confectarum ad 

petitionem nobis in hac parte supra factam certa omnia et 

singula prout ipsorum oportunitas et necessitas requirunt, 
admittimus et approbamus, ipsaque auctoritate nostra 

ordinaria hiis in scriptis in Dei nomine confirmanus, volen- 
tes easdem dotationem et ordinationem dicte perpetue 
misse prefati altaris ab omnibus Christi fidelibus in per- 

petuum inviolabiliter observari, ita tamen, quod canonica 

institutio sacerdotis seu prebendarii ad eandem perpetuam 
missam prescripti altaris quotiens vacaverit et oportuum 

fuerit, fiat sine omni preiudicio et gravamine parochialis 

ecelesie ibidem. 

Datum Constantie a. D, 1382, VIII IJd, mensis Novem- 

bris. Ind. V. 
Or.⸗Pg. Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen B 15. Pgmſtr. Siegel 

fehlt. 

3 

1435 Juli 19. (XIV. Kal. Aug.), Florenz. — Papſt 

Eugen IVan EB. von Tarent, B. 
v. Cervi und Friedrich, erwähl— 

ten Biſchof von Konſtanz, daß ſie 

dem Jakob v. Reate die ſchon ſo 
lange vacierende Pfarrei (ge— 

nannt Propſtei) Buchhorn zu— 

weiſen. 
Eugenius Episcopus,, servus servorum Dei, Venerabili- 

bus fratribus archiepiscopo Tarentinensise et episcopo 
Ceruensi ac dilecto filio Friderico electo Constantiensi 
salutem et apostolicam benedictionem. 

30 Johannes Berardi de Tagliacotio, clericus Marsicon. in min. 
const. Kardinal 1439.
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Grata devotionis obsequia, quae dilectus filius Jaco- 

bus de Reate O. fr. Praed, professor, Capellanus noster, 
nobis et Apostolicae Sedi hactenus impendit et adhuc 

sollicitis studiis impendere non desistit, necon religionis 

zelus, vitae et morum honestas, aliaque laudabilia probi- 
tatis et virtutum merita, quibus personam suam fide dig- 

norum testimoniis iuvari percepimus, nos inducunt, ut sibi 
reddamur ad gratiam liberales. — Cum itaque, sicut acce- 

pimus parochialis ecclesia de Bucornia, prepositura nuncu- 

pata, Constantiensis diocesis, quae a monasterio de Vineis 

O. S. B. dicte diocesis, cuius membrum existit et per eius 
monachos gubernari consuevit, vacet ad presens, et tanto 

tempore vacavit, quod de eius vero vacationis modo certa 
notitia non habetur, et illius collatio iuxta Lateranensis 

statuta concilii est ad Sedem Apostolicam legitime devo- 

luta, Nos volentes eidem Jacobo premissorum obsequi- 

orum et meritorum suorum intuitu gratiam facere specia- 

lem Discretioni Vestrae per Apostolica secripta mandamus, 

quatenus Vos vel duo, aut unus vestrum per nos vel alium 

seu alios ecelesiam predictam, cuius fructus, redditus et 

proventus centum et quinquaginta florenorum auri secun- 

dum communem extimationem valorem annuum, ut acce- 

pimus, non excedunt, quocumque modo aut ex cuius- 

cumque persona vel per constitutionem felicis recordatio- 
nis Johannis papae XXII predecessoris nostri, quae incipit 

„Execrabilis“ vacet, etiam si dispositioni Apostolicae spe- 
cialiter reservata existat, et super ea inter aliquos lis, 

cuius statum presentibus haberi volumus pro expresso 

extra Romanam curiam pendeat in ecclesia, dummodo eius 

collatio devoluta fuerit, ut prefertur et tempore date 

praesentium non sit in ea alicui specialiter ius quesitum, 

ceum omnibus iuribus et pertinentiis suis prefato Jacobo 

auctoritate nostra conferre et assignare curetis, inducentes 

eum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem 

possessionem ecclesie iuriumque et pertinentiarum predic- 

torum et defendentes inductum, amoto exinde quolibet 

illicito detentore ac facientes sibi de ipsius ecelesie frue- 

tibus redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus uni-
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versis integre responderi, contradictores auctoritate Nostra 
appellatione postposita compescendo, non obstantibus 

pie memorite Bonifacii pape VIII predecessoris etiam 

Nostri et aliis constitutionibus et ordinationibus Aposto- 

licis, nec non statutis et consuetudinibus monasterii et 

Ordinis predictorum quibuscumque contrariis, iuramento 
confirmationis Apostolice vel quacumque firmitate alia 

roboratis, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis 

de huiufmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in ipsis parti- 

bus speciales vel generales dicte Sedis vel legatorum eius 
litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reser- 

vationem et decretum vel aliter quomodolibet sit pro- 

cessum. 
Quibus omnibus prefatum Jacobum in assecutione 

dicte ecelesie volumus anteferri, sed nullum per hoc eis 

quoad assecutionem beneficiorum aliorum prejudicium 
generari, seu si venerabili fratri Episcopo Constantiensi 
pro tempore existenti vel quibusvis aliis communiter vel 

divisim a dicta sit Sede indultum quod ad receptionem vel 

provisionem alicuius minime teneatur et ad id compelli 

aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint, 
quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad 

eorum collationem, provisionem, presentationem seu quam- 
vis aliam dispositionem coniunctim vel divisim spectantibus 

nulli valeat provideri per litteras Apostolicas non faciente“ 

plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto 
huiusmodi mentionem et qualia dicte Sedis indulgentia 

generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat, perquam 

presentibus non expressam vel totaliter non insertam 

effectus huiusmodi gratie impediri valeat quomodolibet vel 

differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in 

litteris mentio specialis, aut quod predictus Jacobus pre- 

fati Ordinis Praedicatorum professor existet. Nos enim 

cum eodem Jacobo, ut predictam ecelesiam recipere et 

quoad vixerit retinere libere et licite valeat, et generalis 

Concilii et quibuscumque aliis Constitutionibus Aposto- 

licis necnon statutis et consuetudinibus supradictis cete- 

risque contrariis non obstantibus auctoritate Apostolica
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tenore presentium de specialis dono gratie dispensamus. 
Volumus autem, quod per presens mandatum nostrum 

huiusmodi dilecto filio abbati dicti monasterii, qui nunc 
est, vel pro tempore fuerit, cuius ipsius ecelesie dispositio 
pertinere dinoscitur nullum in posterum prejudicium gene- 
retur. Et insuper ex nunc irritum decernimus et inane, si 

secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter contigerit attemptari. 

Datum Florencie anno Incarnationis Domini- 

cae 1435, XIV Kal. Aug. Pontif, Nostri a. V. 

Ludwigsburg St. Fil. Arch. (Hofen, Prozeſſe B 200), fol. 72 —76. 

Die Originalurkunde trug nach dieſen Prozeßakten fol. 71 folgende Kenn⸗ 

zeichen: „litteras apostolicas.... vera bulla plumbea in filis seu 

cordulis canapi more Romanae curiae impendente bullatas, sanas 

integras et illesas ac omni prorsus vicio et suspicione carentes.“ 

In der Arkunde des Konſtanzer electus Friedrich von 1435 iſt kol, 77 die 

päpſtliche Arkunde ſo beſchrieben: vera bulla plumbea in cordula cana- 

pis more Romanae curiae impedente bullatas, sanas, integras, non 

viciatas, nec cancellatas, non abrasas neque abolitas, sed omni 

prorsus vicio et suspicione carentes“. 

4. 

1435 Oktober 18. (die Martis, hora Vesperarum)] Kon⸗— 

ſtanz lin curia canonicali fidelis Nostri 

dilecti Nicolai Rosenfeld Canonici ecel. 

nostre Constant.). 

Friedrich, Electus confirmatus Constantiensis als Exe- 

kutor des päpſtlichen Schreibens vom 1435 Juli 19. an Abt u. 
Convent Weingarten und alle jene „ad quem vel ad quos 
ecclesie parochialis in Buchorn ... que prepositura nuncu- 

patur, et a monasterio eodem dependet per eiusque mona- 

cho gubernari consuevit, collatio, provisio, presentatio seu 

quaevis alia dispositio communiter vel divisim pertinet“, 

ſowie allen, die ein Intereſſe daran haben oder haben können: 
teilt ihnen das apoſtoliſche, von Jakob von Reate vor dem No⸗ 

tar und Zeugen perſönlich übergebene Schreiben wörtlich mit 

durch Inſertion desſelben, und fährt dann fort: Jakob von Reate 
habe ihn perſönlich um Exekution des Inhalts dieſes päpſtlichen 

Schreibens erſucht in der herkömmlichen oder beſonders vor—
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geſchriebenen Form. Friedrich überträgt ihm dem päpſtlichen 

Mandat zufolge die (Propſtei genannte) Pfarrkirche in Buch⸗ 
horn unter wörtlicher Wiederholung der in der päpſtlichen Bulle 
geltend gemachten Rochtstitel loonferimus et assignamus) und 
Rechtsverwahrungen, „ipsumque fratrem Jacobum in et ad 
corporalem et realem ac actualem possessionem dictae 

ecclesiae iuriumque et pertinentium eiusdem in quan- 

tum potuimus inducimus per presentes quomodolibet 

lies: quemlibet) illicitum detentorem exinde amovendo.“ 
— Dies teilt er zugleich mit dem apoſtoliſchen Schreiben 

allen Intereſſenten mit und fordert alle kraft des heiligen 

Gehorſams auf, innerhalb ſechs Tagen nach der Präſentation 

oder Notifikation dieſes ſeines Schreibens, ſobald ſie darum 

erſucht werden, den genannten frater Jacobus v. Reate an⸗ 
zunehmen und einzuführen, zuzulaſſen, ihn zu verteidigen und 
ihm die Früchte und Einkünfte der Kirche ungeſchmälert zu 
überweiſen, jeden unberechtigten Inhaber der Stelle zu ent— 
fernen und dafür zu ſorgen, daß er unangefochten in dem Be— 
ſitz der Rechte, Zugehörden, Früchte und Einkünfte (tructus, 

redditus et proventus) dieſer Kirche ſper Sedem Apostolicam 

sibi collate et ad quam per nos auctoritate Apostolica 

indictus est) ſei, unter Strafe der Exkommunikation bzw. 
Suspenſion und des Interdikts. 

Da er aber wegen anderer augenblicklicher Geſchäfte die 

Exekution des päpſtlichen Schreibens nicht perſönlich vornehmen 

kann, ſo überträgt er ſie auf Widerruf an alle“ und verlangt 
unverzügliche Ausführung, im Falle irgend einer aus ihnen 

darum angegangen werde, und Publikation der Einſetzung des 

Jakob von Reate in der Pfarrei Buchhorn. 

Zeugen: Alrich Gf. Werdenberg, Canonicus Fridrich Hay⸗ 
denhaimer, und Wunebald Heidelbeck, Sekretär. — Notar: 

Wygand Creyner. 
Ludwigsburg St. Fil. Arch. (Hofen, Prozeſſe B 200) fol. 76—92 

(falſche Paginierung! Es müßte 91 heißen). Not. Abſchrift der Prozeß⸗— 

akten. XV. Jahrh. Pap. Fol. 142 (nicht 143!1) Seiten. 

40 Abte, Prioren, Pröpſte, Dekane, Archidiakonen, „Scolasticis, 

Cantoribus, Custodibus, Thesaurariis, Sacristanis, tam Cathedralium, 

quam collegiatorum canonicis, parochialiumque ecclesiarum rectori- 

bus seu loca tenentium eorundem plebanis, viceplebanis, capellanis
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5. 
1440 Auguſt 14., Conſtanz. — B. Heinrich von Konſtanz 

urkundet, daß Abt Erhart von 

Weingarten und Propſt Jos von 

Hofen ihren Streit mit Jakob 

v. Neate, Prediger Ordens in 

Güte vor ihn gebracht und folgen— 

Vertrag geſchloſſen haben: 

Wir Hainrich von gottes gnaden biſchoff zu Coſtentz be— 

kennen und tund kund menglichem mit dieſem briefe, als ſich 
zwiſchen den erwirdigen gaiſtlichen unſeren lieben andächtigen 
und getruwen hern Erharden apt und dem convent gemainlich 
des gotzhus zu wingarten und hern Joſen, probſt des gotzhus zu 

hofen ſant Benedicten ordens in unſerm bistum gelegen an 
ainem, und bruder Jakoben Reat, prediger ordens, am anderen 
tail etwas ſpenn, zwaigung und mishellikait, als von des be— 

nannten gotzhus zu hofen herlangen, erhept hand und uffer⸗ 

ſtonden, der ſi baiderſidt in der gütlichait zu uns kommen ſind 

und mit iren handen in unſer hand fuer ſich und all ir nach— 

kommen by truwen an rechter geſworner aiden ſtatt gelopt und 

verſprochen hand, wie wir ſi umb ſolich ir ſpenn und zwaigung 

in der gütlichait entſchaiden, das ſi anderſidt daby bliben und 
dem one intrag nachkommen wollen, das wir da baid obgenannt 
partyen nach ir verhörung in der gütlichait entſchaiden und 
geſprochen haben: 

das aller unwill bis uff diſen hüttigen tag von obgemälter ſach 

wegen zwiſchen in verloffen, und all briefe und gerechtikaiten 
uff baiden tailen erlangt gantz verricht, crafftlos, tod und ab, 

ain geſuenti, gerichti und geſchlichti ſach haißen, ſchad gen ſchad 

ſind. And dewedertail dem andern vergangener ſachen zuo 

argen nyem, gedenken die an den mälden afern noch rechten ſol, 

noch ſchaffen geton werden dehains wegs. 

And das der obgenant bruder Jakob die cappell zuo buochorn, 
die ain tochter der pharkirchen zuo hofen iſt mit ſingen und mit 

leſen und die underton der benannten pharkirchen zu hofen in 

curatis, vicariis perpetuis, altaristis ceterisque presbyteris, clericis, 

notariis et tabellionibus publicis quibusqunque per civitatem et dio- 

cesim Constantiensem.“
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der ringmur zuo buochorn ſeßhaft und begrifft mit chriſtenlichen 

ſacramenten, wie dan ain pfarrer ſin underton nach ordnung 

und geſetzt der hailigen criſtenhait zu verſehen ſchuldig und ver— 

bunden iſt nach aller notdurft ſol rogieren, usrichten und ver— 
ſorgen, und ſich zuo den hochzitlichen tagen nach inhalt der ur— 
tail ſo der erwirdig, unſer lieber, getruwer herr Fridrich Solr 
thumher unſer ſtift zu Coſtentz in unſerm namen und von unſers 

bevölhens wegen hierumb geben hat zu hofen erzaigen und da 
helfen, das wirdig ampt volbringen wie dan ſölichs diſelben 

urtail mit mer worten begrifft, dan die gantz by crefften bliben 

ſol. And darumb ſo ſöllen der obgenant herr Erhart apt des 
gotzhus zuo wingarten, herr Jos probſt zu hofen und ir nach— 

komen dem obgenanten bruder Jakoben järlichen von dem 

zächenden, der zuo dem gotzhus und der pharkirchen zu hofen 

gehört: 
des erſten voruß, vorab und vor allermenglichem geben ſechs 

Fuder wins, vierzig ſchöffel vaeſen, ain ſtrichen ermais, ein 
ſtrichen bonen, ain ſtrichen nüß, ain ſtrichen ciböllen, zwen ſegl 

mit rüben, zwai fuder höw, zwölf fuder holtz und zwantzig 

rainſcher guldin, und im den win zu herbſtzit, die vaeſen und 

das ſchmallſatt uff ſant martins tag, die nuß, den ciböllen die 

rüben, das höuw und das holtz yeglichs zu ſiner zyt, ſo das ge— 

valt und ſich nach landſtoff (2) und gewonhait zimlich gepurt 
und die zwantzig guldin zu den vier fronvaſten, zu yeglicher 
fronfaſten fünf guldin wären und anwurten zu frien handen 

und in ſinen gewalt gen buochorn in die ſtatt ane all widerred 

und och gantz ane ſinen ſchaden. 

Wär aber, davor gott ſye, das dehains iars ſölich mis— 

gewächſt kaem, das nit gantz ſo vil wins oder korns von dem 

zächenden zu hofen gevil, oder wurd, das der obgenannt bruder 

Jakob umb die obgeſchriben ſin 6 fuder wins und 40 ſchöffl 

väſen davon völlich möcht bezalt und usgericht werden, ſo ſollen 
im der obgenant apt zu wingarten, der probſt zu hofen und ir 

nachkomen desſelben iars geben für ain fuder win 8 89 und 

für ain ſchöffel väſen 8 * 3 der münz und wärſchafft ſo zu 

buochorn geng und geb iſt, und im das gelt wären (2) und be⸗ 

zalen zu den zilen und in der wiſe, als umb den win und das 

korn obgeſchriben ſtant. Doch ſo ſöllen ſi des obgenanten bruder
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Jakobs in ſölichem nit vären und im allweg geben win und korn, 
ſo ver das von dem zächenden gevallen und gelangen mag, und 
im das usſtellig, ſo der zechend nit ertragen möcht, es ſye an win 
oder an korn, in obgeſchribner maſſeln) mit gelt ervollen unge— 

värlich. 
Darzu ſo ſollen dem ſelben bruoder Jakoben volgen, wer— 

den und zugeheren alle die opfer, ſo dan in der obgenl(en)ten 

cappell zu buochorn und im zu den hochzitlichen tagen in der 
pharkirch zu hofen zu ſinem altar daruf er dan meſſe lifet, ge— 

vallen, und mit allen anderen desſelben gotzhus und der phar⸗ 
kirchen zuo hofen guetern, zinſen, zächenden, nutzen und gülten 

ſoll der obgenant bruder Jakob gantz und gar nichtzit zu ſchicken 
noch zu tun haben, und den obgenannten probſt und ſin nach— 
kommen und das gotzhus zu hofen daran ungeſamet, ungehindert 

und ungeiert laſſen. 
Wenn och der obgenannt bruoder Jakob von tod abgangen 

und nitt mer in lib iſt, ſo ſol die obgeſchriben penſyon och gantz 

tod und ab und dem egenannten probſt, ſinen nachkomen und 

dem gotzhus zu hofen ir rechten, ſo ſi bishar zuo der obgenann⸗ 

ten cappell zu buochorn gehept hand, vervallen und ledig ſin 

ane menglichs intrag und widerred. 
And des alles zu warem und offnem urkund ſo haben wir 

obgenannter biſchof Hainrich unſer biſchoflich inſigel tan hengken 
an dieſen brief, doch uns, unſern nachkommen und unſer ſtift an 

unſern biſchoflichen rechten in allweg unvergriffentlich und un— 

ſchädlich. 

Darnach ſo bekennen wir obgenannter apt und convent des 

gotzhus zu wingarten, Jodocus propſt des gotzhus zuo hofen und 

bruoder Jakob von Reat, das wir ſolcher obgemelter unſer 

ſpenn zu dem obgenannten unſerem gnedigen herren zuo Co— 

ſtentz in der gütlichait kommen ſind und in obgemelter wiſe mit 

unſern handen in ſiner gnaden hand by truewen an geſworner 

aides ſtat gelobt und verſprochen hand wie uns ſin gnad in der 

gütlichait entſchaidt, das wir daby belyben und dem ane intrag 

nachkomen wellen. Daruff uns och ſin gnad in vorgeſchribener 

maſſe in der gütlichait haut entſchaiden, das uns och baiderſidt 

von ſinem gnaden vol benugt willen och daby belyben und dem 

ane intrag nachkomen by den obgemelten unſeren truewen ane
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gevärd. — And des zu unſerer ſicherheit ſo haben wir obge— 

nannter apt Erhart unſer apty inſigel, und wir der convent 
unſers conventz gemain inſigel für uns und unſer nachkomen tun 
hencken an diſen brief. Darzu wir vorgenannten Jodocus probſt 

zu hofen und bruoder Jacob von Reat unſer inſigel für uns und 
unſer nachkomen och an diſen brief gehenckt haben, der zween 

glich geben ſind zu Coſtentz uf unſer lieben frouwen abend 

aſſumptionis nach Criſtus gepurt viertzehen hundert und im 
viertzigſten iar. 

Or.-Pg. Ludwigsburg (St. Fil. Arch. Hofen B 15). Von den fünf 

Siegeln fehlt das des Biſchofs. 

6. 

1451 Okt. 28. (Dornstag vor Allerhailigen). — Bürger—⸗ 

meiſter und Rat von Buchhorn 
machen dem B. Heinrich v. Kon— 

ſtanz Mitteilung von der Stif— 

tung der Anna Bodmerin (S St. 
Jakobs)pfründ. 

Dem hochwürdigen in Gott Vatter, Fürſten und Herren, 
Herrn Hainrichen von Gottes genaden biſchouen zu Coſtentz und 
verweſern des bistumbs zu Kur oder ſinem in gaiſtlichen ſachen 

vicary unſerem genedigen lieben Herren: Burgermaiſter, Aman 
und Rate zu Buochhorn unſeren gehorſam undelr)tänig dienſt 

ſagen uewern gnaden mit dienſtlichait berait zu aller zit. 

Hochwürdiger Fürſt und gnädiger Herr! Und erwirdiger Herr, 

der Vicary! — Wann in dieſem zit Got dem allmächtigen 

Schöpfern himelricht und ertricht, ouch der künglichen und aller⸗ 
rainſten junkfrowen Marie ſiner ußerwelten lieben muoter nicht— 

zid genemers, gefelligers und empfänklichers noch den ſelen 

fruchtbarers und troſtlichers iſt, denn die hailig meß und gött— 

licher dinſt, ſo denn von der muoter der hailigen criſtenhait lob⸗ 

lich angeſechen, geordnet und uff geſetzt iſt, herumb und nach 
dem und denn unſre burgerin Anng Bodmerin ſälig von gött— 
licher gieti und des hailigen gaiſtes influß ain ewig meß in der 

benenten unſer ſtatt, die zus Sant Niclaus Capell zu haben, als 

ſi dannocht in leben was und by irem geſunden lip, mit gunſt, 

wiſſen und guotem willen des erſamen wyſen Hannſen unſers 

alten burgermaiſters als ihres vogtes, und ouch mit rat, zuo⸗
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thun, ſtuer und hilffe ains burgermaiſters, amans und rates in 

der berierten unſer ſtatt loblich angeſehen, und die ſelb ewig 

meß in maeſſen wie hernach geſchrieben ſtaet, ordenlich und 
erberlich geſtifft, dotiert und mit ettlichen iren guettern hernach 
begriffen begabet hat. Und wenn aber die ſelb Anna Bodmerin 
ſäliger gedächtnueß von diſer welt geſchaiden und nit mer in 
leben iſt, darumb, daß denn ir wille und ordnung vollbraecht, 

ſolh ewig meß uffgericht und dardurch der gotzdienſt gemeret 

und gehuffet werde, haben wir gar volbetrachtlich und mit guo— 
ter zittiger vorbetrachtung, ouch ſonſt gentzlich in all form, wyß 
und maeß, wie denn das in allwaeg mengklich gaiſtlich und welt— 

lich in ewig zyt gantz krafft und macht hat, haben ſol und mag, 

ſunder mit gunſt wyſſen und willen der erwirdigen gaiſtlichen 

in gott vettern und herren, her Erhartz von gottes ordnung abt 
des gotzhußz zuo Wingarten und her Joſen Dietenhaimers prop⸗ 

ſtes zuo Hofen, baid ſant Benedikten ordens und des gemelten 
uewers bistumbs zuo Coſtentz unſeren gnedigen lieben herren 

ſolh meßß gott dem allmächtigen, unſerem lieben herrn und 
ſchöpfer und ſiner allerhochgelobtiſten und rainigiſten muotter 

und magd Marie, und allem himelſchen here lob wird und 
ere, ſunderlich ovch zu troſt, hail und hilf der genannten Annen 

Bodmerin als der rechten ſtifterin, ires elichen gemahels Jäcken 
Bodmers, baid ſeligen, und ir vordern ſele, darnach zuo troſt 

und hilfe unſern vordern und allen gelöbigen ſelen, uffgericht, 

begabet, angeſehen, geordnet, gefundiert und dotiert in ſöllich 

form und maß, ouch mit ſöllichen guetten ſtucken, nuetzen und 
guelten, wie hernach geſchrieben ſtaet: 

[1] Des allererſten haben wir etlich ſtuck und gueter, die dann 

clain und nit ſamenhaftig waeren, ſo die vor genannt Anna 

Bodmerin gueter gedechtnußz an die pfrund und ewig meß geben 

und geordnet hat, angriffen und andre gut darumb erkoefft und 

an die ewig meß geordnet und gewidmet: namlich zwei Höf zu 
Altmenſchwiler gelegen, dero ainen zu diſen zyten buwet Geb— 

hard Mayer und jährlich gilt 20 ſchöffel korns, zwaitail veſen 

und ain drittail habers, und 2 3 Coſtentzer werung, 10 

herbſthuener und ain faßnachthun, 100 ayer, und 10 ceiſten 

wercks, oder darfür 10 63. — And den anderen hof buwet jetzo 

Conrat Seckel daſelbſt, gilt jerlich 6 ſcheffel korn, zwei tail fäſen
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und ain drittail habers, und 1 88 6& och Coſtentzer wärung, 
8 herbſthuener, zwo faßnachthennen und anderthalbhundert 

ayer. 

Ouch haben wir daran erkoefft us der Rittrinen gut da— 

ſelbſt zu Altmanſchwiler gelegen 2 6 jährlichs und ewigs 

Zins und ain faßnachthuon und uß der Keßlerin gut daſelbſt 

och 2 65 jährlichs und ewigs Zins und ain faßnachthuon. 
12] Item ſo hat dann die benant Anna Bodmerin ſelig daran 
geben und gemacht alle hernach begriffen guot, raennt und guelt, 

ſo dann ir aigen auch allerſamenhaftigeſt und merklichiſt ſind 
geweſen mit namen: ain höflin und guetlin zu thüringen ge— 

legen, das zu dieſen zyuten buwet der jung Hanns Martin und 

jährlich gilt 4 ſchöffel bayderlay korns und 5 63, ouch 50 qyer 

und 4 huener. Doch gehören 2 huener davon gen marckdorff. 

— mer ain guetlin zuo ſchnetzenhuſen gelegen, das do buwet 

Aeli Stoeb, und jährlich gilt 2 ſchöffel bayderlay korns und 
2 53, 50 ayer, und 4 huener. 
[31 Stem 7 aimer ewigs wins zu klufftern. 
[4] Item dru ſtuck mit reben an der halden gelegen ob Conraten 

Hagnern; darob gaet järlich gen Hofen 3 63 und ain hun. 
[5] Mer druw ſtuck mit reben an dem ötliſpot gelegen endzwi⸗— 

ſchen den hagen, darob gaet järlich 16 6 och gen Hofen. 
[6] Item 10 63 ewigs zins ab ainer wys an dem erliſpot ge⸗ 

legen, die da inn hat zu dyſen ziten Conrad Braſter. 
[7] Item 16 63 ab ainem bomgärtlin zu dorf an der burbach⸗ 
gaſſe gelegen, und ab einer manmad wyß, die jetzo Hanns Wä⸗ 

ber by der linden inn hat. 
[8] Item 283 ab zwain mansmad wyſen ze veltried gelegen 

und ab ainem acker by dem clainen ruetlin gelegen, und ab 

ainer halben mannmadwyſen in den bettenen gelegen, die jetzo 

Hanns Muͤderlin der alt in hat, und ab den obgerierten zwain 

mannmadwyſen ze veltried gaend vormals zins darab der haili— 

gen dry kuenig altar zu Buchhorn 5 5 J haller. 
9] Item das hus an der ſeegaſſen gelegen zwytſchen Martin 

Strobel und Chriſtoffel Spidelins hueſern. 

Doch mit ſöllicher merklicher unterſchaid alsdann der ge⸗ 

melten Anna Bodmerin ſälig will iſt geweſen, daß ain caplan 

von dem huobgelt und zynſen, rännten, nuetzen und guelten, ſo 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 10
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uß und ab und von den berürten guetern jährlich gand alle jar 
60 à haller der benempten unſer ſtatt werung ſollen volgen und 

werden, und nit mer. Die ſol im alſo ain vogt, ſo dann von 

ainem burgermaiſter und raote zu hie zu Buochorn geſetzt wirdt, 

järlich und jeglich jar beſunders handraichen und geben, ovch 
zu lieb laſſen werden, und nit ußzueg darin thun ungevarlich, 

alſo das ain caplan dhain vordrung noch anſprach ſol haben 

nach dem gemelten hubgelt, noch nach den zinſen und gülten 
weder mit gericht gaiſtlichem noch weltlichem, noch mit dhainen 
andren ſachen, die jemand gedenken, fürwenden oder ufziechen 

kann oder mag. Sunder ob ichtzid über die 60 àh. da wäre 

oder belibe, das ſol ſant Niclaus capell alhie zus Buochorn alle 

jaor folgen und werden. Ob och dehains jars die obberierten 

gueter ſo ſwach werind oder wurden, das ſy die gemelten 
60 L h. nit ertragen möchten, wie ſich dann das geburte oder 

machote, ungeferlich ſollen die 60 U h. des ſelben jares ainem 

caplon ervollet werden, von andren ſant Niclaoſen allhie zuo 
Buochhorn nuetzen und guelten, alſo das ein jeglicher caplan der 
60 & h. ſoll gewiß und heblich ſin alle jar one geferd. 

And wann nun ain jeglicher ſtifter, der alſo ain pfrund am 
anfang dotiert, begabt, ſtift und uffricht, ainem caplan zimliche 

ſchwäre der burdy erber und redlich gedingt, und göttlich dienſte 

mag ufflegen, darumb vermainen wir zu dem aller erſten: 
[1] daͤtz ein altar ſölle gewicht werden in der benannten 

unſer ſtatt und in ſant Niclaus capell in der ere der hoch— 

gelopten allerrainigiſten junckfrowen Marie, und in der ere 

Sant Jakobs des hailigen zwelfbotten des meren, und ſant 

Criſtoffers des hailigen martyrers uff dem ſelben altar. 

[2J And in der ietz gemelten capell ſol der ſelb caplan all 
tag wenn er geſchickt iſt, meß leſen und haben ungefarlich. Wol mag 

er ob er wil den mentag fueren, oder ainen anderen tag oene⸗ 

gefärd, wenn an dem montag ain hochzitlicher tag iſt, alſo das 

er an dem tag billichen meßz hätt, denn an ainem andern tag. 

And wenn aber ain caplan der ſelben meß geſchickt iſt, und meß 

leſen wil, es ſy an hochzitlichen tagen, an unſer lieben froewen 

tagen, an zwelfbottentagen, an ſunnentagen, ſo ſol er die haben 

uf die fruewen meß, alſo wenn der prieſter, der die fruewen meß 

gehept hat, ab altar gangen iſt, das dann derſelb caplan über
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ſinen altar gange, und daſelbſt meß leſe, alſo, das er den Gotz— 

dienſt zu hofen nit irre noch ſumme ungefarlich. 

[3] And ſol ain jeder caplan des vorgenannten altars ainem 

bropſt zu hofen ſunderbar ovch der capell und dem altar und 

der pfrund getruw ſin, ieren nuetz und frummen zuo fuerdern, 

und ſchaden zuo wenden, als ferrer das an im iſt ungevarlich. 

Er ſol ovch ainem bropſt zu hofen gewärtig, gehorſam, byſten— 

dig und beholffen ſin in göttlicher uebung mit ſingen und leſen 

und anderen zimlichen ſachen, ſunderlich mit ſinem chorhembt 

zu chor gan und ſtan, wenn man gewonlich zu chor gat, und 

helffen den gotzdienſt volbringen; ouch die ſacrament mini— 

ſtrieren, wenn es nottdürftig iſt, und er daerumb erfordert 

wirt, als her Conrad Hörnler und andre caplan zu Buochhorn, 

ußgenommen, daß er mitſchuldig iſt, zu hofen meß han, on alle 

gefärd. 

4] And die berierten pfrund ſol ain jeglicher caplan ſelbs 

weſenlich und perſonlich beſitzen und verſehen, und dhain andre 

darzuo haben noch verſehen dann mit gunſt erloeben und gue— 

tem willen aines burgermaiſters und rates hie zu Buchhorn. — 

Wär aber, das im ain andre zuo ſtind und wuerde ueber kurtz 
oder lang zit, ſol er in monatzfriſt darnach ungevärlich dero 
ainen uffgeben und von handen ledencklich laeſſen, und da— 

wyder nit thun noch reden, noch dhain uffzug noch urſach 

daerin ſuochen noch haben in dhain wyß noch wäg überal, alſo 

das im darwyder und darin gar nuechtzig beholffen ſin ſol noch 

mag, weder gnad noch fryhait, breve noch recht, gaiſtlichs noch 

weltlichs, noch ichtzig anders überal, das jetzo iſt, oder in kuenf— 
tig zot mag erworben werden one alle gefärd. 

5] Es ſol ovch der ſelb caplan der berierten ewigen meß 

die obgenannten guot noch dhain ir zugehörd noch ichtzit daran 

noch darvon, noch der ſelben pfrund buecher, kelch, noch ander 

gezierd und klainat mündern, verändern, verſetzen, flaitzen, 
bekumbern, noch verkouffen in dhain wis noch wäge ungefar— 

lich, ſunder das alles und inſunder ieglichs nach ſinem beſt ver— 

muegen, getruewlich hanthaben und verſehen, als er dann dae— 

rumb gott antwurten welle on alle gefärd. 

[6] And wenn das zuo ſchulden komet über kurtz oder lang 
zit, das die egemelt pfrundt ledig iſt oder wirt, es ſy von ab⸗ 

10*
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ſterben oder ufgeben ains caplans, ſöllen und muegen wir und 

unſer nachkommen allwägen ainen prieſter, ſo ains erbern und 

beſchaiden und unverluemten, ſunderbar aines guten wandels 

und prieſterlichen lebens iſt, preſentieren und antwurten ainem 

jeden prelaten und herrn zu wingarten. Dem ſol dann ſin gnad 

die berierte pfrunt lihen, und dhainem andern, ouch denſelben 
unſerm genädigen herren zuo Coſtentz, oder ſinem vicary 

preſentieren und bitten, in daruff zu confirmieren und inveſti— 

gen () on alle gefärd. 

And alſo ſol nun hin und hin, imer, ewancklich die gemelt 

pfrund und ewig meß begabt und dotiert, wie oben geſchrieben 
ſtaot, ain gaiſtlich pfrund haißen und ſind, doch allwäg one 

ſchaden des genannten unſeres herren des bropſtes, alſo das er 
ſol ainem bropſt zu Hofen das opfer allwäg antwurten und 

geben, oder mit ſinem willen überwerden on alle gevärd. 

Darumb hochwirdiger fürſt und gengediger her von Co— 
ſtentz und erwürdiger her der vicary, bitten wir üwer erwirdig 

vätterlichait mit dienſtlichem fliß ſo allerundertäniglichſt wir 

imer vermuegend in kraft des briefs, das ir diß vorberiert ſtif⸗ 
tung, dotierung und begabung der gemelten ewigen meß in der 

maeß ordungen, formen und geſtalt, wie oben begriffen iſt, 
beſtättigen, bewaren, und veſtnen, gewirdigen geruchen, als 

ſich umb ſöllichs gebuert, und daerin anſehen merung göttlicher 

übung und das guot, ſo dann geſchächen mag, ſunder och unſer 

fliſſig und ernſtlich gebette und undertänig gehorſam dienſt. .. 

one zwyfel wan wir uewer genaden undertaenig dinſtlichait 

bewyſen möchten, täten wir mit willen, als wol billich iſt. 

Dieſer ding aller zus warem offem urkund und ſtätter er⸗ 

wyſen ſicherhait haben wir egenannt burgermaiſter, amann und 

raete zuo Buochhorn der ietz genannten unſer ſtatt ſecret inſigel 

offentlich gethaon hencken an den brieve, doch der ſelben unſer. 
ſtatt, ouch uns, unſern erben und nachkummen in ander wäg 

unvergriffen und unſchädlich. — AUnd wir benannter apt Er⸗ 

hart, des genannten gotzhuß liben herrn, bropſt Jos zuo Hofen 

und Hanns Schuechlin der egenannten ſtifterin ſäligen vogte 

bekennen in ſonder an dem brief, das diß obgemelt ſtifftung, 

ordnung und begabung der berierten ewigen meß in aller form, 

wyß und maſſe wie obſtät mit unſerem gunſt, wyſſen und guo⸗
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tem willen beſchehen und volendet iſt, herumb haben wir unſer 

inſigel opch offenbar gethon heran hencken, doch uns, unſeren 

nachkummen und gotzhüſern, ouch mir genannten Hanſen Schue— 

lin und minen erben in andre wäg one ſchaden. 
And iſt dieſer brieff geben uff dornſtag vor Allerhailigen— 

tag, do man zalt nach der geburt Criſti Iheſu unſeres lieben 
herren vierzehenhundert und in dem ain und fünftzigſten 

jaere ete. 
Pap. Abſchrift, XV. Jahrh. 4 Bl. Ludwigsburg St. Fil. Arch. 

(Hofen B 21). 

7. 
1473 Juli 24. Ppridie S. Jacobi maioris). — Burkard 

Spanagel und ſeine Ehefrau Ur— 

ſula ſtiften eine ewige Meſſe auf 

dem Dreifaltigkeitsaltar der 

Spitalkapelle. 

In dem Namen der hailigen drivaltigkait Amen. 

Zuo ewiger angedachtnuß diſer nachgeſchribner Ordnung und 

geſchichte bekenn und vergich ich Burgkhart Spanagel und ich 

Arſula ſin eelich husfrow, Burger zuo Buochhorn offenlich mit 

dieſem brieff für uns, ouch alle unſer erben unnd nachkomen 

und thuon kunt allen denen, die diſen brief hienach immer an— 
ſehent, leſent, oder hoerent leſen: Wann aber iſt, das ain ieg— 

licher criſtenmenſch billich got dem allmechtigen, ſinem ſchöpfer, 

ſolher gnaden und überflüſſigen guotthat, die er uns ſo mengval⸗ 
tencklich hie in dieſem zyt erzaigt hat, und noch täglichs durch 

ſin erbarmd bewyſet, lob und dank ſagent, und das nach unſerem 

vermuegen widerlegent. And aber vor baide unſer vergangen 

zyt laider vil und dick wider got den hern und unſer hail un— 

nuetzlich vertriben haben, und wann wir ouch bekennen, und 

wiſſen, das nichts gewiſſers iſt, dann der tod und nuetzit unge— 

wiſſers, dann die ſtund des todes, haben wir baide betrachtet 

und ernſtlich ingebildet den ſpruch des hailigen zwelfboten, der 
da ſpricht: „wer lützel ſaiget, der ſchnidt lützel; wer 

aber vil ſaiget guter werck, der empfacht ouch vil 

lones in der ewigen ſaeligkait“ — umb das ſo haben 

wir uns fuergenommen, von ſoellichs zitlichs guots wegen, das 

uns got der allmächtig hie im zit verlihen hat, by unſerm leben
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und guter vernunft zu ordnen und zu ſchaffen nach unſerem 

abgang, ſo ich Burkhardt Spanagel nit mer in leben bin, ain 

ewig meß zu geben und zu vermachen (nach dem zu diſem zitt 

got dem almächtigen und ſeiner werden muoter Marie nichtzit 

genamers und empfincklichers, noch den ſelen troſtlicher iſt, dann 

die hailig meß und göttlicher dienſt, ſo danne von der muoter 

der hailigen criſtenhait loblich angeſehen und ufgeſetzt iſt. — 

Hierumb ſo haben wir mit guter vernunft ouch zitlicher vor— 

betrachtung wolbedachtem ſinn und muot zu den zitten und 

tagen, do wir das criſtencklich mit aller volcumenhait gethuon 

kunden und mochten mit allen den worten und wercken, ſo dartzu 

gehortent und notturftig warend und gewonlich in all ander 

form und wiſe, und wie dann das jetzen und hernach ewencklich 

und an allen ſteten und enden, ouch vor allen luetten, richteren 

und gerichten, gaiſtlichen und weltlichen, und allenthalben gantz 

und gut, kraft und macht hat, haben ſol und mag für aller— 

menigklichs widertailen und abſprechen ain ſolh teſtament, ord— 

nung und gemaecht volfuert und getan haben, volfueren, ord— 

nen tugent und machent, das jetzo wiſſentlich und unwiderruf— 

lich craft und macht diß briefs diß hernach geſchriben teſtament 

ſeelgraet und gemaecht, doch uns hierinn diß vorbehalten, das 

ich obgenannter Burkart Spanagel min lebtag und nit lenger 

noch fuero alle min ligende und varende gueter bruchen, nuetzen, 

nyeſen, beſetzen, endſetzen mag nach miner notturft ungevarlich. 

1] And dem iſt alſo: das unſer mainung und letzter will 

iſt, das wir des erſten, als wir hoffen und getreuwen durch 

inſprechung des hailigen gaiſts angeſehen haben zu dotieren und 

ufzurichten ain ewig meß in dem ſpital zu Buochhorn uf dem 

altar in der eren der hailigen Drivaltigkait, der loblichen und 

kungklichen muoter Marie auch ſandt Martis, ſandt Verenen 

und ſandt Eliſabethen gewyhet iſt uf etliche ſtuck und guetere, 

ſo ich dem egemellten ſpital zu Buochhorn ledencklich uebergeben 

hab, die inn zu haben, zu beſetzen und zu entſetzen nach irem 

willen und deſſelben ſpitals nutz und notturft doch mit ſolhem 

ding und underſchaid, das ſie ainen jeden prieſter und caplan 

derſelben pfrundt zu ufendhaltung einer leibsnarung zu ewigen 

zitten geben ſollen von des egemellten ſpitals nutzen und gueteen
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26 U guter und genamer diß lands werung one allen abgang 

zu ewigen zitten. 
[2] Mer dartzu ſol der ſelb prieſter innhaben und weſenlich 

beſitzen unſer hus, hofſtat und hofraiti hie zu Buochhorn in der 

ſtat an der ſeegaſen, zwiſchen Caſpar Haeggilis und Conraten 

Keßlers hueſeren, mit aller zugehoerd, darab vormals 4 jar— 

lichs zins gat an das amanambt zu Buochhorn, das ouch ain 
jeglicher caplan zu ewig zyt in guten eren unzergangklich und 

unverwueſtencklich an allen dingen haben ſol über ſin aigen 
coſtung, dartzu ouch ainen krutgarten zu Hofwerts an der oberen 

gewand zwiſchen Martin Dolinger und Joſen Broeglin gelegen, 

mit aller zugehörd für ledig und recht aigen den inn zu haben 
und zu nyeſen nach ſiner notturft in aller wys und maß, wie 

das obgemellt hus ungevarlich. 

[3] Fuero iſt ouch unſer letzter will und mainung, das ain 
ieder ſpitalpfleger des egemellten ſpitals zu Buochhorn der ie 

zu ziten iſt oder geſetzt wird 2 K 13 jarlichs zins von den 

zwain hoefen zu Rambratzhofen gelegen gevallende nach minem 

tod umb (lies: und) abgang, dannenthin alle wochen, wöchent— 

lich, ouch jede wochen allein und beſonders allwegen an dem 

ſambstag armen lueten, ob ſo vil perſonen in dem obgenannten 

ſpital dann zumal ſind, oder ſunſt husarmen lueten, ob dann 

zumal ſo vil perſonen in dem genannten ſpital zu derſelben zitten 
nit waeren und darnoch gangen kaement 1 85 werts brot wiſes 

geben und usſpenden ſolen one alle fuerwort, intrag und wider⸗ 
red und darwider dhains iares niemer nichts fuer ziehen, noch 

zu wort haben dhainerley ſach überal in dhainen weg gar und 

gaentzlich one allen abgang und one alle minderung. 

[4] Wir haben ouch uns ſelbs und der erſamen frowen 

Agneſen Spanaglinin miner vorgendigen ſaeligen, eren hus⸗ 

frowen, ouch unſer aller vater und muoter ſaeligen, und aller 

unſer vordern ſaeligen ſeelen zu hilf und zu troſt hierum ge— 

dingt, in dieſer obgemelten unſer ſtiftung der gemelten pfrundt 

vorbehalten, das ain ieglicher caplan der ſelben pfrundt hin⸗ 

fuero in ewigkait unſer, ouch unſer drier vater und muoter 
ſaeligen und aller unſeren vorderen ſelen jarzittlichen tag jär— 

lich began ſol: alſo wenn das iſt, das got der almächtig über 
uns alle, oder ains allein gepoten hat, und von dieſer welt ab⸗
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geſchaiden ſind, got der her uns mit ſinen genaden in geſund— 
hait langwirig ufendhalten welle, das dann ain jeder caplan 

derſelben pfrundt allwegen vierzehen tag nach dem oeſterlichen 

tag offenlich verkuenden laſſen ſol an der kantzel und die jarzitt 

inn das ſellbuch zu andern jartagen ſchriben und ſelb ſechſten 

prieſter began mit ſambt ainem ſchuolmeiſter zu Buochhorn, der 

dann zu zitten da iſt, und die ſelben jarzyt began, anfahen an 

dem abent mit ainer geſungen gantzen vigily und enmordens 

(sich an dem tag mit ainer geſungen ſelmeß zu fruegem oder 

ſpaetem ambt, wie im dann das fuegklich und geſchickt ſin wir— 

det, loblich und eerlich vollenden ſol. — And inſunder, das under 

der ſelben geſungen ſelmeß, die in der capell ſandt Nicolaus 

gehebt werden ſol, von den prieſteren zu dem allerminſten ain 

geleſene ſelmeß geſprochen und volbracht werden ſol. — And 

dann zumal zu jarlichem tag uf den ſelben tag zu Hofen zwo 

meſſen geleſen und gehebt werden ſollent, und darnach von 

ſtunden an ain ſolcher caplan mit den ſelben zwainen prieſteren, 

die alſo zu Hofen ire ampter und meſſen vollendet hand, ains 

mit demſelben prieſter uf den kirchhof herus mit ainem rochfas 

und wychbrunnen ueber die greber mit ainem „Plabeco“ gan 

vom anfang bis zu ende mit den collecten ſprechen und conclu— 

dieren, rochen und wychebrunnen geben und vollenden; und die 

andren prieſter ouch uf den tag zu iren gewonlichen zitten, es 

ſie ain tail im ſpital ald in der capell ſand Niclas, volbringen 

und haben ſollent. — And wenn das alſo beſchicht und ſolher 

jagerlicher tag, als obſtat, volbracht wird, ſo denn ſol ain ſpital— 

maiſter denſelben ſechs prieſtern uf demſelben jarlichen tag, die 

by dem gotsdienſt geweſen ſind und ire meſſen volbracht habent, 

je jedem geben 1 63 guter landswerung, ainem ſchuolmaiſter 

6 und dem meßner ouch 6 3, ob ſi alle gegenwärtig alſo 

geweſen ſind; desgelich ſaud Niclauſen und der capellen daſelbſt 

von kertzen uf zu ſtecken 2 63. — Item ouch uf den ſelben 

igerlichen-tag für 3 53 wyſes brot an ain ſpend armen lueten 

zu geben von und ab der nutzung, ſo der obgemelt ſpital von 

den guetern wie obſtat, hat on alle widerred, als denn das und 

anders der ſtiftbrief der ewigen meß und pfrunt klaerlichen 

ußwyſſen wirt.
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[5] Fuero iſt ouch unſer mainung und ernſt, das ain 

Burgermaiſter und klainer rat zu Buochhorn und alle ir nach— 

komen zu ewigen zitten in der genannten pfrunt die gerechtig— 
kait und das recht haben ſollen zu latin genannt ius nominandi: 

alſo wenn und wie oft das beſchicht und zu ſchulden kumbt, 

es ſie ueber kurtz oder lang zyt, das die ſelben pfrunt von ab— 

gangs, ſterbens oder verwechſelns wegen, wie ſich denn das 

onegeuard begibet, ledig wirdet, ſo ſollen ſi allwegen ainen ge— 
lerten layprieſter, der aines erberen, beſchaidnen wandels und 

aines prieſterlichen lebens ſie, naemen, und darin weder mit 

gaben, ſchenckinen, gepurt, geſchlacht, frundſchaft noch kainen 

anderen zittlichen vortaile anſetzen, allein die ere gottes und der 

ſelen hail und troſt, und ſetzen ouch, das in ſolher maß zu be— 

ſchwaerung irer gewisne, als ſie got dem allmächtigen an dem 
juengſten tag darumb antwurt geben wellen, und alſo den 

preſentieren und antwurten ainem prelaten und herren zu win— 
garten, das ſin genad im lihe ouch den dannenthin unſerem 

genadigen herren von Coſtentz, oder ſinem vicarien preſentier 

und antwurte, das im beſchehe und widerfahr mit inueſtigieren, 

zu beſtättigen, als denn darzu gehoert und nottdurftig iſt. 
[6] Dennenthin ſol der ſelb lay prieſter, dem alſo die ſelb 

pfrund und meß verliehen und zugeſchriben iſt, mit ſin ſelbs 

leib und perſon weſenlich und durch nyemat anderen beſitzen, 
verſehen und verſorgen; und inſonder wenn er geſchickt iſt, all⸗ 

weg meß ſingen oder leſen, und die haben von ſtunden an, 

wenn die fruemeß in der capell ſant Niclaus vollbracht und 
gehebt worden iſt, und alsdann über altar gan onegevard; be⸗ 

ſonder allerwegen an dem moentag uns ſtiftern, allen unſeren 

vorderen, vater und muoter, und allen criſtgloebigen ſelen zu 

hilf und zu troſt ain ſelmeß zu haben, ob es nach dem zyt dann 

zumal geſchicklich, das uf den ſelben tag dhain gebanner tag zu 

faeren gevallen iſt. And wenn ſolhs beſchicht oder iſt, ſo ſol diſe 

ſelmeß enmornends an dem Zinstag gehebt und geleſen wer— 

den, und in der wochen wochentlich nit mer zu fyren, dann 

ainen tag one geuard. 

[7! Er ſol ouch von der ſtat Buochhorn nit wandeln, ritten 

noch gan, denn mit erlouben ains burgermaiſters und klainen 
rats zu Büochhorn. Dann wo er darueber one urlob hinweg
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ging, für oder ritte, und uf vierzehn tag oder dry wochen ald 
daby us waere, alsdenn und uf ſtuck ſollte der ſelb caplan der 

vermelten pfrund gaentzlich beroubt und verſchalten ſin. And 

muegen und ſollen die ainen andern erberen layprieſter, der ſi 

gelert, nuetz und gut bedünckt ſin, nominieren ſollent und preſen— 
lieren, wie oblut, one deſſelben prieſters, der diß alſo ueber— 

fahren hetti, bekumbernus, ſumen und irren und one alles 

widerſprechen, one alle geuard. 

[(8] Ain ieglicher ſolher caplan der gemelten pfrund ſol ouch 

ainem herren bropſt zu Hofen, ſinen nachkomen und ſtathaltern 

zu gaiſtlichen zimlichen ſachen mit ſambt annderen caplaenen 

der capell ſand Niclaus gehorſam, byſtändig, hilflich und fuer⸗ 
drig ſin zu goetlicher übung mit ſingen, leſen und mit anderen 
dingen und ſachen, ſo zimlich ſind, ſonderlich mit ſinem chor— 
hembt zu chor gan und ſtan wenn man gewonlich zu ſchor] gat 

und den gotzdinſt helfen vollbringen, und ouch das Sacrament 
miniſtrieren, wie es notdurftig iſt, und darumb ervordert wirt 

one alle geugerd. 

9] Beſonder ſol er ouch die pfrunt nit verwechflen, oder 

dhaine mer zu dieſer haben, noch verſahen, denn mit gunſt, er— 

louben, wiſſen und willen ains burgermaiſters und rats zu 

Buochhorn. — Waer aber, das im ain ander pfrund zuſtund 

ald wurde über kurtz oder lang zyt, ſo ſol er zu monatsfriſt dar— 

nach dero aine ungeugerlich ufgeben und von handen laſſen und 

darwider nit thun noch reden, ouch dhain uszug noch urſach 

darinne nit ſuchen noch haben in kainen weg. 
[10] wir ſollen ouch, und iſt hierin unſer mainung, das 

die vermelten guettere, die wir dann dem obgemelten ſpital 

darumb uebergeben haben, dhains wegs, in dhain ander wyſe 

noch an dhain ander end geordnet, geſchriben, noch bewendt 

werdint, ouch dhain ander aendrung, damit nit fuergenomen 

werd zu thuont, denn allain, das die by dem obgenannten ſpital 

zu Buochhorn beliben, und ainem jeden caplan des gemelten 
altars ſin corpus davon geben werde, als das vorbeſtimpt und 
dotiert iſt one geugerd. 

11] Ouch ſol ain ieder caplan der ſelben pfrund ainer ſtat 

zu Buochhorn mit ſtueren und anderen zimlichen anlegungen 

und rats fürnemungen hievon ſo vil thun, als er denn ange—
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ſehen wirt zu thunt nach billichait und gewonhait, und als andre 

mit caplanen thunt, und ainer ſtat zu geben ſchuldig ſind one 

geuagerd. 

And dirre ſachen aller zu veſter ſtäter ewiger ſicherhait, ſo 

haben wir obgenannte ſolher unſer vorgeſchriben ordnungen, 

ſelgraet, teſtament und gemaecht nach min des obgenanten 

Burckharts Spanagels abgang und tode in truewen handen und 

bevolhen den erſamen, fuerſichtigen und wiſen burgermaiſter 

und klainen rat der ſtat Buochhorn die vorgeſchriben unſer 

geſchäft und geordnete beuolhen durchuß an unſer ſtat zu voll— 

bringen, zu vollfueren und ſchaffen vollbracht werden nach in— 

halt des briefs. — Beſonder ſo begeren und bitten wir ſi gar 

fruntlich und ernſtlich, ordnen und ſchaffen ouch in craft und 

macht ditz briefs, das ſi ditz ordnung, wie obſtand, kreftencklich 
vollſtreckend, ufrichtend und vollendent, das ſi by iren creften 

beſtan und beliben muegen uf die allerpeſten, zimlichſten und 

weſentlichſten formen on aller menigklichs widerſprechen und 

abtailen on alle gugerde. 
And das alles zu merer, beſſer und gueter ſicherhait, warem, 

offem urkunt veſtung dieſer ding und ſachen, wi obſtand, wann 

wir obgenante aigner inſigel nit haben, ſo haben wir gar vliſſig 

und ernſtlich erbeten den erwirdigen und gaiſtlichen herrn propſt 

Joſen des gotzhus zu Hofen unſeren genadigen herren, und den 

fuernemen und wyſen Clauſen Welltin, der zyt vogt zu Btten⸗ 
dorf, das ſi ir aigene inſigel von unſer ernſtlich gebet wegen 
für uns unſer erben offenlich gehenckt haben an diſen brief zu 

ainer gezeugknuß diſer ding, darumb wir uns veſtencklich und 

creftencklich verbinden, das wir obgenannter propſt Jos und 

auch Claus Waelti von irer gebet wegen verjehen gethan haben, 

doch uns, unſeren nachkomen, gotzhus und vogtye, und allen 

unſeren erben unvergriffen und unſchädlich, der geben iſt an 

Sant Jakobs des merern zwelfboten abent in dem jar, do man 
zalt von der gepurt criſti tuſent vierhundert ſibentzigk und 

dru jar. 

Pap. Kopie, XV. Jahrh. Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen B 21.
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8. 

1486 Okt. 21., Konſtanz. — Beſtätigung der Span— 
nagelspfründe in Buchhorn durch 

den Generalvikar von Konſtanz. 
Vicarius Reverendi in Christo Patris et D. D. Ottonis 

Dei et Apost. Sedis gratia epi Constantiensis in spirituali- 
bus generalis omnibus presentium inspectoribus subscrip- 

torum noticiam cum salute. 

Noverit noverintque universi et singuli, quos nosse 
fuerit opportunum, quorumque nunc interest aut interesse 

poterit quomodolibet in futurum, quod nos anno et die 
quibus presentium data subscribitur, fundationem, erec- 

tionem, dotationem et ordinationem misse perpetue ad 

altare hospitalis oppidi Buochhorn in honore sancte et 

individue Trinitatis gloriosissimeque Dei genitricis Vir- 

ginis Marie ac Sanctorum Martini epi, Verene et Elisa- 

bethe consecratum per providum virum Burkhardum 
Spannagel opidanum opidi Buochhornensis predicti, et 

Ursulam uxorem eius legitimam matura cum deliberatione 

ad laudem et gloriam redemptoris nostri sueque piissime 

Virginis et Matris Marie ac totius celestis agminis Sanc- 

torum ac pro ipsorum parentum suorumque predecessorum 

ac successorum ac Christi fidelium vivorum et defunctorum 

animarum salute et remedio, prout in litteris dotationis, 

quibus praesentes nostre littere sunt et apparent transfixe 

appensate continent et exprimunt cum singulis suis articulis 

et punctis iuste et canonice invenimus factas et ordinatas. 

Illis tamen articulis „Er ſol ouch von der ſtat Buchhorn 

nit wandern, ritten noch gan denn mit erlouben ains burger— 
maiſters und klainen rats zus Buochhorn, dann wo er darüber 

one urlob hinweg ging, fuer, ald ritte, und uf vierzehn tag, ald 

dry wochen, ald daby uß wäre, alsdenn und uf ſtuck ſolt der— 

ſelb caplan der vermelten pfrund gaentzlich beroubt und ver— 
ſchalten ſin und muegen und ſollen die ainen anderen erberen 

lay prieſter der ſi gelert nuetz und gut bedunckt, ſine nominie— 
ren ſollent und preſentieren, wie oblut one deſſelben prieſters, 

der dies alſo überfaren hette, bekumernuß ſumen und irren und. 

alles widerſprechen on alle gevaerde“. — „Ouch ſol ain jeder
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caplan der ſelben pfrund ainer ſtet zuo Buochoren mit ſtueren 
und anderen zimlichen anlegungen und rats fürnemungen hie— 

von ſoviel thun, als er dann angeſehen wird zu thunt nach 
billichait und gewonhait und als ander mit caplanen thunt, 
und ainer ſtat zu geben ſchuldig ſind onegeuarde“ — seclusis 

et exceptis. Quos siquidem nullius volumus esse efficacie, 

roboris vel momenti salvo, quod si per mensis spatium 

continuum capellanus pro tempore existens a predicto 

opido se absentaverit, ipsum beneficium inprovisum relin- 
quendum ex tunc in eundem eventum super eo in iure 

coram iudice ordinario debet experiri, consensu etiam 

quorum interest ad hec patenter accedente. Quapropter 

huismodi pro confirmatione premissorum supplicationi 

Nobis facte annuentes huiusmodi fundationem, erectionem, 

dotationem et ordinationem sine tamen ecclesie parochia- 
lis opidi Buochhoren sepedicti preiudicio et decremento 

duximus auctorizandam approbandam et confirmandam. 
Et in Dei nomine auctoritate ordinaria approbamus, 

auctorizamus, ratificamus et confirmamus harum serie 

litterarum, supplentes etiam omnes defectus, si qui forte 

in premissis intervenisse noscuntur adhibitis in his solemni- 

tatibus et cautelis debitis et consuetis in talibus de iure 

vel facto adhibendis. 
In cuius rei testimonium et robur perpetue firmitatis 

sigillum Vicariatus mei presentibus duximus subappen- 

dendum. 
Datum Constantie anno Domini 1486, die 21 mensis 

Octobris, Ind. IV. 
Kopie Pap. Ludwigsburg St. Fil. Arch. (Hofen B 21). Außen:? 

Ain Coppy von Spannaglspfrund und jartag. Eine ſpätere Hand fügt 

hinzu: cum confirmatione Vicarii generalis. — Archival. Vermerk: N. 56: 

anno 1483 pridie S. Jacobi maioris. Hofen N. 56. 

9. 
1490 Juli 22., Konſtanz. — Urteilsbrief des General— 

vikars des B. Otto IV. von Kon⸗ 
ſtanz in der Streitſache des 

Propſtes von Hofen gegen Buch— 

horn betr. die Pfarreirechte.
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Vicarius reverendi in Christo Patris et D. D. Ottonis 
Dei et Apost. Sedis gratia Ep. Const, in spiritualibus 

generalis universis et singulis ecclesiarum parochialium 
rectoribus. plebanis, viceplebanis, ceterisque presbyteris, 

elericis, notariis et tabellionibus publicis per diocesim 

Constantiensem ubilibet constitutis salutem in Domino cum 

debita presentium executione. 
Expositum est Nobis pro parte reverendi viri Domini 

prepositi in Hofen quod, licet ipse rector ecclesie paro- 

chialis in Hofen existat, licet insuper ecclesia in oppido 

Buchorn sita sub limitibus prefate ecclesie Hofen consti- 

tuta sit, et sic filialis esse dinoscitur, ipse quoque Domi- 

nus exponens subditos iam fate ecclesie in Buochhorn 

providere habeat atque provideat, et quamvis ipsius Do- 
mini exponentis intersit, ne magister civium et consules 

iam fati opidi. Buochorn procuratores fabrice eiusdem 

absque scitu et consilio Domini prepositi deputent ac se 
de rebus et proventibus eiusdem fabrice intromittant, 

talia ipsius fabrice bona alienando seu expendendo; pre- 

terea: quamvis ipse dominus prepositus principalis rector 

seu procurator ipsius fabrice esse dinoscatur, unde ceteri 

procurates fabrice eciam de consensu eiusdem deputati 

racionem de imbursatis et expensis dicte fabrice bonis 
presente eodem Domino exponente et superattendente 

reddere teneantur, nihilominus tamen prelibati magister 
civium et consules opidi Buochorn certis iam transactis 

temporibus ad fabriam dicte ecelesie Buochorn procura- 

tores absque scitu, consensu et consilio ipsius Domini 
exponentis ordinaverunt et deputarunt. Qui quidem pro- 

curatores Domino exponenti minime avizato seu requi- 
sito, se de elemosynis, obventione, rebus et bonis ad dic- 

tam fabricam spectantibus intromiserunt et intromittunt 

talia pro censu locando et vendendo, exponendo et pro 

libito suo disponendo, preter id et absque eo, quod huius- 

modi procuratores hactenus de bonis àc rebus fabrice iam 

fate locatis, venditis, imbursatis et expositis effato Do- 

mino exponenti rationem fecerint et seu facere cura- 

verint.
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Porro: quamvis ipsius Domini exponentis interfuerit 

et intersit, ut habeat edituum sibi obsequentem atque 

fidelem, qui etiam vel iuramentum se fideliter ecclesie 

rebus conservandis sibi prestet, quodque etiam ipse Do- 
minus prepositus electioni et deputationi editui tanquam 

rector et principalis procurator merito admitti et in- 

teresse debuerit et debeat, — nihilominus tamen preli- 
bati magister civium consules et seu procuratores certis 

transfluxis temporibus absque vacatione et scitu sive 

consensu ipsius Domini exponentis edituum seu edituos 

ad dictam ecclesiam elegerunt, ordinaverunt et deputa- 
runt, absque eo, quod talis edituus fidelitatem huiusmodi 

Domino exponenti prestiterit. 
Enimvero licet ipsius exponentis intersit, ne quivis 

citra ipsius consensum et scitum in huiusmodi ecclesia 

se de anniversariis intromittat, nihilominus tamen dicti 

procuratores se de aniversariis et obventionibus eorundem 

intromiserunt absque scitu et consilio Domini prepositi 

ceirca eadem disponendo et ordinando- 

Rursus: quamvis nemini liceat oblationes super al- 

tari ipsius Domini exponentis positas sive tales consi- 

stant in pane vel vino absqué voluntate Domini exponen- 

tis percipere, levare et tales usurpare, nihilominus tamen 

certis transcursis temporibus edituus à pretactis magistro 

civium, consulibus et procuratoribus taliter qualiter depu- 

tatus de consensuque eorundem absque tamen licentia 
et voluntate Domini exponentis huiusmodi oblationes 

super altare positas recipere et levare attemptavit et 

hodie attemptat. 

Porro: licet ab antiquo introduetum et observatum 

fuerit, in locisque vicinis observetur, ut nomine mortua- 

riorum 8 6 (S octo solidi) et 4 3 l(S= quattuor denarii) 

rectori et seu plebano solvendi veniant, ipsi tamen sub- 

diti dicte ecelesie huiusmodi mortuaria solvere recusarunt 

et hodie recusant, 

Preterea: quamvis ipsius exponentis intersit, ne in- 

fantes, de quorum baptismo non constat, in cimiterium 

suum sepeliantur, nihilominus tamen consentientibus
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prelibatis magistro civium et consulibus infantes, qui in 
ecclesia minime baptizati fuerunt, citra scitum et aviza- 

mentum ipsius Domini exponentis sepulti extiterunt. 
Licet quoque sub limitibus pretacte ecclesie quoddam 

oratoriolum ad s. Wolfgangum constitutum sit, ubi non- 
nulle, elemosine in gallinis et rebus aliis provenire solent, 
que ad ipsum dominum exponentem spectare dinoscun- 
tur, nihilominus tamen presentes procuratores absque 

voluntate ipsius Domini exponentis huiusmodi gallinas 

perceperunt et levaverunt, hodieque percipere et levare 

pretendunt. 
Demum: quamvis in vim cuiusdam contractus per 

ipsum Dominum exponentem et seu eius predecessoris 
una cum magistro civium et consulibus dicti opidi Buochorn 

initi conelusum et ordinatum fuerit, ut deinceps in dicta 

ecclesia filiali Buochorn campane eo manius pro divino 

officio celebrando pulsare deberent, ut et post in matrice 

ecclesia eciam divina officia commodosius () celebrari 

possent, ipse quoque edituus ad huiusmodi tempestivam 

pulsacionem faciendam per prelibatum Dominum prepo- 
situm sepius requisitus fuerit, ipsi tamen magister civium 

et consules prefati pretacto edituo publice interdixerunt, 

ne ante constitutam per ipsos horam huiusmodi compul- 

sationem faciat, ne quoque mandata Domini exponentis 

in pulsando campanes animadvertat vel attendat, quin- 

immo pocius voluntatem ipsorum in hoc respiciat, in 

grave ipsius Domini exponentis preiudicium et iuris sui 

lesionem. 
Unde idem Dominus conquerens officium nostrum 

humiliter implorando petivit, sibi in premissis de oportuno 
remedio monitione per nos provideri. — Nos itaque peti- 
tioni huiusmodi, ut licite et iuri consone favorabiliter 

annuentes vobis et vestrum cuilibet in solidum super hoc 

requisito firmiter et districte in virtute sancte obedientie 

et sub pena supensionis a divinis late sententie trium 
tamen dierum canonica monitione prima percipiendo 

mandamus, quatenus accedendum (2) quo fuerit propterea 

accedendum superadictos magistrum civium consules nec
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non et procuratores opidi Buochorn in genere, et prout 

nominati fuerint in specie, diluere moneatis et requiratis, 

Quos et nos presentes sic requirimus et monemus, qua- 
tenus de ordinatione et deputatione procurationem fa- 

brice prefate, necnon licatione, venditione et expositione 

sive alienatione bonorum et rerum ad dictam fabricam 
spectantibus absque scitu et consilio Domini exponentis 

minime intromittant, quodque pretacti procuratores de 

imbursatis receptis et expositis racionem in presentia 

Domini exponentis faciant, neque deinceps edituum absque 

scitu et consilio eiudem domini exponentis constituant, 
quodque eciam edituus constitutus eidem fidelitatem de 
bene conservandis et administrandis ecclesie rebus pre— 

stet, neque iam tacti magister civium, consules et procu-— 

ratores se deinceps absque scitu et voluntate Domini 

exponentis de anniversariis et obventionibus premissis 
intromittant, disponant, vel ordinent, ipseque edituus ab 

usurpatione et levatione oblationum super altare positas 
eive tales in vino vel pane sive aliis rebus consistat, desi- 

stat, ac Domino exponenti tales dimittat. — Porro etiam: 

ut ipsi subditi mortuaria prefata iuxta observantiam et 
consuetudinem loci Domino exponenti solvant, seu sol- 

vere procurent. — Infantes quoque in ecclesia publice 

non baptizatos absque scitu et voluntate Domini expo- 

nentis et seu suorum adjutorum in cimiterio ecclesie 

minime sepeliant. — Ne denique procuratores et subditi 

se deinceps in gallinis in oratorio s. Wolfgangi offerendis 

intromittant. — Demum ut prefatus edituus in pulsandis 
campanis iuxta concordiam pretactam se regat, ac Domi- 

num exponentem in hoc attendat et respiciat, se quoque 

ad paritionem huiusmodi nostri mandati conferant et 

recipiant infra vestre et cuislibet vestrum monitioni 

proximum novem dies, quos eis pro omni dilatione ac 
trina canonica monitione assignare vel saltam nona die 

iuridica post executionem presentium coram nobis Con- 

stantie in iudicio legitime compareant, causas, si quas 

habeant rationabiles, quare ad premissa non teneantur 

. . suri, alioquin ipsos sic in specie ac nominatim 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 11
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monitos, quos si secus fecerint, hiis inscriptis excommuni- 

camus, excommunicatos teneatis et publicetis diem exe- 

cutionis presentis apponentes. 
Datum Constantie a. D. 1400 die 22 mensis Julii, ind. 

VIII, sub sigillo nostro. 
Nomine D. Ulrici Molitoris 

Georius Loser registr. 5 65. 
Or. Pg. mit aufgedrücktem Siegel. — Ludwigsburg, St. Fil. Arch. 

Hofen 226. 

10. 

1490 Sept. 16. (Dornstag nechſt nach des hl. Crütztag exal- 

tationis), Buchhorn. — Vertrag zwi— 

ſchen Propſt Johannes Lanz von 

Hofen und Bürgermeiſter und 

Stadt Buchhorn über Regelung 

der Kirchenordnung und anderer 

Rechte. 
Wir nachbenempten Johannes Hainrich vogt von Sumerow 

zu Brasperg, Doctor, und Conrat Schatz, burgermaiſter zu Co— 
ſtentz tuondt kundt allen mengklichen mit diſem briefe der irrung 
und unainikait halb zwüſchent dem erwirdigen hern Johannſen 

Bropſt des gotzhuſes ze Hofen ains und den erſamen und wyſen 

burgermaiſter und raute zu Buochhorn anderstails, dero ſy 
denn für uns in der gütlichait komen ſind, uf das wir als die 

den dann ſollich ſpenn laid geweſen ſind, ſy in iren ſpennen 
hernach gemelt mer dann ainen tag gütlich und ſtattlich von 

ainem ſtuck zu dem andern ir clagant wurt, red und widerred 

verhoeret, und ſy umb ſollich ir ſpenn mit irem wyſſen und 

willen gericht und überainbracht haben, als ſy auch des von uns 

benuegt hat, in mäſſen und hernach geſchriben ſtat, dem alſo iſt. 

1] Des erſten: ſo haben die vorgenannten burgermaiſter 

und raute zu Buochhorn ainen meßner in der ſtatt Buochhorn 

zuo der kilchen zuo ſant Niclas daſelb zu ſetzen und zuo ent— 

ſetzen, ſo dick das not iſt, alſo wenn ſy den erwelt haben, das 

ſy dann den dem bropſt ze Hofen preſentieren und antwurten 

ſollen, den er auch annemen ſol, er hab denn redlich urſach, 
daß der zu ſöllichem ampte nit togenlich ſye. und welcher meß— 

ner dann alſo preſentiert und geantwurt und angenomen wirt,
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der ſol dem bropſt ſweren, in den ſachen ſo der kilchen des 
meßners ampts halb zuogehoren, gehorſam ze ſin, alles unge— 

verlich. 

[2] Item an allen fürtagen und hochzitlichen tagen ſol der 

meßner zum ampt zuſamen luten uf die achtunden ſtund, damit 

das ampt ungeverlich ain halb ſtund vor oder nach den nuenen 

vollebracht ſye. 

[3] Item fuero ſo ſollen auch die prieſter in der ſtatt, dero 

dotation beſtaot iſt, inhalt derſelben dotation ſchuldig ſin zu 

tund alles das von inen ſollich dotationbrief ußwiſend und 

wyter von dem bropſt von Hofen nit erſücht werden. und die 

andern prieſter, deren dotation nit ufgericht noch beſtät iſt, die 

ſollen auch ſchuldig ſin zu tuend, das ſo die anſehung und mai— 

nung der dotation, von den ſtiftern verlauſſen, inhalt. 
4] Item all obgedacht capplon ſollen auch on verwillung 

des bropſtes zu Hofen und dero von Buochhorn an khainen 
andern enden meß haben. 

[51 Item der fruemeß halb ſoll es beſton und bliben wie 

das dann an den bropſt komen und bitzher gebrucht iſt; — doch 

ſollen die von Buchhorn die brief, ſo ſpy dann darumb haben, 

den bropſt darumb lauſſen hören und im des briefs umb die 
zween aimer wingeltz, ſo zuo der pfrund gehören, ain abge— 
ſchrift geben. 

[6] Item die von Buochhorn ſollen auch gewelt und macht 

haben, der kilchen zu ſant Niclas auch dem Betthus zuo ſant 

Wolffgang pflegern ze ſetzen und ze entſetzen. Doch wenn ſy 

alſo durch ſy geſetzt werden, ſollen ſo die dem bropſt nennen, 
die dann der bropſt annemen ſol, es ware denn, daß er wider 

die all oder ainen inſonder redlich urſach erſchinte, derohalb 

ſie zuo ſollichem ampt untogenlich wären. 

[7] Item die kilchenpfleger dero von Buochhorn ſollen auch 

macht und gewalt haben, das gelt darumb ye zuo zyten jarzit 
von inen erkoufft werden auch die guelt davon inzenemen, als 

das auch von in bitzher beſchechen iſt. Doch wenn ſy fuero ain 

jarzytgelt innemen wöllen, ſollen ſo das dem bropſt vor zuo 

wiſſen tuon. 
Die kilchpfleger ſollen auch alle jar von der kilchen guot 

wegen rechnung tuon, und wenn ſy die tuon wollen, dem bropſt 

11*
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von Hofen dartzu verkünden, das er, ob er wölle, daby ſin 
muege, und er kom dartzu oder nit, muegen die von Buochhorn 

nicht deſto minder mit der kilchenpflegerrechnung fuer ſich 

faren und die beſchließen. 
I8] Item die lebendigen opfer ſo zuo ſant Wolffgang geben 

werden, die der bropſt vermaint hat, im zuo gehoeren, hat der 

bropſt dem hailigen guetlich nachgelayſſen. 
9] Item alle menſchen in der ſtatt Buochhorn, die zu dem 

hailigen ſacrament gangen ſind, ſo die ſterbend, ſol dem bropſt 

von Hofen zu ſelgret geben werden von ainer yeden perſon 
18 und muegen ſuſt des aberſtorben fruend der ſel auch noch 

tuon, als ſy dann vermainen gott dadurch gelopt und die ſel 
davon getroeſt werden. And ſo ain jung menſch ſtirbt, das des 

alter nit gehept hat, das es nach ordnung der hailigen criſten— 
lichen kilchen das hailig ſacrament empfahen möcht, davon ſol 

dem bropſt zu Hofen geben werden für ſelgret 8 5. 
10J Ztem es ſol auch dhain gerichter übeltäter in den 

lilchhof zu Hofen begraben werden, es werd denn vorhin dem 

bropſt von Hofen oder ſinen dartzu verordneten prieſter gloplich 

ſchinbar verwillung von ainem biſchof von Coſtentz ußgangen, 
gezöigt. Auch ſol ſuſt dhain ander menſch, es ſy jung oder alt, 
in den kilchhof begraben werden on wiſſen des bropſtes oder 

ſinen dartzuo verordneten prieſter, der ainer auch darby ſin ſoll. 

11] gtem das die von Buochhorn, ſo ſy ain hebamen be— 
ſtelt haben, dieſelben dem bropſt preſentieren ſollen, die in den 

ſweren ſol zuo tuond alles das, ſo ſie dann des ampts halb 

nach ordnung der hailigen criſtenlichen kilchen zu tuond ſchul— 

dig iſt. 

[121 Item die von Buochhorn ſo dann wißwachs haben, 

von denen ainem gotzhus zu Hofen der zehend zuogehört, ſollen 

für ſollichen höwzehenden von yeder mannmad järlichs dem 

bropſt zu Hofen geben 11 & (ainlif pfennig). 

13] Item die, ſo dem bropſt hanf oder werckh ze zehenden 

ze geben ſchuldig ſien, ſollen im von yedem ime, wenn ſy das 

ſoegen“ wöllen, geben 3 bar eemals ſy die ſaegen. 
  

21 riffen. 

42 d. h. bevor ſie die Hanf⸗ oder Flachsſamen wegmachen.
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[14J Ztem den ruebzehenden ſoll der bropſt ungevaerlich 

nemen wo der karrhin ingat. 
15] Item ſuſt korn-win-und all ander zehenden, ſo die 

von Buochhorn dem bropſt ze geben ſchuldig ſigen, ſollen ſy im 

getruwlich und guetlich bezalen, wie bisher landlöffig gewon 

und in bruch geweſen iſt. 

[16] Item wo auch undergangs“ der gueter halb von yeder 

party begehrt wird, da ſoll yeder tail dem andern unverzogen— 

lich geſtatten und der undergang durch unpartigiſt luet be— 

ſchechen. 

17] Item des aichen leſens halb ſollen ſy ſich mit ſampt 

den frawen von Loewental juſt guetlich vertragen. 
181 Item des waſſerlaitens halb, ſo dann die von Buoch— 

horn dem bropſt von Hofen durch den bruel und ettliche ander 

ſine gueter füren, da ſollen die von Buochhorn dem bropſt von 

des waſſerlaitens wegen järlichs geben 2 U wachs. doch ſoll 

der bropſt den von Buochhorn fuerohin verwilligen, das waſſer, 

wie ſy das yetz in die ſtatt gelaitt und gefuert haben, ze laitten 
und ze fueren. Doch wenn ſy zue den tuechelen graben woellen, 

ſol das beſchechen zu unſchädlichen zyten. und ſo ſy auch das 
tun wöllen, das ſy das dem bropſt vor ſagen ſollen, damit er 

ſin ſchaden verkomen muege und alles beſchaidenlichen und 

ungeverlich gebrucht werde. 

19] Item es ſollen auch die von Buchhorn dem bropſt 

von Hofen die wiß genannt Ruetj im Ruedlin gelegen als ſin 

aigen guet lapſſen, und daran nit triben noch tratt haben. 

[20] Ztem der bropſt von Hofen ſoll den von Buochhorn 

järlich geben 1ρυ8· 65, dagegen im die von Buochhorn tuon 
und inhalten, wie ſy dann ander ſinen vorfaren geton und ge— 

halten haben alles ungevärlich. 

And ſollich vorbenempt artikel all und jeden inſonder ſollen 

von bayden parthien ſtaet und truewlich gehalten werden alſo 
lang und alle die wil der yetz gedacht her Johanns bropſt zu 

Hofen bropſt und pfarrer iſt und blibt. And ob ſich aber fue⸗ 

gen wuerde, wie das beſchech, das er nit mer bropſt zu Hofen 
und pfarrer ſin wuerde, dann ſol ſollich bericht dehainem tail 

43 vermeſſen.
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an ſinen rechten gantz kainen ſchaden bringen noch geben, ſon— 
der baiden tailen und ir nachkomen ire recht behalten ſin. And 

of ſollich vorgeſchrieben bericht ſol aller widerwil, ob der zwue— 

ſchen bayden parthien geweſen ware und ſich bis uf huet datum 

diß briefs verloffen und gemacht hette gantz hingelait, tod und 

ab ſin, und fuerohin als ſy ain andern ſchuldig ſien mit ain— 

ander fruentlich und nachgepurlich leben. 

And wann nu bayd tail ſollich vorgeſchriben richtung und 
entſchaid guetlich und fruentlich von uns ufgenommen und uns 

die ze halten zuogeſait, und gepetten haben, in des beſiglet ur⸗ 

kund zuo geben, herumb ſo haben wir yeder parthy des ainen 
brief mit unſern anhangenden inſiglen beſiglet geben, doch uns 
und unſern erben in allweg unſchaedlich. — Ich Johans bropſt 

von Hofen und wir bürgermaiſter und raut der ſtatt Buochhorn 
bekennen auch ſollich beredung, wie vorſtot, mit unſerem wiſſen 
und willen alſo beſchechen ſin. 

Des zuo urkund hab ich Johanns bropſt zu Hofen min der 

bropſty inſigel, und wir burgermaiſter und raut zu Buechhorn 
unſer ſtattinſigel auch gehenckt an dieſen brief, der geben als die 

abredung beſchechen iſt an dornstag nechſt nach des hailigen 
cruetz tag exaltationis, als man zalt nach der gepurt criſti 

viertzehenhundert und in dem nuntzigiſten iaure. 
1. Or. Pg. Ludwigsburg St. Fil. Arch. Hofen B 17; alle 4 Siegel: des 

Vogts v. Summerau, des Konrad Schatz, des Propſtes von Hofen und der 

Stadt Buchhorn tadellos erhalten. 

2. Or. Pg. Friedrichshafen Rathaus; drei Siegel: des Konrad Schatz, 

des Propſtes und der Stadte Buchhorn erhalten; das vierte des Vogts 

v. Summerau fehlt. 

3. 2 Konzepte in Ludwigsburg, St. Fil. Arch. Hofen B 17; mangel⸗ 

hafter Abdruck bei Rief n. 50. 

4. Ein Auszug der Beſtimmungen: Ludwigsburg Hofen 226 fol. 395 2, 

ebenſo ein kürzerer Auszug fol. 417. 

11. 
1491 Juni 6. (mentag nach Corporis Chriſti). — Bürger— 

meiſter und Rat von Buchhorn 
ſchließen mit Abt, Propſt, Prior 

und Convent von Weingarten 
einen gütlichen Vertrag über die 

Beſetzung der Buchhorner Pfrün— 
den⸗
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Wir bürgermaiſter und raute der ſtatt Buochhorn thuond— 
kundt mengcklichem mit dieſem brief: als ſich dann lange zit 
ſpen und irrtung gehalten hat zwüſchen den erwirdigen, wür— 

digen und gaiſtlichen herren abte, bropſt, prior und convent 

zu Wingarten, unſern lieben herren ains- und unſer des an⸗ 

deren tails harrurend etlicher pfronden, ſo dann in unſer ſtatt 
ringmur daſelbſt uffgeſtift, und aber etliche noch nit von unſerm 

gnädigen herren von Coſtentz confirmiert ſind: 

Indem daß wir genanten burgermeiſter und raute ver— 

maint haben, die wil und die ſelben pfronden in unſer ſtatt uff⸗ 
geſtift und ouch mit ſonderhait uff burgermaiſter und raute zu 
Buochhorn geſetzt, alſo daß wir und unſer nachkommen, die 

ſelben pfronden in die ewikait zu verlihen haben ſolten, wie 

dann die dotation ußwiſet, als wir uns den ouch ſöllicher do— 
tation halten haben wöllen etc. — und aber die gemelten abt, 

bropſt, prior, und convent zu Wingarten vermaint haben, 
ſöllich pfronden ſtanden und gepüren inen zu verlihen und ain 

jeder prelat ſamt dem convent zu wingarten ſient recht colla— 

tores an dem ende, darumb wir dann zu mengem male gütt— 

lich und rechtlich tag mit ain ander deshalb gehalten und 

gehapt, und alſo on rechtlichen entſchaid untz her geſwebt, wann 

wir unwill, coſt, arbait und künftigen ſchaden zu verhüten, ſo 

und unſer ſtatt ſöllicher zwitracht halb ufferſton und erwachſen 

mocht, angeſehen, ſo haben wir uns mit den vorgenannten abt, 

bropſt, prior und convent zu Wingarten unſeren lieben herren, 

ains guetlichen vertrags geaint wie hinach volgt. Dem iſt alſo: 
[1] Dieweil und die dotation des Spannagels pfrond in 

unſerem ſpitel zu Buochorn uffgeſtift und die ſelb dotation mit 

ſondern worten uswiſet, das ain burgermaiſter und raute zu 

Buochorn uff dieſelbe pfrond einen Prieſter nomieren ſollen 

und aber die gemelten unſer herren abt, bropſt, prior und 

convent darzu oder darin nit haben wöllen verwilligen, ſo ſien 
wir doch des zu baiderſit guetlichem mit ain ander ains worden, 

das nun hinfüro in die ewikait die ſelb und all ander pfronden, 

ſo in unſer ſtatt Buochorn ringmur und zu ſant Wolfgang uß⸗ 

wendig unſer ſtatt ſy ſyn jetz geſtifft oder die ſo über kurz oder 

lange zyt geſtifft und ledig werden, ſollen wir burgermaiſter 

und raut obgemelt allwegen zwen from, erber, und togenlich
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prieſter den obgenannten unſern herren abt, bropſt, prior und 

convent zu Wingarten fürſchlagen und nominieren, und wenn 
das geſchicht, ſo ſöllen alsdann die gemelten abt, bropſt, prior 

und convent zu Wingarten under denſelben zwayen prieſtern 

ainem ſölliche pfrond lihen und in daruff preſentieren. 
[2] Doch ſo ſöllen die zwo pfronden in ſant Nicolaus 

capell mit namen ſant Jakobspfrond, genannt „der Bodmerin 

pfrond“ und der hailgen dry king pfrond in dieſer verainigung 

ußgeſchloſſen ſin, ſonder ſöllen die ſelben zwo pfronden hinfür 

wie von alter her innhalt der ſelben dotation verlihen werden. 

And hieruff ſoellen woellen wir obgenannten burgermaiſter und 

raute zu Buochhorn mit den genannten unſeren herren abt, 

bropſt, prior und convent zu Wingarten ßöllicher obberrueter 
ſpenn und irrtung ganz und gar gericht, geſchlicht und betragen 

hayßen und ſin in allweg, und hiewider nit thun in dhain 
wyſe. 

And des zu urkunt und warer veſtung, ſo haben wir unſer 

ſtatt inſigel gehenckt an diſen brieff, doch uns, unſer nachkomen 

und unſer ſtatt in all ander wege unſchädlich, der geben iſt an 

mentag nach corporis criſti, nach ſiner gepurt gezalt tuſent vier— 

hundert und darnach im ain und neuntzigſten iare. 
Or. Pg. Ludwigsburg (St. Fil. Arch.) B 16, Siegel weggeriſſen. 

Rückſeite (gleichzeitisy „Der von buochhorn vertrag von den pfronden 

wegen.“ 

Weitere Bemerkung: N. 33. Ain vertrag zwiſchen den hern abbt, 

probſt, prior, und convent zu Weingarten und deren von Buochhorn von 

wegen ettlichen dotationen der pbronden zue Buochhorn inner- und außer— 

halb, in welchen die von Buochhorn jus nominandi, Wingarten presen- 

tandi ſollen haben, doch ausgeſchloſſen die Bodmerin und die hailigen drey 

Khönig pfrundt; — noch ſpäter: Lit. I. 

1491 lun. p. Corp. — Anno 1491. 

Abſchr. Kopb. Ludwigsburg H. Fil. Arch. Hofen 226, kol. 19f. 

12. 

1563 April 16. (XVI Kal. Maii), Innsbruck. — Zacharias, 
B. v. Leſina lep. Pharenis), apoſtoli-⸗ 

ſcher Nuntius, beauftragt den 

Konſtanzer Generalvikar, die 

Kaplaneipfründe zu d. hl. Drei— 

königen mit der Buchhorner
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Pfarrkirche auf Bitten des Ab— 

tes von Weingarten als Patrons 

zu vereinigen. 
Zacharias Dei et Apostolicae Sedis gratia eps. Pha- 

rensis apud invictissimum Principem Ferdinandum Roma- 

norum et Hungariae ac Bohemiae regem, in Imperatorem 

electum, Sanctissimi in Christo Patris et D. N. D. Pii 

Papae quarti et Apostolicae Sedis Nuntius cum potestate 

Legati de latere discreto viro Officiali Constantiensi: 
salutem in Domino. Exhibita Nobis nuper pro parte Rdi 

D. Abbatis in Vineis et Ochsenhausen Constantiensis 
dioecesis petitio continebat, quod si quaedam Capellania 

sub invocatione seu ad altare Trium Regum sita in parro- 

chiali ecclesia oppidi de Buochorn Constant, dioecesis, 

cuius collatio ad dictum Abbatem et Conventum suum 

pertinere et dudum vacare asseritur eidem parochiali 

ecclesiae, cuius fructus, redditus et proventus non sunt 

sufficientes pro capellani seu rectoris pro tempore exi- 

stentis sustentatione, uniretur, annecteretur et incorpora- 

retur, ipse capellanus seu rector se decentius sustentare, 

et onera ipsi incumbentia commodius perferre posset. — 

Quare pro parte praefati abbatis (lad quem, ut praefertur, 
collatio pertinet) asserentis fruetus huiusmodi capellaniae 

annuatim non excedere summam triginta ducatorum auri 
de camera secundum communem extimationem, Nobis humi- 

liter fuit supplicatum, ut capellaniam ipsam cum omnibus 
juribus et pertinentiis suis dictae parochiali ecclesiae cum 

onere cèélebrandi missas et alia divina officia pro praefati 

capellani seu rectoris meliori et commodiore sustentatione, 

unire, annectere et incorporare aliisque in praemissis 

opportune providere benignitate apostolica dignaremur. 
Nos igitur de praemissis omnibus et singulis ac eorum 

circumstantiis universis certam notitiam non habentes, et 

huiusmodi supplicationibus inclinati auctoritate apostolica, 

qua fungimur in hac parte Discretioni Tuae commitimus, 

quatenus vocandis quorum interest et accedente eorum 
legitimo consensu, quorum necessarius fuerit, servatisque 

in eiusmodi unionibus servari solitis et consuetis, si Tibi
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de praemissis legitime constiterit ac expediens esse vide- 

bitur, praefatam capellaniam cum omnibus iuribus et 

pertinentiis suis ac fructibus et emolumentis universis dic- 
tae parrochialis ecelesiae perpetuo unias, annectes et 

incorpores non obstantibus quibusvis apostolicis ac in 

provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus 
vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, nec non 

praefatae capellaniae fundatione et dotatione caeterisque 

contrariis quibuscumque. 

Datum Oeniponti Brixinensis dioc. XVI Kal. Maii, 
anno a Nativitate Domini 1563, III Pontus eiusdem Ss.mi 

Dni. nri D. Pii Papae IV. anno quarto. 

Zacharias delphinus epps, Pharensis, Nuntius 

Visa: Antonius Conchius, auditor 

(Auf d. inn. Randumſchlag): Desiderius Labbe, Abbreviator. 
Siegel an roter Schnur. 

13. 
1564 Dezbr. 13. — Vergleich zwiſchen Abt Gerwig 

von Weingarten und Buchhorn 

wegen Beſetzung der Dreikönigs— 

pfründe und deren Incorpo— 

ration in die Propſtei Hofen: Die 

Incorporation bleibt beſtehen 

und die bisher alternierende Be— 

ſetzung der Pfründe hört auf; 
dafürerhält Buchhorn das Recht, 

die Hl. Kreuzpfründe, die gleich— 
falls alternierend beſetzt wurde, 

allein zu vergeben. Das bis— 

herige Kaplaneihaus der Drei— 

königspfründe wird der Stadt 

als „Stadtwacht“ übergeben und 

dafür ein der Stadt gehöriges 

Haus am See in Hofen als Kapla— 

neihaus übergeben. Der Hlg. 

Kreuzkaplan erhält vom Propſt 

dieſelben Mähler wie die ande—
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ren Prieſter und hat dem Pfarrer 

Dienſt zu leiſten in der Kirche. 

Zu wiſſen: Nachdem ſich zwiſchen dem hochwürdigen herrn, 

herrn Gerwicken Abbte der gottshäuſer Weingarten und Ochſen— 

hauſen Kayſ. Majeſtät Rath meinem genedigen herrn und be— 

meltem gottshaus Weingarten an ainem, und dan den für— 
ſichtigen erſamen und weiſen burgermeiſter und ratt des hayli— 

gen reichsſtatt Buochorn an dem andern tail ettlich nach— 
beurlich irrung und mißzuerſtandt erhalten von wegen ayner 

caplaney pfrund mit beſetzung, verſehung, inveſtitur derſelben 

ſampt irer nutzung und einkommen, ſo daſelbſt in der ſtatt 

Buochorn in der eher der hayligen drey künig geſtifft und ge— 
legen iſt, welche caploney dan wolermelter mein genediger 

herr, der prelat des gotzbaus Weingarten etc. und ermelte von 
Buochorn etlich iar häro, und alſo verſehen und verliehen, das 

ſy derſelben pfrund alternatis vicibus ainem taugentlichen 
layenprieſter die inveſtitur zugeſtellt haben. Nachdem aber 

angeregte pfrundt ain gute Zeit vacirt und weder durch den 

prelaten zu Weingarten, noch durch die von Buochorn ordent— 

licher weyß, wie ſich gepürt, zu rechter beſtimpter zeit mit iren 

geſtifften meſſen und andern ceremonien nit verſehen noch ver— 
lihen worden, derwegen dann ius patronatus derſelben caplo⸗ 
ney dan dem ordinario loci de iure haimgefallen, welcher ſich 
in verſehung angedachter pfrundt auch farläſſig gehalten, das 

volgens das gantz ius patronatus der vilgemelten caploney der 
bäpſtlichen hayligkeit tanquam ius devolutum frey und aller— 

dings angewachſen, damit aber dannocht der ſtiftung und do— 

tation angeregter pfrund in allweg nachgeſetzt und gnug be—⸗ 

ſchehe, ſo haben uſſer ſonderlichem chriſtenlichem gemuet und 

eyffer von bäpslicher hayligkait wolermelter prelat zu Wein⸗ 

garten allerunderthenigiſt und umb Gottes eher und aller him⸗ 

liſchen ſchare verdienſt willen umb ain bäpſtlicher bull und con⸗ 

ceſſion ſuppliciert, dieſelbigen auch nach lang gehapter mühe 

und ſchwerem coſten erlangt und ausgebracht, in ſölcher maſſen 

und ausfürlichem Inhalt, das ir Gnaden die ob angeregte 

caploney der hailigen drey künig derſelben irer Gnaden propſtey 

zu Hofen incorporieren und ewiglich unieren ſölle und möge, 
wie dan darauf ire Gnaden alsbald den ehrwürdigen und gaiſt—
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lichen herrn Rupert Reichlin probſt zu Hofen in berürte 

Pfrund durch den herrn decanum Thüringer capitels im Co— 
ſtantzer bisthumb nach allen hiebevor erlangten prozeſſen, 

proclamationen, executionen, commiſſionen und anderen darzu 

gehörigen actibus darzu nominiert, preſentiert, auch ermelten 
probſt uf alle hievor vollzogne actus in ſölliche caplaney ſampt 

allen iren nutzbarkaiten, pertinentien, gefällen, zinſen und ein— 
kommen würklich und unverſprochentlich allermeniglichs aus 

bäpſtlicher macht und volkommenheit einſetzen, inveſtieren und 
perpetuieren laſſen. — Welcher jetzvermelter fuergeloffner 

handlung erlangter bäpſtlicher bull, und daruf ervolgter ein— 

ſatzung halber ſich die obgedachte burgermaiſter und rhat der 

ſtatt Buochorn von ir und gemainer ſtatt wegen derſelben zum 

höchſten beſchwert zu ſein vermeldet, dann unwiderſprechentlich 

were, daſiewelten här ire altvorderen und ſy (als welchen das 

ius patronatus und alle gerechtigkeit beſtimpter pfrund von 

dem fundatori eingeraumpt, bevolhen und gegeben worden, laut 

der dotation, ſo ſy bey handen) oft angeregter der hailigen 
dreyen künig pfrund in rübiger beſetzung inhaben und poſſeſſion 
geweßßt und noch weren, und daß ſy auch ſolche gerechtigkait 

und ius iemalen verwürckt, noch mit dem wenigſten urſach 

gegeben, das wolermelter herr prelat zu Weingarten vilbemelter 

caploney pfrund iren gnaden und propſtei Hofen zuzeaignen 

und inen alſo ewig zu entfrembden underſtanden, hofften und 

vertrewten zu Gott, das ſy und ir nachkomen irem fürbringen 

nach billich und von rechts wegen mit belehnung und verſehung 

derſelben von iren gnaden ruewig und unangefochten bleiben 

und gelaſſen werden ſollen. Welches fürbringens und ausfüer— 

lichen anzaigens wolermelter herr prelat zu Weingarten etc. 

nit allain nit geſtendig, ſonder auch dagegen und dem allem 

zuwider ſeine verlangte regalia, bull und conceſſion auch här— 

kommenhait und geſtaltſame diſſer ſachen inen nachpeurlichen 

zu gegenbericht anzaigen laſſen, mit dem verneren erinnerlichen 
vermelten, irer ſelber hierinnen zu verſchonen und derwegen 

allerhandt weitterung zu erwecken nit urſach geben. 

Dieweil aber uſſer diſſem mißverſtandt allerhandt unnach— 

paurſchaft, widerwill und weitterung wol ervolgen mögen, und 

dan meniglich vilmehr den gewünſchten und geliebten friden
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und gute nachpaurſchaft zu erhalten und zu auffnen weder der— 

gleichen unruw und zerrüttung zu erwecken bedacht und ge— 
ſuennet ſein ſoll, deshalben ſich wolermelter herr prelat zu 

Weingarten etc. und vorbemelte herren burgermaiſter und rhatt 

der ſtatt Buochorn diſſes obangeregts mißverſtandts halber 

mit ainandern vertrawlich nachbeurlich und ſoviel berichtlich 
gehandlet, auch nach aller notwendiger guthertziger gepflegener 

handlung, verhör und bericht nachfolgender geſtalt mit ainander 
verglichen, verainbart und betragen inmaſſen hernach volgt: 

[1] Namblich und zum erſten, ſo ſöllen vilbemelte burger— 

maiſter und rhat der ſtatt Buochorn wolermelten herrn pre— 
laten, ſeinen nachkommen und gotzhus Weingarten bey der— 

ſelben erlangten bäpſtlichen bull und volgends ſeiner gnaden 
probſt und die propſtei Hofen und derſelben ordentlichen und 
rechtmeſſigen darauf erfolgten inveſtitur und einſatzung der vil— 

bemelten caploney hinfür ewiglich ruewig bleiben laſſen und 

cuch ſy ermelten probſt alle und jede brifliche urkunden darüber 

ſagende mit ſampt den Zinsregiſtern, dotation, auch die reddi— 

tus, behaußung, barſchafft, ſo die zeit fuergeſchlagen und ſich 

bey rechnung erfinden würdt, auch waäs ſy ſonſt zu der ange— 

regten caploney gehörig bei handen oder künftiglichen befunden 

wurden, alsbaldt zuzeſtellen und einzeantwurten ſchuldig ſein, 
wy ſy dan auch hinfüro mit belehnung und verſehung der— 

ſelben ainiche recht noch gerechigkait nit noch nimmermehr ha— 

ben, ſonder ſich derſelben gentzlich enthalten, verziehen, und 

deren unempfenglich ſein ſollen. 

[2] Zum anderen: nachdem auch die caploney zum hailigen 

creüz in der pfarrkirchen daſelbſten zu Buochorn durch wol— 
ermelten prelaten des gottshaus Weingarten etc. durch 

burgermaiſter und rhat daſelbſt bisher alternatis vicibus zu⸗ 

gleich wie hievor gemelte pfrundt der hailigen drey künig ver— 

lihen, und verſehen worden, ſo haben ſich demnach ermelter 

herr prelat für ſich, ſeine nachkomen und gottshaus Weingarten 

denen von Buochorn zu ſonderem freundlichem nachbeurlichem 

Willen, gefallen und umb Gottes willen ſölches ius mit be— 

willigung und conſens des ordinarii loci und derſelben con— 

firmation frey lediglich begaben und verzigen mit allen und 

jeden darzu dienenden zierlichkaiten, rechten und gerechtigkaiten,
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und dabei concediert, das bemelte burgermeiſter und rhat zu 

Buochorn hinfüro ſölch pfrundt ires gefallens ruewig und 

unturbierlich inhaben, dieſelben verleihen und beſetzen ſöllen 

und mögen, wie recht iſt, doch mit der collatur nicht anders 

handlen, dan dieſelben mit frommen, ehrlichen, katholiſchen und 

chriſtenlichen layenprieſtern verſehen, ſonſten von wolermelten 

herrn prelaten, ſeinen nachkommen, und gotzhaus Weingarten 
darin und daran ungeſaumpt, ungeirrt und in allweg unver— 
hindert, damit der dotation und ſtifftung gnug beſchehe. 

[3]! Nachdem auch oft gedachter caploney pfrundt der 

hailigen drey künig ain behaußung daſelbſt in der ſtatt Buochorn 
uff und an der rinckmaur zu derſelben caploney gehörig, welche 

behaußung auch von alter här und noch aller ſteur, raiß, und 

burgerlichen beſchwerden exempt und ieder zeit frey ledig ge— 

laſſen und bleiben, wie dan die dotation ſölches klärlich an— 
zaigt und außzweißt, wan aber ſölche behaußung vilbeſagten 
burgermaiſter und rhat auch zu gemainer irer ſtatt in vil weg, 

ſonderlichen aber zu derſelben irer ſtattwacht dienſtlich, für— 

ſtendig und gantz wol gelegen, haben ſich demnach wolvermelter 
herr prelat zu Weingarten uf dero von Buochorn ſo nachbeur— 

lichen bittlichen begeren und dagegen gethanem fürſchlag, ainer 

andern behaußung, ſo ir und gemainer ſtatt auch recht aigen, 

zu Hofen unten zu am ſee gelegen zwiſchen Gorius Lantzen 

haus und garten, ſo lehen von der propſtey Hofen und Alexan⸗ 

der Webers aigen Haus und garten abermalen uff beſtettigung 

und confirmacion ordinarii loci denen von Buochorn zu nah— 

beurlichen willen und gefallen zu erhaltung und pflanzung des— 

ſelben hierin ſoviel bewilligt, das nun fürohin die erſtgemelt 
behaußung vilgedachten burgermaiſter und rhat auch gemainer 

irer ſtatt zugehörig und für aigen bleiben. Doch ſoll dagegen 

die behaußung ſo wie obgemelt zu Hofen gelegen, hinfürter zu 

der hailigen drey künig caploney pfründ, auch aigenthumblich 

mit aller derſelben zugehördt ſein und bleiben, und hierin in 

dieſer mutation und abtauſchung im fall der notdurfft ain ieder 

thail dem andern wehrſchafft und fertigung uf ſein erſterfordern 

zu thun ſchuldig ſein. And diewill oftgemelter hailiger drey 

Künig pfrund behaußung in der ſtatt Buochorn von alter und 

bishär und aller dienſtbarkait, wacht, ſteür und anderen burger—
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lichen beſchwerden exempt und frey geweſſen, aber dagegen der 

pfarhof zu Buochorn ſölche bürgerliche onera und beſchwerden 

allwegen getragen und dieſelben zu erſtatten ſchuldig damit hie— 
rinnen gleichhait dehalten, das dagegen der pfarhof die exemp— 

tion und befreyung haben und ſich ain jeder inhaber und propſt 

zu Hofen derſelben gebrauchen und fröwen ſolle und möge, aller— 
maßen dan ermelter hailiger dreyer künig pfrund diſelben ge— 

praucht und gehapt hat in ſonderlicher bedenkung, das das 
abgetauſcht haus zu Hofen dem andern bei weitem mit gleich, 

und darzu in der obrigkait und vogtey Hofen gelegen und der— 

ſelben in alleg underworffen und gehorſame zu laiſten ſchuldig, 

und das auch diſſes ainem probſt zu Hofen an der freyheit des 
weinſchenkens halber wie von alter härkommen in dem pfar— 

hof unnachtailig ſeye, und ime dadurch nichts derogiert werde. 

And dan letztlich und beſchließlich iſt in diſſem nachpeur— 

lichen vertrag under anderem auch beredt und beſchloſſen, das 

jeder zeit ain regierender probſt zu Hofen und ſeine nachkomen 

ainem caplon ſo uf die caploneypfrund des altars Sanctae 
Crucis belehnet und inveſtijrt iſt, die beſtimpten mäler wie 

anderen caplönen doſelbſten auch geben, ervolgen und geſtatten 

ſollen. Doch ſoll derſelbig caplon wie auch die anderen prieſter 

ſchuldig ſyn dem pfarherrn zu Buochorn und doſelbſten in der 

pfarkirchen und chor, dergleichen mit ſingen, leſen, betten und 

im fahl der nottdurft die hailige ſacramenta und miniſteria 

helfen adminiſterien, auch ſonſten aines prieſterlichen unerger— 

lichen wandels ſein, wie dan ainem jeden prieſter wol anſtet 

und gepuert. 

Alſo und in ſölcher maßen ſeien baid thail, mein genediger 

herr von Weingarten etc. auch burgermaiſter und rhat der ſtatt 

Buochorn obgemelter irer nachpurlichen irrung mit ainandern 

zu freundlich angenommenem Willen, beniegen und wolgefallen 

verglichen und betragen. And was ſich hiezwiſchen in ſchriften, 
worten und anderem zuogetragen und fuergeloffen, das alles 

ſoll hiemit tod und ab, auch wolermelter herr prelat zu Wein⸗ 

garten etc. gedachtem burgermaiſter, ainem erſamen rhat und 

gemainer ſtatt Buochorn genediger herr ſein und bleiben, und 

ſich hinwiderumb die von Buochorn aller guter nachbaurſchafft, 

auch underthenigen, gutwilligen, nachpeurlichen dienſten er—
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zaigen, bevleißen und halten wie ſy ſich dan baiderſeits be— 

ſchließlichen gegen ainandern zu thun anerpotten, alles ufrecht, 

redlich, erbarlich, getreulich und on alle geferde. 
And des zu wahrem urkundt ſo ſeien zu beſtettigung und 

bekrefftigung diſſer nachpeurlichen vergleichung zwehn vertrags— 

brief inn gleichem laut und inhalt begriffen und jedem thail 

ainer zu handen geſtellt, auch mit wolermelts des herrn pre— 

laten zu Weingarten etc. abbtei ſecret und dan gemainer ſtatt 

Buochorn anhangenden inſigeln beſigelt, verfertigt und geben 

den dreyzehenden tag des monats Dezembris nach Chriſti unſeres 

lieben herrn und ſäligmachers geburt gezelt 1564 iare. 
Or. Pg. Ludwigsburg, St. Fil. Arch. (B 17); Copie ebd. mit kleinen 

Abweichungen und Korekturen von Gerwigs Hand. 

Anhangend 3 Siegel eingenäht. 

1. des Generalvikariats v. Conſtanz, 2. des Abtes Gerwig v. We'n— 

garten, 3. der Stadt Buchhorn Geheimſiegel (das erſte iſt zerbrochen). 

Am erſten hängt folgendes: 
Transfixum. 

Vicarius revmi in Christo Patris illmi principis ac Domini Marci 

Sittici miseratione Divina S. R. E., tituli sanctorum XII Aplorum 

presbyteri Cardinalis Epi Constantinensis et in spiritualibus generalis: 

Universis et singulis presentibus ac posteris subscriptorum noticiam 

indubitatam cum salute in Domino. — Justis petentium votis, his prae- 

sertim, per quae non solum beneficiorum ecclesiasticorum consulitur 

commoditati, verum etiam futuris occurritur differentiis libenter annui- 

mus eaque favore prosequimur oportuno. — Exhibitis siquidem Nobis 

pro parte Revdi. et religiosi Domini Gervici Abbatis monasteriorum 

Weingarten et Ochsenhausen nec non providorum et sapientium 

virorum Dominorum Magistri civium et Senatus oppidi imperialis 

Buochorn Constantiensis diocesis, litteris concordiae sive trans- 

actionis inter eos conclusae et factae, et quatenus concordiam sive 

transactionem huismodi pro earum firmiori subsistentia auctoritate 

nostra ordinaria approbare, confimare et autorisare dignaremur Nobis 

humiliter supplicato. Nos itaque quia concordiam sive transactionem 

huiusmodi non solum in beneficiorum et capellaniarum in litteris hisce 

vulgaribus, quibus presentes per transfixum sunt annexae nominatam 

expressarum utilitatem verum partium quoque predictarum pacem et 

tranquillitatem tendere comperimus: idcirco supplicationibus huius- 

modi tanquam licitis annuentes concordiam sive transactionem huius- 

modi omniaque et singula in litteris huiusmodi pretactis contenta et 

comprehensa auctoritate nostra predicta approbandas, confirmandas 

et auctorisandas ac approbanda, confirmanda et auctorisanda duximus 

et praesentis scripti patrocinio approbanus, confirmamus et autorisa-
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mus supplentes omnes et singulas iuris et facti defectis, si qui in 
premissis intervenerunt. 

In quorum fidem et testimonium premissorum litteras presentes 

inde fieri et litteris vulgaribus prelibatis per transfixum annecti, sigili- 

que officii nostri Vicariatus iussimus et facimus appensione com- 

muniri. 

Datum Constantiae a. D. 1565 die vero prima mensis Nartii. 

auf dem eingebogenen Rand: 1 . 

ad sigillum 4 florenos Eras. Lang.. 

Außenſeite: Theodoricus Grayss V. g. doctor et vicariuus 

Außenſeite der Geſamturkunde: 

Hofen mit Buchorn. Vertrag zwiſchen dem Herrn Probſt zu Hofen und 

denen von Buchhorn belangendt die Caplony der hailigen drey Künig ge— 

ſtifft. 

248 (durchſtrichen) N. 50. 

anno 1564 unten rechts 1564. 13 Kr. 

Or. Pg. Ludwigsburg, St. Fil. Arch. Hofen B 17. Concepte und 

Copie ebd. Hofen B 226 fol. 82—95. 

14. 

1614 Oktober 31. — Vereinigung der Sebaſtians⸗ 

pfründe von Eriskirch mit den 
zwei Buchhorner Pfründen (St. 
Jakob und St. Georg einerſeits 

und Hl. Kreuz anderſeits). 

Vicarius Revmi in Christo patris, ill. mique princi- 

pis, ac D. D. Jacobi Dei et Aplicae Sedis gratia 

Epi. Constantiensis et Domini Augiae Maioris in spiri— 

tualibus Vicarius generalis, universis et singulis pre- 

sentium lectoribus salutem in Domino cum notitia 

subscriptorum. 
Pro parte providorum et sapientium virorum Con- 

sulis, Stadtammani ac totius Senatus imperialis oppidi 

Buochhorn Nobis supplicando propositum est, quod in 

dicto oppido eiusdemque ecclesia parochiali duo quaedam 

beneficia sint quorum alterum videlicet Sanctae Crucis 

ob reddituum tenuitatem a multo nunc tempore de legali 

nostro consensu vacavit, interim eius provisione in Domi- 

num parochum et Capellanum identidem sub certa recom- 

dpensa translata. — Nunc quando a tempore vacationis 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 12
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inchoatae duo tantum presbyteri utpote parochus et alter 

Capellanus in loco extiterint, exindeque grave admodum et 

quadamtenus periculosum fuerit, ut in ista oppidanorum 

Buochhornensium ac populi numerositate, praesertim in- 
fectionis tempore duo tantum illi presbyteri qui conflue- 

tanti plebi spiritualiter assistebant, inibi essent, ex eadem- 
que cleri raritate quantumvis primariis festivitatibus 

etiam in choro modicus concentus pariter et succineta 
visa hactenus sit solemnitas, et moderne (2] videatur; et 

quia beneficium prelibatum quamquem longo satis tem- 

poris intervallo in annuos octoginta plenariter excreverit, 

alterum vero beneficium, cui preest certus quidam investi- 

tus capellanus in redditibus habet ad centum et triginta 

florenos, modo autem et tertium beneficium simplex in 

pago Eriskirch 10 [viꝰ] coο¼ unam“ horam ab oppido Buoch- 

horn dissito, sub patrocinio S. Sebastiani sit, quod annis 

fertilioribus lad?] summum centum et viginti florenos 
possessoris adjiciat, sic ut horum trium benefficicrum in 

unam massam conflati redditus universim trecentos et tri- 

triginta florenos tantum constituant, qui utique his diffi- 

eillimis temporibus duorum presbyterorum condignae ali- 

mentationi vix sufficiant, et alias Dominis exponentibus, 

velut omnium iam pretactorum beneficiorum legitimis et 

indubiis patronis multum mxe (?) intersit digna inspectione 

cultum divinum promovere, et ita communi republicae 

commodo incumbere, ut abundanter etiam circa curam 

spiritualem omni eventu civitas provisa sit: Quapropter 
pro maiore cultus divini augmento, proque communi 

Christifidelium bono exponentes praefati simultaneo con- 
sensu animique matura deliberatione praehabita, in eam 

abiisse sententiam ut nominatum altare Eriskirchense, 

quod etiam antehac et oppido Buochorn per Capellanum 

fuerit per commode administratum et exponentes consulto 

hucusque a brevi tempore in finem futurae unionis permi- 

serint vacare, utrique beneficio Buochornensi in perpetuum 

deinceps et sub ea lege uniatur, nimirum, ut totales reddi- 

43 ein Loch im Papier. — Kopie: per.
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tus in unam substantiam confusi utrique futuro capellano 

in Buochhorn aequali participatione cedant, insuper et 
utrumque beneficium (salvis tamen iuribus parochialibus) 

curatum efficiatur, ut et sic capellani illi duo circa curam 

Domino parocho cooperentur“, et per vices alternatim 

non modo debitas missas hebdomadatim, quarum duae 

fundatae sint super altari in Eriskirch recitent, sed etiam 

praeter consuetas missas beneficiorum in Buochhorn die- 

bus quoque ſestivis atque Dominicis alternatim missam 

matutinam (quae omnia praecommode fieri possint) vulgo 

„ain fruemeß“ legant. 

Cum itaque hoc stante cultus divini augmento, prae- 

supposita etiam Christifidelium utilitate pariter et communi 

reipublicae bono in libera Ordinariorum facultate consi- 

stat, quaecunque beneficia invicem unire et coadunare, 

proinde obnixe à Nobis petitum, quatenus capellaniam 

Eriskirchensem duobus beneficiis simplicibus in parochiali 

ecclesia Buochhornensi praepetito modo in perpetuum 

unire dignaremur: Nos emisso prius publico citationes edicto 

contra eos, qui aliquod circa praemissa interesse praeten- 

dere possent, nemine vero comparente, cum huic unioni 

beneficiorum evidens subsit utilitas ac necessitas, eidem 

authoritate, qua fungimur ordinaria, assensum Nostrum 

adhibemus, praesentium tenore indulgentes, ut ex prae- 

memoratorum trium beneficiorum redditibus annuis in 

duos aequales partes divisis bini presbyteri in dicto oppido 

congrue alantur, quibus incumbat, parocho circa curam 

animarum casu necessitatis si velint““ assistere [oneral 

que alia dictis beneficiis annexa, quantum loci ac tempo- 

rum ratio admittit supportare. 

In quorum fidem praesentes litteras manu Nostra sub- 

scriptas sigillo officii Nostri consueto communiri curavi- 

à4 am Rand: anſcheinend von I. Hand: Curati esse debent parochi 

cooperatores, 

1. am linken Rand: parenthesis hic omittenda cum Docu «mentao 

(Loch im Papier!) aliud habeant. 

12*⁵
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mus. Datae () Constantiae anno Dni. 1614 die ultima Oc- 

tobris, Indictione XIIa. 

Joan Hausman V. J. D. Andreas Dornsperger 

Vicarius generalis D,. nots. 

1. Pap. Fol. (Abſchrift) Ludwigsburg St. Fil. Arch. (Hofen B 22) 

Außlenſeite: Copia unionis trium beneficiorum. 

von einer andern Hand: 

S. Crucis in ecclesia. 

et 8. 

et S. Sebastiani in Erißkirch. 

2. Zweite Kopie ebd. Faſz. Hofen 226 fol. 222f.



Die Stellung der Konſtanzer Biſchöfe zu Papft 
und Kaiſer während des Inveſtiturſtreits. 

Von Ernſt Hofmann. 

Nachdem ſchon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 

Johann Friedrich Böhmer als Programm für die Erforſchung 
der „Particulargeſchichte“ des Hochmittelalters das Wort ge— 
prägt hat: „Abepiscopatibus principium““, ſind 

auch jetzt „Einzelunterſuchungen zur Geſchichte des Inveſtitur— 

ſtreites in ſeiner territorialen Auswirkung immer noch will— 

kommen?“. Während nun eine Reihe von norddeutſchen und 

franzöſiſchen Diözeſens, und zuletzt auch die Straßburger“, Dar— 

ſtellungen ihrer Inveſtiturſtreitsgeſchicke gefunden haben, ent— 
behrt das Bistum Konſtanz noch einer Bearbeitung ſeiner 

Biſchofsgeſchichte im Inveſtiturſtreit. And doch ſtand es an 

Ausdehnung und Bewohnerzahl an der Spitze der deutſchen 
Bistümer, war kirchlicher und politiſcher Mittelpunkt des be⸗ 

deutſamen ſüddeutſchen Kampfgebietes und Sitz des als lang⸗ 

jähriger Legat des Apoſtoliſchen Stuhles berühmten Biſchofs 

Gebhards III. 

Zur Ausfüllung dieſer Lücke möchte das Folgende ein Bei⸗ 
trag ſein. Nur als ſolcher iſt die vorliegende Arbeit gedacht, 

nicht etwa als eine erſchöpfende Geſchichte der Konſtanzer Bi— 

ſchöfe und ihres Bistums im Zeitalter des Inveſtiturſtreits. 

Letzteres verſuchen zu wollen, verbietet ſich hier von ſelbſt, ein⸗ 

1 Johann Friedrich Böhmer / Cornelius Will, Regesta archi- 

episcoporum Maguntinensium. I. Innsbruck 1877. S. V. 

2 Karl Bihlmeyer, Beſprechung von Scherer, Straßburger Bi— 

ſchöfe (ſ. Anm. 4). (Theologiſche Quartalſchrift. 105. Tübingen 1924) 

S. 318. 

s Dahlmann-Waitz, OQuellenkunde der Deutſchen Geſchichte. 

8. Aufl., hrsg. v. Paul Herre. Leipzig 1912. S. 350 n. 5015/9. 

1 E. C. Scherer, Die Straßburger Biſchöfe im Znveſtiturſtreit. 

Bonn 1923.
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mal durch die angedeutete Vielgeſtaltigkeit und Weite des zu 

behandelnden Stoffkreiſes, dem in vollem Amfange nur durch 

ein größerangelegtes Werk Genüge geſchehen könnte, vor allem 

aber durch die ungleichartige Lagerung der quellenmäßigen und 

darſtellenden Vorarbeiten zu unſerem Thema. Aber den 

ganzen Zeitraum des Inveſtiturſtreites hin erſtreckt ſich die Be— 

ſtandsaufnahme und teilweiſe Sichtung der Quellen in den 
Regeſtenwerken von Ladewig für Konſtanz überhaupt und von 

Brackmann für die Papſtbeziehungen des Konſtanzer Bistums“. 

Die Literatur jedoch hat ſich — wenn wir von einer veralteten 
Biographie für Biſchof Alrich J. (1111—1127) abſehen“ — bis— 
her eigentlich nur mit der Biſchofsgeſtalt Gebhards III. (1084 

bis 1110) und ſeinem Wirken beſchäftigt, in verſchiedener Hin— 

ſicht und auch verſchiedener Brauchbarkeits. So liegt im Blick— 

feld unſeres Themas Brachland neben vielbeackertem Boden. 

Am nun nicht zu guten Teilen ſchon Bekanntes fruchtlos 

nacherzählen zu müſſen, geht die folgende Darſtellung nicht den 

von den erwähnten Parallelarbeiten für andere Diözeſen aus— 
nahmslos eingeſchlagenen Weg, in chronologiſcher Reihenfolge 

die einzelnen Biſchöfe mit ihren Znveſtiturſtreitsgeſchicken zu 

ſchildern; vielmehr ſucht ſie den Quellen und Vorarbeiten da— 
durch Neues abzugewinnen, daß ſie beſtimmte Geſichtspunkte 
  

6 Paul Ladewig / Theodor Müller, Regeſten zur Geſchichte der 

Biſchöfe von Conſtanz I. Innsbruck 1895. 

6Albertus Brackmann, Germania pontificia. II pars 1, Ber⸗ 

lin 1923 (Regesta pontificum Romanorum cong. Paulus Fridolinus 

Kehr) (abgekürzt: Germ. pont.). 

7 C. B. A. Fickler, Odalrich II., Graf von Dilingen-Kiburg, 

Biſchof von Conſtanz 1110—1127. Mannheim 1856. (Schon im Titel 

zweifach irreführend!) 

s Karl Zell, Gebhard von Zäringen, Biſchof von Konſtanz. (Frei— 

burger Diözeſanarchiv, I. Freiburg 1865, S. 305/404.) Carl Henking, 

Gebhard III., Biſchof von Konſtanz 1084—1110. Diſſ., Stuttgart 1880. 

Eduard Heyck, Geſchichte der Herzoge von Zähringen. Freiburg 1891. 

Gerold Meyer von Knonau, Aber Biſchof Gebhard III. von Kon— 

ſtanz. (Schriften des Vereins für Geſchichte des Bodenſees. H. 25. 

Lindau 1896. S. 18/23.) Paul Diebolder, Biſchof Gebhard III. von 

Konſtanz (1084—1110) und der Inveſtiturſtreit in der Schweiz. (Seitſchrift 

für Schweizeriſche Kirchengeſchichte. X. 1916. Stans. S. 81/101 und 

187/208.)
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durch die ganze Biſchofsreihe jener Zeit hindurch verfolgt. Auf 
dieſe Art allein aber wird ſie zugleich auch dem eigentlichen 

Sinn des Themas gerecht; wenn nämlich wirklich eine Geſchichte 

der Konſtanzer Biſchöfe „im Inveſtiturſtreit“ gegeben 

werden ſoll, dann dürfen und müſſen gerade nur die zeit— 

eigenen Züge und Probleme jener Epoche heraus— 

gehoben und in den Vordergrund geſtellt werden; die Einzel— 

heiten des anderweitigen reichen Geſchehens dieſer Jahrzehnte 
ſind in einer ſolchen Betrachtung nebenſächlich und würden die 

Zeichnung der für das Geſamtbild weſentlichen Züge nur ver— 

wirren und verwiſchen. 
Als grundlegend und charakteriſtiſch für eine 

Biſchofsgeſchichte im „Inveſtiturſtreit“ iſt vor allem anzu— 
ſprechen: die äußere Parteiſtellung der einzelnen Kirchenfürſten 
zu Papſt und Kaiſer in deren großem Streit; ſodann, was damit 

noch keineswegs gegeben und klargeſtellt iſt, die Haltung und 

eigene Praxis der Biſchöfe hinſichtlich der Kernprobleme des 
Kampfes; kurz alſo: der Biſchöfe Verhältnis zu den Streit— 

parteien und zu den Streit problemen. Zu letzteren 

zählt vorab die Inveſtitur ſelbſt, die dem Streit ſeinen Haupt— 

inhalt und Namen gab; daneben als die weiteren hochbedeut— 

ſamen Punkte im kirchlichen Reformprogramm jener Zeit die 

Simonie und Prieſterehe, deren Behandlung den Ausbruch und 
Ablauf des Inveſtiturſtreites tiefgreifend mitgeſtaltet hat'. Daß 
  

o Aber dieſe das Geſicht des Kampfes im weſentlichen beſtimmende 

Trias von Streitpunkten vgl. Karl Bihlmeyer, Kirchen— 

geſchichte II. Teil. 8. Aufl. 1930. 93 f., 96, 98, 102/4; Johannes Baptiſt 

Sägmüller, Lehrbuch des katholiſchen Kirchenrechts. Freiburg. IIII. 

3. Aufl. 1914, davon I, 1: 4. Aufl. 1925 u. I, 2: 4. Aufl. 1926. I. 1, 77 f.; 

Carl Joſef v. Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl. IV/V. Freiburg 

1879/1886, IV 719 ff. 824f. V 22; Carl Mirbt, Die Publiziſtik im Zeit⸗ 

alter Gregors VII. Leipzig 1894. Inhaltsüberſicht X/XIIL XV/XVII, etwa 

auch 1, 539 u. a. Augustin Fli che, La réforme Grégorienne. Louvain⸗ 

Paris 1 1924, II 1925. I 1: La crise Romaine — Außerer Konflikt zwiſchen 

Papſt, Kaiſer und Kirchenfürſten; la crise ecclésiastique — Laien⸗ 

inveſtitur; la crise morale — Simonie und Prieſterehe. Johannes 

Haller, Gregor VII. und Innozenz III (Meiſter der Politik J. Stuttgart— 

Berlin 1922) S. 332/4. Paul Schmid, Der Begriff der kanoniſchen Wahl 

in den Anfängen des Znveſtiturſtreits. Diſſ. (Tübingen 1923) Stuttgart 1926. 

105, beſ. 172. Hans Feierabend, Die politiſche Stellung der deutſchen
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zumal dieſe drei Dinge dem gewaltigen Ringen zwiſchen Kirche 
und Reich um die zehnte Jahrhundertwende ſeinen weſentlichen 

Inhalt, und den perſönlichen Schickſalen der oberſten Führer, 
der Päpfte und Kaiſer, die entſcheidende Prägung und letzte 
Wendung gaben, iſt eine geläufige Wahrheit. Inwieweit aber 

dies Nämliche auch für die nächſtgrößeren lebenswichtigſten 

Teileinheiten der beiden Mächte, die Bistümer, und deren 

Häupter, die Biſchöfe, gilt, das harrt noch der Erforſchung. 

Dieſe ſpezielle Frage gerade nach der Rolle der Streit— 
probleme ſelbſt iſt merkwürdigerweiſe noch nirgends an die 

Geſchichte einer Biſchofsreihe im Inveſtiturſtreit ausdrücklich 
geſtellt und zum methodiſchen Prinzip einer derartigen Anter— 

ſuchung erhoben worden. 
Für die Konſtanzer Biſchöfe ſoll es im Vorliegenden ge— 

ſchehen; ſomit ergeben ſich folgende Abſchnitte: Der erſte 

zeichnet das Hinundher in der äußeren Parteinahme der Kon— 

ſtanzer Biſchöfe für Papſt oder Kaiſer (unter Berückſichtigung 
der dabei ſich ergebenden Einzelfragen); die weiteren legen auf 

dieſem Hintergrund die Linien des praktiſchen Verhaltens der 

Biſchöfe zu den Hauptproblemen des Inveſtiturſtreits feſt. Die 

geſonderte thematiſche Behandlung der diesbezüglichen Geſichts⸗ 

punkte bietet ſtändig Gelegenheit zu bezeichnenden Gegenüber— 

ſtellungen der einzelnen Sachgebiete; vor allem aber geſtattet 
der dadurch ermöglichte Vergleich zwiſchen der Außenſeite 

und Innenſeite der biſchöflichen Inveſtiturſtreitspolitik 

aufſchlußreiche, zuverläſſige Einblicke in Charakter und Perſön⸗ 

lichkeit der Konſtanzer Kirchenfürſten jener Tage. 

J. 

Die Stellung der Konſtanzer Biſchöfe zu Papſt und Kaiſer 

während des Inveſtiturſtreits. 

Als der Papſt, unter deſſen Regierung der große mittel— 

alterliche Exiſtenzkampf zwiſchen Kirche und Kaiſertum als 

„Inveſtitur“ſtreit zum offenen Ausbruch kam, Gregor VII., im 

Reichsabteien während des ZInveſtiturſtreites. Breslau 1913. (Hiſtoriſche 

Anterſuchungen III.) S. 9; Rudolf Friedrich, Studien zur Vorgeſchichte 

der Tage von Kanoſſa. II. 1908. Programm Hamburg. S. 3.
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Frühjahr 1073 auf den Thron erhoben wurde, widerſtrebend“ 

und doch Lenker der Kirche lang vor ſeiner Thronbeſteigung?, 

hatte Otto J. 4071—1080 [1086) den Konſtanzer Biſchoſsſtuhl 

inne. Wie faſt alle ſeine Standesgenoſſen trug er ſein Bistum 

vom König zu Lehen. Vor anderthalb Jahren war es durch 
Heinrich IV. ganz unerwartet in die Hände des Goslarer Kano— 

nikerss gekommen; denn ſein Amtsvorgänger Karl hatte ihm 

den Platz auf eine in Deutſchland damals nicht alltägliche Weiſe 

räumen müſſen. In einer erbitterten diplomatiſchen Fehde“, die 

unter gegenſeitiger Anwendung aller Mittel vom Februar 1070 

bis Auguſt 1071 zwiſchen dem König auf der einen, Papſt Alex— 

ander II., den Konſtanzern und vor allem deren Domkapitel auf 

der anderen Seite, hin und her ging — der Metropolit Karls, 
Siegfried von Mainz, von beiden Parteien in Anſpruch ge— 

nommen, hatte eine nicht beneidenswerte Zwiſchenſtellung? — 
war es nämlich der päpſtlichen Partei ſchließlich gelungen, den 
vom Kaiſer inveſtierten, aber noch nicht geweihten Karl unter 

Simonieanklage“ aus ſeinem ſchon angetretenen Amt wieder zu 

verdrängen'. An ſeine Stelle hatte der König dann Otto J. 

geſetzts, der als erſter Konſtanzer Inveſtiturſtreitsbiſchof in den 

Bereich unſerer Anterſuchung fällt. 

Die früheſte aus ſeiner Regierung erhaltene Nachricht, ein 
halbes Jahr nach ſeiner Einſetzung niedergeſchrieben, zeugt von 

einem loyalen Verhältnis des kaiſerlichen Biſchofs auch 

zum Apoſtoliſchen Stuhl: Alexander II. wendet ſich an ihn als 
den zuſtändigen Diözeſanbiſchof mit dem Auftrag, päpſtliche 

Maßregeln in Sachen des Kloſters Reichenau in ſeinem Spren— 

—1 Erich Caſpar, Gregor VII. in ſeinen Briefen. (Giſtoriſche Zeit⸗ 

ſchrift. 130. 3. Folge. 34. München-Berlin 1924. S. 5f.; Schmid, 

152 ff., auch 44f. 
2 Vgl. etwa Schmid 106 ff.; Fliche J 71ff., 366 ff. 

3 Johannes Simon, Stand und Herkunft der oberrheiniſchen Biſchöfe 
der Mainzer Kirchenprovinz im Mittelalter. Diſſ. Weimar 1908. S. 33. 

à Fliche J 361. 

5 Guſtav Schmidt, Erzbiſchof Siegfried I. von Mainz. Diſſ. Ber⸗ 

lin 1917. S. 40/2; Bernhard Schmeidler, Kaiſer Heinrich IV. und 

ſeine Helfer im Inveſtiturſtreit. Leipzig 1927. S. 299, 336f. 

6Vgl. „Simonie und Prieſterehe“. (Späteres Kapitel dieſer Arbeit.) 

7 Vgl. „Inveſtitur“. (Späteres Kapitel dieſer Arbeit.) 

s Vgl. ebd.
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gel zu promulgieren“. Daneben bleiben aber auch Ottos Be— 

ziehungen zum König lebendig; im Mai 1073 ſcheint er an deſſen 

Hof in Augsburg geweilt zu haben . 
In dieſe friedlichen Zuſtände, von denen freilich nur die 

beiden genannten Nachrichten ein dürftiges Bild geben, kommt 

mit der Perſon des neuen Papſtes eine gewiſſe Spannung, aller— 

dings nicht ſofort. Stand auch dem anfänglich guten Einver— 

nehmen Gregors VII. mit dem König, der ihm unter dem Druck 

der Verhältniſſe ſeine Ergebenheit bezeugte , eine merkliche 

Zurückhaltung des deutſchen Epifkopats gegenüber », ſo dauerte 

es doch verhältnismäßig lang, bis Gregor VI. nun ſeiner— 

ſeits zu einem größeren Kreis deutſcher Biſchöfe in nähere Be— 

ziehungen trat. Zu den Beratungen der Faſtenſynode 1074 
war kein deutſcher Biſchof geladen , der einzige, der — in einer 

Strafſache“ — vielleicht“ zitiert war, Gebhard von Prag, er— 

»Serm, pont. II 154 n. 19 (126 n. 13); Ladewig 65 n. 499; vgl. 

„Simonie und Prieſterehe“. 

10 Ladewig 65 n. 500. 

11 Wilhelm v. Gieſebrecht, Geſchichte der deutſchen Kaiſerzeit. 

4. Aufl. III. Braunſchweig 1876/7. III 247 f. 

12 Albert Hauck, Kirchengeſchichte Deutſchlands. III 3./4. Aufl. 

Leipzig 1906. III 772. 

1s Einladungsſchreiben gingen nur an den Patriarchen von Aquileja 

mit Suffraganen und an die Mailänder Suffragane: Kegistrum Gre— 

gorii VII, ed. Erich Caſpar. Berlin 1920/3. (abgekürzt: Reg.) I 42 f. 

S. 64/7; vgl. Hefele V 23. 

14 Reg. I 17 S. 27f., I 44 Anm. 2 S. 67; Hauck III 772. 

15 Hauck III 773 nimmt eine Zitation an, wir finden aber eine ſolche 

im ganzen vorhergehenden Briefwechſel nicht genannt: Reg. I 17 S. 27f., 

I 44 f. S. 67/9, J 60 f. S. 87/90; Codex Udalrici 40 Jaffé Bibliotheca V 

84/7. Hauck ſcheint ſie aus dem von ihm 773 Anm. 2 angeführten Brief 

Reg. I 44 S. 67f. zu ſchließen. Aus dieſem geht aber nur hervor, daß 

Gebhard in dem verlorenen Brief Gregor VII. gegenüber die Abſicht, ſich 

perſönlich in Rom von ſeiner Zenſur löſen zu laſſen, geäußert hat, zugleich 

die Anmöglichkeit einer ſolchen Romreiſe aus Geldmangel infolge der Zenſur 

vorſchützte, von dieſer nun, „Zuamquam inobedientia tua et culpa, quam 

in contemptu legatorum sancte Romane ecclesie perpetrasti, preces 

tuas te absente et nondum parato satisfacere recipi non mæruerit“, 

ſeinen Bitten gemäß durch Gregor VII. gelöſt wird und jetzt die Auflage 

bekommt, ſich am Palmſonntag zu ſtellen. Wenn man nun aus dieſer 

Zitation, die aber in dem in der Hauptſache gelungenen Verſuch Gebhards, 

ohne perſönliches Erſcheinen von ſeiner Zenſur frei zu werden, genügend 
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ſchien erſt ſpäter “, und der einzige Erſchienene, Werner II. von 

Straßburg“, hatte ſeine Romreiſe aus freien Stücken ange— 
treten s, wohl um ſich von der auf ihm laſtenden Zenſur! be— 

freien zu laſſen oder, was zu vermuten näher liegt, einer Ver— 

ſchärfung derſelben infolge neuer nach Rom gekommener An— 

klagen?' zu entgehen?!. 

Waren ſo die Beſchlüſſe der Faſtenſynode 1074 gegen Si— 

monie und Prieſterehe? ohne die deutſchen Biſchöfe zuſtande ge— 

kommen, ſo ſtieß denn auch bei ihnen die Durchführung auf 

Schwierigkeiten, und dieſe Widerſetzlichkeit und andere Anläſſe 
nötigten den Papſt bald mehrfach zu ſcharfem Vorgehen??s. In 

Konſtanz wurde jedoch das Wehen des neuen Geiſtes erſt 

Ende 1074 ſpürbar. Biſchof Otto iſt einer der ſechs Suffra— 

begründet iſt, doch auf eine vorhergehende ſchließen wollte, ſo wäre damit 

immer noch nicht geſagt, daß deren Termin die Faſtenſynode 1074 war. 

Warum hätte ſich dann auch Gebhard doch ſo früh entſchuldigt, daß ihm der 

Papſt ſchon faſt ſechs Wochen vor Beginn der Synode antworten konnte? 

16 Daß er nicht anweſend war, vgl. gegen Gerold Meyer von 

Knonau (abgekürzt: M. v. Kn.) Jahrbücher des Deutſchen Reiches unter 

Heinrich IV. und Heinrich V. LVII. Leipzig 1890/1909. II 357 n. 66f. 

(358): Willi Lübberſtedt, Die Stellung des deutſchen Klerus auf 

päpſtlichen Generalkonzilien (1049—1085) Diſſ. Köthen-Anhalt 1911, S. 38 

Anm. 3; Reg. 178 Anm. 1 S. 112, und Georgine Tangl, Die Teilnehmer 

an den allgemeinen Konzilien des Mittelalters. Diſſ. Weimar 1922. 

S. 157f. 

17 Tangl 157. 

1s Reg, I 77 Anm. 3 S. 109. Zu Scherers Darſtellung 37/9 ſ. unten 

S. 12f. 
19 Reg. I 77 Anm. 2 S. 109; Scherer 36. 

20 Dies hält auch Scherer 37 für möglich. 

21 Sonſt könnte Gregor VII. nicht von milder Behandlung ſprechen, 

nachdem er doch Werner, wie er gekommen war, ſo auch ohne redinte— 

gratio officii wieder ziehen ließ. Er hätte ja dann trotz der ſchwerwiegenden 

Gegengründe, die er ſelbſt nennt, deſſen Romreiſe ganz erfolglos ausgehen 

laſſen, wenn dieſer nur zur Beſeitigung ſeiner Zenſur gekommen wäre. 

Nimmt man aber eine drohende ſchwerere Maßregelung an, die Werner 

durch ſeine Büßerfahrt nach Rom zu vermeiden trachtete, ſo wird verſtänd— 

lich, daß man gegen ihn nicht den rigor canonum walten ließ und ihm 

doch die erbetene redintegratio officii verweigern konnte. Im Anſchluß an 

Reg. I 77 S. 109/11. 
22 VPgl. „Sim. und Pr.“. 

2s Hauck III 774/7. 
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gane Siegfrieds von Mainz, die mit dieſem zur Faſten— 

ſynode des nächſten Jahres geladen werden, und über die 

als Biſchöfe „non laudande opinionis“ Siegfried für den Papſt 

Erkundigungen einziehen ſoll!. 
Nach vielen Kontroverſen über die Datierung dieſes Papftſchreibens, 

das eine Reihe Autoren auf den 4. bzw. 12. Dezember 1073 legen zu 

müſſen glaubte 28, ſteht die Richtigkeit ſeines urſprünglichen Datums 4. De⸗ 

zember 1074 ſeit der Herausgabe des Originalregiſters Gregors VII. jetzt 

endgültig feſt ꝛ68, ſo daß ſich ein Eingehen auf die Streitfrage für uns er— 

übrigt. Die Darſtellung der Geſchichte Ottos von Konſtanz in dieſen 

Jahren wäre vor allem bei Hauckz7, Meyer von Knonausꝛs und 

Lübberſtedtꝛs im Sinne dieſer Datierung zu ändern. Sie vereinfacht 

ſich weſentlich; die Schwierigkeiten bei Hauckse beheben ſich dadurch. 

Dagegen berückſichtigt auch Scherer, in deſſen Darſtellung Caſpars 

Regiſtrum freilich erſt nachträglich eingearbeitet erſcheint — zu unſerem Brief 

S. 37 Anm. 43 wird es noch gar nicht zitiert, dann mit fortſchreitender 

Genauigkeit S. 40 Anm. 50 als „Registrum Gregorii“ S. (109), (dann, 

weil derſelbe Brief, zurückgreifendd S. 35 Anm. 35 als „Registrum Gre— 

gorii, Schulausg. S. (109)“, S. 43 Anm. 59 ebenſo, S. 41 Anm. 54 als 

„Reg. Gregorii, Schulausgabe S. (109) n. (77)“, und von S. 45 Anm. 67 

an genau als „Reg. Gregorii (II), (31), Schulausg. S. (165)“ zitiert und 

iſt im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt — die Richtigſtellung der Da— 

tierung noch nicht, die das von ihm gezeichnete Charakterbild Werners von 

Straßburg 21 und manche pſychologiſche Ergänzung der Aberlieferung hin— 

fällig macht 22. Sein Eingehen auf die Kontroverſe 38, bei der es ſich übri— 

gens um den Brief Registrum II 29 S. 1616f Jaffé Bibliotheca II 

141 f und nicht um „Codex Udalrici: Jaffé, Bibl. Vun. 42“34 handelt, 

überſieht aber auch die Behandlung der Sache bei Glöcknerss, der die 

wichtigſten Momente für Beibehaltung des urſprünglichen Datums ver— 

22 Reg. II 29 S. 161 f.; Germ. pont. II 127 n. 14; Ladewig 560 n. 501 

mißverſtändlich „mit dieſem und deſſen andern ſuffraganen“ und irrig 

„Böhmer-Will 1, 202 n. 104: zu 1075“; vgl. „Sim. und Pr.“. 

25 So auch Ladewig 65 Nr. 501. 

26 Vgl. Reg. II 29 Anm. 6 S. 161 f. 
27 III 773/5. 
28 II 304f. 

20 36/46. 
30 III 772 Anm. 5 und beſonders 775 Anm. 3. 

37/43. 
32 Pgl. Bihlmeyer, Schererbeſprechung 319. 

33 37 Anm. 43 (38). 

34 37 Anm. 43. 
35 K. Glöckner, Inwiefern ſind die gegen Gregor VII. . .. aus⸗ 

geſprochenen Vorwürfe berechtigt? Diſſ. Greifswald 1904. S. 50/3.
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zeichnet. Scherers Einwand hiegegen, daß ſich dabei „nicht erklären ließe, 

warum Werner auf der Faſtenſynode 1074 erſchienen wäre“as, löſt ſich mit 

zwei von ihm ſelbſt genannten Gründen: „er ging“ — nämlich bei ſeiner 

Zitation durch Papſt Alexander II. — „nicht ſtraflos aus“s? und „neue 
Klagen über ſeinen Lebenswandel drangen wieder über die Alpen“ 3s; Grund 

genug, auch ohne Vorladung nach Rom zu gehen 3. Seinem Bedenken 
gegen die Amdatierung 20 dürfen wir vielleicht noch beifügen: Die Faſten⸗ 

ſynode 1074 hat ſich mit keiner einzigen deutſchen Angelegenheit befaßt 41; 

die Geſandtſchaft an den König war ſchon lange geplant 22 und der einzige 

in synodo datierte Brief an einen deutſchen Biſchof, Hermann von Metz as, 

betrifft Angelegenheiten des Erzbiſchofs von Reims 4, ebenſo iſt von Nicht⸗ 

Mainzer Suffraganen auch niemand da, der etwa geladen geweſen wäre: 

wie wäre das zu denken, wenn man die angeblich aus dem Mainzer 

Sprengel Geladenen erwartete — und vergebens erwartete? 

Otto von Konſtanz iſt unter den ſechs ausdrücklich zur 

Faſtenſynode 1075 berufenen Mainzer Suffraganen an erſter 

Stelle genannt; doch ſollte wohl dieſes ganze päpſtliche Vor⸗ 
gehen hauptſächlich der Synode einige Frequenz von deutſcher 

Seite ſichern », wenn auch gegen den einen oder anderen von 

ihnen etwas Beſtimmtes vorliegen mochte, wie z. B. bei Werner 

von Straßburg “. 

Ende Februar fand die Synode ſtatt, allein ohne die er⸗ 
hoffte Beſucherzahl“. Aus dem Mainzer Sprengel war kein 

einziger perſönlich anweſend, auch nicht der Erzbiſchof ſelbſt, 

der nicht einmal die ihm von vornherein zugebilligte Vertretung 
ſchickte, und nur vom Konſtanzer Biſchof waren Boten 

gekommen“s. So hatte ſich Otto immer noch am beſten gehal⸗ 

36 37 Anm. 43 (38). 

37 36. 

38 37. 

30 Vgl. o. S. 11. 

40 37 Anm. 43 (38). 

Hefele V23/7; M. v. Kn. II 348/54. 

42 Hefele V12, 20. 

43 Reg. I 53 S. 80 f.; M. v. Kn. II 350 n. 57. 
Vgl. Reg. I 52 S. 78/80. 

4 Tangl 58; vgl. Lübberſtedt 43. 

às Scherer 44; aber nur etwa Abſatz 3 Schluß; zum übrigen vgl. 
„Sim. und Pr.“. 

7 FTangl 158; Lübberſtedt 44. 

is Ladewig 65 n. 502; Reg. II 52 à2 Anm. 7f S. 196 f und 

Tangl 159; Glöckner 52 ſtellt das Kommen der Boten infolge einer 

Ladung in ſeinem Zuſammenhange in Frage.
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ten, und während drei nichterſchienene Mainzer Suffragane ſo— 

fort ſuspendiert wurden, blieb ſein Verhältnis zum Papſt 
ungetrübt“»: deſſen freundliche Stimmung ſpricht ganz deutlich 

aus dem Ton des Schreibens, das Otto durch ſeine Boten un— 

mittelbar von der Synode aus zuging *. 
Sinn und Zeit dieſes Papſtbriefes liegen freilich wiederum nicht feſt. 

Der in Betracht kommende Eingang lautet: 

„Instantia nunciorum tuorum festinanter redire volentium non 

permisit, nos fraternitati tuae, quae in Romana synodo constituta 

sunt, seriatim intimare, Haec tamen necessario tibi scribenda fore 

arbitrati sumus, nos iuxta auctoritatem sanctorum patrum in eadem 

synodo sententiam dedisse: ut hi. . ., es folgen dann Beſtimmungen 

gegen Simonie und Prieſterehe 52, die woͤrtlich in zwei gleichzeitigen Brie— 

fen an die Erzbiſchöfe von Mainz und Magdeburg wiederkehren 58. 

Zur Frage des Verhältniſſes zwiſchen den hier genannten Boten und 

dem Schreiben ſelbſt iſt nämlich Lodewig 65 n. 502 der Auffaſſung, 

daß der Brief von der Synode aus „durch deſſen eilig zurückkehrende 

boten“ an Otto überbracht worden ſei; ebenſo Jaffé in der Gberſchrift; 

für Germ. pont. II 127 n. 15 iſt weder aus der Anſetzung des Datums 

auf Februar-März — die Synode dauerte vom 24.—28. Februar 34 —, 

noch aus der Faſſung des Regeſts der diesbezügliche Standpunkt klar zu 

erkennen. Meyer von Knonau lII 456 n. 14 dagegen verſteht die 

Sachlage ſo, daß Gregor ſagen will, daß er „bei der instantia nunciorum 

tuorum festinanter redire volentium nichf gleich durch jene habe seriatim 

Bericht ſenden können“. Aus dem von ihm eingefügten „nicht gleich durch 

jene“ zu ſchließen, iſt er der Anſicht, der gegenwärtige Brief gehe nicht 

durch die Boten, da deren Drängen und auch ſchon vorher erfolgte Ab— 

reiſe dies nicht geſtattete. Dieſe Auffaſſung iſt aber nur möglich, wenn 

man die Zeitlage der beiden Perfekta permisit und arbitrati sumus, die 

einander zunächſt gleichgeordnet ſind, zerreißt und ſo vor allem nur das 

zweite als Briefperfektum faßt mit präſentiſchem Sinn für den Schreiber. 

Dies gilt nun ohne Zweifel für arbitrati sumus: Gregor iſt augenblicklich 

der Anſicht, ſchreiben zu müſſen, und dasſelbe legt ſich für permisit nahe: 

das Drängen der Geſandten geſtattet mir jetzt nicht seriatim zu ſchreiben. 

Nur wenn man letzteres für Gregor ſo verſteht: weil deine Geſandten ſo 

ſchnell weggingen, war mir damals ein Brief seriatim nicht möglich, kann 

man zu der Auffaſſung kommen, der vorliegende Brief gelange jetzt erſſt, 

40 Reg. II 52 à S. 196. 

50 Fliche II 176. 
51 Epp. coll. 5, Jaffé, Bibliotheca II 525 f.; Ladewig 65 n. 502; 

Germ. pont., II 127 n. 15. 

52 Vgl. „Sim. und Pr.“. 

53 Epp coll. 3f. Jaffé Bibliotheca II 523/ù5. 

54 M. v. Kn. II 451.
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und damit „nicht gleich durch jene“ in Ottos Hände. Dieſe von Meyer 

von Knonau vorgenommene Scheidung des Zeitpunkts von permisit und 

arbitrati sumus iſt aber im Rahmen des Wortlauts allein nicht angängig. 

Andere Gründe für Meyer von Knonaus Annahme ſind nicht erſichtlich, 

ihre Richtigkeit würde im Gegenteil neue Bedenken veranlaſſen; ſie mag 

daher auf ſich beruhen. Die andere, durch den Text ſich nahelegende Auf— 

faſſung hat auch ſonſt die größere Wahrſcheinlichkeit. 

Die Frage nach der Einreihung des ganzen Briefes (und der Parallel— 

ſchreiben) ins Jahr 1074 iſt vielfach erörtert ss;, für uns iſt ſie durch die 

Beibehaltung von 1075 in der Germania pontificia gelöſt; auch Hauck 

774 Anm. 3 lehnt gegenüber Glöckner eine Vordatierung auf das Jahr 

1074 ab. Bei Mirbt, Quellen 149 n. 281, wo irrig auf „Jaffé III 523 f., 

IR“' verwieſen iſt, werden die Briefe trotzdem noch zu 1074 gezogen; auch 

Fliche II 136 Anm. 5 und 137 Anm. 1 nimmt ſie ausdrücklich für 1074 

in Anſpruch; der eine von ihm bezüglich unſeres Schreibens angeführte 

Grund: Fehlen einer Andeutung wegen Nichterſcheinens bei der Faſten— 

ſynode 1075 trotz Vorladung, überſieht, daß gerade Otto allein wenigſtens 

durch Boten — instantia nunciorum — Folge geleiſtet hatte. Die übrigen 

Gründe von Fliche beruhen auf weiteren Amdeutungen, die im einzelnen 
ebenfalls ſtrittig ſind 

Hatte ſo das ereignisreiche Jahr 1075 für den Konſtanzer 
Biſchof mit einer verhältnismäßig harmloſen Epiſode begonnen, 

da ihm die Zitation nach Rom ſogar eine Gelegenheit geworden 

war, ſich in gewiſſem Sinne auszuzeichnen, ſo nahm es doch 
ſchließlich ganz drohende Geſtalt an. Ein päpſtlicher Bei— 
legungsverſuch in dem ewigen Streit zwiſchen Konſtanz und 
Reichenau im Märzz« leitete zu einer ſcharfen Zurecht— 
weiſung Ottos durch Gregor am Ende des Jahres über. 

Dieſer erhebt in einem Brief gegen Otto die ſchwerſten Vor— 

würfe wegen grober Mißachtung der Verordnungen gegen 

Simonie und Prieſterehe“ und zitiert ihn zur Verantwortung 

vor die Faſtenſynode des nächſten Jahres*. Gleichzeitig er— 

55 Germ. pont. II 127 unter n. 15, 

56 Germ. pont. II 127 n. 16 (155 n. 22); Ladewig 65 n. 503. 

57 Vgl. „Sim. und Pr.“. 

5s Epp, coll. 8. Jaffé, Bibliotheca II 528 f.; Germ. pont. II 128 n. 17; 

Ladewig 65 n. 504. Vgl. „Sim. und Pr.“. Über das für den Straß— 

burger Biſchof überlieferte Parallelſchreiben vgl. ebenda. Fliche II 156 

Anm. 3 möchte dieſen Papſtbrief (an Otto von Konſtanz und wohl ebenſo 

ſein gleichzeitiges Gegenſtück an die Diözeſanen) im Anſchluß an die frühere 

Annahme für 1074 feſthalten; doch ſteht dieſe Theſe in engem Zuſammen⸗ 

hang mit den eben ſchon genannten anderen von ihm angenommenen Da— 

tierungen.
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geht ein Schreiben an Klerus und Volk ſeiner Diözeſe, das ſie 

von jenem Brieſ und der Zitation ihres Biſchofs in Kenntnis 

ſetzt und ſie bedingungsweiſe vom Gehorſam gegen ihn ent— 

bindetss. Wir haben Anlaß, auf dieſe beiden Papſtbriefe näher 
einzugehen, einmal um die durch ſie geſchaffene Rechtslage feſt⸗ 
zuſtellen, beſonders aber deshalb, weil ihr gegenſeitiges Ver⸗ 

hältnis nach Ton und Inhalt die Behandlung Ottos durch den 

Apoſtoliſchen Stuhl deutlich charakteriſiert. 
Das erſte Schreiben, an den Biſchof ſelbſt, iſt in ſeinem Eingang 

auf einen ſtrengen, bedrohlichen Ton geſtimmt. Es ſpricht davon, daß An⸗ 

klagen, wie ſie über Otto nach Rom gekommen ſeien, auch beim geringſten 

Glied der Kirche ganz beſonders ſchwere Beſtrafung verdienten, und nimmt 

Bezug auf die allgemeinen Reformbemühungen des Papſtes und ſeine 

Schreiben an Siegfried und Otto ſelbſt, um nach einer kurzen Darlegung 

der Verwerflichkeit der Prieſterehe die Läſſigkeit gerade eines Biſchofs mit 

den ſchärfſten Worten zu geißeln: 

„O impudentiam, o audaciam singularem, videlicet episcopum 

sedis apostolicae decreta contempnere, praecepta sanctorum patrum 

convellere, immo vero praeceptis contraria ac fidei christianae repug- 

nantia de superiori loco et de cathedra pontificali subiectis ingerere. 

Quapropter tibi apostolica auctoritate praecipimus“: und hier fällt der 

Schluß, das Arteil, merklich ab gegen die Schwere der Anklagen: „ut ad 

proximam synodum nostram.. te praesentem exibeas, tam de hac 

inobedientia et sedis apostolicae contemptu quam de omnibus, quae 

tibi obiciuntur, canonice responsurus.“ 

Stellen wir dieſem Schreiben unter denſelben Geſichtspunkten den 

Brief an die Diözeſanen gegenüber. Er enthält zunächſt die Mittei⸗ 

lung von den wiederholten Schreiben an den Biſchof, der ſich über die 

inobedientia hinaus der rebellio ſchuldig gemacht habe und darum zur 

nächſten Faſtenſynode zitiert ſei. Doch über dieſe, beiden Schreiben ge⸗ 

meinſame Zitation hinaus werden hier die Konſtanzer Diözefanen noch 

vom Gehorſam gegen Otto entbunden, wenn er ſelbſt es verſchmähe, auf 

ſeine Vorgeſetzten zu hören; ja es ergeht aus apoſtoliſcher Machtvoll— 

kommenheit das ausdrückliche Verbot weiterer „obedientiae reverentia“ 

gegen ihn, „si in obduratione sua persistere voluerit“. Damit iſt den 

Untertanen gegenüber eine Art bedingter Suspenſion des Biſchofs aus⸗ 

geſprochen, während auffallenderweiſe dieſem ſelbſt gegenüber davon keine 

Rede iſt. Das erhöht noch den Eindruck einer äußerſt glimpflichen Be⸗ 

handlung, den der erſte Brief erweckt, indem er ſich mit der Nennung 

der bloßen Zitation begnügt; wir haben es dort um ſo deutlicher mit einer 

bewußten Zurückhaltung zu tun. Sie hat freilich ſehr formellen Charakter; 

59 Epp, coll. 9. Jaffé, Bibliotheca II 52%é31; Germ. pont. II 128 
n. 18; Ladewig 65 n. 505.
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denn trotzdem der Papſt Otto nicht unmittelbar perſönlich zu nahe treten 

wollte, rechnete er doch mit allem und brachte auf indirektem Weg eine 

Art Vorbeugungsmittel zur Anwendung dadurch, daß er für den Fall 

weiteren Angehorſams dem Biſchof ſeine fernere Amtsführung durch ſeine 

Diözeſanen unterbinden ließ. Aber immerhin hat auch die Strafe, mit 
der Otto im zweiten Brief bedroht wird, nur bedingten Charakter, und 

es liegt einzig an ihm, ſie ſich tatſächlich durch unentwegte Widerſetzlich— 

keit zuzuziehen oder ſich durch Mäßigung vor ihrem Inkrafttreten und 

durch eine einfache Romfahrt vor weiteren Maßregelungen zu bewahren. 

Unverkennbar ſchimmert durch die Briefe und ihr gegenſeitiges Verhält— 

nis das durch die Beſchickung der Synode im Frühjahr geſchaffene gute 

Einvernehmen mit der Kurie noch in etwa durch. 

Bei der verhältnismäßig milden Zenſur und vorſichtigen 

Behandlung, die Gregor VII. hier unſerem Biſchof trotz der 

Schwere der gegen ihn erhobenen Anklagen zuteil werden ließ, 

hätte nun dieſer ſtreng genommen keinen Grund gehabt, dem 

Papſt gram zu ſein; allein der deutſche Epiſkopat war überhaupt 

noch zu wenig an ſolche Außerungen von ſeiten Roms gewöhnt, 
um nicht ſchon von vornherein in einer jeden eine entwürdigende 

Maßregelung zu ſehen. Auf dieſe Stimmung wirkte zudem die 

wachſende Verſchlechterung des Verhältniſſes zwiſchen Papſt 

und König äußerſt fördernd ein“', und als nach dem Bruch zwi— 

ſchen beiden, den die päpſtliche Botſchaft an Heinrich im Dezem⸗ 
ber 1075 faſt unweigerlich mit ſich brachte *, der König ſeine 

Biſchöfe im Januar 1076 zu gemeinſamem Widerſtand nach 
Worms beſchied, folgten ſie in großer Zahl ſeinem Ruf e2. Unter 
ihnen war Otto, und ſo ſteht über dem Wormſer Abſage— 

ſchreiben des deutſchen Epiſtopats an den Papſt auch der 
Name des Konſtanzer Biſchofs »s, in deſſen Mund freilich die 

ſchweren darin geäußerten Vorwürfe gegen Gregor VII. keine 

rechte Geltung hatten. Der Papſt hatte ſich ja ihm gegenüber mit 

dem Mindeſten begnügt, was er überhaupt tun konnte, wenn 

irgend ein Biſchof der offenen Widerſetzlichkeit gegen Anordnun— 
gen des Apoſtoliſchen Stuhls angeklagt war. So wird es auch von 

0 Hauck III 786/8; Gieſebrecht III 330/45. 
Hauck III 788/90; Gieſebrecht III 346/9. 

62 Hauck III 790f.; Gieſebrecht III 352. 

6s Ernſt Bernheim, Quellen zur Geſchichte des Inveſtiturſtreites. 

H. I. II. Leipzig und Berlin 1907. (Quellenſammlung zur Deutſchen 

Geſchichte, hrsg. von E. Brandenburg und G. Seeliger.) I 68; Schmeid— 

ler 294ff. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 13
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dieſem Zuſammenhang aus geſehen wahrſcheinlich, daß die 
Schärfen dieſes Schreibens weniger aus dem Munde der 

Biſchofsmehrheit, als vielmehr aus der perſönlichen Lage und 
Stimmung des Führers, Siegfried von Mainz, und ſeiner Mit— 

verantwortlichen geſprochen ſind “. 

Der Papſt wußte denn auch den in Worms gegen ihn 
geführten Schlag geſchickt zu parieren; er kannte die Kräfte, durch 

die ſeine Gegner in dieſem Augenblick zuſammengeführt worden 
waren », und um ſie deſto ſchneller wieder zu trennen, wollte er 

den Schwächſten die Amkehr leicht machen. Dieſe Politik ſpiegelt 
ſich ſofort deutlich in dem' Arteil, das die rebelliſchen Deutſchen 

auf der Faſtenſynode 1076 traf «, und vor allem in der 

Abſtufung der darin verhängten Strafen, welche die Biſchöfe 

geradezu zwingen mußte, die Milde des Papſtes zu nützen, wenn 
ein Rückzug notwendig werden ſollte; es zeigt ſich darin „die 

wohldurchdachte Kunſt des „divide et impera““““. Der authen⸗ 

tiſche Wortlaut im Regiſtrum iſt freilich nicht ſo klar, daß man 
den Rechtszuſtand, in den er die einzelnen Biſchöſfe Rom gegen— 

über brachte, ohne weiteres daraus ableſen könnte. Wir müſſen 
den Text näher betrachten, um die durch ihn für unſern Biſchof 
geſchaffene Rechtslage zu beſtimmen, beſonders da ſie von vielen 

Seiten verſchieden wiedergegeben wird und da für dieſe ent— 
ſcheidenden Papſtdokumente ein Gegenſtück zu der eingehenden 

Bearbeitung der entſprechenden Königsurkunden es noch fehlt. 

Der authentiſche Bericht im Synodalprotokoll des 

Regiſtrum lautet: 
Gregorius papa „excomunicavit Sigefredum Mogontinum archi- 

episcopum in hune modum: „Sigefredum... ab omni episcopali 

officio suspendimus et àa communione corporis et sanguinis Domini 

separamus ... Ceteros vero, qui sua sponte eius scismati consen- 

tiendo subscripserunt et in ea iniquitate perdurare volunt, similiter 

ab omni episcopali officio suspendimus. Illos vero, qui non sponte 

consenserunt, usque ad festivitatem sancti Petri sufferimus, eo quidem 

6 Schmeidler 299f., vgl. auch Albert Brackmann, Heinrich IV. 

und der Fürſtentag zu Tribur. (Hiſt. Vierteljahrsſchrift, 15. Ihrg. 1912, 

153/193) S. 161 und Glöckner. 

6s Hauck III 793 f.; Brackmann, Tribur 158 ff. 

66 Reg. III 10 a S. 268 f. 
67 Friedrich 6f. 
es Durch Schmeidler (274ff., beſ. 294ff.).
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respecfu, ut, si infra istum terminum idoneam aut per se aut per 

nuntios suos satisfactionem presentie nostre non obtulerint, episco— 

pali deinceps officio priventur“.“ 

Wenn hier die Nennung der zweiten Klaſſe von Biſchöfen, nämlich 

derjenigen, welche wider Willen zuſtimmten, einen Sinn haben ſoll, dann 

darf eigentlich die erſte Klaſſe nicht alle umfaſſen, die überhaupt unter⸗ 

ſchrieben haben, ſondern nur die Anterzeichner, deren Anterſchrift Aus— 

druck eines consensus „suàa sponte“ iſt, bei dem ſie weiter verharren 

wollen. Praktiſch iſt freilich die Scheidung zwiſchen gezwungenen und 

freiwilligen Anterzeichnern, heute wie damals, undurchführbar 6s, Aber 

die UAnklarheit in der Ausdrucksweiſe des päpſtlichen Urteils ſollte wohl 

gerade deswegen bei allen UAnterzeichnern die Neigung zur satisfactio, die 

ja ſogar durch Geſandte geſchehen konnte, ſtärken 7o; denn wer konnte nicht 

entſchuldigend die hier vom Papſt ſelbſt als Milderungsgrund genannte 

Rötigung irgendwie für ſich in Anſpruch nehmen, um überhaupt nie ſus— 

pendiert geweſen zu ſein, und das auch vom 1. Auguſt an zu vermeiden? 

Auf dieſen Gnadentermin kommt Gregor in einem Schreiben an den 

Trienter Biſchof im Laufe der nächſten Monate noch einmal ausdrücklich 

zurück 71. So viel aber geht aus dieſem Synodalprotokoll im Regiſtrum 

mit Eindeutigkeit hervor, daß über die deutſchen Biſchöfe, im 

Gegenſatz zu den lombardiſchen, den franzöſiſchen „episcopi ultramontani“, 

und — zwar nicht in demſelben milden Grad — Siegfried von Mainz, 

nur die Suspenſion vom Amt verhängt wurde. Die 

von Gieſebrecht beigefügte „Ausſchließung vom Abendmahl“7? — 

Hauck's nennt nur die zweite Gruppe und die Strafe gar nicht — für 
die Biſchöfe iſt nicht zutreffend. Dieſe vielmehr allein über Siegfried 

neben der ausdrücklichen Suspenſion verhängte Strafe „a communione cor- 

poris et sanguinis Domini separamus“ 74 findet übrigens verſchiedenes 

Verſtändnis: Gieſebrecht''s: „vom Genuß des Abendmahls“ aus— 

geſchloſſen, ebenſo Böhmer-Will 208 n. 126; bei Hauck III 795 

wird ſie zur Exkommunikation mit Berufung auf den Regiſterbericht, 

ebenſo bei Jaffé-Loewenfeld S. 616 Synodus, während 

2b In Wirklichkeit ſcheint in Worms gegen die Biſchöfe mit Zwang 

ſo gut wie gar nicht gearbeitet worden zu ſein; über Arſprung und Hin⸗ 

fälligkeit der gegenteiligen Annahme Brackmann, Tribur 169 Anm. 5. 

70 Dieſen Charakter und Zweck des Schreibens würdigt treffend 
Friedrich 6f.; beſ. 17 f. das Zurückgreifen Gregors auf das non sponte 

consensisse. 

71 Jaffé⸗Loewenfeld 4997; Friedrich 8, Brackmann, 

Tribur 165. 

72 III 360. 
73 III 795. 

74 Brackmann Tribur 161 nennt richtig Siegfrieds Suspenſion, 

ohne dieſe Sonderſtrafe ausdrücklich beizufügen. 

75 III 360. 

13*
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Meyer von Knonau eine ſolche ausdrücklich ablehnt: Lambert 

verſchärft für ihn „unrichtig“ die hier vorliegende Suspenſion zur Exkommuni— 

kation 76, Meyer von Knonau ſelbſt dagegen identifiziert nun wieder, wie 

auch Böhmer-Will, die Strafe der Biſchöfe, die doch nur ſuspendiert 

wurden, mit der Siegfrieds, der verurteilt wurde, „ſuspendirt und von der 

Theilnahme an Leib und Blut des Herrn abgetrennt zu ſein“?7. Auch bei 

Gieſebrecht III 360 wird irrig über alle Biſchöfe „die Suspenſion 

vom Amte und die Ausſchließung vom Abendmahl verhängt“. Wenn ihm 

jedoch Delbrückrs mit Bezug hierauf den Vorwurf macht: „Auch 

Gieſebrecht p. 360 macht übrigens zu den Synodalakten ohne wei— 

teres den Zuſatz, die vom Amt ſuspendierten Biſchöfe ſeien zugleich von 

der kirchlichen Gemeinſchaft ausgeſchloſſen: alſo ſtrenger beſtraft als der 

ausdrücklich genannte Siegfried“, ſo iſt er damit offenbar im Anrecht. 

Er überſieht die oben genannte Stelle bei Gieſebrecht über die deutſchen 

Biſchöfe und hat wohl die andere über die lombardiſchen im Auge, für 

die ganz richtig vom Ausſchluß „von ihrem Amt und der Gemeinſchaft der 

Kirche“ die Rede iſt'e. Alle beiden möglichen Irrtümer vereinigt Orth— 

mannse, wenn er ſchreibt: Siegfried wurde „ſuspendiert und exkommu— 

niziert ...; desgleichenst mit ihm alle diejenigen ...“ Sche⸗ 

rer 50 ſetzt das Strafmaß Siegfrieds und der anderen Biſchöfe ebenfalls 

gleich, beruft ſich jedoch für ſeine Auffaſſung zu Anrecht auf Meyer von 

Knonau, da er Siegfried und die Biſchöfe neben der Suspenſion „aus der 

Gemeinſchaft der Gläubigen ausgeſtoßen“ werden läßt. Die ſo von ihm 

angenommene „Exkommunikation“s2 brächte aber doch „in die kirchenrecht— 

liche Lage“ss ſeines bisher nur ſuspendierten Straßburger Biſchofs eine 

Anderung, wenn er nicht Werner zu denen rechnen will, die in Worms 

gezwungen zuſtimmten und für die darum die Strafe erſt vom Auguſt an 

eintritt. Er ſpricht dieſe für die ganze Perſönlichkeit Biſchof Werners 

unwahrſcheinliche Annahme sͤ nicht aus, weil er die genannte Anterſchei— 

dung im Arteil der Synode überhaupt nicht verzeichnet. Wenn freilich 

für keinen Biſchof die verhängte Strafe ſofort eintrat, was aber dem an— 

gezogenen Regiſtrum nicht entſpricht, blieb auch Werner nur, was er ſchon 

vor der Synode war, ſuspendiert. Wenn Werner dann, nach Verſtreichen 

76 II 637 n. 30. 

77 II 641. 

7s Hans Delbrück, Über die Glaubwürdigkeit Lamberts von Hers— 

feld. Diſſ. Bonn 1873. S. 52 Anm. 1. 

70 Gieſebrecht III 360. 

so Georg Orthmann, Papſt Gregors VII. Anſichten über den 

Weltklerus ſeiner Zeit. Diſſ. Greifswald 1910. S. 65. 

81 Von uns geſperrt. 

82 So ausdrücklich 50 Anm. 95. 

88 Scherer 51. 

82 Brackmann, Tribur 171f.
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der Friſt, bei Scherer auch der „Ausſtoßung aus der Kirche“ verfällt ss, 

ſo iſt ſeine Begründung wiederum aus dem Synodalurteil zwar konſe— 

quent, bleibt aber unrichtig, weil dieſes eben nur auf Suspenſion lautet; 

dagegen hatte der Amgang mit dem exkommunizierten König wirklich jene recht— 

liche Folgess. Orthmanns? überſieht auch, daß die Strafe für die 

zweite Klaſſe von Biſchöfen nur bedingt iſt, ſie ſollen in Rom nicht 

„Abſolution holen“, ſondern ſich nur entſchuldigen. Nach Verſtreichen der 

Friſt vom 1. Auguſt gilt bei Friedrich 11 ein Teil der Biſchöfe an— 

ſcheinend als gebannt. So viel nun der durch die Faſtenſynode 1076 

geſchaffene Rechtszuſtand des Königs ſchon diskutiert worden iſt, z. B. bei 

Gieſebrecht III 1134, Meyer von Knonau II 637 n. 30 (6638) 

u. a., iſt die eben von uns berührte Frage nach dem Rechtszuſtand der 

Biſchöfe, die doch offenbar ungeklärt iſt, noch keiner ausdrücklichen Würdi— 

gung unterzogen worden, auch nicht durch Friedrich und Brackmann, die 

ſich eingehend mit der Strafſentenz der Faſtenſynode 1076 beſchäftigen. 

Gegenüber dem in ſo verſchiedener Weiſe interpretierten Original— 

bericht, der alſo tatſächlich die gewöhnlichen Biſchöfe nur ſuspendiert, und 

das zum Teil ſogar nur bedingungsweiſe vom 1. Auguſt ab, ſprechen frei— 

lich die Geſchichtsſchreiber vielfach von einer Exkommunikation 

der Biſchöfe ss, meiſt im Zuſammenhang mit dem wirklich exkommunizier— 

ten König ss, aber angeſichts der amtlichen Aufzeichnung der Strafſentenz, 

wie auch Meyer von Knonauses betont, mit Anrecht. 

Anſere bisherigen Feſtſtellungen über den Regiſterbericht und dieſe 

ſeine hohe Bewertung gegenüber anderen Mitteilungen » ſind für unſeren 

Zuſammenhang deshalb notwendig und von Bedeutung, weil Biſchof 

Otto von Konſtanz als einziger deutſcher Biſchof von der Faſten⸗ 

ſynode 1076 ſchärfer gemaßregelt, und zwar mit der Exkommunikation 

belegt worden ſein ſoll, ohne daß der Regiſterbericht etwas davon wüßte. 

Nach Meyer von Knonau lII 641 f. und 642 n. 34 ſteht nun zwar 

dieſe Tatſache „durchaus und ganz feſt“; bei Ladewig 65 n. 508 iſt 

Otto von Konſtanz „ſuspendiert und excommuniciert“, und Brackmann 

85 52, 

86 Sägmüller II 357. 

87 65. 
ss M. v. Kn. II 637 n. 30 (638). 
89 M. v. Kn. II 640 n. 32; Mirbt, Publiziſtik 134/46; Carl 

Mirbt, Quellen zur Geſchichte des Papſttums und des römiſchen Ka— 

tholizismus. 4. Aufl. Tübingen 1924. S. 147 n. 279. 

00 II 637 n. 30. 
91 Die Bemerkung Gieſebrechts III 1134: „über die Reſultate 

der Synode kann nach den Acten im Regiſtrum III 10 a und dem in— 

tereſſanten Brief der Kaiſerin Agnes an Altmann von Paſſau bei Hugo 

von Flavigny p. 435 nicht der geringſte Zweifel obwalten“ iſt inſofern 

unrichtig, als der letztere in ſeiner Angabe über die Strafe der Biſchöfe 

vom Regiſtrum abweicht, val. M. v. Kn. II 637 n. 30 (638).
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in Germ, pont. II 128 n. 19 iſt mit „Gregorius VII Ottonem Constan- 

tien. ep. synodali ijiudicio officio et communione privat“ derſelben 

Auffaſſung, der entſprechend er ſchon in ſeinem Triburaufſatz 161 Anm. 3 

und 174 von Ottos Exkommunikation ſpricht; Otto Meltzer (Papſt 

Gregor VII. und die Biſchofswahlen. 2. Aufl. Dresden 1876) endlich 

redet S. 206 von „Bann und Abſetzung“. Wir glauben jedoch dieſer 

Theſe nicht zuſtimmen zu können. 
Die Hauptbelegſtelle dafür iſt Bernoldi epistola apolo- 

getica pro Gebhardo episcopo Constantiensi 4: Monumenta Germaniae 

historica Lib, de lite II 100 f.; daneben wird auf Lambert und die 
Petershauſer Chronik verwieſen »ꝛ. Die letztgenannte: Cas. mon. Petrish. II 

(Ladewig 65 n. 508 verſehentlich „3“) 46, M. G. SS. XX 648: „In quibus“ 

— nämlich den unentwegt königstreuen Biſchöfen — „Otto ... a religio- 

sis catholicis repudiatus est“ ſagt für unſern Zweck nichts. 

Die hierher gehörige Lambertſtelle iſt ganz unzuverläſſig. Nach 

ihrem unveränderten Text: Lamperti Hersfeldensis opera ad 1076 

Schulausgabe ſvon Holder-Egger] 255 berichtet ſie unrichtig über die Ar— 

teile der Faſtenſynode 1076: Papa „regem excommunicavit et cum eo 

archiepiscopum Mogontinum Sigefridum, episcopum Traiectensem 

Willihelmum, episcopum Babenbergensem Rutbertum .. Porro Otto- 

nem Ratisponensem episcopum et Ottonem Constantiensem episco- 

pum et Burchardum Losannensem episcopum, Eberhardum comitem, 

Udalricum et alios nonnullos ... iam pridem excommunicaverat.“ 

Nun liegt zwar zu dieſer Stelle eine ſehr einleuchtende Emendation 

Meltzers, Biſchofswahlen 206, vor, die Holder-Sgger nicht 

berückſichtigt und nicht verzeichnet, obwohl dadurch die von ihm bei Be— 

laſſung der Satzeinteilung mit Notwendigkeit vorgenommene Entkräftung 

der Lambertſchen Behauptung ſpeziell von der iam pridem erfolgten 

Exkommunikation [: „Episcopus Constantiensis demum a, 1080. Mart. 
in. excommunicatus est... De episcopis Ratisponensi et Lau- 

sannensi excommunicatis nihil constat, nec Lamperto hac in re fides 

danda est.“]%½a unnötig würde, und Lambert dann für alle dieſe nur 

gleichmäßig irrig die Exkommunikation im Jahre 1076 berichtet. 

Meltzer läßt nämlich nach Lausannensem episcopum den erſten Satz 

ſchließen und verbindet die darin genannten, mit den vorher angeführten 

Exkommunizierten. Aber trotzdem bleibt Lambert, wie auch Holder⸗ 

Egger 255 Anm. 2 bemerkt — Siegfried von Mainz läßt freilich auch 

er exkommuniziert ſein, vgl. Delbrück 51 — im Zrrtum, weil er nur 

eine durchgängige Exkommunikation kennt. Auch Meyer von Knonau 

verweiſt für ſeine Theſe von Ottos Exkommunikation auf dieſe Lambert— 

ſtelle ss, obwohl er letztere zuvor ſelbſt entkräftet hat 2a, und das ganz mit 

o2 Germ. pont. II 128 f. n. 190. Vgl. u. S. 37. 
d2a Lambert, Schulausg. 255 Anm. 4. 

os II 642 n. 34. 

94 II 637 n. 30.
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Recht, denn bei Lambert ſind nicht nur die von ihm namentlich genannten, 

für die eine beſondere Maßregelung an ſich nicht ausgeſchloſſen wäre, 

ſondern überhaupt alle Biſchöſfe auf der Faſtenſynode exkommuniziert 

worden, was ſicher unrichtig iſt. Es bleibt alſo von der Lambertſtelle 

nur noch eine Namenaufzählung von Biſchöfen, darunter Otto von Kon— 

ſtanz genannt iſt, von denen aber keineswegs geſagt iſt, daß ihnen mehr 

geſchah als den andern. Ganz ähnliche Lambertſche Kombinationen bei Auf— 

zählungen weiſt übrigens Brackmann, Tribur 163 ff. nach, die der Glaub— 
würdigkeit unſerer Stelle auch nicht günſtig ſind; ſomit verliert dieſe alle 

Beweiskraft und es bleibt höchſtens die Frage, warum hier Lambert aus 

allen nach ihm gleich behandelten, nämlich exkommunizierten Biſchöfen 

nur gerade dieſe namentlich herausgreift. Nun iſt dieſe Frage ſchon für 

alle Genannten außer Otto in der Weiſe gelöſt, daß man die Nennung 

nicht erklären kann — Meyer von Knonau lI 642 n. 34 (643): 

„wie Lambert dazu kam, noch weitere Namen“, nämlich außer Otto, „zu 

nennen .. „ ſtehe dahin“ —, was zunächſt vermuten läßt, daß der Grund 

für Ottos Nennung ebenſo unerkennbar iſt wie für die übrigen. Das 

einzige Moment, das in dieſe ſonſt gleichmäßig dunkle Aufzählung, die 

aber doch über die Genannten gar nichts von allen übrigen deutſchen Bi— 

ſchöfen Anterſcheidendes ſagt, eine Breſche legen könnte, wäre eben der 

Erweis der hier in Rede ſtehenden Sonderbehandlung Ottos auf der 

Faſtenſynode 1076. Dieſer müßte aber aus anderen Stellen geführt 

werden, weil Lambert nichts über eine Sonderbehandlung ſagt; vielmehr 

ſpricht die Anerklärlichkeit der übrigen bei ihm genannten Namen faſt 

gegen eine ſolche. Die Lambertſtelle wird ſo aus einem Belegſtück in 

Sachen der beſonderen Exkommunikation Ottos zu einer förmlichen 

Schwierigkeit, falls der Erweis ſonſtwie gelingt. Denn — und das ſcheint 

Meyer von Knonau zu überſehen, wenn er, den Beweis vorausgeſetzt, 

mit Genugtuung feſtſtellt: „Von dieſem einen der durch Lambert als 

excommuniziert genannten Biſchöfe iſt das alſo ganz bezeugt »s“ — das 

Gelingen dieſes Beweiſes zerſtört die ganze Einheitlichkeit des Zuſammen— 

hangs in der Lambertſtelle 98. Die ſonſt durchgehend für alle irrig aufgeſtellte 

Behauptung einer Exkommunikation würde in einem einzigen Falle plötzlich 

richtig und das nötigte dazu, für die übrigen im engſten Zuſammenhang 

mit Otto auch namentlich genannten Biſchöfe Ahnliches zu vermuten, was 

aber nirgends bekannt und höchſt unwahrſcheinlich iſt. Zudem wäre für 

den ganzen Abſchnitt eine doppelſinnige Verwendung von excommunicare 

zu poſtulieren: für ſolche, die beſonders „exkommuniziert“ wurden wie, 

nach der Vorausſetzung, Otto, und für diejenigen, die unter die gewöhn— 
lichen „Exkommunizierten“ der Faſtenſynode fielen. 

Wir ſehen: der Beweis, daß Otto 1076 exkommuniziert und damit 

beſonders gemaßregelt wurde — aus anderen Quellen zu führen — brächte 

in die ſcheinbare Belegſtelle bei Lambert die größten Verwicklungen und 

s II 642 n. 34 (643). 

os Vgl. M. v. Kn. II 637 n. 30.
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Schwierigkeiten; dieſe muß als förmliches Gegenargument gelten, wenn es 

gelingen ſollte, den Beweis anderweitig zu erbringen. 

Das wäre einzig noch die Stelle bei Bernold, die wir nun näher unter— 

ſuchen. 

Am die Angaben Bernolds in ſeiner Apologie für Biſchof 

Gebhard richtig würdigen zu können, müſſen wir ſie im Rahmen der 

ganzen Schrift betrachten, und darum vor allem deren Tendenz ins 

Auge faſſen. Mirbte charakteriſiert ſie folgendermaßen: „Die epistola 

apologetica pro Gebehardo episcopo Constantiensi verſucht die Er— 

hebung desſelben auf den Konſtanzer Biſchofsſtuhl gegen die Vorwürfe zu 

rechtfertigen, welche von antigregorianiſcher Seite gegen deren Rechtmäßig— 

keit erhoben wurden. Die Schrift kann nicht vor 1088 abgefaßt ſein, fällt 

aber wahrſcheinlich in das erſte Pontefikatsjahr Arbans II., d. h. 1088/89.“ 

Bei der Bedeutung, die ihre Einzelangaben für die Geſchichte Biſchof 

Ottos und Gebhards haben, wäre es zweckmäßig, ſyſtematiſch den Quellen— 

wert der Schrift und die Beweiskraft ihrer einzelnen Angaben, beſonders 

in Anbetracht der Tendenz zu unterſuchen, zumal dies noch nirgends ge— 

ſchehen iſt os. Hier läßt ſich jedoch nur jeweils im Zuſammenhang einiges 

darüber anfügen. 

Die Apologie verſucht die Sicherung der Rechtmäßigkeit von Geb— 

hards Einſetzung vor allem auch auf dem Wege, daß ſie die Tatſache und 

Gültigkeit der verſchiedenen Maßregelungen Ottos nachweiſt, denn Geb— 

hards, ſeines Herrn, Erhebung wurde hauptſächlich deshalb beanſtandet, 

weil zu jener Zeit Otto noch lebte »s, und ſie war wirklich auch nur dann 

zuläſſig und rechtsgültig, wenn Otto rechtsgültig aus ſeinem Amt entfernt 

war, als ihm in Bertolf 1080 und Gebhard 1084 noch zu ſeinen Leb— 

zeiten Nachfolger gegeben wurden. Am nun dafür den Nachweis zu er— 

bringen, arbeitet Bernold in ſeiner Apologie alle Momente zuſammen, die 

Ottos wirkliche Amtsentſetzung beweiſen und deren 

äußere Rechtsgültigkeit wie innere Begründetheit über und über dartun 

ſollen. Das ſpricht Bernold nach Darlegung der erhobenen Vorwürfe 

auch ganz deutlich aus: 

„Quam canonice autem vel pro quibus causis Oſtto] perpetuam 

dampnationem subegerit, ut et noster episcopus canonice ei succe- 

dere potuerit, plenis et per ordinem digerere libet, quatinus illis 

nostris oblocutoribus nulla deinceps dubitatio subrepat, vel de illius 

intractabili dampnatione, vel de istius canonica subrogatione 100“. 

97 Publiziſtik 45, vgl. auch 465 Ernſt Strelau, Leben und Werke 

des Mönches Bernold von St. Blaſien. Diſſ. Jena 1889. S. 50)/½3. 

os Auffallenderweiſe übergeht auch Fliche bei ſeiner quellenkritiſchen 

Anterſuchung Bernolds deſſen Epistola apologetica trotz ihrer bedeu⸗ 

tungsvollen und von ihm ſelbſt wiederholt benützten Angaben ganz und 

beſchränkt ſich auf das Chronicon, vgl. II 47/51. 

99 Vgl. „Inveſtitur“. 

100 3 Lib. de lite 100,
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Dann geht er dazu über, an Ereigniſſen und Tatſachen aus Ottos 

Geſchichte dieſem vier ſchwere Verbrechen nachzuweiſen; auf die einzelnen 

Stücke werden wir an ihrem Ort eingehen. Er ſelbſt zieht folgendermaßen 

das Fazit aus ſeinen Ausführungen 101:: 

„Haec itaque singula ad inrecuperabilem eius dampnationem 

iuxta canonum sanctionem sufficere possent, quippe crimen conspi- 

rationis, interdicti usurpatio officii, assentatio symoniacorum sive 

incontinentium presbyterorum, et, quod his maius videtur, demi— 

gratio a catholicis in partem scismaticorum.“ 

Wir haben es hier zunächſt mit dem erſten und zweiten crimen zu 

tun. Für unſere Anterſuchung über die Verurteilung Ottos auf der 

Faſtenſynode 1076 iſt nun vor allem wichtig die Feſtſtellung, daß Ber— 

nold, um das zweite crimen: „interdicti usurpatio offiocii“ zu beweiſen, 

ein ganz beſonderes Augenmerk hatte auf die hiebei weſentlichen Rechts— 

zuſtände der Suspenſion und Exkommunikation im Leben 

Ottos; vor allem die erſtere hatte er ſcharf zu verfolgen, um ſein Be— 

weisziel, die interdieti usurpatio officii, zu erreichen 1. Daß ihm von 

hier aus überhaupt eine Verſchärfung der jeweils auf Otto laſtenden 

Zenſuren näher lag als eine zu milde Darſtellung, ſei nur nebenbei er— 
wähnt. 

Betrachten wir von dieſen Vorausſetzungen aus ſeine Darſtellung: 

„Anno dominicae incarnationis MLXXVI. indictione XV. in prima 

ebdomada quadragesimae Gregorius papa VII. generali synodo Ro- 

mae in aecclesia Salvatoris presidens Ottonem Constantiensem epi— 

scopum synodali iudicio officio et communione privavit, ed quod 

ipse cum reliquis scismaticis contra apostolicam sedem conspirasse 

missis literis se propria subscriptione manifestaverit. In qua con- 

spiratione idem ipse multo audatius reliquis conspiratoribus contra 

Romanum pontificem insanivit eumque apud saecularem principem 

speciali accusatione contumaciter impetere presumpsit, videlicet 

accusans eum, quod episcopali honore illum privaverit, eo quod 

laicos dampnatorum officia presbyterorum recipere vel eis obedire 

prohibuerit.“ 

Schon daß dieſe Stelle gerade in Bernolds Apologie die ein⸗ 

zige iſt, aus der Ottos beſondere Exkommunikation bewieſen werden ſoll 

und könnte, muß ſtutzig machen. Dieſes Bedenken ſteigert ſich aber, wenn 

101 6 ebenda 110. 

102 4 Lib. de lite II, 100 f. Man wird darum beſonders in dieſer 

Sache nicht mit Brackmann, Tribur 174 von dem „unanfechtbaren 

Zeugnis des Bernold“ ſprechen dürfen, keinesfalls gerade bezüglich des 

Angelpunktes der Bernoldſchen Argumentation, daß nämlich „Otto gegen 

das ausdrückliche Gebot des Papſtes im Beſitze des biſchöf— 

lichen Amtes blieb'“. Das „ausdrückliche Gebot“ wird übrigens in Wirk— 

lichkeit eben auch wieder nur die Heraushebung der allgemeinen Sus— 

penſionsſentenz und ihrer fortdauernden Gültigkeit ſein—
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wir vergleichen, was derſelbe Bernold in ſeiner Chronik von den 

Arteilen Gregors auf der Faſtenſynode 1076 erzählt 108. 

„Ipsum autem regem, synodo iudicante, fidelitate hominum, 

regno et communione privavit, et omnes ei ad regnum iuratos iura- 

mento absolvit. Omnesque episcopos, qui regi sponte contra papam 

faverant, officio et communione privavit; reliquis autem, qui inviti 

eidem conspirationi intererant, usque ad festivitatem sancti Petri 

indutias dedit.“ 

Er gibt richtig wieder, daß der König exkommuniziert ſei 10a; er 

berichtet ganz korrekt, ja ſogar mit der dem Sinne nach notwendigen Er— 

klärung 106, von der Scheidung der Biſchöfe in zwei Klaſſen; einzig irrig 

iſt das für ſie angegebene Strafmaß „officio et communione privavit 106“, 

Nun iſt ſchon an ſich verſtändlich, daß Bernold hier und in der 

Apologie dieſelbe Darſtellung von der Sache gibt; erſt recht wird das 

begreiflich, wenn ſich der Irrtum ſchon in die Chronik eingeſchlichen hat, 

die in dieſen Partien im engſten Anſchluß an die Ereigniſſe nieder— 

geſchrieben iſt 107, während doch die Apologie „im Jahre 1088 oder im 

nächſten Jahre 10s“ verfaßt und wohl in dieſen ihren hiſtoriſchen Teilen 

unter regelrechter Zugrundelegung der Chronik gearbeitet iſt. Damit ſteht 

feſt, daß dem Wortlaut der Apologie höchſtens derſelbe, wenn nicht 

ein noch geringerer Wert beizumeſſen iſt, wie dem der Chronik: 

er iſt objektiv irrig, die Biſchöfe wurden nicht exkommuniziert, 

ſondern nur ſuspendiert. Dadurch, daß dieſer Bericht in Bernolds Be— 

weisgang eine ſo grundlegende Rolle ſpielt, wird er in dieſem Punkt nicht 

richtiger, ſondern eher verdächtig. 

Berichtet nun aber Bernold nicht trotzdem eine beſondere 

Maßregelung Ottos auf der Synode? 

Genau betrachtet enthält ſein Bericht nichts als eine Schilde— 

rung des gewöhnlichen Verlaufs der Faſtenſynode 1076 

unter beſonderem Abſehen auf das, was Otto dabei geſchah. Zug für Zug 

entſpricht dem allgemeinen Bild, das wir ſonſt durch ihn und andere von 

der Sache haben. Aus dem ganzen Gewebe hebt er nur den einen Faden 

heraus, den er verfolgen will: im Hergang der Ereigniſſe vom Wormſer 

Reichstag bis zur Faſtenſynode und ihrem Urteil wird Ottos Tun und 

Schickſal erzählt. Wie jeder der dort anweſenden Biſchöfe hat er gegen 

den Apoſtoliſchen Stuhl mit den übrigen Schismatikern konſpiriert und das 

iſt für ihn wie für jeden andern handgreiflich aus dem missae litterae, 

103 Bern. chron, ad 1076. M. G. SS. V 433. 

10 Vgl. o. S. 21 (Anm. 89). 

105 Vgl. o. S 19. 
106 S. o. S. 21. 

107 Wilhelm Wattenbach, Deutſchlands Geſchichtsquellen im 

Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. II. Berlin 1894. S. 57f.; 

M. v. Kn. II 703 f.; Strelau 72. 

10s Strelau 50; vgl. o. S. 24 Mirbt.
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dem Biſchofsſchreiben des Reichstags, und der propria subseriptio in 

dieſem. Dafür beraubte ihn Gregor VII. wie alle übrigen auch durch das 

Synodalurteil 1076 officio et communione, was ja von jeher Bernolds 

Anſicht war. All das könnte man über jeden Anterzeichner des Wormſer 

Biſchofsſcheiben ſagen, und daß eine Quelle dies über Bichof Otto von 

Konſtanz ſagt, bietet noch nicht den geringſten Anhalt für die Annahme 

einer beſonderen oder ſtrengeren Maßregelung für dieſen. Bernold fügt 

allerdings für Otto noch eine beſondere Epiſode vom 

Wormſer Reichstag an: „In qua..prohibuerit“, die allein 

über das allgemein Bekannte und für jeden andern ebenſo Gültige hinaus— 

geht. Auf ihren geradezu phantaſtiſchen Inhalt und ſeine Anglaubhaftig— 

keit werden wir im Zuſammenhang der Simoniefrage zu ſprechen 

kommen 106; ſicher aber iſt ohnehin, daß aus ihr oder gar ihr allein kein 

Schluß auf Sonderbehandlung bei der nachfolgenden Synode möglich iſt. 

Die Stelle tut nur die innere Berechtigung der allgemein verhängten 

Strafe gerade für Otto beſonders dar, und könnte, ſelbſt wenn ſie der 

Wahrheit entſprechen ſollte, nur eine aus anderen Stellen ſicher feſt— 

ſtehende Sonderbehandlung Ottos erklären, nicht aber wahrſcheinlich 

machen oder gar allein beweiſen. Selbſt wenn Otto ſich wirklich noch ſo 

ſehr in Worms hervorgetan hätte, iſt nicht anzunehmen, daß in dem 

weltgeſchichtlichen Augenblick der Bannung des deutſchen Königs und der 

Maßregelung des ganzen deutſchen Epiſkopats in ſeiner Geſamtheit für 

geſchloſſene Rebellion man gegen einen einfachen Otto von Konſtanz ein 

beſonderes Verfahren eingeſchlagen hätte — wer ſollte übrigens neben dem 

ſchon genügend vielſagenden Wormſer Biſchofsſchreiben der Synode und 

dem Papſt ſo prompt von Ottos angeblicher Sonderrolle in Worms 

berichtet haben? Damit fällt auch eine ſchwächere, letzte Stütze für die 

Annahme einer Eigenbehandlung Ottos, die Meyer von 

Knonau aus dem augenblicklichen Verhältnis Ottos zum Papſt beibringt, 
von ſelbſt, nämlich die Tatſache, daß er auf die Synode geladen war und 

nun nicht erſchien 11o, daß auch ein vorher zitierter Biſchof auf der 

Synode nicht erſchien, fiel nicht mehr auf, nachdem ſein Name ſchon über 

dem Wormſer Brief ſtand 114, wo er übrigens unter den 25 anderen zum 

Teil bedeutenderen Namen auch wieder unterging. 

Von Meyer von Knonaus Bemerkung 12 auf Grund der beſprochenen 

Bernoldſtelle „Otto's Exkommunikation ſteht zum Jahre 1076 ganz feſt, 

da Bernold ... ſie ausdrücklich zur Faſtenſynode anſetzt“ bleibt alſo ſo 

viel richtig, daß Bernold Ottos privatio officio et communione aus⸗ 

drücklich zu dieſer Faſtenſynode anſetzt, daß aber dieſe „Exkommunikation“ 

dieſelbe privatio officio et communione iſt, die nach ſeiner Darſtellung 

in der Chronik durch dieſe Synode über alle Biſchöfe des Wormſer 

100 Vgl. „Sim. und Pr.“ 

110 II 642. 

111 Vgl. Meltzer, Biſchofswahlen 206. 

112 II 642 n. 34.
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Schreibens verhängt wurde. Mit der Verſchärfung ihrer Strafe iſt 

Bernold aber ſchon hier, ohne Tendenz und bei einer den Ereigniſſen näher— 

liegenden Niederſchrift, in offenbarem Irrtum; alſo erfuhr auch Otto 

keine ſchwerere Beſtrafung als die übrigen; er wurde nicht 

exkommuniziert. Durch dieſe Theſe und ihren Nachweis fällt zu— 

gleich jene von einem Sonderverfahren gegen ihn auf der Faſtenſynode 

1076 überhaupt, die, neben der Anwahrſcheinlichkeit angeſichts der ganzen 

Situation, in dieſem einzigen Fall für die Faſtenſynode 1076 u18 eine 
mangelhafte Berichterſtattung in dem Originalprotokoll des Regiſtrum 

poſtuliert. 

Als Ergebnis unſerer Anterſuchung können wir feſt— 

ſtellen: Otto von Konſtanz iſt durch die Faſtenſynode 1076 wie 

die übrigen deutſchen Biſchöfe nur ſuspendiert worden, und 

vielleicht auch das nur bedingtermaßen, wenn er ſich vor dem 

1. Auguſt in Rom entſchuldigte; auch wurde dieſe der Strafe der 

übrigen gleiche Zenſur über ihn nicht geſondert verhängt . 

Die unterſchiedslos milde Behandlung, die ſomit 

Gregor VII. allen deutſchen Biſchöfen, ſogar mit Abſtufung der 

zu leiſtenden Sühne bis zur bloßen Romreiſe, angedeihen ließ, 

tat alsbald ihre Wirkung. Schon bei dem vom König auf 

Pfingſten nach Rom angeſetzten Nationalkonzil* fehlten ſo viele 

geiſtliche und weltliche Fürſten, daß eine Vertagung auf Peter und 

Paul notwendig wurde n. In Mainz ſodann, wo der König von 
  

113 M. v. Kn. II 641 unten; 643 n. 37 hat nur eine ganz entfernte 

Wahrſcheinlichkeit für ſich, für unſern Fall ohne Belang. 

112 Danach wären neben Meyer von Knonau lI 641 f. n. 34 be⸗ 

ſonders Ladewig 65 n. 508 zu berichtigen und das Regeſt in der Germ— 

pont. II 128 n. 10 zu ſtreichen; die Bemerkung darunter über Ottos Teil— 

nahme am Wormſer Konzil beſteht wie für andere gewöhnliche Teil— 

nehmer (z. B. Alrich I. von Eichſtätt Germ. pont. II 5 unter 5) zu Recht. 

Vgl. zu unſerem Ergebnis die Bemerkung von Holder-ESgger in ſeiner 

Lambert-Ausgabe 255 Anm. 4: „Bernold., Apol, pro Gebh... c. 4. 

in synodo a. 1076. officio et communione eum“ — episcopum Con- 

stantiensem — „privatum esse falso dixit“, der aber trotz der wider— 

ſprechenden ſonſtigen Auffaſſung keine Begündung beigefügt iſt. Was 

die Bemerkung Lib. de lite II 110 Anm. 1: Gregorius Ottonem „officio 

non privavit, sed tantum suspendit“ ſagen will, iſt dunkel. Hiezu und 

zum Ganzen ogl. Sägmüller II 355f., 365 (Anm. 11) und Paul 

Hinſchius Kirchenrecht V Berlin 1895) V 67 Anm. 2, 68, 75f. 

115 M. v. Kn. II 676/9. 

116 Gieſebrecht UII 373.
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neuem tagte, war der Beſuch kaum beſſer““ und auch unter den 

ihm noch Getreuen machte ſich eine Spaltung breit *. Hinter 

der hier gegen den Papſt ausgeſprochenen Exkommunikation * 
ſtand nicht mehr die zahlenmäßige Stärke und die Einigkeit des 

Wormſer Reichstags. 

Zu offenem Abfall vom König kam es nach dem Aufruhr in 
Sachſen vor allem in Süddeutſchland, wo Fürſten und auch 

Biſchöfe ſich mit dem päpſtlichen Legaten Altmann von Paſſau 

in Alm zuſammenfanden 1, ſo wurde aus ihrer Abſeitsſtellung, 
die zum Teil ſchon auf der mißlungenen Wormſer Synode zutage 
getreten war *, eine offene Parteinahme und auch ſchon rege 

Parteitätigkeit für den Papſt ur. 

Dieſe Gelegenheit einer erſten königsfeindlichen Zuſammen— 
kunft deutſcher Biſchöſe in Süddeutſchland, die im September 

1076 ſtattfand *8, machte ſich der Konſtanzer Biſchof zunutze, 

indem er jetzt offiziell ſeinen Friedeen mit dem Apoſtoliſchen 

Stuhl machte 1. 

Die herrſchende Auffaſſung über das, was in Alm 

zwiſchen Otto und den päpſtlichen Legaten geſchah, iſt die, daß 

Otto durch jenen vom Bann gelöſt, aber in der Sus— 

penſion belaſſen worden ſei . Im Anſchluß an unſere 

obigen Feſtſtellungen über die Sondermaßregelung und Exkom— 

munikation Ottos, die wir ablehnen mußten, ſind wir genötigt, 

117 Hauck Ull 799. 

11s M. v. Kn. II 681. 

11e M. v. Kn. II 682. 

120 Hauck III 799; Otto Schumann, Die päpſtlichen Legaten in 

Deutſchland zur Zeit Heinrichs IV. und Heinrichs V. (1056—1125). 

Diſſ. Marburg (1910) 1912, S. 32. 

121 M. v. Kn. II 677. 

122 M. dv. Kn. II 725. 

123 Vgl M. v. Kn. II 725 n. 177 (726). 

122 Hauck III 799; Gieſebrecht III 383; M. v. Kn. II 725. 
125 Ladewig 65 n. 509; Germ. pont, II 129 unter n. 19 (da⸗ 

mit in Widerſpruch und in „Addenda et Corrigenda“ 411 nicht richtiggeſtellt): 

Germ. pont, I 168 unter n. 25 „Altmannus eodem anno apud Ulmam 

Ottonem ep. Constantiensem officio restituit l(ef. Bernoldi Epist— 

apologet, pro Gebhardo c. 5, Mon. Germ. Libelli de lite II 110)“; 

Meyer von Knonau II 725; (Gieſebrecht III 383: Otto läßt ſich 

„abſolviren“).
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auch auf dieſe Angelegenheit, die mit jener in engſter Beziehung 

ſteht, näher einzugehen. 
Faſſen wir zunächſt den Rahmen der auf Otto unmittelbar be— 

züglichen Dinge, den Almer Tag ſelbſt ins Auge, ſo iſt über dieſen, 

ſeine Teilnehmer und Beſchlüſſe Hauptquelle der Hersfelder Mönch 

Schulausgabe [Holder-Egger] 273f, der außer den Herzogen Rudolf von 

Schwaben, Welf von Baiern und Berthold von Kärnten als anweſende 

geiſtliche Fürſten nur die Biſchöſfe Adalbero von Würzburg und Adalbert 

von Worms aufzählt. Von der für den Charakter dieſer Zuſammenkunft 

doch ſo bezeichnenden Anweſenheit des Legaten Altmann und der Teilnahme 

eines dritten Biſchofs, Ottos von Konſtanz, der mit dieſem beſonders 

wichtige Dinge zu erledigen hatte, weiß er nichts. Hievon ſprechen viel— 

mehr allein Bernold und der „Annaliſt von 1075 an 126“. 

Letzterer, die Bertholdi annales 127, redet an zwei Stellen von 

Ottos Rückkehr zur päpſtlichen Sache. Das eine Mal bei der Darſtellung 

der Oppenheimer Verſammlung: der hier anweſende, vom Papſt ent— 

ſandte Altmann hatte den Auftrag und die Vollmacht, alle außer dem 

König ſelbſt zur Genugtuung und angemeſſenen Buße zu rufen, jene eben, 

die fürderhin auf ſeiten des Papſtes ſtehen wollten. „Ex quibus Mogon- 

tinus archiepiscopus“, — dann folgt eine Reihe Biſchofsnamen — 

„Constantiensis autem Ulmae, episcopi scilicet hi, et abbates plures, 

.. . ibidem reconciliati in communionem recepti sunt 128.“ Später 

bemerkt dieſe Quelle zu 1077ꝙĩ anläßlich des Legatenaufenthalts in Konſtanz 

über Otto „set tamen communionem, non officium, ab episcopo Pata- 

viensi ante Oppineimense colloquium iam recepit 128“. 

Bernold gibt ſeinen Bericht in unmittelbarem Anſchluß an die 

oben genannte Stelle (S. 25) der Apologie folgendermaßen: 

„Dominus tamen papa multo misericordius eum“ — Otto von 

Konſtanz — „tractavit, quam meruerit; nam misso venerabili Alt- 

manno Pataviensi episcopo eidem in subsequenti autumpno apud 

Ulmam sub presentia multorum communionem solam absque officio 

reddidit 130,“ 

126 Vgl. M. v. Kn. II 905/7. 

127 Fliche überſieht II 298/300 dieſe Anweſenheit Ottos auf dem 

Almer Tag und nimmt deſſen Verſöhnung mit dem Papſt zuſammen mit 

den übrigen bei Berthold ad 1076 M. G. SS. V 286 genannten, ſpäter 

Rekonziliierten an. Dieſe ſelbſt nennt er ebenfalls nicht vollzählig, wie 

überhaupt ſeine Meinung über die Abfallbewegung der Biſchöfe II 

298/300 nicht recht durchſichtig iſt, beſ. 298, wo übrigens irrig Ottos 

Abfall auch als nur wahrſcheinlich hingeſtellt wird, „sans ͤétre absolu- 

ment certaine“. 

128s Berth. ann. ad 1076 M. G. 8S8. V 286. 

129 Berth. ann. ad 1077. M. G. SS. V 293. 

130 5 Lib, de lite II 110.
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An dieſen letzteren Mitteilungen vom Almer Tag iſt zunächſt auffallend, 

daß ſie alle nur den einen Zug nennen, der bei Lambert nicht erzählt iſt: 

Altmanns und Ottos Anweſenheit und gegenſeitige 

Beziehung; daß wir bei Bernold noch von einer „presentia multo- 

rum“ erfahren, geſchieht nicht um dieſer ſelbſt willen, ſondern nur als 

Hintergrund für die erzählte Angelegenheit. Als zweites muß bei gemein— 

ſamer Betrachtung auffallen einmal die Gleichheit der Termi— 

nologie: communio — officium, und dann deren genaue Scheidung bei 

beiden Autoren. Vorerſt legen wir jedoch hierauf noch keinen allzugroßen 

Wert; doch müſſen dieſe Punkte feſtgeſtellt werden. 

Wenden wir uns zunächſt dem Hauptgewährsmann dieſer zweiten 

Gruppe, die unſern Biſchof in Alm weiß, Bernol d in ſeiner Verteidigungs— 

ſchrift, zu. Seine Chronik, deren Abſchnitt über unſer Jahr ſpäteſtens 1078 

niedergeſchrieben iſt, vielleicht aber ſchon Ende 1076, alſo vier Monate 

nach unſeren Ereigniſſen 131, berichtet, wie wir oben ſahen, die allgemeine 

„Exkommunikation“ der deutſchen Biſchöfe durch die Faſtenſynode, nicht 

aber dieſe „Exkommunikation“ für Otto beſonders, und nun auch konſe— 

quenterweiſe nicht die Löſung Ottos von dieſem ſeinem Bann in Alm; über 

die Vorgänge in dieſer Stadt ſchweigt ſich die Chronik überhaupt völlig 

aus. Damit fällt der Bericht über Alm in der Apologie in den 

Bereich der Tendenz dieſer um 1088/9 verfaßten Schrift 1s2. And 

nachdem Bernold hier für Otto beſonders die privatio officio et 

communione erzählt hat, ſo iſt nichts verſtändlicher, als daß er „hernach 

mit gleicher Beſtimmtheit die Löſung vom Banne in den Herbſt des 

Jahres .. .. verlegt 133“. Meyer von Knonau bucht dieſe Tatſache als 

weiteren Beweis dafür, daß Ottos Exkommunikation 1076 „ganz feſt“ 

ſtehe, aber mit Unrecht, weil dieſe zweite Nennung eine einfache Wieder— 

holung der erſten und eine unweigerliche Konſequenz aus jener ohne 

eigene Beweiskraft iſt. Für Bernold liegt in Alm [voon der Faſten- 

ſynode her] eine privatio officio et communione vor, mit der er ſich nun 

wieder auseinanderzuſetzen hat. Nach ſeinem ganzen Zuſammenhang iſt 

ihm die ſcharfe Scheidung zwiſchen beiden wichtig und ſein Hauptaugen— 

merk liegt auf dem officium: usurpatio officii durch Otto iſt ſein Beweis— 

ziel und hiezu iſt die in vollem Amfang weiter beſtehende Suspenſion Vor⸗ 

ausſetzung. Bezeichnenderweiſe läuft auch gerade unſere Stelle in die zum 

Ziel führende Bemerkung aus: „quod“ — officium — „tamen ille contra 

preceptum domini papae usque ad finem vitae suae non cessavit 

usurpare 134“; ſomit iſt die Aufrechterhaltung der Sus⸗ 

penſion das Kernſtück ſeiner Darſtellung von den Almer Vor— 

gängen. Der Arſprung der Suspenſion wird nun von Bernold ganz 

richtig im Urteil der Faſtenſynode 1076 nachgewieſen; allein daß er die in 

131 Vgl. o. S. 26, Anm. 10ff. 
132 Vgl. o. S. 25. 

1393 M. v. Kn. II 642 n. 34. 
134 Bern, ep. apol. 5 Lib, de lite II 110.
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Alm gelöſte Exkommunikation auch ſchon von dort herleitet, iſt, wie wir 

geſehen haben, irrig 165. Damit ſind wir bei der Frage, der dieſe 

Anterſuchung der Almer Vorgänge dient: von der Faſtenſynode 

her iſt Otto nicht im Bann, ſondern nur in der Suspenſion; hier in Alm 

wird er nun von einem Bann gelöſt, während die Suspenſion fortbeſteht. 

Zur Löſung dieſer Schwierigkeit ſind zwei Annahmen möglich: erſtens Otto 

verfiel zwiſchen der Faſtenſynode und dem Almer Tag zu ſeiner von dort 

herrührenden Suspenſion der Exkommunikation, die ihm in Alm abge— 

nommen wird, oder zweitens Otto wurde in Alm gar nicht von einem 

Bann gelöſt. 

1. Wir ſtehen mitten in der Darlegung der zweiten Möglichkeit, indem 

wir die Berichte über die Bann löſung Ottos in Alm einer kritiſchen 

Betrachtung unterziehen. Für den wichtigſten, den in Bernolds 

Apologie, hat ſich gezeigt, daß die Rückerſtattung der communio 

absque officio in Alm geradezu der Angelpunkt eines Beweis— 

ganges iſt, denn einerſeits iſt der Nachweis der usurpatio officii inten— 

diert, anderſeits liegt für Bernolds Anſchauung von der Faſtenſynode 

1076 her für alle deutſchen Biſchöfe und, wie er ausgeführt hat, beſonders 

auch für Otto neben der Suspenſion auch Exkommunikation vor. Daß nun 

Bernolds Darſtellung der Almer Vorgänge ſo vorzüglich in dieſe 

Situation und ſeine Tendenz paßt, macht ſie einigermaßen verdächtig. 

Dieſer Verdacht müßte ſich verſtärken, wenn der Bericht hier über— 

haupt der einzige wäre; denn daß er innerhalb Bernolds eigenem Schrift— 

tum allein ſteht, haben wir bereits bemerkt: die Chronik kennt die Almer 

Verſammlung oder gar deren Ausſchnitt Altmann-Otto nicht 136. Für 

letzteren kommt aber außer Bernold einzig noch der Annaliſt in 

Frage mit den zwei genannten Stellen 1637. 

Nun iſt die erſte, der Bericht des Annaliſten über die Oppenheimer 

Bannlöſung durch Altmann, mit der zuſammen die Löſung Ottos in Alm 

genannt iſt, als völlig unzuverläſſig erwieſen 138s und gerade die 

für uns wichtige Bemerkung über Otto fällt aus dem Zuſammenhang und 

erſcheint als eingefügter fremdartiger Beſtandteil. Für die zweite 

Notiz des Annaliſten über die Almer Sache mußten wir eine auffallende 

Verwandtſchaft mit dem Bericht Bernolds konſtatieren. Gegen ihre 

Brauchbarkeit fällt erſchwerend ins Gewicht einmal die ſtarke 

Ahnlichkeit des Wortlauts in dieſen Darſtellungen, die freilich zum Teil 

im Weſen der Sache begründet iſt, noch mehr aber die ſtrenge Scheidung 

zwiſchen der behobenen Exkommunikation und aufrechterhaltenen Sus— 

penſion, die ſich, ohne dort von Wichtigkeit zu ſein, auch durch den ganzen 

Zuſammenhang des Annaliſten hindurchzieht. Zudem erfahren über— 

haupt die Bertholdi annales vom Jahre 1075 an eine ſehr un—⸗ 

135 Bgl. o. S. 28. 

136 O. S. 31. 

137 O. S. 30. 

13s M. v. Kn. II 729 n. 185, 887 n. 7.
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günſtige Beurteilung, die für unſern Fall beſonders hinſichtlich 

des Sprachgebrauchs und der Neigung zu Entlehnungen und Einſchiebungen 

in Betracht kommt 136. Somit legt ſich der Schluß von der Uhnlichkeit auf 

eine Abhängigkeit greifbar nahe, was die gegebene Charakteriſierung des 

Bernoldſchen Hauptberichtes noch bedeutſam ſtützt. Zedenfalls aber iſt als 

Ergebnis feſtzuſtellen, daß die Überlieferung von der Löſung 

einer Exkommunikation Ottos in Alm durch Altmann auf ſehr 

ſchwachen Füßen ſteht, daß eine ſolche alſo, und damit eine irgendwann 

vorausgegangene Exkommunikation Ottos, gar nicht mit Notwendigkeit 

angenommen zu werden braucht. 

2. Daß aber auch der erſtgenannte Weg zur Löſung der Frage nach 

der Herkunft von Ottos Cxkommunikation durch ſehr naheliegende An— 

nahmen ohne weiteres gangbar iſt, ſei noch kurz angedeutet: Otto konnte, 

von der Faſtenſynode nur ſuspendiert, bis zum Almer Tag leicht der 

Exktommunikation verfallen und deren Löſung durch Altmann 

bedürftig ſein einmal dadurch, daß er trotz der Suspenſion ſeine 

biſchöflichen Funktionen ausübte; Bernold berichtet dies ausdrücklich ſchon 

für die Zeit von der Faſtenſynode an: „Officio sibi iam a priori anno ab 

apostolico prorsus interdicto, et tamen ob id ab eo nequaquam devi- 

tato 120“ wie nachher in verſtärktem Maße für die Zeit nach der Almer 

Bannlöſung 144. Noch einfacher aber iſt es, für Otto denſelben Bann— 

grund anzunehmen, den der Annaliſt für die in Oppenheim Rekonziliierten 

anführt und den er vielleicht ſogar auch auf den im dortigen Zuſammenhang 

genannten Otto von Konſtanz angewandt wiſſen will: „ob reatum commu— 

nionis regis 142“, der im Banne war. Falls alſo die Berichte über die 

Löſung einer Exkommunikation Ottos in Alm unbeanſtandet bleiben könnten, 

läge trotzdem noch kein Grund vor, gemäß der damit gegebenen Tat⸗ 

ſache einer vorherigen Bannung dieſe ſchon auf die Faſtenſynode 

1076 zu verlegen, wo eine ſolche Sentenz gegen Otto unſerm Nachweis 

gemäß (o. S. 18/28 nicht ergangen ſein kann. 

Mag es nun mit den Einzelheiten der in Alm vollzogenen 

Annäherung Ottos an die päpſtliche Partei ſtehen, wie immer, 
ſo viel iſt ſicher, daß ſie nicht tiefgehend ſein konnte und nicht 

von Dauer war . Ob er überhaupt Altmann nach Tribur 

gefolgt iſt und an der dortigen Verſammlung ſeiner neuen Freunde 

teilgenommen hat, wiſſen wir nicht *; freilich mochte ihm, wenn 

er wirklich ſeit dem Wormſer Reichstag als offenbare Strafe für 

139 M. v. Kn. II 907. 

140 Berth. ann, ad 1077 M. G. SS. V 203. 

141 Vgl. u. S. 34. 

142 Berth. ann, ad 1076 M. G. SS. V 286. Vgl. Scherer 52 

Anm. 101. Vgl. o. S. 21 [Anm. 86l. 

143 Pgl. Brackmann, Tribur 173f. 

14a M. v. Kn. II 729. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 14
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den dort mitbegangenen Frevel gelähmt war für ſein Leben lang: 
„claudicare coepit, et sic deinceps debilitatus claudica- 

vit u“, ſchon der Weg nach Alm genug Beſchwerden bereitet 

haben. 
Ein ganz eindeutiges Bild von ſeiner Stellung zur Sache 

des Papſtes in Deutſchland bietet uns aber ſchon ſein Verhalten 

wenige Monate ſpäter“, als der zu Forchheim gewählte 

Gegenkönig Rudolf von Rheinfeldenn* nach Oſtern 1077 * ſich 

ſeiner Biſchofſtadt zuwandte: Otto verließ Konſtanz und 

ſuchte die jenſeits des Sees gelegene Burg Markdorf ſeines 

Freundes Otto von Buchhorn auf“e, der Anhänger Heinrichs IV. 

war, während ſein eigener Bruder Alrich von Bregenzn“ zu 

Rudolf hielt r. Er hatte offenbar einen guten Grund, nach ſo 

kurzer Bundesgenoſſenſchaft den Häuptern der päpſtlichen Par— 

tei ſchon wieder in dieſer Weiſe aus dem Weg zu gehen; man 
darf ihn wohl in der oſtentativen Mißachtung der noch auf ihm 
laſtenden Suspenſion ſehen, denn der Annaliſt berichtet außer 

an der oben genannten Stelle ? noch ein zweites Mal, daß trotz 

der in Alm geſchehenen Reſtitution in die kirchliche Gemeinſchaft, 

aber nicht in ſein Amt, Otto, „qui toto biennio antea ad hoc 

cogl nequaquam poterat, extunc ordinare clericos, aec- 

clesias consecrare, et caetera episcopalia iura perduellis et 

contra fas pertinax frequentare nequaquam quieverat 8. 

De Legaten beriefen in der verwaiſten Biſchofsſtadt ein 
capitulum ein — in welchem Amfang Domkapitel und 
Klerus von Stadt und Umgebung ſich daran beteiligte, iſt aus 
dem einzigen „convocato illic fratrum collegiors“ und dem 

Bericht über die Verhandlungen nicht zu erſehen. — und ſetzten 
dem entwichenen Biſchof eine Friſt, ſich zu ſtellen: „Ibi datis 

146 Berth. ann. ad 1077 M. G. SS. V 203, 

146s Schumann 38: Ende April — Anfangs Mai. 

17 M. v. Kn. II 784f., III 5/7. 
14s M. v. Kn. III 23f. 
140 M. v. Kn. III 25. Brackmann, Tribur 185. 

150 So Paul Friedrich Stälin, Geſch. Württ. I, Gotha 1882, 426, 

wonach alſo der Stammbaum bei Chriſtoph Friedrich Stälin, Wirt. 

Geſch. J, Stuttgart 1841, 559 zu Anrecht beſteht. 

151 Stälin, Geſch. Württ. I 426, vgl. 221 Anm. 1. 

152 S. 34.



Die Stellung der Konſtanzer Biſchöfe während des Znveſtiturſtreits 211 

induciis episcopum ad se vocaverunts“, aber wie voraus⸗ 

zu ſehen war, ohne Erfolg. Die nun gegen ihn von den Legaten 
ergriffene Maßregel wird nicht übereinſtimmend wieder— 

gegeben. 
Nach Ladewig 66 n. 511 „unterſagen“ ſie „die ausübung biſchöf⸗ 

licher funktionen durch irgend jemand“; nach Meyer von Knonau III 25 

wurde „das ſtrenge Verbot ausgeſprochen, daß noch jemand ſeine Amts— 

handlungen annehme“; Germ. pont. II 129 n. 20 ſchließt ſich ohne Inter⸗— 

pretation dem Wortlaut der hier zugrunde liegenden Quellenſtelle beim 

Annaliſten an, der ſchreibt, die Legaten hätten aus apoſtoliſcher Macht— 

vollkommenheit geboten, „ne quis officium illius reciperet 154“. Dieſer 

Wortlaut ließe an ſich wohl die Auffaſſung bei Ladewig zu, allein man 

wird hier doch der Interpretation bei Meyer von Knonau recht geben 

müſſen; denn im Anſchluß an die kuga et inoboedientia episcopi, um 

derentwillen das ganze capitulum abgehalten wird, liegt es nach der ver— 

geblichen Zitierung des Biſchofs eher im Sinne der Legaten, dem Wider— 

ſtrebenden die ſchon bisher unerlaubterweiſe ausgeübte biſchöfliche Amts— 

tätigkeit endlich dadurch zu unterbinden, daß man ſeinen Diözeſanen einfach 

die Annahme ſeiner Amtshandlungen verbot, als der ziemlich fernliegenden 

Gefahr der Aſurpation von Ottos Biſchofsamt durch einen andern, Un— 

berechtigten mit dem Verbot, „ne quis officium illius reciperet“, zu 

begegnen, ohne überhaupt zuvor deſſen ungültige Amtsführung und Sus— 

penſion erneut feſtzuſtellen. Denn eben der wichtigſte richterliche Akt der 

Legaten, die Erneuerung und Betonung von Ottos Suspenſion, wäre nach 

dieſer Auffaſſung des Verbots unterblieben; vielmehr hätte man demnach 

Otto in ſeiner weiteren Amtsführung direkt vor einem Nebenbuhler ge— 

ſchützt, während nach dem anderen, zweifellos richtigen Verſtändnis der 

Stelle nicht nur für Otto das Verbot der Ausübung des officium mit aus— 

geſprochen iſt, ſondern darüber hinaus deſſen eventuelle weitere Aſurpation 

durch Otto einfach illuſoriſch gemacht wird durch Aufrufung der Anter— 

tanen zur Zurückweiſung oder gar Verhinderung ſeiner biſchöf— 

lichen Funktionen, ein Vorgehen übrigens, das vor kaum zwei 

Jahren in dieſer Diözeſe ſchon durch Gregors VII. eigenen Brief gehand— 

habt worden war und zu den neuen typiſchen Kampfmitteln des Inveſtitur— 

ſtreites gehört 168. 

Nachdem die Legaten auf dieſem Wege dem Biſchof ſeine 

weitere Amtsführung, rechtlich wenigſtens, unmög— 

liſch gemacht hatten we, beſchäftigten ſie ſich noch mit Zuſtänden 
in ſeiner Diözeſe, deren Schilderung bei dieſer Gelegenheit 

Is Berth. ann. ad 1077 M. G. SS. V 293. 

152 Berth, ann., ad 1077 M. G. SS. V 293. 
155 S. o. 16. Vgl. Mirbt, Publiziſtik 447/50. 

156 Vgl. Karl Hunn, Ouellenkritiſche Anterſuchungen zur Peters⸗ 

hauſer Chronik. Diſſ. Freiburg 1905, S. 49. 

14*
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einen charakteriſtiſchen Einblick in Ottos Verhalten zu Simonie 

und Prieſterehe gibt. 
Für die nun folgenden drei Jahre bis zum März 1080 ver— 

ſiegen die Nachrichten über Ottos politiſche Haltung völlig; eine 

undatierte Bemerkung, die ſeine dem König geleiſtete Heeres— 

folge verrät s, iſt zeitlich als hierher gehörig nicht ſicher zu be— 

ſtimmen, vielmehr eher in die Kampfjahre 1075/6 zu verweiſen, 

und eine Epiſode aus dem Kloſter Petershauſen läßt nur das 

Streben nach ſtrenger Wahrung der Diſziplin innerhalb der Diö— 
zeſe und beſonders gegenüber den Klöſtern erkennen ». Wir 

haben indeſſen auch keinen Grund zur Annahme außerordent— 

licher Vorfälle in Ottos außenpolitiſcher Haltung während dieſer 
Zeit, denn ſein durch die Flucht vor den Legaten handgreiflich 

gewordener Wiederanſchluß an die Königspartei war ſo eng, 
daß der endgültige Bruch des Papſtes mit dem deutſchen 

König auf der Faſtenſynode 1080˙ auch den Konſtan— 

zer Biſchof ſtark in Mitleidenſchaft zog. 
Beim Verſuch der näheren Präziſierung dieſer Vorgänge ſtehen wir 

jedoch nach vielen Seiten hin vor einem ähnlichen Fall wie bei der Frage 

nach der Sondermaßregelung Ottos auf der Faſtenſynode 1076 161. Hier 

weiß nämlich wiederum das Protokoll im Registrum 162 nichts ron 

einem Vorgehen gegen Otto, während es ſonſtige Strafurteile 

gegen hohe Geiſtliche, worunter allerdings kein Deutſcher iſt 163, und ſonſt 

alle bei Meyer von Knonau für dieſe Synode genannten Beſchlüſſe und 

Anordnungen enthält 16„2. Bernold hingegen verlegt, wiederum gerade 

in ſeiner Apologie, auf dieſe Synode die Verurteilung Ottos und 

die Abordnung Altmanns von Paſſau zur Einſetzung eines Nach⸗ 

folgers für ihn: Gregorius papa „in prima ebdomada quadragesimae 

Ottonem iam triennio frustra premonitum et exspectatum, ut resi- 

pisceret, absqte spe recuperationis dampnavit et anathematizavit et 

venerabili Pelavienet episcopo Altmanno vices suas commisit, ut ad 

Constantiensem aecclesiam migraret eique ligitimum pastorem ordi-— 

nare procuraret 165“. 

157 Vgl. „Sim. und Pr.“. 

156 Ladewig 66 n. 512. 

159 Ladewig 66 n. 513. 

166 Hauck III 821/4; M. v. Kn. III 251/8. 

1e1 ſ. o. S. 18/28. 

162 Reg. VII 14 a, S. 480/7. 

163 Ebenda 481. 

164 Vgl. M. v. Kn. III 248/58. 

165 Bern. ep. apol. 7 Lib, de lite II 111. 

*
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Wenn wir zunächſt nur die Verurteilung Ottos ins Auge 

faſſen, ſo ſteht dafür Bernold allein; die tendenziöſe Wendung der Peters— 

hauſer Chronik: 

„Otto Constantiensis episcopus, cum iuramenta quae ei“ — dem 

König Heinrich IV. — „iuraverat nullatenus ex iussione et auctoritate 

apostolici infringere vellet, a religiosis catholicis repudiatus est 166.“ 

ſagt auch nach ihrem Zuſammenhang ſachlich nichts, als daß Otto, was für 

den Reſt ſeines Lebens wirklich der Fall iſt, einer der vielen unentwegt 

treuen Anhänger des Königs war und darum von den Päpſtlichen „ver— 

ſchmäht“, d. h. ihnen ein Gegenſtand der Verachtung und feindſeligen Be— 

handlung wurde 167. 

Auffallend in Bernolds Bericht iſt nun die beſtimmte Ver— 

legung der Verurteilung auf die Synode und der individuelle Anſtrich des 

Arteils. Zur entſprechenden Bewertung ſeiner Mitteilung kommt zunächſt 

wieder die Tendenz der Schrift in Betracht, deren Nachweis der rechtmäßigen 

Amtsenthebung Ottos, der in ihr den breiteſten Raum einnimmt, eben in 

dieſem Satz gipfelt: die präziſe Herausarbeitung der Almer Löſung vom 

Bann und zugleich) Belaſſung in der Suspenſion bildete die Expoſition des 

kurzen Dramas, auf Grund der ein Konflikt überhaupt nur möglich war 168; 

Dieſen führte Otto durch ungeſcheute, ja oſtentative Weiterausübung ſeiner 

biſchöflichen Funktionen und durch ſeinen Anſchluß an die pars scismati— 

corum herbei; damit ſpricht er ſich ſelbſt das Arteil: „seipsum iuxta sanctio- 

nem sanctorum patrum proprio iudicio dampnavit 166“. Das würde ja 

eigentlich ſchon genügen, um die Einſetzung von Nachfolgern, beſonders die Geb⸗ 

hards, will Bernold ſagen, moraliſch zu rechtfertigen; allein der Papſt zog auch 

ganz ausdrücklich und einwandfrei juriſtiſch das Fazit aus 

dieſem Verhalten und ſchuf dadurch der Neubeſetzung des Biſchofsſtuhls erſt 

recht eine unangreifbare Rechtsgrundlage: „Quapropter domnus papa 

Gregorius in Romana synodo synodali iudicio anno dominicae in- 

carnationis MLXXX. indictione IIIL. in prima ebdomada... es folgt 

das oben angeführte Arteil 1»ůo. Es muß natürlich Bernold alles daran 

liegen, dieſen Schlußſtein ſeines Anterbaues für Gebhards Einſetzung recht 

tragfähig zu geſtalten; er tut es eben durch möglichſt ſcharfe zeitliche 

und inhaltliche Präziſierung und Begründung des Arteilsſpruchs. Durch 

dieſe Herausſtellung der Tendenz ſind freilich ſeine Angaben noch keines— 

wegs entkräftet, ſondern nur charakteriſiert. Mit der Datierung 

tat nun Bernold deshalb nicht ſchwer, weil ſchon ſeine Chronik die „Faſten“⸗ 

166 Cas, mon. Petrish. II 46 M. G. SS. XX 648. 

167 Vgl. o. S. 22 (Anm. 92). Wohl richtiger als dort durch Germ. pont— 

II 128 f. n. 19, zu 1076, wird der Inhalt dieſer Stelle für unſere Zeit 

anzuſetzen ſein, da ſie im Kontext einerſeits nach Ereigniſſen der Jahre 

1088/1093/1101, anderſeits unmittelbar vor ſolchen der Jahre 1085//4 ſteht. 

168 Vgl. o. S. 31. 

169 Bern. ep. apol. 7. Lib. de lite II 111. 
170 S. 36.
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ſynode 1080 noch genauer als im März vor ſich gegangen ſchildert 77; an 

bemerkenswerten Verurteilungen nennt er aber dort nur, daß der Papſt 

„Heinricum deposuit, ipsumque cum omnibus suis fautoribus ana— 

thematizavit 172“, 

Hier erhebt ſich alſo die Frage: 1. iſt die in der Apologie mitgeteilte 

Verurteilung Ottos wieder nur die Heraushebung ſeiner Sache 

aus den Geſchicken der gleich ihm Betroffenen, unter ſelbſtändiger Bei⸗ 

fügung der inneren Begründung dieſes Arteils, wie wir dies ganz deutlich 

auch bei ſeiner Schilderung von Ottos Verurteilung 1076 ſehen 173, oder 

aber 2. will Bernold damit eine eigene Verurteilung Ottos, ein beſon— 

deres Verfahren gegen deſſen Perſon von ſeiten des Papſtes auf der 

Faſtenſynode behaupten? 

Wir können dieſe Frage nur beantworten im Zuſammenhang mit der 

Abordnung Altmanns zur Einſetzung eines Nachfolgers für Otto, 

die offenſichtlich in engſter ſachlicher Beziehung zu deſſen Verurteilung ſteht. 

Mit der Bezeugung dieſer Sache iſt es inſofern beſſer beſtellt, als 

Bernold zwar den einzigen Bericht darüber liefert, andere Quellen aber die 

Wirkung dieſer Miſſion, die Abſetzung Ottos und Erhebung Bertolfs 

kennen 174. Daß Altmann letztere vornahm, iſt zwar bei ihnen wieder nicht 

geſagt, wir dürfen ihn jedoch als ausführenden päpſtlichen Legaten von 

Bernold ohne weiteres annehmen. Wann erhielt nun Altmann ſeinen Auf— 

trag? auf der Faſtenſynode oder ſpäter? Damit hängt naturgemäß die 

Frage nach Zeit und Art der Verurteilung Ottos eng zuſammen. 

Darüber, ob Altmann auf der Faſtenſynode anweſend war, iſt nichts 

bekannt, überhaupt iſt Bernolds Bericht der einzige, der ihn für das 

Jahr 1080 erwähnt 178; ſomit wiſſen wir auch nichts über Altmanns An— 

weſenheit in Rom im weiteren Verlauf des Jahres. Doch ſteht einer ſolchen 

nichts im Wege und man wird annehmen dürfen, daß eine ſo folgenſchwere, 

wichtige Aktion wie die Einſetzung eines Gegenbiſchofs zu Lebzeiten des 

andern im größten deutſchen Bistum, wenn irgend möglich, nicht einfach an 

Altmann in Auftrag gegeben, ſondern einer reiflichen, gemeinſamen Aber— 

legung und Ausſprache zwiſchen ihm und dem Papſt unterzogen wurde, daß 

Altmann alſo irgend einmal perſönlich in Rom mit dieſer Sache 

171 M. v. Kn. III 256 n. 43 (257). 

172 Bern, chron, ad 1080 M. G. SS. V 436. 

173 Vgl. o. S. 26f. 
174 Vgl. „Inv.“. 

175 Die bei M. v. Kn. III 330 n. 166 angeführte Stelle Vita Alt- 

manni 14 M. G. SS. XII 233 gehört doch wohl, wenn an die 171 n. 1 an⸗ 

ſchließend, wie dieſe in das Jahr 10792 Vgl. Germ. pont. I 168 unter 26. 

Nach Berth, ann, ad 1079 M. G. SS. V 216 folgt der längere Romaufent- 

halt Altmanns auf den Beſuch der Faſtenſynode 1079, wie auch das Papſt— 

ſchreiben bei Bruno, De bello Sax. 120, Schulausg. S. 92 f., das Altmann 

nennt, nur von 1079 redet.
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betraut wurde; die bevorſtehende Faſtenſynode gab ohnehin bald Anlaß 

und Gelegenheit dazu. 

Am weiterfahren zu können, müſſen wir hier noch entſcheiden, ob der 

Bernoldbericht eine Trennung der beiden Momente: Strafverhängung 

und Anbahnung ihrer Ausführung zuläßt. Dieſe Möglichkeit legt ſich uns 

einzig dadurch nahe, daß Meyer von Knonau die Sache ſo aufzufaſſen 

ſcheint: „Schon auf der Faſtenſynode war Biſchof Otto von Conſtanz un— 

widerruflich verurtheilt und als abgeſetzt erklärt worden. . .. Jetzt erhielt 

der Stellvertreter des Papſtes in Deutſchland ... den Auftrag, in 

Conſtanz einen neuen Biſchof erwählen zu laſſen .. . 176“. Wir können uns 

jedoch dieſer Auffaſſung ſobohl nach dem Wortlaut des Textes als in An— 

betracht der engen ſachlichen Zuſammengehörigkeit beider Momente nicht 

anſchließen. 

Nun iſt nichts wahrſcheinlicher, als daß an der wichtigen Faſten— 

ſynode 1080 unter den anweſenden zahlreichen 60) Biſchöfen 17? ſich 

auch der ſchon ſeit Jahren 17s als Legat in Deutſchland tätige 1ꝛs Altmann 

von Paſſau befand. Hier, wo über das ganze Verhältnis des Papſtes zum 

deutſchen König und deutſchen Epiſkopat letzte ſchwerwiegende Entſcheidun— 

gen fielen, durfte der Geſchäftsträger des Papſtes in Deutſchland nicht 

fehlen. And wenn man ſo mit Sentenzen ſchärfſter Art gegen die Deutſchen 

vorging, konnte man nicht bei einfacher Wiederholung früherer Erlaſſe, bei 

bloßen Worten ſtehen bleiben, die ſonſt faſt lächerlich hätten wirken müſſen, 

zumal jetzt die päpſtlichen Arteile als ſolche lang nicht mehr die Wucht 

hatten wie vier Jahre vorher; es galt, ihnen den nötigen Nachdruck zu 

verleihen und ſich nach einer Stelle umzuſehen, von der aus die Hebel 

einzuſetzen wären 18o. Das Konſtanzer Bistum mußte neben anderen dazu 

auch deshalb beſonders geeignet erſcheinen, weil dort ein Biſchof ſaß, der 

ſich ſchon zweimal vom Papſt abgewandt hatte und, trotz aller Verwar— 

176 III 329. 

177 M. v. Kn. III 247 n. 20. 

178 Seit (ſpäteſtens) 1076: Reg. IX 10 S. 587 Anm. 3 (da 1076 als 

„iam dudum“ beſtehend bezeichnet: Germ. pont. I 168 n. 25). Hauck III 

840 läßt irrig den „Legaten“ Altmann — von Hauck zum erſtenmal ſo 

genannt ſchon zum Almer Tag 1076: III 799 — „nach einem längeren Auf⸗ 

enthalt in Rom“ (nach der 840 Anm. 5 angeführten „Vita Altm. S. 233“ 

im Jahre 1079/80, vgl. M. v. Kn. III 171 n. 1 und 330 n. 166) zum 

„ſtändigen Vikar in Deutſchland“ ernannt werden mit Berufung auf 

Gregors Brief Reg. VIII 33-⸗IX 10 S. 587, der zwar 1081 geſchrieben 

iſt, deſſen betreffende Stelle dort aber ſchon auf 1076 gedeutet wird. Vgl. 

Germ, pont. I 169 n. 30, wo dieſem Schreiben auch nichts für Altmanns 

Legation Bedeutſames entnommen wird, ſondern für die Ernennung zum 

Gvorläufigen) Legaten ein für allemal 167 n. 24 gilt mit der Datierung in 

die Jahre 1073/6. 

179 Germ. pont. I 167 n. 24. 

180 VBgl. M. v. Kn. III 329.
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nungen ſeine Suspenſion mißachtend, keine Sinnesänderung mehr erhoffen 

ließ. So hatte der Papſt allen Anlaß, gerade auch mit Otto von Kon— 

ſtanz auf der gegenwärtigen Synode Abrechnung zu halten, ihn 

„unwiderruflich zu verurteilen, zu bannen und den Biſchof von Paſſau mit 

der Einſetzung eines Nachfolgers zu beauftragen 181“. 

Damit haben ſich uns beide Teilfragen, Altmanns Sendung und Ottos 

Verurteilung, wieder vereinigt und zu der Löſung geführt: Dem Ber— 

noldſchen Bericht ſcheint eine beſondere Rolle von Ottos Sache bei der 

Faſtenſynode 1080 zugrunde zu liegen, und zwar vor allem wegen der 

damit aufs engſte zuſammenhängenden, quellenmäßig durchaus feſtſtehen— 

den, bedeutſamen Einſetzung eines erſten Gegenbiſchofs, die faſt notwendig 

auf eine ſpezielle Behandlung des Konſtanzer Falls gelegent— 

lich der Synode gegründet iſt. Daß auch der durch eine beſondere 

Aktion der Kurie ſeiner Herrſchaft zu entſetzende Biſchof Otto von Kon— 

ſtanz einfach unter dem gebannten fautores des Königs zu ſuchen wäre 182, 

gegen den man alſo hier nicht anders als gegen die übrigen, nachher des— 

halb nicht weiter Behelligten vorgegangen wäre 183, glauben wir darum 

nicht annehmen zu dürfen; das tatſächliche Vorgehen gegen Otto auf Grund 

ſeiner Verurteilnug auf dieſer Synode iſt zu hervorſtechend, um nicht auf 

eine entſprechende Form dieſer Verurteilung ſelbſt gegründet zu ſein. Es 

handelte ſich ja auch jetzt, anders als 1076, um einen Biſchof, deſſen Sache 

die Kurie und ihre Vertreter nun ſchon mehrmals beſchäftigt hatte, der ſchon 

lange oſtentativ rebellierte und ſeit ſeinem erneuten Rückfall einer der 
treueſten Königsanhänger war. 

Was den Konſtanzer Biſchof angeſichts ſeiner ſchwanken— 
den Haltung und offenen Widerſetzlichkeit gegenüber Rom ſchon 

lange erwartet hatte, nahm ſomit jetzt bedrohliche Geſtalt an: 

die Faſtenſynode 1080 ſprach ein unwiderruf— 

liches Bann- und Abſetzungsurteil über ihn aus 

und betraute gleichzeitig den zuſtändigen deutſchen Legaten Alt— 

mann von Paſſau mit der Neubeſetzung des Konſtan— 
zer Biſchofsſtuhles. 

Der aus dieſer päpſtlichen Aktion von 1080 als neuer Bi⸗ 
ſchof von Konſtanz hervorging, war ein Pertolfus qui— 
dam“, wie ihn die Augsburger Annalen bezeichnenderweiſe 

nennen *; denn von ihm iſt wirklich kaum mehr als der Name 

bekannt. Mit Bertolf ſetzt die Doppelreihe der Kon— 

181 Vgl. o. S. 36. 

182 M. v. Kn. III 256 n. 43; vgl. Jaffé⸗Loewenfeld S. 634, 

Synodus. 

183 Lib, de lite II 111 Anm. 1. 

184 Ann. August. ad 1084 M. G. SS. III 131.
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ſtanzer Biſchöfe ein, allerdings in einer Weiſe, die der 

päpſtlichen Partei zunächſt wenig Ruhm bringen konnte: 

ihr Kandidat kam nicht einmal zur Weihe, viel weniger zu tat— 
ſächlicher Herrſchaft in ſeinem Sprengel. In Abweſenheit 
Ottos zu Konſtanz eingeſetzt, konnte er ſich jenem gegenüber in 

der Stadt nicht halten, wurde vertrieben und ſtarb vor ſeinem 

Vorgänger, ohne je etwas bedeutet zu haben s. 

Wirklicher Konſtanzer Biſchof blieb vielmehr noch 
vier Jahre nach der Verurteilung von 1080 und dem mißglück— 

ten Verſuch ihrer Ausführung Otto J. Die an ſich für ihn 

nicht ungefährlichen Verſuche ſeiner Gegner, ihn durch einen 

Gegenbiſchof aus ſeiner Stellung zu drängen, mochten ihn noch 

mehr als bisher mit der Sache des Königs verbunden haben, 
vollends da er auch nach Vertreibung und Tod Bertolfs im 

Beſitz ſeines Bistums nicht ungeſtört blieb. So erhoben 

ſich im Jahre 1084 erbitterte Kämpfe, die das ganze Bodenſee— 
gebiet in Aufruhr brachten. Zuerſt ſuchte der gregorianiſch 

geſinnte Graf Burkhard von Nellenburg das Kloſter St. Gallen 

ſchwer heim und dann taten ſich deſſen Bruder, der Abt Ekke— 
hard von Reichenau, und Berthold II. von Zähringen gegen die 

Königlichen zuſammen und wandten ſich hauptſächlich gegen den 

in Konſtanz wieder regierenden Otto J. In alter Feindſchaft 

gegen Reichenau ſtanden zwar die St. Galler treu auf des Bi— 

ſchofs Seite, aber nach wechſelvollem Streit den ganzen 

Sommer hindurch kam die Stadt gegen Ende des Jahres doch 

in die Hände der Angreifer; Otto wurde nun endgültig 

vertriebens“. 

Die Kämpfe um ſeine Herrſchaft mögen der Grund ſein, 
warum wir Biſchof Otto um dieſe Zeit an den großen Er— 

eigniſſen in Reich und Kirche nicht beteiligt ſehen; 

ihm lagen andere Dinge näher als ſelbſt bedeutungsvolle Reichs⸗ 

tage und Italienzüge. Denn gerade in dieſem Jahre 1084 hatte 

185 Ladewig 67 n. 519; M. v. Kn. III 329 f. Vgl. „Inv.“. 

186 M. v. Kn. III 572 f. n. 61 (574); Placid Bütler, Alrich von 

Eppenſtein, Abt von St. Gallen und Patriarch von Aquileja. (Jahrbuch 

für Schweizeriſche Geſchichte. XXII Zürich 1897.) S. 272/4; Feierabend 

52 f.; vgl. Cont. cas, s. Galli 21/8, ed. Meyer von Knonau, 

S. 42/70, beſ. 29, S. 70/3. St. Gallen 1879.
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der König den Gipfel ſeiner Macht erſtiegen: Rom wurde ſein, 
ein Gegenpapſt inthroniſiert und er ſelbſt empfing aus deſſen 

Hand die Kaiſerkrone *. Gregor VII. dagegen mußte auch ſeine 

letzte Zufluchtsſtätte in Rom, die Engelsburg, ſchließlich räumen 
und vor den wegen des Normanneneinfalls auf ihn erbitterten 
Römern nach dem Süden fliehens, während ſein Gegner 

Klemens III. in Rom Weihnachten feierte““. 

Ein kleines erfreuliches Gegenſtück zum Nieder— 

gang der päpſtlichen Sache im Jahre 1084, eigentlich das ein— 

zige, bildete eben die Regſamkeit ihrer Anhänger in Schwa— 

ben, und ſie ſollte gerade gegen Weihnachten hin zu einem 
Erfolg ſich auswirken, dem mit in erſter Linie der Wiederauf— 

ſchwung der Kirchenpartei in Süddeutſchland und Deutſchland 

überhaupt zu danken war. Denn man darf die Ende Dezember 

in Konſtanz vor ſich gehende Wiederbeſetzung des 
dortigen Biſchofsſtuhls von ſeiten der Papſtanhänger als einen 

Sieg buchen, deſſen Früchte man noch Jahrzehnte lang erntete 

und der allein ſchon das Wirken des dabei ſtark beteiligten 
Papſtlegaten Otto von Oſtia in Deutſchland als erfolggekrönt 

erſcheinen läßt “o. Der ungleiche Nachfolger Bertolfs, Bi⸗ 

ſchof Gebhard IIl. von Zähringen, 1084—1110, war 

nämlich nicht nur ſchon bei ſeiner Erhebung für alle mitwirken— 
den Kreiſe aus den Reihen der Kirchengetreuen ein vielver— 
ſprechender Kandidat *, um ſeinen Sprengel politiſch und ideell 

zu einer Hochburg der päpſtlichen Sache zu machen, ſondern ſchon 

nach wenigen Jahren inneren Wirkens wurden weitere Bezirke 
in Deutſchland ſeiner Tätigkeit erſchloſſen: Otto von Oſtia, der 

ihn eingeſetzt und geweiht hatte, konnte 1089 als Arban II. im 

Beginn ſeines Pontifikates ſein Werk von 1084 dadurch krönen, 

187 Hauck III 833 f.; Gieſebrecht III 556f. 

188 M. v. Kn. III 555/7. 

189 M. v. Kn. III 567. 

100 Hauck daher zu Unrecht: „Zumal in Deutſchland hatte ſein Legat 

Otto von Oſtia nicht den mindeſten Erfolg“ III 836; vgl. demgegenüber 

etwa 841 f., 860, 862, 876; M. v. Kn. III 605 f.; Gieſebrecht III 639; 

Heyck 133f. 

191 Vgl. „Inv.“.
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datz er den damals Erhobenen nun als junge Kraft dem altern— 
den päpſtlichen Legaten Altmann von Paſſau an die Seite 

ſtellte *2. 
Mit dem Jahre 1084 endet in der Konſtanzer Biſchofs⸗ 

geſchichte im Inveſtiturſtreit der Abſchnitt, dem ſich die 

Spezialforſchung noch kaum zugewandt hat. Wir 

konnten darum ſchon in dieſem Zuſammenhange manche Fragen 

berühren, die noch keiner Anterſuchung unterzogen und doch für 

bedeutſame Punkte gerade der äußeren Biſchofsgeſchichte von 

Wichtigkeit waren. Wie viel Unklarheiten und nicht genügend 
geſicherte, zum Teil unrichtige Annahmen hier herrſchen, zeigen 

die wenigen Punkte, die wir nicht umgehen durften. Dies än— 
dert ſich mit der Regierung Biſchof Gebhards faſt 
ins Gegenteil und beſonders für die uns in dieſem Abſchnitt 

leitenden Geſichtspunkte der biſchöflichen Außenpolitik haben die 
vorliegenden Monographien über ihn“ den vorhandenen Stoff 

vielfach durchgearbeitet, geklärt und dargeſtellt, ſo daß in Geb— 

hards äußerer Geſchichte für Anterſuchungen auch nur von 

Einzelfragen kein großer Raum mehr iſt. Für unſere Zwecke in 
dieſem erſten Abſchnittn* können wir uns darum trotz der Wich— 

tigkeit dieſes Epiſkopates mit einer knappen Aberſicht 

über ſeine hervorſtechendſten Züge begnügen. 

Ein Blick auf die deutſchen Verhältniſſe des Jahres 1085 
zeigt, daß der neue Biſchof von Konſtanz keinen leichten 

Stand hatte: vier Erzbiſchöfe und die meiſten Biſchöfe des 

Reiches hielten zum Kaiſer, während die Papſtgetreuen beſon— 

ders in Süd- und Weſtdeutſchland auf ein kleines Häuflein zu⸗ 

ſammengeſchmolzen waren. Daß bei der Synode, auf der Otto 
von Oſtia dieſes im April “ 1085 zu Quedlinburg um ſich ver— 
  
192 ſ. unten S. 45f. 

193 Vgl. Einleitung 6, Anm. 8. 

194 ebenda 8. 

105 Die Konſtanzer Biſchofsregeſten verlegen nicht, wie Heyck 134 

Anm. 264 will, dieſe Synode auf März-April, ſondern Ladewig 66 

n. 516 richtig in den April. Die Nennung derſelben Synode Ladewig 

68 n. 526 iſt nicht wiederum datiert; das von Heyck hier herangezogene 

Regeſt Ladewig 68 n. 525 hat die Geſandtſchaft Gebhards auf dieſe 

Synode zum Gegenſtand, und dieſe iſt (freilich nicht recht wahrſcheinlich 
ſchon) auf März⸗April angeſetzt.
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ſammelte“«, Gebhard von Konſtanz nicht perſönlich zugegen 

war , kann angeſichts der Verhältniſſe, in die man ihn vor vier 

Monaten zu Konſtanz hineingeſtellt hatte, nicht wundernehmen. 

Er durfte es nicht wagen, ſein gefährdetes Bistum ſchon wieder 

zu verlaſſen, denn Otto hatte ſich noch keineswegs in ſein Schick— 

ſal ergeben *, und ſo braucht man für die oanonioa necessitas, 

mit der ſich auch Gebhard in Quedlinburg entſchuldigen 

ließ —, wohl nicht nach einem beſonderen Grund zu ſuchen. Er 

hatte aber wie andere ſüddeutſche Biſchöfe eine Vertretung ge— 

ſandt o, wohl in der Perſon Bernolds, des Streitſchriftſtellers 

und Chroniſten und nachmaligen Vertrauten des Biſchofs*, 

der ihm von der Synode die Kunde zurückbringen konnte, ſie 

habe alle Maßregeln des Legaten in Konſtanz, beſonders die 

Einſetzung Gebhards als Biſchof anerkannt und be— 

ſtätigtee. 

Damit verſchwindet Gebhards Name für einige Zeit ganz 

aus der großen Politik; die erſten Jahre ſeiner Regierung ſtehen 

faſt ausſchließlich im Zeichen innerdiözeſanen Wirkens, 

wobei von Anfang an charakteriſtiſcherweiſe ſeine Kboſter— 

beziehungen einen breiten Raum einnehmen. Freilich iſt 

die für dieſes Fachgebiet verhältnismäßig reiche AUberlieferung 

auch der gerade in Kloſterdingen (durch Stiftungsurkunden, 

Privilegien u. ä.) beſonders begünſtigten Erhaltung der Nach— 

richten zu danken, allein die Reformkloſterbewegung ſetzt gerade 

auch in dieſer Zeit ein, und daß ſie im Konſtanzer Sprengel ſo 

ſtark Fuß faßte, iſt doch hauptſächlich das Werk ſeines Biſchofs, 

196 M. v. Kn. IV 14/21; Hauck III 843f.; Gieſebrecht III 608. 

197 Auf dem ſchon Ende Januar abgehaltenen Tag zu Gerſtungen— 

Berka hatte Gebhard noch weniger anweſend ſein können; Ladewig 68 

n. 524; vgl. M. v. Kn. IV 3/8. 

198 f. u. S. 45. 

100 Bern. chron. ad 1085 M. G. SS, V 442; Max Sdralek, Die 

Streitſchriften Altmanns von Paſſau und Wezilos von Mainz. Paderborn 

1890. S. 178. 

200 Ladewig 68 n. 525. 

201 Heyck 134. 

202 Bern, chron. ad 1085 M. G. SS,. V 442; Sdralek 181; Lade⸗ 

wig 68 n. 556; M. v. Kn. IV 20; vgl. Germ. pont. II 130 unter 22; ſ. u. 

S. 47.
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des vormaligen Hirſauer Mönches Gebhard *s. Gleichermaßen 

brachte Gebhard das Inſtitut der Diözeſanſynoden 

wieder zu einer neuen Blüte; während die vorausgegangenen 

40 Jahre keine ſolche im Konſtanzer Sprengel kennen?“, kam 

die erſte unter Gebhards Regierung ſchon im April 1086 zu⸗ 

ſtande ꝛꝛ8, der weitere folgten e. 

Freilich hatte Gebhard in ſeinem Bistum nicht ſo unbe⸗ 

anſtandet bleiben können, wie er dort eingeſetzt worden war; 

bis ins Jahr 1086 währten die Kämpfe, in denen vor allem der 
Bundesgenoſſe Ottos?, der St. Gallener Abt Alrich von Eppen⸗ 

ſtein, die Neubeſetzung von deſſen Biſchofsſtuhl beſtritt 2“s, viel⸗ 

leicht ſogar noch über den Tod des Freundes hinaus 0. 

Im Auguſt 1086 aber konnte es Gebhard ſchon wagen, zum 
erſten Male über die Grenzen ſeines Bistums zu treten. 

Ob er den Sieg ſeiner Partei bei Pleichfeld vor Würzburg 2˙ 

im Auguſt 1086 durch ſeine daheim frei gewordenen Truppen 

hat miterfechten helfen, wiſſen wir nicht ꝛu, jedenfalls aber half 
er ſeine Früchte ernten, indem er mit Biſchof Hermann von Metz 

den vertriebenen Adalbero von Würzburg wieder in ſeine Stadt 
zurückführte 1˙2. 

Mit der Perſon des neuen Papſtes, der drei Jahre nach 
Gregors VII. Tod auf den milden Viktor III. folgte * und ein 
guter Kenner der deutſchen Verhältniſſe war 2“, begann auch in 

der Regierung Gebhards von Konſtanz ein neuer Abſchnitt. 

203 Vgl. zum Kloſterweſen beſ. die Regeſten der Klöſter der Kon⸗ 

ſtanzer Diözeſe in Germ. pont. II. 

20 Karl Brehm, Zur Geſchichte der Konſtanzer Diözeſanſynoden 

während des Mittelalters. (Diözeſanarchiv von Schwaben XXII. Stutt⸗ 

gart 1904.) S. 18; Ladewig 59 n. 454. 
205 Ladewig 69 n. 531f. 

206 Z3. B. Ladewig 73 n. 571, 77 n. 623. 

207 Bütler 273; ſ. o. S. 41. 

206 Bütler 275/7; vgl. Henking 22/½4, 24 Anm. 6 (25) (Lade⸗ 

wig 69 n. 533 irrig „Note 9“); Heyck 138/42. 

209 Ladewig 67 n. 518. 

210 Hauck III 847; Gieſebrecht III 619f. 

211 Vgl. Heyck 145. 

212 Ladewig 70 n. 536; M. v. Kn. IV 130 n. 42 (131). 
213 Bihlmeyer II 108. 

214 Fliche II 24.
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Seine engen perſönlichen Beziehungen zu Urban II., der ihn 
1084 geweiht hatte, trugen hauptſächlich dazu bei, die kommen— 

den Jahre zur Glanzzeit ſeines Lebens und ſeiner Wirk— 
ſamkeit zu machen. Im Zahre 1089 erhielt ſeine Tätigkeit 

außerhalb des eigenen Sprengels offiziellen Charakter durch die 

Ernennung zum Legaten, als den ihn Arban II. zu— 

nächſt vorläufig und an der Seite Altmanns von Paſſau be— 
ſtellte 21s, ſchon von ſeiner Thronbeſteigung im Jahre 1088 hatte 

der Papſt neben anderen auch den Konſtanzer Biſchof eigens in 

Kenntnis geſetzt ˙. 
Die erſten Schritte in der neuen Eigenſchaft als 

Papſtlegat führten Gebhard vielleicht nach Chur, wo Biſchof 
Alrich eingeſetzt wurde *, und dann nach dem Kloſter Hirſau, dem 
er 1091 die neue Kirche?!s und 1092 als den Nachfolger Wilhelms, 

der jenen Abſchluß ſeines Lebenswerkes gerade noch hatte er— 

leben dürfen?ne, den bisherigen Prior Gebhard von Arach zum 

Abt weihte ꝛ70. 
In ſolchen Bahnen bewegte ſich Gebhards Wirken unge— 

ſtört bis in dieſe Zeit,'*, aber den Kaiſerlichen hatte die 

Gefährlichkeit des Papſtlegaten auf dem Konſtanzer Biſchofs— 

ſtuhl nicht entgehen können ꝛr. Ihnen war er ja gar nicht deſſen 

rechtmäßiger Inhaber, ſondern Gegenbiſchof, weil eingeſetzt zu 

Lebzeiten Ottos I. 22*. Dieſen hatte zwar nach ſeiner Vertreibung 

218 Germ. pont. II 130 n. 24; Ladewig 71 n. 546; Hauck III 860; 
M. v. Kn. IV 253f. 

216 Germ. pont. 130 n. 23; Ladewig 70 n. 539. 

217 Vgl. „Inv.“. 

21s Ladewig 71 n. 551. 

219 Otto Hafner, Regeſten zur Geſchichte des ſchwäbiſchen Kloſters 

Hirſau (Studien und Mittheilungen aus dem Benediktiner- und dem 

Ciſterzienſer⸗Orden, XIII 1892 Brünn) 379/81; M. Kerker, Wilhelm der 

Selige, Abt von Hirſchau und Erneuerer des ſüddeutſchen Kloſterweſens zur 

Zeit Gregors VII. Tübingen 1863. S. 213/6; Paul Giſeke, Die 

Hirſchauer während des Inveſtiturſtreites. Gotha 1883. S. 95 f.; Lade⸗ 

wig 71 n. 548 ſetzt irrig Gebhards Tod — bei ſeinem Begräbnis war 

Biſchof Gebhard zugegen — ſchon in das Jahr 1090; Henking 43, auf 

den er verweiſt, nennt das richtige Jahr. 

220 Ladewig 71 n. 554. 

221 Zur Biſchofseinſetzung in Paſſau 1092 vgl. „Inv.“. 

222 M. v. Kn. IV 374. 

223 Vgl. „Inv.“.
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noch einmal der Bann getroffen, ausgeſprochen von der Qued— 
linburger Synode *, die unter dem Vorſitz Ottos von Oſtia im 

April 1085 zugleich ausdrücklich die Erhebung Gebhards be— 
ſtätigt hatte 2ꝛs. Allein wenige Tage ſpäter ꝛ“ war die ent⸗ 
ſprechende Antwort erfolgt: auf der kaiſerlichen Synode zu 

Mainz hatte der dort anweſende Otto von Konſtanz dafür ge— 

ſorgt, daß auch ſeinen erfolgreichen Nebenbuhler mit den übrigen 

geladenen, aber natürlich nicht erſchienenen gregorianiſchen Bi— 

ſchöfen der Bannſpruch dieſer Verſammlung traf?. 
Mehr als theoretiſche Bedeutung war dieſer Kampfesweiſe 

weiſe freilich kaum zugekommen, denn Gebhard blieb Biſchof 
und im Jahre 1086 „ſtarb biſchoff Ott in dem 
ellend?*, ward zu Baſel begrabenn“. 

Mit der Sentenz der Mainzer Synode hatte die Beſtreitung 
von Gebhards Stellung in ſeiner Diözeſe vorläufig aufgehört, 

um mit neuer Kraft erſt wieder im Jahre 1092 einzuſetzen, das 

dem immer mehr hervortretenden Biſchof einen gefährlichen 

Nebenbuhler von kaiſerlicher Seite brachte 2». Trotzdem wir in 

dieſen ſieben Jahren nie etwas davon hören, daß jemand Geb— 

hard gegenüber Biſchofsrechte auf den Konſtanzer Sprengel 
geltend gemacht hätte, nicht in Worten noch in der Tat, ſo ſcheint 

224 Hauck III 839 Anm. 1; Otto iſt bezeichnenderweiſe zwar bei 

Bernold chron. ad 1085 M. G. SS. 442 f., nicht aber in dem Synodal— 

ſchreiben (Sdralek 181) genannt. 

228 S. o. S. 44. 

226 Gegenüber Ladewig 68 n. 527: 4. Mai, Böhmer-Will 220 

n. 7: Mai, Gieſebrecht III 609: anfangs Mai, Heyck 135: in den 

erſten Maitagen, Henking: anfangs Mai, Hauck III 844: April, vgl. 

M. v. Kn. IV 22: „am Gbergang vom Monat April in den Monat Mai“. 

227 Ladewig 67 n. 517; Henking 22. 

228s Die Vermutung, Otto habe ſich nach ſeiner Vertreibung in Kol— 

mar: „Colmbra“ aufgehalten: Ladewig 67 n. 518, u. Cas. mon- 

Petrish. II 490 M. G. SS. XX 648 Anm. 19: „Colmariam esse suspicatur 

Ussermann“ wird geſtützt durch Eugen Waldner, Rechte und Güter 

der Dompropſtei von Konſtanz in Kolmar und Amgegend (Zeitſchr. für die 

Geſch. d. Oberrheins N. F. 9. Karlsruhe 1894) S. 262. 

229 Gallus Oheims Chronik von Reichenau, hrsg. v. K. A. 

Barack (Bibliothek des litterariſchen Vereins in Stuttgart LXXXIV.) 
Stuttgart 1866 S. 123. 

220 S. u. S. 51f.
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es doch auch zu dieſer Zeit kaiſerliche Konſtanzer Bi— 

ſchöfe gegeben zu haben. Einem Weingartener Pſalmen— 
kommentar iſt eine Liſte von Konſtanzer Biſchöfen und Klerikern 
angefügt, die zwiſchen „Otto episcopus“ und „Pertolfus epi- 

scopus sed expulsus“, mit dem die Reihe der aufgezählten 

Biſchöfe endet, die Namen („Thietbaldus episcopus“, weil am 

Zeilenende ſtehend und ohne iterum zum nächſten gleichen Na— 
men in Beziehung geſetzt“*n, wohl S) „Thietbaldus epi-— 

scopus non ordinatus. Sigefre dus similiter inordinatus 

episcopus. Pen no episcopus. Odelric us episcopus“ 

nennt?s'. Dieſe Biſchöfe würden ſich zwanglos zwiſchen 
Otto J. und Arnold von Heiligenberg, den Gegen— 
biſchof von 1092, einfügen und werden hauptſächlich wegen der 

Anwahrſcheinlichkeit, daß nach Ottos Tod der Konſtanzer Bi— 
ſchofsſtuhl von kaiſerlicher Seite unbeſetzt blieb, auch für dieſe 

Zeit angeſetzt*. Doch dürfen vielleicht einige noch nirgends 

berührte Schwierigkeiten, welche die ganze Sache bietet, hier 
angemerkt werden. 

Zunächſt ſei feſtgeſtellt, daß der Verfaſſer des Verzeichniſſes in den 

Konſtanzer Verhältniſſen ſehr gut Beſcheid wußte: die Biſchöfe von 

1046 an bis Otto nennt er alle und in der richtigen Reihenfolge, ſogar Karl 

als „designatus episcopus“, der in den meiſten Biſchofskatalogen ſonſt 

fehlt — Meyer von Knonau II 85 n., 81: „Es verſteht ſich, daß Karl's 

Name in den Conſtanzer Biſchofskatalogen fehlt.“ — und verzeichnet im 

weiteren 49 Kleriker bis herab zum Subdiakon 232. Wenn er nun die vor⸗ 

liegende Biſchofsliſte zuſammengeſtellt haben ſoll, als Arnold und Gebhard 

einander gegenüberſtanden 285, „etwa am Anfang des letzten Jahrzehnts 

des 11. Jahrhunderts 236“, warum nennt er keinen von dieſen beiden? 

Wenn er päpſtlich war, mußte er nicht den vorteilhafteren Nachfolger des von 

  

231 Paul Ladewig, Über Gegenbiſchöfe von Konſtanz während des 

Inveſtiturſtreites (Zeitſchr. f. d. Geſch. d. Oberrheins. N. F. I, Freiburg 
1886). S. 225 f. 

232 Ernſt Dümmler, Mittheilungen aus Handſchriften (Neues 

Archiv XI. Hannover 1886) S. 408. 

233 Ladewig, Gegenbiſchöfe, 225; Ladewig 82 n. 664; vgl. 

Hauck III 862 Anm. 3 u. 987, wo irrig ſtatt auf Seite 862 auf 856 ver⸗ 

wieſen iſt, auf welcher Seite die Gegenbiſchöfe in der erſten Auflage berührt 

waren. 
234 Ladewig, Gegenbiſchöfe 226. 

235 Ebenda 

2à6 Ebenda 227.
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ihm genannten „Pertolfus ... expulsus“ anführen, wenn er kaiſerlich war 

und zu ſeiner Zeit Arnold ſchon um ſein Bistum kämpfte, nicht dieſen, der 

im Gegenſatz zu ſeinen genannten Vorgängern mit Hilfe ſeiner mächtigen 

Verwandten und ſeines St. Gallener Abtes dem päpſtlichen Biſchof doch 

wenigſtens ernſtliche Schwierigkeiten zu machen wußte? Man wird darum 

die Niederſchrift wohl nicht erſt in Arnolds Zeit (von 1092 

an) verlegen dürfen 237. 

Wenn des Schreibers Einſtellung kaiſerlich war, was 

Ladewig ꝛ8s aus dem Zuſatz „sed expulsus“ bei dem päpſtlichen Biſchof 

Bertolf ſchließen zu können glaubt, warum berichtet er dann nicht auch noch, 

wie bei zwei der genannten kaiſerlichen, von ſeiner nicht erfolgten Ordi— 

nation, die ihm wohl bekannt ſein mußte, wenn er ſogar von dem nur 

„designatus“ Karl (1079/81) weiß, und die doch gerade ein ſo bezeichnen— 

der Zug an dem erſten päpſtlichen Konſtanzer Biſchof iſt? 239 

Daß der letztgenannte Odelricus „vielleicht Alrich J ſein“ 

könnte 240, der im Jahre 1111 auf den Thron kam 221, iſt abgeſehen von dem 

dann ganz unverſtändlichen Fehlen Arnolds, der doch allein von allen 

kaiſerlichen Gegenbiſchöfen wenigſtens zwei Jahre in Konſtanz regiert hat 22, 

deshalb unmöglich, weil die Notiz von einer „Hand des ausgehenden 

11. Jahrhunderts 243“ ſtammt, was auch Ladewig ſelbſt anerkennt ꝛ2a. 

Den erſten Biſchof der unbekannten Zwiſchenreihe „Thietbaldus 

episcopus non ordinatus“ möchte Scherer 69 Anm. 8 (70) 2485 ſtreichen 

und mit dem Straßburger Biſchof Thiepald identifizieren, 

der vorher Propſt von Konſtanz war. Aber abgeſehen von der großen 

Anwahrſcheinlichkeit, daß ſich ein ganz fremder Biſchof in die Liſte ein— 

geſchlichen hat 246, iſt der Straßburger Thiepald kein „episcopus non 

ordinatus“. Ladewig 247 betont ja ausdrücklich, daß ihm ein „nicht ordi— 

nierter Thietbald ... nicht bekannt“ ſei. Vor allem aber war Thiepald, 

der Straßburger Biſchof 1078—1082 ꝛ4s, ſchon vier Jahre tot, als durch 
  

287 Ahnliche Gedankengänge bemerke ich nachträglich bei Heyck 167, 

der übrigens unverſtändlicherweiſe den letzten der Biſchöfe wegläßt. (Vgl. 

zur Chronologie den übernächſten Abſatz dieſer Seite.) 

23s Ladewig, Gegenbiſchöfe 227. 

230 S. o. S. 41 und „Inv.“. 

240 Ladewig 82 n. 664. 

241 S. u. S. 63. 

242 ebenda. 

243 Dümmler 408. 

244 Gegenbiſchöfe 223, 226f. 
245 Im engſten Anſchluß an Paul Wentzcke, Regeſten der 

Biſchöſfe von Straßburg bis zum Jahre 1202. Innsbruck 1908 S. 289 

n. 332. 

246e Ladewig, Gegenbiſchöfe, 226 Anm. 2. 

247 Ebenda. 

24s Scherer 68, 73. 

Freib. Diöz.⸗Archir N. F. XXXI. 15
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das Ableben Ottos 1086 der Konſtanzer Biſchofsſtuhl für weitere kaiſerliche 
Biſchöfe frei wurde, in deren Reihe man ihn dann noch irrtümlicherweiſe 

hätte aufnehmen können. An dieſer Chronologie ſcheitert auch eine letzte 

mögliche Annahme, Thietbald ſei etwa zuerſt Konſtanzer „episcopus non 

ordinatus“ in der Reihe dieſer kaiſerlichen Biſchöfe geweſen und dann 

Straßburger Biſchof geworden, als welcher er dann aber ein episcopus 

ordinatus war. Zudem iſt Scherers Begründung, Thietbald ſei aus der 

Biſchofsliſte zu ſtreichen, „da von ihm als Gegenbiſchof nichts bekannt 

iſt 2a0“, deshalb nicht durchſchlagend, weil man von den andern drei auch 

nicht mehr als den Namen weiß. Man wird darum die Reihe dieſer 

Biſchöfe, wenn man ſie überhaupt halten will, unverkürzt beſtehen 

laſſen müſſen. Worum aber auch Simon 33 in ſeiner Aufzählung dieſer 

unbekannten Konſtanzer Gegenbiſchöfe den Biſchof Thietbald trotz der ihm 

vorliegenden Konſtanzer Biſchofsregeſten 256o ohne Begründung, etwa Zdenti⸗ 

fizierung mit dem Straßburger Biſchof wie nach ihm Scherer 281, unberück— 

ſichtigt läßt, iſt dunkel. In demſelben Abſchnitt, für den er freilich keinen 

Beleg verzeichnet, iſt übrigens auch irrig 1105 als Todesjahr des Gegen— 

biſchofs Arnold angegeben, der aber noch 1112 den letzten auf uns ge⸗ 
kommenen Verſuch machte, ſich ſein Bistum wieder zu erkämpfen 252. 

Bonin (1889) 29, 115 läßt die Gegenbiſchöfe vor Arnold trotz Dümmler 

(1886) und Ladewig Gegenbiſchöfe (1886) überhaupt unberückſichtigt. 

Daß uns die Quellen gar nichts von dieſen vier Biſchöfen 

berichten, macht Ladewig 28s mit deren Verſagen als Glieder unter⸗ 

liegender Parteien. überhaupt verſtändlich, ebenſo 252 die nichterfolgte Ordi⸗ 

nation der beiden erſten mit der Abweſenheit Wezilos von Mainz gerade 

nach April 1086, da ungefähr der Tod Ottos eintrat. Vielleicht darf man 

aber doch in dem Bericht der Konſtanzer Bistumschronik von Schulthaiß, 

die Mitte des 16. Jahrhunderts von ihrem mit den mittelalterlichen 

Quellen vertrauten Verfaſſer niedergeſchrieben wurde ꝛss, eine Remi⸗ 

niſzenz an dieſe ſonſt verſchollenen Biſchöfe ſehen. Die Chronik erzählt 256 

nach Ottos Tod 1086: 

„Kayſer Hainrich ſchickt ainen andern ſeiner caplän ainen, der ſolt 

biſchoff zu Coſtantz ſein, ward aber nit beſtett, hies Rupertus. Dar⸗ 

nach ſchickt er ainen andern prieſter, das er ſolt biſchoff zu Coſtantz ſein, 
mocht aber die beſtetigung ouch nit erlangen.“ 

240 69 Anm. 8 (70). 

250 Vgl. Simon 32/9 die Anmerkungen. 

251 Vgl. Simon 29. 

252 S. u. S. 63. 

258 Gegenbiſchöfe 225. 
254 Ebenda 226. 
255 Theodor Ludwig, Die Konſtanzer Geſchichtſchreibung bis zum 

18. Jahrhundert. Diſſ. Straßburg 1894. S. 72. 

256 §8. Marmor, Conſtanzer Bisthums⸗Chronik von Chriſtoph 

Schulthaiß. (Freiburger Diözeſan-Archiv. VIII. Freiburg 1874) S. 26.
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Wenn auch der für den erſten genannte Name Rupert mit der anderen 

Aberlieferung nicht übereinſtimmt, ſo muß doch um ſo mehr ins Gewicht 

fallen, daß beide „nit beſtett“, wie die zwei erſten der Weingartener Liſte, 

non ordinati ſind. Dieſer Zuſatz überwiegt wohl die Verſchiedenheit der 

Namen und ſtützt den Zuſammenhang beider Gberlieferungen. Der hier 

genannte Rupert findet ſich denn auch in älteren Biſchofsliſten wieder — 

ogl. z. B. Potthast Bibl. Suppl. 302, wo er neben Bertolf freilich für 1080 

(Ottos Verurteilung und Abſetzung) bis 1084 angeſetzt wird, und ebenſo 

Series episcoporum Constantiensium M. G. SS. XIII 325 Anm. 2. —, 

während die neueren ihn, trotzdem er kaiſerlich war, mit Bertolf identifizieren 

und nicht mehr aufführen. Man wird jedoch eher annehmen dürfen, daß 

er, Rupert, nicht als erſter päpſtlicher Biſchof vom Jahre 1080, ſondern, wie 

dies bei Schulthaiß der Fall iſt, neben bzw. nach dem 1080 eingeſetzten 

päpſtlichen Bertolf als Fortſetzer der kaiſerlichen Reihe nach Ottos Tod zu 

gelten hat und als ſolcher vielleicht mit „Thietbaldus episcopus non ordi-— 

natus“ eine Perſon iſt, während ſein Nachfolger, der „mocht aber die be— 

ſtetigung ouch nit erlangen“, offenbar „Sigefredus similiter inordinatus 

episcopus“ iſt. 

Soviel ſteht jedenfalls für dieſe Gruppe kaiſer⸗ 

licher Biſchöfe feſt — und das genügt in dieſem Zuſammen— 

hang — daß ſie für den Verlauf der Konſtanzer Biſchofs⸗ 

geſchichte nie eine Rolle geſpielt haben, ſich an Geb— 

hard, der demnach in guter Stellung geweſen ſein muß, gar nicht 
heranwagten, und wohl in ihrer Eigenſchaft als Konſtanzer Bi— 

ſchöfe nur ſtändige Geſtalten in des Kaiſers Amgebung waren, 

der ſich keine Mühe gab, aus ihrem bloßen Rechtstitel einen 

tatſächlichen Zuſtand zu machen. Denn daß von ſeiten Hein— 

richs IV. nichts für ſie geſchah, als er einmal 1084 unter Otto 
das Bistum ſeiner Hand endgültig hatte entgleiten laſſen, ergibt 
ſich neben der zu ihrer Zeit ungeſtörten Regierung Gebhards 

auch aus dem Verſprechen des Abtes Alrich von St. Gallen, durch 

das er ſeinem Mönch Arnold nach Jahren die Konſtanzer Bi⸗ 
ſchofswürde auswirkte: er werde aus eigenen Kräften für deſſen 

wirkliche Einſetzung in Konſtanz Sorge tragen?*. Hauptſächlich 

ſeiner Hilfe hatte dann in der Tat dieſer neue Gegenbiſchof 
ſeinen kurzen Erfolg gegenüber Gebhard zu danken. 

Denn während dieſe kaiſerlichen „Gegen“biſchöfe — ſtreng 
genommen war es die richtige königliche Biſchofsreihe, der man 

von päpſtlicher Seite Bertolf und Gebhard entgegengeſtellt 

hatte, — nur am Hofe Heinrich IV. figurierten, ohne für dieſen 

257 Vgl. „Inv.“. 

15*
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oder die Diözeſe etwas zu bedeuten, nahm die Erhebung Ar— 
nolds von Heiligenberg greifbare Geſtalt an. Nach— 

dem ſeit 1086 der Streit geruht hatte, entfachte ihn Abt Alrich 

von St. Gallen im Jahre 1092 von neuem und verſuchte, um 

ſein Verſprechen an den Kaiſer einzulöſen, ſeinen Schützling mit 

Gewalt in Konſtanz einzuführen. Doch ſolange die Konſtanzer 

Bürger und vor allem des Biſchofs mächtige Verwandten und 
die übrigen ſüddeutſchen Fürſten treu zu Gebhard ſtanden, waren 

alle Anſtrengungen elf Jahre hindurch?ss ver— 

gebenss und konnten deſſen Stellung und Tätigkeit nicht im 

geringſten Eintrag tun. 

Gebhards Wirken nahm im Gegenteil immer 

bedeutſamere, großzügigere Formen and“e: 

nachdem er ſchon vorher ſeinen Bruder Berthold und Herzog 

Welf für den Papſt in Dienſt genommen hat?“*, bringt ein 
magnus conventus Ende 1093 2 in Alm unter Gebhards Vor⸗ 

ſitzihm und ſeinem Bruder die Anerkennung der Führerſchaft 

auf geiſtlichem und weltlichem Gebiete. Derſelbe Tag ſchafft 

Landfriedensgeſetze für den ausgedehnten Sprengel?“,‚ und auf 
der großen Konſtanzer Synode im April 1094 kommt neben 

Reform- 2 und anderen Diözeſanangelegenheiten die Klage der 
(wohl nicht perſönlich anweſenden) zweiten Gemahlin Hein— 
richs IV. gegen dieſen zur Sprache, mit der ein Jahr ſpäter die 

Faſtenſynode Arbans II. ſich beſchäftigte 2. 

255 S. uU. S. 63. 
259 Vgl. M. v. Kn. IV 386. 

260 M. v. Kn. IV 383. 

261 Gegenüber der Darſtellung bei Henking 50 Anm. 13 und 

Ladewig 72 n. 559 f. vgl. M. v. Kn. IV 402 n. 21 und die dort ge⸗ 

nannten Stellen, ebenſo Hauck III 862. Dieſe Gewinnung der Fürſten 

für den Papſt und deſſen Zuſammenarbeit mit ihnen iſt Biſchof Gebhards 

Verdienſt. „Urban II, subit l'influence de l'éevéẽque de Constance.“ 

Fliche II 24. 
262 Gegen deſſen Anſetzung auf den 25. November bei Ladewig 72 

n. 568 vgl. M. v. Kn. IV 403 n. 22 (404). 

263 Ladewig 72 n. 568. 

264 Vgl. „Sim. u. Pr.“. 

265 Ladewig 73 n. 571; Heyck 179f.; vgl. M. v. Kn. IV 428 f.; 

Hefele V 216; Hans Lorenz, Bertha und Praxedis, die beiden 

Gemahlinnen Heinrichs IV. Diſſ. Halle 1911. S. 75/7/.
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Auf dieſer Synode, die im März 1095 zu Piacenza 

ſtattfand, war nun ſeinerſeits auch Biſchof Gebhard von Kon⸗ 

ſtanz zugegen und traf hier ſeit ſeiner Weihe und Einſetzung 
durch den nunmehrigen Papſt zum erſten Male wieder mit 

dieſem zuſammen und wurde von ihm bei dieſer Gelegenheit 

durch Betrauung mit der Weihe des Mailänder Erzbiſchofs 
geehrt?“s. Ebenſo ſtanden die Beratungen der Synode ſelbſt 
ſtarkſ im Zeichen Gebhards: er hatte die zur Debatte 

ſtehenden Fragen durch Bernold in einem Gutachten ausarbeiten 

laſſen ꝛ6* und die Entſcheidung des Konzils fiel in ſeinem Sinn ꝛs. 

Arban II. wußte ſeinen zur Zeit wahrſcheinlich einzigen Legaten 
in Deutſchland — wann ihm nach Altmanns Tod 109128 der 

Abt Hartmann von Göttweig als Mitlegat beigegeben wurde, 
ſteht nicht feſt?“' — wohl zu ſchätzen, und auch ſein Nachfolger 

Paſchalis II. beſtätigte 1099 Gebhards Vikariat 

in Deutſchland in der gleichen Weiſe, wie er es bisher inne— 
gehabt hatte *. 

In welchem Anſehen aber trotz des kaiſerlichen Gegen— 
biſchofs Gebhards Regiment auch innerhalb der Diözeſe um jene 
Zeit ſtand, mag der Umſtand beleuchten, daß eine Arkunde des 

kaiſertreuen Herzogs Friedrich von Schwaben noch im Jahre 
1102 ihn und nicht Arnold als Biſchof von Konſtanz nennt?*. 

Allein ſchon lange waren die Grundlagen, auf denen 

Gebhards Widerſtand beſonders gegen militäriſche Angriffe auf 
ſeinen Biſchofsſitz zum größten Teil beruhte, erſchüttert. 

Die allgemeine Kriegsmüdigkeit * hatte auch die füddeutſchen 

Fürſten ergriffen; ſie hatten ſchon in den Jahren 1096/8 mit 

dem Kaiſer Frieden gemacht?* und liehen, Gebhards Bruder 

266 Germ, pont. II 1I31 n. 27; Ladewig 73 n. 576; M. v. Kn. IV 
446 f. 

267 Strelau 58/60. 
26s Hefele V 216/8; Heyck 181. 

260 Heyck 153. 

270 Germ, pont. I 235 n. 3; Ladewig 74 n. 587. 

271 Germ. pont. II 132 n. 31; Ladewig 74 n. 592. 

272 Ladewig 75 n. 598; vgl. Stälin, Wirt. Geſch. II 28 
Anm. 1. 

272 Hauck III 881f. 

272 Heyck 183/5.
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Berthold nicht ausgenommen, ihrem bisherigen Schützling nicht 

mehr ihre ſtarken Kräfte. Nur ſo konnte es geſchehen, daß dieſer 

der Heiligenberger Streitmacht des Gegenbiſchofs zuerſt auf die 

Dominikanerinſel, deren Schafſung anläßlich dieſer Kämpfe 

man ihm ſchon zuſchreiben wollte 'ͤ‚, weichen, anfangs 1103 

auch dieſe räumen und auf zwei Jahre ins Exil wandern 
mußte e. Wohl ſetzte Paſchalis II. um ſeine Zurückführung 

alle Hebel in Bewegung; in dieſer Sache gehen allein drei 
Schreiben nach Süddeutſchland”: an Fürſten und Volk in 

Bayern und Schwaben ꝛ's, an den Hirſauer und die übrigen 

Abte Schwabens und ihre Mönche?“ und endlich ſpeziell an 

Herzog Welf und die übrigen ſchwäbiſchen Adeligen o, und 
rufen zur Wiedereinſetzung des Konſtanzer Biſchofs und zur 

Befreiung der ſüddeutſchen Metropole auf, deren „invasor“ 

Arnold dem Bann verfallen iſt. Daß aber die Friſt von Geb— 
hards unſreiwilligem Fernſein doch nur ſo verhältnismäßig kurz 

bemeſſen war, hatte er nicht dieſen päpſtlichen Bemühungen noch 
einem Zuwachs an eigenen Machtmitteln oder dem Wieder— 

aufleben der Kampfesfreude ſeiner Verwandten und ehemaligen 
Verbündeten zu danken, deren Verſagen ihn vorübergehend 

ſeinen Biſchofsſtuhl gekoſtet hatte; vielmehr ſollten die folgen⸗ 

ſchweren Ereigniſſe des Jahres 110ß5 in der großen 

Politik, die für Kirche und Reich unerwartet zum Schickſal wur— 
den, auch in ſein Leben entſcheidend eingreifen. 

Die zwei Jahre des Exils bedeuteten jedoch nicht ebenſo 

auch eine Anterbrechung von Gebhards Wirkſamkeit, Weihe— 

275 Eberhard Graf v. Zeppelin, ÜGber das Dominikanerkloſter in 

Konſtanz. (Schriften des Vereins für Geſchichte des Bodenſees. H. 6. 
Lindau 1875) S. 15. 

276 Ladewig 75 n. 599f. 

277 Das von M. v. Kn. V 185 und 187 un 23 irrig in dieſem Zuſammen⸗ 

hang genannte vierte Schreiben Germ. pont. II 133 n. 36, Ladewig 76 

n. 605 berührt Gebhards Vertreibung und ſeine in die Wege zu leitende 

Rückführung nicht: Codex Udalrici 136 Jaffé, Bibl. V 253 f., was ſeine 

Datierung in dieſe Zeit nicht ſehr wahrſcheinlich macht. 

276 Germ. pont. II 132 f. n. 35; Ladewig 75f. n. 604. 
279 Germ. pont. II 133 n. 37; es geht nur an den Regularklerus, nicht 

an den „päpſtlichen klerus“ überhaupt wie Ladewig 76 n. 606 ſchreibt; 

ogl. Wirt. Arkb. I 335 n. 265. 

2806 Germ. pont. II 133 n. 38; Ladewig 76 n. 607.
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handlungen in ſeinem Sprengel“n und mehrere Botenreiſen 

des Mönches und ſpäteren Augsburger Abtes Egino, der damals 

in Gebhards Dienſten ſtand, zu Paſchalis II. 2 geben davon 

Zeugnis 8à. 

Wenn ſo der Konſtanzer Biſchof zwei Dezennien hindurch 

weit über die Grenzen ſeines Sprengels hinaus für die Sache 

der Kirche erfolgreich tätig geweſen war, die großen allgemeinen 

Reichsgeſchicke hatte er doch eigentlich noch nicht tiefer und 

unmittelbar beeinflußt Aber auch dazu war er berufen, und 

eben als „Biſchof ohne Land“ trat er in dieſen neuen 

Lebensabſchnitt, in ſeine freilich nur kurze ſtaats⸗ 

politiſche Führerlaufbahn ein. 

Nachdem nämlich Heinrich V. nach dem Abfall von ſeinem 

Vater Ende 1104 in kluger Ausnützung der Parteiverhältniſſe, 

als erwünſchten Vorwand den Bann ſeines Vaters benützend, ſich 

ſofort auf die Seite der Kirchentreuen geſchlagen?“ und gleich 

zu Beginn des neuen Jahres eine Geſandtſchaft an den Papſt 
gerichtet hatte ꝛ's, glaubte auch Paſchalis II. nicht mehr zurück⸗ 

halten und die im Werden begriffene Bewegung für die Kirche 

ungenützt laſſen zu dürſen. Er kam ſeinerſeits dem neuen 

Bundesgenoſſen entgegen, und da war es Gebhard von Kon— 

ſtanz, der den Auftrag zur erſten Fühlungnahme mit 
Heinrich V. ſeitens des Apoſtoliſchen Stuhles erhielt: er 

hatte dem jungen König ein päpſtliches Schreiben, Löſung vom 
Bann und dem Eid gegen ſeinen Vater und den Segen des 

Apoſtoliſchen Stuhles zu überbringen ꝛ'os und verband ſo die 

deutſche Papſtpartei zu der folgenſchweren Kampfgemeinſchaft mit 
Heinrich V. 

Dieſer führte hierauf den Biſch of, deſſen Miſſion ſeinem 

bisherigen und künftigen Tun eigentlich erſt die Grundlage 

geſchaffen hatte, nach ihrem Zuſammentreffen Mitte Februar 

281 Ladewig 75 n. 601/3, 76 n. 608. 

282 Vgl. M. v. Kn. V 216 f. n. 10. 

283 Ladewig 76 n. 609. 

284 M. v. Kn. V 205, 212, 214f., 357f. 

265 M. v. Kn. V 215, VI 20. 

286 M. v. Kn. V 213/7; Germ, pont. II 134 unter n. 40; Ladewig 

76 n. 612.
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1105˙78 mit allen Ehren wieder in ſeine Stadt zurück?ss, und 

dann ebnete Gebhard dem jungen König weiterhin die Wege zu 

ſeinem raſchen Erfolg. Er zog mit ihm durch Schwaben, 
Thüringen und Sachſen 8« und ſtellte überall und beſonders hier 

ſeine Autorität als Papſtlegat in den Dienſt Hein⸗ 
riſchsdo. Im Mai präſidierte er mit Ruthard von Mainz ** 

der Nordhauſener Synode?ꝰe, in Minden und Magdeburg erhiel⸗ 
ten an Stelle der kaiſerlichen neueingeſetzte Biſchöfe aus Hein⸗— 
richs V. Reihen von ihm die Weihe?n. Nach Hauſe zurückgekehrt 

machte Gebhard durch Abhaltung einer Diözeſanſynode, die 

unter eigenartiger Anwendung paſtoraler Mittel und religiöſer 

Geſichtspunkte eine Friedensordnung ſchuf ''“, die Gefolgſchaft 
der ſchwäbiſchen Lande für Heinrich V. zur vollendeten Tat— 

ſache 's. In den Gerichtsſzenen gegen Heinrich IV. zu Mainz 
und Ingelheim am Ende des Jahres führten wiederum er und 

der Kardinallegat Richard von Albano die Sache des jungen 

Königs zu leichtem, nicht eben ehrenvollem Sieg 's, indem die 

Papſtlegaten den alten Kaiſer zu ihren und des Apoſtoliſchen 

Stuhles Füßen niederzwangen, erhoben ſie zugleich auch deſſen 

Nachfolger auf den Gipfel ſeiner Macht und im Jahre 1106 ver⸗ 

lieh zu Mainz ihre Handauflegung dem neuerſtandenen König— 
tum Heinrichs V. in deutſchen Landen die kirchliche Sanktion ꝛ*. 

So hatte das Jahr 1105 mit ſeiner Amwälzung den 

jungen König in ungeahnt raſchem Aufſtieg ſeinem Ziel ent⸗ 
gegengeführt, für den Papſt bedeutete es wenigſtens nach außen 
    

287 M. v. Kn. V 217f. n. 12. 

288 Ladewig 76 n. 613; M. v. Kn. V 218. 

289 Ladewig 76 n. 614; M. v. Kn. VW 220. 

200 Ladewig 77 n. 615. 

291 Gegenüber Hauck III 887 Anm. 1 iſt wohl mit M. v. Kn. V 225 

der Vorſitz des Legaten und nicht der des Königs anzunehmen; vgl. Schu⸗ 

mann 72 Anm. 43. 

202 Ladewig 77 n. 618; M. v. Kn. V 225. Vgl. „Sim. u. Pr.“; 

„Inv.“. 

203 Ladewig 77 n. 616, 622; M. v. Kn. VW223, 228. Vgl. „Inv.“. 

292 Germ. pont. II 134 n. 41;: Ladewig 77 n. 623. 

206 M. v. Kn. V 238. 

206 Germ. pont, II 134 n. 42; Ladewig 78 n. 627, 79 n. 629; 

M. v. Kn. V 263/70. 
207 Ladewig 79 n. 631; M. v. Kn. V 279.
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hin eine einzige Kette großer Erfolge?s. And für den, der 

zwiſchen beiden ſtand und unter deſſen Auſpizien ſich alles dies 

abgeſpielt hatte, den Papſtlegaten Gebhard von 

Konſtanz? — 
Mann kann ſich ſchon bei unſerer zuſammenfaſſenden 

Schau der äußeren Ereigniſſe des Eindrucks nicht erwehren, als 
ſei mit dieſem Gang der Dinge ſeine Stellung eine 

andere geworden als ſie vorher war. Wenn man bedenkt, 
daß die treibende Kraft der ganzen Entwicklung doch jetzt ſchon 

— mochte ſich Heinrich V. ſpäter ſtellen wie er wollte — letztlich 

nicht die Intereſſen des Reiches oder der Kirche, ſondern der 

Ehrgeiz eines jungen Fürſten war, der aus dem Weſen ſeiner 

Pläne und der allgemeinen Lage heraus alle ſich bietenden 

Hilfskräfte in ſeinen Dienſt ſtellte, ſo muß die unbedingte Kampf⸗ 
gemeinſchaft, in der der Papſtlegat die ganze Zeit hindurch mit 

ihm ſtand, in die Augen fallen. In dem engen Zuſammengehen 
von König und Legat ſpielt dieſer mit dem jeweiligen anderen 

Vertreter der Kurie nach außen wohl die erſte Rolle d“s, erſcheint 

dabei aber nicht ſo faſt als der Täter ſeiner eigenen Taten, denn 
als Werkzeug des ſich wohl berechnend im Hintergrund halten⸗ 

den Königs . Zwar führte das bisher gemeinſam Geſchaffene 

beide Teile ihrem Ziel näher; doch fügt ſich das, was Gebhard 
hiebei alles im Namen des Papſtes gewirkt hat, beinahe zu 

glücklich in die Zwecke des um ſeine Anerkennung ringenden 

Königs, um in demſelben Maße den kirchlichen Intereſſen ent⸗ 
ſprechen zu können. Biſchof Gebhard ſtand unzweifelhaft der 
Sache und objektiven Seite ſeiner Tätigkeit nach im Dienſt 
zweier Herren; ob er vielleicht jetzt ſchon mehr zu dem 

einen neigte, der ihn als Repräſentanten des Apoſtoliſchen Stuhles 

mit ſich führte und nützte, mag die Einzelunterſuchung zeigen so1; 
ſicher aber iſt, daß, falls die beiden Wege von Papſt und König 

ſich einmal wieder trennen ſollten, es für Gebhard zu ſchweren 
Entſcheidungen kommen mußte. Eine ſpätere Kriſis an 

dieſem Scheideweg hätte jedenfalls ihre feinſten Wurzeln 

20s M. v. Kn. V 271/3. 
20o M. v. Kn. V225, 263. 
300 M. v. Kn. V226. 

301 VBgl. „Inv.“.
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ſchon hier in den Tagen rückhaltloſen Zuſammengehens mit 

Heinrich V. 
Zunächſt brachte freilich das brüderliche Hand-in-hand⸗ 

gehen mit dem König dem Legaten noch keinerlei Miß— 

helligkeiten ſeitens des Apoſtoliſchen Stuhles. Die großen 
Amriſſe des bisherigen Geſchehens in Deutſchland ließen dieſes 

auch für die Kirche nur vorteilhaft erſcheinen und Paſchalis II. 
erhoffte noch zu viel von dem jungen König und ſeinen Ver— 

ſprechungen 2, um in ſeiner wachſenden Macht eine Gefahr zu 

ſehen und kleinere, weniger erfreuliche Züge ſeiner Regierungs— 

weiſe ſtark ins Gewicht fallen zu laſſen. Allerdings hatte der 

Papſt in der Botſchaſt an den Mainzer Reichstag im Januar 
1106 s, der mit der Huldigung von Fürſten und Epiſkopat 
Heinrich V. den Vollbeſitz ſeiner königlichen Stellung und deren 
Anerkennung durch die offiziellen Vertreter der Kurie brachte, 

ſeine Anzufriedenheit auch mit manchen Zuſtänden unter der 
neuen, nun einjährigen Regierung nicht verhehlt“, und ſo hielt 
es die Verſammlung für geraten, aus dieſen und anderen Grün— 

den eine Geſandtſchaft nach Rom zu ſchicken s. Es handelte 

ſich dabei ausgeſprochenermaßen um eine vorſichtige, diploma⸗ 

tiſche Fühlungnahme mit dem Apoſtoliſchen Stuhl“es, und der 

hierfür zuſammen mit anderen kirchlichen und weltlichen Fürſten 
von ſeiten des Königs abgeordnet wurde, war der Papſtlegat 

Gebhard von Konſtanz. Auf deſſen Stellung als des offiziellen 

Geſchäftsträgers der Kurie fällt durch dieſe Romreiſe in 

Intereſſen des deutſchen Königs ein eigenartiges 

Licht. Ob der Schluß Heycks?““ von der Teilnahme Gebhards 
an dieſer Legation auf deren nicht antipäpſtlichen Charakter: 

„Daß Gebhard von Conſtanz, obwohl Legat des Papſtes, jetzt 

als Bevollmächtigter der Mainzer Reichsverſammlung mit zu 

Paſchalis reiſen ſollte, kann zunächſt nicht ſo ſehr Wunder 

nehmen: es handelte ſich durchaus um eine Verſtändigung in 
gleichen Zielen und eben nicht — gerade das wird durch Geb— 

0% M. v. Kn. VI 2I. 
808 ſ. o. S. 56. 
30a Gieſebrecht III 747. 

20s Hauck III 890. 
306 M. v. Kn. V280. 
307 207 f.
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hard's Beigabe bewieſen — um eine diplomatiſche Action der 
zu Mainz verſammelten Fürſten bei dem und nöthigenfalls gegen 

den Papſt.“ wirklich richtig iſt? Ob ſie nicht vielmehr der an— 
ſchließenden Einſchränkung nachdrücklicher bedarf, als ſie bei Heyck 

klingt: „Immerhin aber konnte in der Annahme der Wahl durch 

Gebhard auch eine leiſe Kundgebung liegen: er ſei nicht aus— 

ſchließlich der Mann des Papſtes — der ſeine Vollmachten und 

Aufträge auch an andere hohe Geiſtliche auszutheilen begonnen 
hatte“?? Die abſchließende Antwort auf dieſe für 

Gebhards Charakteriſtik ſo bedeutungsvolle Frage, die ſich hier 

angeſichts des allgemeinen äußeren Entwicklungsganges erhebt, 

wird erſt durch den Blick in das feinere Gefüge ſeiner Handlun— 

gen in dieſen Jahren zu erbringen ſein, vor allem, indem die 

Entwicklungslinien ſeines Verhaltens zu denſtrittigen 
Kernproblemen der Zeit aufgedeckt werden “s. 

Der erſte und einzige Beſuch Gebhards am Hof Paſcha— 

lis II. gelegentlich dieſer Miſſion wurde von verhältnismäßig 
langer Dauer, denn nachdem er als einziger aus der ganzen 

Geſandtſchaft im Frühjahr 1106 ſein Ziel unbehelligt erreicht 

hatte do, finden wir ihn nochn auf der Synode zu Guaſtalla an⸗ 

weſend, die an Stelle der in Deutſchland geplanten im Oktober 

1106 abgehalten wurde . Während aber hier im Streit um 

die Beſtrafung des Augsburger Biſchofs ſein Wort beim Papſt 

noch mehr gilt, als das eines Richard von Albano *, iſt Biſchof 
Gebhard von Konſtanz unter den deutſchen Kirchen— 
fürſten, die Paſchalis II. ein halbes Jahr ſpäter auf der 

Synode von Troyes mit der Suspenſion vom Amt 
belegtis. 

And was lag dazwiſchen? Gebhard, der von den Beſtim— 
mungen und Arteilen der Synode von Guaſtalla her * die 

Strenge der päpſtlichen Inveſtiturverbote genau kannte, hatte 

3os In den weiteren Hauptabſchnitten dieſer Arbeit; ſ. Einleitung 8. 
z3os Ladewig 79 n. 633; M. v. Kn. V296. 

310 Ladewig 79f. n. 634; Heyck 208; Vgl. „Inv.“. 

311 Ladewig 80 n. 635 f.; M. v. Kn. VI 26, ogl. 21f. 

212 Ladewig 80 n. 636; M. v. Kn. VI 31. 

3is Jaffé⸗Loewenfeld 731 n. 6143, Ladewig 80f. n. 645; 
Germ. pont. II 135 n. 44. 

314 M. v. Kn. VI 29, 31.
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im März 1107 die Erhebung eines königlichen Biſchofs auf den 
Stuhl von Halberſtadt ausdrücklich gebilligt und befürwortet 

und war dann trotz päpſtlicher Einladung wie die übrigen deut— 
ſchen Biſchöfe ''» der Synode zu Troyes ferngeblieben. Damit 

hatte ſich Gebhard der offenen Renitenz gegen den Apoſtoliſchen 

Stuhl ſchuldig gemacht und es zu einem Bruch mit Rom kommen 
laſſen, wie es ihm in ſeiner amtlichen Stellung als päpſtlicher 

Sachwalter in Deutſchland nie hätte begegnen dürfen. Denn 

was für gewöhnliche Biſchöfe nicht ſo ſchwer ins Gewicht fiel, 

die Mißachtung einer päpſtlichen Ladung etwa 

auf königliches Gebot hinss«, war bei einem Legaten 
ein Widerſpruch in ſich ſelbſt, und vollbewußte Aber— 

tretung kirchlicher Vorſchriften durch ihren berufe— 

nen Verfechter einfach eine Anmöglichkeit. Mochte darum das 

Vorgehen des Papſtes gegen ihn auch verhältnismäßig milde 

ſein, unſer Augenmerk liegt auf der dadurch nicht geminderten 

Verfehlung Gebhards und vor allem auf der Plötzlichkeit und 

Anvermitteltheit, mit der das Zerwürfnis hereinbrach, und dieſe 
wird uns zur Frage: Wie konnte es zu ſolch raſchem Umſchwung, 

ja Umſturz in der Haltung des päpſtlichen Legaten, unſeres 

Konſtanzer Biſchofs, kommen, wie er im äußeren Verlauf der 

Dinge in die Augen ſpringt? Liegen nicht ſchon irgendwo 

Momente, die dem vorarbeiteten, oder hat wirklich Gebhard nach 

20 Jahren treuen Wirkens für die kirchliche Sache auf einen 

Schlag dieſe von ſich geworfen und ſeinen Kurs ins gerade 

Gegenteil verkehrt? Hat vielleicht die auffallend harmoniſche 
Zuſammenarbeit mit dem deutſchen König in den früheren 

Jahren ſchon kleine Züge an ſich, die den Bruch von 1107 in 
etwa ankündigen? Dies Problem vor allem liegt in der 

Anvermitteltheit der ſo ſchroffen Kampfhal⸗ 
tung Gebhards gegen den Apoſtoliſchen Stuhl, die ihm 

die Maßregelung der Synode von Troyes eintrug. Es wird 
ſich wiederum nur löſen laſſen durch Anterſuchung von Geb— 
hards politiſcher Richtung und Praxis auf einzelnen ſtrittigen 

Sachgebieten, zumal dem der Inveſtitur *7. 

315 Ladewig 80 n. 642; M. v. Kn. VI 52 f.; vgl. „Inv.“. 

316 M. v. Kn. VI 50, 51f. 

317 Vgl. „Inveſtitur“, beſ. die Schlußzuſammenfaſſung.
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Seine Behandlung durch Paſchalis II. hatte freilich, wie 

geſagt, keinen ebenſo ſcharfen Charakter. Denn während für 
andere deutſche Biſchöfe die ausgeſprochene Suspenſion wenig— 

ſtens für einige, längere Zeit wirklich in Kraft trat, ſprach der 

Papſt ſeinem bisherigen Legaten gegenüber in dem gleichen 
Brief, der ſie ihm mitteilte, in Anbetracht der Verdienſte ſeiner 

jüngeren Jahre und in der Hoffnung auf künftige gute Führung 

ſofort auch die Zurücknahme der Strafſentenz 
aus as: „cum usque ad interdictionem tui officii iusticie 

gladius desevisset, preteritorum bene gestorum memoria et 
fratrum nostrorum nos supplicatio revocavit Igitur etiam 

nunc ea tibi intentione parcimus, ut et de cetero prorsus 

ab huiusmodi presumptione desistas, nec te talibus com- 

missis admisceas. Nolumus enim, ut iuventutis certamina 

tempore, quod absit, senectutis omittas . 

Dieſes Gnade-vorsrecht-ergehenlaſſen Paſchalis II. und Geb— 

hards erfolgreiche Fürbitte für den ebenfalls ſuspendierten Rut⸗ 
hard von Mainz *o, zu deſſen Schonung der Papſt nach ſeiner 

ganzen augenblicklichen, unſicheren Politik an ſich geneigt war an, 

konnte freilich der Tatſache keinen Eintrag tun, daß nunmehr 

Gebhards glänzende politiſche La ufbahn ein für allemal 

3is Die Beſchuldigungen ſ. „Inv.“. 

319 Jaffé, Bibl. III 383 f. n. 37. Uber den Sinn dieſes Abſchnitts in 

Paſchalis II. Brief beſtehen Meinungsverſchiedenheiten hinſichtlich der 

wirklichen oder nur angedrohten Verhängung der Suspenſion über Geb— 

hard. Heyck 214 Anm. 682, Gieſebrecht III 781, 1194, Hauck III 

895 Anm. 2 und eine Reihe anderer bei NMeyer von Knonau VI 54 

n. 30 (55 f.) genannter Autoren treten dafür ein, ſie ſei nicht ausgeſprochen 

worden und in Kraft geweſen; wir glauben jedoch wegen des desevisset 

und revocavit wie in Rückſicht auf den Bericht der Annales Pather- 

brunnenses ad 1107 (ed. Paul Scheffer-Boichorſt, Innsbruck 

1870) 117 f.: „Gebehardus Constantiensis similiter. .. ab officio sus- 

penditur“ der gegenteiligen Anſicht von Ladewig 80f. n. 645 — wo 

irrig von Exkommunikation die Rede iſt — (Germ. pont. II 135 n. 44 

ſpricht ſich darüber nicht aus), Henking 101, Scheffer-Boichorſt 

118 Anm. 1, Bonin 101 und Knonau VI 54 n. 30 (56) beipflichten 

zu ſollen: Gebhard muß — freilich nur für kürzeſte Zeit und in mehr 

formellem Sinne — als ſuspendiert gelten; doch wurde dieſe Zenſur ſofort 
wieder zurückgezogen. 

320 Ladewig 81 n. 646. 

321 M. v. Kn. VI 53f.; vogl. Heyck 214f.
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ein Ende gefunden hatte: ſtillſchweigend war ſeine 
Legation erloſchen, alle Beziehungen zum Apoſtoliſchen Stuhl 

hören auf ꝛꝛe — daran ändern nichts die ehrenden Worte, mit 

denen faſt 1 Jahre nach Gebhards Tod Paſchalis II. ſeiner 
als des „boni illius patris“ deſſen Söhnen, den Konſtanzer 
Kanonikern gegenüber gedenkts'' — und auch am königlichen 

Hof hat der alternde Konſtanzer Biſchof ſeine Rolle ausgeſpielt. 

Die ihm noch beſchiedenen drei Jahre biſchöflichen Wirkens 

ſind für weitere Kreiſe ohne Belang ſie ſind ausſchließlich 

ſeiner Diözeſe gewidmet 5. 
So bedeutete denn auch ſein Tod im November 1110 für 

die große Politik nicht mehr viel; er riß weder in die Reihen 

der Papſtpartei noch der Kaiſerlichen eine ſpürbare Lücke; jene 

hatten den „hervorragenden Führer“ ja ſchon lang vor ſeinem 
Tod verloren*'. Doch das Gedächtnis an ſeine große Ver— 

gangenheit ließ an mehr als einem Dutzend Orten ſeinen Tod 
nach Jahr und (zum Teil) Tags“ und Berückſichtigung beim 
Gottesdienſt gewiſſenhaft und pietätvoll in den Nekrologen und 

Chroniken aufzeichnen s. Mit Bewunderung erinnerte man 

ſich allenthalben, beſonders in den Klöſtern, deſſen, was der 

322 Das bei Ladewig 82 n. 661, Germ. pont. II 135 n. 45 auf 

1101/10 angeſetzte Antwortſchreiben Paſchalis II. auf Anfragen Gebhards 

in kirchenrechtlichen Dingen möchten wir mit Jaffs-Loewenfeld 739 

n. 6252, der es „fortasse anno 1104“ anſetzt, wegen des ihm zugrunde 

liegenden guten Einvernehmens zwiſchen Gebhard und Paſchalis II. wenig⸗ 

ſtens aus den drei letzten Amtsjahren Gebhards ausſcheiden. 

323 Hauck III 1. Aufl. 972; Germ. pont. 135 n. 46 ſcheint die bei 

M. v. Kn. VI 176 n. 82 namhaft gemachte Schwierigkeit in der Datierung 

dieſes bei Ladewig fehlenden Papſtſchreibens bei Anſetzung zu 1111 

durch Verlegung erſt ins Jahr 1112 beheben zu wollen, zu welcher Zeit 

Paſchalis II. allerdings im Lateran geweilt zu haben ſcheint: M. v. Kn. 

VI 231. Vgl. „Inv.“. 
322 Vgl. Gieſebrecht III 781 Anm. 
325 Ladewig 81 (.) n. 647/54(/60). 
326 Gegenüber Hauck III 904: „Aberdies fehlte es ihnen“ — den 

Gregorianern in Deutſchland — „ſeitdem Gebhard von Konſtanz tot war, 

an einem hervorragenden Führer“, vgl. etwa 893 Anm. 5. 

327 12. Nop. 1110 Ladewig den. 663; bei Hauck III 904 Anm. 7 

irrig 10 Nov., wie ſchon in der 1. Aufl. 897 Anm. 8, wo 983 der 2. Nov. 

genannt iſt; richtig 3./4. Aufl. 987. 

22s Ladewig 82 n. 663.
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Hirſauer Mönch „Gebeardus Constantiensis legatus aposto- 

licus et episcopus à*L einmal geweſen. — — 

Wie der Thronſtreit des Jahres 1105 für Gebhard zum 

Nutzen, ſo hatte er ſich für ſeinen Gegenbiſchof Arnold 

in demſelben Maße unvorteilhaft auswirken müſſen: der Sturz 
des Kaiſers hatte ihn, den kaiſerlichen Biſchof, ſeine Diözeſe ge⸗ 

koſtet, die aber darum nicht wieder in die Hände der Papſtpartei 
zurückfiel, von der Gebhard ſie empfangen hatte, ſondern eigent⸗ 
lich ſchon zu Gebhards Lebzeiten und erſt recht nach ſeinem 

Tod in der Hand des jungen Königs zu einem weltlichen Lehen 

wurde. Aberhaupt ſtand der Epiſkopat Arnolds ſicher unter 

einem noch ungünſtigeren Stern, als der ſeiner unbekannten 

Vorgänger am Kaiſerhof; denn er brachte ihm nach elf Jahren 

Kampfes o nur die zwei Jahre der Herrſchaft und während der⸗ 
ſelben im Jahre 1104 den Bann Paſchalis II. 2e. Aber auch 

nach ſeiner Vertreibung durch Heinrich V., der den Papſtlegaten 

Gebhard als ſeinen „königlichen“ Biſchof wieder zurückführte, 
ſcheint Arnold noch an ſeine Zukunft als Konſtanzer Biſchof 

geglaubt zu haben, denn von ſeinen vergeblichen Anſtrengungen, 

ſich wieder in den Beſitz des Bistums zu bringen, hören wir noch 
im Jahre 1112, als ſein eigentlicher Gegner Gebhard ſchon 
in Alrich , 1111—- 1127, einen Nachfoler gefunden 
hatte. 

Dieſer, der letzte Konſtanzer Biſchof im Inveſtiturſtreit, 
aus dem Geſchlecht der Grafen von Dillingen, hat das Erbe des 
Gregorianers Gebhard im Feldlager Heinrichs V. 

in Italien angetreten; ſo ſehr hatten in Deutſchland 
überhaupt und in der einſtigen päpſtlichen Metropole in Süd⸗ 

deutſchland ſich die Dinge geändert, daß nach Erledigung des Kon— 
ſtanzer Biſchofsſtuhls durch Gebhards Tod Ring und Stab wie 

ſelbſtverſtändlich zur Weiterverleihung dem König überbracht 
worden waren s, als wäre nie ein „Inveſtitur“ſtreit geweſen! 
  

329 So urkundet er auf dem Konzil zu Guaſtalla Ladewig 82 n. 663. 

330 Ladewig d3 n. 671 redet irrig von „faſt 12jährigem ſtreit“. 

331 Ladewig d3 n. 673; Germ, pont. II 132 f. n. 35. 

332 Ladewig 83 n. 675. 

22s Ladewig 83 n. 676; M. v. Kn. VI 176; vgl. „Inv.“.
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Doch nicht nur durch ſeinen Amtserwerb unterſcheidet ſich 
Alrich von ſeinem Vorgänger; er iſt auch während der ganzen 
Dauer ſeiner Regierungenie für Reich oder Kirche bedeut⸗ 

ſam hervorgetreten. Vielmehr ſpielt er die ſieben 

erſten Jahre ſeines Epiſkopates eine direkt unerfreuliche Rolle in 
ſeinem Sprengel, am deutſchen Königshof und bei der Kurie. 

Als einem vom König unter den peinlichſten Umſtänden für 

Paſchalis II. Inveſtierten verweigerte ihm nämlich der 

letztere ſtandhaft die Weihe und beharrte darauf, die Be— 

ſetzung des Konſtanzer Biſchofsſtuhls aus eigener Verfügung zu 
regeln 8». Jener konnte darum nicht einmal ſeines geiſtlichen 

Amtes in der Diözeſe walten, und ſo ſind, neben dem Vor— 

kommen des Konſtanzer „electus“ in Intervenientenreihen 

königlicher Arkunden 2*s, Weihehandlungen fremder Biſchöfe in 

der Konſtanzer Diözeſes? bezeichnenderweiſe faſt das einzige, 
was wir bis ins Jahr 1116 aus Ulrichs Regierungszeit wiſſen. 

And nachdem bisher alle Vermittlungsverſuche Dritter, des 

Biſchofs Wido von Churs“ und des Abtes Theoderich von 

Petershauſen , beim Apoſtoliſchen Stuhl ohne Erfolg geblie⸗ 

ben waren, glaubte Alrich nur noch perſönlich erlangen zu 

können, was jenen abgeſchlagen worden war, und begab ſich nach 
Italien, ohne freilich im Gefolge des inzwiſchen gebannten 

Kaiſers *” bei Paſchalis II. ſein Ziel zu erreichen ”. Viel⸗— 
mehr öffnete ihm erſt der Tod des Papſtes den Weg zur 

Weihe, die ihm endlich im Jahre 1118 durch den 
Mailänder Erzbiſchof zuteil wurde u. 

Auffallenderweiſe enden gerade mit dieſem Zeitpunkt die 

vorher ſo regen Beziehungen Alrichs zu Heinrich V.: 

war er früher mit ihm von Italien nach Deutſchland gezogen 
  

334 Vgl. „Inv.“. 

33s Ladewig 84 n. 677/8d, 686/8. 

336 Ladewig 84 n. 685, vgl. 85 n. 697. 

237 M. v. Kn. VI 176 n. 82 (177); Churer Briefſammlung, von Paul 

Ewald (Neues Archiv III. Hannover 1878.) 5, S. 170f. 

338 Ladewig 85 n. 691f.; Germ. pont. II 136 n. 47, 147 n. 4: 
M. v. Kn. VI 358, n. 11 (359). 

330 Seit April 1111 (Bihlmeyer II 111). 

340 Ladewig 85 n. 693 f., 696, 698 f. 

341 Ladewig 86 n. 701.
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und hier in den Jahren 1111/14 oft ſein Begleiter geweſen, in 

Speyer, Straßburg, Goslar, Münſter, Worms«2 und Baſel““, 
um ſich ihm 1116 in Italien von neuem anzuſchließen “, ſo weilt 
ſeit ſeiner Weihe der Konſtanzer Biſchof kein einziges Mal mehr 

am kaiſerlichen Hof, vielmehr nehmen ſeine Beziehungen zu 

Heinrich V. im Jahre 1121 einen ganz eigenartigen Charakter 

an: er verläßt, wie einſt Otto gegenüber Rudolf von Rheinfelden 

und den päpſtlichen Legatens“*, Konſtanz, um mit dem dort an— 
kehrenden Kaiſer nicht in Berührung zu kommens“. Den Vor— 
wand für dieſes Benehmen nennen die Quellen: den auf dem 

Kaiſer laſtenden Bann — daß es nur ein Vorwand war, zeigt 

der ungeſcheute Verkehr Alrichs mit dem gebannten Kaiſer früher 

in Italien — über den wahren Grund aber, der den Konſtanzer 

Biſchof während der ganzen letzten Zeit in ein ſolches Verhältnis 

zu ſeinem Lehensherrn gebracht hat, ſchweigen ſie ſich aus. In 
der äußeren Geſchichte unſeres Biſchofs liegt er nicht; wir 

müſſen ihn auf einem anderen Weg zu finden ſuchen; auf dem 

Gebiet der Inveſtiturfrage wird ſich eine einleuchtende 
Löſung bieten »*. 

Das einzige Ereignis der großen Politik, an dem unſer 
Biſchof unter Heinrich V. noch Anteil hatte, war der Abſchluß 

des Vertrags, der dem fünfzigjährigen Streit durch Löſung der 

Inveſtiturfrage auf dem Kompromißweg ein vorläufiges Ziel 

ſetzte. Daß 1122 ſchon, ein Jahr nach dem genannten offenen 

Zwieſpalt mit dem Kaiſer, der Name Alrichs unter der 
kaiſerlichen Ausfertigung des Wormſer Kon— 

342 Alrich fehlt eigenartigerweiſe bei der Hochzeit und dem Reichstag 

Heinrichs im Januar 1114 zu Mainz, zu der alle Großen geladen waren; 

ogl. Heinrich Schrohe, Mainz in ſeinen Beziehungen zu den deutſchen 

Königen und den Erzbiſchöfen der Stadt bis zum Antergang der Stadt— 

freiheit (1462). Mainz 1915 (Beiträge zur Geſchichte der Stadt Mainz. 4.) 
S. 28. 

34s M. v. Kn. VI 209, 215, 252, 253, 273, 292. 

3a4 Ladewig 85 n. 693; trotz der Berichtigung bei M. v. Kn. VI 

358 n. 11 (359) Schluß gehört Alrich zu denen, die erſt ſpäter zum König 

ſtoßen: M. v. Kn. VI 358, VII 11, 15, 27. 

345 Vgl. o. S. 34. 

3as Ladewig 87 n. 511. 

347 Vgl. „Inv.“. 

Freib. Dröz.⸗Archiv N. F. XXXI. 16
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kordats ſich findets“, kann nicht eigentlich verwundern, denn 

Heinrich V. mußte darauf halten, bei dieſem Friedensſchluß eine 

möglichſt große Zahl deutſcher Biſchöfe wenigſtens äußerlich 

geeinigt hinter ſich zu haben, mochte auch deren Mitwirkung an 

der Sache ſelbſt zum großen Teil nicht über die bloße Unter— 

zeichnung des Dokuments hinausgehen. 

Damit verlaſſen wir den letzten Konſtanzer Biſchof im 

Inveſtiturſtreit, aus deſſen weiterer Regierung einzig 
erwähnenswert iſt, daß durch ſeine Bemühungen beim Apoſtoli— 

ſchen Stuhl einem ſeiner großen Vorgänger, dem Biſchof Kon— 

rad von Konſtanz 934—9753“” im Jahre 1123 die Ehre der 

Altäre zuteil wurde 8o. 
Ein Rückblick läßt in der äußeren Geſchichte der Kon— 

ſtanzer Biſchofsreihe im Inveſtiturſtreit vor allem eines hervor— 

treten, das im weiteren Gang unſerer Anterſuchungen mit zu 

berückſichtigen iſt: die Parteiſtellung der Konſtanzer 
Biſchöfe unterliegt einem ſteten Wechſel, der 

beim erſten, Otto I., in ſeinem wiederholten Hinundher beſon— 

ders in die Augen ſpringt, von dem aber auch die Führergeſtalt 
eines Gebhard III. nicht verſchont geblieben iſt. Bei ihm, wie 

dann bei Alrich I., iſt die Bruchſtelle in der äußeren Partei— 
nahme, weil nur einmalig, darum nicht weniger auffallend; für 

alle drei aber iſt die Frage nach den Gründen und 

der Echtheit ihrer Haltung noch offen. 

3as Fakſimile des Originals bei Sickel-Breßlau, Die kaiſerliche 

Ausfertigung des Wormſer Konkordats in Mitt. d. Inſtituts f. Sſterr. 

Geſchichtsforſchung VI 1885;, M. v. Kn. VII 211. 

3ae Ladewig 44/8 n. 352/81. 

350 Ladewig 8d8 n. 720,3; M. v. Kn. VII 232. 
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Die kirchliche Kunſt 
der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Baden. 

Von Joſef Sauer. 

(Fortſetzung) 

Kadelburg“. Im Zahre 1816 ſchilderte der Viſi— 
tationsbericht des Dekans die alte katholiſche Kirche des 1809 

zur ſelbſtändigen Pfarrei erhobenen Ortes als zu klein und als 

baufällig. In dem Reſtript vom 18. September gleichen Jahres 

wies die Kath. Kirchenſektion die Klage wegen Baufälligkeit als 

unzutreffend ab. Die Kirche ſei nur zu klein und dieſem Miß⸗ 
ſtand könne leicht durch Erweiterung abgeholfen werden, aber 

auch die ſei vorerſt nicht dringlich. Das Bezirksamt (15. Februar 
1817) wie das Konſtanzer Generalvikariat hatten inzwiſchen 

Bedenken bekommen, daß wenn eine neue größere Kirche er— 

ſtellt würde, die Reformierten, die zwei Drittel der Ortsbevölke⸗ 

rung ausmachten, aber ohne Kirche waren und in Zurzach den 

Gottesdienſt beſuchen mußten, das neuerbaute Gotteshaus als 

Simultaneum auch für ſich beanſpruchen könnten. Dieſer Ein⸗ 

rede trat das Pfarramt, 6. März 1818, mit dem Bemerken 

entgegen, daß auch eine vergrößerte Kirche nie das Ausmaß 
erhielte, daß ſie auch nur die Hälfte der Reformierten aufnehmen 

könnte. Inzwiſchen war der bauliche Zuſtand immer ſchlechter 

geworden; der Kirchturm ſtand vor dem Zuſammenſturz, und die 
Kirche mußte geſchloſſen werden, wie der Pfarrer 13. Mai 1819 

dem Generalvikariat berichten mußte. Zetzt erſt gab (24. Mai 

1819 Nr. 5087) die Kath. Kirchenſektion die Zuſtimmung zum 
Bau eines neuen Turmes und zur Kirchenvergrößerung, wofür 

ſubſidiär das Stift Zurzach aufzukommen hatte. Bezirksbau— 

169 Erzb. Archiv. Kadelburg: Kirchenbauſachen. — G.L.-A. Bezirks⸗ 

amt Waldshut. Verwaltungsſachen. Kadelburg. Kirchengemeinſchaften. 

Faſz. 839, 840, 848, 850. (Zugang 1914 Nr. 63.) 
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inſpektor Kaiſer (3. Juni 1819) wurde mit Fertigung der 
Riſſe und Aberſchläge betraut, die Arbeiten an Anternehmer 

Oberle im gleichen Jahr (November 1819) verſteigert. Sie 

wurden im Frühjahr 1820 begonnen und im Frühjahr 1821 

abgeſchloſſen. Die Formen ſind vorwiegend barock, aber mit 

klaſſiziſtiſchen Motiven, wie an der Faſſade, durchſetzt. Der 

Turm über dem Chor blieb im untern Teil erhalten. Für die 

Innenausſtattung hatte ſich auch wieder Hofbildhauer Brun— 
ner mit ſehr reichen Entwürfen im Louis-XVI.-Stil gemeldet. 

Aber der billigeren Angebote wegen erhielten der Schreiner 

Joſeph Pfluger von Tiengen und Bildhauer Fechtig von 
Anterlauchringen, der als geſchickter junger Künſtler gerühmt 

wird, den Auftrag für Kanzel und Hochaltar (26. Oktober 1820), 
wozu Kaiſer die Entwürfe in etwas reicherem klaſſiziſtiſchen 

Stile ſertigte. Der Tabernakel ſollte entſprechende Formen 

erhalten und hinter dem Hochaltar auf der Chorrückwand waren 

zwei kannelierte Pilaſter als Rahmen eines Altarbildes vor— 
geſehen. Die Ausführung ſollte in Stuckmarmor gehalten ſein. 

Im Dezember 1821 war die Arbeit fertig. Aber ſchon im 

Auguſt 1823 ſtellte eine Kommiſſion feſt, daß die Vergoldung 
und ganze Ornamente an den Altären wieder abgefallen ſeien. 

Das längſt verakkordierte Hochaltarbild konnte nicht geliefert 
werden, weil nur 30 fl. dafür vorgeſehen waren. Man ſah jetzt 

von ihm ab und gab Fechtig den Auftrag, ſtatt des Bildes ein 
hohes Kreuz mit einem Kruzifixus für den Hochaltar ſelber zu 

fertigen. — Die Bauausführung Oberles, der ſich als ſehr 

eigenmächtig erwieſen hatte, war ebenfalls wenig einwandfreiz; 

Kaiſer hatte darum während der Arbeiten die Bauleitung an 

Fritſchi abgegeben. Von 1821 an mußte ein Gutachter um den 

anderen (Chr. Arnold, Kaiſer, Frinz, Weinbrenner) Einſicht 

nehmen, aber geändert wurde nicht viel und die Klagen von 

Pfarramt und Gemeinde, daß es zwiſchen Turm und Dach in 
den Chor regne, nahmen kein Ende. 

Käfertaln“. Zu einem Kirchenneubau legte die Bau— 

inſpektion Mannheim 1834 einen Riß vor, an dem das Ordi— 

nariat die geringe Tiefe des halbrund ſchließenden Chores 
  

170 Erzb. Archiv. Käfertal: Kirchenbauſachen (mit Plänen).
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beanſtandete: Das Ganze ein oblonger einſchiffiger Raum mit 
Faſſadenturm und mit Sakriſtei hinter dem Chor. Der im 
Frühjahr 1835 begonnene Bau konnte ſchon am 15. November 

des gleichen Jahres eingeſegnet werden. 
Kanderntn. Für die katholiſche Gemeinde, die bisher 

auswärts in der Kapelle des Schloſſes Bürgeln den Gottes— 

dienſt beſuchen mußte, 1850 aber den Mitgebrauch der Fried— 

hofkapelle in Kandern zugeſtanden erhielt, unter der Be— 

dingung allerdings, daß alles der proteſtantiſchen Gemeinde 

Nachteilige, wie „Proſelytenmachen und Anzufriedenheit ſtif— 
ten“ unterbleibe, und der weiteren Verpflichtung (1857), die 

Koſten der baulichen Anterhaltung der Kapelle großenteils zu 

übernehmen“, hatte auf Erſuchen des Erzb. Ordinariats Bau— 

inſpektor Lembkke in Freiburg den Entwurf und Aberſchlag 

zu einem Kirchenbau vorgelegt (7. Mai 1858). Die Gemeinde 

hatte ſich aber auch mit Baudirektor Hübſſch in Verbindung 
geſetzt, der ſich dem Dekanat Neuenburg gegenüber (16. Nov. 
1858) bereit erklärte, Pläne anzufertigen, ſobald er Genaueres 

über die verſügbaren Mittel erfahren habe. Gleichzeitig erbot 

ſich auch Bauinſpektor Leonhard in Lörrach zur Ausarbei— 

tung von Entwürfen, ſowie zur Bauleitung. Anterm 29. Sep— 

tember 1859 übertrug das Erzb. Ordinariat dem letzteren die 

Bauausführung nach den von Hübſch gefertigten Plänen. Da 

der Baudirektor das Honorar für ſeine Arbeit ablehnte, ſchlug 
der Dekan von Neuenburg vor, ihm eine Seelenmeſſe auf 

ewige Zeiten zu ſtiften, wie es auch an verſchiedenen anderen 

Orten in gleicher Lage unter dem Beifall der Kirchenbehörde 
geſchehen iſt. Vor Baubeginn hatte das Bürgermeiſteramt 

Ende Dezember 1859 die Pläne durch das Bezirksamt ein— 

171 Erzb. Archiv. Kandern: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Bezirks— 

amt Lörrach. Verwaltungsſachen. Kandern: Kirchenſachen. Faſz. 339. 

(Zugang 1905 Nr. 15.) Vgl. Valdenaire in Oberrh. Zeitſchr. N. F. 

40, 182. 

172 Die Vorgänge wurden aktenmäßig in dem Aufruf des Kirchen— 

baukomitees, der zur Sammlung freiwilliger Beiträge anregte, mitgeteilt 

(Freib. Kath. Kirchenblatt 1858 Nr. 25), worauf eine ſehr erregte Er— 

klärung des Gemeinderates erfolgte (ebd. Nr. 41), auf die eine „Gegen— 

Erwiderung“ eine eingehende Darlegung des Tatbeſtandes brachte (obd. 

Beilage zu Nr. 43).
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fordern laſſen, um den Standpunkt der evangeliſchen Gemeinde 

grundſätzlich dem Bauvorhaben gegenüber, das nicht zu ver— 

hindern war, zum Ausdruck zu bringen. Nach Durchſicht der 

Pläne wurde (21. Januar 1860) gegen den Bau keine Ein— 

wendung erhoben, wohl aber verlangt, daß dem Erzb. Ordinariat 

als juriſtiſcher Perſon die Bauunterhaltung für alle Zeiten zur 

Pflicht gemacht werde. „Von jeher hat es im Wunſch der 

hieſigen Gemeindebehörde gelegen, die hieſige Stadt ungemiſcht 

zu erhalten, d. h. möglichſt zu verhindern, daß Kandern, deſſen 
Bewohner mit ganz geringer Ausnahme dem evangeliſch— 

proteſtantiſchen Glauben angehören, durchaus nicht paritätiſch 
werde. Der Grund zu dieſen Bemühungen liegt einzig und 
allein in den friedenſtörenden Tendenzen einzelner römiſch— 

katholiſcher Geiſtlichen, die man ſchon früher dafür kennen zu 

lernen Gelegenheit hatte, ſowie in neuerer Zeit mit großem 

Bedauern erkennen muß, wodurch ſich unſere von jeher dahier 
eingehaltenen Beſtrebungen und Verſuche rechtfertigen laſſen“. 

Im Anſchluß daran wurde noch Beſchwerde geführt gegen 

„wahrheitswidrige“ Artikel im Kathol. Kirchenblatt. Der Ge— 

meinderat bewilligte indes (24. Januar 1861) für das neue 
Gotteshaus 180—200 fl. zur Anſchaffung einer neuen Glocke. 

„Der Antrag fand um ſo mehr Anklang, als man der Toleranz 

unſerer katholiſchen Mitbürger und ſonſtiger Einwohner gegen⸗ 
über etwas zu tun für ſchicklich hielt und ſich hierzu verpflichtet 

fühlte“. Die Teilnahme an der Ratsſitzung, in der dieſer Be— 

ſchluß zuſtande kam, hatte allerdings ſehr nachdrücklich befohlen 

und vor der Abſtimmung durch den Bürgermeiſter noch in einer 

entſprechenden Belehrung an das Ehrgefühl appelliert werden 

müſſen: „Wenn wir von jeher darnach trachteten, dem üblen 

Einfluſſe einer hierarchiſchen Geiſtlichkeit zu entgehen, und wenn 
vielleicht einzelne Bürger ihre Handlungen und Abſtimmungen 

nach dieſer herkömmlichen Ubung einrichten wollen, ſo kann eben, 
was einmal geſchehen iſt, nicht mehr geändert werden. Viel— 

mehr dürfen wir hoffen und erwarten, daß der mächtige Auf— 

ſchwung des Geiſtes der Zeit, dem allmählich auch die Regie— 

rungen zu huldigen anfangen, das beſte Mittel werden wird, 

den Confeſſionsfrieden zu erhalten und etwaigen hierarchiſchen 

Gelüſten entgegen zu wirken“. Der Bau begann 1860 und
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war 1861 fertiggeſtellt. Am 3. Oktober 1861 wurde er durch 
den Biſchof v. Ketteler von Mainz feierlich konſekriert. Das 

einſchiffige Innere erhielt mit den ſchlichteſten Mitteln einer 

geometriſchen und linearen Aufteilung der Wände in Schwarz 

auf Weiß einen beſonderen Akzent. Die Sakriſtei war in der 

Verlängerung des rechteckigen Chores untergebracht. 
Kappel a. Rh. **. Hier hat der Ortspfarrer, der 

Biſchöfl. Commiſſarius Dr. Vitus Burg mit großer Umſicht, 

Zielklarheit und Tatkraft in kurzer Zeit einen Kirchenneubau 
an Stelle des zu klein gewordenen Gotteshauſes über alle 

Schwierigkeiten hinweg durchzuführen verſtanden. Die Bau— 

pflicht war geteilt, zwiſchen der Herrſchaft für Turm und Chor, 
und der Gemeinde für Langhaus und Altäre. Am 1. Mai 

1826 berichtete Burg an das Generalvikariat über den von Bau— 
inſpektor Voß in Offenburg ausgearbeiteten und von der Großh. 

Baudirektion (Weinbrenner) in Karlsruhe verbeſſerten Riß, 
wonach die alte Kirche von 1737 als Chor ſtehen bleiben ſolle; 

dadurch würde der Neubau geräumig genug und böte keinen An— 

laß zu Beanſtandungen wie bei ſo vielen Kirchen. Für die Altäre 

hat Burg Bilder von Ellenrieder in Ausſicht genommen, 
„falls ſie zu einem dem Vermögen der Gemeinde angemeſſenen 

Preis zu bekommen ſind, und zwar ſollte auf den Hochaltar 

ein Motiv aus dem Neuen Teſtament, auf den rechten Seiten— 
altar die Darſtellung der Gottesmutter, auf den linken die der 

Kirchenpatrone, Juſtina und Cyprian, kommen. Das General— 
vikariat ſprach (11. Mai 1826) ſeine volle Befriedigung aus 

über den ſo ſchönen Plan und die mühevolle Sorge Burgs um 

dieſen, Kirchenbau, deſſen „Schönheit noch ungemein geſteigert 

würde, wenn der Betrag zu ſtande käme, daß die drei Altar— 

blätter durch die berühmte große Künſtlerin Ellenrieder 

gemacht würden. Sie würden dauernd eine ſchöne Zierde 

auch für die ſpäte Nachkommenſchaft ſein“. Noch im Sommer 

dieſes Jahres wurden die Bauarbeiten in Angriff genommen 
und ſchon im Frühſommer 1828 ging er der Vollendung 
entgegen. „Anter den vielen Kirchen, welche ſeit dem letzten 

1 Erzb. Archiv Kappel a. Rh.: Kirchenbauſachen. — G.L.⸗-A. Be⸗ 

zirksamt Ettenheim. Verwaltungsſachen. Kappel a. Rh.: Kirchenſachen. 

Faſz. 206 (Zugang 1908 Nr. 105). 
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Decennium in Baden aufgeführt wurden, möchte dieſe“, meint 

Burg am 26. Mai 1827, „dem mindeſten Tadel ausgeſetzt wer— 

den können. . . . Sie iſt um ein Drittel zu groß für die Ge— 

meinde“. Altäre und Kanzel lieferte nach eigenen Entwürfen 
in Stuckmarmor Jod. Wilhelm um 2830 fl. (1827). Der 

Hochaltar war „in griechiſcher Architektur mit 4 Säulen“ auf— 
gebaut. Auf der Menſa neben dem Tabernakel waren zwei 

betende Cherubim angebracht. Die Farben des Stuckmarmor 
waren teils ſchwarz, teils grau, teils rot und eine zurückhaltende 
Vergoldung an einigen Stellen. Als Altarblatt wurde eine alte 

Darſtellung der Kreuzabnahme, ſigniert „von Schlichten 1727“, 
die Burg in Heidelberg erworben hatte, verwendet. Das Do— 
mänen-Arar, das für dieſe opulentere Form des Hochaltares die 

Koſten nicht übernehmen wollte, gewährte wenigſtens einen Bei— 

trag von 350 fl. (17. Febr. 1828). Die Seitenaltäre entſprechen 

in Architektur und Ton dem Hauptaltar; auf den rechten kam 

jetzt ein Bild der zwei Patrone von Maler Kranek, „der ſich 
hauptſächlich als Porträtmaler betätigt“, und an deſſen Ent— 
wurf Burg manches auszuſetzen gehabt hatte; auf den linken 
die Darſtellung der Gottesmutter, von dem Maler Mat— 

tenheimer aus Bamberg *e. Burg hatte, wie er dem 

Generalvikariat mitteilte (26. Mai 1827), „geglaubt, die 

Frl. Ellenrieder würde ſich wenigſtens aus Erkenntlichkeit für 

mich, weil ich ihr die Verfertigung der Altarblätter in Ichen— 

heim und Ortenberg mit vieler Bemühung verſchaffte, ent— 

ſchließen, von ihrer Kunſt ein Denkmal in die hieſige Kirche zu 
verfertigen. Sie habe auf Anfrage als Preis 800—1000 fl. 

1734 Vermutlich handelt es ſich um Carl Mattenheimer, den 

Bruder des Münchener Galerie-Inſpektors und Konſervators Theodor 

M. .. „ beides Söhne des angeſehenen Bamberger Hofmalers Andreas 

Theodor M. ( 1810). Carl Mattenheimer, geb. 1791, erhielt ſeine erſte 

Ausbildung beim Vater, beſuchte 1811 die Akademie zu Wien und war 

mehrere Jahre Schüler P. von Langers in München; kam 1820 als Galerie— 

Inſpektor nach Zweibrücken und nachher als Galerie-Inſpektor nach Bami— 

berg. Er ſtarb 1852. Vgl. Nagler, Künſtlerlexikon VIII, 447. Aus dem 

vorhandenen Aktenmaterial iſt nicht zu erſehen, wie dieſer Auftrag an ihn 

zuſtande kam. Die Berufung auf ein kurz zuvor entſtandenes Altarbild 

in der Kirche zu Bleichheim macht die Frage noch verwickelter; denn 

dort wurde im gleichen Jahre 1827ꝙ ein Akkord für drei Altarbilder mit 

dem Freiburger Maler Wengler geſchloſſen. Vgl. oben S. 38.
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genannt, als ihr aber die Gemeinde einen Kontrakt zu 800 fl. 

ſchicken wollte, habe ſie entrüſtet erklärt, ihr Vater laſſe nur 

einen Vertrag zu 1000 fl. zu. And als die Gemeinde ſich 

ſchließlich auch dazu bereit erklärte, habe ſie geantwortet, ſie 
habe mittlerweilen andere Akkorde übernommen und könne 

ſich auf dieſen nicht mehr einlaſſen. Sie wolle aber die Aus— 

führung einer Freundin überlaſſen. Dazu aber wollte ſich die 

Gemeinde und Burg nicht verſtehen. Der letztere bedauerte, 
daß „er in ſeinem Vertrauen auf Ellenrieder getäuſcht worden 

fei“. Zur Vervollſtändigung der Innenausſtattung ſuchte der 

Pfarrer und Kommiſſarius noch um Genehmigung zur Errich— 
tung eines ganz niederen Kreuzaltares nach „für die dort ein— 
geführte deutſche Liturgie, an der das Volk ſich beſſer erbauen 

könnte, wenn es ihr folgen könnte. Es ſoll darauf nur ein 

kleiner Tabernakel, ein kleines Crucifix und ein kleines, im Be— 

ſitze Burgs befindliches Bild aus der Schule von Albrecht 

Dürer kommen, ſo daß der Hochaltar nicht verdeckt würde“. 

„Wie ich überhaupt den ſchönen und mit vieler Mühe und 
Sorgfalt von mir veranſtalteten Kirchenbau als ein Denkmal 
meines Hierſeins anſehen muß“. Das Generalvikariat erteilte, 

31. Mai 1827, die Genehmigung auch für den Kreuzaltar, 
bemerkte aber bezüglich der Seitenaltarbilder: „Der Maler 

Kranek hat uns bisher keine Skizzen eines Altarbildes vor— 

gelegt. Derſelbe ſcheint uns aber nach den Bildniſſen, die wir 

von ihm kennen, zu einer ſolchen Arbeit wenig geeignet. Wir 

glauben zuverſichtlich, die Malerin Ellenrieder werde ſich wohl 

noch ein Altarblatt um 1000 fl. zu etwa in drei Jahren zu 

fertigen verſtehen, wofern Sie ſie aufmuntern werden. Ein 

ſolches Bild iſt dann für die ſchöne Pfarrkirche eine bleibende 

Zierde“. 

Karlsdorf“. Die an Stelle des 1813 aufgegebenen 

Dettenheim getretene Neuſiedlung hatte in dem Styrumſchen 
Jagdhaus ein Oratorium überlaſſen bekommen, das aber höchſt 

unpraktiſch und mangelhaft ſich allmählich erwies, auch kaum 

die Hälfte der Einwohner faſſe und „ſehr hinderlich ſei wegen 
eines Säulen-Circuls in der Mitte“. Das weibliche Ge— 

174 G.⸗L.⸗A. Bezirksamt Bruchſal. Karlsdorf: Kirche (Zugang 1907 

Nr. 83). — Erzb. Archiv. Karlsdorf. Kirchenbauſachen.
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ſchlecht, das im Innern keinen Platz fand, mußte auf 51 
Treppenſtufen während des Gottesdienſtes ſtehen. Auf eine 

Vorſtellung des Erzb. Ordinariates erwiderte der Kath. Ober⸗ 

kirchenrat am 16. April 1847, daß Bauinſpektor Greiff in 
Heidelberg angewieſen ſei, auf Grund eines älteren Riſſes und 

Aberſchlags von Baumeiſter Lumpp einen neuen zu fertigen. 
Trotz wiederholter Anfragen erfolgte zunächſt nichts mehr; 
dagegen berichtete am 21. Dezember 1852 Nr. 33 095 der Ober⸗ 

kirchenrat, die Bauinſpektion Heidelberg ſei mit der Fertigung 
eines anderen Riſſes für eine neue Dorfkirche beauftragt, da der 

frühere zu hoch gekommen wäre. Wieder vergehen zwei Jahre; 

der Aufenthalt wurde indeſſen in dem engen Oratorium lebens— 

gefährlich, ſtückweiſe ſtürzte die Decke herunter, gelegentlich auch 

während des Gottesdienſtes, wie das Dekanat Bruchſal am 

12. November 1854 mitteilte. Jetzt endlich wurde der Entwurf 

Greiffs nach ſeiner Reviſion durch Baurat Fiſcher ausgeführt. 
Am 26. Auguſt 1855 war die Grundſteinlegung und am 21. De⸗ 

zember 1856 die Einſegnung. Die Kirche iſt zſchiffig; die Seiten— 

ſchiffe ſind um ein Geringes niedriger als das Mittelſchiff. Hohe 

ſchlanke Säulen tragen das gerade Gebälk. Ein Weſtturm mit 
hohem Helm wächſt aus der Faſſade. Bei aller Schlichtheit iſt 
die Außenſilhouette wirkungsvoll. 

Karlsruhe (St. Stephan) *”. Die Katholiken der Reſi⸗ 
denz wurden im 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts durch 

Kapuziner paſtoriert. Das beſcheidene Kloſterkirchlein war 

längſt unzureichend geworden und ſollte nach einem noch er— 

haltenen Plane Weinbrenners erweitert werden (1804). 

Zur Beſchaffung der nötigen Mittel ordnete das Konſtanzer 
Generalvikariat durch Zirkular vom 6. Oktober 1804 an, 1. eine 
Kollekte in allen Dekanaten des badiſchen Oberlandes zu ver— 
anſtalten, 2. feſtzuſtellen, wie viel aus den geiſtlichen Stiftungen 

beigeſteuert werden könnte. Ahnliche Erlaſſe ergingen auch von 

175 G.⸗L.-A. Pfinz⸗ und Enzkreis-Direktorium. Amt Karlsruhe. 

Kirchenſachen. Kaſten 41 Fach 1 vol. III fasc. 6 (Zugang 1908 Nr. 23). — 

Seekreis-Direktorium. Bezirksamt Konſtanz. Karlsruhe: Kirchenbau— 

ſachen. — Erzb. Archiv. Karlsruhe: Kirchenbauſachen. Vgl. Benedikt 

Schwarz, Beiträge zur Baugeſchichte von St. Stephan. Kirchenkalender 

der St. Stephanspfarrei 1909ö—13. Valdenaire, Friedr. Wein— 

brenner (Karlsruhe 1919) S. 256 ff.
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Bruchſal für das badiſche Anterland. Dieſe Maßnahme fand 

nicht ungeteilten Beifall. Wenigſtens iſt das aus einem Amts— 

bericht des Stiftungsvogtes von Hundpiß in Konſtanz (13. Nov. 

1804) zu entnehmen: „Der Erfolg ſolcher Kollekten, worüber man 

ſich allerhand Gloſſen erlaubt, iſt aus dem Beiſpiel von Allens⸗ 
bach, wo 1 fl. 21 kr. gefallen ſind, ziemlich vorauszuſehen. Ich 
wollte, man hätte dieſes Mittel in Karlsruhe gar nicht gewählt! 

Ich ſehe auch gar nicht ein, wie es den milden Stiftungen mög— 
lich iſt, etwas abzugeben. Nicht nur ſind die Stiftungen durch 

Mißjahre zurückgekommen, ſondern die Expektanzien ſind auch 

dermalen, wo im ganzen Amt die Weinleſe größtenteils mißlang, 
unmöglich einzutreiben ... ſomit die Stiftungen kaum ihre 

laufenden Ausgaben, ihre Beiträge zur Schulden-Tilgungs Kaſſe 

beſtreiten können.“ Trotz dieſer Warnung wurden alle Stiftungen 
tüchtig ausgeholt. Inzwiſchen brachte eine letztwillige Stiftung 

der Markgräfin Maria Viktoria von Baden-Baden eine Löſung 
nach einer ganz anderen Richtung. Man war jetzt in der Lage, 

nicht etwa mit der Erweiterung des alten Kirchleins, ſondern 
mit einem völligen Neubau rechnen zu können. Wein— 
brenner arbeitete dafür einen Plan aus, der ſchon am 

4. März 1808 die Genehmigung des Großherzogs Carl Fried— 

rich fand. Aber die Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen 

Kirchengemeinde und Kirchenbehörde einer- und dem ſehr eigen— 
willigen Künſter andererſeits über die Grundform dieſer neuen 

Kirche waren noch zu groß, als daß man ſofort zur Ausführung 

des Planes hätte ſchreiten können. Während die Kirchenge⸗ 
meinde zunächſt das hergebrachte baſilikale Schema wünſchte, 

beſtand der Künſtler mit Rückſicht auf den verfügbaren Platz 
ouf einer Zentralanlage, entweder in reiner Rundform oder 

in einer Kreuzkuppelkirche. Es liegt hier außerhalb unſerer Auf— 

gabe, den Verlauf der am 25. Mai 1808 zu einer Einigung 

gelangten Verhandlungen und die verſchiedenen Entwürfe Wein⸗ 
brenners eingehender zu beſprechen und auch den Verlauf der 
Baugeſchichte ausführlicher zu behandeln*s. Nur das Weſent⸗ 

liche, ſoweit es im Geſamtbild unſerer Aberſicht von Bedeutung, 
ſei hier mitgeteilt und im übrigen auf die Veröffentlichungen von 

176 Eine ſolche iſt in ausgiebiger Darſtellung von Miniſterialrat 

Dr. Hirſch, 100 Jahre Bauen und Schauen S. 272 ff. vorgelegt worden.
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Hirſch, Schwarz und Valdenaire verwieſen. Zur Annahme kam 

ſchließlich die Kreuzkirche mit Kuppel, die über der Vierung eines 

gricchiſchen Kreuzes ſich erheben ſollte. Der große Säulengang, 

der zur Verbindung der ſymmetriſch an den vier Ecken des 

Platzes geplanten Nebengebäude, Pfarrhaus, Schulhaus uſw. 
die ganze Anlage umziehen ſollte, wurde als für die Kirche 

ſlörend und zu ſehr an ein Kloſter erinnernd preisgegeben. Nur 
eine Eingangsvorhalle mit 4 joniſchen Säulen konnte dem Bau 

vorgelegt werden. Dagegen mußte ein vom Meiſter lange und 

zäh bekämpfter Kirchturm auf der Nordſeite zugelaſſen werden. 

Am 8. Juni 1808 fand die Grundſteinlegung ſtatt, die Arbeiten 

ſelbſt ſchleppten ſich lange hin, teils aus Mangel an Mitteln, 

teils weil immer wieder underungen an Einzelheiten des Baues 

verlangt wurden. Man kann es Weinbrenner nachfühlen, wenn 

er am 20. Auguſt 1817, angeſichts der erſten Folgen ſolcher Ein— 
miſchung unberufener Stellen, in Anmut äußerte: „Es iſt wohl 
keinem Staatsdiener oder Chef eines Faches mit ſeinen Arbeiten 
ſchlimmer als mir ergangen, indem man meine reſtloſen Be— 

mühungen und Sorgen bei der Ausführung nicht nur nicht ge— 

hörig würdigte, ſondern auch meinen beſten Abſichten bei der 

Ausführung von Anfang an zuwiderzuhandeln ſuchte und bei— 
nahe einen jeden in meinen artiſtiſchen Anordnungen einſpringen 

ließ. Dadurch iſt die Form des Turmes, „die unſchickliche Stel— 

lung des Hochaltars mit der Orgel und die Hemmung in der 
äußeren Vollendung der Kirche entſtanden“. Manches, was 

Weinbrenner für in der Geſamtwirkung wichtig und weſentlich 

anſah, mußte fallen oder wurde durch andere Löſungen erſetzt. 

So hatte er für die glatt behandelte Innenfläche der Kuppel 
eine ungemein zarte Dekoration mit Girlanden und Tieren ent— 

worfen, die aber als zu profan abgelehnt und durch einen blauen 

Sternhimmel erſetzt wurde, den Maler Sandhas (1817/18) 

anbrachte. Die Silbermannſche Orgel aus St. Blaſien, wurde 

über dem Hochaltar, wie ſo häufig in dieſer Zeit, aufgeſtellt. 

Erſt Ende des Jahres 1814 war die ganze Innenausſtattung 

in der Hauptſache beſchafft und man konnte an die feierliche 

Konſekration denken, die im Namen Dalbergs Weibbiſchof 

von Kolborn vornahm. Dieſem Akt gingen lange Erörterungen 

und Verhandlungen voraus. Schon am 12. Mai 18714 ſchrieb
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der Direktor des Speierſchen Ordinariates, Rothenſee, an 

Rat Brunner: „Ein Biſchof von Baſel ſollte die Kirche 

konſekrieren, er, Rothenſee, habe den Grundſtein in deutſcher 
Sprache eingeſegnet, auch die Konſekration könne in dieſer 

Sprache vorgenommen werden. Er erinnere ſich, daß Seine 

Hochwohlgeboren ihm früher äußerte, bei dieſer Feier ſollte das 

Amt in deutſcher Sprache gehalten werden. Er wiſſe auch noch, 
was er damals geantwortet habe und ſei auch noch der 
gleichen Meinung. Multa licent, sed non expediunt 

Sollte Brunner die Meinung haben, daß das Amt der hl. Meſſe 

dennoch in deutſcher Sprache geſungen werde, ſo müßte er ſich 
im voraus alle Teilnahme an der Einſegnungsfeier verſagen. 

Er zweifle ſehr, ob das Ordinariat die Einwilligung erteile, und 

dieſe Einwilligung wäre doch wohl erforderlich.“ So war 
Brunner hinreichend vorbereitet auf das Erſuchen, das das 
Ordinariat von Konſtanz am 14. Mai 1814 an ihn richtete, zu 
berichten, ob das Vikariat cdum Directorio einſtimmig ſei, daß 
bei dieſer Feier die Meſſe nicht in deutſcher, ſondern in latei— 

niſcher Sprache zu halten ſei“. And ſchon am 18. Mai 1814 

erteilte das Ordinariat die Genehmigung zum Gebrauch des 

deutſchen Formulars für die Kirchenkonſekration, nicht aber zu 

einer deutſchen Meſſe. 

Für den Hochaltar malte Ellenrieder 1831 die Dar— 
ſtellung der Steinigung des hl. Stephanus. Zur Seite kamen 
zwei klaſſiziſtiſche Reliefs von Bildhauer Lotſch in Karlsruhe. 

Die Altarblätter malte der Hofmaler J. Melling. Leider iſt 

Weinbrenners Meiſterleiſtung in dem von ihm gewollten Zu— 
ſtand nicht belaſſen worden. 1880/83 erfuhr ſie eine durch— 

greifende Amgeſtaltung im Innern durch den Fürſtl. Fürſtenb. 

Hoſbaumeiſter Adalbert Kerler in Donaueſchingen!'. Wenn 
er die Orgel aus dem Chor an ihre richtige Stelle auf die gegen— 

überliegende Empore verſetzte, ſo hat er damit nur dem kirch— 

lichen Bedürfnis entſprochen. übler war aber, daß er die 

Emporen im Querarm ſtark veränderte und falſch belichtete 

und in die Kuppelwölbung eine Kaſſettendecke brachte mit ſüß— 
licher Farbentönung. Noch bedauerlicher war, daß man neue 

„romaniſche“ Altäre aus der Mayerſchen Kunſtanſtalt in Mün— 

177 Val. [Fr Monel in Bad. Beob. 1883 Nr. 91, 92.
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chen, durch die die ſtrenge Innenarchitektur völlig zerſtört wird, 

an Stelle der alten ſetzte, dem Hochaltar wohl das Ellenrieder— 
ſche Altarblatt beließ, aber einen Aufbau von drei Engel— 
geſtalten ſchlimmſten Stils des 19. Jahrhunderts gab. In die 

neuen Seitenaltäre kamen Heiligenſtatuen. Auch das Chor— 

geſtühl und die Kanzel wurden nach den Entwürfen von Moeſt 
in einem mehr barockiſierenden Stil neu hergeſtellt. Eine letzte 

Inſtandſetzung wurde der Kirche 1911/12 zuteil, ſie bezweckte 

zunächſt Behebung der Schwammſchäden und eine den Abſich— 
ten des Schöpfers und den Stilbedürfniſſen beſſer entſprechende 

farbliche Tönung des Innern. 
Die Stephanskirche iſt die bedeutendſte Leiſtung auf dem 

Gebiete kirchlicher Kunſt während der uns beſchäftigenden 
Periode. Wären die Ideen Weinbrenners vollſtändig und ein— 

heitlich durchgeführt worden, ſo hätte die Stadt ein einzigartiges 

Denkmal von kühner Konzeption erhalten, in der Tat vergleich— 
bar den großen, durch einen einheitlichen Formgedankenzuſammen— 
gefaßten Kloſteranlagen der Vergangenheit. Daß man ſo etwas 

vermeiden wollte, zeugt von dem kleinlichen Spießbürgertum 

der Zeit. Die damals wie in der Folgezeit aufgeworfene Frage 

der kirchlichen Zuläſſigkeit ſcheidet für uns hier aus, da die zen— 
trale Grundform bereits ihre lange, im Dienſte des kirchlichen 

Gotteshauſes geheiligte Geſchichte hinter ſich hatte und faſt ein 

Menſchenalter früher auch ein Mann wie Martin Gerbert in 
St. Blaſien keinen Anſtoß an ihr nehmen zu müſſen geglaubt hat. 

Kehlns. Nach dem Bombardement der Stadt Kehl 
1793 und 1797, dem die Kirchen der zwei Konfeſſionen zum 
Opfer gefallen waren, blieben die Katholiken zunächſt über zwei 

Jahrzehnte auf eine Paſtoration von Straßburg oder Marlen 

aus angewieſen, ſeit 1814 auf ein ungeſchütztes Blockhaus für 
den Gottesdienſt, bis ſie 1817 eine mehr als beſcheidene Notkirche 

errichten konnten, um deren Mitbenützung die Proteſtanten jetzt 

auch baten. Im Jahre 1828 verlangte das katholiſche Pfarr— 

amt eine eigene neue Kirche, unter Ablehnung einer etwa 

178 Erzb. Archiv. Kehl: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Bezirksamt 

Kehl. Verwaltungsſachen. Kehl: Kirchenbauten. Faſz. 587, 593, 597, 598, 

599 (Zugang 1912 Nr. 223). Vgl. auch Feſtſchrift zur Erweiterung der 

neuen katholiſchen Pfarrkirche zu Kehl a. Rh. 28. Zuni 1914.
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geplanten Simultankirche, die „gewiſſe „großgeiſteriſche' Indi— 

viduen aus beiden Konfeſſionen in ihrer toleranzmäßigen Er⸗ 
habenheit über die Formalitäten des Kirchtums“ haben möchten. 
In dieſem Sinne erging auch eine vom Amt Kork befürwortete 

(1. Januar 1829) Vorſtellung der beiden Konfeſſionen an das 
Bezirksamt (1. Dez. 1828). Anterm 15. Juni 1833 fiel aber 

die Entſcheidung des Staatsminiſteriums zu Gunſten einer ein— 

zigen Kirche für beide Konfeſſionen, die nicht nur für wünſchens⸗ 
wert, ſondern keiner Beſchwerde unterliegend angeſehen wird 

(Bezirksamt an Dekanat Offenburg 30. Juli 1833). Die Deka⸗ 

nate der Nachbarſchaft äußerten ſich (15. Juli 1833) zuſtimmend, 
dagegen ſcharf nochmals ablehnend das Pfarramt (9. Aug.), und 
ebenſo nach reiflichſter Prüfung unter Geltendmachung ſchwer— 

ſter Bedenken das Ordinariat (23. Aug.) Um ſo nachdrück⸗ 

licher befürwortete der Kath. Oberkirchenrat (27. Nov. 1833) 

nach anfänglicher Ablehnung den Plan der Errichtung einer 

Simultankirche. Die Vertretung der beiden Konfeſſionen er— 

klärte ſich ſchließlich unter dem ſchärſſten Druck der Regierung 

ebenfalls dafür (18. Nov. 1837), nachdem ſie eine Zeit lang 

gedroht hatten, den Rechtsweg gegen Karlsruhe zu beſchreiten. 

Den Beitrag zum Baufond in Höhe von 4000 fl. hatte die Re⸗ 

gierung nur für eine gemeinſame Kirche in Ausſicht geſtellt. Ein 
1839 von Bauinſpektor Fiſcher in Karlsruhe eingereichter 

Bauriß wurde von der Domänenkammer der hohen Koſten 

(60 000 fl.) wegen abgelehnt. Im Herbſt 1840 wurde der um⸗ 
gearbeitete Plan Fiſchers wieder vorgelegt. Diesmal fand er 

Ablehnung durch den evangeliſchen Gemeindeteil, der an der zu 

großen Tiefe des Chores Anſtoß nahm und hiebei auch Anter— 

ſtützung bei der Evangeliſchen Kirchenſektion fand. Nach zwei— 

jährigem fruchtloſem Hin- und Herverhandeln erſchien ein ſum— 

mariſch angelegter dritter Bauentwurf von den beiden Orts— 

pfarrern Dorn und Winter, dem die Evangeliſche Kirchen— 

ſektion wie das Erzbiſchöfliche Ordinariat (1. Juli 1842) den 
Vorzug gab. Das Langhaus war darin etwas länger angenom— 

men als es in dem Fiſcherſchen Plan und vor allem durch Weg⸗ 

laſſen der Säulen geräumiger. Bauinſpektor Fiſcher wurde 

jetzt (25. April 1843) von der Hofdomänenkammer beauftragt, 

nach dieſem Plane III, der vorbehaltlich der vom Bauinſpektor
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vorgeſchlagenen Konſtruktionsänderung brauchbar“ gefunden 

wurde, „in einer der Lokalität angemeſſenen einfachen Bauweiſe 

Riſſe und Aberſchlag auszuarbeiten“. Nochmals ſollten zwei 

Jahre nutzlos durch einen erregten Streit um die Wahl des 

Bauplatzes angefüllt werden, den das Kreisdirektorium unterm 

1. April 1845 auf adminiſtrativem Wege entſcheiden mußte. In 

dieſer Zwiſchenzeit wurden die Pläne von Fiſcher unter Bei— 

ziehung der Bezirksbauinſpektion Achern im einzelnen ausge— 

arbeitet und die Koſtenberechnung vorgenommen. Die Bauaus— 

führung begann 1847 und die Grundſteinlegung wurde am 

24. September 1847 feierlich begangen. 1850 wurden viele 

Mängel an der Inneneinrichtung gerügt, beſonders am Hoch— 

altar, der in Größe und Form dem der Kirche zu Ichenheim 

hatte gleichen ſollen, und am Beichtſtuhl. Dagegen findet die 

Kanzel, als ſchöne Zierde der Kirche, Anerkennung. Aus— 

geführt waren dieſe Ausſtattungsſtücke wie auch die zwei Sei— 

tenaltäre von Schreinermeiſter Eberle in Kehl (1847/48). 

Im Sommer 1851 wurde der Neubau eingeſegnet und bezogen. 

Er iſt eine einſchiffige Anlage in neugotiſchem Stil, mit in 

ſchlankem Helm ausgehendem Faſſadenturm und flacher Holz— 

decke. Seit 1914 beſitzen die Katholiken eine eigene, von 

Schroth neu erbaute Kirche. 

Kiechlinsbergen!“. Der Neubau der Kirche, an 

dem der Kirchenfond die Baupflicht für Langhaus und Chor, 

die Gemeinde für den Turm hatte, wurde im Frühjahr 1813 

nach den Riſſen von Profeſſor Friedr. Arnold, dem Bruder 

des Kreisbaumeiſters in Freiburg, in Angriff genommen, nach— 

dem ſie vom Kreisdirektorium unterm 13. März 1813 genehmigt 

worden waren. Der Akkord für die Arbeiten mit dem Werk— 

meiſter Xaver Jäger von Waldkirch belief ſich auf 9257 fl.; 

dieſer Summe, 69 fl., erhielt Arnold für die Plananferti— 

179 Pfarrarchiv Kiechlinsbergen: Kirchenbauſachen. — Erzb. Archiv. 

Kiechlinsbergen: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Domänen-Verwaltung Ken— 

zingen. Kiechlinsbergen: Kirchenſache (Zugang 1902 Nr. 38) und Bezirks— 

amt Breiſach. Verwaltungsſachen. Kiechlinsbergen. X. Kirchenſachen (Zu— 

gang 1909 n. 64). Vgl. auch Kempf in Zeitſchr. für Geſchichtskunde 

39/40, S. 317ff.
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gung. Im Juni 1813 war die Grundſteinlegung“““; im Sommer 
1815 der Rohbau fertig. Zwei Seitenaltäre wurden 1815 aus 

dem Kloſter Tennenbach um 100 fl. erworben, 1817 ein weiterer 

Altar aus der Johanniterkirche in Kenzingen. Erſt wurde eine 

Kanzel von Zimmermann Dieringer aufgeſtellt, 1816 aber 
die Herſtellung einer neuen nach dem Riß von Arnold mit 

Schreiner Ludwig Martin in Waldkirch zu 145 fl. ver— 

akkordiert. Den Taufſtein lieferte Steinhauer Strub in 

Heimbach um 50 fl.; die Faſſung durch Maler Joſeph Rau— 
fer von Freiburg koſtete noch weitere 45 fl. Die von Schreiner 

Joſ. Reichenbach in Waldkirch hergeſtellten Beichtſtühle 

kamen auf 70 fl. Ein Maler Fecher aus Karlsruhe malte in 

dekorativem Sinne den Chor um 88 fl. aus und faßte die Al— 

täre um 40 fl. 

Während der Bauausführung hatten ſich eine Reihe 

unvorhergeſehener underungen und Ergänzungen des Bauriſſes 

und Aberſchlages als notwendig erwieſen, ſo die Einziehung 

eines Roſtes aus Forlenholz unter dem Fundament der ganzen 

Kirche; die Anbringung eines Roſtes aus Eichen- ſtatt Tannen⸗ 

holz unter dem Geſtühlsboden, ſowie eiſerner ſtatt eichener 

Fenſterrahmen, wofür nachträgliche Genehmigung eingeholt 
wurde, um die der inzwiſchen auf den Poſten eines Militär⸗ 
oberbaudirektors nach Karlsruhe verſetzte Baumeiſter Arnold 

nicht mehr hatte einkommen können. Schon wenige Jahre nach 

der Fertigſtellung zeigte die Kirche aber die bedenklichſten Fol⸗ 

gen ernſter Verſchiebungen im Antergrund, bedrohliche Vertikal— 

riſſe, die den Bau in ſeiner ganzen Ausdehnung durchzogen. 

Am 21. Januar 1823 mußte Bezirksbaumeiſter Lumpp eine 
Rechnung von 205 fl. vorlegen für „die unverzüglich nötig ge— 
wordene Abtragung der auf dem hinteren Chorbogen ruhenden 

3 Schuh dicken Giebelſpitze und für Herſtellung einer neuen 

Erſatzſpitze aus Holz“. Lumpp wurde weiter beauftragt, eine 
  

180 Pfarrer Caſpar legte am 16. Juni 1813 dem Amte die Rech— 
nung für das Feſteſſen anläßlich dieſer Feier vor in Höhe von 77 fl. Sie 

enthält für Geflügel 7,48 fl.; 18 Pfd. Rindfleiſch, 13 Pfd. geräuchertes 

Schweinefleiſch, 8 Pfd. Wildpret und Hirſch, 6 Paar Tauben, 10 Büſchel 

Spargeln, 9 Pföd. Butter, 50 Eier, 5% Pfd. Paſteten, weiter Fiſche und 

Krebſe, 6 Butellen Burgunder und 14 Quart Wein. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 17
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gründliche Anterſuchung der Bauſchäden zuſammen mit Ch. 
Theodor Fiſcher von der Oberbaudirektion vorzunehmen, 
doch verzögerte er die Ausſührung dieſes Auftrages mehrere 

Jahre. Inzwiſchen erſtattete am 2. Oktober 1824 der Plan— 
fertiger Arnold dem Bezirksamt Breiſach ſein Gutachten über 

den ſchlechten baulichen Zuſtand, der durch Senkung der Funda— 
mente verurſacht ſei, wodurch bedeutende Riſſe am Langhaus 
und Turm entſtanden ſeien und damit ein beſorgniserregender 

Zuſtand. Sehr peſſimiſtiſch ſprach ſich die Domänenverwaltung 
Kenzingen dem Bezirksamt Breiſach gegenüber am 25. Novem— 

ber 1824 aus: „Nach 10 Zahren ſchon iſt dieſes Gebäude in 
einer Verfaſſung, die dem Baumeiſter wenig Ehre macht. Mit 

einem Koſtenauſwand von 250 fl., wie Kreisbaumeiſter Arnold 

meint, oder mit 320 fl., wie Maurer Ehren behauptet, kann nach 

diesſeitiger Anſicht nur augenblicklich, keineswegs aber für die 

Dauer geholfen werden“. Es wurde daher eine gründliche 
Anterſuchung durch einen Bauverſtändigen aus einem anderen 

Amt, in der Perſon des Bezirksbaumeiſters Voß in Offenburg 
und des Freiburger Bezirksbaumeiſters Lumpp vorgeſchlagen. 

Dieſe beiden legten unterm 27. September 1827 ein eingehen— 
des Gutachten vor, das die Gründe für das Auftreten der 

Schäden und die Vorſchläge für deren Beſeitigung darlegte: 
„Wir fanden die Kirche im Mauerwerk ſehr verriſſen, von allen 
dieſen Sprüngen jedoch nur einen an der Nebentüre auf der 

Weſtſeite, welcher erſt ſeit dieſem Jahre ſich gezeigt hat. In der 

Mitte des Langhauſes überhaupt ſind nur wenige Riſſe, faſt 
alle fanden ſich an den Fenſterbögen am vorderen und hinteren 

Teil desſelben, wo der Turm und der Chorgiebel einen größeren 

Druck ausgeübt hatten. Im Jahre 1823 wurde der ſchwere 
Giebel auf dem Chorbogen abgebrochen und ein leichterer von 

Backſteinen (ogl. oben) aufgeſetzt. Seit dieſer Zeit hat man an 

dieſem Teil der Kirche kein merkliches Setzen mehr beobachtet. 

Auch gegen den Turm wurden die Riſſe im vorigen Jahre zu— 

gemauert und verputzt und ſie hoben ſich ſeit dieſer Zeit nicht 

mehr geöffnet. Da der Grund der Baufälligkeit dieſer Kirche 

offenbar an dem Fundament oder Boden liegt . .. ſo wurde 

an drei Stellen von außen an demſelben heruntergegraben. Den 

Boden fanden wir gut und feſt und von gleicher Beſchafſenheit,
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ſo daß keine Spur von irgend einer früheren Auffüllung zu 

ſehen war. Es iſt ein ſog. Mergelboden, der zum Bauen wegen 

ſeiner Dichtigkeit und Trockenheit mit der beſſere iſt. 

Das Fundament fanden wir aber in einem ſehr ſchlechten 

Zuſtand, dieſes geht am Langhaus 6 Fuß in den Boden, iſt 
aber wenigſtens nach außen nicht viel dicker als wie der wenig 

vorſpringende Sockel, und eigentlich gar nicht gemauert, ſondern 

die Steine ſind ohne alle Ordnung ganz willkürlich aufeinander 
geworfen, und hie und da nur eine ſchwache Lage von Mergel 
äußerſt ſparſam darüber geſtrichen. Anter dieſes Fundament 

iſt als Roſt eine Schwelle von Föhrenholz in der Mitte durch— 
gelegt, welche in einiger Entfernung von einander Ouerriegel 

hat. Dieſer Roſt iſt, da ihm die nötige Sorgfalt fehlt, ſchon 

ganz trockenfaul und zerfällt in Staub. Daraus ſowie aus der 

ſchlechten Beſchaffenheit der Fundamente iſt das Setzen der 
Stockmauern leicht erklärlich . .. Will man den bemerkten 

Baumängeln gründlich abhelfen, ſo müßten die ſchlecht auf— 
geſührten Fundamente alle herausgenommen und 6—7 Fuß 

hoch neu untermauert werden. Dieſe Maßregel iſt zwar aus— 
ſührbar, jedoch nicht bloß ſehr koſtſpielig und gefährlich, da ein 

jedes Mauerwerk ſich etwas ſetzt, bis es ſeine gehörige Feſtig— 
keit erlangt hat .. Unmittelbare Gefahr liegt aber nicht vor .. 
Solonge bis der Roſt ganz verfault iſt, wes nicht mehr lange 
dauern wird, dürfte das Fundament freilich noch etwas arbeiten. 

Mit kleinen Koſten wird wahrſcheinlich eine bedeutende koſt— 

ſpielige Reparatur umgangen.“ Mit dieſem letzten Vorſchlag 
begnügte man ſich, und daß die Vorousſicht der Gutachter rich— 

tig war, hat die Folgezeit beſtätigt. Die eigentliche Schuld an 
dem ganzen Mißſtand wurde dem „gewinnſüchtigen“ Akkor— 
danten zuerkannt. 

So ſchlicht und faſt ſtillos das Schiff der Kirche ſich dar— 

ſtellt, ſo ungemein reich in den Formen und wohl abgewogenen 

Verhältniſſen in den Gliederungen iſt die Faſſade, aus deren 

Giebel der nicht ſehr hohe Turm hervorwächſt. Die Seiten— 

felder der Faſſade haben Fenſter mit geradem Sturzabſchluß und 

Doppelteilung. Seit 1928 iſt das Innere gründlich um— 

geändert und mit Decken- und Wandſtukkatur ſowie Malerei— 

füllungen dem Stil der Barockaltäre angeglichen. 

17*
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Kirchardt. Seit dem letzten Viertel des 18. Jahr— 

hunderts mehren ſich die Klagen über den üblen baulichen Zu— 
ſtand der Kirche. Schon am 10. Juni 1775 erfährt man 
aus dem Bericht des Fürſtl. Leiningiſchen Juſtizamtes an das 

Oberamt Mosbach: „Der ganze Znhalt des biſchöflich Worm— 

ſiſchen Vikariats Klag Schreibens über das elende Ort der 

Gottesdienſtlichen Verrichtungen in Kirchart iſt dem wahren 
Erſund einſtimmend und durchgehends berichtiget. Es iſt auch 

wahr, daß weder der teutſche Orden noch die Geiſtliche Güter— 
verwaltung der katholiſchen Kirche dortſelbſten zu erbauen ſchul— 
dig ſeie ... Die katholiſche Gemeind iſt zwar beträchtlich und 
über 300 Seelen ſtark, aber ohnvermögend, eine Kirch aus 

eigenen Mittlen zu erbauen.“ Nach einer Mitteilung des Orts— 

vogtes (11. Okt. 1777) waͤre der Kirchenneubau von der Kur— 
pfälziſchen Regierung „ratificiert“ geweſen. Aber es erfolgte 

vorerſt weiter nichts. Am 21. Auguſt 1805 erhielt das Lei— 

ningiſche Juſtizamt in Hilsbach vom Katholiſchen Kirchenrat 

Weiſung, mit der Gemeinde reiflich zu beraten, wie eire 

Kirche mit möglichſter Schonung des Kirchenbau-Meſſen-Fords 

bald erbaut werden könne, und zu berichten, welche Einkünſte 
der die Paſtoration verſehende Franziskaner (von Sinsheim) hat 
und welcher Raum für die Notkirche gewählt werden könne. 
Das bisherige Gotteshaus unter dem Rathaus, 3 Tritte tief 

gelegen, war inzwiſchen in einen jammervollen Zuſtand ge— 

kommen, der jeden Augenblick den Einſturz befürchten ließ. „Bei 

jedesmaligem ſtarken Regenguß quillet es ſtets wie ein ſtehender 

See mit Waſſer an und nach Verlauf des Waſſers müſſen die 

Leute in etlichen Schuh hohem Sumpf und Moraſt baden, ſtehen 
und knieen.“ Am 10. Mai 1809 ordnete die Fürſtl. Leiningiſche 

Juſtiz-Kanzlei Fertigung des Riſſes und Aberſchlages durch den 

Landbaumeiſter Banſchenbach oder einen anderen Bau— 
verſtändigen und Abſchätzung eines geeigneten Bauplatzes an. 

Schon am 5. Juli 1809 lagen die Riſſe Banſchenbachs vor, auch 
bereits Baumaterialien. Nur über den Bauplatz konnte man 
ſich in der Gemeinde, wie ſo häufig, lange nicht einigen. Am 
14. März 1810 wurden die Arbeiten vergeben, dabei wurde all— 

18¹ G. L.- A. Bezirksamt Sinsheim. Verwaltungsſachen. Kirchardt: 
Kirche (Zugang 1905 n. 29). — Erzb. Archiv. Kerchardt: Kirchenbauſachen.
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gemein das Bedauern kund, daß der Neubau nicht 41 Schuh 

in die Breite bekomme ſtatt nur 35. Banſchenbach aber recht— 
fertigte ſein Maß damit, daß bei größerer Breite zwei Durch— 
züge ſtatt nur eines notwendig würden und ebenſo auch eine im 
Verhältnis dazu ſtehende größere Länge. Im April des gleichen 

Jahres wurde der Bau begonnen, im Auguſt 1811 konnte er 
eingeſegnet werden. 

Kirrlache. Schon im letzten Viertel des 18. Jahr— 
hunderts wurde die Frage der Erbauung einer neuen Kirche 

lebhaſt verhandelt. Waren ſich die amtlichen Stellen über die 

Notwendigkeit einig, ſo keineswegs über die Baupflicht. Am 

Chor oblag ſie dem Stift St. German in Speier. Aus dem 

Vorhandenſein verſchiedener in der Kirche angebrachter Wappen, 
dorab eines Herrn von Roſenberg, folgerte die Gemeinde eine 

Baupflicht des Hochſtiftes Bruchſal an Langhaus und Turm. 

Zu einer Klärung kam aber damals die Angelegenheit nicht. 
Inzwiſchen war, wie der Kirchenvorſtand unterm 30. Auguſt 
1810 an das Bezirksamt meldete, „der Zuſtand der Kirche noch 

ſchlechter und der Raum noch unzulänglicher geworden. Kein 

Sonntag, an dem nicht eine oder mehrere Perſonen ohnmächtig 
aus der Kirche getragen werden müſſen, weil ſie wie Häringe 

in der Tonne zuſammengepreßt ſind. Durch dieſen erbärmlichen 

Zuſtand iſt dieſe Kirche wohl die ſchlechteſte im ganzen Groß— 

herzogtum“. Landbaumeiſter Schwarz in Bruchſal erhielt 
denn auch am 26. Juli 1813 vom Neckarkreis-Direktorium den 

Auftrag, die Kirche in Kirrlach zu beſichtigen und Plan und 
Koſtenüberſchlag zu einer neuen zu fertigen. Zwei Jahre ſpäter 

war mon auch noch nicht weſentlich weiter. Am 29. September 
1815 erging an das Bezirksamt Philippsburg folgender Be— 

ſcheid des Kreisdirektoriums: „Man hat die Notwendigkeit des 

Kirchenbaues längſt eingeſehen und ohne die ſchon im März ein— 
getretene Anruhe würde der Bau bereits eingeleitet ſein. Indes 

erlauben die Amſtände weder den Koſtenaufwand noch die 

Jahreszeit jetzt noch den Bau.“ Es wird deshalb, da die alte 
Kirche nicht mehr verwendbar war, der Vorſchlag gemacht, die 

über 1000 Seelen ſtarke Einwohnerſchaft für den Beſuch des 

182 Erzb. Archiv. Kirrlach: Kirchenbauſachen. — G.L.-A. Bezirksamt 

Philippsburg. Verwaltungsſachen. Kirrlach: Kirchenbau J.
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Gottesdienſtes nach der nahezu 1 Stunde entfernten Wall— 

fahrtskirche Waghäuſel zu verweiſen. Das Pfarramt lehnte 
dieſen Ausweg ab und erſuchte um Aberlaſſung eines herrſchaft— 

lichen Wagenſchuppens. Da aber auch deſſen Herrichtung Ko— 

ſten verurſachte, gingen längere Verhandlungen über die Frage, 

wer ſie zu tragen habe. Im Januar 1820 gab das Bezirksamt, 
um den Kirchenbau zu beſchleunigen, dem Pfarramt den Rat, 
„von der Notwendigkeit dieſes ſo wichtigen Gegenſtandes das 

biſchöfliche Ordinariat zu unterrichten und den Antrag zu ſtellen, 
daß Wohldasſelbe ein dringendes Vorſchreiben an das Finanz— 
miniſterium erlaſſen möge, damit dieſer neue Bau in den dies— 

jährigen Etat eingeſtellt werden möge“. Tatſächlich ſchien man 
jetzt Ernſt machen zu wollen. Ende des gleichen Jahres wurde 

Bezirksbaumeiſter Dyckerhoff vom Kreisdirektorium aufge— 
fordert, an Stelle des früheren Bauplanes „einen neuen auf die 

angegebene Aufwandsſumme und auf das Bedürfnis der Ge— 

meinde gebrachten zu einer einfachen Pfarrkirche zu fertigen“. 

Der Kirchenfond wurde vom Finanzminiſterium ebenfalls mit 
einem Beitrag von 5000 fl. zur Deckung der Baukoſten heran— 

gezogen. Der Plan wurde nachträglich noch von Kreisbau— 
meiſter Frommel abgeändert. In dieſer bereinigten Form 
ſollte der Entwurf nach einer Anordnung des Kreisdirektoriums 
vom 22. Februar zur Ausführung kommen. Am 1. April 1822 

wurden die Arbeiten verſteigert, ein zweites Mal noch am 
3. Juni. Inzwiſchen aber tauchte eine Schwierigkeit auf, mit der 

man bisher gar nicht gerechnet hatte und die die Bauausſührung 

über ein Jahrzehnt verzögern ſollte. Die Gemeinde lehnte nicht 
nur die Frondpflicht, ſondern auch die Baulaſt am Turme ab. 

And als durch höhere Entſcheidung dieſe Pflicht anerkannt 

wurde, erklärte ſie ſich völlig außerſtande, Spannfronden lei— 

ſten zu können, aus Mangel an Zugvieh und infolge ſchwerer 

Verſchuldung. Man ſtand vor einem unüberwindlichen Hinder— 

nis. Alle Vorſchläge, es zu beſeitigen, verſagten. Die amtlichen 

Geſuche um freiwillige Frondſuhren aus den Nachbargemein— 

den blieben ohne Ergebnis. Die alte Kirche ſtürzte langſam in 

ſich zuſammen; ein Stück der Decke um das andere fiel herunter. 

Im Chor lag ein großes Stück auf der Bekrönung des Hochaltars 

und mußte abgeſprießt werden, um den Altar nicht zu beſchädi—
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gen. Aber auch die Orgeltreppe mußte, dem Einſturz nahe, 

abgebrochen werden. Auch die Notkirche war bald in einem 
erbärmlichen Zuſtand und glich 1831 mehr einem Stall. Die 

Gemeinde wandte ſich jetzt um endliche Hilfe an den Landtaa 

„So wie die Sache jetzt liegt“, berichtete das Bezirksamt im 
letztgenannten Jahre an das Kreisdirektorium, „darf ſie nicht 

fortbeſtehen. Die vorhandene Notkirche iſt viel zu klein und 
faßt nur / der Population; ſie iſt dunkel und feucht, daher der 

Geſundheit nachteilig und ſie iſt in ihren Beſtimmungen zu 
religiöſen feierlichen Handlungen wahrhaft deſpectierlich, denn 

ſie iſt ein Wagenſchopf, ein Schafſtall, eine wahre Gruft, kaum 

ſo hoch wie ein Zimmer“. UAnterm 13. März 1833 ließ ſich die 
Kath. Kirchenſektion nach anfänglicher Ablehnung endlich dazu 
herbei, die Abernahme der Hälfte der Frondlaſten im Betrage 

von 1600 fl. auf den niederrheiniſchen Pfarr-Intercalarfond zu 
genehmigen. Zugleich wurde auch verlangt, daß der Chor, in 

dem vorgelegten Plan zu klein, verlängert werden müſſe. Auch 

in anderer Hinſicht ſuchte man die Laſten der Gemeinden zu 
erleichtern, indem man den tatſächlich noch ſoliden ſpätgotiſchen 

Turm, der 1508 unter Biſchof Philipp von Roſenberg gebaut 
worden war, erhalten ließ und der Gemeinde nur die Pflicht 
der Inſtandſetzung auferlegte. Noch im Sommer 1833 wurde 
mit den Arbeiten begonnen. Im Sommer des folgenden Jahres 
war der Rohbau fertig. Das Geſtühl wurde aber nach einer 

Vorſtellung der Gemeinde ſchlecht ausgeführt und erwies ſich 
faſt als unbrauchbar. Nach einer Prüfung durch den Bezirks⸗ 

und Kreisbaumeiſter wurde es dann im Juli 1834 verbeſſert. 

Im Oktober lagen auch die Entwürfe zu einem Hochaltar und 

zur Kanzel vor; die Hofdomänenkammer ließ dafür der Ge— 

meinde einen Geſamtbetrag von 400 fl. anbieten. Ende Juli 

1835 wurde der erſtere aufgeſtellt; auf ihm ſollten die alten 

Figuren der Kirchenpatrone Cornelius und Cyprian Platz fin— 

den. Sie wurden vorher durch Vergolder Spahn in 

Mannheim, der im Auguſt 1835 damit beſchäftigt war, Kanzel 

und Hochaltar zu marmorieren und zu vergolden, repariert und 
gefaßt; ebenſo noch ein vorhandener Marienaltar. Im Oktober 

des gleichen Jahres wurde der Neubau benediciert. Wie ander— 

wärts war auch hier die liturgiſche Inneneinrichtung in einer
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ganz unwürdigen Verfaſſung hergeſtellt worden. Der Hoch— 

altar war nach einer Vorſtellung des Pfarramles vom Jahre 

1857 nur ein von einem Schreiner zuſammengeleimter Kaſten, 

der ſchon einzuſtürzen drohe. Die barocken Seitenaltäre und 

Kanzel aus dem Kloſter Fremersberg wurden 1904 aus der 

Kirche zu Steinbach bei Bühl übernommen. Ihren künſtleriſch 

wertvollſten Schmuck beſitzt die Kirche an dem figurenreichen 
flandriſchen Schnitzaltar, der 1846 zum erſten Male, 1879 end— 

gültig in die Kirche kam. 
Kommingenms. In Kommingen war in Auswirkung 

der Joſefiniſchen Kirchenreform im Jahre 1787 eine Lokal— 

kaplanei errichtet worden. Eine Kapelle war ſeit alter Zeit 

vorhanden. Sie war, der den Akten beigefügten ſummariſchen 
Zeichnung nach noch gotiſch, vielleicht noch aus dem 14. Jahr— 

hundert. Als Turm hatte ſie zwiſchen Chor und Langhaus 

einen Dachreiter. Aus der Fenſterform kann man ſchließen, 
daß ſie ſehr weit ins Langhaus vorgeſchobene Emporen hatte. 

Der Erhaltungszuſtand muß zu Anfang des 19. Jahrhunderts 

ſchlecht geweſen ſein, verurſacht allem Anſchein nach durch lang— 

jährige Verwahrloſung. „Zur alten Kirche“, berichtete unterm 

30. März 1816 Landbaumeiſter Thiery, „ſteigt man zwei 

Tritte hinab. Die alten krummen Mauern haben viel Riſſe. 

Kein Fenſter iſt dem andern gleich. Dachſtuhl und Dach ſind 

gleich baufällig. Im höchſten Grade aber iſt es die Sakriſtei. 
Im Innern ſind die Mauerſeiten von Kot und Moder grün“. 

Das alles aber hätte in dieſer Zeit nicht ausgereicht, um durch— 

greifende bauliche Eingriffe zu rechtfertigen, wenn nicht noch 

ein zwingenderer Anlaß hinzugetreten wäre. Seit 1812 wurde 

die Frage der Ampfarrung der beiden Randendörfer Nordhal— 
den und Attenhofen, die Filiale der badiſchen Enklave Büſingen 

im Kanton Schaffhauſen waren, erörtert. Sie ſollten nach 

Kommingen eingepfarrt und dieſes zur Pfarrei erhoben werden. 
Damit war für Kommingen die Frage eines Kirchenneubaues, 

zum mindeſten einer erheblichen Vergrößerung der bisherigen 

Kirche, akut geworden. Eine Zeitlang wurde aus Sparſam— 

183 Erzb. Archiv. Kommingen: Kirchenbau. — G.-L.-A. Bez.⸗Amt 

Blumenfeld (Engen). Verwaltungsſachen. Kommingen: Kirchenſachen. 

Faſz. 1759. (Zugang 1919 Nr. 18.)
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keitsrückſichten der Ausweg geprüft, die beiden Büſinger Filial— 

orte verſchiedenen Pfarreien zuzuweiſen, Uttenhofen nach 

Tengen, Nordhalden nach Kommingen. Man ließ den Ge— 
donken aber aus Zweckmäßigkeitsgründen bald wieder ſallen und 

ſeit Sommer 1815 war die Zuteilung der beiden Orte nach 
Kommingen beſchloſſene Tatſache. Auch die Frage, ob völliger 

Neubau oder nur Vergrößerung der bisherigen Kirche, wurde 

lange hin und her verhandelt und ſür beide Löſungen mehrfach 

Entwürſe ausgearbeitet. Hatte der Staat als baupflichtig ſchon 

ein Intereſſe, nicht allzu ſtark in Anſpruch genommen zu wer— 

den, ſo waren die Gemeinden in jenen Jahren tiefſter Not auch 

zu Fronleiſtungen kaum imſtande. In Ausſührungen bitter— 

ſten Sarkasmus begegnete das Bezirksamt Blumenfeld allen 

ſolchen Zumutungen vonſeiten des Kreisdirektoriums und der 

Kath. Kirchenſektion. Schon im Dezember 1814 konnte das 
KreisdirektoriuÜm dem Bezirksamt Riſſe und Aberſchläge zu 

einer neuen Kirche zur Weitergabe an das Pfarramt zugehen 

laſſen; gleichzeitig hatte der Maurermeiſter Ritter einen Ent— 
wurf für eine einfache Verlängerung des Langhaufſes vorgelegt. 

Das Bezirksamt äußerte ſich eingehend über die beiden Vorlagen 

(13. Februar 1815). Nach dem Ritterſchen Vorſchlag wäre die 

Kirche „zu einem engen, feuchten, niederen Raum ohne Licht 

und Luft geworden, wozu freilich“, meint das Bezirksamt, „zu 

bemerken iſt, daß dieſe einzige Stunde an Sonn- und Feier— 

tagen keinen nachteiligen Einfluß auf die Geſundheit der Kir— 

chenbeſucher haben würde, da ſie vergnügt und zufrieden in 

ihren elenden Hütten, gegen die die alte Kirche noch ein Palaſt 

und auch in polizeilicher Hinſicht weit geſünder iſt, leben würden. 

Es wäre freilich kein Kunſtſtück italieniſcher Baukunſt, wenn die 

Kirche nach dem Ritterſchen Plane ſollte verlängert werden, 
und man ſieht das Anproportionierliche hiervon wohl ein. 

Würde ſich Großh. Direktorium perſönlich von der Armut dieſer 

Leute durch die letzten Kriegserlittenheiten überzeugen, würde 
Hochdasſelbe mitanſehen, wie Not und Mangel und die 

daraus entſpringende Lebenshärte auf allen Geſichtern unver— 

kennbar iſt, würde endlich Hochdasſelbe bedenken, daß die vie— 

len Gemeinden v. J. wegen der unzähligen Militärfronden nicht 

alle ihre Felder bauen konnten, ſo würde Hochdasſelbe gewiß
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nicht darauf antragen, daß dieſe durch Armut darniedergedrück— 

ten Gemeinden bei dem geplanten Kirchenbau Fuhrfronen zu 
übernehmen hätten“. Ein im Hinblick auf dieſe Notlage gefer— 

tigter Erweiterungsentwurf befriedigte den Arheber Thiery 
ſelber nicht, da „von einer richtigen Form und einem ent— 

ſprechenden Rußern natürlich die Rede nicht ſein könne“. In— 

zwiſchen hatte auch Prof. Shl in Raſtatt von der noch unge— 
löſten Aufgabe gehört und einen von Thiery wieder über— 
arbeiteten und am 30. März 1816 vorgelegten Entwurf gefer— 

tigt, der einen Bau von den nüchternſten, zierloſeſten Formen 
vorſieht, einen dachreiterartigen Faſſadenturm, eine viereckige 

Türe ohne jede Gliederung der Gewände, im Dreieck geſchloſ— 
ſenen Chor und dahinter ausgebaut die Sakriſtei. Die Koſten 

waren nur auf 3411 fl. veranſchlagt; Spann- und Handfron⸗ 

den aber den drei Gemeinden zugewieſen. Anterm 10. Septem⸗ 

ber 1816 genehmigte die Katholiſche Kirchenſektion dieſen neueſten 
Bau-Riß und Aberſchlag des Landbaumeiſters Thiery „mit dem 

Anhang, daß nach Anſicht des Prof. Shl zu Raſtatt nicht nur 

der Kirche die vorgeſchlagene beſſere Situation, ſondern auch 
den Seitenaltären eine anderweite Placierung, etwa an der 

Stelle der nicht in den Chor gehörigen Beichtſtühle zu geben 
und am Platz der Nebenaltäre allenfalls die Kanzel einerſeits 

mit einem Beichtſtuhl, und andererſeits der Taufſtein mit einem 

zweiten Beichtſtuhl nach Tunlichkeit anzubringen ſeie“. Die 

Bauarbeiten wurden am 4. November 1816 verſteigert; aber im 

Februar machte Shl weitere Abänderungsvorſchläge zu dem 
Bau-⸗Entwurf, die für die beiden Giebelſchräggeſimſe ſeitlich des 

Faſſadenturms die gleiche Ausbildung wie für das Langhaus— 
geſims anregten und eine Verſetzung des Taufſteins. Am 

17. April 1817 wurden die Arbeiten nochmals verſteigert an 

Maurermeiſter Ritter von Büſingen. Im Frühjahr 1818 er— 

folgte Abbruch der alten Kirche. Der im September 1818 

nahezu aufgebaute neue Turm hatte nach einem Bericht Ritters 

ſo ſchwere Riſſe bekommen, daß er faſt vollſtändig wieder ab— 

getragen werden mußte. Bei einer alsbald vorgenommenen 

Anterſuchung ſtellte Werkmeiſter Eytenbenz von Engen feſt, daß 

dieſes Mißgeſchick verurſacht war durch die früher unbekannte 

ſchlechte Beſchaffenheit des Baugrundes. Die Bauarbeiten, vor
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allem auch, wie das Pfarramt ſich wiederholt beſchwerte, am 

Innenbau, gingen recht langſam vorwärts, ſo daß erſt im 

Oktober 1819 die Fertigſtellung des Neubaues dem Kreisdirek— 

torium gemeldet werden konnte. Aber erſt am 21. Juni 1821 

fand die Abnahme ſtatt durch Bez.-Baumeiſter Rief von Hü— 

ſingen, der im allgemeinen gute Ausführung bezeugte. Die 
Einſegnung wurde gar erſt im Sommer 1822 vorgenommen. 

Nachdem ſchon im April 1817 die Kath. Kirchenſektion an— 

geregt und das Seekreisdirektorium (19. April 1817) entſpre— 

chende Weiſungen erteilt hatte, durch nach Konſtanz zu ſchickende 

Sachkenner prüfen zu laſſen, ob „nicht etwa von den vielen aus 
den dort aufgehobenen Pfarrkirchen St. Paul und St. Jodok 

vorhandenen Bet- und Kirchenſtühlen, beſonders aber von den 
drei Altären von St. Jodok das für die Spitalpfarrei Entbehr— 

liche in die neue Pfarrkirche paſſen und ihr um den Anſchlag 

überlaſſen werden könnte“, bezeichnete unterm 25. Mai 1820 
das Bezirksamt im Bericht an das Kreisdirektorium die Errich— 

tung dreier neuer Altäre nebſt Taufſtein als unumgänglich not— 

wendig. Die Beſichtigung, die Werkmeiſter Ritter in Konſtanz 

vorgenommen, hatte ein ganz negatives Ergebnis gehabt. Für 
dieſe vier Ausſtattungsſtücke lagen nun zwei Gberſchläge vor, 

einer von Bildhauer Brunner in Hüfingen auf 1450 fl. 

lautend und einer von Bildhauer Welte von Münchingen auf 
nur 680 fl., der letztere wurde dann auch vom Bezirksamt zur 

Genehmigung empfohlen. Die Kath. Kirchenſektion genehmigte 

aber am 7. September 1820 nur die Beſchaffung eines neuen Tauf— 

ſteines und bezüglich der Altäre den Ankauf und die Herrichtung 

des Hochaltares aus der Konſtanzer St. Paulskirche und erkundigte 
ſich beim Kreisdirektorium am 23. Dezember 1820, ob nicht aus 

der St. Johannkirche zu Konſtanz ein fraglicher Nebenaltar noch 

vorhanden und für die Kirche von Kommingen als Hochaltar 

verwendet werden könnte. Ritter, der mit dieſer Nachprüfung 
wieder betraut wurde, fand einen Altar genannter Kirche zwar 
noch brauchbar, aber er erforderte einen Koſtenaufwand von 100 

fl. (9. März 1821) und am 5. April 1821 genehmigte die Kath. 

Kirchenſektion die Abgabe des St. Joſephsaltares aus der 

St. Johannkirche in Konſtanz um 25 fl. und deſſen Herrichtung 

um 75 fl. Im Juni gleichen Jahres traf er in Kommingen ein
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und wurde zur Ausbeſſerung dem Faßmaler Welte in Münch— 
ingen gegeben “. 

Die zur Ausführung gelangten Entwürfe zeigen in manchen 

Einzelheiten Abweichungen von den erſten Riſſen Thierys, ſo iſt 

der Chor jetzt halbrund und gleich breit wie das Schiff. Das 

Portal hat über dem Sturz noch halbkreis örmigen Bogen und 

ein gleichartiges Fenſter in der Höhe des Faſſadenturmes. 
Königshofens. Die alte Kirche mit Raum für 400 

Menſchen, war zu Anfang des 19. Jahrhunderts bei einer Be— 
völkerungszahl von 1400 Seelen längſt unzureichend geworden, 

wiewohl ihr baulicher Zuſtand noch gut war. Am 5. Januar 
1829 überreichte Werkmeiſter Wießler einen Riß für eine 

erhebliche Erweiterung dem Kreisdirektorium. Bei dem Anver— 

mögen des Kirchenfonds wäre die Baupflicht den Zehntherren. 

Leiningen, Zobel und Juliusſpital in Würzburg obgelegen; doch 
ſuchten dieſe ſie auf die HSemeinde und Pfarrei abzuwälzen, „ein 

Kunſtgriff“, wie das Kreisdirektorium am 9. Mai 1829 meinte, 

„wodurch die für die Kirche notwendige Erweiterung nur hinaus— 

geſchoben werden ſoll“. Leiningen legte inzwiſchen (12. Oktober 

1829) auch ſeinerſeits einen Plan des eigenen Baumeiſters, wohl 

Brenners, vor; die Frage der Baupflicht wurde ſpäter durch 
einen Gerichtsentſcheid gegen die Zehntherren feſtgeſtellt. Aber 

die Leiningiſche Kanzlei wußte immer wieder neue Schwierig— 

keiten und Anklarheiten ausfindig zu machen, ſo, daß noch kein 

richtiger Bauplatz ausfindig gemacht und überhaupt kein Bau— 

plan da ſei, „denn der alte Wießler'ſche Riß habe ſich als un— 

zweckmäßig erwieſen; auch daß das Verhältnis der Beitrags— 

laſten der einzelnen Zehntherren noch nicht klargeſtellt ſei“ 

(20. Mai 1833). Am 10. Januar 1834 legte ſie aber doch den 
für eine Bevölkerung von 1600 Seelen berechneten und daher 

genügend großen Plan ihres Baumeiſters Brenner vor. 

Indes bezweifelte das Pfarramt, ob die Kirche die genügende 

184 Konrad Beyerle, der eingehend über die Verſchleuderung des 

Kircheninventars handelt (Geſch. der Pfarrei u. Kirche St. Johann zu 

Konſtanz [Freib. 1908] S. 390 fl.), erwähnt nichts über dieſen Altar. 

166 G.⸗L.⸗A. Bez.⸗Amt Borberg. Verwaltungsſachen. Königshofen: 

Kirchenſachen (Zugang 1908 Nr. 94). — Erzb. Archiv. Königshofen: 

Kirchenbauſachen.
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Ausmeſſung bekomme. In jedem Falle müßte ſie um 10 Schuh 
breiter werden, damit Mittel- und Seitengänge die nötige Breite 
erhielten, auch wird das Geſtühl vermißt und vier ſtatt nur 

zwei Beichtſtühle verlangt. Dieſen Bedenken ſchloß ſich, nach 
einem Reſtript der Anterrheinkreisregierung an das Amt Ger— 

lachsheim vom 12. Auguſt 1834, die Kath. Kirchenſektion an 

und forderte, daß die Seitengänge wenigſtens vier ſtatt zwei 

Schuh breit ſein und im Chor ſtatt des einen Fenſters im Chor— 
ſcheitel zwei ſeitliche angebracht ſein müßten. Indes einigte man 

ſich, nachdem die Grundſätze der Kath. Kirchenſektion für die 

Raumberechnung einer Kirche als für baupflichtige Grundherren 

nicht verbindlich von der Leiningiſchen Domänenkanzlei zurück— 

gewieſen waren, auf einer Tagfahrt über dieſe Frage mit der 

Gemeinde (20. Dezember 1834) und am 21. April 1835 konnten 

die Bauarbeiten verſteigert werden. Im Frühjahr folgenden 

Zahres war die Grundſteinlegung; am 13. Auguſt 1837 die kirch— 

liche Benediktion. Der Hochaltar, Beichtſtühle und Kommunion— 

bank wurden nach Entwürfen des Leiningiſchen Baukontrolleurs 

Klinkerfuß von Schreiner Külsheimer in Bronnbach 
hergeſtellt. Der Gemeinderat hatte für den Hochaltar ſtatt eines 

einfachen Kreuzes eines gewünſcht, das von zwei Flammen— 

urnen ſeitlich flankiert wird. Daß dieſer Hochaltar das nüch— 

ternſte und billigſte Ausſtattungsſtück war, was die Standes— 

herrſchaft anſchaffen konnte, beklagt ſpäter (11. September 1843) 

das Pfarramt: er ſei nur „ein aus Tannenholz gefertigter vier— 

eckiger, höchſt ſchwerfälliger und plumper Kaſten mit einem ein— 

fachen Kreuz ohne Chriſtusbild. Ein ſolcher Kaſten ließe den 

Chor einer derart großen Kirche in dem Grade leer und nackt, 

daß man nie in die Kirche gehen könne, ohne einen ſtörenden 

und widrigen Eindruck zu erhalten. Er ſtünde in gar keinem 

Verhältnis zu den Nebenaltären, die noch aus der alten Kirche 

übernommen, in einem ſchönen Stil mit ſchönen Stotuen und 
Gemälden verziert ſeien“. Auch die Kanzel und Beichtſtühle 

waren damals noch ohne jeden Anſtrich. Später kam ein Bild 

Deſchwandens auf den Hochaltar. 1895 hatte der Stif— 

tungsrat bei TLambert in Gmünd einen neuen Hochaltar be— 

ſtellt, den das Ordinariat als „zuſammengeflicktes, ſtilloſes Mach— 
werk“ ablehnte.
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Die Vergrößerung der Kirche wurde in der Weiſe durch— 

geführt, daß die alte Kirche ſamt Eingangstüren großenteils 

ſtehen blieb und dann der Erweiterungsbau ſamt Chor ange— 

hängt wurde. 
Konſtanz iſt in unſerem Zuſammenhang zu nennen 

wegen der ſtarken und durchgreifenden Anderungen und Ein— 

griffe, welche die teilweiſe uralten Kirchen durchzumachen 

hatten, der ungemein zahlreichen und brutalen Akte, mit denen 

hier ein fanatiſcher Geiſt religiöſer Aufklärung oder einer ſtil— 

puriſtiſchen Richtung zahlreiche Denkmäler der Vergangenheit 

entweder vernichtet oder durch Profanierung um allen geſchicht— 

lichen oder künſtleriſchen Wert gebracht hat. Wie zahlreiche 

Kirchen und Kapellen in den erſten Jahrzehnten nach der Säku— 

lariſation hier einfach niedergeriſſen oder ſchandbar entſtellt 

wurden, haben wir ſchon in der Einleitung kurz angedeutet““. 

Welche Motive da gelegentlich mitwirkten, zeigt beiſpielsweiſe 

das Vorgehen des Stadtrates gegen die ſchöne gotiſche St. Lo— 
renzkirche, deren Verſteigerung und Beſeitigung er ſeit 1810 
betrieb. Am 11. Ottober 1836 erfolgte ein neuerlicher Verſuch 

mit folgender Begründung: „Die der Stodtgemeinde zugehörige 

St. Lorenzkirche, in welcher ſchon ſeit langen Jahren (abgeſehen 

von einem mehr ärgerlichen als erbaulichen Winkelgottesdienſt, 

nämlich dem Abbeten von Roſenkränzen ohne Beiſein eines 

Prieſters) keine pfarrlichen Verrichtungen mehr ſtattfänden, iſt 

in einigen Teilen baufällig und wiederholt iſt angeregt worden, 

dieſes nutzloſe Gebäude auf irgend eine Art nutzbringend zu 

machen“. Im Jahre 1840 iſt das Kirchlein endlich verſteigert 

und abgetragen worden““. 

Münſter. Die altehrwürdige Biſchofskirche war durch 

die Folgen der Säkulariſation um ihren Ehrenrang einer Kathe— 

dralkirche gekommen und, auf die Gnade des Fiskus angewieſen, 
raſch einer bemerkenswerten Verwahrloſung anheimgefallen. 

186 Kurz iſt das Schickſal all dieſer kirchlichen Bauten von Motz 

behandelt in „Konſtanz, ſeine baugeſchichtliche und verkehrswirtſchaftliche Ent— 

wicklung“ (Konſtanz 1925) S. 49ff.; teilweiſe auch von K. Gröber in 

Kath. Jahrb. der Stadt Konſtanz 1913, 142. 

187 G.-L.-A. Bcezirksamt Konſtanz. Verwaltungsſachen. Konſtanz: 

Kirchenſachen. 
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Dazu kam noch eine Brandkataſtrophe, die am 10.11. Novem— 

ber 1824 den auf der Nordſeite des Münſters gelegenen „Stauf“ 

und Domherrnhof ſamt zwei Flügeln des Kreuzganges zerſtörte. 
Wenn nach einigen Jahren der Gedanke eines Wiederaufbaues, 

vor allem durch Weſſenberg betrieben wurde und die Regierung 
auch bereits die Wiedererrichtung genehmigt hatte, ſo brachten 

doch die vom Münſterpfarramt zugleich im Namen der Mehr— 
zahl der Konſtanzer Bürger geäußerten Bedenken den Plan zu 
Fall. Auch der von Bezirksbauinſpektor Shl angeregte Vor— 

ſchlag, die abgebrannten Teile auf der Südſeite des Münſters 
aufzubauen, fand keine Zuſtimmung. Die hier ſtehende z. T. 

noch frühmittelalterliche Biſchofspfalz wurde vielmehr ebenfalls 

(1830) beſeitigt und durch einen klaſſiziſtiſchen Neubau erſetzt 

und die vom Brand her noch erhaltenen reicheren Werkſtücke, 

wie Maßwerk u. a. wurde 1832 um 40 fl. an das Schlößchen 

des „Königs Hieronymus von Weſtfalen“ verkauft. 
Inzwiſchen hatte die Verwitterung des leicht löslichen Nor— 

ſchacher Steins an allen Teilen des Münſteräußern ſo ſtark um 
ſich gegriffen und den Bau in einen derart deſolaten Zuſtand 

gebracht, daß ſich die Hofdomänenkammer nach wiederholten 

dringlichen Vorſtellungen des Großh. Bezirksbauinſpektors Shl 
zu umfaſſenden Gegenmaßnahmen entſchließen mußte. Geplant 

waren vorerſt „nur ſolche Reparaturen, welche zur Erhaltung 
des Gebäudes notwendig ſind“. Darum wurde auch der erſte 

Voranſchlag von Shl auf das Gutachten des Baurates Fiſcher 

hin von 78 265 fl. auf 32 410 fl. herabgeſetzt. Erſt der als 

oberſte Inſtanz angerufene Baudirektor Hübſch gab dem Inſtand— 

ſetzungsprogramm eine weſentlich größere Ausdehnung. Seine 

Anordnung und Durchführung wurde dann auch in ſeine Hand 

gelegt. Die Arbeiten nahmen die Zeit von 1844—1860 in An⸗ 
ſpruch und haben dem Bau in der Hauptſache das Ausſehen von 

heute gegeben. Ich kann es nicht als meine Aufgabe anſehen, 

im Rahmen dieſer Arbeit auf alle Einzelheiten dieſer durch— 
greifenden Inſtandſetzung mich einzulaſſen. Es möge genügen, 

die wichtigſten Sanierungsverſuche, vor allem ſoweit ſie von 

grundſätzlicher Bedeutung waren, hier kurz zu verzeichnen. Die 

ganze Außenfront des Baues wurde gründlich wieder hergeſtellt 

durch Einſetzung neuer Steinplatten aus den Rorſchacher Brüchen;
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auch die zwei Seitenſchiffportale, von denen das ſüdliche nach 

alten Anſichten ſo ungemein maleriſch ausſah, wieder neu her— 
geſtellt. Es iſt keine Frage, daß man mit größter Sorgfalt und 

beſtem Willen hierbei verfuhr und die Formenſprache der Gotik 

in den Profilen möglichſt korrekt und ſauber nachzumachen ver— 
ſuchte. Aber dem Geiſt, aus dem heraus jene Formenwelt der 

Vergangenheit entſtanden war, blieb man ſo fern wie nur denk— 

bar, und ſo ſchuf man eine Reißbrettkunſt, die ſich glatt und 
egal anſieht und mit ihrer ſteiſen Lebloſigkeit unbefriedigt läßt. 

Daran ſind die verantwortlichen Meiſter Hübſch und die zwei 
ſich einander ablöſenden Bauleiter, Leonhard und Dycker— 
hoff, keineswegs ſchuld, ſondern die ganze Zeit, die ſolche 

unmöglichen Verſuche ſich zutraute. Nach Wiederherſtellung des 

Außenbaues ging man an ein noch größeres Anterfangen, an 

die Behandlung der Faſſade und ihres Turmaufſatzes, an der 

man ſchon Jahrhunderte hindurch ſich verſucht hatte. Eingaben 

des Vaterländiſchen Vereins, Vorſtellungen Weſſenbergs und 

der Bürgerſchaſt gaben ſchon 1849 den Anſtoß dazu. Das Vor— 
gehen von Hübſch war kühn, inſofern es in Abweichung von 

allem früheren Beginnen eine ganz neue Löſung brachte. Er 

entfernte die zwei Kuppelhauben über den Turmanſätzen und das 
dazwiſchen liegende ohnehin baufällige Wächterhaus und ſetzte 

auf dieſe Plattform einen ohne organiſche Vermittlung vom 

Anterbau her völlig ſelbſtändig aufwachſenden gotiſchen Mittel— 
turm. Geplant war er weſentlich kleiner und dann erſt in 

größerem Ausmaße aufgeführt (1850—51); der platte Abſchluß 
der zwei geplanten Türme wurde mit je vier Eckfialen beſetzt. 

Soviel man auch gegen die Formenſprache dieſes Turmes ſagen 

kann — es iſt im Grunde das gleiche, was ſich gegen alle der— 

artigen gleichzeitigen Verſuche vorbringen läßt —, ſo unaus— 
geglichen hier der alte Anterbau zur neuen Zutat ſteht, ſo hat 

Hübſch doch dem Münſter einen krönenden Abſchluß gegeben, der 
ſich als Wahrzeichen ſtärker ins Volksbewußtſein eingelebt hat, 
als die frühere Notlöſung. 

Auch das Innere wurde nach dieſen Arbeiten noch in An— 

griff genommen; und hier war es vor allem der Stilpurismus, 

der radikal gegen alles Nichtmittelalterliche vorzugehen ſuchte, 

aus Mangel an genügenden Mitteln aber ſeinen Fanatismus
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etwas bändigen mußte. Aber den klaſſiziſtiſchen Hochaltar, der 

1778 nach Entwürfen Fr. J. Chriſtians von Riedlingen im 

Chor erſtellt worden war, warf man hinaus, öffnete die drei 

hohen gotiſchen Chorſcheitelfenſter und füllte ſie 1858/66 nach den 

Plänen des Hiſtorienmalers Endres mit Glasmalereien, die 

durch ihre Farbengrellheit und-Diſſonanzen eine wahre Augen— 

tortur brachten, zur Zeit ihrer Anbringung aber höchſte Bewun— 

derung fanden. Von den weiteren Arbeiten im Innern des 

Münſters, die hauptſächlich auf die Seitenſchiffkapellen ſich er— 

ſtreckten und hier auch gelegentlich ſchwere Sünden vollbrachten, 

können wir um ſo eher abſehen, als ſie erſt den 80er und 90er 

Jahren angehören. 

Auguſtinerkirche“s. Nachdem das Kloſter 1812 

Spital geworden war, wurde die Kirche Pfarrgotteshaus (1813), 

das in den nächſtfolgenden Jahrzehnten ebenfalls den ſcharfen 

Beſen einer Verſchönerungskommiſſion über ſich ergehen laſſen 

mußte. Nach einer Inſtandſetzung der Gipsdecken in den Seiten— 

ſchiffen mußten die übel hergerichteten Stuckmarmor-Altäre 

gründlich in Behandlung genommen werden (1832/33). Gleich⸗ 

zeitig „benützte man dieſe Gelegenheit zu minderem Anſtoße des 

Volkes, die Kirche von überflüſſigen Altären, ewigen Lichtern und 

entſtellenden Bildern zu reinigen, und einige der letzteren, welche 

zu entfernen nicht tunlich war, ſchicklich zu faſſen, und an Stelle 

zweier ganz zweckwidriger Bilder zum Schluſſe der Altäre 

ſchicklichere Arnen ſetzen zu laſſen. Dadurch wurde der Fabrik 

die Anterhaltung zweier Altäre und zweier koſtſpieliger ewiger 

Lichter erſpart. Auch einige im Inventar verzeichnete Maria— 

Kleiger, Roſenkränze und Zeichen wurden zu einem zweck— 

mäßigeren Gebrauche verwendet. Die Kirche hat ebenſoviel an 

Zweckmäßigkeit gewonnen als für den Aberglauben verloren“ . 

Am dieſe Zeit wurde auch der Chor erhöht und man verſuchte 

in unauffälliger Weiſe den barocken Hochaltar zu entfernen. Die 

Spitalſtiftungsverwaltung, die über dieſe Maßnahme am 26. Juni 

188 G.⸗L.-A. Bezirksamt Konſtanz. Verwaltungsſachen. Konſtanz: 

Kirchenſachen. Auguſtiner. — Vgl. auch K. Gröber, Aus der Geſch. 

der Dreifaltigkeitspfarrei. Kath. Jahrb. für die Stadt Konſtanz, 1913, 

142 ff. 

189 Bericht des Spitalverwalters vom 6. Febr. 1833. 

Freib. Dioz.⸗Archiv N. F. XXXI. 18
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1833 vorſichtig berichtet, ſtellte die Aufſichtsbehörde, die See— 

kreisregierung ſchon vor vollendete Tatſache: man habe den 

Hochaltar, den man weiter vor gegen die Chorrückwand habe 

verſetzen wollen, abbrechen müſſen; dabei habe ſich heraus— 
geſtellt, daß er hoffnungslos baufällig war; Maler Weber 

ſei daher beauftragt worden, Riſſe und Aberſchläge für 

einen neuen Hochaltar zu fertigen. Die Seekreisregierung, 
die aber etwas hellhörig war, fand es (9. Juli 1833) 

„auffallend, daß der alte Hochaltar, welcher in früheren Zeiten 

abſichtlich zur Deckung der kahlen Wand in ſolcher Größe 

errichtet worden zu ſein ſcheint, plötzlich hinweggekommen iſt, 

ohne Genehmigung“; ſie wünſchte zu wiſſen, auf weſſen Gut— 

achten hin die Unbrauchbarkeit feſtgeſtellt worden ſei; ob ſchon 
ein Altarbild da ſei, wenn nicht, was ein ſolches koſtet und wer 
es bezahlt? Auf eine Anfrage der gleichen Regierungsſtelle 

(22. Oltober 1833), ob es nicht billiger und richtiger ſei, ſtatt 
eines ſolchen Altaraufbaues zur Deckung der kahlen Chorwand 

auf dieſer eine Freskomalerei anzubringen und auf den ernſten 
Vorhalt, daß es ſehr unrecht war, wegen des beſchädigten alten 

Altarblattes „den ganzen mit vorzüglichen Bildhauerarbeiten 

verzierten Hochaltar für unbrauchbar zu erklären und ohne ein— 

geholte Erlaubnis abzubrechen“, rechtfertigte ſich die Spital⸗ 

verwaltung (12. November 1833) damit, daß der Altar ſo 

hinfällig geweſen ſei und nur noch als Brennholz hätte dienen 
können; amtlicherſeits bezweifelte man dieſe Entſchuldigung ſehr 

und ſchrieb die Schuld der Eigenmächtigkeit des Pfarrers zu, 

der den Altar beſeitigt ſehen wollte. Ein Freskogemälde käme 

nach der Auffaſſung der Spitalſtiftungsverwaltung weſeatlich 
höher als ein Altarblatt, zudem fände ſich in Konſtanz kein 
geeigneter Maler für erſteres. Einige Jahre ſpäter war die 

Stiftungsverwaltung anderer Anſicht und hat auch einen 

„Künſtler“ dafür gefunden. Am 21. Oktober 1840 meldete ſie 

dem Bezirksamt: „Der Kirchenchor endet mit einer 41 Schuh 

hohen und 29 Schuh breiten, ebenen Wand, welche weder durch 

ein Fenſter noch ſonſt etwas unterbrochen iſt. An dieſe Wand 

muß der Hochaltar geſtellt, und wenn er nicht ärmlich ausſehen 

und jedes Auge beleidigen ſoll, ſo großartig ausgeführt werden, 

daß der größte Teil der Wand dadurch bedeckt wird. .. Wenn
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man neue Koſten ſparen und doch den Zweck erreichen will, 
dann kann dies durch eine auf die Rückwand kommende Malerei 

geſchehen. Der angefertigte Riß entſpricht dieſem Zweck, auch 
dem Bauſtil der Kirche, ſtimmt mit den ſchon vorhandenen 

Seitenaltären überein, iſt auf die Altarmaße und den Taber— 
nakel genau berechnet und deckt die Wand.“ Der Riß, dem die 

Seekreisregierung am 6. November 1840 die Genehmigung 

erteilte, war von dem Maler Thurau Polikeit. 

St. Stephanwe. 1805 war die Kirchendecke in einem 
derart ſchlechten Zuſtand, daß Landbaumeiſter Thiery eine 

unmittelbare Gefahr für die Kirchenbeſucher dadurch gegeben 

ſah. Die ſtaatlichen Behörden lehnten aber vorerſt die Be— 
willigung von Mitteln ab, weil erſt durch Verhandlungen über 

das künftige Schickſal der Kirche entſchieden werden ſollte. 1807 
ſtand man vor der Frage, den Gottesdienſt wegen drohender 

Lebensgefahr aus der Kirche zu verlegen. Ihr Schickſal entſchied 

ſich im folgenden Jahre und es hing davon ab, ob St. Stephan 

oder die nahe Franziskanerkirche als Pfarrkirche erhalten bleiben 

ſolle. Auf eine Anfrage der Oberrheinkreisregierung vom 

3. September 1808, ob alle in Konſtanz befindlichen Kirchen 

dem katholiſchen Kirchen- oder Religionsfond angehören und 
wenn nicht, welche dem höchſten Landesherrn eigentümlich und 

zu deſſen ſreier Verfügung ſtehen, berichtete das Bezirksamt. daß 
leine Kirchen bekannt ſeien, auf welche jemand anderer als der 

katholiſche Kirchenfond Anſpruch hätte, ausgenommen die vor— 

malige Dominikanerkirche, welche mit der Inſel an den Fabri— 
kanten Macaire, und die Auguſtinerkirche, welche vermöge 

Traktates zwiſchen dem Auguſtiner-Konvent und dem ſtädtiſchen 

Spital an das letztere übergegangen ſei. Bei der Wahl zwiſchen 

St. Stephan und der Barfüßerkirche, die von einer gutachtlichen 

Außkerung des Landbaumeiſters Thiery abhängig gemacht werden 

ſollte, ſetzte ſich das Bezirksamt mit allem Nachdruck für erſtere 

Kirche ein 27. März 1809): es ſei unbegreiflich, wie ein Zweifel 
entſtehen könnte, welches von beiden Kirchengebäuden das ſchick— 
lichere für eine Pfarrkirche ſei. St. Stephan ſei in allen Haupt⸗ 

100 G.⸗L.-A. Bez.⸗Amt Konſtanz. Verwaltungsſachen. Konſtanz: 

Kirchenſachen J. und Domänenverwalkung Konſtanz. Kirchenſachen, 

St. Stephan, Faſz. 533. 
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teilen ſehr ſolid, ſehr geräumig, ſehr luftig und geſund, habe 

einen ganz maſſiven Turm aus Hauſteinen mit einer guten und 

ſchönen Uhr, mit einem vorzüglichen und reichen Geläute, und 

ſei durch mehrere freie Zugänge leicht zu betreten. Die Fran— 

ziskanerkirche habe nur ein armſeliges Mendikantentürmchen 
mit ein paar gellenden Schellen; zudem nur einen wenig von 
der Stadtmauer, alſo in einem Winkel liegenden Haupteingang 

und nur noch eine einzige Nebentüre. „Der Raum, ſo wenig 

als die einem Tempel würdige Höhe, kömmt jenem der 

Stephanskirche bei. Die Decke ſei in beiden Kirchen ſchadhaft, 

und wenn die Koſten der Reparatur bei der geringen Aus— 

dehnung für die Franziskanerkirche nur ein weniges geringer ſei 

ols für St. Stephan, ſo werde das ausgeglichen durch den dafür 

hier vorhandenen Fond. Thiery ſei zur Zeit in Rudolſtadt 

landesabweſend, ſo daß ſein Gutachten nicht eingeholt werden 

könne. Es genüge aber jeder Augenſchein, um hier leicht die 

Wahl treffen zu können.“ 

Mit dem für die Deckenreparatur in St. Stephan vor— 

handenen Fond hatte das Bezirksamt angeſpielt auf ein Legat 

von 1000 fl., das der Biſchöfl. Geiſtl. Ratsfiskal und Chorherr 

von St. Stephan, Alrich Ignaz Leopold von Meerhard auf 

Bernegg für den angegebenen Zweck unter beſtimmten Be— 

dingungen hinterlaſſen hatte. And als 1811 die Chorherren 

wegen der Schadhaftigkeit der Decke Abbruch des ganzen Lang— 

hauſes beantragten, wurde die Entſcheidung akut. Der Bruder 

des Teſtators, Oberarzt Franz KXaver von Meerhard auf Bern— 

egg erklärte (8. April 1811, daß für Herſtellung der Stuckdecke 
von St. Stephan die hierfür vermachten 1000 fl. ſofort verfüg⸗ 

bar ſeien, wenn ihm eine amtliche Zuſicherung der daran ge— 

knüpften Bedingungen gegeben würde, daß die Leichname des 

in der Kirche beigeſetzten Stifters und ſeiner Eltern niemals 

-ousgegraben und die von ſeinem Ur- und Großonkel in die 

Kirche vergabten drei Statuen, St. Sebaſtian, St. Heinrich und 

St. Michael, auch das von dieſen vermachte Silber, nämlich ein 

Silber⸗ und ein vergoldeter Kelch mit Granaten und geſchmelzten 

Zeichen, ſamt den zugehörigen Kännchen, auch das große ſilber— 

beſchlagene Meßbuch niemals veräußert werden dürften. Dieſer
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Revers wurde durch das Bezirksamt am 26. April 1811 aus- 

geſtellt und daraufhin die Decke inſtand gebracht. 

In den 20er und 30er Jahren ging man auch hier ans 
durchgreifende Reinmachen. Es kam 1831 ein neuer Fußboden 
mit neuem Geſtühl, 1832 ein neues Chorgitter in die Kirche 

und 1843 beantragte der Stiftsvorſtand, daß „infolge der vor— 

genommenen Verſchönerungen“ notwendig auch ein neuer 

Pfarraltar hergeſtellt werden müſſe. Zur Deckung der großen 
Auslagen ſchlug der Stiftungsvorſtand einen Verkauf der ent— 

behrlichen, von Stiftern geſchenkten Effekten, wie Ringe mit 
Edelſteinen, Kreuze, Vaſen, Lampen und andere Prezioſen vor, 

über deren Herkunft und Wert allerdings die Verzeichniſſe ſehr 

mangelhaft Auskunft gaben. Trotzdem das Bezirksamt und die 

Kreisregierung ſchwere Bedenken erhoben und auf die 

Kränkung für die Nachkommen der Stifter hinwieſen, ſolche 

Gaben, die eine ganz andere Beſtimmung hatten, dem öffent— 

lichen Verkauf ausgeſetzt zu ſehen, und auf die bedenkliche Rück— 

wirkung auf künftigen Stifterwillen, der ſich hüten würde, ein 

ſolches Geſchenk oder Vermächtnis einer Kirche zu machen, 
beſtand der Stiftungsvorſtand auf ſeinem Vorhaben und konnte 

nicht raſch genug und ohne die kluge Sicherung einer Ab— 

ſchätzung durch Sachverſtändige abzuwarten, die Genehmigung 
zur Verſteigerung erhalten. 

Im Zuſammenhang mit der Legung des neuen Fußbodens 
wurden auch die beiden ſeit 1812 ſchräg am Chorbogen ſtehenden 

Altäre, der hl. Dreifaltigkeit und des hl. Nikolaus, Stiftungen 

der Familie Leiner (1735) und Gaßner (1739) entfernt, um 
„dieſen Tempel, der anfängt, eine Zierde hieſiger Stadt zu ſein“, 

„von der geſchmackloſen Aberladenheit zu reinigen und ſeine 

vormalige einfache Erhabenheit wieder herzuſtellen. Die be— 

ſagten Altäre verdankten ihr Daſein nur einem geſchmackloſen 

Zeitalter“. Gegen dieſes Vorgehen lief beim Bezirksamt eine 

Vorſtellung mit den Anterſchriften zahlreicher Konſtanzer, 
darunter auch von Frl. Ellenrieder ein (7. Juli 1843); die Ent⸗ 

ſernung der beiden alten Altäre liege weder im Intereſſe der 

Kunſt noch überhaupt in dem der Verſchönerung, ſetze ſich zudem 

in Widerſpruch mit der jüngſten Kabinetsordre des Groß— 

herzogs (27. März und 13. April 1843), durch die verlangt
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werde, für die Erhaltung der kirchlichen Gemälde und ſonſtigen 

Kunſtwerke die wachſamſte Vorſorge zu treffen. In St. Stephan 
ſei ohnehin ſchon ziemlich aufgeräumt worden; man ſollte aber 

in den katholiſchen Kirchen ſtets die Mittellinie zwiſchen ge— 
ſchmackloſer Aberfüllung und einer die Kunſt zerſtörenden Leere 

zu erhalten ſuchen. Die Antwort des Stiftungsvorſtandes vom 

4. September und gegen eine Rekursanmeldung der Beſchwerde— 

führer vom 23. Dezember 1843 iſt ſchroff und faſt beleidigend 

ablehnend: Seit 10 Jahren gebe er ſich Mühe, dieſem Tempel 

ein möglichſt würdevolles und durch Wiederherſtellung der 

urſprünglichen edlen Formen ſeines Bauſtils ein erhabenes 

Ausſehen zu geben. Man habe mit dem Turme angefangen 
und deſſen obere Hälfte neu gemacht, mit Kupfer belegt. ... 

Zu Anfang dieſes Jahres habe man zur Ausſchmückung des 

Chores die beiden großen Bogenfenſter ſeitlich des Hochaltares 
mit Glasmalereien ausgefüllt. Die Entfernung der beiden 

Altäre ſei notwendig geweſen, „weil ihre gegenwärtige Stellung 

ein auffallender architektoniſcher Mißgriff war und ſie ſelbſt 
durch ihre ungeeignete Form und mit allen übrigen Altären in 

Widerſpruch ſtehende Färbung nur Störung der wünſchens— 

werten Harmonie des Ganzen hervorbringen würden. And daßz 

die Verfügung des Miniſteriums vom 27. März beobachtet wird, 

beweiſen die ſchönen alten Gemälde, die aus dem veralterten 
Schutt heraufgezogen und gereinigt und verziert in der Kirche 

wieder aufgeſtellt wurden. Neben den kompetenten Kennern, 
die die Maßregel nur billigten, hätten einige Wühler aus einem 

zur Beurteilung der vorliegenden Frage weder vom rechtlichen 
noch techniſchen Standpunkt befähigten Eifer einfältig gutmütige 

Gemüſegärtner außerhalb der Stadt, einige Taglöhner und 
dann Trögler aufgehetzt, als wenn man das Weſen der Religion 

angreifen oder die Religion gar ſchänden wollte ... Und das 

Arteil der Frl. Ellenrieder iſt nicht das Ergebnis ihres Kunſt— 
ſinnes, wohl aber ihrer zähen Anhänglichkeit an das Alther— 

gebrachte und ohne Zweifel mehr noch das Reſultat ihrer gut— 

mütigen Nachgiebigkeit gegen die zudringlichen Anterſchriften— 

ſammler“. Die zwei Altäre aus der ſchlimmen Barockzeit fielen, 

den Proteſten zum Trotz, mit Zuſtimmung der Kreisregierung 

und ſo wurde nach und nach der Tempel in ſeinen „geſchmack—
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vollen, harmoniſchen“ Zuſtand verſetzt. Im Jahre darauf, 1844, 

wurden die 12 Apoſtel und die zwei Figuren des hl. Stephanus 

und Nikolaus, neu gefaßt mit weißem Glanz-Anſtrich und Gold— 
ausfaſſung, ſtatt des erſt vorgeſehenen Steinfarbenanſtrichs. 

Kronaur. 1751 wurde der Turm als in hohem Grade 

reparaturbedürftig geſchildert; die Koſten für Inſtandſetzung 

dachte man aus dem Aberſchuß der Pfarreinkünfte auſbringen 

zu können. 1753 wurden die Herſtellungsarbeiten auch in 

Angriff genommen. Aber ſchon 1756 war auch die Kirche 

ſelber dem Einſturz nahe; ſie wurde nach Weiſung des Fürſt— 

biſchöfl. Baumeiſters Lorenz Stahlwꝛ 1761/62 neu gebaut. 

Die Baupflicht war durchaus nicht klar. Sie wurde in langen 
Verhandlungen 1761 feſtgelegt und durch eine Verordnung des 
Speierer Biſchofs Franz Chriſtoph von Hutten vom 29. Nov. 

1764 ſo verteilt, daß ſie für den Neubau von Chor und Lang— 
haus in gleichen Teilen die beiden Zehntherrn, die Biſchöfliche 

Rentkommer und den Pfarrer traf, am Turme die Gemeinde, 

an der Sakriſtei den Heiligenfond, für Unterhaltung des Lang— 

hauſes die Zehntherrn, des Chores den Kirchenfond; für die 

Zukunft ſollte an Langhaus und Chor primär der Fond bau— 
pflichtig ſein, bei ſeiner Inſuffizienz die Zehntherrn. 1795 be— 

kam die Kirche einen neuen Hochaltar in noch barockem Aufbau, 

mit einer Kreuzigungsgruppe im Mittelfeld, einer Anzahl 

Engel und Engelsköpfchen und 2 Seitenfiguren des hl. Seba— 

ſtian und Antonius. 1811 wurde er durch die Vergolder Gün— 
ther und Thurner von Bruchſal gefaßzt, die Architekturteile 

mehrfarbig marmoriert, das Figurale weiß gehalten und alle 

Verzierungen und die Tabernakelniſche mit Glanzgold gedeckt. 

4% G.-L.-A. Bez.⸗Amt Ph lippsburg. Verwaltungsſachen. Kronau: 

Kirchenſachen. Faſz. 1810/6. — Hofdomänenkammer. Amt Kißlau. 
Kirchenbaulichkeiten. Faſz. 112 (Zugang 1927 Nr. 13). — Erzb. Archiv. 

Kronau: Kirchenbauſachen. Vgl. Valdenaire in Oberrh. Zeitſchr. 

N. F. 40, 183. 
192 Sohn des 1755 verſtorbenen Hofarchitekten Johann Georg 

Stahl, 1730 geboren, Schüler Balth. Neumanns und Nachfolger des 

Vaters als Hofbaumeiſter, 1756/59 mit der Wiederherſtellung des Domes 

von Speier befaßt. Geſt. 4. Sept. 1774. Vgl. Bad. Kunſtdenkmäler 

INX. 2, 99 ff.
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Anterm 3. März 1832 berichtete der Stiftungsrat an das 

Bezirksamt, daß die Kirche für die auf rund 1000 Seelen 
angewachſene Gemeinde um mehr als die Hälfte zu klein ſei, da 

ſie nur 400 Perſonen faſſe. „Die übrigen ſtehen auf der Stäge 

oder außerhalb der Kirche. Beinahe kein Sonntag oder Feier— 
tag vergeht, beſonders an ſchwülen Sommertagen, wo nicht 

durch das immerwährende Abelwerden Störungen bei dem Got— 

tesdienſte vorfallen. Bei Regen oder Kälte muß ein Großteil 

um der Geſundheit willen zu Hauſe bleiben. Der ſchon wie— 

derholt geſtellte Antrag auf Erweiterung des Gotteshauſes ſei 

bisher unerhört geblieben, da die mitbaupflichtige Pfarrei ſchon 
ohnehin eine Abgabe von 912 fl. habe und das Großh. Vrar 

ſich nicht belaſten wolle. Bei der jetzigen Vakatur könnte die 

Pfarrei ſolange in Adminiſtration bleiben, bis die Mittel für 
die Kirchenerweiterung aufgebracht ſeien.“ Der alsbald vom 

Bezirksamt zu einem Gutachten aufgeforderte Bezirksbauinſpek⸗ 

tor Dyckerhoff von Mannheim ſtellte die Notwendigkeit 

eines weſentlich größeren Kirchenraumes feſt. Eine Ver— 

größerung könne aber nur durch einen vollſtändigen Neubau 
unter Erhaltung des alten Turmes erzielt werden (A. Juni 1832). 

Inzwiſchen war die Pfarrei neu beſetzt worden und die Kirchen— 
baufrage trat einige Jahre in den Hintergrund, bis 1835 die 

Forderung nach einem neuen Anſtrich des völlig ſchwarz gewor— 
denen Innern erhoben und von der Gemeinde anläßlich eines 

Rügegerichtes ſtatt dieſes Proviſoriums der Wunſch nach einer 

Kirchenvergrößerung geltend gemacht wurde. Auffallender— 
weiſe war der mitbaupflichtige Pfarrer zu dieſen Verhandlungen 

nicht beigezogen worden, ſo daß er ſich (16. März 1836) dem 

Amte gegenüber beſchwerte und erklärte, daß er ſich dem Votum 

der Domänenverwaltung anſchließen, jedenfalls aber einer 

höheren Entſcheidung ſich fügen werde; jedoch werde er, wenn 

gebaut werden ſolle, beantragen, daß vorher die Zehntablöſung 

durchgeführt werde, worauf die Kronauer nach Luſt bauen 
könnten. In längeren Ausführungen an die Domänenverwal⸗— 

tung legte er dar, daß es noch andere Möglichkeiten, mehr Raum 

zu ſchaffen, gebe, ſo Anbringung ſeitlicher Emporen und Ver— 
längerung der Kirche über den Chor hinaus. Hätte die Ge⸗ 

meinde den Neubau zu erſtellen, wäre ihr die Kirche noch
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lange groß genug. Bauinſpektor Dyckerhoff, der nochmals um 
ein Gutachten erſucht wurde, hielt an ſeiner Auffaſſung vom 

Juni 1832 feſt und zu gleichem Urteil kam auch Bauinſpektor 
Fiſcher von Karlsruhe, der die von Pfarrer Lorenz Koch 
gemachten Vorſchläge einer Erweiterung als unzuläſſig verwarf. 

Auf Anfrage der Kath. Kirchenſektion, ob er ſeiner Baupflicht 

nachkommen werde, erklärte der Pfarrer unterm 27. Okt. 1836, 
daß, wenn der Neubau höheren Ortes beſchloſſen werde, er 

ſeine Pflicht keineswegs ablehnen werde. Nur müſſe er ſich 
beſchweren, daß gerade jetzt gebaut werden ſolle, da die Kirche 

doch normaler Weiſe Platz genug, und er noch andere 

Laſten auf ſich habe und das Bodenerträgnis der letzten Jahre 

ſehr gering geweſen ſei. Auch die Domänenkammer ſuchte die 

Angelegenheit noch möglichſt hinauszuziehen. Die Verſicherung 

der Gemeinde, die Frondleiſtungen nur in beſchränktem Am— 

fang übernehmen zu können, lehnte ſie rundweg als ungenü— 

gend ab, ebenſo blieb der Antrag, die 1837 wieder vakant gewor— 
dene Pfarrei einige Jahre lang nur durch einen Verweſer ver— 

walten zu laſſen, unerfüllt. Zwar regte die Unterrheinkreis— 
regierung am 31. Juli 1839 bei der Hofdomänenkammer noch 

einmal an, dieſe nötige Erweiterung der Kirche baldigſt vor— 

nehmen zu laſſen; am 10. November 1839 aber erfolgte auf 

eine Anfrage die überraſchende Erklärung der Gemeinde, daß 

ſie von einem Neubau vorläufig abſehen wolle, wenn die 

Kirche innen und außen verputzt und angeſtrichen werde. Mit 
größter Beſchleunigung ordnete die Hofdomänenkammer (10. Fe⸗ 

bruar 1840) dieſe Arbeit an. In den nächſten Jahren kam 
dann die Zehntablöſung und damit fiel die Baulaſt der Ge— 

meinde zu. Jahre vergingen jetzt, bis der bereitgeſtellte Bau— 

fond ſo angewachſen war, daß an die Ausführung des ein Men— 

ſchenalter hindurch betriebenen Neubaues zu denken war. Erſt 

am 10. Dez. 1860 konnte der Stiftungsrat den Plan zum Neu— 

bau, den Baudirektor Hübſch entworfen hatte, der Kirchen— 
behörde zugehen laſſen. In der alsbaldigen Genehmigung wird 
dem Meiſter noch beſonders gedankt „für die Mühe und Sorg— 

falt, die er aufgewandt für den im kirchlich katholiſchen Sinn 

entworfenen Plan“. Im Frühjahr 1861 wurde der Grundſtein 

gelegt und im Sommer 1862 die neue Kirche konſekriert. Vom
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alten Gotteshaus blieb der teilweiſe noch romaniſche Turm an 

der Seite des Neubaues ſtehen, erhielt aber eine Aufſtockung. 

Am Außern iſt auch hier das bekannte Mittel von Hübſch durch 

den Wechſel von gelben und roten Sandſteinen farbige Be— 

lebung zu erzielen, angewandt. Das mit einer Holzbalkendecke 

abgeſchloſſene Innere weiſt eine wohltuende Weiträumigkeit auf. 

Im Chor gut wirkende Wandbilder. 
Kuppenheim“e. Die alte Kirche des 15. Jahrhun— 

derts hatte im Laufe der Zeit mehrfach ſchwere Brände zu 
erleiden gehabt, ſo im 30jährigen und im Orléaniſchen Krieg: 
im letzteren war ſie bei Zerſtörung der Stadt, am 24. Aug. 1689, 

bis auf die Amfaſſungsmauern niedergebrannt. Spät erſt 
wurde ſie notdürftig wieder hergeſtellt. Zu Anfang des 

19. Jahrhunderts erwies ſich dieſer alte Bau aber für die 
auf 1500 Seelen angewachſene Kirchſpielsbevölkerung, zu der 

auch Rauental und Oberndorf zählten, als um die Hälfte zu 

klein. Das Oberamt Raſtatt hielt darum in einer Vorſtellung 

an die markgräfliche Regierung (30. Okt. 1801) eine Erwei— 

terung oder Vergrößerung für dringend notwendig und eine 

Ortsbeſprechung unter den baupflichtigen Inſtanzen (Domkapitel 

Speier ſür das Langhaus, die Gemeinde für den Turm, Hei— 

ligenfond für die Empore, Pfarrer für den Chor) für wün— 

ſchenswert. Im Juni des folgenden Jahres wurde die Ge— 
meinde aber auch wegen der Baufälligkeit der Kirche, die eine 

ſchleunige Reparierung erheiſche, vorſtellig. Anterm 2. April 

1803 wurde Generalmajor Vierordt durch ein Hofrats— 

protokoll aufgefordert, „wegen dieſem Bauweſen gelegentlich 

einen Augenſchein aufzunehmen und Riß und Aberſchlag zu 

fertigen.“ Die politiſche Neuordnung, die die nächſten Jahre dem 

Lande brachten, mag es verſchuldet haben, daß fünf Jahre hin— 
durch jede weitere Aktion unterblieb. 1808 ſtarb Pfarrer Glück 

nach 34jähriger Wirkſamkeit am Orte. Er hatte nach den Schil— 
derungen ſeines Nachfolgers Herr (ſeit Januar 1809) die 

Kirche, beſonders den Chor, an dem er baupflichtig war, in 

einem Zuſtand hinterlaſſen, daß wenigſtens 400 —500 fl. nötig 

103 Erzb. Archiv. Kuppenheim: Kirchenbauſachen. — G.L.-A. Ober⸗ 

amt Raſtatt. Verwaltungsſachen. Kuppenheim: Kerchenſachen. Faſz. 1559. 

2 Faſz. Spezialakten.
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waren, die Fenſter und den Plattenboden wieder herzuſtellen. 

Der letztere war nach Schilderung des Oberamts ſo ruinös, 

„mit Löchern und Vertiefungen durchſetzt und ohne eine einzige 

gute Platte, daß man wohl acht haben mußte, um ſolche ohne 
Schaden zu paſſieren. Die Fenſter waren zum Teil ganz, zum 

Teil zur Hälfte vom Pfarrer zugemauert worden, um die An— 
terhaltungskoſten möglichſt zu vermindern“. An den noch vor— 

handenen war das Blei ganz unbrauchbar geworden. Ange— 
ſichts dieſer Verwahrloſung wurde man einig, die Koſten für 

Wiederherſtellung des Chores, der nach dem Neubauplan ſtehen 

bleiben ſollte, nicht dem eben ernannten Pfarrer, ſondern der 

Erbmaſſe des Verſtorbenen aufzubürden. Herr ſteuerte frei— 

willig 50 fl. bei und erbot ſich außerdem, aus dem Einkom— 

men jährlich 20 fl. zur Bildung eines Fonds für Bauunterhal— 

tung des Chores abzugeben, was auch die Genehmigung der 

Oberbehörden fand. Inzwiſchen waren Riſſe und Aberſchlag 
für eine Erweiterung der Kirche von Generalmajor Vierordt 

eingetroffen, die laut Kammerprotokoll vom 10. Sept. 1810 

genehmigt und zur alsbaldigen Ausführung zurückgegeben wur— 

den. Vom alten Bau blieben erhalten Chor und ein kleinerer 

Teil des Langhauſes; der Turm dagegen fiel und wurde auf 

Koſten der Gemeinde neu erſtellt, und zwar in ſolider Stein— 
ausführung; für die Verlängerung des Langhauſes war erſt 

durch das Hofratskollegium angeordnet, die gleiche Dachhöhe, 

die auch der alte Bau hatte, beizubehalten. Doch erwies ſich 

das nach einem Bericht des Oberamtes (30. Juni 1810) als 

unmöglich, weil die Kirche mehr einem langen Schlauche gleich 
geſehen hätte und bei der geringen Höhe des alten Gotteshauſes 

in höchſtem Maße geſundheitsſchädlich geweſen wäre. Am 
15. Juni 1810 wurde durch den Neffen des Planfertigers, 

Vierordt, die Bauführung an Joſeph Wagner von Baden 
übertragen; am 4. September fand die in außerordentlichem 

Grade feierliche Grundſteinlegung durch Großherzog Carl Fried— 

rich ſelber ſtatt. Von Pfarrer Herr liegt ein anſchaulicher Bericht 

mit genauer Beſchreibung des ganzen Zeremoniells, der feſt— 

lichen Ausſchmückung für den beſonderen Anlaß und eine Ab— 

ſchrift der Grundſtein-Arkunde vor. Sogar eine eigene Denk— 

münze wurde für die Feier geprägt. Am 28. Dezember meldete



284 Sauer 

der Pfarrektor dem Amt, daß das Speieriſche Vikariat mit der 

Benediktion der fertigen Kirche den Prälaten von Schwarzach 

Gieronymus Krieg) betraut habe, und daß man „aus Mangel 

der erforderlichen Geiſtlichen dafür einen Werktag, nämlich den 

künftigen Montag auserſehen habe“. Das Oberamt bemerkte 

vorſorglich dazu, man erwarte aber, „daß es keinen Anlaß zu 
einem Feiertag gebe, wolle aber doch während dem Gottesdienſt 

öffentliche und geräuſchvolle Arbeiten verbieten“. Zur Innen— 
ausſtattung hatte ſich Herr aus der Jeſuitenhofkirche zu Ettlingen 

drei Altäre mit Märtyrerleibern, Beichtſtühle, Kanzel und Kom— 

munionbank geben laſſen. Er hat außerdem der Gemeinde einen 
ihr zur Beſtreitung ihrer Baulaſt geliehenen Betrag von 1400 fl. 

geſchenkt und überdies zahlreiche Reiſen für den Bau ohne jede 

Gegenforderung gemacht, dafür ſprach ſie in einer Arkunde ihm 

den Dank aus und überwies ſeinen Dienſtboten ein Geſchenk von 

10 Louisdor. Die Kirche, die ihren Bauherrn auch nicht reſtlos 
befriedigte, ihn vielmehr zu einer ſcharfen Kritik im Landtag 1833 

veranlaßte, brannte 1868 bis auf die Amfaſſungsmauer des Tur— 

mes nieder. Nach notdürftiger Wiederherſtellung wurde zu An— 
fang unſeres Jahrhunderts ein gotiſcher Neubau errichtet. 

Pfarrektor Herr ſuchte ſich an ſeiner langjährigen Wir— 

kungsſtätte noch durch einen andern Kirchenbau zu verewigen, 

der aber auch nicht von langem Beſtand war. Nachdem er ſich 

mit der ihm eigenen Anerſchrockenheit und mit ſcharfer Ableh— 
nung des Zeitgeiſtes erfolgreich um den Fortbeſtand der alten 

Antoniuskapelle und der darin üblichen Andacht gegen welt— 

liche und geiſtliche Behörden gewehrt hatte, ließ er ſie großenteils 

nach ſeinen Angaben durch den Werkmeiſter Joh. Belzer 

1818/20 in klaſſiziſtiſchen Formen neu erbauen. Sie wurde 1888/90 

durch das Erzb. Bauamt Karlsruhe in ihrem alten Charakter 

völlig verändert, der „alte ſtilloſe Chor“ durch einen neuen erſetzt 

und der übrige Bau in neugotiſchem Stil hergeſtellt . 

Kupprichhauſenn“s. In einem Amtsbericht vom 
20. Nov. 1818 wird die alte, / Stunde abſeits des Ortes und 

1 Vgl. Rögele, Franz Joſef Herr (Karlsruhe 1927) S. 37ff. 

Vgl. auch Freib. Kirchenbl. 1890, 652/56; 1891, 201—206. 

95 G.⸗L.⸗-A. Bez.⸗Amt Borberg. Verwaltungsſachen. Kupprichhauſen: 

Kirchenſachen.
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ganz iſoliert gelegene Kirche als hoffnungslos baufällig und 

äußerſt feucht und ungeſund geſchildert; der Turm ſei dem 

Einſturz nahe und nicht mehr zu reparieren, weshalb ſeine un— 

verzügliche Abtragung verfügt werden mußte. Es ſei auch viel 

zu wenig Raum in der Kirche, ſeit ſie von Aiffingen und Lengen— 
rieden noch beſucht werde. Baupflichtig ſei die Gemeinde, die 

aber nicht imſtande ſei, die Koſten zu tragen; es könnte nur durch 

eine Kollekte, durch Zuwendung aus dem kath. Heiligenfond 
und von Bauholz aus dem Gemeindewald geholfen werden. 

Baumeiſter Streiter ſchilderte 1819 in ähnlicher Weiſe die 

Lage, und ebenſo am 20. Mai 1820 der vom Kreisdirektorium 
zum Gutachten aufgeforderte Kreisbaumeiſter Weis. Jetzt war 

auch der Kath. Kirchenſektion die Notwendigkeit eines Neu— 

baues außer Frage; ſie erteilte am 15. Juni 1820 den Auftrag 
zur Plan- und Aberſchlagsfertigung und legte der Gemeinde eine 

Kapitalaufnahme nahe. Schon im September 1820 konnten die 

Riſſe und Aberſchläge des Baumeiſters Weis dem Dekanat 
bezw. Pfarramt vorgelegt werden. Kleinere Anſtände, die der 

Pfarrer machte, werden vom Dekan als belanglos bezeichnet. 

Amfangreiche Kollekten im badiſchen Hinterland brachten der 

Gemeinde immerhin manche Erleichterungen. Trotzdem ſcheint 
ſie ihre Leiſtungsfähigkeit überſchätzt zu haben. Denn als die 

Bauarbeiten, die 23. Oktober 1821 dem Maurermeiſter See— 
berger von Borxberg zugeſprochen wurden, im Frühjahr 1822 

endlich in Gang kamen, ſetzten auch alsbald die Schwierigkeiten 

der Geldbeſchaffung und unaufhörliche Auseinanderſetzungen 

wegen der Frondleiſtungen mit dem Akkordanten ein. Sie 

nahmen bald ſo akuten Charakter an, daß mit amtlicher Zu— 
ſtimmung die Weiterführung des Baues auf ein Jahr ver— 

ſchoben werden mußte. Im Sommer 1823 wurden die Arbei— 
ten wieder aufgenommen und waren in der Hauptſache im 

Herbſt 1823 abgeſchloſſen. Die Inneneinrichtung nahm noch 
bis ins folgende Jahr in Anſpruch. Die Kirche hat ein auf— 
fallend breites, weiträumiges Langhaus und rechteckigen Chor. 

Der Faſſadenturm ſchließt mit Zeltdach, auf das nochmals ein 

kleines Helmtürmchen geſetzt iſt. Hohe oblonge Fenſter 

ſchließen oben mit Bogen; die Haupt- und Seitentüren haben 

geraden Sturz. Für den Beichtſtuhl hatte der Stiftungsvor—
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ſtand ſich von Schreiner Kappes in Lengenrieden einen Riß 

machen laſſen, der noch ſtark die Rokokoformen zeigt und nur 

24 fl. koſten ſollte. Kreisbaumeiſter Weis lehnte ihn aber „weil 

ſchlecht konſtruiert und in die Kirche nicht paſſend“ ab (25. Jan. 
1825) und präſentierte zwei verſchiedene von Külsheimer in 

Bronnbach gefertigte Riſſe, die mehr klaſſiziſtiſch gehalten waren, 

deren Ausführung aber auf 44 fl. ſich ſtellte. Gerade des Koſten— 

punktes wegen wollte ſich die Stiftungskommiſſion auf die um 

20 fl. teureren Riſſe nicht einlaſſen und den Kappesſchen ausfüh— 

ren laſſen (29. April 1825). Doch hat das Kreisdirektorium am 

27. Sept. 1825 den Külsheimerſchen Entwurf mit einem Preis— 

anſatz von 34 fl. genehmigt. 
Die Altäre waren aus der alten Kirche übernommen wor— 

den, an dem „ganz veralterten Hochaltar“ fehlte aber noch 1828 

ein Tabernakel, weshalb die Stiftungskommiſſion (20. März⸗ 

1828) die Genehmigung zur Anſchaffung eines ſolchen nach 

einem Entwurf von Schreiner Freidhof in Gerlachsheim nach— 

ſuchte. Im September des gleichen Jahres entſchloß man ſich 
auch zur Beſtellung eines neuen Hochaltares nach einem Plan 
von Külsheimer, wofür ebenfalls Genehmigung erteilt wurde. 

Kürzell““é. Patronatsherr der Kirche war das Kloſter 

Schuttern, dem ſie im ſpäteren Mittelalter inkorporiert geweſen 
war. 1566 war der aus dem Kloſter angewieſene Pfarrer der 

neuen Lehre beigetreten, 1627 wurde aber unter dem Mark— 

grafen Wilhelm die Gegenreformation durchgeführt und 1677 

durch Marſchall Créqui der Ort niedergebrannt. Offenbar 

hatte auch die Kirche ſtark gelitten, denn 1709 bildete ſich am 

Kirchturm „ein großer Spalt und Riß“, aus dem Steine herun— 

terfielen. Geſuche um den Neubau des Turmes blieben uner— 

ledigt; der Zuſtand wurde immer gefahrdrohender, ſo daß der 

Pfarrer nur unter größter Lebensgefahr darin die Meſſe leſen 
konnte. 1719 ſtürzte der Turm zur Hälfte ein, aber erſt 1728/29 

wurde Chor und Turm vollſtändig, das Langhaus zum Teil neu 
erbaut. Am 28. Januar 1729 nahm der Vorarlberger Johann 

196 G.⸗L.⸗A. Oberamt Mahlberg. Verwaltungsſachen. Kürzell: Bau— 

ſache. Spezialakten. — Mittelrheinkreisregierung. Amt Lahr. Kürzell: 

Kirchenbau. Spezialakten. — Bez.-Bauinſpektion Offenburg. Amt Lahr. 

Kürzell: Kirche. Faſz. 30.
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Ellmenreicht“, Burger, Stein- und Maurermeiſter von 

Offenburg, eine gutächtliche Beſichtigung vor, die befriedigend 

ausfiel. Für Nebenaltäre wurden „dem Bildhauer“ damals 

32 fl. bezahlt. 1763 wurde den Proteſtanten „aus jederzeit 

widerruflicher landesherrlicher Vergünſtigung“ der Mitgebrauch 

der Kirche geſtattet, im gleichen Jahr lieferte der Schreiner— 

meiſter Euchhart von Kenzingen einen Beichtſtuhl, „ſo klein, 

daß ein corpelender Prieſter darin nicht ſitzen könnte“. Nach 

der vorhandenen Skizze war er in guten Louis XVI. Formen, 

der Aufſatz noch in reinem Rocaille gehalten. Am die Jahr— 
hundertmitte war die Sakriſtei eingeſtürzt, das Kloſter lehnte 

aber das Anſuchen, die Koſten für den Wiederaufbau zu über— 

nehmen, weil nicht baupflichtig, ab. 1770 ſtand man vor einem 

Neubau der Kirche. Der markgräfliche Bauinſpektor Kroh— 
mer von Raſtatt nahm eine Lokalbeſichtigung am 4. März 1770 

vor. Seine zwei Entwürfe von 1769 und 1771 ſahen einen 

Neubau der Kirche im Sinne einer Vergrößerung vor; der bis— 
herige Bau ſollte über die Weſtfaſſade hinaus verlängert und 

auf beiden Seiten erweitert und an den Chorſcheitel die 

Sakriſtei angebaut werden, außerdem der mit einem einfachen 
Pyramidendach ſchließende Turm einen höheren barocken Helm 
mit Laternenaufſatz erhalten. Die ſorgfältig ausgeführten Pläne 

Krohmers liegen noch vor; ſie erhielten im Januar 1771 die 

Genehmigung des Hofratskollegiums, das auch gleichzeitig die 

Ausführung anordnete. Aus den Akten iſt nicht zu erſehen, 

weshalb ſie unterblieb. Erſt 1809 hört man wieder aus einem 

Viſitationsprotokoll bewegte Klagen über „die daſige ruinoſe, 

äußzerſt alte, kleine und baufällige Kirche, die ſchlechteſte viel— 

leicht im ganzen Lande“. Aber trotz der Einſturzgefahr blieb 

das Echo ein ganzes Jahrzehnt lang aus. Erſt am 24. April 

1819 beauftragte das Kinzigkreisdirektorium den Architekten 

Voßß in Lahr zu prüfen, ob „die Kirche mit allenfalls geringen 

Reparationen noch einige Jahre in ihrem Zuſtande bleiben 

könnte“. Schon am 2. Mai urteilte Voß: „Wenn die Kirche 

zu Kürzell in einem ſehr elenden Zuſtand ſich befindet, ſo läßt 

197 Er baute die Kirchen von Appenweier (nach den Riſſen Kroh— 

mers), Willſtätt und die Wendelinskapelle zu Nußbach. Vgl. 

H. Ginter, Die Pfarrkirche zu Appenweier. Offenburg o. 3.
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ſich nicht anders helfen als durch Einziehung neuer Balken oder, 

was faſt auf das nämliche herauskommt, durch einen neuen 

Dachſtuhl. Weil die Kirche aber zu klein iſt, wäre eine ſolche 

Reparation nicht rätlich. Am die Gemeinde gegen augenblick— 

liche Gefahr zu ſichern, könnte man indeſſen unterhalb den 
Balken Durchzüge anbringen und dieſe durch hölzerne Pföſten 
unterſtützen, auf welche Art der Dachſtuhl freilich noch einige 

Jahre beibehalten werden kann, wenigſtens ſo lange, bis die 
Verhandlungen darüber beendigt ſein können“. Dieſe Notmaß— 
nahme wurde auch ſofort ausgeführt, aber ſchon am 17. Juli 

1824 mahnte Voß von Offenburg, eine neue Kirche „ſowohl 

wegen der Baufälligkeit der alten als auch wegen dem geringen 

Raum in derſelben als dringend notwendig“ zu erbauen; im 

Mai des folgenden Jahres erhielt er den Auftrag, Riß und 

Aberſchlag zu einer nur für den Pfarrort Kürzell, ohne den 
Filialort Schutterzell zu fertigen und anzugeben, wie hoch die 

Koſten kämen, wenn beide Orte kirchlich vereint blieben. Voß 
ſchickte am 1. Februar 1826 die Pläne ein, die für einen 508 

Plätze enthaltenden Kirchenbau beſtimmt waren, mit einer 

Koſtenberechnung von 19 238 fl., wovon die Gemeinde 9985 fl. 

(Longhaus), das Ararium 9252 (Chor und Turm) zu tragen 
hätte. Anter Zurechnung von Schutterzell würden die Koſten 

ſich um 1200 fl. erhöhen. Volle zwei Jahre ſpäter, 12. März 

1828 erſuchte die Hofdomänenkammer die Bauinſpektion Offen— 

burg unter Bezugnahme auf eine Vorſtellung der Evangeliſchen 

Kirchenſektion, „hinſichtlich der Gefahr des Einſturzes die erfor— 
derlichen Sicherheitsmaßregeln zu veranlaſſen, da ſolche nur 

des Langhauſes wegen erforderlich ſein können, während der 

Chor nebſt Turm keineswegs baufällig ſeien. über den Neubau 
kann eine definitive Entſchließung erſt erfolgen, wenn der Am— 

fang der ärariſchen Baupflicht beurteilt werden kann. Jeden— 

falls könnte der Neubau nicht ſchon im nächſten Jahr begonnen 

werden, weil ſchon die Erbauung neuer Pfarrgebäude angeord— 

net iſt“. Die Dringlichkeit wurde aber von Gemeinde und den 

kirchlichen Inſtanzen ſo nachdrücklich betont, und die Baupflicht 

war ſo geklärt, daß ſchon am 22. Auguſt 1828 die gleiche 

Hofdomänenkammer dem Kreisdirektorium die Weiſung zugehen 

ließ: „Die vom Fiskus für Chor und Turm anerkannte Bau⸗
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pflicht iſt im Etatsjahr 1829 zu erfüllen; die Arbeiten können 

aber jetzt ſchon verſteigert werden, wenn die Pläne vom Kreis— 
bauamt geprüft ſind.“ Eine Baupflicht an den beiden Sakri— 

ſleien — die Kirche ſollte ja als Simultankirche erbaut werden 

— lehnte die gleiche Stelle aber unter Berufung auf das Vor— 

bild von Schuttern ab, desgleichen am Hochaltar. Kreisbau— 

meiſter Arnold wünſchte in ſeinem Gutachten über die Pläne 

nur eine ſymmetriſche Anordnung der Fenſter, die dadurch 
erzielt werden könnte, wenn der die Empore umſchließende 

Bauteil für ſich behandelt werde. Die daraufhin abgeänderten 

Riſſe wurden am 20. Januar 1829 vom Kreisdirektorium ge— 
nehmigt und am 23. Februar die Arbeiten dem Maurermeiſter 

Georg Demuth von Lahr um 13 800 fl. verſteigert, wovon der 

Gemeinde 7085 fl., dem Ararium 5878 fl., der Geiſtl. Ver— 

waltung Mahlberg 836 (für Sakriſteien) zufielen. Im Oktober 

des gleichen Jahres war der Bau ſchon bis zum Dachſtuhl 
gediehen, trotzdem nachträglich tiefere Fundamente gelegt und 

der Turm auf einen Roſt geſetzt werden mußte. Im Auguſt 

1830 wurde mit dem Stukkator Jodocus Wilhelm von 

Stetten ein Akkord um 1270 fl. abgeſchloſſen zur Herſtellung 

von drei Altären und einer Kanzel aus Gipsmarmor nach 
Plänen der Bauinſpektion; die Herſtellung der drei Altarblätter 

(Hochaltar: Chriſtus am Slberg; Nebenaltäre: Maria und Kind; 
St. Laurentius als Kirchenpatron) wurde von der Kath. Kir— 

chenſektion um 100 Louisdor dem Maler Guſtav Ditten⸗ 

berger übertragen; mit dem Erlaß an das Kreisdirektorium 

vom 2. Juni 1830 wurden die vorgelegten Skizzen des Bern— 

hard Endres, Eleven in der Akademie zu München, zurück— 

geſchickt mit dem Bemerken, „daß man auf ihn, wenn er ſich 

noch mehr ausgebildet haben wird, in künftigen Fällen Bedacht 

nehmen werde“. Mit dem Stukkator wurden 1831 auch noch 

die Vergoldung von Kanontafeln und eines Chriſtusbildes ſowie 

die Verſilberung alter Leuchter und die Herſtellung von Beicht— 

ſtühlen verakkordiert. Im Frühjahr 1831 waren alle Arbeiten 
abgeſchloſſen. 

Lahrtes. Die Errichtung einer katholiſchen Pfarrei war 

ſchon 1805 beſchloſſen worden; aber bis zur Ausführung des 

108 Erzb. Archiv. Lahr: Kirchenbau vol. I. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 19
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Planes, die eine neue Kirche und eine Pfarrdotation bringen 
mußte, ſollten noch vierzig Jahre vergehen. Alle Verſuche der 

Jahre 1828/29, in der Burgheimer Stiftskirche unterzukom— 

men, oder ſonſt irgendwo ein paſſendes Lokal zu erhalten, ſchei— 

tertenee. Der Stadtrat lehnte es ſchroff ab, durch die Errich— 

tung einer katholiſchen Kirche „die hieſige Stadt für gemiſcht 

zu erklären“. Nach Verhandlungen mit den Organen der Re— 

gierung wurde endlich erreicht, daß durch Zuweiſung des Ten⸗ 
nenbacher Pfarrfonds die Anterlage für Errichtung und Aus⸗ 

ſtattung einer Pfarrei und ihrer Kirche geſchaffen wurde. Im 

Frühjahr 1844 erhielt Bauinſpektor Greiff in Lahr, unmit⸗ 
telbar vor ſeiner Verſetzung nach Heidelberg, Auftrag, die 

Entwürfe für den Neubau zu fertigen, der im Herbſt in An⸗ 

griff genommen wurde. Eine feierliche Grundſteinlegung unter— 
blieb der Koſten wegen auf Wunſch des Oberkirchenrates. Da 

es ſehr ſchwierig war, während der gleichzeitig in Ausführung 

begriffenen Arbeiten am Bahnbau, geſchultes Handwerker⸗ 

perſonal zu bekommen, verzögerte ſich die Durchführung des 
Neubaues ſehr lange. Erſt im Sommer 1848 ſtand man vor 

dem Abſchlußz und im Herbſt war die Kirchweihe. Das impo— 

ſant im Stadtbild ſtehende neue Gotteshaus iſt eine breit ge— 

lagerte dreiſchiffige Baſilika; die Faſſade im Giebelfeld durch 

drei hohe Fenſter, entſprechend den Portalen, gegliedert, ſeitlich 
flankiert von den zwei mit Spitzhelm geſchloſſenen Türmen. 

Jedes durch Wandpilaſter außen markierte Jochfeld hat im 

Seitenſchiff ein Fenſter, im Hochſchiff ein Doppelfenſter. 

Langenbrandeo. Am 11. Juni 1818 berichtet das 

Pfarramt an das Generalvikariat, daß die alte Kapelle höchſt 

baufällig geworden, abgeriſſen und durch einen Neubau erſetzt 

werden müſſe, auf Anordnung des Oberbauamtes Karlsruhe. 

Die Arbeiten wurden auch bald hernach begonnen und im 

Frühjahr 1820 beendigt, ſo daß ſchon im Mai der Altar auf⸗ 
geſtellt und Anfang Juni der Neubau benediciert werden konnte. 

Von der alten Kapelle behielt man den Chor bei. 

196 Vgl. Hennig, Geſch. des Landkapitels Lahr. (Lahr 1893.) 

S. 281 ff. 
200 Erzb. Archiv. Langenbrand: Kirchenbauſachen.
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Lautenbach?“, Filiale von Gernsbach. Beim Brande 

1815, der den größten Teil des Ortes vernichtete, war auch die 

Kapelle der allerheiligſten Dreifaltigkeit in Feuer aufgegangen. 

Zum Wiederaufbau ſtanden nur 500 fl. Brandgelder zur Ver— 

fügung, dagegen belief ſich der Koſtenvoranſchlag des Baumei— 

ſters Vierordt nach dem Bericht des Murgkreisdirektoriums 

ans Miniſterium des Innern, Skonomie-Kommiſſion, auf 1862 fl.; 

die Gemeinde war nicht in der Lage, Geldbeiträge bereit zu 

ſtellen, wohl aber durch einen alsbald von den Miniſterien ge— 
nehmigten Holzhieb die Reſtſumme zu tilgen. Die Kath. Kir— 

chenſektion genehmigte daraufhin unterm 14. Dezember 1816 

die Riſſe und Aberſchläge; Wendel Belzer von Weiſenbach 

übernahm ſonach am 19. Februar 1817 die Bauausführung, die 

noch im gleichen Jahre vor ſich ging. Eine Orgel war auch 
noch 1845 nicht vorhanden und die Gemeinde wünſchte von der 

Pflicht der Anſchaffung noch einſtweilen befreit zu bleiben, da 

ſie ja auch keinen eigenen Friedhof habe. Einen andern Grund, 

dem Geſuch zu entſprechen, hatte das Bezirksamt Gernsbach: 

eine Orgel habe einſtweilen keinen Wert, weil der gegenwärtige 

Hauptlehrer ſie doch nicht ſpielen könnte. 

Leibertingend' Seit 1802 beanſtandeten die kirch— 
lichen Viſitationsbeſcheide die alte Kirche als viel zu klein und 

als baufällig. Nach einem Gutachten des Landbaumeiſters 

Thiery von Konſtanz war ſie faſt um die Hälfte zu klein, 

überaus niedrig und dumpf. Sie lag unter dem Niveau des 

Außenbodens und war daher, beſonders im engen Chor über⸗ 

aus feucht. Die Seitenmauern waren krumm und grün ange⸗ 

laufen. Der Dachſtuhl und die Decke darunter dem Einſturz 

nahe. Von beſter Erhaltung war nur der Turm. Baupflich⸗ 

tig waren nach einem Vertrag von 1776 zwiſchen Beuron und 

dem Hauſe Fürſtenberg die letztere Standesherrſchaft zu /s und 

die Fürſtlich Sigmaringiſche Herrſchaft zu /s. Auch das Kon- 
ſtanzer Generalvikariat verlangte am 21. Januar 1819 Abhilfe 

für die ganz unhaltbaren Zuſtände in Leibertingen: „Es iſt 

201 G.⸗L.⸗A. Miniſterium des Innern. Lautenbach: Kirchenbaulich— 

keiten. 

202 Donaueſchingen. Fürſtl. Fürſtenb. Archiv. Leibertingen: Kirchenbau. 

3 Faſz. 7 121. 
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uns eine traurige Schilderung von dem baufälligen Zuſtand des 

Dachſtuhls der Pfarrkirche und deren Decke zugekommen, welche 

ſtückweiſe herabfalle. Auch der Raum dieſer Kirche iſt ſo eng, 
daß die verheuratheten Weibsleut ſehr gedrenkt in den unbe— 

quemen Stühlen zwar Platz haben, aber ſehr elend ſtehen kön— 

nen; die Männer hätten ſo wenig Platz, daß von ſelben wirklich 

26 auf der Emporbühne ſtehen müſſen, wo ohnehin der Platz 

für die ledigen Mannsleute eng genug wäre. Auch die Schul⸗ 
kinder hätten keinen Platz“. Die Fürſtlich Fürſtenbergiſche 

Standesherrſchaft fand dieſe Klagen nach einer Beſichtigung 

durchaus berechtigt und anerkannte für ſich die Pflicht einer 

Abhilfe, aber von der weit ſtärker an der Baulaſt beteiligten 
Fürſtlich Sigmaringiſchen Herrſchaft blieb eine Gegenäußerung 
lange Zeit aus. Das Bezirksamt Meßkirch ließ dagegen als— 

bald Riſſe und Aberſchläge fertigen. Noch bevor die zwei bau— 

ſchuldigen Zehntherrſchaften eine gemeinſame Beſichtigung vor⸗ 

genommen hatten, war eine Ausbeſſerung des langſam ein⸗ 
ſtürzenden Daches nötig geworden. Auf Anordnung des Kreis— 

direktoriums erſtattete Landbaumeiſter Thiery am 20. Juli 

1820 ſein Gutachten über die alte Kirche und fertigte Riſſe und 

Aberſchläge zu einem Neubau. Die zwei Bauherrn fanden ſie 

aber zu koſtſpielig und ließen 1822 einen neuen Plan durch den 

Sigmaringiſchen Baumeiſter Uhl anfertigen, er mußte auf 
einen Erlaß der Kath. Kirchenſektion vom 24. Mai 1823, laut 

dem der Riß für die Bevölkerungszahl zu klein ſei, nochmals 

abgeändert werden. Im Mai 1824 konnten die Arbeiten end⸗ 
lich vergeben werden. Der Baubeginn erfolgte aber, weil die 

Ablehnung der Frondlaſt durch die Gemeinde nochmals lange 
Verhandlungen brachte, erſt im Frühſommer 1825. Im Früh— 

winter 1826 wurde die Innenausſtattung an Bildhauer und 

Faßmaler Hamma aus Fridingen verakkordiert: Hochaltar 

aus gehobelten Tannenbrettern mit geſtemmten Füllungen, Ta— 
bernakel mit vier Säulen. Ein Altarblatt für den Hochaltar 

wurde vom Sigmaringer Hofkammerrat Lauchert um 60 fl. 
erworben; die zwei Beichtſtühle kamen aus der Kloſterkirche 

Beuron. Die Ausführung des Hochaltars wurde als mangel— 

haft beanſtandet und darüber ein Gutachten des Bildhauers 

Volin aus Owingen erhoben. Von der alten Kirche blieb
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der Turm ſtehen. Er wurde aber ausgebeſſert und erhöht 

(1831/32). 
Lembach bei Stühlingen?'s. Die alte Kirche war ſamt 

dem Pfarrhaus und 20 Wohnhäuſern in der Nacht vom 

18./19. Juni 1822 niedergebrannt. Gerettet konnten bloß 
12 Meßgewänder, 3 Alben, das Ciborium und 1 Kelch werden. 

Der Verſicherungsbetrag für Pfarrhaus und Kirche belief ſich 
nur auf 2200 fl. Die ſubſidiäre Baupflicht hatte die Hof— 

domänenkammer. Sie wurde bei der unbeſtreitbaren Inſuf— 

fizienz des Bonndorfer AUnierten Kirchenfonds zur primären. 

Die Hoffnung, der das Seekreisdirektorium (1. Juli 1822) und 

nicht weniger beſtimmt die Kath. Kirchenſektion (10. Auguſt) 
Ausdruck gegeben hatte, „daß das Finanzminiſterium im ge— 
genwärtigen Falle ohne weitere Verhandlungen zur Abernahme 

der Baulaſt der Kirche und des Pfarrhauſes über den Ver— 
ſicherungsbetrag hinaus ſich geneigt zeigen und einſtimmen werde, 

daß durch den Landbaumeiſter Rief ungeſäumt ein Riß und 
Aberſchlag verfertigt und deſſen Ausführung alsbald eingeleitet 

werde“, war ein böſer Trug. Vielmehr ſollte ſich allen noch 

ſo peremptoriſchen und unermüdlichen Mahnungen der Kath. 

Kirchenſektion zum Trotz der Verlauf dieſes Kirchenbaues zu 
einem wahren Skandal auswachſen. War die Rechtslage auch 

ganz klar und ebenſo das völlige Anvermögen des primär bau— 

pflichtigen Bonndorfer Kirchenfonds noch ſo außer Frage, das 

Finanzminiſterium ließ Bekanntes und Klares eben einfach immer 

weiter prüfen, um Zeit zu gewinnen. Im Herbſt 1825 wurde 

endlich Landbaumeiſter Rief in Donaueſchingen beauftragt, Riſſe 

und Aberſchläge für eine eventuelle Reparatur oder einen Neubau 

zu machen. Jedenfalls ſollte ſofort über die Ruine der bisherigen 

Kirche ein Dach gelegt werden, damit ſie als Notkirche verwen⸗ 

det werden könne. Am 29. Okt. 1825 liez Kath. Kirchenſektion 

Pläne und Aberſchläge der Hofdomänenkammer zugehen, mit 

dem Erſuchen, „für die Ausführung dieſes in moraliſcher Hin— 
ſicht ſehr dringenden Baues im nächſten Jahr und daher für die 

20s Erzb. Archiv. Lembach, Dekanat Stühlingen. Vol. I. — G.-L.⸗A. 

Fürſtl. Fürſtenb. Amt Stühlingen (Bez.-Amt Bonndorf). Verwaltungs⸗ 

ſachen. Lembach: Kirchenſachen. Faſz. 89 (Jahrgang 1898 Nr. 13). — Hof⸗ 

domänenkammer. Domänenverwaltung Bonndorf. Lembach: Kirchenbau.
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zu treffende Vorbereitung noch in dieſem Winter beſorgt zu ſein, 
wobei man nur bemerkt, daß man bei der von Kreisbaumeiſter 

Arnold vorgeſchlagenen beſſeren Form der vorderen Faſſade 

der Kirche ſowie bei dem vorliegenden Bauriß überhaupt in 

kirchlicher Hinſicht nichts zu erinnern, ſondern blos für Kanzel, 
Beichtſtuhl und Taufſtein ſchicklichere Plätze zu wünſchen habe“. 

Die Baudirektion, der das Planmaterial zuging, war mit der 

nur unweſentlichen Anderung Arnolds keineswegs einverſtan— 

den. Anterm 25. Januar 1826 ließ ſich Weinbrenner 

ſelber vernehmen: „Kreisbaumeiſter Arnold hat zwar das vor— 
liegende Kirchenprojekt ſchon begutachtet, im weſentlichen aber 
ſich nur auf die Correktur und Umzeichnung der Riefſchen vor— 
deren Facade eingelaſſen, während demſelben bei dieſer Am— 
zeichnung die unſchickliche und häßliche Geſtalt des Grundriſſes 

nicht entgangen ſein kann, indem, wie nach der Riefſchen vor⸗ 
dern Anſicht der Kirche zu ſehen, der Thurm von 120“ auf der 

einen und die Sakriſtei von 15“ auf der andern Seite mit 

dem dazwiſchen belegenen 36“ hohen Kirchengebäude weder eine 

vollſtändige noch ſymmetriſche Form zuſammen bilden würde. 

Außerdem darf nicht außeracht gelaſſen werden, daß durch den 

Anbau des Kirchthurms und der Sakriſtei nach dieſer unvoll⸗ 

ſtändigen Geſtaltung der Hochaltar und Chor nicht zulänglich 
beleuchtet würde, weil derſelbe von dem nächſten Kirchenfenſter 

gegen 30—40“ entfernt iſt, was ſowohl für die Anſtändigkeit 
als der prieſterlichen Funktion ſehr nachteilig ausfallen müßte, 

und darum bei der alten Kirche das Licht nicht ſo kärglich daſelbſt 

ſtattgefunden haben muß.“ 

„Am die Ausführung dieſes Kirchenbaues nicht zu ver— 

zögern, haben wir einen ganz andern Plan mit Berückſichtigung 

der von einem hohen Miniſterium des Innern verlangten Ab— 

änderung gefertigt und ſind des Dafürhaltens, daß dieſes 

Gebäude nach dieſen Riſſen vollſtändig und mit den mindeſten 
Baukoſten auszuführen ſeie, indem ſich unterſtellen läßt, datz 

ourch den Brand von dem alten Mauerwerk nicht viel Brauch⸗ 

bares mehr für den neuen Thurm etc. vorhanden ſein mag, 

und daher dieſe mehr einfachere Form des Ganzen weniger als 

die componierte Cöſten verurſachen wird. Bezirksbaumeiſter 

Rief rechnet zwar ſämtliche Cöſten des Kirchenbaues mit dem
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Thurm zuſammen auf nur 7688 fl. Da jedoch in dieſer Gegend 
die Baupreiſe gering ſind und ſich erwarten läßt, daß immer— 

hin noch manches Material von der alten Kirche wieder zu 
gebrauchen ſein dürfte, ſo müßte die Ausführung die Summe 

des Gberſchlages in keinem Punkte viel überſchreiten, und daher 

wohl beſſer getan ſein, eine ganz neue vollſtändige Kirche zu 

bauen, als auf die Herſtellung einer ganz unſchicklichen Form 

viel Geld zu verwenden“. Die Hofkammer ließ dieſes Gut— 

achten und den Riß dem Kreisbaumeiſter Arnold (10. Februar 
1826) zugehen, mit der Weiſung, darnach einen Aberſchlag durch 

Rief aufſtellen zu laſſen. In der Zwiſchenzeit ſuchte die Hof— 
domänenkammer einen Teil der Baupflicht, an Turm und 

Glocken nämlich, der unſtreitig primär ebenfalls dem Bonn⸗ 

dorfer Anierten Kirchenfond oblag, auf die Gemeinde abzu— 
wälzen, worauf das Seekreisdirektorium aber bemerkte (29. Juni 
1826), die Gemeinde würde den Rechtsweg beſchreiten, und 

weiter noch dringlich erſuchte, dafür zu ſorgen, daß „dieſer in 
moraliſcher Hinſicht länger wohl nicht mehr zu verzögernde Bau 
ehemöglichſt angefangen und fortgeführt werde.“ Es verging 

wieder mehr denn ein Jahr. Vom Entwurf Weinbrenners 

hört man nach deſſen inzwiſchen erfolgtem Tode nichts mehr. 

Da er immerhin etwas teuerer zu ſtehen kam als der vorher 
eingereichte Plan, konnte er für die Hofdomänenkammer nicht 

mehr in Frage kommen. Dagegen hatte Rief im Laufe des 

Jahres 1827 einen neuen Riß ausgearbeitet und am 14. No⸗ 

vember 1827 teilte die Hofdomänenkammer dem Kreisdirektorium 
mit, daß ſie gegen Wiederaufbauung der Lembacher Kirche nach 

dem von der Bauinſpektion (Rief) entworfenen neuen Plan 

nichts zu erinnern finde; dagegen zu hören wünſche, ob die Ge⸗ 

meinde etwas zu beanſtanden habe. Dann könne alsbald die 

Verſteigerung des Baues veranlaßt werden. Faſt um die 
gleiche Zeit (26. Nov. 1827) hören wir von dem Pfarrer den 

bewegten Hilferuf an das Dekanat, doch ja durch die Kirchen⸗ 

behörde dahin wirken zu laſſen, „daß doch endlich einmal die 

unverzeihliche Nachläſſigkeit oder Gleichgiltigkeit unſerer Regie⸗ 

rung dahin vermocht wird, die Gemeinde Lembach als eine chriſt⸗ 

liche Gemeinde zu betrachten und ihr ſtatt eines Schafſtalles 

wieder ein ehrwürdiges Gotteshaus zu verſchaffen“. Konnte
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man nach der beruhigenden Mitteilung vom 14. November an— 

nehmen, daß man endlich vor der Verwirklichung dieſes Wun— 

ſches ſtehe, ſo hatte die Hofdomänenkammer in der Folgezeit 

bald wieder Ausreden zur Verſchleppung gefunden. Nicht nur 

beſtand ſie auf der Baupflicht der Gemeinde am Turm, ſie ver— 

langte geradezu den Nachweis, daß die Gemeinde die für die 

Turmbaukoſten erforderliche Summe zur Verwendung parat 
habe und machte davon die Ausführung des Baues überhaupt 
abhängig (6. Febr. 1828). Darauf erging von Kath. Kirchen— 

ſektion an das Nachbarreſſort eine „freundnachbarliche“ Vor— 

ſtellung, die an Deutlichkeit und Beſtimmtheit nichts zu wünſchen 
übrig ließ: „Es ſind bald ſechs Jahre verfloſſen, daß die Kirche 

in Lembach abgebrannt und ungeachtet der diesſeitigen Verwen— 

dungen bis jetzt noch nicht hergeſtellt iſt. Das daſige Gottes— 
dienſt-Locale befindet ſich jedoch in einem Zuſtande, daß der 

Kirchenbau nicht länger mehr ausgeſetzt bleiben darf, wenn 

nicht in moraliſcher Hinſicht unabſehbare Nachteile daraus ent— 

ſtehen ſollen, weshalb das Erzbiſch. Generalvikariat auf die 

unverzügliche Vornahme des Baues dringt. In jedem Falle 

iſt er ohne allen Aufſchub, mit Amgehung des Turmes, deſſen 

Baulaſt die ganz leiſtungsunfähige Gemeinde gar nicht tragen 
kann, möglichſt noch in dieſem Jahre fertig herzuſtellen.“ An 
dem Plan von Rief wurde beanſtandet, daß der Chor um mehr 

als die Hälfte zu klein ſei. Am 19. Auguſt des gleichen Jahres 

aber teilte die gleiche Stelle dem Generalvikariat mit, daß die 

Baudirektion, Fiſcher, ſolche Anſtände gegen die Rieſ'ſchen 

Pläne geäußert hätte, daß ſie beachtet werden müßten, und 

ſelbe jetzt unter Berückſichtigung der für den Kultus geltenden 

Grundſätze einen neuen, durchaus empfehlenswerten Entwurf 

gefertigt hätte. Dieſen fand zwar das Pfarramt durchaus an— 

nehmbar, und die vom Dekanat dagegen geäußerten Bedenken 
von geringerer Bedeutung, vom Wunſche vor allem geleitet, 

endlich eine Kirche zu bekommen, und „der Hofdomänenkammer 

keine weitere Gelegenheit zu geben, durch Fertigung neuer Pläne 

noch Jahre lang den Bau zu verzögern“, 16. September 1828. 

Aber das Dekanat (17. September 1828) und das General⸗ 

vikariat (26. September 1828) waren doch etwas anderer Auf— 

faſſung über den Entwurf der Baudirektion: „die Abteilung
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in drei Schiffen dünkte ihnen ſchon im allgemeinen nur für 

größere Tempel, in welchen die Breite des Gebäudes diefelbe 

rechtfertigt, zu paſſen, nicht aber für kleinere Dorfkirchen. Für 

dieſe Kirche insbeſondere wird eine ſolche Abteilung immerhin 

unſchicklich erſcheinen ..., weil die Nebenſchiffe den weitaus 

größeren Teil des Pfarrvolkes aufnehmen müſſen, welchem die 

Ausſicht auf den Hauptaltar und den Prieſter benommen iſt, 

und für welches ſelbſt der Zweck dieſer äſthetiſchen Schönheit, 

nämlich die durch ein emporſtrebendes Gebäude geſteigerte An— 

regung zu höherer religiöſer Stimmung verloren geht“. Bean— 

ſtandet wird dann auch noch im einzelnen, daß hinter dem Chor— 

altar zwei Fenſter angebracht ſeien, ſeitlich aber keines, daß auch 

über den Seitenaltären je ein ſtörendes Fenſter vorgeſehen ſei, 

während hier ſchicklicherweiſe Figuren oder Altarblätter der Er— 

bauung dienen ſollten. Baurat Fiſcher von der Baudirektion 

lehnte dieſe Einwände ab; nur der Chor ſollte breiter angelegt 
werden und die Dreiſchiffigkeit ſei gerade in den Jahrhunderten, 

da der Klerus Einflußz auf das Bauweſen hatte, ſelbſt bei kleinen 

Kirchen Regel geweſen. So wurde dieſer Entwurf genehmigt 

(14. Oktober 1828); aber wieder erfolgte Monate lang nichts 

mehr. In Lembach drohte das Volk mit ſchwerſten Auftritten 

und am 31. März 1829 ſah ſich die Kath. Kirchenſektion ge— 

nötigt, die Hofdomänenkammer um unverzügliche Beſchleunigung 

des Baues zu erſuchen, „da man ſonſt aus dieſem ſowie aus An— 

laß des Kirchenbaues in Amoltern gezwungen wäre, zu dies— 

ſeitiger Rechtfertigung höchſten Ortes Vorlage zu machen“. Das 

Ordinariat mußte am 17. Juli 1829 um „unverweilte Herrich— 

tung einer beſſer geeigneten und geſünderen Notkirche“ nach— 
ſuchen, „worin die Geſundheit und das Leben des Pfarrers 

nicht weiter gefährdet werde, und das Pfarrvolk, insbeſondere die 

Jugend, gehörig, wie es ſich gebührt, beaufſichtigt werden könne, 

und das Gefühl für alles Religiöſe nicht verloren gehe“. AUnter 

dieſem mehrſeitigen Druck ließ endlich die Hofdomänenkammer 

am 24. Juni 1829 an die Domänenverwaltung und Bauinſpektion 

Donaueſchingen die Riſſe, Aberſchläge und den Bericht der 

Baudirektion abgehen, aber nicht um die Vorbereitung zum Bau, 

d. h. die Verſteigerung der Arbeiten ſofort in die Wege zu 

leiten, ſondern erſt „gegen das Spätjahr“. Es wird aber erſt
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noch am Voranſchlag gehörig geſtrichen, nämlich der Anſatz „für 

zwei Altartiſche, da das Großh. Arar nur für den Hauptaltar 

zu ſorgen hat“, die „Koſten'des Malens der Verzierungen, der 

Anſatz für Bildhauerarbeit und der für unvorhergeſehene 

Fälle (1)“. Und wie das übrige berechnet war, ergibt ſich aus 
einem Bericht des Dekanats an das Ordinariat (19. September 

1829), daß „für den Hochaltar nur 10 Gulden () vorgeſehen 

ſei und der Tabernakel ſamt Zubehör gar nicht übernommen 
werde. Die Domäne hat wohl den St. Blaſianiſchen Kirchen— 

fond an ſich genommen, lehnt aber die darauf ruhenden Laſten 

ab. Trotzdem ſchon im Auguſt 1829 die Arbeiten vergeben 

wurden, geſchah wiederum über ein halbes Jahr gar nichts. Erſt 

im Mai 1830 wird die Ruine der alten Kirche abgebrochen und 

mit dem Bau begonnen. Dieſer würdeloſen bisherigen Behand⸗ 

lung einer einfachen Schwarzwaldgemeinde, die unverſchuldet 

um ihr Gotteshaus gekommen, entſprach nun auch das ganze 
übrige Verhalten der Hofdomänenkammer in den Fragen der 

Inneneinrichtung. Schon am 10. Oktober 1829 mußte die Kath. 

Kirchenſektion im Hinblick auf die Anſätze des Koſtenüberſchlages 

darauf aufmerkſam machen, daß „da nach §S 13 des Bauedikts 
ein anſtändiger Hauptaltar zu dem notwendigen 

Innengebäude gehört, als ſolcher aber ein bloßer Opfertiſch nicht 

angeſehen werden kann, ſie die Herſtellung eines ſolchen zu 
näherer Berückſichtigung empfiehlt“. Rief hatte einen Entwurf 

in romaniſierenden Formen zu einem Anſchlag von 541 fl. aus⸗ 

gearbeitet, worauf die Hofdomänenkammer (26. Mai 1830) die 

Baudirektion erſuchte, „Riß und Aberſchlag über einen ganz ein— 

fachen hölzernen Altartiſch nebſt Tabernakel mit paſſendem An⸗ 

ſtrich und über eine gleichförmige Kanzel wie dieſe Stücke für 

eine gewöhnliche Dorftirche erfordert werden, anzufertigen“. Am 

23. Auguſt 1830 legte Hübſch die Entwürfe vor, welche am 
27. Oktober 1830 dem Kreisdirektorium zugeſtellt wurden, mit 

dem Anheimgeben an die Gemeinde, „welche ohnehin das Kruzi⸗ 

fix anzuſchaffen hat, daß ihr, wenn ſie etwa einen opulenten, 
verzierten Altar zu erhalten wünſcht, der Betrag des Aberſchlags 

von 119 fl. gegen die Laſt der Altarherſtellung überlaſſen wird“. 

Das Kreisdirektorium ſtellte ſich bei äbermittelung der Antwort 

der Gemeinde (7. Dezember 1829) nicht ganz auf den Stand⸗
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punkt der Hofdomänenkammer: „die Gemeinde begnüge ſich 

zwar mit der vorgezeichneten Altargröße, behaupte aber zugleich, 

daß das Arar nicht nur das dazu gehörige Kruzifix, ſondern auch 
die weiter erforderlichen Altargeräte anzuſchaffen verpflichtet ſei. 

Ohne Zweifel hat die Gemeinde hierbei das Bauedikt beraten, 
das einen anſtändigen Hauptaltar, zwar ohne beſondere Ver— 

zierungen, vorſchreibt. Mit letzteren iſt der vorgezeichnete Altar 
auch wirklich nicht überladen, allein ſie vertreten auch keineswegs 

das bedeutungsvollere Kruzifix und die übrigen zu einem katho— 
liſchen Hauptaltar bisher üblichen Requiſiten.“ In der Antwort 

der Domänenkammer (2. März 1831) wird der geläuterte Kunſt— 

geſchmack in überlegen höhniſcher Form ausgeſpielt: „Dem Aus— 

druck des Mißbehagens über den mit Verzierungen nicht über⸗ 
ladenen Hauptaltar, welcher eben deshalb nicht ganz anſtändig 

gefunden zu werden ſcheint, begegnen wir mit der Bemerkung, 

daß die Form desſelben von dem Hauptaltar in der katholiſchen 

Kirche hieſiger Reſidenz entnommen iſt, nur mit Hinweglaſſung 

der dort angebrachten beſonderen Verzierungen, beſtehend in 

einigen Vergoldungen und zwei auf beiden Seiten befindlichen 
kleinen Engeln. Die hieſige katholiſche Kirche iſt durch ihre ge— 

ſchmackvolle Einrichtung bekannt, und wir dürfen uns daher nicht 

wundern, wenn ein ſolcher Altar bei der Gemeinde Lembach 
keinen Beifall gefunden hat, ob er gleich der Kirche ganz ange— 

meſſen ſein mag, da er von der Großzh. Baudirektion, welche 

auch den Bauplan gefertigt hat, ausgegangen iſt. Wir werden 

nun die Herſtellung dieſes Altares anordnen, wobei wir nur 

bitten, die dorthin gegebene Zeichnung, wovon die Kopie nach 

Konſtanz zum etwaigen Gebrauch beim Kirchenbau in Meers— 
burg ging, an die Bauinſpektion Donaueſchingen verabfolgen zu 

laſſen. Wenn wir die Anſchaffung des Kruzifixes auf die Do⸗ 

mänenkaſſe übernehmen, ſo geſchieht es, um dem dortſeitigen 

Wunſche zu entſprechen, indem wir gleichwohl dieſes Kruzifix 
als eine dem Altar gegebene beſondere Verzierung betrachten. 

Was dagegen die Anſchaffung der Altargerätſchaften betrifft, ſo 
darf es mit Recht auffallen, wie ſolche dem Zehntherrn zugemutet 

werde.“ Unterm 30. Auguſt 1830 beklagt ſich das Dekanat, daß 

keine einzige der berechtigten kirchlichen Forderungen bei der 

Bauausführung berückſichtigt werde. „In der Sakriſtei wird
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außer einem kleinen Tiſchchen nichts angebracht werden können, 

von einem Kaſten iſt keine Rede. Im Chor hat kaum der Hoch— 

altar Platz.“ Im Januar 1831 bekam die Gemeinde, nicht aber 

das Pfarramt, die Riſſe zum Hochaltar und Tabernakel zu ſehen 
und fand ſie „erſchreckend einfach“. Das Pfarramt hielt 

(1. Februar 1831) weitere Vorſtellungen für zwecklos: „nach ſo 
vielen fruchtloſen Verwendungen um einen zweckmäßigen Kirchen— 

bau verwendet man ſich nicht mehr gerne unnütz, indem man 
doch, um ſich ſtets gleich zubleiben, zu einer ſchlecht aus— 

geführten Kirche, auch gleich ſchlechte Altäre als zweckmäßig an— 

zuordnen für gut findet“. Am 31. Oktober 1831 konnte die 

Kirche benediziert und bezogen werden. Aber erſt im Sommer 

1832 war ſie vollſtändig fertig. Die Bauausführung war über⸗ 

aus mangelhaft. Schon am 14. April 1831 hatte Bezirksbau— 

meiſter Rief beanſtandet, daß Bauunternehmer Moosbrugger es 

erheblich an Fleiß und Sorgfalt fehlen laſſe und daß der ſchon 

bis zur Kirchendachhöhe aufgeführte Turm wegen fehlerhafter 

Arbeit wieder abgetragen werden mußte. Noch ungünſtiger 

lautete das Arteil der Baudirektion (26. Oktober 1831): „Man 

hat ſich nach Durchleſung der Akten mit Bedauern überzeugt, 

daß der Bau über alle Maßen ſchlecht ausgeführt wurde. Ob⸗ 

gleich auch nach diesſeitiger Anſicht ein Teil der Schuld auf die 

betreffende Bezirksbauinſpektion (wegen mangelhafter Aus⸗ 

arbeitung der Verſteigerungsbedingungen und nicht rechtzeitigen 

Einſchreitens bei ſchlechter Arbeit) fällt, ſo liegt die Hauptſchuld 

wohl darin, daß kein eigener Bauaufſeher aufgeſtellt wurde.“ 

Wer die Altäre ausgeführt hat, erfährt man aus den Akten 

nicht, dagegen wird berichtet, daß Faßmaler Welte in 

Münchingen und Schreiner Intlekofer die Kanzel 1833 her— 

zuſtellen hatten. Ein Ruhmesblatt in der Geſchichte des ärari— 

ſchen Bauweſens bildet die Baugeſchichte der Kirche in Lembach 

ſicherlich nicht. Die unwürdige Verſchleppungstaktik, mit der 

man 10 Jahre hindurch das Volk in einer derart ernſten Ange— 

legenheit bis zur Verzweiflung trieb, ſteht ebenbürtig neben der 

widerlichen Knauſerei, mit der man die Innenausſtattung her— 

ſtellen ließ. Nur mit einem Gefühl des Ekels legt man die um⸗ 

fangreichen Akten über dieſen Bau aus der Hand.
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Lenzkirch?“. Die Pfarrkirche in Oberlenzkirch gehört 

zu den von Kataſtrophen immer wieder heimgeſuchten. Am 

11. Auguſt 1667 brannte ſie ſamt dem Turm und der Innen— 

ausſtattung bei einem im Hauſe des Lehrers ausgebrochenen 

Großfeuer, dem 30 Häuſer zum Opfer fielen, bis auf die Stock— 

mauern nieder. Letztere wurden beim Neubau, den Maurer— 

meiſter Johann Matheus aus dem Bregenzerwald 1668 

unter Erhöhung des alten Chorbogens ausführte, wieder be— 

nutzt. Trotzdem aus allen Städten und Klöſtern des Schwarz— 

waldes (auch von den Freiburger Profeſſoren Chriſt. Ludwig 

Vogel, Franz Hug, Joh. Heinrich Keſterlin), ſelbſt von den 

Glaſern der Glashütte zu Grünwald und am Rotwaſſer und 

den Meiern auf den Alphütten, reichliche Spenden floſſen, war 

die Not und Laſt der „abgebrändten“ doch ſehr groß, um ſo 

größzer, als ſchon 1660 eine Brandkataſtrophe 25 Häuſer ver— 

nichtet hatte. 1705 äſcherte wiederum ein Rieſenbrand mit 

zahlreichen Häuſern auch die Kirche ein. 1787 erwies ſich das 

für eine Seelenzahl von 700—800 angelegte Gotteshaus, bei 
einer Bevölkerungsziffer von 1300—1400 als erheblich zu klein. 
Aber die Erweiterung wurden lange Verhandlungen mit der 

Zehntherrſchaft der Johanniter in Villingen und der Kon— 

ſtanzer Kurie geführt, die noch ſchwieriger wurden durch den 

gleichzeitigen Antrag auf Erhöhung des Kaplaneigehaltes. Ein 

ſchon 1787 entworfener Rißz des Hoſbaudirektors Lehmann 

in Donaueſchingen wurde 1790 durch einen von dem Hüfinger 

Maurermeiſter und Schultheiſſen Sebaſtian Fritſchi ge— 

fertigten erſetzt, der 1791 zum Betrag von 3000 fl. ausgeführt 

wurde. Auch dieſem Bau war keine lange Dauer beſchieden. 

Am 12. Mai 1813 entfachte ein Blitzſtrahl einen Brand, dem 
ein großer Teil des Städtchens ſamt der Kirche zum Opfer fiel. 

Kreisbaumeiſter Lumpp von Freiburg entwarf den Plan zum 

Wiederaufbau des Gotteshauſes in den einfachſten und ſchlich— 

teſten Formen, nachdem ein von Maurermeiſter Härle ent— 
worfener, der eine erhebliche Verlängerung vorſah, abgelehnt 

worden war. Anfänglich beſtand der Wunſch, die Kirche etwas 

204 Donaueſcheungen. Fürſtl. Fürſtenb. Archiv. Lenzkirch, Nr. 55 
(3 Faſz.). — G.⸗L.⸗A. Bez.⸗Amt Neuſtadt. Verwaltungsſachen. Oberlenz— 
kirch: Kirchenſachen. Faſz. 118—127.
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größer als die alte zu erbauen, doch ging man bald davon 

wieder ab, in der Annahme, daß ein raſches Anwachſen der 

Bevölkerung nicht zu erwarten ſei und ein Teil der entfernter 

wohnenden Bevölkerung von Fiſchbach und Raitenbuch ohnehin 

meiſt nach Schluchſee oder Altglashütten zur Kirche ginge. Der 

Befürchtung, daß man für die Kirche von Lenzkirch zu viel Auf— 
wand verlangen könnte, beugte das Bezirksamt mit der Be— 

lehrung ans Kreisdirektorium (12. Mai 1814) vor: „Lenzkirch 

iſt nichts weniger als ein Städtchen, iſt nur ein ganz gemeiner 

Wälder-Ort, in welchem jeder ſein Bauweſen ſo richtet, wie es 
ſeine Feldlage ihm bequem macht. Eine beſonders äſthetiſche 

Verſchönerung würde hierbei alſo am unrechten Platz ange— 

wendet ſein.“ Lumpp glaubte anfänglich die Amfaſſungsmauern 

noch benützen zu können, was ſich aber zu Beginn der Arbeiten 

als unmöglich erwies. Er gab dem Neubau eine größere Länge, 
als ſie die alte Kirche hatte; dafür wurde der bisherige Chor 

ganz abgebrochen; der alte Fußboden um zwei Fuß ausgehoben 
und der Feuchtigkeit wegen mit Sand ausgefüllt. Anterm 

12. März 1816 erteilte die Kath. Kirchenſektion dem neuen Plane 
die Genehmigung. Im Juni 1816 übernahm Zimmermeiſter 

Speck von Anterbaldingen und Maurermeiſter Härle von Neu— 

ſtadt die Ausführung, deren Koſten in Höhe von 4290 fl. von 

der Pfarrei und der Fürſtenbergiſchen Standesherrſchaft ge— 

tragen wurden. Von der Feuerverſicherungskaſſe erhielt die 

Gemeinde zum Kirchenneubau den Betrag von 5123 fl. 1817 

war die Kirche, deren Turm im neu aufgeführten Oberteil die 

charakteriſtiſchen Formen des Weinbrennerſtiles zeigt, fertig. 

Das Geſtühl und die Kanzel wurden aus dem Depoſitorium in 

Konſtanz erworben und die letztere von Schreiner Simon 

Knotz und Joh. Faller inſtand geſetzt, anſcheinend kam auch 
das Altarblatt aus Konſtanz, das der Bildhauer und Maler 

Alois Pflüger von Birkendorf zu renovieren hatte. Für 

Anfertigung des Hochaltares, zweier Beichtſtühle und des Tauf— 

ſteines wurde im Auguſt 1817 mit dem gleichen Meiſter Pflüger 
ein Akkord abgeſchloſſen. Darüber beſchwerte ſich Bildhauer 

Georg Winterhalter aus Vöhrenbach und verlangte Ent⸗ 

ſchädigung wegen nicht erteilten Auftrages. Pfarrer Fickler 

lehnte dieſes Anſinnen mit der Begründung ab, daß mit mehr
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Recht Bildhauer Rauffer von Freiburg eine ſolche Forde— 
rung hätte ſtellen können, da er zweimal nach Lenzkirch gereiſt 

und fertige Riſſe und Modelle vorgelegt hätte, ebenſo auch 

Hofbildhauer Brunner von Hüfingen. 
Lienheim ꝛ. In Lienheim war an der alten Kirche 

1791 eine größere Reparatur notwendig zur Behebung der 

Schäden, welche ein Blitzſtrahl am Turm und an den Altären 

angerichtet hatte; ſie wurde auf Koſten der Herrſchaft aus— 
geführt, die auch 1810 die Koſten für Ausbeſſerung des Taber— 

nakels und des Taufſteines durch Schreiner Chriſtoph Willi 

in Diſſibach übernahm, nachdem der Pfarrer einer Anordnung 

des Ordinariats zufolge 1809 darum nachgeſucht hatte. Zehn 

Jahre ſpäter wurde der Zuſtand der Kirche als „gänzlich bau— 

los“ vom Dekanat geſchildert und die Kath. Kirchenſektion 

erſuchte in zwei Vorſtellungen das Finanzminiſterium (16. Aug. 

1819 und 15. Mai 1820), die „erforderlichen Baulichkeiten“ der 

als unverſchieblich nötig erkannten Reparationen zur Verhütung 

weiterer größerer Schäden baldmöglichſt vornehmen zu laſſen. 

Es lagen auch bereits um dieſe Zeit Vorſchläge der Bauinſpek— 
tionen nebſt Koſtenvoranſchlag auf 1254 fl. vor. Ob etwas ge⸗ 

ſchah, nachdem das Finanzminiſterium (10. Juni 1820) Einſtellung 
der nötigen Mittel angeordnet hatte, iſt aus den Akten nicht zu 

erſehen. Jedenfalls überſandte 10 Jahre ſpäter (7. Februar 
1831) Bauinſpektor Frinz in Lörrach der Großh. Hof— 

domänenkammer nochmals einen Riß und Aberſchlag des Bau— 

meiſters Fritſchi in Tiengen für eine beſſere Einrichtung 
und zugleich Vergrößerung der Kirche. In Karlsruhe aber 

glaubte man der Frage noch nicht näher treten zu können 

(22. Juni 1831), ſolange nicht über den Neubau eines Pfarr⸗ 

hauſes entſchieden ſei, da das alte Pfarrhaus, das an die Kirche 

angebaut war, für eine Erweiterung der letzteren abgebrochen 
werden mußte. Zu dieſem Pfarrhausneubau kam es aber ſehr 

lange nicht, weil die Gemeinde die Frondpflicht dafür ablehnte. 

Inzwiſchen wurde die Kirche immer „baufälliger, blatterdings 

205 Erzb. Archiv. Lienheim: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Domänen⸗ 
kammer. Domänenverwaltung Thiengen. Lienheim: Kirchenbaulichkeiten. 

7 Faſz. — Bez.⸗Amt Waldshut. Verwaltungsſachen. Lienheim: Kirchen— 

gemeinſchaften. Faſz. 927, 929, 930 (Zugang 1927 Nr. 13).
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ſchauerlich' die Domänenverwaltung Tiengen beantragte 

daher am 9. Juli 1834 Vergebung der Arbeit noch „in dieſem 

Sommer“, damit die Baumaterialien während des Herbſtes 
und Winters angeführt werden könnten. Die Stockmauern der 

Kirche waren zwar noch gut, dagegen der Kirchturm baldigem 

Einſturz nahe. „Das Innengebäude könnte ſchlechter nicht ſein, 
der Dachſtuhl faul, die Decke von Holz ganz morſch und die 

Kanzel dergeſtalt in Verfall, daß der Pfarrer ſie ſchon lange 

nicht mehr betrat. Der Hochaltar aus Holz ebenfalls in ſchlech— 

tem Zuſtand, die Sakriſtei in einem engen, feuchten Winkel 

hinter dem Hochaltar, ſo daß die Paramente darin zugrunde 

gehen; die Kirchenſtühle zwar noch gut, aber ſo unreinlich ge— 

halten, daß ſie Ekel erregen“. Aber den Erweiterungsplan 
Fritſchis vom Jahre 1831 äußerte ſich Bauinſpektor Frinz 

(19. November 1834) in einem Gutachten an die Hofdomänen⸗ 
kammer: „Die alte Kirche iſt nur 21“ hoch, durch das Pfarr— 

baus vergrößert würde ſie 75“ lang, 33“ breit werden, wo— 

gegen der Chor nur 22“ lang und 20“ breit wäre, ſie würde 

alſo aus allem Verhältnis kommen und wenigſtens noch 6— 8“7 

erhöht werden müſſen. Die Mauern des Pfarrhauſes müßten 

ganz neu aufgeführt und am Giebel mit Strebepfeilern verſehen 

werden. Auch der Dachſtock müßte ganz neu hergeſtellt werden. 

Zweckmäßiger erſcheine daher ein völliger Neubau, für den 

Frinz auch Riß und Aberſchlag vorlegte. An dieſem neuen Ent— 

wurf beanſtandete aber Hübſch als Baudirektor, daß der 

Chor nicht die vorgeſchriebene Größe habe, daß das Haupt— 

geſims aus Holz ſtatt aus Stein beſtehe, daß nur ein hölzerner, 

wenig dauerhafter Dachreiter vorgeſehen ſei und er ſchlug weiter 

vor, daß bei den geringen Maßen, die eine Dreiſchiffigkeit aus— 

ſchlöſſen, der Neubau ſchmäler, dafür aber länger werden ſolle, 

weil er nach dem Entwurf ein gedrücktes unkirchliches Ausſehen 

bekäme, daß an die Hauptfaſſade noch zwei Seiteneingänge, 

ſtatt ſolcher an die Langſeiten kommen und an der Dach— 
konſtruktion ſtatt Oberzüge Anterzüge gewählt werden ſollten 

(18. März 1835). Die Berückſichtigung dieſer Verbeſſerungs⸗ 

vorſchläge verzögerte ſich aber bis Ende Oktober, da Frinz 

mit ſeinem Bureau faſt ausſchließlich bei Herſtellung proviſo— 
riſcher Zolleinrichtungen in Erzingen, Grießen, Kadelburg,
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Waldshut, Säckingen, Laufenburg, Grenzach und Neuen— 
burg in Anſpruch genommen war. Da inzwiſchen die Kirche 

einzuſtürzen drohte, verlangte die Kath. Kirchenſektion (17. Febr. 

1836) alsbaldige Anordnung des Neubaues. Aber die Hof—⸗ 

domänenkammer fand (28. März 1836), daß eine Genehmigung 
noch nicht erteilt werden könne, weil Frinz nicht alle Beanſtan⸗ 

dungen der Baudirektion berückſichtigt, vielmehr erklärt hatte, daß 
eine Verlängerung des Kirchenſchiffs wegen des vorbeifließen⸗ 

den Baches unmöglich ſei. And am 2. Januar 1837 meldete 

die Domänenverwaltung Tiengen neue Schwierigkeiten; es 

müſſe erſt noch entſchieden werden, ob Küßnach nach Hohen⸗ 

thengen oder nach Lienheim kommen ſolle; darauf müſſe der 

neue Plan Rückſicht nehmen. Die Kath. Kirchenſektion lehnte 

aber alsbald (17. Februar 1837) den Vorſchlag einer Zu— 

weiſung von Küßnach nach Lienheim als unausführbar ab und 
nachdem am 22. Mai 1837 die endgültige Genehmigung des 

nochmals abgeänderten und verkleinerten Entwurfes von Frinz 

durch die Hofdomänenkammer erfolgt war, wurden am 10. Juli 

1837 die Arbeiten um 8800 fl. an Zimmermeiſter Oberle in 

Waldshut vergeben. Die Bauleitung übernahm Baumeiſter 

Bayer von der Nebenſtelle der Bauinſpektion in Waldshut. 
Der Bau wurde unter Auſſicht des Baueleven Teufl ſehr lang⸗ 
ſam und wenig ſorgfältig ausgeführt. Im Januar 1839 mußte 

der ſchlecht konſtruierte Turm abgebrochen und neu aufgeführt 

werden. Im September 1840 ſtand die Kirche fertig da. Aber 

die amtliche Beſichtigung durch Bayer (6. Dezember 1840) 

mußte neben einer größeren Zahl von mangelhaften und ſchlech⸗ 

ten Einzelausführungen bedenkliche Riſſe am Turm feſtſtellen, 

ſo daß das Reſtguthaben von 1156 fl. dem Akkordanten zurück⸗ 

behalten und dem Bauführer Teufl das Mißfallen der Hof⸗ 
domänenkammer ausgeſprochen wurde. Der Zuſtand des Turmes 

verſchlimmerte ſich raſch in bedrohlicher Weiſe und durch Hof⸗ 

gerichtsurteil vom 10. Juli 1846 wurde Oberle zur Nieder— 

legung und Neuaufführung verurteilt. Da er ſich weigerte, 

wurde ein anderer Meiſter 1848 mit der Aufgabe zu einem 

Anſchlag von 3000 fl. betraut. Der urſprüngliche Akkordant 

ſtarb noch im gleichen Jahre über dieſer Tragödie, die eine Kette 

von Prozeſſen ſeiner Erben bis in die 60er Jahre und Güter— 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 20
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veräußerungen aus der Hinterlaſſenſchaft zur Folge hatte. 

1869/70 lieferte Walliſer in Freiburg zwei neue Altäre in 

„Gotik“. Dagegen wurde der Antrag auf einen ähnlichen Hoch— 

altar, durch den das als Altarbild dienende Wandbild auf der 

Chorrückdand verdeckt worden wäre, abgelehnt. Das Erzb. 

Bauamt Freiburg eederle), deſſen Gutachten entſcheidend 

war, charakteriſierte die Nebenaltäre als „höchſt ordinäre Lei— 

ſtungen“, wie überhaupt das Verlangen vieler Pfarrer, in neue 

Kirchen mit Rundbogenſtil derartige neugotiſche Altäre zu be— 

kommen, verfehlt ſei. 

Litzelſtettene gehörte als Filiale zu Dingelsdorf. Zu 

Anfang des 19. Jahrhunderts hatte ein iriſcher Lord Darby 

15 000 fl. geſtiftet zur Errichtung einer eigenen Pfarrei und 

einer neuen Kirche. Anterm 29. November 1819 wandte ſich 

in dieſer Angelegenheit das Pfarramt Dingelsdorf an das Be— 

zirksamt in Konſtanz: „Da die Filialkirche zu Litzelſtetten bau— 

fällig und einer höchſt notwendigen Reparation bedarf, wie aus 

den angeſchloſſenen Aberſchlägen des Maurers und Zimmer— 

meiſters erhellet, ſo wird um Genehmigung dieſes Bauweſens 

nachgeſucht“. Schon unterm 3. Dezember 1819 wird der Land— 

baumeiſter Thiery um Vornahme eines Augenſcheines er— 

ſucht und am 20. April 1820 ergeht die Genehmigung der Kath. 

Kirchenſektion, am 24. Januar 1826 auch die der Stiftung des 
Irländers und die Errichtung einer ſelbſtändigen Pfarrei. Ein 

Plan für den Erweiterungsbau ſcheint nicht vorgelegt worden 

zu ſein. An dem Zuſtandekommen des letzteren waren beſonders 
tätig der Ortsvogt Michael Romer und der Hofgärtner Ferdi⸗ 
nand Schnetz von Mainau, die ſelber die Pläne entwarfen und 

die Akkorde abſchloſſen. Neu erbaut wurde 1826 der Chor und 

Teile des Langhauſes. Nach Fertigſtellung der Arbeiten erteilte 

die Kath. Kirchenſektion (7. Oktober 1826) die nachträgliche 

Genehmigung: „Man wolle die ohne vorherige Vorlage der 

Bauriſſe bereits vorgegangene Baulichkeit auf ſich beruhen 

laſſen.“ Offenbar haben Rückſichten auf den Stifter hier ein⸗ 

mal über die ehernen Geſetze der Bürokratie hinwegſehen laſſen. 

Anterm 29. Januar 1827 kann das Bezirksamt Fertigſtellung 

206 Pfarrakten: Kirche. — G. L.⸗A. Bez.⸗Amt Konſtanz. Verwaltungs⸗ 

ſachen. Litzelſtetten: Kirchenſachen. Faſz. 1499 (Zugang 1906 Nr. 20).
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ſowohl der Kirche wie des Pfarrhauſes melden. Das Langhaus 

ſelber wurde 1906/07 wieder erhöht und ein neuer Turm erſtellt. 

Luttingen?“. Baupflichtig als Zehntherr war hier 

der Pfarrer. Noch im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts 

gingen lebhafte Klagen über die Baufälligkeit und geringen 

Raumgehalt des Gotteshauſes ein, ohne daß ſich der 1791 ver— 

ſtorbene Pfarrer Zoller während ſeiner 45jährigen Wirkſamkeit 

am Ort auch nur im geringſten der Sache annahm. Dagegen 
wurde das biſchöfliche Offizialamt beim Waldvogt von Landſee 

in Waldshut unterm 12. April 1776 vorſtellig, daß „die Pfarr— 

tirche zu Luttingen ſo ungeſtalt und baulos ſei, daß ſelbe ent— 

weder einer mercklichen Reparatur oder gar einer gänzlich 
neuen Auferbauung bederfe, und ohnehin, weil ſie kaum für 

die Hälfte der Pfarrgenoſſen Raum genug habe, einer Erwei— 

terung“. In der Waldvogtei war man von der Dringlichkeit 

des Antrages nicht beſonders überzeugt und konnte „eine be— 

ſorgende Baufälligkeit mit Grunde nit beſtätigen und würdet 

die antragende Erwitterung Köſten und Platzes halber ziemlich 

Anſtände erleiden“. Den Akten iſt nicht zu entnehmen, in 

welcher Weiſe die Angelegenheit um dieſe Zeit weiter gefördert 

wurde. Anterm 14. Januar 1793 gab die Regierung in Frei— 

burg dem Waldvogtei-Amt Kenntnis von neuen Beſchwerden 

über die Kirche: „ſie tauge zum öffentlichen Gottesdienſt nicht 

mehr. Der Boden ſei ſo gelöchert, daß man Gefahr laufe, bei 

einem Gedränge die Beine zu brechen; auch faſſe ſie von 600 

bis 700 Seelen kaum 300; die Pfarrangehörigen ſeien ſehr un— 

gehalten und führten die ungehörigſten Reden, wie: „der Pfarrer 

könne predigen wie er wolle; ſie glaubten anfangs auch was 

ſie wollen“. Die Landesregierung ordnete an, unverzüglich 

beim Pfarrer Erhebungen machen zu laſſen, ob er, nachdem die 

alten Riſſe über Reparation und Erweiterung der Kirche von 

der Landesbaudirektion verworfen ſeien, alsbald neue habe an⸗ 
fertigen und zur Prüfung vorlegen laſſen. Dieſe alten Entwürfe 

waren von Zimmermeiſter Balterſchweiler in Laufen⸗ 

burg ausgearbeitet, aber unbrauchbar, weil ſie zu wenig Raum 
ſchufen. Die Landesbaudirektion hatte darum noch im Frühjahr 

207 G.⸗L.-A. Bez.⸗Amt Waldshut. Verwaltungsſachen. Luttingen: 

Kirchengemeinſchaft. Faſz. 1013 (Zugang 1914 Nr. 63) und Spezialakten. 
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1793 neue Pläne für eine etwa 704 Perſonen faſſende Kirche 

entworfen, bei der der alte „beinahe gotiſche Turm“ erhalten 

bleiben ſolle. Die Landesregierung erteilte alsbald Genehmigung 

und ordnete Ausführung „noch in dieſem Sommer“ an. Aber 

wieder trat eine Pauſe von über zwei Jahren ein, ſo daß im 

Spätherbſt 1795 die Gemeinde durch Rechtsanwalt Fromherz 

bei der Regierung Klage führen ließz wegen Verzögerung des 

Kirchenbaues, zu dem der Pfarrer ſich bei ſeiner Anſtellung feier⸗ 

lich verpflichtet hatte, und ankündigte, daß ſie, falls keine An⸗ 

ſtalten zur Bauausführung im Laufe des Winters gemacht wür— 

den, im nächſten Jahre die Zehntgefälle zurückbehielte. Pfarrer 

Dufner machte dagegen im Juli 1796 geltend, daß er noch keine 

Riſſe und Aberſchläge erhalten habe, worauf die Baudirektion 

feſtſtellte, ſie ſchon 1793 an die Regierung geſchickt zu haben. 

Auch 1798 hört man noch nichts von Bauarbeiten und die Kriegs⸗ 

unruhen um die Jahrhundertwende ließen ſie erſt recht in Hinter— 

grund treten. Erſt 1804/06 wurde an Stelle der alten Kirche, 

von der nur der Turm aus der Zeit um 1500 erhalten blieb, ein 

Neubau erſtellt, deſſen Erweiterung 1828/29 lebhaft verhandelt 

wurde. Nur die Abſteckung des Bauplatzes bereitete noch un— 

überwindliche Schwierigkeiten. Sogar von einem weiteren Neu— 
bau war die Rede, doch gab die Kath. Kirchenſektion am 4. Juli 

bekannt, daß davon dermalen zu abſtrahieren ſei. Die Kirche hatte 

im Langhaus Wandbilder von 6 Apoſteln, die übrigen 6 waren 

ſeitlich neben der Säulenſtellung der drei Altäre al fresco an 

die Wand gemalt. J. Vollmar reſtaurierte ſie 1858. 

Malſchꝛss. Der große Pfarrort, zu dem noch die Filiale 

Waldprechtsweier gehört, hatte bis ins 1. Viertel des vorigen 
Jahrhunderts eine ſpätgotiſche Kirche, die nach dem Viſitations⸗ 

protokoll von 1683 28 als satis ampla, firma, bene tecta..., 

bene etiam interius ordinata et exornata charakteriſiert wird. 

Da Malſch nach Herrenalb gehörte und die Patres am Orte auch 
eine kleine Expoſitur hatten, deren Gebäude im 17. Jahrhundert 

allerdings ſchon in Trümmern lagen, war der Chor beſonders 

20s Erzb. Archiv. Malſch: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Oberamt 

Ettlingen. Verwaltungsſachen. Malſch: Kirchenſachen, Faſz. 791/92. — Bau⸗ 

amt Karlsruhe. Malſch: Kirchenſachen C 7. 

200 Freib. Diöz.⸗Arch. XII, 64.
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groß angelegt, hatte er doch nach den Bauverhandlungsakten der 

20er Jahre des 19. Jahrhunderts nicht weniger als 7 Fenſter; 
das erwähnte Viſitationsprotokoll rühmt ihn denn auch als 

perlucidus et amplus und hebt beſonders das hervorragend 

ſchöne Gewölbe hervor. Auch ein kunſtvoll gearbeitetes Sakra⸗ 

mentshäuschen war vorhanden. Die Kirche war offenbar ein 

ſolider Quaderbau, ſo daß er noch zu Anfang des vorigen Jahr— 
hunderts als kerngeſund und dauerhaft bezeichnet werden konnte. 

Nach der am Turme angebrachten Jahrzahl (neben einem Kelch) 
iſt er wohl 1458 errichtet worden. Zu Anfang des letzten Jahr— 

hunderts war aber der Raummangel infolge ſtarken Anwachſens 

der Einwohnerzahl (rund 3000 Seelen in der ganzen Pfarr⸗ 

gemeinde) ſehr fühlbar geworden. Anterm 16. November 1820 

richtete daher der Ortspfarrer, Dekan Thiebaut, im Gefühl 

„ſeiner pfarrlichen Pflicht“ eine Vorſtellung an das Bezirksamt 

Ettlingen: „Die Kirche iſt für die Volksmenge viel zu klein, viele 

kommen gar nicht hinein, und jene, welche hinein kommen, ſtehen 

ſo gepreßt, daß Ruhe und Stille, welche doch bei der Gottes⸗ 

verehrung ſo notwendig iſt, gar nicht möglich iſt. Aus Mangel 

an Raum habe man die jungen Leute vom 16. Jahre an aus der 

Chriſtenlehre gelaſſen, gerade in einer Zeit, wo der Religions⸗ 

unterricht ſo notkwendig wäre. Während der Predigt ſtehet oder 

ſitzet die männliche Schuljugend, ſo 200, im Chor bei dem Haupt⸗ 
altar, wo ich ſelbſt Zeuge bin, daß man nicht ein Wort von der 

Predigt verſtehen kann. Da bekommen ſie lange Zeit und ſind 

in einer immerwährenden Bewegung.“ Dieſer Appell hatte eine 

für jene Zeit überraſchend ſchnelle Wirkung, um ſo erſtaunlicher, 

als nahezu ausſchließlich das Ararium die Koſten zu tragen hatte. 

Die Baupflicht war in früherer Zeit zwiſchen Herrenalb, Frauen⸗ 

alb und Lichtental, wohin die Pfarrei ſeit 1345 inkorporiert war, 

geteilt und fiel in dieſem Amfang ſeit der Säkulariſation dem 

Staate zu; der Heiligenfond hatte nur für den Turm und Sa⸗ 

kriſtei die Baulaſt. Landbaumeiſter From mel hatte ſchon vor 

der erwähnten Vorſtellung des Pfarramtes die Notwendigkeit 
eines Neubaues oder einer Erweiterung der alten Kirche nach⸗ 

drücklich beſtätigt. Schon im Frühjahr 1822 lagen zwei Entwürfe 

und Aberſchläge von Bezirksbaumeiſter Vierordt in Raſtatt
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und Kreisbaumeiſter Frommel den techniſchen Oberbehör— 

den zur Prüfung vor; nach beiden ſollte der alte Turm er— 

halten und nur mit einem neuen Aufſatz verſehen werden. Anterm 

14. Juni 1822 bezeichnete Baudirektor Weinbrenner den 

Vierordt'ſchen Plan als den geeigneteren. Er wünſchte nur, daß 

die Schallöffnungen in der Turmüberhöhung die abgängig wer— 

denden Fenſtergewände der Kirche erhalten, alſo gotiſchen Stil— 

charakter bekommen ſollten. Er ſpricht weiter den Wunſch aus, 

daß „das Chor der alten Kirche, welches Vierordt als vorzüglich 

ſchön angibt, bei der neuen Kirche vorteilhaft angebracht werden 

ſoll, wenn es ſorgfältig abgebrochen und wieder verſetzt wird“. 

Er kann nicht umhin, ſein Bedauern auszuſprechen, daß man 
einen derartig ſchönen Bau niederlege, lediglich aus Raum— 

mangel, dem doch auf andere Weiſe, etwa durch den Neubau 

einer kleinen zweiten Kirche in dem eben erſtehenden Ortsteil 

Neu⸗Malſch, abgeholfen werden könne. Dieſe aus unwillkür— 

lichem Gefühl für die Schönheit alter Stilformen entſprungene 

Mahnung, die ſich in jener Zeit wie eine Wüſtenpredigt anhört, 

iſt im Munde des Apoſtels des heimiſchen Klaſſizismus immerhin 

bezeichnend: „Wir können uns jedoch der weiteren Anſicht nicht 

enthalten, weil uns erwähntes Bauweſen einer beſonderen Be— 

achtung zu verdienen ſcheint. Berückſichtigen wir, daß es unver— 

antwortlich bleibt, wenn etbas Merkwürdiges aus der Zeit 

unſerer Voreltern ohne Notwendigkeit ruiniert oder gar ver— 

nichtet wird, daß die Kirche zu Malſch nur zu klein, übrigens aber 

noch gut erhalten, ſelbſten unnachahmlich ſchöne gothiſche Ar— 

beiten im Chor beſitzt, ſo ſcheint es uns nicht ganz recht gehandelt, 

wenn man ein ſolches Bauweſen ohne alle andere Arſache zer— 

ſtöhrt, weil die Größe durch etwa ein zweites Kirchengebäude 

erſetzt werden kann. Da ein Teil der Einwohner zur beſſeren 

Kultur der Felder hinausrückte und der Ort Neumalſch angelegt 

worden iſt, müßte die Erbauung einer neuen zweiten kleinen 

Kirche dort in mehrerer Hinſicht zum Vorteil derjenigen Ein— 

wohner als auch für das allgemeine Beſte deſto erſprießlicher 

ſein.“ Die Behörden hielten ſich freilich bei dieſem Appell an 

das Denkmalpflegegewiſſen nicht weiter auf; das Schickſal der 

alten Kirche nahm ſeinen Lauf. Schon am 16. Mai 1823 ge⸗
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nehmigt das Finanzminiſterium den allerdings erſt im folgenden 

Jahre auszuführenden Neubau nach dem Plan von Vierordt 

und ſtellte Entſcheidung der Baudirektion über die Form des 

aufzubauenden Turmes in Ausſicht. Darüber lagen letzterer auch 

wieder zwei Entwürfe von Vierordt und Frommel vor; Wein— 

brenner bezeichnete, 20. Juni 1823, den erſteren als den ſchönſten 

und nach dem gotiſchen Stil als den vollkommenſten; nur ver— 

langte er nochmals, die Ausbildung der Schallöffnungen im 

Spitzbogenſtil unter Verwendung der von der alten Kirche ab— 

gängigen Fenſtergewände, und einen weſentlich höheren Turm— 
aufſatz, „weil man gewöhnlich den Wert eines Turmes in ſeiner 

Höhe zu finden glaubt und ein ſteileres Dach in unſerem Klima 

vorteilhafter iſt“. Frommel hatte wohl auch gotiſche Schall— 

öffnungen, aber unter dem Turmdach noch eine Galerie vorge— 

ſehen, die „mit Baluſtern oder ſogenannten Docken aus— 
geſtattet werden ſollte, eine Erfindung aus dem vorigen Jahr— 

hundert, die man wohl im allgemeinen antique zu nennen 

pflegt, allein in keinem der alten auf das gekommene Gebäude 

vorfindet“. Frommel hatte ſich auf das Vorbild der Kirche von 

Bühl berufen, deren Turmgalerie, vermutlich der Standpunkt 

von Zinkeniſten im Mittelalter, auch Weinbrenner „reichhaltiger 

und intereſſanter als viele andere Turmbedeckungen in unſerer 

Gegend“ fand; aber die Baudirektion war der Anſicht, daß eine 
derartig überflüſſige Zutat, die von keiner Seite gewünſcht werde, 

beſſer erſetzt werde durch ein Dach, das den Zweck habe, den 

Turm gegen Regen und Schnee zu ſchützen. In dem Genehmi— 

gungserlaß ſchloß ſich das Finanzminiſterium vollſtändig auch 

in bezug auf die Geſtaltung des Turmaufbaues dem Gutachten 

Weinbrenners an. Im Oktober 1823 wurden die Arbeiten an 

Jakob Allrich von Ettlingen verſteigert. Es lief aber noch ein 

Nachgebot von Schreinermeiſter Eigler in Raſtatt, Ign. Schnel— 

ler und Joh. Gaß ein, denen am 4. Februar 1824 der Neubau 

um 19775 fl. übertragen wurde. Der Heiligenfond hatte von den 

Koſten 4731 fl.'zu tragen, die Gemeinde für die Empore 843 fl. 

Im Oktober 1824 wurde der Grundſtein gelegt, die Feier mußte 

ſo beſcheiden wie möglich gehalten ſein, da die Gemeinde jeden 

Beitrag zur Koſtendeckung dafür ablehnen wollte und die Kath. 

Kirchenſektion eine Anweiſung auf den Kirchenfond von nur
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44 fl. „für diesmal noch“ genehmigte. Um die Koſten nicht zu 

vermehren, erſchien vom Bezirksamt niemand. 

Die Bauarbeiten gingen im Jahre 1825 ſo rüſtig vorwärts, 
daß im Herbſt 1825 der Bau fertig daſtand und der Pfarrer im 

November ſchon an eine baldige Benediktion dachte. Seine Ge— 
duld wurde aber jetzt auf eine harte Probe geſtellt. So reibungs⸗ 
los die Arbeiten am Bau ſich abgeſpielt hatten, ſo unerhört 

ſchwierig geſtaltete ſich die Annenausſtattung. Es fehlte hier an 

jeder führenden Hand und vor allem an einem Kopf mit klarem 

Blick und einigem Kunſtverſtändnis, der ſich der Schar unbe⸗ 

rufener „Künſtler“, die von allen Seiten mit ihren Angeboten 

kamen, hätte erwehren und einen leiſtungsfähigen Meiſter hätte 

auswählen können. Der Verlauf der über ein Jahr ſich er⸗ 

ſtreckenden Verhandlungen iſt geradezu eine Tragikomödie, ein 

Hohn auf die Hilfloſigkeit in ſolchen Fragen bis in die höchſten 

Stellen hinauf. Hier war nicht die wirtſchaftliche Not ein 

Hemmſchuh, auch nicht einmal vorwiegend die Knauſerei der 

Amtsſtellen, ſondern die völlige Ratloſigkeit in eigentlichen 

Kunſtfragen und das bürokratiſche Bedürfnis, jedes Geſuch um 
Arbeitsübertragung durch den ganzen weitverzweigten Apparat 

bis zu Ende durchlaufen zu laſſen. Unterdeſſen ſtanden Gemeinde 

und Pfarrer hilflos vor ihrer fertigen Kirche, ohne ſie benützen 

zu können. Die Koſten für den Hochaltar wurden vom Heiligen⸗ 

fond getragen, die für einen Seitenaltar vom Bruderſchaftsfond, 

für den andern von der Gemeinde. Zwei alte Altarbilder, die wie⸗ 

der angebracht werden ſollten, wollte der Pfarrer auf ſeine Koſten 

inſtand ſetzen laſſen, das dritte ſollte auf Koſten des Bruderſchafts⸗ 

fonds von Hofmaler Schaffroth um 320 fl. neu gemalt 

werden. Schon am 6. März 1825 hatte Hofſchreiner Eigler 
in Raſtatt in Verbindung mit Maler Peter Anton Saas Ent⸗ 

wurf für die drei Altäre (ein reicherer klaſſiziſtiſcher Altaraufbau 

mit ſeitlichem Engelpaar und oberer Kreuzigungsgruppe), Kanzel, 

Kommunionbank (mit zwei ſeitlichen Vaſen aus Blech, alabaſter⸗ 
weiß lackiert, mit vergoldeten Zieraten, als ewige Lampen), zwei 

Beichtſtühle und den Taufſtein, mit der Koſtenberechnung in 

Höhe von 2300 fl. vorgelegt; im Juni kam ein neuer verbilligter 
Entwurf der beiden Meiſter, denen ſich diesmal noch Bildhauer 
Mayerhuber aus Karlsruhe anſchloß. Inzwiſchen hatte die
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Kath. Kirchenſektion eine Koſtenreduzierung verlangt, dem ent— 

ſprach ein Aberſchlag von Maler und Vergolder Zeh aus Bruch— 

ſal, der den Entwurf von Frommel ſeinem Angebot zugrunde 
legte; er ſollte romaniſch ſein, war aber in Wirklichkeit eine 

Vermengung romaniſierender und klaſſiziſtiſcher Elemente. From⸗ 

mel glaubte bei den Entwürfen vom Gedanken ausgehen zu 

müſſen, daß „Einfachheit mit angemeſſener Grandioſität der Ver— 

ehrung des Höchſten ziemt, Gepränge und Flitter ſie herabſetzt, 

weil über dem Erſtaunen der vermeintlichen Pracht das Auge 

der gemeinen Menge die Handlung verliert und mehr der Ein— 

druck des Bildlichen als des Geiſtigen bleibt“ (16. Juli 1825). 

Nach dreivierteljährigem Hin- und Herraten wurden die Ar— 

beiten an den Bildhbauer Wehrle in Karlsruhe verſteigert 

(28. Dezember 1825), da er aber keine Kaution leiſten konnte 

und als ganz leiſtungsunfähig hingeſtellt wurde, wie ſeine Ar⸗ 

beiten für Renchen zeigen könnten, wuchſen wieder die Chancen 

für Mayerhuber, und, da er nach Anſicht des Pfarrers 

„ein Lump ſein ſolle“, für Zeh in Bruchſal. Im April 1826 

hatte das Bezirksamt Ettlingen einen neuen Kandidaten feſt⸗ 

geſtellt, einen Günther aus Bruchſal, der „wegen der von ihm 

ſchon geleiſteten vorzüglich guten Arbeiten ſehr gelobt ward“. 

Thiebaut war inzwiſchen am Verzweifeln und zu jedem 

Akkord bereit. „Wenn mir bei meinem Kirchenbau das letzte 

Kreuz nicht das größte iſt?, es iſt mir ſchon halber im Sinne, 

daß es ſo kommen wird.“ In dieſer Situation vollkommener 

Rat⸗ und Entſchlußloſigkeit erſchien als rettender Helfer, es iſt 

nicht erſichtlich, durch wen gerufen, Jodokus Wilhelm von 

Stetten. Er brachte die günſtigſten Ausweiſe über ſeine bis⸗ 

herigen Arbeiten in der Seminarkirche in Freiburg, in Achern, 

Waſenweiler und Mariaſtein und die nachdrücklichſten Emp⸗ 

fehlungen ſeiner Auftraggeber, die neben ſeiner Leiſtungsfähigkeit 

vor allem auch den ſtillen, friedfertigen, ſittlichen Lebenswandel 

rühmten. Man ſpürt förmlich in den Akten das Gefühl der 

Befriedigung der verſchiedenen Amtsſtellen, endlich einen Mei⸗ 

ſter gefunden zu haben, der durchaus der Aufgabe gewachſen 

ſchien, der ausgezeichnete Arbeit ſogar noch über den vor⸗ 
geſehenen AUmfang hinaus, zu ſehr billigem Preiſe und in kür⸗
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zeſter Zeit zu leiſten verſprach. Ohne lange Verhandlungen 

wurde daher mit ihm am 12. Mai 1826 der Vertrag geſchloſſen 

auf Fertigung dreier Altäre, einer Kanzel und des Taufſteins 

in Gipsmarmor nach den Entwürfen des Bez. Bauinſpektors 

Weinbrenner in Baden; der Gips ſollte von Achern, wo 
er in beſter Qualität zu finden ſei, angeführt werden und die 

Arbeiten bis Ende des Jahres fertig daſtehen. Von Dekan Thie⸗ 
baut wurde nachträglich noch um Genehmigung nachgeſucht, auch 

das alte Triumphbogenkreuz, an dem die Gemeinde ſehr hänge, 

nach geſchehener Neufaſſung, in der neuen Kirche anbringen zu 

laſſen, und von den zwei ſtark verehrten Nebenpatronen Seba— 
ſtian und Wendelin an Stelle gänzlich unbrauchbarer Bilder 

Statuen, die dem Hochaltar „eine ſchöne Auskleidung“ geben 

könnten, durch Jodok Wilhelm anfertigen laſſen zu dürfen. Der 

letztere hatte den Auftrag für Herſtellung der zwei Figuren „einem 

Bildhauer in Freiburg“ (ob Hauſer?) übertragen, ſo daß die 

Bedenken des Bauinſpektors Weinbrenner, daß der Stukkator 

dieſer Aufgabe nicht gewachſen ſei, „was aus ſeinen früheren 
bisherigen Arbeiten hervorgehe“, deshalb beſſer Mayer—⸗ 

huber in Karlsruhe, der „Geſchmack und Fertigkeit hiefür“ 
habe, in Frage zu ziehen ſei, gegenſtandslos blieben. Gegen 

Ende des Jahres wurden die Arbeiten Wilhelms vertragsmäßig 

abgeliefert; aber ſo manches andere, wenn auch nur von unter— 

geordneter Bedeutung, wie Kirchentüren, die Umfriedigungs— 

mauer um den Kirchplatz, war noch recht ſehr im Verzug. Erſt 

im Spätherbſt, 12. Oktober 1827, konnte Dekan Thiebaut die 

endliche Fertigſtellung der Kirche melden und den Termin für 

die Einſegnung auf den 20. November feſtlegen. Wiederum 

war ein über ein halbes Jahr ſich erſtreckender lebhafter Akten⸗ 
wechſel über die Frage nötig, wie die Koſten (rund 190 fl.), die 

durch die Feierlichkeit, vor allem das Feſteſſen, zu gewärtigen 

waren, zu decken ſeien. Die Gemeinde lehnte zunächſt die Zu⸗ 

mutung zur Abernahme der Koſten des Feſteſſens ab, mit dem 

Bedeuten, daß ſie ja doch „keine Augenzeigen hievon“ geweſen; 

dagegen fanden ſie die Auslagen für das „paradierende“ Militär 

„ganz billig und blos ihrer Anſträngung gemäß“. 

Nach der Jahrhundertmitte, als bereits allerwärts die 

Schreineraltäre in die Kirche einzogen, fanden auch die Malſcher
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ihre Kirchenausſtattung zu leer und dürftig. 1857 wurde des⸗ 

halb ein Geſuch an das Bezirksamt gerichtet um Genehmigung 
verſchiedener Verzierungen und Verbeſſerungen an den Altären 
und an der Kanzel, die ein Maler und Vergolder Aug. Schott 

von Kiechlinsbergen anbringen ſollte, nachdem ſchon die Gebrü— 

der Seitz von Külsheim im Auguſt gleichen Jahres einen Ent— 
wurf für übermäßige ornamentale Belebung des Hochaltars in 

einem bunten Gemenge aller Stilformen zu einem allerdings 
ſehr hohen Preis (958 fl.) eingereicht hatten. Nach den ein— 

geholten Auskünften war Schott nichts mehr als ein gewöhn— 

licher Anſtreicher, und auch Bez.-Bauinſpektor Dyckerhoff, 
dem die Entwürfe vorgelegt wurden, äußerte ſchwere Bedenken 

gegen das viele Vergolden und das willkürliche Anbringen von 

Ornamenten an in edlen, einfachen Formen erſtellten Werken. 

Trotzdem wurde mit Schott ein Vertrag geſchloſſen, nach dem 

er ſich an die Weiſungen und Vorlage der Bauinſpektion zu 
richten hatte. Die Akten laſſen nicht erkennen, ob die Malſcher 
damals ihren Zweck erreichten. Jedenfalls fand das Pfarramt 
1874 die Altäre noch „erſchreckend unſchön“ und ließ durch die 

Firma Ad. Barth in Würzburg neue anfertigen. Ob der künſt⸗ 

leriſche Gehalt auch nur halbwegs an die durch treffliche Ver— 

hältniſſe und ausgeſprochenen Stilcharakter ausgezeichneten 

Altäre von 1826 heranreichten, darf billig bezweifelt werden. 

Zu Anfang unſeres Jahrhunderts erfuhr auch das Innere der 
Kirche noch eine durchgreifende Amänderung. 

Mauchendn, Filiale von Bettmaringen, hatte eine kleine 

Ortskapelle, die aber zu Anfang des 19. Jahrhunderts in ganz 

verfallenem Zuſtande ſich befand, ſo daß 1804 von der Herr— 

ſchaft St. Blaſien, die zehntberechtigt war, ein Neubau beſchloſ— 

ſen und 1806 auch ausgeführt wurde. Auf Antrag des herr— 

ſchaftlichen Baumeiſters Fritſchi mußte zur Sicherung des 

Neubaues noch eine doppelte Mauer aufgeführt werden, eine 

gegen die Bergſeite, um das Waſſer aufzufangen und eine unter— 

halb der Kirche gegen die Hohlgaſſe, zur Stütze der Funda⸗ 

mente (1810). 

210 G.⸗L.-A. Domänenkreisdirektorium. Amt Stühlingen. Mauchen: 

Kirchenbaulichkeiten, 3 Faſz.
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Meersburgen. Die alte Kirche des 17. Jahrhunderts 

hatte ſich zu Anfang des 19. Jahrhunderts als unzureichend er— 

wieſen, weshalb das Seekreisdirektorium am 16. Dezember 1823 
eine „Erweiterung“ des Gotteshauſes nach dem von Baumeiſter 

Waldmann gefertigten Riß und zugleich Abbruch der 
„Totenkapelle““ verfügte, damit deren Material zum Bau ver⸗ 

wendet werden könne. Dem Generalvikariat ſagte der Wald— 
mannſche Entwurf wegen „des wurſtartigen“ Langhauſes nicht 
zu und es beſtand auf der Ausarbeitung eines andern. Um dieſe 

Zeit legte auch Werkmeiſter Wehrle einen Plan vor zu einer 

einſchiffigen Kirche mit polhgonem Chor. Er wurde aber von 

der Bauinſpektion als zu koſtſpielig abgelehnt. 1824 muß der 

Abbruch der Kapelle und auch die Bauarbeit zur neuen Kirche 

begonnen worden ſein, denn Wehrle reichte 26. Juni 1826 durch 

Architelt Bayer in Konſtanz nebſt Bericht eine Forderung in 
Höhe von 2319 fl. für beide Arbeiten ein; ſie wurde aber bean⸗ 

ſtandet, weil er bei Abbruch der Kapelle die angrenzenden Häu— 

ſer nicht, wie es ſein Kontrakt verlangte, mit einem neuen Dach 
verſah. Es ergab ſich daraus ein langer bis 1829 dauernder 

Rechtsſtreit, während deſſen die Arbeiten am Kirchenbau ruhten. 
Erſt 1829 wurden ſie wieder aufgenommen, aber auch nur mit 

geringen Arbeitskräften, ſo daß die akkordmäßig auf 1. Sep⸗ 
tember 1830 feſtgelegte Fertigſtellung auch am 5. Okt. 1830 noch 

in weite Ferne gerückt ſchien, wie das Seekreisdirektorium feſt⸗ 

ſtellen mußte. Aus einem Verhör Wehrles ergab ſich, daß 
Bezirksbauinſpektor Shl gegen ihn ſehr perſönliche Anklagen 
und in einer Form, die auch das Gericht beanſtanden mußte, ge⸗ 
richtet hatte. Anter dieſen Reibungen litt naturgemäß der Fort⸗ 

gang des Bauunternehmens; als am 31. März 1831 eine Tag⸗ 
fahrt zur Beſichtigung der „vermutlich fertig geſtellten“ Kirche 
angeſetzt war, mußte bemerkt werden, daß die Vollendung der 

Arbeiten noch geraume Zeit erfordere. Das gleiche wird im 

211 G.⸗L.⸗A. Bezirksamt Konſtanz, Verwaltungsſachen. Meersburg: 

Kirchenſachen. — Erzb. Archiv. Meersburg: Kirchenbauſachen. 

212 Damit iſt jedenfalls die ſchöne ſpätgotiſche Kreuz- oder Wall⸗ 

fahrtskapelle Maria auf dem Berge gemeint, die 1463 nahe bei der Pfarr⸗ 

kirche errichtet wurde. Sie hatte eine beſondere Gruftkapelle im Erdͤgeſchoß. 

Vgl. Franz Kaver Conr. Staiger, Meersburg (Konſtanz 1861) S. 59.
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Winter 1831/32 konſtatiert. Erſt im Mai 1832 war der Bau 
zum Abſchluß gekommen: eine große, geräumige, aber nüchterne 

Halle, der daneben ſtehende Turm blieb von der alten Kirche 

noch ſtehen. Im Jahre 1831 hatte des Generalvikariat im vor— 

aus ſeine Wünſche nach einem würdigen Hochaltar geäußert und 
für den Fall, daß ein ſolcher nicht vorgeſehen ſei, die Abernahme 
eines Altares aus der Seminarkirche beantragt. Die Bauinſpek— 
tion hielt das letztere nicht für zweckmäßig und ſtellte Riſſe für 
Hochaltar und Kanzel in Ausſicht. Die für den Hochaltar (sogl. 

unter Lembach) wurden aber ſchwer beanſtandet von der Kir⸗ 

chenbehörde und trotz aller Vorſtellungen um Abänderung mußte 

ſie am 9. Dezember 1831 die gänzliche Zweckloſigkeit ihrer Be— 
mühungen einſehen: an dem Riß für den Hochaltar ſei nichts 

geändert worden, als daß der Tabernakel erhöht wurde; ein 

Altar ganz ohne Verzierung, nicht einmal mit zwei anbetenden 
Engeln, welche die Hofdomänenkammer als nicht unter ihre 

Verpflichtung fallend ablehnte, dürfte kaum für die gemeinſte 
Dorfkirche zuläſſig ſein. Später hat man über den Altar das 

Bild der Flucht nach Agypten von Chriſtoph Storer, aus 

der Burgkapelle ob der Eisgrube is, angebracht. Am 6. Sep⸗ 
tember 1833 hat Weihbiſchof von Vicari die Konſekration voll⸗ 
zogen. 

Mörſchen. Nach einem Viſitationsprotokoll von 1683 

war die Baupflicht an der Kirche ſo verteilt, daß ſie om Turm 
und Sakriſtei auf den Heiligenfond fiel, am Chor auf den Pfar⸗ 

rer und am Langhaus auf das Stift Baden und die zwei Alta⸗ 

riſten von Gernsbach. Trotzdem ging der Streit mit dem Stift 

Baden von 1723 an das ganze 18. Jahrhundert hindurch; er 
nahm zeitweilig ſo ſcharfe Formen an, daß die Gemeinde den 

Zehntanteil des Stiftes ſperrte, wogegen ſich dieſes mit Erfolg 

unter Berufung auf alte Privilegien wehrte. Gegen Schluß 

des 18. Jahrhunderts war die Notwendigkeit eines Neubaues 
oder wenigſtens einer Erweiterung der Kirche in Sicht getreten. 

Nach dem Tode des bisherigen Pfarrers wurde die Pfründe in 

213 Siehe Staiger a. a. O. S. 60. 

214 Erzb. Archiv. Mörſch: Kirchenbauſachen. — G.⸗L.-A. Oberamt 

Ettlingen. Mörſch: Kirchenbaulichkeiten. C4, C5 (3 Faſz.); dazu Faſz. 

1046/49 (Zugang 1928 Nr. 25).
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Adminiſtration genommen, um einen Baufond für Kirche und 

Pfarrhaus zu ſammeln. Nach der Säkulariſation war die Bau— 

pflicht ſo geregelt, daß ſie an Chor und Sakriſtei die Pfarrei 
traf, am Turm den Heiligenfond, am Langhaus zu / den Stu— 

dienfond Raſtatt und zu / die beiden Kapellenfonds St. Anna 
und St. Jacob zu Gernsbach. Die Kirche war für die 1432 

Seelen zählende Gemeinde, zu der auch Neuburgweier gehörte, 
um mehr als ¼ zu klein, ſo daß von 1837 an bewegte Klagen 
und Geſuche laufen; nach dem Gutachten der Bezirksbauinſpek— 

tion Raſtatt konnte wegen Antunlichkeit eine Erweiterung nur 
durch einen Neubau in Frage kommen. Auf einer Tagfahrt der 

Baupflichtigen am 10. Januar 1838 kam keine Einigung zu— 

ſtande; auf der einen Seite wurde Aufſchub des Baues bis nach 
vollzogener Zehntablöſung gewünſcht, auf Seiten der Gemeinde 

jede Frondpflicht abgelehnt, weil in der Vergangenheit nie in 
Wirkſamkeit. Inzwiſchen ordnete die Kreisregierung aber doch 
Fertigung der Pläne durch die Bezirksbauinſpektion Raſtatt an. 

Aber nochmals vergingen 6 Jahre; die Feſtſtellung der auf dem 
Zehnten ruhenden Baulaſt und die Durchführung der längſt 

vereinbarten Zehntablöſung wollte nicht vorangehen. An Neu— 

jahr 1843 beſchwerte ſich die Gemeinde bitterlich beim Bezirks— 

amt: „Soll die Zeit wieder verſchleichen, ſo iſt man genötigt zu 
einer höheren Majeſtät zu ſchreiten.“ Jetzt im Februar gleichen 

Jahres legte Bez.-Bauinſpektor Weinbrenner die Pläne 

ſamt Aberſchlag zu einem Neubau vor. Noch machte die Wahl 
des neuen Bauplatzes Schwierigkeiten und verurſachte faſt ein 

Jahr lang Hindernis; noch zuletzt vor Beginn der Arbeiten brachte 

das Pfarramt den Wunſch des zu einer Viſitation am Orte ge— 

weſenen Erzbiſchofs v. Vicari vor, einen andern Platz zu wählen 

als den, auf den man ſich nach langen Verhandlungen geeinigt 

hatte. Die Differenzen mit Neuburgweier, das die Leiſtung 

eines nach Verhältnis der Seelenzahl beſtimmten Baubeitrages 

ſtrikte ablehnte, konnten erſt auf dem Rechtswege beglichen wer— 

den. Als nun auch das Ordinariat noch (9. Auguſt 1844) an 

dem ſchon genehmigten Bauplan manche Beanſtandungen aus⸗ 

ſprach, ließ die Oberbaudirektion neue durch Jakob Höchſtet— 

ter anfertigen, nach denen im Frühjahr 1846 die Arbeiten zu 

dem dreiſchiffigen Neubau begonnen wurden. Im Sommer
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1846 wurde der Grundſtein gelegt und am 13. Auguſt 1849 die 
Benediktion vorgenommen. Das Altarblatt des Hochaltars, mit 

Darſtellung des hl. Alrich, iſt von W. Dürr gemaͤlt. 
Mückenloch'n. Hier wurde auf Betreiben eines Schul— 

lehrers 1807 die Erweiterung der Kirche vorbereitet und trotz— 
dem die Bedürfnis- und noch weniger die Koſtendeckungsfrage 

gar nicht geklärt war, im Mai 1808 die Arbeiten verſteigert nach 
einem Entwurf des Werkmeiſters Schäfer. Dabei ſtellte das 

Bezirksamt Neckargemünd feſt, daß die ſehr alte bisherige Kirche 
im Mauerwerk noch durchaus geſund und der Bau noch leidlich 

gut erhalten war, abgeſehen vom aus Brettern gefügten Turm— 
abſchluß, daß ſie aber auch für die Gemeinde von 113 Seelen 

bei einem Raum für 90—100 vollauf genüge; die Koſten zudem 
gar nicht gedeckt werden könnten, da die Gemeinde aus faſt nur 

„bettelarmen Taglöhnern“ beſtünde. Infolgedeſſen wurde durch 

Kath. Kirchen⸗Okonomie-Kommiſſion (23. Mai 1808) verfügt, 

„von der angetragenen Vergrößerung vor der Hand Amgang 

zu nehmen“. Daß das Amt Neckargemünd aber doch zu opti— 
miſtiſch die Dinge anſah, zeigt ein Bericht des Pfarramtes vom 
15. Juni 1812, wonach der Kirchenbau ſchon längſt eine Haupt⸗ 
angelegenheit der katholiſchen Gemeinde ſei, und ſeine vor zwei 

Jahren ſchon dekretierte Ausführung nur um einige Jahre bis 

„zu beſſeren Zeiten“ verſchoben worden ſei. Größere Repara— 

turen erwieſen ſich dann im Sommer 1813 als notwendig; ſie 
waren auch ſchon amtlicherſeits genehmigt, wurden aber nicht 

ausgeführt, weil die Gemeinde die Frondpflicht ablehnte unter 

dem Vorgeben, daß ſie eine Obliegenheit des früheren Kar— 
meliterkloſters in Hirſchhorn geweſen ſei. Dagegen wurde der 

dem Zuſammenbruch nahe Turm, für den Riſſe und Aberſchläge 

von dem Heidelberger Werkmeiſter Schäfer 1815 ausgearbei— 
tet wurden, im Sommer des folgenden Jahres auf Koſten der 

Schaffnei Lobenfeld neu gebaut; dabei erlitten Langhaus und 

Sakriſtei derart Schaden, daß Regen und Schnee eindringen 
konnten und der Gottesdienſt ausgeſetzt werden mußte. Einem 

Antrag des Kirchenvorſtandes vom 2. Januar 1817, auf Koſten 

21s Erzb. Archiv. Mückenloch: Kirchenbauſachen. — G.-L.⸗A. Amt 

Neckargemünd. Verwaltungsſachen. Mückenloch: Kirchenſachen. Faſz. IV 

bis VII. Fasc, Specialia.
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des baupflichtigen Kirchenfonds eine Wiederherſtellung und Er— 

weiterung der Kirche ausführen zu laſſen, wurde vom Neckar— 
kreisdirektorium durch die Verfügung vom 7. Juli ſtattgegeben, 
durch die die Riſſe und überſchläge Schäfers genehmigt und als— 
baldige Vergebung der Arbeiten angeordnet wurden. Es han— 

delte ſich nach dem Begleitbericht Schäfers zu ſeinen Entwür— 

fen vom 28. Februar um einen in der Hauptſache völlig neuen 
Bau. Schon im September des gleichen Jahres war die alte 

Kirche bis auf den ſtehen gebliebenen Chor nahezu völlig abge— 
tragen und im September 1818 der Neubau fertig. Die einfache 

Inneneinrichtung wurde im April 1818 an Schreiner Linken— 

feld in Dilsberg vergeben; der Hochaltar aus der alten Kirche 
übernommen, nachdem ihn Schreiner Ketterer von Spechbach 

wieder inſtand geſetzt und gefaßt hatte: die Säulen „mit weißer 
ins bläuliche fallender ölfarbe“; das Altarbild friſchte ein Maler 

auf. Bereits 20 Jahre ſpäter wurde der Altar abgebrochen, weil 

er, wie das Pfarramt am 19. April 1838 ans Bezirksamt be⸗ 
richtete „ſo baufällig geworden war, daß man ihn nicht ohne 

Gefahr länger ſtehen laſſen konnte. .. Es ſteht jetzt nur noch 
der untere Teil ſamt Tabernakel und er iſt ſo noch hinlänglich 

groß genug. Allein ſein Glfarbenanſtrich iſt ſo veraltet, ſo 

ſchwarz und der Anblick im Chor einer Totengruft ähnlich.“ Ein 
neuer von Chr. Arnold begutachteter Anſtrich ſamt Vergol⸗ 

dung wurde daher angebracht, der Altar weiter zurückverſetzt 
und auf dem Tabernakel ein Kreuz ſtatt des bisherigen Mutter⸗ 
gottesbildes angebracht. 

Münchweierzre. Da die alte Kirche baufällig und zu 

klein war, wurde 1827 ein Neubau beſchloſſen; die Pläne dazu 
von Landbaumeiſter Voß in Offenburg werden dem Pfarramt 

am 18. Febr. 1828 dem Ordinariat zugeſtellt. Am 3. März 1828 

reklamiert Dekan Zehaczek ihre Rückgabe, da ſie von Voß zum 

Ausſtecken der neuen Kirche benötigt würden. Im Herbſt 1829 
war der Bau ſeiner Vollendung nahe. Das Pfarramt erbat ſich 
damals die am 10. Juli 1827 aus dem geöffneten Grab?“ erho⸗ 

216 Erzb. Archiv. Münchweier: Kirchenbauſachen. 

217 Darüber wurde ein eingehendes Protokoll aufgenommen. Aber 

dem Grab wurde die Sandſteinplatte mit dem Bildnis eines Pilgers und 

der in den Kunſtdenkmälern [VI. 1, 270] wiedergegebenen Inſchrift, im
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benen und in einer durch den Pfarrer und Dr. Vitus Burg ver— 

ſiegelten Schachtel eingeſchloſſenen Reliquien des hl. Landolin 

vom Ordinariat zurück, damit ſie in den in Arbeit kommenden 
neuen Altar beigeſetzt werden können. Faſt um die gleiche Zeit 

meldete auch das Dekanat, daß der Kirchturm ſo weit fortge— 

ſchritten ſei, daß die Glocken darin aufgehängt werden können. 

Altaraufbauten wurden keine neuen angefertigt. Nach der Auf— 

faſſung des Pfarramtes ſind „die des alten Baues ganz paſ— 
ſend und recht gut gehalten. Die drei Altarbilder — des hl. Lan⸗ 
dolin, hl. Sebaſtian und hl. Joſeph — ſind zwar keine Meiſter— 

ſtücke, aber doch ſo gemalt, daß ſie zur Erbauung auch in der 

neuen Kirche können gebraucht werden.“ (18. Februar 1828.) 

Murgss, das eine auch von mehreren Filialen beſuchte 

Pfarr- und Wollfahrtskirche hatte, machte ſeit Mitte des 
18. Jahrhunderts Anſtrengungen, zu einem größeren Neubau zu 

kommen. Baupflichtig war der Pfarrer als Zehntherr, ſekundär 

auch Frhr. von Zweyer von Anteralpfen, der den Zehnten in 
Rhina bezog. Schon anfangs Februar 1762 konnte Pfarrer 

Tröndlin dem Vorderöſterreichiſchen Kammerpräſidenten von 
Summerau außer der Bitte, eine erheblich größere neue Kirche 
an anderer Stelle als dem bisherigen Kirchplatz bauen zu dür— 
fen, einen Plan vorlegen. Die Mittel ſollten aufgebracht wer— 

den durch „eine Generalſammlung bei der Geiſtlichkeit, den 
Stiftungen und vermöglichen Fabriken durchaus in terra 

austriaca“, da die Kirchenfabrik unvermögend, die Gemeinde 

dürftig und der Pfarrer als zunächſt baupflichtig ſich jüngſt am 
Pfarrhaus armgebaut habe. Eine Kommiſſion, die noch im 

Oktober gleichen Jahres am Orte den Tatbeſtand prüfte und 

der u. a. der Baumeiſter Ferd. Weizenegger angehörte, beſtritt 

zwar die Dringlichkeit eines Neubaues, da die Kirche nur an 

Wallfahrtstagen zu klein ſei; der Pfarrer gab ſich aber nicht 

zufrieden und ſuchte, geſtützt auch auf ein Geſuch der Orts— 
einwohner, den Nachweis zu führen, daß das Gotteshaus tat— 

Grab ein 2% Schuh breites Särgchen gefunden. 1897 wurden die Reli⸗ 

quien in einem neuen Eichenkäſtchen geborgen und unter dem von Simmler 

damals erſtellten Hochaltar beigeſetzt. 

218 G.-L.-A. Bezirksamt Säckingen. Verwaltungsſachen. Murg: 

Kirchenbaulichkeiten. Faſz. 108, 110—114, 302, 303—308. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 21
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ſächlich für die Pfarrgemeinde zu eng ſei. Dem begegnete eine 

1764 nochmals zuſammengetretene Kommiſſion mit dem Vor— 

ſchlag, der Raumknappheit durch eine Vergrößerung der Em— 

pore abzuhelfen. Es ſchien nun, daß Tröndlin, der in einem 

Promemoria die Verhältniſſe beleuchtete, doch zum Ziele komme; 

aber über den weiteren Verlauf der Angelegenheit ſchweigen die 

vorhandenen Akten. Man erfährt nur, daß die Konſtanzer 

Kirchenbehörde 1779 ſich ihrer annahm, mit einem auch ſonſt 

in dieſer Zeit üblichen Mittel, das hier aber ebenſowenig als 

anderwärts wirkſam war. Die Pfarrei wurde dem Damenſtift 

Säckingen auf die Dauer von 24 Jahren inkorporiert, mit der 

Auflage, innerhalb dieſer Zeit eine neue Kirche zu bauen. Wenn 

1803 bei der Rücknahme der Inkorporation geltend gemacht 

wurde, daß das Stiſt keinerlei Anſtalten getroffen hätte, jener 

Auflage nachzukommen, ſo iſt das nicht ganz richtig. Tatſächlich 

wurde ſchon 1779 ein Riß von einem Baumeiſter Keßler 

mit einer Koſtenberechnung von 5610 fl. gefertigt. 1791 wurden 

dann die Neubaupläne wieder ſehr lebhaft betrieben. Maurer— 

meiſter Zennier arbeitete neben einem mit der gleichen Auf— 

gabe befaßten Palier Vollmer einen Riß aus, der noch ganz 

in Empire gehalten iſt und mit dem alten Bauplatz und Er— 

haltung des bisherigen Turmes rechnete. Wieder ſtand man 
vor dem Ziele; aber die Anſicherheit der Verhältniſſe und die 

bald einſetzende Kriegsnot rückten es nochmals in ungewiſſe 

Ferne. 1803 wurde die Inkorporation aufgehoben und die 

Adminiſtration der Pfarrgefälle bis zur Vollendung eines Neu— 

baues einer beſonderen weltlichen Verwaltung in Waldshut, 

ſpäter in Beuggen übertragen. Der Pfarrer erhielt von 1500 fl. 
Einkünften 800 fl. zugeſichert. Ein noch im gleichen Jahre vor— 

gelegter Entwurf des Maurers Rüſcher aus Großlaufenburg 

wurde nicht weiter beachtet. In den Jahren 1807/09 wurden 

aber in ſtändigem Einvernehmen mit dem Rheinbaudirektor 

Fiſcher von Freiburg mehrfach Riſſe angefertigt; ein noch 

vorhandener zeigt noch ſtark die Formen des Zopfſtiles. Es 

wird jetzt mit vollſtändiger Aufgabe des alten Kirchplatzes ge— 

rechnet; aber die Gemeinde, die 1809 noch immer keine ernſt— 

lichen Anſtalten zu einem Neubau wahrnimmt. beklagt ſich 

energiſch, daß ſie ſeit 30 Jahren „am Seil herumgeführt“ werde.
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Der amtliche Apparat war indeſſen nicht ganz müßig geweſen. 

Im Frühjahr 1809 ließ Bezirksbaumeiſter Rebſtock von 
Lörrach ſeine Entwürfe dem Rheinbaudirektor zur Begutachtung 

zugehen; er wurde im Januar 1810 um Anfertigung neuer er— 

ſucht. Nun war im Sommer gleichen Jahres das Wieſenkreis— 
direktorium der Auffaſſung, daß man „zur Menagierung der 

Koſten“ die Kirche nur in der Länge von 100 und in der Breite 

von 50 Fuß zu bauen brauche, um die Seelenzahl von 900 bis 

1000 Menſchen gemächlich faſſen zu können, wenn man zugleich 
eine mit der Größe des Baues im Verhältnis ſtehende Empor— 

bühne anbringt, auf welcher 200—250 Perſonen männlichen 

Geſchlechtes untergebracht werden könnten. Dieſe „kluge“ An— 
regung fand indes doch keine Aufnahme; die Vorbereitungen 

zum Neubau wurden jetzt nachdrücklich betrieben, ſo daß ſchon 
Mitte Juni die Akkorde abgeſchloſſen waren nach einem neuen, 
allerdings auch kleinere Ausmaße bringenden, Entwurf Reb— 

ſtocks; aber als ſchon die Arbeiten im Gang waren, wünſchten 

die Gemeinden, die überhaupt jetzt erſt erfuhren, wie der Bau 
angelegt werden ſolle, noch eine Reihe Anderungen, ſo An— 

bringung eines ſteinernen Turmes ſtatt eines einfachen Dach— 
reiters, eine Erweiterung des Chores und Verlegung der 

Sakriſtei vom Chorſcheitel an die Chorſeite. Wurde den beiden 
erſtgenannten Wünſchen entſprochen, ſo blieb der dritte unbe— 

rückſichtigt. War es doch um dieſe Zeit vielfach üblich, die 

Sakriſtei hinter dem Chor anzulegen. Am 17. September 1811 
konnte der Grundſtein gelegt werden. Der Bau war um dieſe 

Zeit ſchon über Sockelhöhe geführt, da wurde Ende September 

vom Kath. Kirchendepartement alsbaldige Einſtellung der Ar— 

beiten angeordnet, weil von ſeiner Seite keine Baugenehmigung 

erteilt werden könne, ſolange „die vorhandenen Baumittel nicht 

liquidiert und in einer Konferenz der Bau-Intereſſenten die 

Bauquote beſtimmt ſei“. Dieſe Beſprechung fand am 15. Ok— 

tober ſtatt; aber erſt am 14. Auguſt 1812 konnte das Kreis— 

direktorium nach eingetroffener Baugenehmigung alsbaldige 

Wiederaufnahme der Arbeiten anordnen. Aber noch faſt ein 

ganzes Jahr ging vorüber, mit langwierigen Verhandlungen 

mit dem in zweiter Linie baupflichtigen Frhrn. von Zweyer, der 

unter voller Anerkennung ſeiner Baupflicht doch die veran— 

21²
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ſchlagte Koſtenhöhe (16000 fl.) beanſtandete und auf die weſent⸗ 
lich billigeren Neubauten F. Arnolds in Kiechlinsbergen und 
Baudirektor Fiſchers in Oberbergen verwies, außerdem Vorlage 

der Bauriſſe verlangte. Nachdem ſich Zweyer zur Abernahme 
ſeiner Bauquote endlich bereit erklärt hatte, erfolgte jetzt erſt, am 

1. Juni 1813, die Baugenehmigung der Kath. Kirchenſektion und 

die Arbeiten kamen wieder in Gang. Die alte Kirche wurde im 

Sommer 1813 abgebrochen, weil ſie der Weiterführung der 

Straße Warmbach—Kleinlaufenburg im Wege ſtand und ihre 

Steine für den Neubau benötigt wurden. Noch war man nicht 
am Ende aller Uberraſchungen. Am 7. Juni 1814 mußte das 

Kreisdirektorium dem Architekten Rebſtock den Tod des Bau— 
unternehmers Huber von Zechenwihl melden. Der Bau mußte 
jetzt eingedeckt, die Giebel vollends aufgeführt und die bisherige 
Leiſtung des Verſtorbenen ordnungsgemäß ausgemeſſen werden. 

Ende September übernahm Maurermeiſter Feuerſtein von 

Warmbach die Fortführung des Baues mit der Verpflichtung, 

vor Winter ſämtliche Dächer anzubringen und die Giebel hoch— 

zuführen. Aus dem weiteren Verlauf ergibt ſich, daß Feuer— 

ſtein durch Zimmermeiſter Oberle erſetzt wurde. Sehr bald 

zeigte ſich aber eine ganz erhebliche Koſtenüberſchreitung 
(22 855 ſtatt 16 000 fl.), ſo daß wieder langwierige Verhand— 

lungen mit Freiherrn von Zweyer und amtliche Anterſuchungen 
nötig wurden. Indes genehmigte ſchließlich das Miniſterium 
des Innern, Kath. Kirchenſektion (16. Januar 1816) die Koſten⸗ 
erhöhung. Vom Herbſt 1814 bis Januar 1815 fehlen die 

Akten, offenbar weil ſie in den langjährigen ſpäteren Rechts— 

auseinanderſetzungen mit dem zweiten Bauunternehmer be— 
nötigt wurden und ſo verloren gingen. Nach fünfjähriger Bau— 

zeit konnte der Gemeinderat am 17. Januar 1816 an das Be— 

zirksamt Kleinlaufenburg berichten: „Die neue Kirche iſt nach 

vielſeitiger Verzögerung und mit großen Ankoſten endlich ſo 

hergeſtellt, daß man in ihr Gottesdienſt abhalten kann. Es 

mangelt ihr aber noch die Auszierung und die übrige nötige 

Gerätſchaft, 3 Altäre, Beichtſtühle, Kanzel, Ampel, Orgel und 

mehrere Kleinigkeiten. Dieſe ganze Ausſtattung ſollte von der 

leiſtungsfähigen Kirchenfabrik angeſchafft werden“. Nach einer 
Angabe des Bezirksamtes ſind der beſte Altar der alten Kirche
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und die Kanzel, an denen die Inſchrift gefunden wurde: Reno— 

viert 1456, beim Abbruch, vom Wurm zerfreſſen in Stücke zer— 
fallen. Nach dem weiteren Bericht des Bezirksamtes und Kreis— 

direktoriums verlange die ſehr hohe und nach einem großen Stil 
erbaute Kirche, daß die innere Einrichtung mit ihr harmoniere. 

Jedenfalls ſei Anbringung der Kanzel auf der einen Seite des 

Chorbogens, wie ſie im Bericht vorgeſchlagen ſei, nicht angängig 

aus Gründen der Akuſtik, ſie ſei nur an einer Langhausſeite mög— 

lich. Die Kanzel wurde von Bildhauer und Maler Vollmar 

von Säckingen angefertigt, die Beichtſtühle vom Schreiner Mut— 
ter von Rhina. Die Genehmigung dazu ging allerdings erſt nach 

dreivierteljähriger Dauer am 7. Dezember 1816 von der katho— 

liſchen Kirchenſektion ein; verſagt wurde ſie dem Antrag auf 
Anfertigung dreier Altäre. Es wurde (28. Februar 1817) auf 

verfügbare Altäre in Tennenbach und Konſtanz verwieſen. An 

erſterem Orte waren aber keine mehr disponibel, dagegen wurden 

in der aufgehobenen Stiftskirche St. Johann in Konſtanz drei in 

den Maßen für die neue Kirche paſſende Altäre feſtgeſtellt, über 
die ſich auch das Pfarramt ſehr beifällig ausſprach und nur einige 

Abänderungen wünſchte. Die Abernahme dieſer drei Altäre 

wurde daraufhin am 21. März 1817 genehmigt, Landbaumeiſter 

Thiery ſollte den Abbruch, die Verpackung und Verbringung auf 

Wagen oder Schiff überwachen. Inzwiſchen wurde aber durch 

einen Sachverſtändigen feſtgeſtellt, daß der Hochaltar für die 

neue Kirche um 8 Fuß zu hoch, von den zwei Seitenaltären 

nur einer brauchbar ſei. Thiery gab zwar (28. Juli 1817) be⸗ 
ruhigende Auskunft bezüglich des Hochaltars; ſein oberer 13 Fuß 

hoher Aufſatz könne ſehr wohl wegbleiben und durch einen klei— 

neren Sockelabſchluß mit Verwendung der zwei Engel und des 

oberſten Blumenkorbes erſetzt werden. Nötig ſei aber, um das 

richtige Verhältnis an den neuen Ort herzuſtellen, Anbringung 

zweier ſeitlicher Boiſerien. Die zwei in Ausſicht genommenen Sei— 

tenaltäre lehnte er aber als „gar zu geſchmacklos und altmodiſch“ 
ab und meinte aus einer ſehr charakteriſtiſchen Zeiteinſtellung her⸗ 

aus: „Wie zierlich, einfach und ohne große Koſten laſſen ſich 
ſolche Seitenaltäre einrichten, wo eine gut geformte Statue oder 

ein Tableau in einer Niſche oder Mauerblende mit Vaſen, höl— 

zernen, broncierten Candelabres zur Seite ſehr gut dekorieren.
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An ſolchen Statuen oder Altarblättern kann es in denen hier und 
da eingegangenen Kirchen zu ſehr geringen Preiſen nicht leicht 

manglen.“ Da die zwei Seitenaltäre ſich nach den vorliegenden 

farbigen Kopien vom Hochaltar ſtiliſtiſch und qualitativ gar nicht 

unterſcheiden, verſteht man das abfällige Arteil über ſie nicht, 
erklärlich wird es nur durch den Amſtand, daß Bildhauer Vollmar 

ſich um den Auftrag für neue Altäre lebhaft bemühte. Jeden— 

falls ſtimmt es ſehr nachdenklich, wenn man dieſe glatte Ableh— 

nung über nicht viel mehr als 60 Jahre alte Werke lieſt, die aus 
einem Gberſchwang künſtleriſcher Begeiſterung heraus entſtanden 

ſind, und die unſagbar öde und geiſtloſe Stümperkunſt, die 

ſie erſetzen ſollte, dagegen hält. Die zwei abgelehnten Altäre 

waren der Joſephsaltar von St. Johann mit einem Altarblatt 

des hl. Joſeph und zwei ſeitlichen Statuen des hl. Joachim und 

der hl. Anna und der Katharinenaltar mit dem Altarblatt des 

Spoſalizio der Heiligen einem oberen Lunettenbild der büßen— 

den Magdalena und einem Predellabild des Todes Mariä. 

Mitte September kam der Hochaltar auf ſechs Wagen in Murg 

an und wurde von Vollmar zur Aufſtellung hergerichtet?“,; er 

hatte 250 fl. gekoſtet, wozu noch 112 fl. Abbruchs- und Trans⸗ 
portkoſten kamen. Von einer Beſtellung neuer Seitenaltäre wollte 

die Gemeinde vorerſt nichts wiſſen; die enorme Verteuerung des 

Baues hatte ihr allen Mut genommen. Die Reſtforderung des 

Bauunternehmers Oberle in Höhe von 2760 fl. blieb faſt ein 
Jahrzehnt unbeglichen, da die Richtigkeit mancher Koſtenanſätze 

beſtritten wurde und nach dem 1818 eingetretenen Tod des Archi— 

tekten Rebſtock und dem Wegzug des Gefälleadminiſtrators 

keinerlei excakte Nachprüfung möglich war. Der Pfarrer war 

über die Bauausführung ſehr unzufrieden. Sein Schlußurteil 

vom 26. Februar 1817 — die erſte Rußerung, die in den er— 

müdend langen Aktenfaſzikeln von ihm zu finden iſt — lautete: 

„Die neue Kirche ſteht. Wäre aber das Gebäu ebenſo ſolid 

in ſeinen Beſtandteilen, als es einen übermäßigen Koſtenauf⸗ 

wand verurſachte, ſo wäre ich nicht genötigt, darüber Klage zu 

führen. Das ganze Kirchendach iſt äußerſt elend, der Regen 
  

2190 Abgeb. bei K. Beyerle, Geſch. des Chorſtiftes und der Pfarrei 
St. Johann in Konſtanz (1908) S. 392.
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ſchlägt überall durch. Ebenſo ſind die drei Dachgiebel nicht gut 

beſorgt, ſo daß das Regenwaſſer durch das Gebäu dringt. Der 
verbeſſerte neue Glockenſtuhl iſt weit ſchlechter als der alte. Der 
ganze Turm iſt in ſeiner Einrichtung gefehlt, weder auf Stiegen 

noch auf eine Uhr berechnet.“ Bitter wie bei dem gleich gelager— 

ten Fall des Iſteiner Kirchenbaues klingt auch hier die End— 

abrechnung des Pfarrers, als ihm endlich, in äußerſter Verlegen— 

heit das Wort gegeben wurde, nachdem man ihn bei der ganzen 

Vorbereitung und der Ausführung des Baues völlig ignoriert 
und in ſeinen primitivſten Rechten unberückſichtigt gelaſſen hatte. 

In dem Rechtſtreit mit Bauunternehmer Oberle verlangte man, 

nachdem alle autoriſierten Sachkenner weg waren, von ihm Aus— 

kunft über die Berechtigung der Nachforderungen. Kurz erklärte 
er (5. September 1819): „Ich kann weder Red noch Antwort 

geben. Der Pfarrer zu Murg, aus deſſen Pfarrgefällen die 

Kirche erbaut worden und der als einer der erſten Intereſſenten 
hätte beachtet werden ſollen, iſt bei dem Kirchenbau ganz über— 

gangen worden. Ihm wurde weder ein Bauriß auf ſein Begeh— 
ren vorgezeigt, weder eine Einſprache, ſo nützlich und vorteilhaft 

dieſe auch für die Kirche geweſen wäre, geſtattet, nicht einmal 

wurde er zur Viſitation des vollendeten Baues berufen, um ein— 

zuſehen, ob die Kirche nach dem Riß hergeſtellt ſei. Die Pfarr— 

adminiſtration hielt ſich an die Anordnungen Rebſtocks, deſſen 

Sprache war: Es geht den Pfarrer gar nichts an.“ Und Zim— 

mermeiſter Oberle, mit dem Baudirektor einverſtanden, hielt ſich 

ſtreng an ebendenſelben, ohne ein anderes Wort anzunehmen, 
als nur jenes, welches ihm vorteilhaft war.“ 

Neckargeraſchen. Der Dekan bemerkte bei einer Kirchen— 

viſitation laut Bericht an das Erzb. Ordinariat vom 16. Juni 

1837, daß die Decke über dem Hochaltar „ſehr herabfällig ſei 

und daß deshalb das Hochamt am Nebenaltar ſtattfand“. Die 

Kirche ſei auch viel zu klein. Nachdem vorerſt die dringlichſten 

Reparaturen ausgeführt waren, trat die Katholiſche Kirchen— 

220 Erzb. Archiv. Neckargerach: Kirchenbauſachen. — Archiv der Pfäl— 

ziſchen Kath. Kirchenſchaffnei. Neckargerach: Kirche (nach gefl. Mitteilungen 

des Herrn Pfarrers Schelb). — G.L.-A. Fürſtl. Leiningiſches Bezirksamt 

Eberbach, Verwaltungsſachen. Neckargerach: Kirchenſachen. Faſz. 671/72 

Zugang 1907 Nr. 519).
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ſektion im folgenden Jahr dem Plane eines Neubaues näher. 

Am 18. Mai 1838 berichtete das Erzb. Ordinariat, daß die Ver— 

ſteigerung der Bauarbeiten bereits ausgeſchrieben ſei. Den Bau⸗ 

riß habe man noch nicht erhalten können. Er entſpreche aber dem 

im letzten Jahr ausgeführten der Kirche in Rittersbach, und 

Weſentliches zu erinnern ſei dagegen nicht. Da die neue Kirche 
in einem rechten Winkel zur bisherigen zu ſtehen komme und 

letztere vorerſt noch ſtehen bleibe, ſei eine Notkirche nicht nötig. 

Die Arbeiten begannen noch im Herbſt 1838; im Oktober waren 
die Fundamente bereits gegraben, der alte Turm abgetragen und 

auch die alte Kirche ſollte demnächſt eingeriſſen werden. Mit 
der Bauleitung betraut war Architekt Lutz, der auch den Plan 

entworfen hatte. Im Oktober 1840 ſtand der Neubau fertig da, 
aber erſt am 3. Januar 1841, nach erteilter Genehmigung der 

Einſegnung, iſt das Dekanat in der Lage, den von Oberbaurat 

Chr. Arnold revidierten Riß vorzulegen; es läßt die Frage 
offen, ob die bisherige Vorenthaltung des Riſſes „nicht abſichtlich 

vom Baumeiſter geſchehen ſei, der ungehalten darüber ſcheint, 
daß ihm an dem Plane zu einer neuen Kirche in Rittersbach 
mehrere Ausſtellungen gemacht wurden“. Da die endgiltige Ab— 

nahme des Baues ſich längere Zeit hinzog, konnte die Kirche 
erſt am 25. Juli 1841 benediziert werden. Sie ſtand nicht lange. 

Wie in Kiechlinsbergen zeigten ſich gleich nach der Fertigſtellung 

bedenkliche Riſſe im Mauerwerk. Sie waren, wie eine alsbald 

durch Oberbaurat Arnold vorgenommene Anterſuchung feſtſtel— 

len mußte, auf ein Nachgeben des lockeren Baugrundes zurück— 

zuführen. Die Schäden nahmen raſch zu und erweiterten ſich 

ganz erheblich. Als der Turm dem Einſturze nahe war, wurde 

die Kirche geſchloſſen und 1846 abgetragen. Die jetzt durch die 

Bezirksbauinſpektion und die Großh. kath. kirchenärariſche Bau— 

inſpektion in Heidelberg ausgeführte Anterſuchung ſtellte als Ar— 

ſache dieſer Kakaſtrophe den ſchlechten Baugrund und die in 
Breite wie Tiefe ungenügende Fundamentierung feſt. Für den 

Neubau arbeitete Baumeiſter C. Müller in Karlsruhe den 

Plan, der nach einer Begutachtung durch Baurat Fiſcher ge— 

nehmigt, aber in der Faſſadenbehandlung durch Greiff etwas 

abgeändert und reicher durchgebildet wurde. Greiff übernahm 

auch die Bauleitung für den Wiederaufbau. Im Juni 1848
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wurde der Grundſtein zum zweitenmal innerhalb eines Jahr— 
zehntes gelegt und der Neubau 1850 benediziert. Für die Innen— 

ausſtattung wurde der reiche barocke Hochaltar aus der Mann— 
heimer Franziskanerkirche überwieſen; dagegen blieben die Ge— 

ſuche, die Nebenaltäre auf Koſten des Interkalarfonds an— 

zuſchaffen, beim Kath. Oberkirchenrat erfolglos (1851). 
Neidingenu bei Hauſen i. T. Die Kapelle zu Nei— 

dingen war in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts durch ein 

Hochwaſſer mit Schutt und Geröll völlig zugeworfen worden. 

Eine richtige Inſtandſetzung unterblieb, weil der Kapellenfond 

mit der Mutterkirche vereinigt worden war (1808). Der Verfall 

ſchritt daher raſch und unaufhaltſam voran. Anterm 26. Februar 

1813 berichtete das Pfarramt an das biſchöfliche Generalvikariat, 

daß die Kirche in ſolch ruinöſem Zuſtand ſei, daß ſeit zwei Jahren 

der Gottesdienſt darin eingeſtellt werden mußte. Das General— 

vikariat wurde daraufhin (13. Mai 1813) beim Kath. Kirchen⸗ 
departement vorſtellig und gab der Auffaſſung Ausdruck, daß der 

Kirchenfond Hauſen durch übernahme des Kapellenfonds auch 
die Baupflicht habe. Das Seekreisdirektorium wollte daraufhin 

wiſſen, ob die Kapelle noch erhalten werden ſolle (27. Novem— 
ber 1813). Das Pfarramt bejahte wiederholt die Frage, be⸗ 

antragte aber jeweils (4. September 1817) einen Neubau. Einem 
ſolchen verſagte aber vorerſt die Kath. Kirchenſektion (16. Oktober 

1817) die Genehmigung, worauf der Pfarrer reſigniert an das 

Generalvikariat berichtete (22. Dezember 1817): er habe mit ſei⸗ 
nem mehrfach geſtellten Antrag ſeine Pflicht erfüllt. Ein Neubau 

der Kapelle ſei bei einigermaßen guter Fondverwaltung möglich. 

Zwecklos und unmöglich aber ſei eine Reparatur der alten Ka— 
pelle. Zu einem Neubau kam es allerdings erſt nach 20 Jahren. 

Am 25. November 1839 wurde er benediziert. 

Neunkirchen (Dekanat Waibſtadt). Nach einem Re— 

ſkript des Kreisdirektoriums vom 15. Februar 1813 an das 

Vikariat Bruchſal iſt die Kirche ſchon ſeit Jahren baufällig. Die 

Decke ſei mit Holzbalken geſtützt, die ſich aber geſenkt hätten, ſo 

daß jetzt die durchgefaulte Decke ſtückweiſe herunterfalle. Man 

221 Erzb. Archiv. Hauſen i. T., Filial Neidingen: Kirchenbauſachen. 
222 Erzb. Archiv. Neunkirchen: Kirchenbauſache.
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habe deshalb die Schließung des Gotteshauſes angeordnet und 
die Gemeinde auf die Kirche des dreiviertel Stunde entfernten 

Filialortes unterſchwarzach verwieſen. Das Pfarramt war mit 

dem letzteren Vorſchlag nicht einverſtanden, da ſeine Befolgung 

leicht zu einer Zerſtreuung der Pfarrgemeinde führen müſſe 

(19. April 1813). Aber auch ſein Vorſchlag, Gottesdienſt in der 
reformierten Kirche des Ortes abzuhalten, war nicht durchführbar, 

weil die Reformierten darauf nicht eingingen. So verfügte das 
Generalvikariat (5. März 1813), daß der Sonntagsgottesdienſt 

künftighin in Anterſchwarzach und die Werktagsmeſſe im Rat— 

haus von Neunkirchen ſtattfinden ſolle. Im Sommer wurde zwar 

die baufällige Kirche nach einer Unterſuchung durch den Land— 

baumeiſter Frommel von Schwetzingen durch Ausbeſſerung 
des Daches wieder einigermaßen gebrauchsfähig gemacht. Eine 

Erweiterung und gründliche Wiederherſtellung ſollte nach An— 

ordnung des Kreisdirektoriums (27. Juli 1813) innerhalb ſechs 
Jahren vorgenommen werden. Nach 15 Jahren wurde die 

immer noch und inzwiſchen viel ſchlimmer baufällige und um 
vieles zu klein gewordene Kirche benutzt. Der Kirchenvorſtand 

beantragte daher am 27. Dezember 1828 beim Generalvikariat 
einen vollſtändigen Neubau, deſſen Koſten Baumeiſter Greiff 

in Aglaſterhauſen auf 2000 fl. berechnet habe. Der Kirchen— 

behörde ſchlug faſt zur ſelben Zeit (29. Dezember) die Kath. 

Kirchenſektion Abhaltung des Pfarrgottesdienſtes in Anter— 

ſchwarzach vor, bis die Möglichkeit eines Neubaues ſich zeige. 

Das Generalvikariat lehnte indes dieſen Vorſchlag (23. Juni 

1829) als unangängig ab, weil Anterſchwarzach ganz am Ende 
des Kirchſpiels liege, ſo daß die Filialiſten einen viel zu weiten 

Weg zurückzulegen hätten. Wieder ruhte die Angelegenheit bis 

zum 2. Februar 1840, unter welchem Datum zwiſchen dem katho⸗ 

liſchen und evangeliſchen Stiftsvorſtand ein Vertrag abgeſchloſ— 
ſen wurde, daß wegen äußerſter Baufälligkeit die Katholiken die 

evangeliſche Kirche mitbenützen dürfen ſür die Dauer von vier 

Jahren, innerhalb deren ein Neubau der katholiſchen Kirche 

zuſtande kommen werde. Das alte baufällige Gotteshaus wurde 

auch gleich abgebrochen. Am 16. Februar 1844 aber mußte der 

Oberkirchenrat dem Erzb. Ordinariat die Mitteilung machen, 

daß nur 3000 fl. vorhanden ſeien, während der Neubau auf
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10 000 fl. zu ſtehen komme. Dadurch, daß aber jetzt in Anter— 
ſchwarzach (1846) eine eigene Kuratie unter Beiziehung einiger 

Filialorte errichtet wurde, verringerten ſich die Koſten für Neun— 

tirchen und ein Neubau war eher denkbar. Außerdem wurden 

aus der allgemeinen katholiſchen Kirchenkaſſe noch 7000 fl. zu— 
gewieſen. und am 12. Juni 1847 genehmigte endlich die Anter— 

rheinkreis-Regierung den von Baurat Fiſcher entworfenen 

Plan einer neuen Kirche, der in abgeänderter Form nochmals 

am 18. Juni 1848 dem Amt Neckargemünd zur Anordnung bal— 

diger Verſteigerung zugeſtellt wurde, mit der weiteren Anwei— 

ſung, daß auf Wunſch des Stiftungsvorſtandes der kirchenära— 
riſche Baumeiſter Greiff in Heidelberg zuzuziehen ſei. Letz⸗— 

terer fertigte aber noch im Frühſommer 1848 einen neuen Plan, 
der am 1. Auguſt die Genehmigung des Oberkirchenrates fand. 

Im Frühjahr 1849 wurde mit dem Bau begonnen und Oktober 

1850 war die Benediktion. 
Niederbühls?s. Die Kirche hatte 1745 einen neuen 

Turm erhalten, ein Menſchenalter ſpäter war ſie ſelber „ſo 

ruinös“, daß ein Neubau nicht mehr zu umgehen war. Der 

markgräfliche Bauinſpektor Krohmer hatte, nachdem das 

Gotteshaus 1786 durch die Kirchenbehörde interdiziert worden 

war, im Jahre darauf einen Neubauriß dem Oberamt vorgelegt. 

Aber das Stift Baden lehnte die ihm zugedachte Baupflichtigkeit 

ab und beſchritt den Klageweg. Noch vor der endgiltigen Ent— 

ſcheidung des Gerichtes wurde 1789 der Neubau begonnen von 
dem Akkordanten Architekten Koepple nach dem Krohmerſchen 

Plan und am 28. Juli 1790 der Grundſtein gelegt. Ein vor— 
läufiges Gerichtsurteil legte dem Stifte Baden die Baulaſt von 

Langhaus und Chor auf, ſprach ihm aber das Recht zu auf eine 

Beihilfe des primär baupflichtigen Kirchenfonds in Höhe von 
2847 fl.; unentſchieden ließ das Gericht noch die Frage, ob die an 

den Fenſtern der alten Kirche angebrachten Zeichen identiſch ſeien 

mit dem auf der Rathausglocke und auf Flurſteinen vorkom⸗ 

menden Ortszeichen (Pflugſchar) und ob auf den Chorſchluß— 

223 Erzb. Archiv. Niederbühl: Kirchenſache. — G.-L.-A. Oberamt 

Raſtatt. Verwaltungsſache. Niederbühl: Kirchenſache. Faſz. 1803/05 (Zugang 

1909 Nr. 36) und Faſz. 188 (Zugang 1928 Nr. 4) ſow'e 3 Spezialfaſz. über 

den Bau des 18. Jahrh.
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ſteinen tatſächlich die Eberſteiniſche Roſe ſich nachweiſen laſſe. 

Man erfährt aus den Akten leider nichts über den Ausgang 
dieſer einer beſonderen Gutachterkommiſſion, an der der Direc— 

teur des Ponts et des Chaussées Charpentier von Straßburg 
teilnahm, vorgelegten Streitfrage. Nachdem der Bau ſchon einige 

Schuh über dem Boden war, zeigte ſich, daß er für die Gemeinde 

viel zu klein würde; nach einem Entwurf des Hauptmanns 

Vierordt von Karlsruhe mußte er daher um 13 Schuh ver— 

längert werden. Die neue, eben einige Jahre erſt fertige Kirche 

wurde 1796 einer gründlichen Plünderung durch die Franzoſen 

ausgeſetzt und der Bau ſtark „verruiniert“. An ſeine Ausſtat⸗ 

tung konnte man erſt nach der Jahrhundertwende denken. Im 

Dezember 1803 hatten Schreiner Michael Kohlbecker von 

Niederbühl, Bildhauer Iſidor Thurner und Maler und Ver— 

golder Joſeph Thurner von Bühl einen Voranſchlag für einen 

neuen Hochaltar und eine Kanzel in Höhe von 5556 fl. vorgelegt: 

der erſtere in den Formen Louis XVI. gehalten, mit zwei beten— 

den Engeln ſeitlich des Tabernakels, deſſen Türe Ahren und 
Reben zieren. Das Oberamt hielt dieſe Anſchaffung aber für 

überflüſſig, und ſo unterblieb ſie. Die Gemeinde ſuchte daher 

1804 um einen Tabernakel aus der Kloſterkirche zu Frauenalb 

nach und im Juli 1805 war auch das Oberamt zur Aberzeugung 

gekommen, daß die Beſchaffung eines neuen Hochaltars wirklich 

kein Luxus ſei, denn der vorhandene ſei „ſo ruiniert, daß man mit 

Anſtand keinen Gottesdienſt mehr daran halten könne“. Schrei— 

ner Eiglers Entwurf für einen neuen mit noch barocken For— 

men des Anterbaues, einfachſten, faſt ornamentloſen im Stil 

Louis XVI. an der Predella und am Tabernakel fand am 17. Au⸗ 

guſt 1807 die Genehmigung des Hofratskollegiums, und wie ſich 
aus einem Oberamtsbericht von 1807 ergibt, auch Ausführung. 

Im gleichen Jahr (1807) und nur zwei Tage nach dem eben er— 

wähnten Bericht meldete das gleiche Oberamt an die Katholiſche 

Kirchenkommiſſion: „Die Gemeinde, welche bisher keinen anſtän— 

digen Altar in der Kirche hatte, kaufte eine mit Säulen verſehene 

Türe aus der ehemaligen Franziskanerkirche dahier und ließ ſolche 

in einen Altar umwandeln. Zur Beſtreitung der Koſten ſucht 

ſie um 40 fl. aus dem Heiligenfond nach.“ Es iſt nicht erſichtlich, 
ob es ſich hier um ein Proviſorium bis zur Fertigſtellung des



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 333 

neuen Hochaltares handelte oder um einen Seitenaltar. Im 

Sommer 1807 wurde die Herſtellung einer Kanzel durch Schrei— 

ner Groß beantragt und im November des folgenden Jahres 

genehmigt und Schreiner Warth von Kuppenheim lieferte zwei 
Beichtſtühle, wofür der Betrag auf die Gemeindekaſſe übernom— 

men wurde, „inanbetracht daß Vogt und Gemeinde dies Möbel 
höchſt nötig brauchen“. Der Eiglerſche Hochaltar ſcheint nicht 

lange befriedigt zu haben; denn im März 1818 wurde nach Ges 
nehmigung durch das Murgkreisdirektorium mit dem ob „ſeiner 

Faſſung der Altäre ſehr bekannten Maler“ Joſeph Thurner 
von Steinbach ein Vertrag abgeſchloſſen über Herſtellung dreier 

Altäre nach dem Riß von Prof. Shl, dabei ſollte an der Schrei— 

ner⸗ und Bildhauerarbeit „der Marmor geſchliffen und boliert, 

wie er in der katholiſchen Kirche zu Karlsruhe an dem Hohen 

Altar ſei, die ausgezeichneten Verzierungen vergoldet, zwei Fi— 
guren alabaſterweiß gemacht werden“, als Preis wurden 850 fl. 
ausgemacht. Die Koſten wurden zum Teil durch Privatſpenden, 

darunter eine größere des Pfarrers, gedeckt. Der bisherige Hoch— 
altar wurde unterm 12. Juli 1819 vom Oberamt den Vorſtehern 

von Plittersdorf, wo man damals auf Jahrzehnte hinaus mit 

einer elenden Notkirche ſich begnügen mußte, zu billigem Preis 

ſamt „einem ſolid gemachten Taufſſtein“ angeboten. 

Der Kirche war keine lange Dauer beſchieden. Während der 

Belagerung der Feſtung Raſtatt im Revolutionsjahr 1849 wurde 

am 8§. Juli außer 20 Häuſern auch die Kirche in Brand geſchoſſen; 
ſie war zur Hälfte Ruine; doch ſtanden die Amfaſſungsmauern 

noch ziemlich hoch. Für die Wiederherſtellung wurden aus der 

Kriegskoſten⸗Ausgleichskaſſe der Betrag von 8053 fl. angewieſen, 

der bei weitem nicht ausreichte. Der Kirchenfond, dem primär 

die Baupflicht oblag, war unzureichend und der ſekundär bau— 

pflichtige Studienfond Raſtatt blieb lange Zeit taub. Längere 

Zeit trug man ſich mit dem Gedanken, die am meiſten bei einer 

künftigen Belagerung exponierten Orte Rheinau und Niederbühl 

zu verlegen, doch wehrte ſich dagegen der feſte Wille der beider— 

ſeitigen Einwohner. Gottesdienſt wurde nahezu zwei Jahre in 

einem Schulſaal abgehalten, der kaum den vierten Teil der Ein— 

wohner faßte. Reſigniert klagte am 10. Oktober 1850 der Pfar⸗ 

rer in einer Vorſtellung an die Kreisregierung: „Wir ſind jetzt



334 Sauer 

ſchon 15 Monate ohne Kirche. Allmählich ſchleicht Lauigkeit im 

Chriſtentum, Sittenloſigkeit und Nichtbeachtung der Geſetze ein.“ 

Im Frühjahr des folgenden Jahres konnte Bez.⸗Bauinſpektor 

Weinbrenner endlich, nach Behebung aller Schwierigkeiten 
und nach der ans Feſtungsgouvernement gegebenen Verſicherung, 

daß der Bau an keiner Stelle höher als der alte würde und daß 
der neue Turmaufſatz, auch nur in Riegelmauerwerk, in gleicher 

Höhe wie der alte erſtellt würde, den endgiltigen Plan zum Wie— 
deraufbau vorlegen und zur Ausführung bringen. Die Innen— 

ausſtattung mit Altären, Beichtſtühlen Kanzel und Kommunion— 

bank ſowie ein Triumphbogenkreuz lieferte öſterle von Iffez— 

heim, gegen den Einſpruch Weinbrenners, der die Ent— 

würfe dazu geliefert hatte und der Sſterle nur die Fertigkeit für 

Stuckmarmor, nicht für Holzſchnitzarbeiten zutraute, und drei 

Altarbilder (Chriſtus am Slberg für den Hochaltar, Laurentius 
und Mutter Gottes) Maler Doxie aus Raſtatt. 

Die Inneneinrichtung erfolgte in der einfachſten Form der 
erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts; die Altäre beſtanden nur 

aus dürftigen Menſae von Holz. Im Jahre 1887 ſuchte Pfarrer 
Haunß auf eine Annonce im „Anzeigenblatt für die katholiſche 

Geiſtlichkeit“ hin drei in Würzburg magazinierte Renaiſſance— 

Altäre um 900 Mark zu erwerben; die Altarblätter der Neben— 

altäre waren von Domkapitular Höhn gemalt. Das Erzb. Or— 

dinariat erteilte zunächſt die Genehmigung des Ankaufes, zog 

ſie aber wieder zurück bei Anſicht der Skizzen. Indes blieb es bei 

dem Ankauf. 

Niederwaſſer? war nach Loslöſung von Schonach 
und Triberg 1788 zur Lokalkaplanei erhoben worden. Man hatte 

aber unterlaſſen, für eine Kirche zu ſorgen. So errichteten vier 

Bauern, Seb. Grieshaber aus Gremmelsbach, der Sonnenwirt 

Joh. Volk mit Joh. Kuner und Joh. Georg Fehrenbach, mit 

einem Aufwand von „wenigſtens 1000 fl.“ eine Kapelle, die noch 

nicht ganz fertig war, als der erſte Lokalkaplan aufzog. Trotzdem 

2˙a Erzb. Archiv. Niederwaſſer: Kirchenbauſache. — G.L.-A. Amt 

Triberg. Verwaltungsſachen. Niederwaſſer: Kirchenſache. Faſz. 143 (Zu⸗ 

gang 1910 Nr. 84), Faſz. 97 (Zugang 1924 Nr. 19), Faſz. 98, 99 (Pläne). 

— Pfarrakten. Korche. Vgl. auf Reger in „Triberger Bote“ 1921 

Nr. 44, 46.
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die vier Bauern noch 460 fl. hatten aufnehmen müſſen, blieben 

alle Geſuche um Rückvergütung beim Breisgauer Religionsfond 

wie bei der Gemeinde erfolglos. 1809 wurden ſie beim Triberger 

Obervogt nochmals ſehr nachdrücklich vorſtellig. In perſönlicher 

Abſtimmung lehnte allerdings auch jetzt die Gemeinde mit über— 
wiegender Mehrheit das Anſuchen einer Vergütung ab. Die 

Kapelle war zu Anfang des Jahrhunderts ſchon völlig baufällig 

geworden, wurde aber immer noch zum Gottesdienſt benutzt. 

1811 mußte das Läuten eingeſtellt werden, weil der kleine Dach— 

reiter abzuſtürzen drohte. Bezirksbaumeiſter Lumpp von Vil— 

lingen ſprach ſich dahin aus, daß die Kapelle zur Abhaltung des 

Gottesdienſtes nicht mehr benutzt werden kann; das Kreisdirek— 

torium aber meinte (20. Mai 1815): „Wenn kein Anglück bevor— 

ſteht, kann die Sache einſtweilen beruhen; droht die Gefahr des 
Einſturzes, ſo hat das Amt ſogleich die zur Abwendung eines 

ſolchen UAnglücks erforderlichen polizeilichen Anſtalten zu treffen.“ 

Ein Bauriß wurde zwar für einen Neubau ſchon 1815 von 
Lumpp ausgearbeitet; ſeine Ausführung war auf 6000 fl. ver— 

anſchlagt; die Kath. Kirchenſektion meinte aber (31. Mai 1817): 

„Bei gegenwärtig allgemein drückenden Zeitumſtänden, wo man 

nur Armut und Not zu ſteuern bemüht iſt, kann von der Aus— 

ſührung eines ſo koſtſpieligen () Baues noch keine Rede ſein.“ 

So wurden einſtweilen die Glocken abgenommen und durch Not— 

maßnahmen, die 1818 allein 442 fl. koſteten, dem Einſturz vor— 

gebeugt. Pfarrer Thaa ließ ſich freilich damit nicht beruhigen 

und wies darauf hin (3. Juli 1819), daß ein großer Teil der 

Kirchenbeſucher dem Gottesdienſt unter freiem Himmel anwohnen 

müſſe. Als Antwort darauf wies die Kath. Kirchenſektion (27. Ja⸗— 
nuar 1820) nach, daß der als baupflichtig angeſehene Breisgauer 

Religionsfond, durch den Verluſt von Wiener Wertpapieren 

bedrohlich geſchwächt, nach einer 1812 angeſtellten Nachprüfung 

überhaupt nicht baupflichtig ſei, ſondern nur für Dotierung der 

neu errichteten Pfarreien aufzukommen habe; alle Auslagen für 

Bauten ſeien daher nur als guttatsweiſe erfolgt anzuſehen. 

Gleichwohl ſei man nicht abgeneigt, in dermaligem Abgang des 

dortigen hinlänglichen Kirchenvermögens, die zur Erbauung der 

Kirche nach dem vorliegenden Riß und Aberſchlag auf das Lang— 

haus, Chor und Sakriſtei nebſt dem erforderlichen Ingebäude
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berechneten Koſten ad 4406 fl. auf den Religionsfond hilfsweiſe 

zu übernehmen, falls die Pfarrgemeinde Hand- und Fuhrfrond 

leiſte und die Koſten für den Reiterturm trage. Alle Vorſtel— 
lungen des Amtes, der nur aus 16 Bauern beſtehenden Gemeinde 

die Fuhrfrondlaſt abzunehmen oder durch einen Zuſchuß aus dem 

Religionsfond zu erleichtern, wurden von der Kirchenſektion 

brüsk abgeſchlagen. Im März 1821 wurden die Arbeiten an 

Vogt Kienzler von Niederwaſſer verſteigert, die Ausführung 

ſollte im Benehmen mit dem Bezirksbaumeiſter Vo ß, der ſeiner— 

zeit auch eine Zeichnung für die Kanzel vorzulegen habe, er— 

folgen. Schon im Auguſt 1821 konnte der Neubau die Bene— 

diktion erhalten. Die Innenausſtattung hatte man ſich aus der 
Benediktinerkirche zu Villingen zu beſchaffen gedacht. Aber die 

Kanzel erwies ſich zu groß; die Kath. Kirchenſektion ordnete 
daher Anfertigung einer neuen nach dem Riß von Voß 

zum Preis von 66 fl. an (März 1822). Hinſichtlich der Altäre 
ſchien ſich damals eine günſtige Bezugsmöglichkeit zu ergeben. 

Ein Zimmermeiſter Hain hatte bei Verſteigerung des Inventars 

der Kapuzinerkirche zu Villingen drei Altäre um 14 fl. 47 kr. 

erworben und für Abbrechen, Transport und Aufbewahrung 

noch weitere Auslagen von 7 fl. 34 kr. gehabt und für die Altar— 

ſteine 23 fl. bezahlen müſſen. Er bot nun den Hochaltar um 

44 fl. (einſchließlich der Koſten für Aufſtellung und Ausbeſſe— 

rung), die Nebenaltäre um 52 fl. an; die Kath. Kirchenſektion 

genehmigte auch umwendend den Handel. Im Juli, als die 

Altäre aufgeſtellt werden ſollten, machte aber der Akkordant des 

Neubaues Einwendungen: der Hochaltar verſperre den ganzen 
Chor bis zur Decke und die Seitenaltäre ragten über die 

Triumphbogenflucht hinaus. Das Amt Triberg ſtellte ſich auf 

ſeine Seite: „Die neu erbaute Kirche iſt wirklich ein recht hüb— 
ſches Gebäude und es wäre deswegen jammerſchade, wenn die⸗ 

ſelbe durch den Hauptaltar aus Villingen verunſtaltet würde.“ 

So fertigte Voß Entwürfe zu drei neuen Altären; er war auch 

damit einverſtanden, daß „die mittelmäßige Kopie des Abend— 

mahles nach Lionardo“, die Akkordant Kienzler auf die Chor— 

Rückwand hatte malen laſſen, bleibe. Der neue Hochaltar kam 

auf 130 fl. 30 kr. zu ſtehen. Aber nach der Ausführung des Ent⸗ 
wurfes dazu richtete der Stiftungs- und Gemeinderat an das



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 337 

Amt ein Geſuch um einen anſprechenderen Altar: „Der Voßſche 

Riß hat wegen zu großer Einfachheit und ſozuſagen Nacktheit 

weder ganz den Beifall des Kirchenſtiftungsvorſtandes noch der 

Bürgerſchaft, noch anderer Kenner erhalten. In der Hauptſache 

ſtimmen wir freilich in die Abſichten des Herrn Voß und wün— 

ſchen ſelbſt ein einfaches und gut gemachtes Altärchen, doch 

möchten wir ihm ein wenig mehr Schmuck und eine, wie uns 

dünkt, mehr anſtändige Gefälligkeit und Würde geben.“ Das 

Modell zu einem Altar paſſender Art, das auch von einem beſ— 

ſeren Meiſter als dem von Voß vorgeſchlagenen Schreiner Lang 

auszuführen wäre, der ſich ſchon bei Herſtellung der Kirchenſtühle 

wenig bewährt habe, wurde dann vom Kreisdirektorium (6. Sep⸗ 

tember 1823) genehmigt unter Zuweiſung allerdings der Mehr⸗ 

koſten an die Gemeinde. 1824 wurden auch die einfach gehal— 
tenen Nebenaltäre angefertigt. Der Altar der alten Kirche kam 

in die Hofkapelle des Fidel Fehrenbach. 

Niederwihl? (A. Waldshut). Zu einer unentwirr— 

baren Kette von Irrungen und Wirrungen hat ſich die Bau— 
geſchichte der Kirche von Niederwihl entwickelt. Komplikationen 
verſchiedener Art trafen in ihr zuſammen und jede einzelne dieſer 

Sonderfragen wurde von den Zuſtändigen, unbekümmert um die 

brennende Hauptfrage, mit der für die bürokratiſche Wirtſchaft 
jener Zeit charakteriſtiſchen Zähigkeit bis zu Ende durchgefochten. 

Schon im Oktober 1802 hatte die Vorderöſterreichiſche Regierung 

in Freiburg vom Konſtanzer Generalvikariat die Mitteilung be— 
kommen, daß die Niederwihler Kirche bei einer Viſitation als 

viel zu eng, höchſtens für die Hälfte der Pfarrkinder hinreichend, 

beanſtandet wurde. Vom Waldvogteiamt in Säckingen hören wir 

darnach (18. Februar 1803) Näheres über die Verhältniſſe: der 

Bau wohl noch ſolid und gut, nur viel zu klein; die Gemeinde 

arm, die Kirchenfabrik ohne Mittel; Hauptdezimator und deshalb 

auch baupflichtig ſei der Pfarrer, aber auch ihm könne, trotz ſeiner 

1000 fl. Jahreseinkünfte, nicht gut die ganze Baulaſt zugemutet 

werden. Der alte Bau war, wie eine zeichneriſche Aufnahme 

2*s Erzb. Archiv. Niederwihl: Kirchenbauſache. — G. L.-A. Bez.⸗Amt 
Waldshut. Verwaltungsſachen. Niederwihl: Kirche. Faſz. 1044, 1045 (Zu⸗ 

gang 1914 Nr. 63). — Mitteilungen aus dem Pſarrarchiv von Pfarrer 

Schneider. 
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von Fritſchi erkennen läßt, der Fenſterform nach noch 

aus der guten Zeit der Gotik (etwa 14. Jahrh.) mit in drei Seiten 

des Fünfecks ſchließendem Chor, mit einem oben durch Sattel— 

dach abgeſchloſſenen Faſſadenturm. Dieſe erſten Anregungen zu 

einem Neubau blieben zunächſt wirkungslos, wohl infolge der 

radikalen Amgeſtaltung der politiſchen Verhältniſſe, die ſich in 

den nächſtfolgenden Jahren abſpielte, und der Wirtſchaftsnot im 

zweiten Jahrzehnt. Erſt 1820 griff das Amt Säckingen die An— 
gelegenheit wieder auf. Wiederum mußte vom amtlichen Bau— 

meiſter, Fritſchi, die ernſte Dringlichkeit eines Neubaues 

feſtgeſtellt werden: wie er ſelber ſich überzeugt, fände bloß ein 

Drittel der Leute Platz in der Kirche, zwei Drittel wohnten vor 

derſelben dem Gottesdienſt bei, was im Winter und bei ſchlech— 

tem Wetter zu größten Anzuträglichkeiten führe. Er habe auch 

einen Entwurf ausgearbeitet, deſſen Ausführung auf 4728 fl. 

berechnet war; darauf ſehe der Neubau ja wohl etwas lang— 
geſtreckt aus, weil der alte Turm erhalten bleiben ſollte (26. Juni 

1821). Wieder blieb alles ruhig bis 1827, und jetzt traten 

Fragen auf von grundſätzlicher Bedeutung, in deren Verfolgung 

ſich jahrelang ausſchließlich das Intereſſe und der Kraftaufwand 

der höheren Amtsſtellen erſchöpfte. In dem genannten Jahr 

wurde nämlich Oberwihl von Hochſal getrennt und nach dem 

näher gelegenen Niederwihl eingepfarrt. Die Neubaufrage 

wurde jetzt brennend. Schon bisher bei einer Seelenzahl von 

700 bis 800 um zwei Drittel zu klein, ſtand jetzt zu einer Seelen— 

zahl von 1210 das „winzige Kirchlein“ überhaupt in keinem Ver— 

hältnis mehr. Die Zuteilung der Filiale warf aber andere 

Schwierigkeiten auf, vor allem die finanzielle Regelung der Am— 

pfarrung und die Feſtlegung des Rechtsverhältniſſes zur Mutter— 

kirche. Erſt wollte man kurzerhand die Kapelle in Oberwihl 

kaſſieren und ihren Fond (ganze 100 fl.) zum Baufond der 

Mutterkirche ſchlagen. Dagegen erhob aber der in Oberwihl 

anſäſſige Pfarrer von Brentano entſchiedenen und erfolgreichen 

Einſpruch. Weiter zeigte ſich jetzt mit einem Male daß die Bau⸗ 

pflicht, die man bisher völlig geklärt angenommen hatte, durchaus 
ſtrittig war. Tatſächlich war der damalige Pfarrer ausdrücklich 

und formell exemt von der Baulaſt und archivaliſche Erhebungen 
ſchienen nach einem Bericht des Amtes Säckingen ergeben zu
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haben, daß das Stift St. Blaſien als Patron und Zehntherr die 
Baupflicht für ſich anerkannt habe. In dieſe Rechtsfragen ver— 

tiefte ſich zunächſt einmal für ein Jahrzehnt ausſchließlich die 

Kath. Kirchenſektion, ohne ſich um die andere Frage, wo die 

1500 Hotzenwälder ihre religiöſen Pflichten erfüllen ſollten, zu 

kümmern. Amgekehrt hatten das Amt Säckingen wie das 

Generalvikariat in Freiburg alles Intereſſe, die Kirchenbaufrage 
in Niederwihl einer raſchen Löſung zugeſührt zu ſehen. Auf Be— 

treiben des erſteren legte Fritſchi am 25. Mai 1829 neue Bau— 

pläne mit einem Aberſchlag zu 12 510 fl. vor. Waren die von 
1821 nur für den damaligen Einwohnerſtand berechnet, ſo die 

jetzigen auf den durch die neue Pfarrumſchreibung gegebenen. 

Jene waren von der denkbar nüchternſten Sachlichkeit, vier ein— 

fache Wände mit geradlinigem, leicht eingezogenem Chor und 

geradlinigen, gänzlich unprofilierten Rechtecköffnungen in den 

Mauern für Fenſter und Türen; die jetzigen ſtrebten wenigſtens 

etwas von Stilformen des Klaſſizismus an, indem die Faſſaden— 

wand durch eine hohe Blendbogenniſche gegliedert war. Bevor 

die grundſätzlichen Fragen der Einpfarrung von Oberwihl und 
der Baupflicht entſchieden waren, ordnete das Amt eine Ver— 

ſteigerung der Arbeiten am 19. November 1829 an; der Zimmer⸗ 
meiſter Oberle erhielt den Zuſchlag. Jetzt traf auch die Kath. 

Kirchenſektion eine vorläufige Entſcheidung über die Baupflicht, 

indem ſie am 20. Februar 1830 auf adminiſtrativem Weg der 

Pfarrgemeinde deficiente fabrica die Baulaſt zuſchob; eine 

Erleichterung ſchuf das Generalvikariat (11. März 1831) 

dadurch, daß ſie die überſchüſſe der Pfarrgefälle von 1200 über 

die mit 800 fl. angeſetzte Congrua hinaus auf 10 Jahre dem 

Neubau zuwies. Inzwiſchen hatte aber das Kreisdirektorium 

(7. September 1830) feſtgeſtellt daß die Fritſchiſchen Riſſe un⸗ 
brauchbar ſeien, weil ſie, ſelbſt unter Einrechnung der Gänge und 

Empore, nur Platz für 845 Beſucher in Ausſicht ſtellten, während 
die Gemeinde 1547 Seelen ſtark ſei. Ende April 1832 lagen neue 

Entwürfe mit einem Koſtenüberſchlag von 19563 fl. vor. Da⸗ 

gegen remonſtrierte (8. Juli 1832) wieder die Pfarrgemeinde; ſie 

fand die geplante Kirche viel zu groß und zu lang, Turm und 

Dachſtuhl zu koſtſpielig angelegt. Zum Schluß wurde ſie ganz 
deutlich: „Wenn die ganze Baulaſt der gedrückten Pfarrgemeinde 

22⸗
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aufgebürdet werden ſoll, wolle ſie durchaus von keinen Bau— 

ſen mehr ettdas wiſſen. Man nimmti Augenſchein ein, läßt 

Ziſſe machen und hält Verſteigerung; erwnrſ alles wieder, 

macht wieder Riſſe und wird wioeder Ne orſteigerung balten und ſo 

iönnen die Gemeinden alleweil zahlen, am Ende ſich arm zablen 

und haben zuletzt, wie vorher keine Kirche.“ Am Tage vor 

dicſem energiſchen Aufhegebren war aber Baäumeiſter Fritſcht 

zum viertenmal vom Kreisdirektorium aufgeſordert worden, „die 

demſelben don Oberbaurat Arnold übertragene Ausarbcei— 

tung des Bauplanes in möglichſter Balde zu vollenden“. Einen 

ſolchen Auftrag hatte ober der Bezirksbaumeiſter don Arnold nicht 

empfangen, und als ihm gar noch, eine Folge des Anmutes der 

Gemeinde, am 7. September 1832 von der Oberrheinkreisregie— 

rung die Hondrarforderung von 30 fl. für die bisherigen Ploan— 

ſertigungen abgelehnt wurde, wurde er harthörig und blieb es 

zwei Jahre bindurch. Es wurden ihm im Oktober die Planſkizzen 

Arnolds auf dem Wege über das Amt zugeſtellt, um darnach 

die Koſtenüberſchläge in der möglichſten Bälde zu entwerfen. 

Ein volles Jahr bindurch wurde Fritſchi, immer nachdrücklicher, 

an dieſen Auftrag erinnert. Schließlich erklärte er kurz, über— 

haupt nichts empfangen zu haben und als auch die Nach— 

forſchungen in allen Kanzleien ergebnislos waren, mußte Arnold 

im Dezember 18.33 die Pläne neu fertigen und am 13. Januar 

183legte Fritſchi kendlich die Koſtenberechnung des Arnoldſchen 

Entwurfes zu 16119 fl. vor; die Gemeinden erklären ſich aber 

außerſtande, dieſe Laſten tragen zu köͤnnen und erſuchten um 

einen Vorſchuß der Bauſumme aus dem Religionsfond und un 

Adminiſtration der Pfarrgefälle. Nachdem die Kath. Kirchenſek— 

ion noch am 19. Februar 183 die Genehmigung erteilt hatte, 

trat wieder ein Stillſtand von drei Jahren ein, immer wieder 

gingen Vorſtellungen on die Kirchenſektion um baldige Entſchei— 

dung über den Baubeginn; im Zuni 1835 ſprach das Bezirksamt 

von „der Erbärmlichkeit der Kirche in Niederwihl, die kaum den 

achten Teil der Bevölkerung ſaſſe“, und am 14. September 1837 

regte es bei der Kreisregierung an, „die Angelegenheit vor das 

Miniſterium des Innern zu bringen, damit die Kath. Kirchen— 

fektion endlich zu einer Entſchließung veranlaßt wird“. Erſt im 

Mai 1839 kam die Angelegenbeit wieder in Fluß. Unterm 
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17. Mai hatte das Erzb. Ordinariat nach Karlsruhe Vorſchläge, 

die eine Löſung der ganz verfahrenen Sache zu bringen ſchienen, 
mitgeteilt, Vorſchläge für eine deſinitive Trennung des Reſtes 

von Oberwihl von Hochſal und Zuteilung an Niederwihl, zu— 

gleich aber auch für den Bau einer beſonderen Kirche mit ſonn— 

und feſttäglichem Pfarrgottesdienſt in Oberwihl, wodurch der 

Bau einer weniger großen und weniger koſtſpieligen Kirche in 

Niederwihl möglich würde. Die Kirchenſektion trat grundſätzlich 
dieſen Vorſchlägen bei, wünſchte aber vor ihrer definitiven Ge— 

nehmigung eine Feſtſtellung, ob das Pfarrhaus in Niederwihl 
einen Vikar, der neu anzuſtellen war bei der vorgeſchlagenen 

Regelung, aufnehmen könne, ob die Kirche in Oberwihl erwei— 

tert werden könne und ob die Gemeinden Niederwihl und Rüß⸗ 
wihl die neue Filialgemeinde von einer Beitragspflicht zu ihrem 

Kirchenbau für frei erklärten, falls in Oberwihl eine Kirche mit 

Sonntagsgottesdienſt erbaut würde. Die entſprechenden Er— 

klärungen der Gemeinde fielen am 7. Juli befriedigend aus; 

auch die Kapelle in Oberwihl wurde für erweiterungsfähig er— 

klärt; anders urteilte freilich im November 1839 der neue Be— 

zirksbauinſpektoy Bayer, der inzwiſchen Auftrag erhalten 

hatte, Riſſe und Aberſchläge für eine Vergrößerung der dor— 

tigen Kapelle, wie auch zum Neubau der Kirche von Niederwihl, 
falls nicht einer der Riſſe Fritſchis tauglich ſein ſollte, zu fertigen. 

Nach ihm ſei die Kapelle in Oberwihl, an einem Steilhang, teil— 

weiſe im Boden ſteckend, feucht und ungeſund und in allen Teilen 

baulos, das Mauerwerk und die Geſtellſteine ſeien zerriſſen, der 

Dachſtuhl von ſchwachem, teilweiſe angefaultem Holz, die Gips⸗ 

decke zum Teil herabgefallen, die Stühle vom Schwamme 

angefreſſen. 

Die Gemeinde von Oberwihl ging nun, offenbar gewitzigt 
durch den bisherigen Verlauf der ganzen Angelegenheit, nachdem 

ſie erklärt hatte, eine neue Ortskapelle aus eigenen Mitteln zu 

bauen, auch die jährlichen Aufwandskoſten der Kapelle zu tragen 

und zur Herrichtung eines Vikarszimmers im Pfarrhaus zu 

Niederwihl ihren Beitrag zu leiſten, brevi manu zum Handeln 

über. Als der bürokratiſche Apparat ihr im Sommer 1840 

wieder eine der vielen ſchon abgeforderten Erklärungen ab— 

verlangte, ob ſie Paramente auch anzuſchaffen und einen Fried—
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hof anzulegen bereit ſei, machte ſie die überraſchende Mitteilung, 

daß das alles ſchon erledigt und daß auch die Kapelle ſoweit 

gebaut ſei, daß ſie in vierzehn Tagen aufgerichtet werden könne, 

und auf weitere Anfrage des beſtürzten Amtes, wer die Bau— 

genehmigung erteilt hätte, wurden alle wünſchenswerten Einzel— 

heiten berichtet: es werde ein Neubau, veranſchlagt zu 5239 fl., 

aufgeführt, da die Bezirksbauinſpektion in Waldshut ſo beſchäf— 
tigt ſei mit Niederwihl und anderen Arbeiten, habe man ſich an 

einen anderen Sachverſtändigen, nämlich Lehrer Schlageter in 

Rotzel, gewandt. Bereits am 29. Dezember des gleichen Jahres 

konnte dieſer ſo gegen alle Regeln der Verwaltung zuſtande ge— 

kommene, mit allem auch bereits eingerichtete Bau benediziert 

werden. Auch die Kath. Kirchenſektion erteilte am 25. Septem- 

ber unter Belobung des Eifers für die Kirche und den Gottes— 
dienſt, aber auch unter Tadel, daß der Bau ohne vorherige 

Genehmigung zur Ausführung kam, ihren Segen. Der Plan 

Schlageters hält ſich noch an einfachſte barocke Formen. 
In Niederwihl kam man auch jetzt noch nicht ſo raſch ans 

Ziel. Erſt ſollte wieder auf den erſten Fritſchiſchen Entwurf, 
nach dem der alte Turm hätte ſtehen bleiben können, zurück— 

gegriffen werden. Es zeigte ſich aber, daß letzterer nicht zu halten 

war, ſo arbeitete Bayer einen neuen aus, der den Beifall des 
Pfarramtes wie der Gemeinde fand. Er iſt in romaniſchem Stil 

angelegt, mit Zahnſchnittfrieſen an Geſimſen und Schrägen und 

etwas ſchmalem in einen Helm ausklingenden Turm; letzteren 

wünſchte die Gemeinde nicht in Stein, ſondern aus Sparſam— 

keitsgründen in Holz ausgeführt. Da durch guttatsweiſe Aber— 

laſſung des Interkalar-Erträgniſſes in Höhe von 8000 fl. auch 

die größte Schwierigkeit, die der Koſtendeckung, beſeitigt war, 

konnten endlich im September 1841 die Arbeiten verſteigert 

werden. Wieder erhielt Zimmermeiſter Joſ. Oberle von Walds— 

hut den Zuſchlag mit dem Angebot von 10 740 fl. Bauinſpektor 

Bayer hatte zwar auf Grund ſo vieler ſchon mit ihm gemachten 

Erfahrungen vor dieſem Akkordanten gewarnt, erfolglos freilich, 

aber mit Grund, wie ſich bald zeigte. Im April 1842 begannen 

die Arbeiten. Schon im November ſtürzte, infolge Nichtberück— 

ſichtigung der Froſtwitterung, die obere Giebelwand ein und im 

März 1843 ſtellte der Bezirksbauinſpektor feſt, daß die Stock⸗
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mauern faſt überall geriſſen ſeien, beſonders am Chorbogen; er 
ordnete darum völlig neue Aufführung des Weſtgiebels, ſolide 

Ausbeſſerung der Mauern und Neuanfertigung aller zerriſſenen 
Fenſtergeſtelle an. Da Oberle dieſes Gutachten nicht anerkennen 

wollte, blieben die Arbeiten bis in den Auguſt hinein liegen und 

gingen auch dann nur langſam voran, weil die Gemeinde nicht 
ein zweites Mal die Materialien anführen wollte. Im Auguſt 

1844 war der Rohbau endlich fertig, aber in einzelnen Teilen ſo 

ſchlecht und mangelhaft, daß ſehr erhebliche Nacharbeiten nötig 

waren, die auf die beharrliche Weigerung Oberles hin, im Win— 
ter 1845 und Frühjahr 1846 durch einen anderen Anternehmer 

ausgeführt werden mußten. Am 10. Oktober 1844 hatte das 
Pfarramt um Genehmigung der Anſchaffung eines Hochaltar— 
bildes nachgeſucht, das der Maler Föhn?'é aus Schwyz im 

folgenden Jahre ausführte (Darſtellung des Kirchenpatrons 

St. Gregor d. Gr.). Vom gleichen Meiſter ſtammen auch die 

Kreuzwegſtationen, die Altarblätter der zwei Nebenaltäre (Mut⸗ 

ter Gottes und St. Joſeph) dagegen ſchuf, dank einer Stiftung 
des Ortsgeiſtlichen Karl Rolfus, Paul v. Deſchwanden. 

Norſingen. Gleichzeitig mit dem Plan, eine neue 

Kirche zu erhalten, betrieb das Bürgermeiſteramt 1842 ſehr 
energiſch den weiteren Plan, in ſchroffem Gegenſatz zum Pfarrer 

in Kirchhofen, die Loslöſung des Ortes von der Mutterpfarrei 

und die Errichtung einer eigenen Kuratie zu erwirken. 1842/43 

wurde die neue Kirche von dem Staufener Werkmeiſter Sey⸗ 
wald erbaut. Die ehemaligen Stuckaltäre ſind in jüngſter Zeit 

durch reichere neue Altaraufbauten erſetzt worden. 

Nußbachz?“ bei Oberkirch. Die Kirche dieſes uralten, 

weitreichenden Pfarrſprengels hat im Laufe des 19. Jahrhun⸗ 

226 Gemeint iſt offenbar Michael Föhn (geb. 1789, geſt. 1853 im 

Wallis), der in den 30er Jahren eine gut beſuchte Zeichenſchule in Schwyz 

unterhielt und ſich durch Hiſtorien- und Landſchaftsbilder, vor allem aber 

durch Porträts bekannt machte. Von ihm war die Ausmalung der Kapelle 

in Morgarten und der Suſt in Brunnen. Offenbar war Pfarrer Rolfus 

durch ſeine Beziehungen in der Schweiz mit ihm bekannt geworden. Vgl. 

Schweizer Künſtlerlexikon 1 (1905) 466. Anze ger f. Schweiz. Altertums⸗ 

kunde 1887, 502, 503. 

227 Erzb. Archiv. Nußbach: Kirchenbauſache. — G.-L.⸗A. Oberamt 

Offenburg. Nußbach: Kirchenbau. Ce. 1808.
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derts vielfache Wandlungen durchzumachen gehabt, die ſowohl 

das Ausſehen ihres alten Reſtes wie auch das der Zutaten des 

19. Jahrhunderts völlig verändert haben. Unterm 10. Februar 
1826 berichtete das Pfarramt an das Kommiſſariat, daß das Ver⸗ 

langen nach einer größeren Kirche ſeit Jahren bemerkbar ſei, 
dazu habe die Kath. Kirchenſektion bereits die Genehmigung er— 
teilt; der Riß war nach dem Reſkript des Kreisdirektoriums vom 

8. Okt. 1825 von Prof. Shl in Raſtatt und direkt zur Koſten— 

berechnung und Ausführung dem Landbaumeiſter Wein— 

brenner in Baden zugeſtellt. Von der alten Kirche ſollte 

der Chor im noch romaniſchen Turmuntergeſchoß nebſt Sakriſtei 
erhalten bleiben, ebenſo die Hälfte des bisherigen Langhauſes 

und daraus der neue Chor gebildet werden. Der biſchöfl. Kom⸗ 
miſſar Dr. Burg teilte, 1. Mai 1826, dem Biſchöfl. General— 

vikariat die Einzelheiten dieſes Bauvorhabens mit, fügte aber 

bei, die Riſſe könne er nicht vorlegen, da es ſtets ſehr ſchwer ſei, 

ſolche von dem Bau- und Werkmeiſter zu erhalten. Im einzel— 
nen aber ſei gegen den Bauplan nicht viel zu erinnern, außer daß 

das Langhaus länger und breiter hätte werden können. Aber da 

alle ſtaatlichen Stellen ihn bereits genehmigt hätten, ſei kaum 
noch eine Anderung zu erwirken, beſonders da man es mit den 

Architekten zu tun hätte, deren Gründe immer mathematiſch rich— 

tig ſein wollen. Die Bauausführung ging dann auch im Laufe 

des Jahres 1827 vor ſich. 1828 lieferte Stukkator Wilhelm 

die Hauptinneneinrichtung, Altäre, Kanzel und Taufſtein um 

2000 fl. 

Aber ſchon am 1. Juni 1856 wurde die Gemeindevertretung 
beim Ordinariat vorſtellig, eine würdige Kirche zu erhalten. Es 

ſei ſchon längſt allgemeiner Wunſch geweſen, die Pfarrkirche ab⸗ 

zuändern, daß ſie mehr im katholiſchen Stil erſcheine, was bei 

der gegenwärtigen Bauart vermißt wird. Die gleiche Anſicht 

habe auch das Bezirksamt bei der jüngſten Ortsbereiſung ge⸗ 
teilt. Der Stiftungsvorſtand habe ſich auch bereits mit dem 

Großh. badiſchen kirchenärariſchen Bauinſpektor Greiff in Hei⸗ 

delberg in Verbindung geſetzt und der habe nach einer Beſich— 

tigung vorgeſchlagen: Anſchaffung eines zweckmäßigeren und 

würdigeren Hochaltares und zur Erzielung eines würdigen 

Ausſehens der Kirche innen und außen Langhaus, Chor und
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Turm miteinander in Einklang zu bringen. Die Koſten habe 
er auf 9796 fl. veranſchlagt. Oberbaurat Fiſcher, dem der 

Greiffſche Vorſchlag vorgelegt werden mußte, fand ihn nicht 

zweckmäßig und entwarf einen neuen Plan, deſſen Ausführung 
er aber wegen Arbeitsüberhäufung nicht annehmen zu können 

erklärte. Man wandte ſich daher Anfang des Jahres 1858 an 

das Bezirksamt Oberkirch, das Baudirektor Hübſch oder 

Greiff um Übernahme der Arbeit erſuchen ſolle. Die Ange— 

legenheit ſtockte aber zunächſt und erſt 1866 erfolgte die gründ— 
liche Amgeſtaltung des Innern durch das Erzbiſch. Bauamt 

Freiburg (Feederle) und gegen Ende des Jahrhunderts eine 

nochmalige Erweiterung und Abänderung. 

Oberbergen?. Ein Kirchenneubau war hier ſchon im 
Frühjahr 1808 in Vorbereitung. Am 16. März 1808 ließ das 

Grundherrlich Fahnenbergiſche Amt der Regierung in Freiburg 
Riſſe und Überſchläge des Freiburger Baumeiſters Meis— 

burger zugehen, der Voranſchlag belief ſich auf 10 562 fl. 

Die Seelenzahl betrug 891; im Orte befand ſich eine 1750 auf 

Gemeindekoſten erbaute Wendelinuskapelle, die als Notkirche 

benutzt werden konnte, trotzdem ſie nur 300 Menſchen faßte. 
Da der Kirchenfond ein Vermögen von 20 000 fl. hatte, konnte 

der Zehntherr, der Großherzog, nach Auffaſſung der Regierung 

zur Koſtentragung nicht beigezogen werden. Rheinbaudirektor 

Fiſcher ſtimmte dem Meisburgerſchen Entwurf im allgemeinen 
zu, verlangte aber ein Dachgeſims aus Stein ſtatt aus Holz. 

Nach längeren Erhebungen, vor allem über die Mitbaupflicht 
der Filiale Vogtsburg, erteilte das Kath. Kirchendepartement 

am 29. Auguſt 1812 Nr. 7719 ſeine Genehmigung, „nach dem 

vorgelegten Riß und Aberſchlag, und dem mit dem Zimmer— 

meiſter Scherer von der Baudirektion abgeſchloſſenen Akkord 

den neuen Kirchenbau auf Koſten der Pfarrkirchenfabrik, ohne 

dermaligen Beizug der Filialkirche zu Vogtsburg, um die akkor— 

dierte Summe von 9855 fl. 35 kr. herſtellen zu laſſen. Die 
St. Wendelinuskapelle iſt nach hergeſtelltem Kirchenbau aufzu⸗ 

heben und der Erlös aus ſolcher wie das dazu geſtiftete Kapital 

228 Erzb. Archiv. Oberbergen. Kirchenbauſachen. — G.L⸗A. Bez.⸗ 

Amt Breiſach. Verwaltungsſachen. Oberbergen: Erbauung einer neuen 

Kirche. Faſz. 288 (Zugang 1909 Nr. 6). 
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zum Beſten der Pfarrkirche, welche ſie bisher an allem unterhal— 

ten hat, gegen Abernahme der vier Anniverſarien zu verwenden.“ 

Schon im Herbſt 1812 ſtand der Neubau unter Dach) ein ſchlich— 

tes Bauwerk ohne ausgeſprochenen Stilcharakter; von der alten 

Kirche blieb der gotiſche Turm, in deſſen Antergeſchoß der alte 

Chor lag, nebſt der angebauten Sakriſtei erhalten, wurde aber 
vom Glockengeſchoß an neu aufgebaut. Am 29. September 1812 

trug der Stabhalter dem Amte vor, daß „unter den Geräth— 

ſchaften vorzüglich zwei Seitenaltäre nothwendig ſeien, indem 

die bisherigen zu alt und zu klein ſeien. Auch der Hochaltar 

ſei ſo beſchaffen, daß die Anſchaffung eines neuen notwendig 

falle“. In Tennenbach ſtünden aber nicht weniger als ſechs nach 
Ausſage des dortigen Pfarrers entbehrliche Seitenaltäre, von 

denen zwei ſich beſonders für die neue Kirche eigneten, um deren 
unentgeltliche Aberlaſſung oder mindeſtens „zu einem gelinden 

Preis“ nachgeſucht wurde. Aus den Akten iſt nicht zu erſehen, 

welchen Erfolg dieſe Vorſtellung hatte. Nach Fertigſtellung des 

Baues verſuchte die in armſeligen Verhältniſſen ſtehende Ge— 
meinde, deren Kräfte durch Frondleiſtungen und durch die Turm— 

erhöhung ſtark angeſpannt worden waren, noch nachträglich eine 

Erleichterung zu bekommen durch ein Geſuch ans Kreisdirekto— 
rium, daß ihr die Koſten für Fuhrleiſtungen. die bei den ſchlech— 

ten und weiten Wegen beſonders beſchwerlich waren, aus dem 

Kirchenfond erſetzt würden und daß der Landesherr als Zehnt— 

bezieher die Baulaſt an Chor, Sakriſtei und Turm über— 

nehmen möge. Man kann ſich vorſtellen, mit welcher Gründ— 

lichkeit dieſe Petition abgelehnt wurde, trotz Befürwortung durch 

das Grundherrliche Amt, das beſonders auf. die muſtergiltige 

Anverdroſſenheit. mit der die Bevölkerung die Fuhren geleiſtet 

habe. hinwies. Auch noch einem ſpäteren anderen Geſuch wurde 

zunächſt ein ähnlicher ablehnender Beſcheid zuteil. 1828 wollte 

die Gemeinde eine neue Kanzel und zwei Seitenaltarblätter 
(Chriſtus am Kreuz und Johannes der Täufer) um 100 fl. vom 

Breisgauer Religionsfond erwerben, den Kirchturm verputzen 

und die umgeſtürzte Kirchhofmauer neu aufführen laſſen. Aber 
das Kreisdirektorium unterſagte das Vorhaben, weil für dieſe 

Dinge nicht der Kirchenfond, ſondern die Gemeinde baupflichtig 

ſei. Dagegen machte der Kirchenvorſtand (1. September 1828)
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geltend, daß dieſe Baupflicht der Gemeinde nur in Frage komme, 
wenn der Kirchenfond unvermögend ſei, was aber nicht Fall ſei. 

Da aber der Kirchenfond von den Vorfahren aufgebracht wor— 

den ſei, zwinge das Verbot zur Annahme, daß nur der Patron 

und Großzehntherr daraus Vorteil ziehen dürften. Dieſe Auf— 
faſſung wurde vom Generalvikariat wie von der Kath. Kirchen— 
ſektion geteilt mit dem Erfolg, daß die Anſchaffung der Kanzel 

und der Altarblätter aus Fondmitteln genehmigt wurde, dagegen 

die Herſtellung von Turm und Kirchhofmauer auf Koſten der 

Gemeinde. 1870 malte Dürr ein Altarblatt des hl. Mauritius, 

ſowie ein Eece Homo und Petrus und Paulus für die Kirche. 

Oberbichtlingen?“. Das alte den vier Waſſerorten 

Anter- und Oberbichtlingen, Wackersbhofen und Reuthe ols 
Filialkapelle dienende Gotteshaus mußte 1808 einer größeren 

Inſtandſetzung unterzogen werden: an der rechten Ecke der Weſt— 

faſſade durchzog ein klaffender Riß das Mauerwerk von oben 

bis unten; das „Kirchtürmel“ mußte mit eichenen Schindeln be— 

ſchlagen, der Außenverputz erneuert und das Innere geweißelt 

werden. 1809 aber wurde ſie um ein Erhebliches erweitert. 

Obereſchach?“. Filiale von Neuhauſen, hatte ſeit 

langem eine eigene Kirche, in der alle 14 Tage Sonntagsgottes⸗ 

dienſt ſtattfand, und zwar ſo, daß für beide Kirchſpielsgemeinden 
der ſonntägliche Gottesdienſt abwechſelnd in Neuhauſen und 

Obereſchach abgehalten wurde; 1744 aber durch einen nach der 
Mutterpfarrei angewieſenen Vikar, zumeiſt durch Villinger Be— 

nediktiner, allſonntäglich in der Filialkirche. Zu Anfang des 

19. Jahrhunderts wurde die Paſtoration hier durch den im 

Schulhauſe untergebrachten Kapuziner Heger beſorgt. Schon 

gleich nach der Jahrhundertwende wurde der Bau einer neuen 

Kirche als Notwendigkeit empfunden und 1804 auch Riſſe dafür 
gefertigt, ſie erwieſen ſich als nicht zureichend, weshalb das Amt 
Villingen 1813 den Vorſchlag machte, durch Baumeiſter Lum pp 

neue fertigen zu laſſen. Die Seelenzahl betrug damals 443, 

1818 wurde ſie mit 559 angegeben. Der Ortsvogt drängte von 

Jahr zu Jahr auf endliche Ausführung des Neubaues, da die 

229 Donaueſchingen. Fürſtl. Fürſtenb. Archiv. Mößkirch. 7 111. 

230 G.⸗L.⸗A. Bez⸗Amt Villingen. Verwaltungsſachen. Obereſchach: 
Kirchenſachen. Faſz. 150, 151. (Zugang 1909 Nr. 31.)
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alte Kirche „in einem ſo elenden Zuſtande ſei, daß hin— 
ſichtlich der Baufälligkeit als auch wegen des engen Raumes 

ſchon längſt eine neue notwendig wäre“. Im Frühjahr 1818 

legte Lumpp endlich Pläne und Aberſchläge vor. Die Bau— 

pflicht, die früher der Johanniter-Kommende von Villingen ob— 

lag, war jetzt der Landesherrſchaſt zugefallen, und zwar am Chor 

primär, am Langhaus ſekundär, für den Fall der Unzulänglich⸗ 

keit des Fabrikfonds; für den Turm hatte die Gemeinde aufzu— 

kommen. 1820 ſollte ein Situationsplan angefertigt werden, da 
aber Lumpp nach Freiburg verſetzt und der neue Bezirksbau— 

meiſter Rief in Villingen noch nicht aufgezogen war, verzögerte 
ſich die Angelegenheit noch weiter. Auch hatte die Kath. Kir⸗ 

chenſektion gegen den Bauriß einzuwenden, daß eine im Chor 
vorgeſehene Emporenloge als Kanzel dienen ſolle, was bei der 

Größe der neuen Kirche unangängig ſei, weshalb erſt noch der 

Pfarrer zu hören ſei. Nachdem die gleiche Amtsſtelle zum Bau 

noch 1000 fl. aus dem allgemeinen Kirchenfond angewieſen hatte, 

genehmigte das Finanzminiſterium endlich den Neubau, mit der 

Einſchränkung, daß die Chorlogen als für eine Dorfkirche ent— 

behrlich fortzubleiben hätten. Ende 1820 wurden die Arbeiten 

an Paul Maier von Hochemmingen um 7000 fl. verſteigert und 

im März des folgenden Jahres in Angriff genommen. Aus der 

Benediktinerkirche in Villingen wurde der Gemeinde der Theo— 
doraltar überlaſſen und auf weiteres Erſuchen auch der Cöleſtin— 
altar; ſie ſollten als Nebenaltäre Aufſtellung finden und ein neuer 

Hochaltar auf Koſten der Gemeinde angefertigt werden. Kan⸗ 
zel und Stühle kamen aus der Johanniterkirche in Villingen. 

Ende Dezember 1821 war der Bau fertig und wurde von Be⸗ 

zirksbaumeiſter Rief als befriedigende Leiſtung begutachtet. 

Obergrombach?ͤ. In einem Bericht vom 26. Okt. 1833 
über die Erweiterung der Sakriſtei regte Bezirksbauinſpektor 

Lumpp von Bruchſal die Frage eines Kirchenneubaues an 
anderer Stelle an. Die bisherige Kirche ſei für die Bevöl— 
kerung des Ortes um mehr als die Hälfte zu klein, ihr Inneres 

gleiche einem feuchten, niederen, verdumpften Keller; Chor und 
ein Teil des Langhauſes ſteckten ganz im Boden und der ganze 
  

231 Erzb. Archiv. Obergrombach: Kirchenbauſachen. — G.⸗L.⸗A. Ober⸗ 

amt Bruchſal. Verwaltungsſachen. Obergrombach: Kirchenſachen. Faſz. 197.
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Bau auf drei Seiten zwiſchen Häuſern und dem Schloßberg. 

Dieſe Anregung hatte die üblichen Erhebungen über die Bau— 

pflicht und vorhandenen Mittel zunächſt zur Folge; aber ſchon 
am 5. Sept. 1835 konnte Lumpp einen auf 17096 fl. berechneten 

Riß vorlegen, nachdem ſchon 1819 ein ſolcher ausgearbeitet und 
auch genehmigt war, aber nicht zur Ausführung kommen konnte, 

weil die Gemeinde mit dem Eigentümer eines für den Bau in 

Ausſicht genommenen Platzes in einen Prozeß verwickelt war, 
der gegen ſie entſchieden wurde. Grundſätzlich war die Großh. 

Hofdomänenkammer, der die Baupflicht am Langhaus zufiel, 

zur Abernahme dieſer Laſt bereit (31. Dez. 1835), doch ſollte 
der Plan erſt noch techniſch geprüft werden durch Bauinſpektor 

Fiſcher. Das letztere geſchah mit dem Ergebnis, daß Fiſcher 

einen neuen Riß vorlegte, den die Hofdomänenkammer als zur 

Ausführung geeignet bezeichnete (8. Sept. 1837), der Gemeinde 

aber die Bedingung auferlegte, zwei Drittel der Koſten des 

Bauplatzes nebſt den für das Hauptportal, das unter dem 

Faſſadenturm angebracht werden ſollte, zu übernehmen. Am 
16. Sept. 1839 wurden die Arbeiten verſteigert und im Früh— 
jahr 1840 begonnen durch den Bauunternehmer Hummel von 

Weingarten. Noch im Mai 1840 verlangte die Gemeinde für 

den Chor eine ſolide Wölbung ſtatt der vorgeſehenen Flachdecke. 

Die Arbeiten gingen nur ſehr langſam vorwärts; der Bauunter— 

nehmer verlangte im März 1842 eine Erhöhung der Bauſumme 

um nicht weniger als 6591 fl., die auch genehmigt werden muß— 

ten, weil die Arbeitslöhne geſtiegen waren und die Fundamente 
tiefer gegraben werden mußten. Da aber Hummel ſo überſchul— 

det war, daß auf ſein ganzes Vermögen wie auf dieſe Nachtrags⸗ 

bewilligung im voraus die Hand gelegt wurde, ſchleppte ſich der 

Bau bis ins Frühjahr 1844 hin. Dann fehlten auch immer noch 

die Zeichnungen für Altäre, Kanzel und Sakriſtei. Am 24. Mai 

1844 berichtete das Dekanat Bruchſal an das Erzb. Ordinariat, 

daß das Gotteshaus innen wie außen im Bau abgeſchloſſen ſei. 

Auszuführen ſeien noch Faſſung der ohnehin nicht entſprechenden 

Altäre, Erſtellung einer feſten Kommunionbank, nicht zweier jedes⸗ 

mal nach Gebrauch zu entfernender Bänke, wie die Bauinſpektion 

vorſchlage, und Anbringung eines Schalldeckels für die Kanzel. 

Das Oberamt Bruchſal wollte aber nur die Genehmigung zur Faſ—
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ſung des Hochaltares und zur Anſchaffung zweier beweglicher 
Bänke für Austeilung der Kommunion genehmigen, allen Gegen— 

vorſtellungen der Gemeinde und des Dekanates zum Trotz, die 

ſich darauf beriefen, daß die Koſten ja vom Heiligenfond getra— 

gen würden. Auch das Ordinariat unterſtützte das Geſuch der 

Gemeinde nachdrücklich beim Oberkirchenrat (31. Mai 1844). 

Fiſcher wies jedoch alle Vorſtellungen ſchroff zurück, wie ſich der 

Dekan am 30. Juni 1844 beſchwerte. Der Kath. Oberkirchen— 
rat konnte am 9. Juli 1844 dem Ordinariat nur mitteilen, daß 

ſchon unterm 28. April Bauinſpektor Fiſcher angewieſen worden 
ſei, ſchleunigſt dafür zu ſorgen, daß der Kirchenbau baldmög— 
lichſt vollendet werde; unterm 27. Juni ſei er zum Bericht über 

den Vollzug dieſer Auflage und über den gegenwärtigen Stand 

dieſes Bauweſens aufgefordert worden. Als der Kirchenvor— 

ſtand die notwendige Inneneinrichtung der Kirche in Akkord gab, 

weigerte ſich Fiſcher, die Auszahlung anzuweiſen, mit der Be— 

gründung, dieſe Arbeiten ſeien unpaſſend, „was“, wie das De— 

kanat am 11. Aug. 1844 bemerkte, „ſehr befremdend iſt, indem 

über die innere Einrichtung einer katholiſchen Kirche ein prote— 

ſtantiſcher Baumeiſter wohl nicht genügend entſcheiden kann, und 

auch demſelben die innere Einrichtung, wenn ſie nicht dem Bau 

ſchroff entgegenſteht, wenig mehr obliegt. Niemand wird wohl 

billigen können, daß man von rohen Steinen erbaute Altäre ohne 
alle Faſſung und Verzierung nackt und arm in einem Gottes— 

haus ſtehen lätzt, während man an andern öffentlichen Gebäuden 

nichts ſpart. Das Altarblatt iſt vom Großh. Bauinſpektor als 

Kunſtarbeit ja ſchon anfangs für den Hochaltar beſtimmt wor— 

den, ſo wie vom Großh. Oberamt, eine Ausbeſſerung war not⸗ 

wendig. Die zwei großen Figuren, Joſeph und Maria, in die 

Niſchen der zwei Seitenaltäre findet man nicht unpaſſend in— 

ſofern ſolche kunſtgerecht gearbeitet ſind. Es iſt beſſer, dieſe 

Niſchen ſind ausgefüllt als leer.“ Das Oberamt wie die Mittel⸗ 
rheinkreisregierung ſtellten ſich aber hinter die Bauinſpektion, 

letztere mit dem Hinweis (9. Aug. 1844): „Die von der Ge— 

meinde beſorgte Beſtellung einer Kommunionbank und eines 

Tabernakels iſt unbefugt, dieſe Gegenſtände ſind im Auftrag 

Fiſchers längſt in Auftrag gegeben und in Arbeit“. Daher wird 

Bauinſpektor Fiſcher beauftragt, nochmals nachzuſehen, was zur
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Vollendung der Kirche noch fehlt. Sie wurde dann am 22. Sept. 

eingeweiht; aber der vielumſtrittene Hochaltar 1886 durch einen 
neuen von Marmor erſetzt. Nach der Einweihungsfeier 

ſprach ſich das Bezirksamt Bruchſal in ruhig abwägendem Sinne 
über die ohne Genehmigung des Bauinſpektors ausgeführten 

inneren Ausſchmückungen aus und meinte: „Wir würden lauten 

Tadel ausgeſprochen haben, wenn die Altäre etc. ohne alle Faſ— 
ſung und Verzierung geblieben wären.“ Die Kirche iſt in den 

Formen des neugotiſchen Stiles gehalten. 
Oberharmersbach?sꝛ. Anterm 26. Juni 1822 wurde 

das Direktorium des Kinzigkreiſes unter Berufung auf einen Be— 

richt des Bezirksbaumeiſters Voß beim Finanzminiſterium vor— 

ſtellig wegen nötiger Reparaturen am Pfarrgebäude und am 

Kirchturm. Schon 6 Jahre ſpäter wurden Verhandlungen ge— 

pflogen über die Notwendigkeit, die Kirche entweder zu ver— 

größern oder durch einen genügenden Neubau zu erſetzen. Bau— 

pflichtig war für Turm und Chor das Domänenärar, für Lang— 
haus und Sakriſtei die Gemeinde. Da die Mittel der letzteren 
aber durch Schulhausbauten gänzlich erſchöpft waren, erklärte 

ſich Kath. Kirchenſektion durch Erlaß vom 7. April 1829 damit 

einverſtanden. daß die Kirchenbaufrage um 6 Jahre hinaus— 

geſchoben werde. 1835 wurde ſie auch rechtzeitig von der Kreis— 

regierung wieder aufgerollt und von der Bauinſpektion Offen— 

burg ein Plan vorgelegt, den Kath. Kirchenſektion (14. Juni 1836 

Nr. 6811) als den Beſtimmungen über Kirchenbauten ent— 

ſprechend erachtete und auch die Gemeinde billigte. Die Koſten 

hoffte man mit dem Erträgnis eines außerordentlichen Holz— 

hiebes decken zu können; auch wurde die Bereitwilligkeit zu allen 

Hand⸗ und Fuhrfrondleiſtungen ausgeſprochen. Nicht ſo prompt 

erfolgte die Zuſtimmung der Hofdomänenkammer. Sie verlangte 

(27. April 1838) erſt noch von der Bezirksbauinſpektion eine 

Außerung, ob nicht eine einfache Vergrößerung des Langhauſes 

232 G-L.-A. Hofdomänenkammer. Domänen-Verwaltung Offenburg. 
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den Raummongel zu beheben vermöchte, ſo daß Turm und Chor, 

alſo die ihrer Baupflicht unterſtehenden Teile ſtehen bleiben 

könnten; wenn nicht, welchen Beitrag die Gemeinde zu leiſten 

bereit ſei, wenn der Turm an die Kirchenfaſſade käme und ob 

aus den Gemeindewaldungen unentgeltlich Holz für den Bau 
abgegeben würde. Bezirksbaumeiſter Rief gab am 15. Mai 

1838 über die einzelnen Punkte klaren Aufſchluß: Eine Ver— 
größerung des bisherigen Baues ſei ganz zwecklos; er ſei für 

die Bevölkerung von 2200 Seelen um vier Fünftel zu klein und 

der im Antergeſchoß des Turmes liegende Chor viel zu beengt. 

Der Turm aber, ſeinem Mauerwerk nach etwa 250 Jahre alt, 

ſei in den zwei untern Dritteln aus Stein, im oberen 
1760 aufgeführten Drittel aus Riegelwerk und vor 10 Jahren 

einer bedeutenden Inſtandſetzung unterzogen worden. Einen 

maſſiven Aufbau würde ſein Unterbau wahrſcheinlich gar nicht 

zu tragen imſtande ſein; eine Erhaltung des Turmes ſei daher 
nicht gut möglich. Der neu geplante Turm komme in die Faſſade 

und enthalte im Erdgeſchoß die Vorhalle; ſeine gegen das Lang— 

haus liegende und die Eingangstüre umſchließende Seite ſei be— 
reits auf das Konto der Gemeinde verrechnet, noch mehr Koſten 

aber auf dieſe abwälzen zu wollen, widerſpreche der bisher in 
ähnlichen Fällen wie in Kürzell und Ortenberg üblichen Gepflo— 
genheit. An dem neu aufgeſtellten Plan Riefs hatte Bauinſpek— 

tor Fiſcher von der Baudirektion in Karlsruhe auszuſetzen, daß 

die Verblendung der Decke in Form von Gewölben eine äſthetiſche 

Anrichtigkeit ſei, die der Kirche den Schein des Monumentalen 

geben ſolle und beſſer erſetzt werde durch eine flache Decke, die 

auch weniger hoch zu ſtehen komme; daß durch die Erhöhung 

des Mittelſchiffs in den Dachraum der obere Teil desſelben etwas 

finſter werde, weshalb noch vier weitere Fenſter anzubringen 
ſeien; und endlich daß der Chorbogen im Halbkreis, ſtatt in einem 

Stichbogen geführt werden ſolle. Die Pläne wurden darnach 

nochmals abgeändert; die Hofdomänenkammer war jetzt zur Tra— 

gung der ihr zuſtehenden Koſten bereit, falls die Gemeinde zu 

Fronden und zur unentgeltlichen Holzabgabe bereit ſei, was auch 

ohne weiteres zugeſagt wurde. Die Koſten beliefen ſich bei der 

am 5. April 1839 erfolgten Verſteigerung auf 62 500 fl., wovon 

die Domäne 13 800, die Gemeinde 48 700 fl. zu tragen hatte.
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Die Bauarbeiten wurden dem Werkmeiſter Dürr von Raſtatt 

zugeſprochen und alsbald in Angriff genommen. 
Waren die einleitenden Vorverhandlungen verhältnismäßig 

raſch und reibungslos verlaufen, ſo ſollte es bei der Bauausfüh— 

rung bald anders kommen. Schon am 5. Auguſt 1839 hatte Rief 

der Hofdomänenkammer zu melden, daß man zur Gewinnung 
beſſeren Baugrundes die Fundamente tiefer legen müſſe. Der 

Baugrund war ſehr ungleichmäßig und beſtand an einigen Stel— 
len nur aus einer dünnen Kiesſchale über einem Lehmunter— 

grund. Rief wurde im Herbſt des Jahres nach Bruchſal ver— 
ſetzt und ſein Nachfolger in Offenburg. Bezirksbaumeiſter 

Lumpp meldete im November, daß, trotzdem der Bau ſchon 

über Sockelhöhe ſtehe, ſein Plan untauglich ſei, da er viel zu 

wenig Raum ſchaffe, und daß der Bauplatz an einem Hang 
ungeeignet ſei, weil das Mauerwerk trotz aller Verſtärkung der 

Fundamente nicht halten könne. Eine alsbald einberufene Gut— 

ochterkommiſſion, an der ſich neben dem Planſchöpfer Rief auch 
Lumpp beteiligen ſollte, ſtellte feſt, daß die erhobenen Bedenken 
des neuen Bezirksbaumeiſters, der gar nicht zur Lokalbeſichtigung 
erſchienen war, gegenſtandslos ſeien. Die Hofdomänenkammer 

rechnete daher in einem Vortrag ans Finanzminiſterium vom 

28. Februar 1840 mit dem Sünder gründlich ab: „Aus dem 

Bericht des Bauinſpektors Fiſcher ſei zu entnehmen, wie unge— 

gründet ſich die von dem Bezirksbaumeiſter Lumpp vorgetragenen 

Bedenklichkeiten bei der vorgegangenen Anterſuchung, der er ſich 
dienſtwidrig entzogen hat, erfunden haben und wie unnötig die 

Behörden behelliget, die Gemeinde beunruhiget, auch nicht 

unbedeutende Koſten verurſacht worden ſind. Im Intereſſe 

dieſes Baues wird es allerdings nötig ſein, den Bezirksbau— 

meiſter Rief mit der ferneren Leitung von Bruchſal aus zu 
beauftragen. Wir würden hierbei auch veranlaßt ſein, auf Be— 

ſtrafung des Bezirksbaumeiſters Lumpp wegen ſeines dienſt— 

widrigen Benehmens den Antrag zu ſtellen, wenn wir nicht den 
Glauben hätten, daß derſelbe an einer Gemütskrankheit leidet, 

welche durch ſeine Verſetzung nach Offenburg nur noch auf— 

geregter geworden iſt ... Unter dieſen Amſtänden möchten wir 

aber unſern Antrag vom 17. Mai v. J. auf baldmöglichſte Pen— 

ſionierung des Bezirksbaumeiſters Lumpp wiederholen.“ Dieſem 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 23
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Antrag wurde durch Erlaß des Finanzminiſteriums vom 
17. März 1840 entſprochen, wonach der inkriminierte Bezirks— 

baumeiſter einen längeren Arlaub erhält, die Amtsgeſchäfte der 

Bauinſpektion dem Baupraktikanten Steinwarz übertragen 
werden, die bisherige Bauſtelle in Oberharmersbach beizubehal— 

ten iſt und nur die Fundamente auf Antrag Fiſchers verſtärkt 
werden ſollen. Wie richtig aber Lumpp trotz ſeines „Gemüts— 

leidens“ geſehen, ſollte der weitere Verlauf der Bauausführung 
nur zu bald offenbaren. Verſchlimmernd für die ohnehin ganz 

ſchwierigen Bodenverhältniſſe erwies ſich die andauernde Ver⸗ 

ſchiebung der techniſchen Beamten, ſo daß am Ende in allen Tei— 

len des Landes die verantwortlichen Perſönlichkeiten geſucht wer— 
den mußten. Schon unterm 6. Juli 1840 mußte Steinwarz, nach— 

dem die Langhausmauern bereits über Fenſterhöhe hochgeführt 

waren, berichten, daß die Turmfundamente nochmals verſtärkt, 
viel breiter angelegt und außerdem durch Strebemauern geſichert 

werden müßten, ein Antrag, der durch Bauinſpektor Fiſcher ge— 

billigt wurde. Im Sommer 1841 wurde Steinwarz nach Do— 
naueſchingen als Verweſer der Bauinſpektion geſchickt und der 

neue Bezirksbauinſpektor Weber in Offenburg mußte am 

26. September gleichen Jahres ans Finanzamt melden: „Bei der 

geſtern ſtattgehabten Anterſuchung fand man, daß an 16 Ge— 

wölbſteine über der Sffnung des Haupteinganges zerbröckelt ſind, 

daß ferner an dieſer Stelle der Bogen und die auf ihm ruhende 

Laſt die Widerlager ſchon um 01“ (wie ſich nachher herausſtellte, 

um 07“) auf die Seite geſchoben haben, daß ferner der Turm an 

der vorderen Seite überſteht und hier eine Senkung der Funda— 

mente ſtattfand“. Weber lehnte es ab, die Verantwortung für 

die Weiterſührung des Baues zu übernehmen. Steinwarz 

beſtritt zwar alsbald, 2. Oktober, und anſcheinend mit Recht, daß 

die Fundamente ſich geſenkt hätten; ſchuld an den bedenklichen 

Schäden ſei die ganz unſtatiſche Konſtruktion des unteren Turm— 
teiles, wie dem Bauinſpektor Rief ſchon gleich anfangs von 

Bauinſpektor Fiſcher entgegengehalten worden ſei; auch ſei 

ſchlechtes Bauſteinmaterial für die Ausmauerung des Portal— 

bogens benutzt worden. Rief, dem jetzt die Schuld aufgebürdet 

werden ſollte, als habe er ſich mit minderwertigem Steinmaterial 

begnügt und die Bogenöffnung ſchlecht konſtruiert, rechtfertigte
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ſich am 6. Januar 1842 mit dem Hinweis, daß er ſeit 1840 der 

Ausführung des Baues fernſtehe und für die Einzelheiten keine 

Verantwortung tragen könne. Tatſache war, daß der äußere 

Eingangsbogen in die Vorhalle unter dem Turm viel zu weit 

ausgeführt wurde, ſo daß die ſeitlichen Schenkel zu ſehr geſchwächt 

waren, die darauf ruhende Laſt des Turmes infolgedeſſen die Keil— 
ſteine des Bogens zerdrückte und darüber die ſeitlichen Ecken der 

Turmvorderſeite ſich ausbauchten. Dieſe Konſtruktion des Bogens 

ſoll in Abweichung von dem Riefſchen Plan erfolgt ſein, auf weſ— 

ſen Veranlaſſung, konnte aber nicht feſtgeſtellt werden. Steinwarz 

glaubte den vertikalen Schub auffangen zu können durch Ver— 

ſtärkung der Seitenecken und erklärte ſich bereit, auch von Donau— 
eſchingen aus die Weiterſührung des Baues zu übernehmen. Auf 

eine alsbald im Oktober 1841 erfolgte Kommiſſionsbeſichtigung 

ſchlug Fiſcher gleichfalls zunächſt vor, die Eckſtrebepfeiler höher 

hinauf zu führen, ſpäter aber als beſte Löſung, den ganzen Turm 

obzutragen und neu aufzuführen. Baudirektor Hübſch, deſſen 
Gutachten ebenfalls eingeholt wurde, wiederriet (24. März 1842) 
die Anbringung von Eckſtreben als eine ganz untaugliche Maß— 
nahme; er glaubte, der Gefahr des Turmeinſturzes könne nur 

begegnet werden, wenn die Portalöffnung durch Einſatz eines 
neuen Bogens verengt und die ausgebauchten Turmkanten über 

dem Portalbogen durch Schlaudern zuſammengehalten würden. 

Im Laufe des Sommers 1842 wurde die Bogenöffnung ſorgſam 

ausgefüttert, Schlaudern wurden aber nur ganz oben am Turme 
angebracht; es zeigte ſich dann im darauffolgenden Sommer, daß 

die Ausbauchungen der Turmkanten immer noch weiter arbeiteten. 

Steinwarz wurde zur Rechenſchaft gezogen und rechtfertigte ſich, 

daß er die Einziehung einer Schlauder unmittelbar über dem 

Bogen für zwecklos gehalten und daher unterlaſſen habe. Hübſch 

bezeichnete das (8. Juni 1843) als großen Fehler und die Hof— 
domänenkammer ſchloß daran die gebührende Maßregelung des 

verantwortlichen Bauleiters (5. Dezember 1843): „Da es ſich 
nach dem Gutachten der Großh. Baudirektion herausgeſtellt hat, 

daß ihm das Verunglücken des Turmbaues wegen Nicht— 

anwendung der nötigen Sicherungsmittel zur Laſt fällt, wodurch 

dem Domänenärar ein bedeutender Koſtenaufwand erwachſen 

iſt, ſo findet man ſich veranlaßt, denſelben anmit in eine Geld— 

23*
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ſtrafe von 15 fl. zu verfällen, mit dem Anfügen, daß man für die 

Zukunft bei Vermeidung ſchärferen Eingreifens größere Sorg— 

falt, Genauigkeit und Vorſicht für die übertragenen Geſchäfte 

erwarte.“ Ein nochmaliger Rechtfertigungsverſuch des Be— 
ſtraften mit eingehenden techniſchen Ausführungen wurde weder 

von der Baudirektion noch von der Domänenkammer anerkannt. 

Erſt dem warmen Eintreten des Bauinſpektors Fiſcher, der die 

große Umſicht und Sorgfalt des leitenden Architekten bei größten 

Schwierigkeiten, infolge der weiten Entfernung und Arbeits— 
überhäufung feſtſtellte, allerdings die Anterlaſſung der angeord— 

neten Sicherungsmaßnahme auch als Fehler bezeichnete, hatte 

Steinwarz es zu verdanken, daß die Strafe ihm erlaſſen wurde 

(17. Auguſt 1844). Im übrigen äußerte Fiſcher (23. Dezember 

1843): „Mit Freude fand ich in Oberharmersbach, daß ſich das 

Mauerwerk ſam Turm, Portal, Bogen etc. mit Ausnahme einiger 
zerdrückten Sleine an den Ecken und ebenſo auch die Fundamente 

halten. Die Kirche nimmt ſich jetzt recht gut aus und ziert die 
ganze Gegend. Wünſchenswert wäre es, daß nunmehr auch 
Herr Maler Dürr und Herr Vergolder Rehner in Villingen 
das Ihrige zur gänzlichen Vollendung beitragen.“ Schon im 

März 1842 hatte Steinwarz die Riſſe für Altäre und Orgel 

vorgelegt. Die Hofdomänenkammer hielt ſich aber (18. März) 

bloß für „verpflichtet, einen einfachen Hochaltar ohne alle Ver— 

zierungen, alſo keinen ſolchen, wie der borgelegte Plan bezeichnet, 

zu ſtellen und überließ es der Gemeinde, über 300 fl. hinaus, 

die dafür bewilligt wurden, die Mehrkoſten zu tragen. Darnach 

wurde mit Rehner (19. Oktober 1842) ein Akkord für den Hoch⸗ 

altar um 1200 fl. abgeſchloſſen. Erſt am 23. April 1847, nach⸗ 

dem alle mehrmals monierten Nacharbeiten ausgeführt waren, 
konnte der Bau von Fiſcher abgenommen werden. Er begut— 

achtete ihn, „abgeſehen von den Angelegenheiten, welche bei der 
Fundamendierung und der Konſtruktion des Portals vorkamen, 
als gelungen“. Abweichend vom Plane wurden im Innern 

ſtatt viereckiger Pfeiler Säulen angebracht. Langhaus und Chor 

erhielten Schalgewölbe. Aber den Schiffſäulen wurde keine 

maſſive Steinmauer, ſondern eine aus Riegelwerk mit Backſtein⸗ 

verblendung aufgeſetzt, Planänderungen, die zum Teil mit den 

verſchiedenen ſtiliſtiſchen Anſchauungen des Bauleiters zu—
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ſammenhingen. Der dreiſchiffige Bau mit langgeſtrecktem Chor 

und ſeitlich anliegenden Sakriſteien, einem verhältnismäßig 

ſchlanken Turm mit hohem Spitzhelm vor der Faſſade iſt ganz in 

der romaniſchen Formenſprache von Hübſch angelegt; er hat 

doppelt gekuppelte Rundbogenfenſter unten und oben am Turm 

und Zahnſchnittfrieſe an den Schrägen und am Dachgeſims. 

Es war klar, daß der urſprüngliche Koſtenüberſchlag bei der 
langen Dauer der Arbeiten und den vielen und ſchwierigen 

Nachtragsmaßnahmen nicht eingehalten werden konnte. Nach— 

forderungen liefen Jahre lang von allen Bauhandwerkern bei 

den Amtsſtellen ein, von dem Akkordanten Dürr allein eine 

ſolche von 20 000 fl., an der die Gemeinde wenigſtens 15 000 fl. 

übernahm. Den Anteil der Domäne in Höhe von 4275 fl. konnte 

Dürr aber trotz aller langen Bittgeſuche, die an die Domänen— 

kammer und ſelbſt an den Großherzog gingen, nicht erhalten. 

Verhängnisvoll für ihn war die Zehntablöſung. Ein Geſuch an 

die Ständekammer ſchien endlich zum Ziele zu führen, da brach 
die Revolution aus. In ihr wurde er von den Freiſchärlern ge— 

zwungen, für ſie in Raſtatt Arbeiten ouszuführen und nach 

Niederkämpfung des Aufſtandes wurde er dafür 12 Monate ins 

Gefängnis geſteckt. Darüber wurde er irrſinnig und mußte 3“ 

Jahre in der Illenau zubringen. 1853 als geheilt entlaſſen, 

ſuchte er ein letztes Mal in einem Immediatgeſuch an den Groß— 

herzog um Begleichung ſeiner Reſtforderung nach, damit er 

Reiſegeld hätte, um mit ſeiner Familie nach Amerika auszu— 

wandern. Aber auch jetzt fand er kein Gehör. So endete die 

Tragödie des Kirchenbaus noch mit einer perſönlichen ſeines 
Anternehmers. 

Oberhauſenes (Amt Bruchſal). Bereits am 25. Auguſt 

1803 richtete die Gemeinde ein Geſuch um Erſtellung einer neuen 

Kirche an die Kurfürſtl. Kath. Kirchenkommiſſion; hinſichtlich der 

Baupflicht ſchien für das Langhaus der Domdekan von Speier. 

für Sakriſtei und Chor die Domänenkammer in Frage zu 
kommen; die Verhandlungen über dieſe wichtigſte Frage brachten 

aber vorläufig keine enoͤgiltige Klärung. Auf der Tagfahrt vom 

233 Erzb. Archiv. Dekanat Philippsburg. Oberhauſen: Kirchenbau— 

ſachen. — G.-L.-A. Bez.-Amt Philippsburg. Verwaltungsſachen. Ober— 

hauſen: Kirchenſachen. 7 Faſz.
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27. Auguſt 1807 wurden Riß und Überſchlag des Baumeiſters 

Schwarz von Bruchſal vorgelegt. Der Augenſchein ergab 

aber, daß der Turm der neuen Kirche nicht auf den Platz des 

alten, ſondern 36 Schuh weiter vorgeſetzt werden müſſe; auch 

müſſe der im Riß auf 13 Schuh Tiefe und 22 Schuh breit an— 
gelegte Chor eine Tiefe von 25 Schuh und eine Breite von 22 
Schuh erhalten, damit die Schuljugend darin Platz finden könne 

und für Altarumgänge bei Opfergängen genügend Raum ſeiz; 

die Sakriſtei werde am beſten im Hintergrund des Chores an— 

gelegt. Baumeiſter Schwarz wurde angewieſen, dieſe Wünſche 

bei einer Abänderung des Riſſes zu berückſichtigen. Inzwiſchen 
aber hatte das Finanzminiſterium angeregt, den Bau um einige 

Jahre zu verſchieben. Der Gemeindevorſtand machte dagegen 

allerdings geltend (20. Mai 1808): „Nur der dritte Teil der 

Gemeinde hat Platz; in die Kirche dringt nicht nur der Regen 
ein, ſondern dem Turm droht der Einſturz“. Die Bevölkerungs— 

zahl einſchließlich Rheinhauſens belief ſich damals auf 800 Kom— 
munikanten, während die alte Kirche nur 300 faßte. Auch das 

Pfarramt erhob entſchiedenen Einſpruch gegen einen Aufſchub 
des Neubaues (19. Mai): „Bei Regengüſſen dringt öfters das 

Waſſer auf die Altäre und kann das hl. Megßsopfer nicht ver— 
richtet werden; ſollte der Aufſchub trotzdem beliebt werden, ſo 

halte ſich das Pfarramt für verpflichtet, bei geiſtlicher Behörde 

um ein Interdictum anzutragen.“ Von dem mit der techniſchen 

Anterſuchung beauftragten Schreinermeiſter Hummel hören wir 

auch Näheres über den baulichen Zuſtand (25. Mai 1808): „An 

den Hauptecken des Turmes, in deſſen Erdgeſchoß der Chor an⸗ 

gebracht war, ſind die Sparren und Bug ſo faul, daß ſie auf 

zwei Seiten gegen zwei bis drei Schuh in die Höhe ganz frei 

ſtehen, das Turmgemäuer iſt an vielen Orten bis hinunter auf 

den Grund geſprungen und der Turm neigt ſich ſchon auf eine 

Seite.“ Da aber die Domänenkammer noch nicht bauen wollte, 

wurde auch Baumeiſter Schwarz noch gehört, der unterm 

10. September 1808 „außer der Baufälligkeit und dem Mangel 

an hinlänglichem Platz keine ſolche Baufälligkeit feſtſtellte, die 

die in der Kirche verſammelte Gemeinde mit irgend einem An— 

glück bedroht“, vielmehr vorſchlug, das Dach umzudecken und den 

Turmhelm abzubrechen und mit einem geneigten Dach zu er—



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 359 

ſetzen. Im Jahre darauf, 29. September 1809, meldete ſich die 

Gemeinde mit einem erneuten Notruf: „Die Gefahr des Ein— 

ſturzes iſt dringend geworden und zu ſeiner Abwendung müſſe 

ſowohl das Gewölbe des Turmes als vorzüglich das mürbe Ge— 

bälk im Langhaus, welches die Decke bildet, unterſtützt werden, 
wodurch der ohnehin zu kleine Raum noch weiter verengt werden 

muß. Das Waſſer dringt noch immer auf die Altäre und das 
Pfarramt iſt genötigt, das Interdikt zu beantragen.“ Auch jetzt 

wußte Baumeiſter Schwarz keinen beſſeren Rat, als den ganzen 

Turm abzutragen und das Langhaus als Notkirche einzurichten. 

Am 19. November 1810 ergingen noch dringlichere Vorſtellungen 
on die Kreisregierung und auch das Bezirksamt Philippsburg 

konnte im Januar 1811 nur beſtätigen, daß „die Kirche wirklich 
in der Art iſt, daß ſie interdiciert werden könnte“. Am 4. Febr. 

1811 brach dann auch in den Abendſtunden ein großer Teil des 

Gewölbes herunter, der zur Zeit des Gottesdienſtes außer den 
Prieſter am Altare nach der Berechnung des Pfarramtes 

wenigſtens noch 10 Kinder hätte erſchlagen müſſen. Mit den 

lakoniſchen Worten: „Eine ſolche Kirche taugt nicht mehr zum 

Gottesdienſt“, ſchließt der Bericht vom 5. Februar. Noch am 

gleichen Tag ordnete das Amt unverzügliche Niederlegung von 

Turm und Chor an. Die Schwierigkeiten für die Inangriff— 
nahme eines Neubaues lagen in der Anſicherheit des Bau— 

beitrages des Domdechanten von Speier. Schon im ſpäten 
18. Jahrhundert, als die Notwendigkeit eines ſolchen Neubaues 

anerkannt war, bildete er den Gegenſtand langer Verhandlungen. 

Nach der Säkulariſation wurde bei den Auseinanderſetzungen 

über eine Abfindung des baupflichtigen Domdechanten von 

Hohenfeld dieſer Punkt mit einbezogen, er mußte auf dem 
Rechtsweg in dem Sinne geklärt werden, daß von den jährlichen 

Bezügen dem Domdechanten 1400 fl. einbehalten wurden. Nicht 

nur die Kirche verwahrloſte während dieſer jahrzehntelangen 

Rechtsſtreitigkeiten in heilloſer Weiſe, auch die liturgiſche Ein— 
richtung geriet durch den Wegfall der überrheiniſchen Kapitalien 

und Zinſen der Kirche in einen bejammernswerten Zuſtand, wie 

das Pfarramt unterm 27. Januar 1811 beklagt: „Neue Geräte 

konnten nicht mehr angeſchafft werden; das nötige Weißzeug war 

durch Alter und täglichen Gebrauch ſo mürbe geworden, daß es
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das Waſchen nicht mehr aushielt, die liturgiſchen Stücke waren 

ſo durchlöchert wie das Außere der Kirche, ſo daß die Abhaltung 

des Gottesdienſtes, anſtatt zu erbauen, vielmehr Gelächter 

erregte.“ Die Frage, die Kirche zu interdicieren, löſte ſich in ein— 

fachſter Weiſe. Die Kirche interdicierte ſich ſelbſt durch den 
Einſturz des Gewölbes. Am 11. Februar wurden die Altäre 
exſekriert. Der Gottesdienſt wurde jetzt in das Gaſthaus zur 

„Roſe“ verlegt, während das Kreisdirektorium zunächſt an Wag— 

häuſel für die Sonn- und Feſttagsgottesdienſte gedacht hatte. 

Der Turm wurde bis zum Glockenſtuhl abgebrochen. Am 14. Mai 

1811 erſuchte das Kath. Kirchendepartement das Hofdomänen— 
departement, unter Zugrundelegung des Bauplanes von 1807 

den Kirchenbau möglichſt zu betreiben. Von dem aufgegebenen 

Schloß zu Philippsburg wurden der Gemeinde 90 Klafter Bau— 
ſteine überlaſſen. Wegen des Bauplanes kam es noch zu 

Differenzen zwiſchen den Baumeiſtern Frommel und 
Schwarz, ſo daß Baumeiſter Fiſcher von Karlsruhe eine 

Lokalbeſichtigung vornehmen mußte. Unterm 22. Februar 1812 

genehmigte das Kirchendepartement den vom Karlsruher Bau— 

amt in Einzelheiten abgeänderten Plan zur Ausführung. Im 

Juli wurde auf Wunſch der Gemeinde Tieferlegung des Chores 
und andere Anlage der Sakriſtei angeordnet. Am 13. Auguſt 

1812 fand die Verſteigerung der Arbeiten ſtatt, ein zweites Mal 

am 11. November, diesmal an Wieſer und Ottinell in Heidel— 
berg. Beim Bau blieb der untere Teil des Turmes, noch aus 

ſpätgotiſcher Zeit, erhalten, darauf wurde ein klaſſiziſtiſcher Auf— 
bau mit zwei Schallöffnungen auf jeder Seite und einem über 
Pyramidendachabſchluß auſſitzenden Zwerghelm aufgeſetzt. Das 

Langhaus mit dem neuen Chor wurde nach Weſten angebaut. 

Einfachſte klaſſiziſtiſche Formen charakteriſieren den ganzen Bau. 

Ende April 1813 war Grundſteinlegung und am 25. November 

1814 berichtete der neu angewieſene Pfarrer Weſthauſer: „Die 

Kirche geht der Vollendung entgegen, in 14 Tagen werden Türen 

und Fenſter eingeſetzt, ſo daß die Benediktion in Bälde erfolgen 

kann.“ Für die Innenausſtattung hatte die „verſchuldete“ Ge— 

meinde mit amtlicher Zuſtimmung aus der alten katholiſchen 

Kirche zu Karlsruhe die Orgel, Kanzel und Kommunionbank 

erwerben wollen. Bei der Verſteigerung (Februar 1815) ent⸗
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ging ihr aber die Orgel, ſo daß ſie eine neue durch den Orgel— 

macher Franz Seuffert in Kirrlach anfertigen laſſen mußte. 

Dagegen brachte ſie den Hochaltar (um 100 fl.) und Kanzel und 

Ewige Lampe aus Karlsruhe an ſich. Bildhauer und Vergolder 

Joſeph Saß aus Bruchſal ſetzte die beiden erſtgenannten Stücke 

„wieder in ehrbaren Zuſtand“, durch Ergänzung zerbrochener 

Zieraten, Ausbeſſern und Schleifen des Gipsmarmors; an beide 

Seiten des Hochaltars kamen zwei Statuen und in die Mitte 

Chriſtus mit dem Kreuz, „vom Bildhauer nach edlem Stil ge— 

ſchnitzt“. Der gleiche Meiſter bekam auch den Auſtrag zu zwei 

neuen Seitenaltären und einer Kommunionbank, erſtere aus 

Lindenholz, „alles Architektiſche () daran zu grundieren, zu 

ſchleifen und in mehrfachen Marmor-Arten zu marmorieren, 
ſodann mit hellem Firniß glänzend zu firniſſen; alle Verzierungen 

teils matt, teils glänzend zu vergolden, die Draperie rot zu 

malen, den Lorbeer-Kranz und Kelch aber ſchön mit Gold— 

Farben zu erhöhen“. Die Koſtendeckung ging weniger einfach, 

als man ſich ſie in der Gemeinde gedacht hatte. Der kurz zuvor 
verſtorbene Pfarrer Lederle hatte 1000 fl. zur Anſchaffung einer 

Orgel hinterlaſſen; aus dieſem Vermächtnis hoffte man die For— 
derung des Vergolders Saß in Höhe von 800 fl. befriedigen zu 

können; das Bezirksamt (20. Auguſt 1815) ſprach ſich aber ent— 

ſchieden ablehnend aus: „Der Ortsvorſtand findet das Schulden— 

machen gar zu behaglich. And wäre es nicht beſſer, die Erbauung 

der drei Altäre einſtweilen zu umgehen. Wozu in einer Dorf— 

kirche drei Altäre in einer Zeit, wo die Armut ſo groß iſt?“ 

Das Kreisdirektorium lehnte denn auch (15. September 1815) 

die Anſchaffung der Seitenaltäre „für jetzt“ ganz ab. Im Januar 

1820 aber wurde das Geſuch nochmals erneuert und jetzt auch, 

nachdem inzwiſchen durch freiwillige Spenden 500 fl. zuſammen— 

gebracht waren, genehmigt. 

Oberkirch. An der uralten Pfarrkirche zu Oberndorf 
wurde 1826 der obere Turmteil abgebrochen und im Wein— 
brennerſtil ein Langhaus angebaut *. Dieſer Bau iſt fetzt 

Friedhofkapelle. Die von Mone noch vorher geſehenen alten 
Glasmalereien?“ ſind ſeither verſchwunden. 

234 Vgl. Bad. Beob. 1882 Nr. 162. 
235 Bad. Arch. II, 161. 
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Oberlauchringeness. Am 23. Auguſt 1827 berichtete 
Dekan Müller von Jeſtetten an das Generalvitariat: „Die Kirche 
iſt ſo klein, daß kaum die Hälfte der Gemeinde darin Platz hat. 

Beinebens iſt ſie ſie in ſo elendem Zuſtand, daß ſie an den Turm 
ganz neu muß angebaut werden. Die innere Einrichtung, drei 

Altäre, der Tabernakel, die Kirchenſtühle und die Kanzel ſind 

ſehr ſchlecht und meiſtens unbrauchbar ſowie mehrenteils die 

Kirchengefäße.“ Dieſer Bericht wurde ſofort an die Kath. 

Kirchenſektion weitergeleitet, aber am 30. Mai 1828 muß der 

Dekan melden: „Bezüglich des Kirchenbaues iſt nichts geſchehen. 

Den anderen Bedürfniſſen iſt zum Teil abgeholfen“; und am 

5. Auguſt 1829: Daß alles noch beim alten ſei; in höherem Auf— 
trag ſei zwar der Bezirksbaumeiſter Frinz von Lörrach an 

Ort und Stelle geweſen und habe Riſſe gefertigt, aber die An— 

gelegenheit ſei ſeither ohne weitere Förderung geblieben. In 
regelmäßiger Folge gingen jetzt Berichte des Dekans und 

Mahnungen des Generalvikariates nach Karlsruhe, ohne daß 

etwas Beſtimmtes zu hören war. Erſt am 31. September 1830 

legte die Kath. Kirchenſektion dem Generalvikariat den Bauriß 

der Baudirektion vor, äußerte aber Bedenken, ihn zu genehmigen, 

da der Chor ganz umgangen ſei, und gleichzeitig generell den 

Wunſch an die Kirchenbehörde, daß eine Norm für die zuläſſige 

Größe eines Chores gegeben werde. Dem entſprach das 

Generalvikariat am 30. November und forderte dringend eine 

Abſonderung des Chores, der von der oberſten Treppenſtufe 

bis zur unterſten Altarſtufe eine Länge von 20 bis 24 Fuß 

haben müſſe. Wieder trat lange Ruhe ein, bis am 4. September 

1833 die Kath. Kirchenſektion ſehr energiſch die Großh. Hof— 

domänenkammer um Beſchleunigung erſuchte. „Dieſer Neubau 

darf nicht ins Angewiſſe weiter hinaus geſchoben werden.“ Aber 

erſt am 4. November 1834 konnte gemeldet werden, daß ein 

neuer Riß endlich beim Pfarramt eingetroffen ſei, der alles Lob 
verdiene. Im Spätherbſt 1835 wurden die Arbeiten vergeben 

und am 14. September 1837 konnte das Pfarramt um Ge— 

nehmigung zur Einſegnung der nahezu fertigen Kirche nach— 

236 Erzb. Archiv. Oberlauchringen: Kirchenbaufſachen. — G.-L.⸗A. 

Bez.⸗Amt Waldshut. Verwaltungsſachen. Oberlauchringen. Faſz. 59, 177 

(Zugang 1908 Nr. 71 und 1923 Nr. 28). 
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ſuchen. Der gewöhnliche Epilog blieb auch hier nicht aus. Am 
29. Januar 1838 wurde der Stiftungsvorſtand beim Ordinariat 

in bewegter Weiſe vorſtellig: „Durch der Hohen Regierung 
väterliche Huld iſt die Pfarrgemeinde Oberlauchringen bereits 

in den Stand geſetzt, eine erfreuliche, ſo geräumige Kirche zu be— 

ſitzen, was ſie bisher entbehren mußte. Aber noch fehlt etwas 

dieſer Kirche als einer katholiſchen . . . ſie iſt zu nackt, zu leer an 

Verzierungen, namentlich am Hochaltar und an den zwei Seiten— 

altären. Nichts ſieht man hinter den ganz einfachen Altären als 

weiße Wände; kein Chriſtusbild, keine Maria und Andreasbild 
(als Patrone der Kirche) zieren die Altäre. Nicht die geringſte 

Mälerei deckt die Nacktheit der Wände . .. Jedem tut die Leere 
des Hochaltars und die Nacktheit der Seitenaltäre recht wehe ... 

Nach dem Aufwand, der auf die Altäre — die Treppen einbe— 

griffen — verwendet wurde, er betrug im Überſchlage nur 
300 fl. — konnte freilich nicht viel geliefert werden ... Der 

Heilige' iſt arm und beſitzt nicht ſoviel als zur Beſtreitung der 

jährlichen Ausgaben hinreicht.“ Wenn der Stiftungsvorſtand 

ſich mit der Hoffnung trug, durch die Kirchenbehörde noch etwa 

300400 fl. zur einfachen, würdigen Ausſchmückung der Kirche 

von der Hofdomänenkammer erwirken zu können, ſo war ſie 

angeſichts der üblichen Haltung dieſer Stelle ſehr naiv. Darum 

ſchrieb die Kath. Kirchenſektion am 20. Februar 1838 auch kurz 
und reſigniert zurück:. „Nach Anſicht des § 13 des Bauedikts 

erachte man jede Einſchreitung bei der Großh. Hofdomänen⸗ 

kammer ungeeignet und fruchtlos.“ — 1836 ließ die Gemeinde 

auch noch eine Friedhofkapelle von Maurermeiſter Jakob Klein 

in Tiengen errichten. 

Oberndorf bei Kuppenheim *. Die Hl. Kreuzkapelle 

wird in einer Eingabe ans Oberamt (20. April 1780) als 

„kleines Capelel, das für die Hälfte der Gemeinde ausreicht“, 

vom Ortsgericht geſchildert. Man hatte damals eine Stiftung 
von 150 fl., die Antoni Herrmann für eine Vergrößerung ver— 

macht haͤtte, die auf 500 fl. veranſchlagt war; von der Mark— 
gräfin erhoffte man auch noch eine erhebliche Beiſteuer. Tat— 

ſächlich wurde, nachdem der amtliche Apparat einmal in Gang 

237 G.⸗L.-A. Oberamt Raſtatt. Verwaltungsſachen. Oberndorf: Kir— 

chenbaulichkeiten. Faſz. 398 (Zugang 1911, Nr. 118).
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gebracht und ſelbſt die Landesherrin intereſſiert war, Auftrag zur 

Fertigung von Riß und Aberſchlag erteilt, die Gemeinde ſchloß 

aber, ohne das Ergebnis dieſes Auftrages abzuwarten, mit dem 
Maurermeiſter Andreas Boh von Kuppenheim einen Akkord 
auf Verbreiterung und Verlängerung der bisherigen Kapelle ab 

(Februar 1784); das Oberamt hielt aber einen völligen Neubau 

für allein in Frage kommend, für den auch die Mittel durch 

Stiftungen ſchon großenteils beiſammen ſeien. Im März 1785 

kamen auch die Riſſe und AUberſchläge von dem herrſchaftlichen 

Bauinſpektor Krohmer, deſſen Entwurf bedeutend höher zu 

ſtehen kam, als man bisher angenommen hatte. Als auch das 

Mittel der Geldbeſchaffung durch einen Holzhieb keine Ge— 
nehmigung fand, verging vorerſt die Bauluſt. Im Jahre 1798 
mußte das Türmchen über dem Eingang vor dem Abſturz 

geſichert werden. Der amtliche Baumeiſter Generalmajor 

Vierordt fand damals „die Kapelle und das Dachwerk 

delabriert, daß es nicht rätlich erſchien, ſie über Winter ſtehen 

zu laſſen. Hergeſtellt könne ſie noch lange gebraucht werden, 
bis der Bau einer geräumigen Kapelle, mitten im Ort — die 
jetzige ſtehe auf dem einten Flügel des Dorfes — möglich ſei.“ 

Nahezu 20 Jahre ſpäter, war ſie nach einer Vorſtellung des 

Pfarrers Herr an das Oberamt (9. Juni 1816) „ein elendes 
Bauwerk, eng, nieder, ſchmutzig, feucht und ſo klein, daß nicht 

einmal die Schulkinder darin Platz haben, und wenn dieſe darin 
ſind, die ganze übrige, 280 Seelen ſtarke Gemeinde im Freien 

ſtehen muß“. Herr griff den alten Wunſch der Gemeinde, eine 

zureichende Ortskapelle zu erhalten, nachdem „böſe Zeiten und 

ſchwere Laſten ſeine Verwirklichung verhindert“ hatten, wieder 

auf und befürwortete die käufliche Aberlaſſung einer alten Kapelle 

auf dem Gelände der Gräflich Hochbergſchen Steinkrugfabrik zu 

Rotenfels, aus deren Abbruchsmaterial die Oberndorfer Kapelle 
erbaut werden ſollte. Ein von W. Vierordt am 16. April 
1816 dem Kreisdirektorium vorgelegter und auf 700 fl. berech— 

neter Riß rechnete mit der Verwendung dieſes Materials. Eine 
Löſung der finanziellen Schwierigkeiten und zugleich einen ent— 

ſchiedenen Anſtoß für die Gemeinde zur endgültigen Ent⸗ 

ſchließung brachte eine Stiftung des Pfarrers Herr vom 21. Mai 

1826; er ſtellte für den Fall, daß innerhalb Jahresfriſt der
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Bau begonnen werde, 100 Gulden für Ankauf eines Bauplatzes 
und 500 Gulden für den Bau, dazu noch Tragung der Koſten 

für den Hochaltar, für den er ein Bild aus ſeinem Arbeitszim— 
mer beſtimmte, in Ausſicht ſowie leihweiſe einen zu 2“ Pro— 

zent verzinslichen und in ſechs Jahren rückzahlbaren Anleihe— 
betrag von 600 Gulden. Ein neuer Plan und Aberſchlag in 
Höhe von 1798 Gulden, von Profeſſor und Baumeiſter Shl in 
Raſtatt revidiert, fand ſofort Billigung und Genehmigung der 

Kath. Kirchenſektion. Gegen die erſte Verſteigerung vom 
17. März 1827 an Zimmermeiſter Lepold von Kuppenheim, legte 

Herr Verwahrung ein, weil der Akkordant die anderen Anter— 

nehmer durch Beſtechung ferngehalten habe und auch der Bau— 
plan abgeändert worden ſei. Das letztere war nur inſoweit rich— 

tig und für den Pfarrektor nachher auch annehmbar, als Bau— 
meiſter Moßbrugger von Raſtatt den Entwurf nach der 

künſtleriſchen Seite verbeſſert hatte. Bei der zweiten Verſtei— 
gerung übernahm Herr ſelber die Bauarbeiten um 2080 Gulden 

und ließ ſie durch den jungen Maurermeiſter J. Belzer von 

Weißenbach ausführen. Am 4. Mai 1828 war der Bau in 

allen Teilen fertig ausgeführt. 
Oberrotweils«. Die Kirchenbaufrage war hier längere 

Zeit in Fluß. Ihre Dringlichkeit war ſchon 1813 von der 

Bezirksbauinſpektion beſtätigt und auch wieder 1819 von der 

Biſchöflichen Kurie in Erinnerung gebracht worden. Prof. 

Arnold hatte Gutachten abzugeben gehabt; ſchließlich 
erſuchte das Konſtanzer Generalvikariat den Pfarrer Haiz um 
Berichterſtattung, wie es mit dem Plane eines Kirchenneubaues 

ſtehe (15. Mai 1824). Nach der Rückantwort des Dekans 

waren auch ſchon verſchiedene Gberſchläge gefertigt, aber bevor 

man an die Ausführung denken könne, müſſe erſtlentſchieden ſein, 
wer baupflichtig iſt und in welchem Verhältnis (7. Juni 182. 
Inzwiſchen hatte nach einem Bericht des Pfarrers (20. Juli) 

238 Erzb. Archiv. Oberrotweil: Kirchenbauſachen. — G.L.-A. Amt 

Breiſach. Verwaltungsſachen. Rothweil: Kirchenſachen. Faſz. 302/09. 2 Faſz. 

Spezialakten. — Hofdomänenkammer. Domänenverwaltung Kiechlinsbergen 

(Freiburg). Rothweil: Kirchenbau. Faſz. 18552, 18554 (Zugang 1927, Nr. 13). 

Vgl. auch Valdenaire in Oberrh. Zeitſchr. N. F. 39, 540. Kempf 

in Zeitſchr. der Geſellſch. f. Geſchichtskunde in Freib. 39/40, 316.
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Bezirksbaumeiſter Lumpp einen zweiten Riß vorgelegt, der 

eine ſchöne und ſolide Kirche in Ausſicht ſtellte, mit der ſich 

auch die am Bau intereſſierten Zehntherren einverſtanden er— 

klärten. Die Baukoſten waren auf 21 000 Gulden berechnet. 

Aber einzelne Fragen war aber keinerlei Einigung zwiſchen 
Zehntherren (Freiherr von Gleichenſtein und Domäne) und 

Gemeinde trotz mehrfacher Tagfahrten zu erzielen. Kam man 
ſich ſchon in der Frage der Koſtenverteilung keinen Schritt näher, 

ſo auch nicht in der Frage über die Stellung des Turmes, ob 
vorn an den Chor oder an die Eingangsfaſſade. Landbaumeiſter 

Lumpp hatte ſchließlich den Weg gezeigt, wie die Koſten um 
etwa 1200 Gulden verringert werden könnten, nämlich nicht nur 

die alte Kirche in Oberrotweil, ſondern auch die in Niederrot— 
weil zur beliebigen Verwendung des Materiales den Akkordan— 

ten zu überlaſſen, die Kirche des letztgenannten Ortes ſei keines— 

wegs mehr notwendig, und außerdem ein altes, häßliches, bau— 

fälliges Gebäude. Aber trotzdem wurde der Vorſchlag einſtim— 

mig abgelehnt, vor allem auch von der Kath. Kirchenſektion 
(1821, 1825), wir ſagen heute, zum Glück. Die Verhandlungen 

der Verwaltungsorgane mit dem Hauptbaupflichtigen Hof— 
gerichtsrat Freiherrn von Gleichenſtein über die Notwendigkeit 

eines größeren Kirchenraumes und über die Wege, mehr Raum 

zu ſchaffen, die in voluminöſen Aktenbänden feſtgehalten ſind, 

gehören zum Anerfreulichſten, was ſich denken läßt. Wenn das 

Kreidirektorium glaubte, auf einem Punkte nach monatelangem 

Ringen zur Einigung gelangt zu ſein, dann nahm der Partner 
nur mit einer anderen Formulierung eines Einwandes alles 

wieder zurück, was er ſoeben zugeſtanden hatte. 1828 durfte 

man hoffen, vor dem Ziele zu ſtehen. Ein dritter Entwurf des 

Bezirksbauinſpektors Lumpp hatte die Genehmigung der 

Kath. Kirchenſektion wie des Miniſteriums des Innern gefunden 

und es war bereits eine Arbeitsvergebung an Maurermeiſter 

Wagner von Rotweil erfolgt, da wurde alsbald nicht nur von 

Freiherrn von Gleichenſtein Einſprache gegen die Verſteigerung 

wie überhaupt gegen einen Neubau erhoben, ſondern auch von 

der Hofdomänenkammer gegen die ihr zugedachte Baupflicht. 

Man kann ſich ſo ungefähr die Stimmung des Kreisdirektoriums 

vorſtellen, als es ſich mit folgenden Auslaſſungen an die
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Kath. Kirchenſektion wandte (22. Aug. 1828): „Nachdem man 

ſeit Jahren mit der Freiherrlich von Gleichenſteinſchen Familie, 

welche nur Schritt für Schritt das Feld räumte und immer 
wieder aufs neue mit dilatoriſchen Einſprachen den Bau auf 

die lange Bank hinauszuſchieben ſuchte, einen harten Kampf 
beſtanden hatte, und endlich ſo glücklich war, alle Hinderniſſe zu 

beſeitigen, den ſtreitſüchtigen Gegner zum Schweigen zu bringen, 
ſo iſt auf einmal höchſt unerwartet ein neuer Gegner auf den 

Kampfplatz getreten. Nachdem alle bisherigen Verhandlungen 

über den Kirchenbau auch im Namen des mitbeteiligten Urars 

geführt wurden, wird nun erſt nach beendigtem Geſchäft hin— 
tennach und mit einem Federzug alles als nichtig erklärt und 
von der Hofdomänenkammer die Mitbaupflicht des Arars in 

Widerſpruch genommen.“ Um den Vollzug der Bauangelegen— 
heit weiter hinauszuſchieben, legte Gleichenſtein gleich zwei Ge— 

genprojekte vor und die Hofdomänenkammer ließ Erhebungen 

im Generallandesarchiv über ihre Baupflicht machen. Nach 
einem halben Jahr mußte letztere dieſe Pflicht anerkennen; ſie 

betraute jetzt die Baudirektion mit einer Prüfung der Entwürfe 

von Lumpp und den von Gleichenſtein angegangenen Meiſtern. 

Die Baudirektion (gez. Fiſcher) erklärte (28. April 1829) 

die Gleichenſteinſchen Projekte teils für unausführbar teils für 

baren Anſinn; aber auch gegen den Lumppſchen erhob ſie 

ſchwere Bedenken, weil dem geplanten ganz gedrückten Innern 
jeder kirchliche Charakter abgehe, dem Chor faſt alles Licht, die 
Faſſade für eine Kirche dieſer Größe über alle Maßen ärmlich 
ausſehe; mit Mauerwerk und am Dachſtuhl mit Holz geradezu 

Verſchwendung getrieben werde. Dafür legte die Baudirektion 
neue Pläne vor, deren Ausführung um 4000 fl. weniger koſten 

ſollten als die Lumppſchen Riſſe. Gefertigt waren ſie von 

Hübſchꝛs, der vorher eine Lokalbeſichtigung vorgenommen. In 

der Hauptſache ſind ſie ſpäter auch ausgeführt worden, nur daß 
Bezirksbaumeiſter J. H. Voß bei ihrer Amarbeitung dem 

ußern des Baues einen ſtärkeren klaſſiziſtiſchen Akzent gab 

und im Innern die von Hübſch geplante für ſeinen Frühſtil 
charakteriſtiſche Einwölbungsart aufgab. Aber vorerſt war 

man noch ſehr weit von einem Baubeginn. Freiherr von Glei— 

239 Bauwerke von Heinr. Hübſch J., II. H. Taf. 8 Garlsr. 1838) 
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chenſtein erhob auch gegen den neuen Plan Bedenken mit 
ſeinem Ceterum censeo, daß ein Neubau nicht nötig und die 

Hofdomänenkammer nahm den Fall auf und ließ neue Pläne 

durch Lumpp, und durch deſſen Nachfolger, Voß, „Modifika— 

tionen“ an dem Hübſchſchen Entwurf anfertigen. Eine neue 
Verſteigerung wurde zwar im Spätherbſt 1833 abgehalten, aber 

die Baupflichtigen verweigerten wieder einmal die Geneh— 
migung und Bezirksbaumeiſter Voß lehnte es ab, auf ſeine 
Verantwortung hin den Entwurf von Hübſch durchzuführen. 

Deutlich kommt bei Voß, der lange Zeit ſcharfer Gegner der 

neuaufkommenden Bauweiſe war, der Gegenſatz gegen die Stil— 

ſprache und Geſetze von Hübſch zur Auswirkung. Die Ge— 
meinde wurde immer ungeduldiger und die Kath. Kirchenſektion 
drängte peremptoriſcher auf eine endliche Ausführung des ſo 

lange ſchon dringlichen Baues. 1833 mußte die alte Kirche 

polizeilich geſchloſſen und zur Verhütung von Anglücksfällen 

abgetragen und der Gottesdienſt in die Kirche nach Niederrot— 
weil verlegt werden. Endlich im Winter 1834 beauftragte die 

Hofdomänenkammer, im Einverſtändnis mit Hübſch, Bezirks— 

bauinſpektor Voß, deſſen Pläne umzuarbeiten, daraufhin wurden 
im Mai 1835 die Arbeiten verſteigert an Maurermeiſter Wag— 

ner von Rotweil. Im Frühſommer 1835 begannen endlich nach 
Bereinigung aller Streitigkeiten die Bauarbeiten, die ſich ſehr 
lange hinzogen, weil die Gelder der Baupflichtigen nur ſehr 

langſam und unter ſtändigen Proteſten einliefen. Anfang Sep⸗ 
tember wurde der Grundſtein gelegt und am 15. November 1838 

die Einſegnung vorgenommen. Die Einrichtung des Kirchen— 

innern zog ſich aber noch Jahre hin. Pfarrer Bader berichtete 

am 10. Januar 1843 an das Erzb. Ordinariat: „Seit drei Jah⸗ 
ren bemüht ſich die Gemeinde vergebens um Errichtung der 

Altäre, Kanzel und der Beichtſtühle. Man hat ſich die ganze 

Zeit her mit einem höchſt unanſtändigen Gerüſt als Hochaltar 

und noch elenderen Beichtſtühlen begnügt. Nun hat man für 

letzte Weihnachten einen anſtändigen Hochaltar aus den vor— 

handenen Reſten der alten Altäre aufgebaut und gefunden, daß 

man damit einen weit ſchöneren und erhabeneren Altar her— 

richten kann, als der nach dem Plan und Anſchlag beabſichtigte, 
der ſo armſelig, aus Tannenbrettern, iſt, daß ſeit drei Jahren
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ſich kein Schreiner finden ließ, ihn auszuführen um den An— 
ſchlag.“ Nach einer Mitteilung des Bezirksamtes kam dieſe 

Vorſtellung zu ſpät, denn die geplanten Einrichtungsgegenſtände 

waren bereits in Arbeit. Der Hochaltar, für den ein Riß (von 

Glänz) noch vorliegt, war in den Formen um etwa 1790 
gehalten: Tabernakel darauf mit zwei ſeitlich knieenden Engeln, 

mit Gehänge und Säulchen verziert. Zur Ausführung durch 

Glänz kam aber ein von Voß entworfener. An Glänz wurde 
auch die Kanzel und der Beichtſtuhl verakkordiert. Die Ent— 

würfe dafür wurden vom Bezirksbaumeiſter ſchon 1840 vor⸗ 

gelegt, ſie erhielten aber trotz aller Geſuche die höhere Geneh— 

migung nicht, weil erſt wieder durch drei Jahre hindurch ein 

heftiger Streit über die Bemeſſung der Bauquoten ausgetragen 

werden mußte. 1844 ſollte auch ein Altargemälde in Auftrag 
gegeben werden, es lagen dafür, wie das Bezirksamt Breiſach der 
Kirchenbehörde am 3. November 1844 mitteilte, zwei Entwürfe 

vor (darunter einer von dem Mannheimer Maler Weiſſer), 
die dem Stadtamt Freiburg zugeſtellt wurden zur Erhebung 
eines Gutachtens von Prof. Geßler. Das Erzb. Ordinariat er— 

klärte ſich (15. November 1844) in kirchlicher Hinſicht einver— 

ſtanden; „in artiſtiſcher Hinſicht ſich auszuſprechen, ſei es nicht 

berufen“. Das hier begutachtete Altarblatt iſt jedenfalls das 
des rechten Seitenaltars mit Darſtellung der Taufe Chriſti von 

Wilh. Dürr Villinganus, eines der erſten nach dem römiſchen 
Aufenthalt entſtandenen größeren Werke des Freiburger Künſt⸗ 

lers. Eine Zeitlang war auch die Frage, die zwei großen Bilder 

Dürrs im Breiſacher Münſter in die Oberrotweiler Kirche zu 

verbringen, ihr übergroßes Format aber ſtand dieſer Abſicht im 

Wege. — Die Kirche iſt dreiſchiffig mit guter Raumwirkung, 
ſchlanke Pfeiler tragen Rundbogenarkaden. Der Turm tritt 

ſtärker als auf dem Hübſchſchen Plan aus der Faſſade heraus; 

die Eingangstüre ſitzt in einer hohen und tiefen Blendniſche; 

doppeltgekuppelte Schallöffnungen ſind oben in den wuchtigen 

gutgegliederten Turm eingelaſſen. Nach Fertigſtellung des Neu— 

baues ſtellte noch Freiherr von Gleichenſtein unter dem Beifall 

der Hofdomänenkammer die Forderung, daß die Gemeinde den 

Baupflichtigen die alte Kirche in Niederrotweil und den Boden, 

auf dem ſie ſtehe, abkaufe, da man ihnen nicht zumuten könne, 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 24
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zwei Kirchen zu unterhalten. Die Kath. Kirchenſektion wehrte 

ſich gegen dieſes Anſinnen ganz entſchieden mit dem Hinweis, 

daß der Gemeinde ſchon die Anterhaltungspflicht auferlegt ſei, im 

übrigen aber jenes alte Gotteshaus zur Abhaltung von regel— 

mäßigem Gottesdienſt zu dienen hätte und ſchon deshalb erhal⸗ 

ten geblieben ſei. Mit dieſem charakteriſtiſchen Epilog ſchließt 

würdig die Baugeſchichte der Kirche von Oberrotweil, die ein 

klaſſiſches Beiſpiel für die Zuſtände und die Vorgänge auf dem 

Gebiet des Kirchenbauweſens jener Tage darſtellt. 
Oberſchefflenz?“. Bei Auflöſung des Simultaneums 

(1705) war den Katholiken die bisherige Kirche zugeſprochen 

worden, von der 1784 geſagt wird, „daß Kirch und Thurm noch 

von der alten Gattung ſeyen, daher faſt untrüglich zu ſchließen. 

daß ſelbige etwa vor 500 Jahren erbauet worden“. Sie war 

ſehr baufällig geworden und ein Neubau nicht mehr zu um— 

gehen. Maurermeiſter Banſchenbach von Obrigheim legte 

auch bereits 1784 einen Riß und Koſtenüberſchlag in Höhe von 
4888 fl. vor. Baupflichtig waren die Stifte Amorbach. Mos— 

bach und Möckmühl und die Herrſchaften von Rüdt und von 

Adelshein; da die beiden letzteren verſchuldet und unter Zwangs⸗ 

verwaltung ſtanden, konnten erſt nach langer Prozeßführung 

1792 die Bauarbeiten durch Maurermeiſter Becker von Klingen⸗ 

berg in Angriff genommen werden, ſie kamen aber bald „wegen 

dem aufgeſtellten abteylichen liederlichen Baumeiſter ins 

Stocken“. Der Pfarrer mußte die Gefälle der Abtei ſperren 

und den Bau 1795/96 zu Ende führen laſſen, in vielen Teilen 
freilich ſehr mangelhaft. Die erſt 1795 erbaute Kirche wurde 

1823 ſchon als ſehr baufällig bezeichnet, ſelbſt auch vom Fürſt⸗ 
lich Leiningiſchen Baumeiſter Brenner. Die Mittel für die 

notwendigſten Reparaturen wurden einſtweilen vom Kirchen⸗ 

fond vorgeſtreckt. der jahrelang gegen die Zehntherren Klage 

auf Rückerſtattung führte, bis er 1833 ein rechtskräftiges Arteil 
gegen ſie erwirkte aber trotzdem es nicht erreichen konnte, daß 

ſie eine durchgreifende Inſtandſetzung ausführen ließen. Die 

noch barocke Kirche zeigt am Rußeren eine einfache klaſſiziſtiſche 

240 Erzb. Archiv. Oberſchefflenz: Kirchenbau-Akten. — G⸗L⸗A. Bez.⸗ 

Amt Mosbach. Verwaltungsſachen. Oberſchefflenz: Kirchenſachen. Faſz. 1185 

bis 1210 (Zugang 1898 Nr. 21).
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Pilaſtergliederung; vor dem Chor ſitzt ein kleiner Dachreiter mit 

Zwiebelabſchluß auf. 
Oberſchwörſtadten. Seit Mitte des 18. Jahrhun⸗ 

derts war die 1609 erbaute Kirche baufällig. Die Verhand⸗ 

lungen über einen Neubau mit dem baupflichtigen Stift in 
Säckingen zogen ſich bis zu deſſen Säkulariſation hin?“ und fan⸗ 

den ihre jahrzehntelange Fortſetzung in der Form von Streitig— 

keiten mit der Großh. Domänenkammer, die eine Baupflicht 

nicht anerkennen wollte, trotzdem ſie ihr als Rechtsnachfolgerin 

des Stifts zugefallen war. Inzwiſchen ſtand die Kirche vor dem 

Einſturz, an der Nordweſtecke war ein großes Stück der Außen— 

mauer herausgeſtürzt. Das Erzbiſch. Ordinariat ſah ſich infolge— 

deſſen genötigt, am 27. November 1840 die Kath. Kirchenſektion 
um baldige Anterſuchung des dem Einſturz drohenden Zuſtan— 

des der Kirche zu erſuchen und um eine Verfügung, daß einſt— 

weilen jede Gefahr eines Einſturzes beſeitigt und die Kirch— 

ſpielsgenoſſen nicht jedesmal nur mit jede Andacht beſeitigen⸗ 
der Furcht. darin tot geſchlagen zu werden, ihre Kirche beſuchen 

müſſen. Die Kirche faſſe außerdem nur ein Drittel der Pfarr— 
genoſſen ſo daß möglichſt raſche Einleitung eines größeren Neu— 

baues nottue. Jetzt war aber die Domäne von ihrer Baupflicht 
bei der Zehntablöſung frei geworden. Das dabei feſtgeſetzte 

Kapital von 14774 fl. wurde für den Neubau zunächſt voll⸗ 

ſtändig in Anſpruch genommen, zur Deckung aller Koſten auch 

für die Inneneinrichtung mußte aber die Gemeinde noch rund 

12 000 fl. aufwenden und einen namhaften Beitrag aus der 

Interkalarkaſſe. Ob allerdings dem Zehntablöſungsgeſetz rück⸗— 

wirkende Kraft gegeben werden könne, wie es hier geſchehen, 
ſchien manchen amtlichen Stellen, wie dem Direktorium des 

241 Erzb. Archiv Oberſchwörſtadt: Kirchenbauſachen. — G-LE-A. Amt 

Säckingen. Verwaltungsſachen. Oberſchwörſtadt: Kirchen- u. Religionsſachen. 

Faſz. 378, 379. — Vgl. auch Klär, Das vordere Wehratal Glarlsr 1928) 

S. 201 ff. 

242 1791 lag ſchon ein Entwurf von Zennier vor, der im aus⸗ 

klingenden Empire gehalten iſt. Die Bauausführung verzögerte ſich damals, 

weil die Gemeinde lange Zeit von einer Fronpflicht nichts wiſſen wollte; 

die unſicheren Zeiten gegen die Jahrhundertwende ließen bald die Bau⸗ 

ſorgen in den Hintergrund treten. — Eine genaue Beſchreibung dieſer alten 

Kirche gab 1843 Bezirksbaumeiſter Lendorf. 

24*
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Oberrheinkreiſes fraglich und letzteres verwendete ſich ſehr nach— 

drücklich dafür, daß die Hofdomänenkammer den Bau aus eigenen 

Fonds ausführen laſſe; die Dringlichkeit eines Neubaues ſei 

lange vor jenem Geſetz, ſchon zur Zeit der Säkulariſation ge— 

geben geweſen. Während all dieſer Auseinanderſetzungen wich 
das Mauerwerk der Kirche immer bedrohlicher auseinander, ſo 

daß der Pfarrer 1843 ſie ſchließen mußte und den Gottesdienſt 

in die kaum 50 Menſchen faſſende Kapelle von Niederſchwör— 

ſtadt verlegte. Die Filiale Wallbach fuchte ſich während dieſer 

Anſicherheit, was geſchehen werde, angeſichts der drohenden 

Baulaſten vom Pfarrverband zu löſen und Anſchluß an 

Säckingen; die zäh und faſt bis Abſchluß des Neubaues wieder— 

holten Beſtrebungen wurden aber von der Kirchenbehörde ener— 

giſch abgewieſen. Endlich erhielt Bauinſpektor Bayer in 

Waldshut Auftrag zur Planfertigung (1846) für die auf 
25 000 fl. veranſchlagte neue Kirche, die durch Bauunternehmer 

Joſ. Anton Wunderle 1848/52 unter andauernden Schwierig— 
keiten infolge der ſchweren Belaſtung der Gemeinde aufgeführt 

und am 13. Januar 1853 benediziert wurde. Den neuen Hoch— 

altar in Gipsmarmor mit dem Bilde der Kreuzigung fertigte 

(1853) nach einem Entwurf von Oberbaurat Fiſcher Bild⸗ 

hauer Joſef Vollmar aus Säckingen; die Nebenaltäre und 

Kanzel wurden aus der alten Kirche übernommen. Die Aus— 

malung des Innern durch Rieger in Lautenbach 1883 und 

die neuen Altäre Marmons haben das urſprüngliche Aus— 
ſehen ſtark verändert. Der Turm wächſt aus der Faſſade; er hat 

unterhalb des Glockengeſchoſſes, das doppelte Rundbogenfenſter 

hat, ein kräftiges Geſims und ſchließt mit dem Helm. Rund— 
bogenfrieſe am Dachgeſims des Langhauſes wie an denen des 

Turmes betonen den Stilcharakter. 

Oberwil J. unter Niederwil). 

Oberwindenn“s. UAnterm 30. November 1832 wurde 

das Generalvikariat bei der Kath. Kirchenſektion vorſtellig wegen 

der in mündlichem Vortrag ihm berichteten Zuſtände in der Ge— 

meinde Oberwinden: die ſtarke Verwilderung und Unſittlichkeit 

243 Erzb. Archiv. Oberwinden: Kirchenbauſachen. — Akten des Pfarr⸗ 

archibs: Kirche (mit den Bau- und Einrichtungsplänen). Vgl. auch Chriſtl. 

Kunſtblätter 1879, Nr. 175.
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in der Bevölkerung werden teilweiſe auf die viel zu enge Kirche 

als Miturſache zurückgeführt. Im Laufe des folgenden Jahres 

ſtellte die Großh. Hofdomänenkammer feſt, daß in die Bau— 
pflicht ſich das Großh. Arar (Chor, Sakriſtei und Turm) und die 

Gemeinde zu teilen hätten. Auf dieſe Entſcheidung hin beſchritt 

die Gemeinde den Rechtsweg, allerdings mit negativem Erfolg 
(1839) und verſicherte gleichzeitig, daß ſie die vorhandene Kirche 

ihren Bedürfniſſen noch lange entſprechend finde. Das Pfarr— 
amt hatte, wie es 8. Aug. 1835 dem Erzb. Ordinariat meldete, 

kurze Zeit Einſicht in die Riſſe und Aberſchläge nehmen, ſie aber 

der Kirchenbehörde nicht vorlegen können, die wohl unmittelbar 
vom Bezirksamt Waldkirch ſie zugeſchickt erhalten werde. Die 

letztere Vermutung hielt das Ordinariat für ganz grundlos nach 

bisheriger Gepflogenheit; es äußerte aber doch in amtlicher Form 

auf Grund des pfarramtlichen Berichtes die gegen den Bauriß 

zu machenden Ausſtände; insbeſondere wurde eine beſſere Auf— 

ſtellung der Beichtſtühle und Einſchiffigkeit des auf dem Plan 

durch zwei Stützenreihen dreigeteilten Langhauſes gewünſcht. 

Auf letzteres ließ ſich aber der Planſchöpfer, Bezirksbauinſpektor 

Voß nicht ein. Die Baulaſt der Gemeinde wurde dadurch 
etwas erleichtert, daß ihr das Brandgeld der 1826 abgebrann— 

ten Hörnlebergkapelle für ihren Kirchenbau zugewieſen wurde. 

Die Bauarbeiten, deren Ausführung Zimmermeiſter Maier von 

»Elzach, am 5. Auguſt 1839 übernahm, begannen 1839 und konn— 

ten erſt 1842 zum Abſchluß gebracht werden. Bauleiter war 

Architekt Rohrwaſſer. Eine amtliche Beſichtigung und 

Gutheißung des Neubaues wurde durch Oberbaurat Fiſcher in 
Karlsruhe, den Bezirksbaumeiſter Voß begleitete, vorgenommen. 

Faſt ebenſo langwierig wie die Vorbereitung des Baues geſtal— 
tete ſich die Verhandlung über die Erſtellung der Altäre und 

Kanzel. Am 15. Auguſt 1845 hatte Bildhauer Franz Glänz 

aus Freiburg die erſten Vorſchläge hiefür gemacht, wobei er 

davon ausging, nicht zu viel Aufwand für den Hochaltar zu 
machen, damit für die Nebenaltäre und Kanzel noch etwas bleibe. 

Der jetzige Hochaltar der alten Kirche paſſe in Konſtruktion und 

Formen gar nicht zu dem einfachen Stil der Kirche. Sein Ent— 

wurf für den Tabernakel ſah einen großen, kaſtenartigen, nur 

mit einfachem Kreuz auf der Türe geſchmückten Aufbau mit ſeit—
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lich verlaufendem Blumengehänge in romaniſch klaſſiziſtiſchem 

Stil, und darüber ein großes Kreuz vor. Die Koſtenberech— 
nung belief ſich auf 490 fl. Ein zweiter ſtärker klaſſiziſtiſcher 

Entwurf mit ſechs Holzleuchtern, hohem Tabernakel und Kreuz, 
ſollte in der Ausführung 425 fl. koſten. Vorhanden war ein 

älteres Bild des hl. Stephanus, des Patrons der Kirche, ferner 
ein Kruziſix und zwei Cherubim, beides von Knittel, die 

mitverwendet werden ſollten. Nachträglich wurde der Wunſch 

laut ſtatt des Bildes des Patrons eine Holzſtatue von Bild— 

hauer Kraft aus Haslach anfertigen zu laſſen. Aber auch 
dabei blieb es nicht; 1856 malte Weber aus Freiburg ein 

Altarblatt mit Darſtellung der Steinigung des hl. Stephanus 
und die Ausführung des Hochaltars übernahm Kraft aus Has⸗ 

lach, der im Jahre zuvor einen Entwurf in Neugotik vorgelegt 
hatte, der definitiven Arbeit aber den zweiten Glänzſchen Ent— 

wurf für Tabernakel und Predella zu Grunde legte und auf die 
Menſa einen mit Giebel abgeſchloſſenen Rahmenbau für das 

Weberſche Altarblatt ſetzte. Am die Seitenaltäre hatte ſich 

Auguſt Glänz 1862 ebenfalls beworben mit Entwürfen „in 

byzantiniſchem Stil“; ſtatt ſeiner erhielt aber Wilhelm Wal— 

liſer (16. November 1862) den Auftrag zu gotiſchen Altären; 

für den einen ſchuf Andelfinger (1863) eine Statue der 

hl. Agatha. 1887 wurde der Hochaltar weſentlich verbreitert 
durch Anſatz zweier Seitenniſchen für zwei Figuren; Schreiner 

Hug von Haslach führte dieſe Arbeit nach einem Entwurf 

Simmlers in Offenburg und des Architekten Maier in 

Haslach aus. Vor der Faſſade der Kirche erhebt ſich der Turm; 
das Innere weiſt trotz der Dreiſchifſigkeit gute Raumwirkung auf, 

die allerdings nicht unerheblich durch die moderne Ausmalung 
geſtört wird; die Arkadenbogen ſind weitgeſpannt und lagern 

auf kräftig ausladenden Kämpferplatten der Pfeiler auf. 

Obrigheim?“*. Nach dem Abbruch des Gemeinde— 

hauſes 1830, in dem bisher das Oratorium der Katholiken war, 

wurde der Neubau eines Betraumes notwendig. So entſtand 

1832 das Langhaus einer Kirche, in dem der Gottesdienſt abge⸗ 

halten wurde, bis man 1885 noch einen beſonderen Chor und 

Turm anbauen konnte. 

244 Erzb. Archiv. Obrigheim: Kirchenbauſachen.
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Ohlsbach?“. Beim Kinzigkreisdirektorium brachten am 

30. Mai 1824 einige Bürger erſtmals das Erſuchen vor, eine 

eigene Kirche? zu erhalten, da die Entfernung von der Mutter— 

kirche Gengenbach, je nach Lage des Ortsteiles, 1 bis 2 Stunden 

betrug. Die Mehrzahl der Gemeinde ſprach ſich aber der Koſten 

wegen gegen die Weiterführung des Planes aus. 1828 wieder— 

holten Bürgermeiſter und Ortsgericht die Vorſtellung, aber 
bei der vom Kreisdirektorium unter eingehender Darlegung des 

Sachverhaltes angeordneten Abſtimmung ergab ſich wieder eine 

Ablehnung. And nicht anders war das Ergebnis, als 1842 

angeſichts einer ſehr bedeutenden, von der unterhaltspflichtigen 

Pfarrgemeinde zu zahlende Reparation der Kirche in Gengen— 

bach. außer einer eigenen Kirche auch die Errichtung einer ſelb— 

ſtändigen Pfarrei mit 1100 Seelen gefordert Beiträge hierfür 

angeboten und ein Teil der Allmende zur Verfügung geſtellt 

wurden. Das Ordinariat griff beide Pläne bei jeder Neubeſetzung 
der Mutterpfarrei Gengenbach auf, aber erſt 1881 wurden ſie 

verwirklicht und ein neues Gotteshaus durch Willi arderſtellt. 

Sflingen?“. Die Filiale von Schwörſtadt betrieb ſeit 

der Joſefiniſchen Pfarrordnung den Plan, pfarrechtliche Selb— 

ſtändigkeit zu erhalten. Vorausſetzung dafür war zunächſt eine 

Vergrößerung der bisherigen Kirche. Vorſchläge für eine ſolche 

wurden im März 1803 dem Obervogt von Säckingen unter⸗ 

breitet; man wollte nur einfach den alten im Dreieck ge— 

ſchloſſenen Chor um 11 Schuh hinausrücken und ihm halbrunden 

Schluß geben. Die Koſten für dieſe baulichen Veränderungen 

wie auch für Errichtung einer eigenen Pfarrei glaubte man aus 

den Mitteln des Kirchenfonds und dem Erträgnis der Kirchen— 
    

245 Erzb. Archiv. Ohlsbach: Kirchenbauſachen. — G.⸗L⸗A. Bez.-Amt 

Gengenbach. Verwaltungsſachen. Ohlsbach: Kirchenſachen. Faſz. 2417 (Zu⸗ 

sang 1909 Nr. 35). 

246 Man berief ſich vor allem auch darauf, daß Ohlsbach früher eine 

„St. Wolfskirche“ gehabt habe, deren Erinnerung ſich noch in Gewannamen 

erhalten hätte. 

247 Erzb. Archiv. Oflingen: Kirchenbauſachen. — G.L.-A. Bez.⸗Amt 
Waldshut. Verwaltungsſachen. Sflingen: Kirchenſachen. Faſz. 388 (Zugang 

1912 Nr. 182). Aber die Errichtung der Pfarrei vergl. M. Klär, Das 

vordere Wehratal S. 89 ff.
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waldungen beſtreiten zu können. Eine ſofort vorgenommene 

Ortsbeſichtigung zeigte, daß die Kirche allerdings für die ziemlich 

große Gemeinde (600 Einwohner) zu klein ſei, aber, da doch nur 

alle 14 Tage ein Werktagsgottesdienſt abgehalten werde, völlig 

hinreichend. Mehr Raum könne zudem noch geſchaffen werden, 

wenn mehr Stühle aufgeſtellt würden, deren Erneuerung ohne— 

hin notwendig ſei. Die Gemeinde gab indeſſen in ihrem Ver— 

langen nach eigenen Pfarrechten nicht Ruhe, ſoviele auch ihrer 

langen eingehenden Vorſtellungen abgewieſen wurden und ſo 

wenig Förderung ſie auch bei dem Pfarrer von Schwörſtadt 

fanden. ZIndirekt unterſtützt wurden ſie durch den überaus 

ſchlechten Zuſtand der ohnehin noch räumlich unzureichenden 

Mutterkirche, aber auch durch die Regierung, die in Schwörſtadt 

baupflichtig war und im Falle der Auspfarrung von Sflingen 

einen entſprechend kleineren Neubau zu erſtellen hatte. Anterm 

11. Februar 1808 ordnete daher die Kreisregierung in Freiburg 

nach dem vorgelegten, von Baudirektor Fiſcher revidierten 

Riß und Aberſchlag zu 450 fl. die Erweiterung an; die Gemeinde 

hatte „für diesmal“ ein Drittel der Koſten zu übernehmen, der 

Ortskirchenfond zwei Drittel, erſtere außerdem noch für eine ge— 

räumige Empore und für ordentliches Geſtühl zu ſorgen. Da 

ſchon eine Empore vorhanden und das Geſtühl nicht mehr enger 

zu ſtellen war, mußte der neue Chorteil außer der Verlängerung 

nach Oſten noch auf jeder Seite um vier Schuh verbreitert 

werden. Die alte ſpätgotiſche Kirche erhielt ſo noch im gleichen 

Jahr 1808 gegen die Bergſeite einen neuen gradlinig ſchließenden 

Chor in den einfachſten klaſſiziſtiſchen Formen. Die Ergänzung 

des Altars mit zwei anbetenden Engeln und ſeine Vergoldung 

führte Bildhauer Egli in Rheinfelden aus. Dekan Burg von 

Herten ſtellte, 11. Januar 1809, in dem Bericht an die Fürſt— 

biſchöfliche Regierung dieſem Ambau das Zeugnis aus, daß die 

Ausführung gut und ſolid und die Vorausſetzung für eine ſelb⸗ 

ſtändige Pfarrei gegeben ſei. Auch dazu kam es jetzt, nach 
manchen noch ſchwierigen Verhandlungen, im Jahre 1810, die 

Biſchöfl. Erektionsurkunde wurde am 31. Oktober 1811 aus⸗ 

geſtellt. Nachdem vor 20 Jahren ein neues ſtattliches Gottes—
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haus erſtanden war, wurde das bisherige Gotteshaus Friedhof— 

kirche. 
Snsbache“. Als Filiale von Fautenbach hatte Onsbach 

ſeit 1686 eine eigene von dem Bürger Adam Gchsle auf eigene 

Koſten erbaute Kapelle, die 1698 erweitert wurde zur gelegent— 

lichen Zelebration der hl. Meſſe. In den achtziger Jahren des 

18. Jahrhunderts wurde die Gemeinde wiederholt vorſtellig, 

ſelbſtändige Pfarrechte zu erhalten, Bemühungen, die 1789 zum 

Ziele führten. Durch Kaiſerliches Dekret wurde die Errichtung 

einer Lokalkaplanei genehmigt; nachdem auch mit den kaiſerlichen 

Behörden in Freiburg und dem Großzehntherrn, dem Andreas— 

ſpital in Offenburg die Frage des Baues einer neuen der Be— 

völkerungszahl entſprechenden Kirche geregelt war durch Ab— 

machung vom 31. Januar 1792, wonach für den Chor- und 

Turmbau der Breisgauiſche Religionsfond in Anſpruch zu 

nehmen ſei, verfügte kirchlicherſeits Biſchof Rohan von Straß⸗ 

burg am 25. April 1792 die Lostrennung des Ortes von der 

bisherigen Pfarrei Fautenbach, und ſchon am 30. Oktober 1792 

wurde ein eigener Lokalkaplan mit ſelbſtändigen Pfarrechten in 

der Perſon des Franz Joſeph Schneider inſtalliert. Im gleichen 

Jahre noch entwarf Baudirektor Zengerle den Plan zu 

einem Kirchenbau, der aber unter dem Druck der folgenden 

Kriegsnöte anderthalb Jahrzehnte unausgeführt blieb. Die alte 

Kapelle faßte kaum die Hälfte der Gottesdienſtpflichtigen und 

war im Zuſtand höchſter Baufälligkeit. 1806 ſtürzte während 

des Gottesdienſtes ein Teil der Decke ab, erſchlug den Schmied 

Jakob Bogner und verletzte zahlreiche Kirchenbeſucher mehr oder 

weniger ſchwer. Am 5. Januar 1807 richtete die Gemeinde ein 

bewegtes Bittgeſuch an den neuen Landesherrn, den Großherzog, 

um Bewilligung von Bauholz aus den herrſchaftlichen Wal— 

dungen und Zuwendung von Einrichtungsgegenſtänden aus den 

aufgehobenen Klöſtern. Durch Miniſterialerlaß vom 12. Sep⸗ 

tember 1807 wurde der Neubau genehmigt nach dem von Rhein⸗ 

baudirektor Fiſcher revidierten und teilweiſe abgeänderten 
    

249 Akten der Gemeinde und des Pfarramtes: Kirchenbau. — Über den 

Zuſtand der alten Kirche, die nur eine Kapelle war, vgl. Reinfried im 

„Acher- und Bühlerbote“ 1895 Nr. 58—63.
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Zengerleſchen Entwurf und Zuwendung von 1400 fl. aus dem 

Breisgauer Religionsfond für Chor- und Turmbau gewährt, 

außerdem wurde beiden Bitten vom Großherzog entſprochen: 

Bauholz wurde in Ausſicht geſtellt, desgleichen Zuweiſung von 

Seitenaltären nach Auswahl entweder aus der Kirche von 

Wonnental oder der Arſulakapelle in St. Peter. Gleichzeitig 

wurde angeordnet, daß der Neubau 10 Schuh länger werden 

ſolle, als der Entwurf Zengerles vorſah. Am 13. März 1808 

wurden die Arbeiten vergeben, die Maurerarbeiten an Joſeph 
Wirth und Lorenz Peter von Achern. Am 18. Oktober 1810 

konnte die Einſegnung der neuen Kirche vorgenommen werden, 

die in der einfachen, ſchmuckloſen Form des Klaſſizismus gehalten 

iſt. Kanzel und Kommunionbank wurden aus der Stiftskirche in 

Baden übernommen, die zwei Seitenaltäre aus der Kloſterkirche 

in Wonnental; die Orgel war aus der Kloſterkirche in St. Peter 

zugewieſen worden. Doch leiſteten Pfarrer und Gemeinde in 

St. Peter dem Verſuch der Abnahme anfänglich Widerſtand und 

gaben zuletzt nur das eigentliche Orgelwerk, nicht aber den 

Proſpekt heraus. 

Oos5. Aber eine Erweiterung der alten Pfarrkirche mit 

noch gotiſchem Turm wurde von Beginn des vorigen Jahr— 
hunderts an verhandelt; das Generalvikariat zu Bruchſal regte 

die Frage neuerdings wieder an durch eine Vorſtellung vom 

22. Juni 1814. Es ſollte aber nahezu ein halbes Jahrhundert 

vergehen, bis es zu einer Ausführung kam. Damals gehörte zur 

Pfarrei noch die Filiale Balg, deren Kirchenfond etwa 10 000 fl. 

ſtark war, während der der Pfarrkirche nur gerade für die 

laufenden Bedürfniſſe zureichte. Jedes Anſinnen aber, den 

Filialfond für eine Vergrößerung oder einen Neubau der Mutter⸗ 

kirche zur Verfügung zu ſtellen, lehnten die Balger hartnäckig ab, 

mit dem Bedeuten, daß ſie eine ſelbſtändige Paſtoration zu er⸗ 

halten wünſchten. So ſchon gleich, als der Bezirksbaumeiſter 

W. Vierordt auf die Vorſtellung des Generalvikariates hin 
unterm 21. November 1814 einen Plan vorlegte, nach dem an 

250 Erzb. Archiv Oos. Kirchenbauſachen. G.-LE⸗A. Oberamt Ba⸗ 

den. Eccleſiaſtica. Pfarrkirche zu Oos. Faſz. 183, 185 (Zugang 1899 

Nr. 12). Val. auch Valdenaire in Oberrh. Zeitſchr. Nr. F. 40, 184. 

Aber die alte Kirche vgl. Freib. Diöz.⸗Archiv XVII 1885) 136 ff.
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der bisherigen Kirche die beiden Langſeiten einfach weiter hinaus— 
gelegt werden ſollten, wodurch allerdings, wie Pfarrer Demuth 

bemerkte, das Gotteshaus ebenſo breit wie lang geworden 

und der Hälfte der Kirchgänger die Sicht auf den Altar ge— 

nommen wäre. Zwölf Jahre ſpäter, am 17. Juni 1826. kam 

ein anderer Riß zu einem vollſtändigen Neubau von Bezirks— 

bauinſpektor Weinbrenner in Baden; die Koſten waren auf 

22 371 fl. berechnet. Wieder erhob Balg angeſichts der Bei⸗— 

tragspflicht Anſprüche auf eine eigene Pfarrei. Das Murgkreis— 
direktorium lehnte ſie freilich ab und ordnete Vorbereitung zur 

Bauausſührung an. Tatſächlich wurden die Arbeiten auch ſchon 

im Februar 1828 verſteigert. da ſuchte die Gemeinde Oos, an— 
geſichts der Möglichkeit. daß der ganze Koſtenbetrag für das 

Langhaus ihr allein zufallen könne, darum nach, den Bau noch 

um einige Jahre hinausſchieben zu dürfen. 1841 wurde Balg 
endlich von der Mutterkirche getrennt mit eigenen Pfarrechten; 

Oos war jetzt vor die unabweisliche Notwendigkeit geſtellt, ſeine 

Kirchenfrage einer endlichen Löſung entgegenzuführen, weil die 

Seelenzahl ſich auf 900 belief, während das Gotteshaus nur 

300 Perſonen zu faſſen vermochte. Eine ſchon 1843 eingereichte 

Vorſtellung der Gemeinde blieb zunächſt wirkungslos. Dagegen 

kam ſie nach all den langen Verhandlungen über den Kirchen— 

neubau endlich anfangs der ſechziger Jahre zum Ziele. Die 

Pläne ſamt Aberſchlägen fertigte, wie das Pfarramt dem Deka— 

nat am 29. Februar 1860 mitteilen konnte. Architekt Lang in 

Baden; ſie lagen ſchon Ende 1859 der Kreisregierung zur Ge— 

nehmigung vor. Zur Beſprechung aller näheren Einzelheiten 

war eine Tagfahrt auf den 15. September 1860 angeſetzt, da man 

aber keine Einhelligkeit erzielen konnte, eine zweite auf den 

10. April des folgenden Jahres. Die Pläne hatten in der Folge— 

zeit ſtarte Beanſtandung durch die Baudirektion (Fiſcher und 

Hübſch) gefunden, weshalb letztere von der Kreisregierung im 

Einverſtändnis mit dem Kath. Oberkirchenrat am 3. Auguſt 1861 

erſucht wurde, eine neue Planſkizze „im ſogenannten altchriſt— 

lichen Stil“ unter Angabe der Koſtenhöhe zu fertigen. Am 

30. Zuli 1862 konnte der neue Entwurf von Hübſch dem 

Erzb. Ordinariat zugeſtellt werden, das in ſehr anerkennender
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Form am 14. Auguſt die Genehmigung erteilte. Aber noch 

verging ein Jahr, bis am 24. Juli 1863 das Dekanat beantra— 

gen konnte, daß nach allſeitiger Genehmigung die Ober— 

leitung des Baues an Bezirks-Bauinſpektor Engeſſer in 

Baden übertragen werde, der als Bauführer den bereits bei 

den Kirchenneubauten in Bietigheim und Kronau tätig geweſenen 

Architekten Hummel beſtimmt habe. Im Frühjahr 1864 er⸗ 

folgte die Grundſteinlegung und 1865 die Fertigſtellung des 

dreiſchiffigen Baues, deſſen Inneres auf auffallend weit ge— 

ſpannten Bogen ruht und der einen in guten Verhältniſſen auf— 

wachſenden Turm in der Faſſade hat. Die Entwürſe von 

Hübſch wurden von Feederle vom Erzb. Bauamt in Karlsruhe 

bei der Ausführung nicht unweſentlich abgeändert und um ihre 

ſtrengeren Formen gebracht. Die Altarbilder ſchuf Joſ. Bal⸗— 

mer in Luzern (1865). Arſprünglich war vorgeſehen, den ſpät— 

gotiſchen Schnitzaltar des Nikolaus von Hagenau vom Jahre 

150828,‚ der in der alten Kirche ſtand, als Hochaltar aufzuſtellen. 

Das Erzb. Ordinariat erließ am 5. März 1860 die Verfügung, 

den Altarſchrein, „den Konſervator von Bayer ſeit mehreren 

Jahren angeblich mit höherer Ermächtigung in Aufbewahrung 

genommen und der in letzter Zeit etwas reſtauriert worden ſein 

ſoll, der rückſichtlich ſeines hohen Alters und ſeiner künſtleriſchen 

Ausführung einen anſehnlichen Wert darſtellt“, in der neuen 

Kirche als Hochaltar zu verwenden. Als aber Hübſch einen neuen 

Plan in altchriſtlichem Stil entwarf, änderte die Kirchenbehörde 

ihre Auffaſſung; ſie fand den Schrein nicht mehr geeignet zur 

Aufſtellung als Hochaltar, wohl aber unter Amſtänden in einem 

Seitenchor (5. September 1861). Im September 1865 beantragte 

ſchließlich der Stiftungsvorſtand Verkauf und zwar an den Baron 

von Schauenburg für die Kapelle zu Gaisbach; als Vermittler 

traten gleichzeitig Maler Futterer in Achern und Kaplan Oberle 

in Baden auf. Die Akten brechen mit der Genehmigung des 

Ordinariates zu dem Verkauf ab; der Altar kam aber nicht nach 

Gaisbach, ſondern nach Vimbuch, wo er heute in der Friedhof— 
kapelle ſteht. 

251 Vgl. meine Bemerkungen im Freib. Diöz.-Archiv N. F. 19 (1919), 

391 und O. Schmitt, Oberrh. Plaſtik (Freib. 1924) Taf. 73
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Oppenausse. Die Zuſtände der auf einer Anhöhe 

gelegenen noch gotiſchen Pfarrkirche waren ſchon im 18. Jahr— 

hundert unhaltbar geworden. Sehr beſchwerlich vom Ort aus 

zu erreichen, ſo daß die Kirchenbeſucher die viel bequemer 
gelegene Kapuzinerkirche bevorzugten, war ſie auch noch baulos 

geworden; ein biſchöflicher Viſitator verlangte daher ſchon 1763 

eine alsbaldige Reſtaurierung und, da ſie kaum den dritten 

Teil der Pfarrgenoſſen faſſe, eine Erweiterung. Dieſer Appell 

blieb vorerſt wirkungslos, wiewohl die Seelenzahl der weit 

ausgedehnten Pfarrgemeinde ſehr erheblich geſtiegen war. 

Zwanzig Jahre ſpäter, 5. März 1772, machte der Stadtſchultheiß 
Lichtenauer einen noch nachdrücklicheren Vorſtoß beim Oberamt, 

nachdem ihm Anzeige gemacht worden war „von dem ganz 

lodernden und dem Umfall ſehr nahen Stand des Pfarrkirchen— 

turmes“. Die mit der näheren Unterſuchung betrauten Zimmer— 

meiſter Schweigle und Maurermeiſter Weishaar konnten die 

Richtigkeit der Meldung nur beſtätigen: „Das Gebälk, worauf 

der Glockenſtuhl und die großen Glocken ruhen, könne alle Tage 

umſtürzen, die Glocken durch den Turm hinabfallen und einen 

juſt am Altar ſein könnenden Prieſter erſchlagen. Auch haben 

wir den von Holz aufgeführten oberen Stock des Turmes ſo bau— 

fällig gefunden, daß ſolcher auf einen nicht außerordentlich ſein 

dürfenden Windſtoß auf das Langhaus der Kirche fallen könnte. 

Auch iſt beſagter Stock nicht mehr zu renovieren, ſondern derſelbe 

ſamt dem Dachwerk oder Kuppel müßte bis auf das Gemäuer 

abgebrochen und neu gebauen werden“. Trotz dieſer gefährlichen 

Lage behalf man ſich mit einer geringfügigen Reparatur; ein 
neuer Hinweis auf die Bedenklichkeit des Bauwerkes erfolgte 

1791 und diesmal richtete man auch gleichzeitig an den General— 

vikar von Straßburg das Erſuchen, zu geſtatten, daß die Kapu— 

zinerkirche als Pfarrkirche überlaſſen werde. Biſchöfliche Ge— 

nehmigung wurde alsbald erteilt. An der alten Pfarrkirche 

wollte man wiederum nur eine Inſtandſetzung des dringlichſten 

Teiles, aus Scheu vor den Koſten eines Neubaues, durchführen 

und den ganz baufälligen Turmaufbau durch einen neuen, falls 

252 G.-L.-A. Bez.⸗-Amt Oberkirch. Verwaltungsſachen. Oppenau: 

Kirchenſachen Faſz 24— 28, 32 (Zugang 1911 Nr. 1). Spezialakten C2.
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der Unterbau es zulaſſe, aus Stein erſetzen. Die ſich in den 

folgenden Jahren überſtürzenden weltgeſchichtlichen Vorgänge 

mit ihren elementaren Amwälzungen auf politiſchem und kirch— 

lichem Boden haben offenbar auch dieſe Sorge begraben und 

eine Löſung nach anderer Richtung gebracht. 1804 wurde der 

Oppenauer Pfarrgemeinde von dem neuen Landesherrn die 

bisherige Kapuzinerkirche formell als Pfarrkirche überwieſen. 

Sie war freilich viel zu klein, da ſie nur 708 Perſonen faßte, 

während die Seelenzahl des Kirchſpiels ſich auf 3329 belief. 

Auch war beſſere Lüftung und Belichtung notwendig. Wein— 

brenner erſtattete am 4. Auguſt 1804 ein Gutachten über die 

„Adaptierung“ der bisherigen Kloſterkirche für die neue Zweck— 

beſtimmung und des Hoſpitiums für eine Pfarrwohnung. „Das 

Kapuzinerkloſter, deſſen Kirche auf einem freien und zu ihrer 

künftigen Beſtimmung ſehr ſchicklichen Platz gelegen iſt, hat ein 

geräumiges Wohnhaus nebſt Hintergebäude Hof und einen ſehr 

ſchönen Garten, und jenes Wohn- oder Hoſpitiengebäude kann 

mit einem Aufwand von 1400 fl. gar wohl zu einer Wohnung 

für einen jeweiligen Pfarrer mit dem erforderlichen Okonomie— 

gebäude eingerichtet werden, da es ſehr zentral neben der Kirche 

liegt. Das bisherige Pfarrhaus, das ganz iſoliert liegt, könnte 

zur Förſterwohnung umgewandelt werden.“ Das Hofrats— 

kollegium war anderer Anſicht und verfügte im Juni des fol— 

genden Jahres, da die Aberweiſung des Kloſtergebäudes an das 

Pfarramt bloß der Bequemlichkeit des Pfarrers gedient hätte, 

es der ganz verarmten Gemeinde für ein dringlich benötigtes 

Schulhaus zu überlaſſen. 

Mit der Regelung von 1804 hatte die Pfarrgemeinde wohl 

ein Gotteshaus, in dem ſie nicht ſtändig des Einſturzes des 

Turmes gewärtig ſein mußte, aber keines, das ihrer Seelenzahl 

auch nur einigermaßen entſprach. Nun war 1807 die Filiale 

Peterstal mit einigen Zinken vor die Notwendigkeit geſtellt, ihre 

bisherige Kapelle neu und größer zu bauen und damit die erſte 

Vorausſetzung für eine ſelbſtändige Pfarrei zu ſchaffen. Oppenau, 

das zur Beihilfe verpflichtet war, ſah ſich dadurch in ſeiner 

Seelenzahl etwas verringert, aber lange nicht in einem Ausmaß, 

daß die Kapuzinerkirche ausgereicht hätte. Ein Neubau bzw.
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eine Erweiterung war alſo auch hier unabweisbar. Das Zu— 

ſammentrefſen zweier Baunotwendigkeiten löſte ſtarke und erregte 

Meinungsverſchiedenheiten aus, die in einer Abereinkunſt der 

Kirchſpielgemeinden vom 25. April 1807 in dem Sinn aus— 

geglichen wurden, daß die Erweiterung der Oppenauer Kirche 

ſofort nach Fertigſtellung des Baues in Peterstal zu erfolgen 

habe; über die Art und die Richtung der Erweiterung der erſteren 

war man ſich freilich noch nicht einig geworden. Während in 

Peterstal aber unverzüglich die Bauarbeiten in Angriff genom— 

men und 1809 zum Abſchluß gebracht wurden, dauerte es in der 

Mutterpfarrei faſt zwei Jahrzehnte länger. Schon 1809 hatte 

das Oberamt auf die zuletzt auch in Peterstal fühlbar gewordene 

Geldnot hingewieſen, die ſich im zweiten Jahrzehnt des Jahr— 

hunderts unter der Kriegsnot kataſtrophal auswuchs. Erſt 1818, 

am 1. März, brachte das Oberamt in einer Vorſtellung an das 

Kreisdirektorium die Angelegenheit wieder in Fluß: „Jetzt läßt 

ſich der ſchon 1805 vor der Realiſierung ſtehende Plan einer 

Kirchenerweiterung einfach nicht länger verſchieben. Die Ge— 

meinde iſt auf 3000 Seelen angewachſen, das Türmchen am 

Einſtürzen und ebenſo die Giebelwand über dem Hauptportal.“ 

Schon am 12. Juli gleichen Jahres legte Bezirksbaumeiſter Voß 
in Lahr Riſſe und überſchläge dem Kinzigkreisdirektorium vor. 

Er gedachte das neue Langhaus quer durch das Schiff der 

Kloſterkirche zu legen, mit drei Eingängen in der rechten Lang— 

ſeite der letzteren. Der Plan fand im allgemeinen die Zu— 

ſtimmung der Gemeindevorſtände, nur wurden Anderungen in 

bezug auf das vordere Kirchengewölbe und hinſichtlich der Höhe 

und Form des Turmes gewünſcht, die Voß zu berückſichtigen 

verſprach, weil der Bau dadurch reichlich an Symmetrie und 

Schönheit, an Dauerhaftigkeit und an Raumgehalt gewinne. 

Die Koſten waren auf 19 268 fl. veranſchlagt, für deren Deckung 

man auf einen namhaften Zuſchuß der Herrſchaft rechnete, die 
als Zehntherrin ohnehin ſekundär baupflichtig ſei. Die alte 

Pfarrkirche auf dem Berg ſollte abgebrochen werden bis auf den 

zu einer Friedhofkapelle umzubauenden Chor *, das Abbruch⸗ 
  

253 Für dieſen Ambau genehmigte 30. Auguſt 1824 das Amt Ober⸗ 

kirch den Betrag von 624 fl.
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material ſollte auf den Neubau verwendet werden. Der Antrag 

des Oberamtes auf ſtaatlichen Zuſchuß war angeſichts der 

Rechtslage ſehr zurückhaltend geſtellt und erbat nur eine guttats— 

weiſe zu bewilligende Beihilfe ähnlich wie für Peterstal in Höhe 

von etwa 5000 fl. Man darf ſich nicht wundern, daß das 

Finanzminiſterium mit bezeichnender Promptheit und ohne die 

ſonſt üblichen langwierigen Erhebungen, „zum Kirchenbau den 
Betrag von 4800 fl. ein für allemal und ohne Verbindlichkeit für 

die Zukunft“ anweiſen ließ (12. Juni 1820). Die Kath. Kirchen— 

ſektion äußerte zwar alsbald gegen eine ſolche Auffaſſung Be— 

denken und das Kreisdirektorium wie jetzt auch das Amt ſuchten 

die ganz unzweifelhafte Baupflicht der Domäne nachzuweiſen, 

die nicht in die Form einer guttatsweiſen Zuwendung umgedeutet 

werden könne. Aber der Fehler war gemacht und eine underung 

des Beſchluſſes des Finanzminiſteriums nicht zu erreichen. Der 

1820 mit der Beſorgung der Baugeſchäfte im Amt Oberkirch 

betraute Bezirksbaumeiſter Vierordt traf alsbald die Vor— 

bereitung für die Verſteigerung der Baugeſchäfte, die erſtmals 

Ende April 1821 vor ſich ging. Die Gemeinden erhoben aber 

ſofort Reklamationen, verlangten eine nochmalige Arbeits— 

vergebung, bei der eine Reihe von Wünſchen berückſichtigt werden 

ſollten. Verlangt wurde ein Quaderſockel für den Neubau, weil 

auch die Peterstäler Kirche einen ſolchen habe, eine Kuppel ſtatt 

der ganz flachen Pyramidenabdeckung des Turmes, vor allem aber 

Erſetzung der Handfronden durch, eine Geldleiſtung. Eine 

Einigung war bei der immer erregter werdenden Stimmung in 

den verſchiedenen Gemeinden zunächſt gar nicht zu erzielen, auch 

durch den neuen Pfarrer Rapp nicht. Nach zweijährigem Zu— 

warten erledigte das Kreisdirektorium (30. April 1823) den 

Streitfall auf adminiſtrativem Weg durch eine Entſcheidung, 

die die Mehrzahl der Wünſche bewilligte, eine nochmalige Ver⸗ 

ſteigerung anordnete, auch eine ſolche über den Abbruch der zwei 

alten Kirchen und Wahl eines neuen Bauplatzes. Vor der neuen 

Verſteigerung (20. Auguſt 1823) ſtellte Bezirksbaumeiſter Shl 

einen neuen Koſtenüberſchlag auf, das mindeſte Angebot mit 

14 200 fl., unter der Grenze einer reellen Berechnung, hatte 

Maurermeiſter Schuh von Renchen gemacht. Vor Znangriff—
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nahme des Neubaues ſollten die alten Kirchen abgebrochen ſein. 

Im Frühjahr 1824 nahmen die Arbeiten ihren Anfang, am 

17. Mai war Grundſteinlegung. Schon im September wurden 

Klagen laut, daß das Mauerwerk ſchlecht ausgeführt ſei und 

überall Riſſe zeige, am Turm in ſo bedenklicher Weiſe, daß die 

Arbeiter die Weiterarbeit verweigerten. Shl ordnete alsbald 

Abtragen der ſchadhaften Teile am Turm an. Aber am 30. Ok— 

tober 1824, nachdem erſt wenige Tage vorher der Dachſtuhl auf— 

geſetzt, aber noch nicht verlattet und eingedeckt war, ſtürzte das 

ganze Langhaus nach einem heftigen Wolkenbruch in ſich zu— 

ſammen. Die Anterſuchung, die Kreisbaumeiſter Arnold und 

Shl in den nächſten Monaten vornahmen, ſtellte feſt, daß der 

Anternehmer das Mauerwerk ganz unverantwortlich ſchlecht, 

ohne jede innere Bindung, mit ſchlechteſtem Sand und Mörtel 

hergeſtellt habe, die Fundamente betrügeriſch fahrläſſig, unten 

enger als oben, ſo daß der Bau keinem Druck gewachſen war. 

So ſtand man im Sommer 1825 wieder vor der Frage eines 

völligen Neubaues, für den Bezirksbaumeiſter Weinbren— 

ner im April 1826 neue Pläne zu einem Aberſchlag von 32 170fl. 

lieferte. Im Juli des gleichen Jahres übernahm Werkmeiſter 

Alois Meißburger?“ von Offenburg den Bau um 18 749 fl. 

Der frühere Akkordant wurde zum Schadenerſatz angehalten; 

Peterstal und Dettelbach verweigerten anfänglich ihre Beitrags⸗ 

leiſtung, bis ſie durch miniſterielle Verfügung dazu genötigt 

wurden. Irgendeine Beihilfe der Domäne oder des Landesherrn 

war trotz aller Geſuche nicht zu erhalten. Die Arbeiten wurden 

wieder in Angriff genommen und ſo gefördert, daß die „neue 

ſchöne Kirche“ ſchon am 23. Dezember 1827 „feierlich bezogen 

werden konnte, jedoch mit ausdrücklicher Anterſagung und Be— 

ſeitigung aller nur möglich auszuweichenden Köſten auf den 

Kirchenbaufond, nach zuvor erfolgter kurzer Ritualiſchen Ein— 

weihung“. Weinbrenner begutachtete den Bau als meiſter— 

mäßig und ſolid hergeſtellt. 

Längere Verhandlungen brachte auch hier die Frage der 

künſtleriſchen Innenausſtattung. Schon am 4. April 1826 ſchickte 
  
25à Wohl ein Sohn des Freiburger Stukkators Joſeph Meißburger 

(F 1813). Aber dieſen vgl. Hefele in Alemannia IV (Bregenz 1930) 135. 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 2⁵
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der Stukkator Jodok Wilhelm dem Pfarramt Entwürfe für 

Altäre, Kanzel, Taufſtein, Kommunionbank und Beichtſtühle zu 

einer Geſamtberechnung in Höhe von 2934 fl.; Zeichnungen in 

einem dekorativ bereicherten klaſſiziſtiſchen Stil. Sie fanden nicht 

den Beifall Weinbrenners, der auf Erſuchen des Bezirks— 

amtes neue Riſſe im Juli 1827 fertigte. Ihre Ausführung über— 

nahm Wilhelm um 2850 fl. Im Oktober des gleichen Jahres 

meldete ſich auch noch der Stukkator Günther von Karlsruhe, 

den Weinbrenner als „in mancher Hinſicht, beſonders aber in 

Verzierungen und Bildhauerarbeit dem Wilhelm weit überlegen“ 

rühmte. Auch ein Stukkator Gruber von Frieſenheim hatte 

ſich noch nachträglich mit Entwürfen eingeſtellt. Es blieb aber 

bei dem Akkord mit Wilhelm. Noch langwieriger waren die 

Verhandlungen über Beſchaffung von Altarblättern, für die das 

Bezirksamt am 26. September 1827 Antrag ſtellte: „Namentlich 

iſt für den Hochaltar ein ganz neues Bild erforderlich. Für die 

Nebenaltäre ſollen die alten Bilder verwendet, ausgebeſſert und 

vergrößert werden. Man hat darüber, ſelbſt auch auf Anraten 

des Bezirksbaumeiſters, mit dem Hofmaler und Profeſſor 

Schaffroth in Baden ſich eingelaſſen und mit ihm einen 

Akkord abgeſchloſſen.“ Die Forderungen des Künſtlers waren 

auf 900 fl. angeſetzt, dafür hatte er das Hochaltarbild mit Dar— 

ſtellung der Predigt des Täufers in der Wüſte zu liefern und die 

zwei Seitenaltarbilder inſtandzuſetzen. Die Kath. Kirchenſektion 

erteilte aber erſt ein volles Jahr ſpäter die Genehmigung, nach— 

dem ſie nicht mehr anders konnte. Sie hatte den Hauptauftrag 

einem in Wien lebenden badiſchen Künſtler, der dem Schaffroth 

überlegen ſein ſolle, zugedacht und mit ihm durch den Legations— 

ſekretär von Andlaw Verhandlungen angeknüpft. Daraufhin 

brachten Pfarramt und der Gemeinderat ihren Standpunkt in 

recht deutlicher Weiſe (27. Dezember 1827) zum Ausdruck: 

„Schaffroth habe nach ſeinem Ausweis bis jetzt mit vielem Bei— 

fall derartige Gemälde gefertigt und ſein Hauptbeſtreben ſei, 

jederzeit mehr die Erhaltung ſeiner Ehre als bloß die Sucht nach 

Gewinſt, obgleich er als Familienvater darauf ſehen müßte, ſich 

und die Seinigen auf eine anſtändige Weiſe zu ernähren, dazu 

ſeine geringe Beſoldung nicht hinreiche. Dieſes allein ſei der
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Beweggrund, warum er dieſes Elaborat um einen ſo geringen 

Preis übernommen habe, und um deſſentwillen könne er auch 

nicht auf eine teilweiſe übernahme und Herabſetzung des ohne— 

hin ſchon ſehr niedrigen Preiſes ſich einlaſſen. Wir wünſchen 

daher, daß ſein Akkord höchſten Orts genehmigt werde. Doch 

ſollte es der Fall ſein, daß man für unſern ſo allgemein gelobten 

herrlichen Tempel ein Kunſtwerk von einem unbekannten Mei— 

ſter wünſcht, und es fände ſich ein anderweiter diſponibler Fond 

hierzu vor, den das hohe Miniſterium hiezu verwenden will, ſo 

würden wir dieſes mit ausgezeichnetem Dank annehmen und uns 

mit Herrn Prof. Schaffroth wegen ſeiner bis jetzt gehabten Mühe 

und Reiſekoſten abfinden. Im andern Fall müſſen wir bemer— 

ken, daß wir nicht mehr als die verakkordierte Summe aus 

unſerer ohnehin ſchon geſchwächten Baukaſſe verwenden können. 

Aberhaupt iſt der Wunſch ſämtlicher Kirchſpielsgemeinden, daß 

dieſe Gemälde durch einen Künſtler von Ruf in hieſiger Gegend 

hergeſtellt werden. Da es aber hohe Zeit iſt, daß endlich mit 

dieſen Gemälden der Anfang gemacht wird, ſo bitten wir, daß 

der Akkord baldigſt genehmigt wird.“ Das Kreisdirektorium, 

das in dieſer Angelegenheit mit der Kath. Kirchenſektion Hand in 

Hand ging, glaubte, den Widerſtand der Oppenauer brechen zu 
können mit dem kategoriſchen Befehl (20. Januar 1828): „Es 

habe bei der früheren Verfügung ſein Bewenden“, kam aber 

damit an die falſche Adreſſe. Denn Pfarramt und Gemeinde— 

vorſteher meldeten gegen die Entſcheidung Rekurs beim Plenum 

des Miniſteriums des Innern an, und die über die Zuläſſigkeit 

eines ſolchen Schrittes befragte Kath. Kirchenſektion (13. März 

1828) ſpielte nun die Rechtsfrage aus, ſicher, damit die eigenwil— 

lige Gemeinde fangen zu können: Erfolgt die Bezahlung aus dem 

Kirchenfond, ſo ſteht die Anordnung, von wem dieſes Gemälde 

gefertigt werden ſoll, lediglich der diesſeitigen Miniſterialbehörde 

zu, erfolgt ſie aus der Gemeindekaſſe, ſo bleibt es dem Kreis— 

direktorium überlaſſen, ob es die Rekurs-Vorſtellung dem Ple- 

num des Miniſteriums des Innern mit gutachtlichem Bericht 

weiterleiten will; nur wenn die Koſten aus den Privatbeuteln 

der Bürger beſtritten werden, wolle man der Gemeinde die 

Wahl des Künſtlers überlaſſen. Das Kreisdirektorium nahm 

nun ohne weiteres den zweiten Fall als gegeben an und verord— 

2⁵⸗
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nete kurzerhand, daß es bei der Verfügung vom 20. Januar 

verbleibe. Die Gemeinden aber parierten dieſen Vorſtoß einer 

Gewaltwillkür mit der Erklärung (14. April 1828), „daß ſie, da 

durch den verunglückten Kirchenbau ihre Gemeindekaſſen er— 

ſchöpft ſeien, von dem dritten im Erlaß Kath. Kirchenſektion frei 
gelaſſenen Ausweg Gebrauch machten, aus Privatmitteln und 

milden Beiträgen das Altarblatt anzuſchaffen“. An höherer 

Stelle gab man ſich mit dieſer Auskunft noch immer nicht zufrie— 

den und verlangte das Verzeichnis der Stifter, „indem es den 

Anſchein habe, daß durch das neue Erbieten nur der diesſeitige 

Beſchluß umgangen werden wolle“. Von Oppenau wurde aber 

zurückgemeldet (16. Juni 1828): „Die Gelder werden durch den 

Klingelbeutel geſammelt; einige Stifter, die beträchtliche Sum— 

men gegeben, haben ausdrücklich Geheimhaltung ihres Namens 

verlangt.“ And jetzt (19. Juli 1828) erteilte die Kath. Kirchen— 

ſektion nach Vorlage der Skizze die Genehmigung ''. Das gro— 

teske Spiel einer omnipotenten Bürokratie war ausgeſpielt. 

Bezeichnend für ihr Verhalten war, daß man der Gemeinde, 

die doch ganz allein, gleichgiltig, aus welchen Mitteln, die 

Koſten zu beſtreiten hatte, bis zuletzt den Preis der in Wien, 

beſtellten Bilder, vollſtändig aber auch den Namen des in 

Ausſicht genommenen Künſtlers verſchwieg. Es läßt ſich nur ver— 

muten, daß es ſich um den damals in Wien lebenden Dorner 

junior handelte (geb. 1775, geſt. 1852), Sohn des aus Ehren— 

ſtetten gebürtigen und auf dem Gebiet der Kirchenmalerei er— 

folgreich hervorgetretenen Jakob Dorner (geb. 1741, geſt. 1813). 

Auf dieſe beiden ließe ſich wenigſtens eine Außerung des Bezirks— 

amtes Oberkirch beziehen: „Wiederholt ſchon erklärten wir, daß 

wir wenigſtens den Vater des fraglichen Malers [in Wien] als 

einen vorzüglichen Künſtler kennen, ſolglich ſchon aus dieſem 

Grunde zu vermuten ſtehe, daß auch an dem Sohne etwas 

ſein müſſe.“ 

Ortenberg?“, Pfarrkirche 1824. Wegen eines Kir— 

chenneubaues wurden ſchon im vorletzten Jahrzehnt des 18. Jahr— 

255 Aber das Schaffrothſche Bild vergl. Kunſtblatt 1829, 336. 

256 Erzb. Archiv. Ortenberg. Kirchenbauſachen — G.-L.-A. Oberamt 

Offenburg. Verwaltungsſachen. Ortenberg: Kirche. Faſz. 2470/74, 2490/91 

(Zugang 1900 Nr. 35).
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hunderts Verhandlungen geführt, 1789 wurden dafür auch 

ſchon Riſſe und Aberſchläge gefertigt und ſamt der Bitte um 

Beſchleunigung des Baues der Regierungsſtelle unterbreitet. 

Der Anlaß dazu war durch die infolge der Joſefiniſchen Kir— 
chenreform geſchaffene Neuregelung der Pfarrei gegeben, die 

bisherige Filiale Bühlweg war von Offenburg getrennt und zur 
ſelbſtändigen Pfarrei erhoben worden (1788). Dem Chorſtift 

St. Moritz in Ehingen war die Laſt der unentgeltlichen Paſto— 

ration auferlegt worden. Der Bau einer beſonderen, vor allem 
grötzeren Kirche und einer bequemeren Pfarrwohnung wurde 

ſchon gleich als Notwendigkeit empfunden und von einer eigenen 

Kommiſſion faſt bis zur Verwirklichung vorbereitet. Denn die 

zunächſt benutzte Wallfahrtskirche Bühlweg faßte von der 1140 

Seelen ſtarken Gemeinde kaum den vierten Teil. Die unruhigen 

Jahre des ausgehenden 18. Jahrhunderts brachten den Bau— 
plänen aber eine erhebliche Vertagung. Anterm 23. Januar 1805 

meldete ſie aber der damalige Pfarreſident Kanonikus Stier 

beim Oberamt wieder neuerdings an unter Betonung der ganz 

unhaltbaren Zuſtände beim Gottesdienſt: „Bei Abhaltung der 

Chriſtenlehre kann nur entweder das männliche oder weibliche 

Geſchlecht erſcheinen. Es iſt daher kein anderes Mittel, dem 

täglich überhand nehmenden Verdörbnüß ein Damm zu ſetzen 
als eine der Seelenzahl angemeſſene Erbauung einer Kirche. 

Ebenſo nothwendig iſt aber auch eine neue Pfarrwohnung, denn 
die würkliche Wohnung iſt ein ſchlechtes Baurenhaus, von der 

Kirche eine Viertelſtunde entfernt, wo der Zugang bei übler 

Witterung ſehr beſchwerlich, oft faſt unmöglich, beſonders bei 
einem Alter von 60 Jahren.“ Nachdem noch im Jahre 1807 

an der Bühlweger Kirche einige dringliche Inſtandſetzungsarbei— 

ten vorgenommen, wobei das ſeit 40 Jahren nicht mehr umgeſchla— 

gene Dach umgedeckt, die verfaulten Dachſtuhlbalken erneuert 

und die ſtückweiſe abfallende Gipsdecke wieder hergeſtellt wor— 

den waren, brachte das Jahr 1808 für die Neubaufrage eine 

entſcheidende Löſung. UAnterm 18. Auguſt teilte die Großh. 

Badiſche Regierung der Markgrafſchaft dem Oberamt Offen— 

burg den Inhalt des Reſkripts des Juſtizminiſteriums vom 

18. Auguſt mit, wonach die unter der öſterreichiſchen Regierung 

ſequeſtrierten Zehntgefälle des Pfarrektorats Offenburg dem
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Großh. Arario als Eigentum überlaſſen und vom Finanz— 
miniſterium zum künftigen Bezug unter folgenden Bedingungen 
übernommen worden ſeien: 1. Die Kongrua der Pfarreien 

Bohlsbach und Waltersweier wird auf 600 fl. erhöht; 2. die 

Pfarrei Ortenberg vom Urario mit jährlich 800 fl. dotiert, 

3. dem durch die Sequeſtration ſchon ſchwer geſchädigten und 

nach dem Eingehen der zwei Mendikantenklöſter auf einen zwei— 

ten Vikar angewieſenen Pfarrektor von Offenburg wird eine 

jährliche Auſbeſſerung von 400 fl. gewährt; 4. dem gering dotier— 
ten Pfarrer von OInsbach wird eine jährliche Auſbeſſerung von 

150 Gulden in Ausſicht geſtellt; 5. das Ararium übernimmt als 

alleiniger Zehntherr und nach der Obſervanz des Bistums 

Straßburg die auf den Zehnten ruhende Bau- und Anterhal— 
tungspflicht an Pfarrhäuſern, Turm und Chor in den betref— 

fenden ortenauiſchen Gemeinden; 6. der aus dem ſequeſtrierten 

Ortenberger Weinzehnten geſammelte Betrag zu 2591 fl. iſt 
zum dortigen Kirchen- und Pfarrhaus-Neubau zu verwenden, 

und zwar zur Hälfte zur Erleichterung der ärariſchen wie der 
Gemeindebaulaſt Langhaus); dieſe Verwendung ſoll möglichſt 

bald zur Herſtellung des ſo notwendigen Kirchen- und Pfarr— 

hausbaues, wofür baldigſt Riſſe und Aberſchläge gefertigt wer— 

den ſollen, womit im nächſten Frühjahr der Bau begonnen 

werden kann, erfolgen; 7. die verarmte Gemeinde Zell erhält 

zu gleichen Bauzwecken in Weingarten die ſequeſtrierten Zeller 

Zehntgefälle in Höhe von 5561 fl. Auf dieſen verheißungsvollen 

Anſtoß folgte aber eine lange Pauſe von 12 Jahren, verurſacht 
wohl durch die Kriegs- und Notjahre des zweiten Jahrzehntes. 

Auf eine dringliche Vorſtellung des Vogts Kitiratſchy beim 

Oberamt (5. September 1820) wurde alsbald Bezirksbaumeiſter 

Voß zur Fertigung von Riſſen und Aberſchlägen aufgefordert, 

ſie lagen im April des folgenden Jahres vor für eine Kirche 

mitten im Dorf Ortenberg. Gegen die Wahl dieſes Bauplatzes 
erhob nicht nur die Filiale Käfersberg Einſpruch, ſondern auch 

ein Teil der Ortenberger, die möglichſt die Bühlweger Kirche 

nach entſprechender Vergrößerung beibehalten, oder wenigſtens 

die neue Kirche in deren Nähe errichtet ſehen wollten. Zu einem 

guten Teil war dieſe Bewegung in der Kirchſpielsgemeinde von 

der Sorge um den Fortbeſtand der Wallfahrtskirche getragen,
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man wandte ſich hiebei ſogar in einem Immediatgeſuch an den 

Großherzog. Die Kath. Kirchenſektion wie das Finanzmini— 

ſterium ſprachen ſich aber im Frühjahr 1822 für einen Bau— 
platz im Dorfe Ortenberg auf der Ebene aus. Im Sommer glei— 

chen Jahres änderte Voß die Pläne nochmals um im Sinne der 
Weiſungen der Baudirektion und der Kath. Kirchenſektion und 

am 12. September wurden die Arbeiten an Lorenz Hertig in 

Zell a. H. um 25 950 fl. (einſchließlich des Pfarrhausneubaues) 

vergeben. Ende des Jahres konnte auch die Erregung wegen 

des Bauplatzes nach einer Ortsbeſichtigung und Aufklärung 

durch den Miniſterialkommiſſarius Hauptmann Arnold beruhigt 

werden. Im Frühjahr 1823 wurden die Arbeiten begonnen, am 
9. Juni der Grundſtein gelegt und am 24. Okt. 1824 der Neu⸗ 

bau eingeſegnet. Am 24. Januar 1824 genehmigte das Kreis⸗ 
direktorium den von der Gemeinde mit dem „Stukkator und 

Kunſtmaler“ Jodokus Wilhelm von Bezau, wohnhaft in 

Stetten, abgeſchloſſenen Vertrag für Fertigung eines Hochaltars, 
zweier Nebenaltäre, einer Kanzel, des Taufſteins, der Kom— 

munionbank, nebſt Faſſung der Orgel und Herrichtung der 

Ewigen Lampe um insgeſamt 2400 Gulden. Die Arbeiten Wil— 

helms fanden einen derartigen Beifall, daß der Meiſter im 

November 1824 das Ortsbürgerrecht erhielt. 1827 hatte Kom- 

miſſarius Burg mit Zuſtimmung der Gemeinde die Fertigung 
eines Hochaltarblattes des hl. Joſeph bei der Konſtanzer 

Malerin Ellenrieder in Auftrag gegeben; die Mittel dafür 

ſollten durch milde Beiträge aufgebracht werden, zu denen die 

Gemeinde einen Betrag von 30 Louisd'or in Ausſicht ſtellte. 

Als ſie im September 1827 um Einzahlung erſucht wurde, ſah 

ſie ſich genötigt, beim Oberamt den Antrag zu ſtellen, ihren 

Beitrag in Höhe von 330 fl. aus dem Heiligenfond anweiſen 

zu laſſen. Dem Geſuch wurde noch im Dezember entſprochen. 

Auf die Seitenaltäre kamen ältere Altarblätter. 
Die Kirche zeigt einfachſte, ſchlichteſte Formen des Wein— 

brennerſchen Klaſſizismus, polygonen Chor, einen nur wenig 

gegliederten Turm über dem Haupteingang mit Konſolgeſims 

unter der Sohlbank der Schallöffnungen. Die Bauausführung 

war nicht durchweg ſolid, ſo daß in den Jahren nach der Fer— 

tigſtellung andauernd Klagen über Schäden liefen. Namentlich
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die Gipsdecke fiel ſtückweiſe, einmal ſogar unmittelbar nach 
Schluß des Gottesdienſtes herunter. 1834 mußte der Pfarrer 

den Gottesdienſt in die Bühlwegkapelle verlegen. Bezirksbau— 

meiſter Rief ordnete darauf Herſtellung einer neuen Decke an, 

deren Koſten Schweimbold auf 500, mit Nebenkoſten auf 700 fl. 

veranſchlagte. 
Oſterburken?s. Die bisherige Kirche wurde ſchon 

1812 und 1813 als baufällig bezeichnet und 1815 ein Neubau 

als Notwendigkeit anerkannt. Daß dieſem Bedürfnis nicht 
bald entſprochen wurde, daran war auch wieder ein langwieriger 

Streit um die Baupflicht ſchuld. Er wurde zwar durch das 

hofgerichtliche Arteil vom 9. Juni 1826 dahin entſchieden, daß 
die ſubſidiär Baupflichtigen Langhaus und Chor zu bauen hätten 

und dieſe Baulaſt zu / auf die Herrſchaft Leiningen falle, zu 

auf die Pfarrei, auf letztere aber nur, wenn ſie in der Lage 
ſei. Aber die Leiningiſche Domänenkanzlei meldete alsbald den 

Rekurs gegen die Entſcheidung an und nach deſſen Abweiſung, 

zog ſie allen Mahnungen und Anfragen zum Trotz die Ange— 

legenheit in die Länge. Die alte Kirche verkam immer mehr, 
wie der Gemeinderat dem Ordinariat gegenüber ſchilderte. Der 

Chor wurde ſo gefahrdrohend, daß der Gottesdienſt an einem 

Seitenaltar abgehalten werden mußte. Zuletzt wichen die 

Schlußſteine im Chorgewölbe und im Chorbogen, ſo daß die 

Kirche überhaupt geſchloſſen und der Gottesdienſt in eine gänz— 

lich ungenügende, feuchte und ſelbſt baufällige Kapelle verlegt 
werden mußlte (Dezember 1842). Aber auch jetzt blieben die 

eindringlichen Vorſtellungen des Ordinariates und der Kath. 

Kirchenſektion noch Jahre hindurch ungehört. Vorwiegend aus 

dem Grund, weil das Miniſterium des Innern (4. Januar 1842) 
den Rekurs der Leiningiſchen Standesherrſchaft gegen die einen 

Neubau anordͤnende Entſcheidung der Anterrheinkreisregierung 

für begründet erachtete und, geſtützt auf ein Sachverſtändigen— 

gutachten lediglich eine Vergrößerung der vorhandenen Kirche 

als ausreichend bezeichnete. Nach dieſem Gutachten (1837) 

hatte auch Bezirksbaumeiſter Moßbrugger 1838 einen Er— 

25 Erzb. Archiv. Oſterburken. Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Fürſtl. 

Leiningiſches Bez.-Amt Buchen und Adelsheim. Verwaltungsſachen. Oſter⸗ 

burken: Kirchenſachen. Faſz. 399 (Zugang 1928 Nr. 18).
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weiterungsplan ausgearbeitet (1838), über den ſich der Ge— 

meinderat (15. Auguſt 1842) äußerte: „Der Bauplan iſt auf 

Grund der Expertiſen vom 6. Juli 1837, die aus den drei Bau— 

meiſtern Moßbrugger, Arnold und Schwarz beſtunden, ent— 

worfen, und wir ſetzen in dieſe Männer vom Fache das feſte 

Vertrauen, daß ſie bei der protokollariſchen Verhandlung auf 
dem Platze mit möglichſter Amſicht zu Werke gegangen ſind.“ Es 

werden aber noch eine Anzahl Wünſche nach Abänderung bezw. 

Ergänzung des Planes, wie z. B. Anbringung von Emporen 

über die Seitenſchiffe vorgetragen. Dieſen Bauriß verwarf 

aber die Leiningiſche Herrſchaſt, weil im Widerſpruch zur 
Miniſterialentſcheidung vom 4. Januar 1842 ſtehend. „Die An— 

fertigung des Bauplanes und ſeine Vorlage hat von der Stan— 
desherrſchaft aus zu geſchehen und Hofbaumeiſter Brenner 
iſt bereits mit deſſen Ausarbeitung beauftragt. Die Bezirks— 

bauinſpektion Wertheim hat von keiner dazu kompetenten Be— 
hörde Auftrag erhalten.“ Am 14. April 1843 konnte das Fürſtl. 

Rentamt Brenners Riſſe und Aberſchläge vorlegen. Stiftungs⸗ 

rat und Dekanat erhoben dagegen ernſte Vorſtellungen, weil 

das Langhaus um 1116 Ouadratſchuh zu klein ſei und der in 

das Langhaus verlegte Chor in keinem Verhältnis ſtehe; Neben⸗ 

eingänge in den Längsmauern unbedingt erforderlich und viel 

zu wenig Stühle vorgeſehen ſeien. Inzwiſchen waren, wie das 
Pfarramt nachträglich mitteilte, auf einer Tagfahrt vom 

23. April bereits abgeänderte Pläne des gleichen Baumeiſters 

vorgelegt worden, die zu Beanſtandungen weniger Anlaß 

boten. In dieſer abgeänderten Form wurden ſie am 23. Mai 

von der Kirchenbehörde genehmigt. Am 26. September 1844 

wurden die Arbeiten verſteigert und am 3. Juli 1845 der 

Grundſtein gelegt. Der Turm der alten Kirche blieb erhal— 

ten. Dagegen konnte das Langhaus nicht ſtehen bleiben. Bei 

den Abbrucharbeiten überzeugte man ſich, daß ſeine Mauern 
zum Chor untauglich ſeien und niedergelegt werden mußten. 

Das hatte eine vollſtändige Anderung des Bauplanes zur Folge. 

Der neue Chor kam wieder an die Stelle des bisherigen zu 

liegen, und wurde nur etwas kleiner als im urſprünglichen Ent— 

wurf und das Langhaus ſchloß ſich unmittelbar an den Turm an. 

Bauunternehmer war Aloöois Baumann. Die Benediktion
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lonnte ſchon am 19. November 1846 vorgenommen werden. 

Zunächſt hatte man ſich mit dem alten Hochaltar begnügt. Aber 

ſchon nach einigen Jahren klagte das Pfarramt dem Ordinariat 
gegenüber (17. September 1854), daß er wegen Alters kaum 

mehr verwendbar ſei. „Die Gemeinde hat ſich daher an Großh. 

Bezirksbauinſpektion Wertheim um Riſſe zu einem neuen ge— 

wandt. Solche kamen an, der eine war aber zu armſelig, der 

andere in gotiſchem Stil zur Kirche nicht paſſend. Die Kirche 

iſt wie die meiſten neueren Kirchen ohne religiöſen Stil und 

Geſchmack. Es wurde deshalb die Stiftungskommiſſion von der 

Anſicht geleitet, wenigſtens durch die innere Ausſchmückung 
einigermaßen zu erſetzen, was die Bauherren vernachläſſigt hat— 

ten. Auf wiederholtes Erſuchen ſchickte Bezirksbauinſpektor 

Moßbrugger einen neuen, der zum Stil der Kirche paßt, in 

Marmor gehalten ſein ſoll und ein Altarblatt vorſieht. Die 

Koſten in Höhe von 1600 fl. können aus vorhandenen Mitteln 

gedeckt werden.“ Kirchenobrigkeitliche Genehmigung wurde die— 

ſem Antrag am 20. Oktober 1854 erteilt. 
Stigheim?s. Von 1819 an wurden das Amt Raſtatt 

und die Kirchenbehörde auf die räumliche Unzulänglichkeit der 

alten Kirche, in der kaum der dritte Teil der Ortsbewohner Platz 

fände, aufmerkſam gemacht. Am 27. April 1820 konnte die 

Kath. Kirchenſektion dem Vikariat Bruchſal mitteilen, daß das 

Finanzminiſterium dem Murg- und Pfinzkreisdirektorium die 

Weiſung habe zugehen laſſen, Riſſe und Uberſchläge zu einer 

Erweiterung des bisherigen Gotteshauſes fertigen zu laſſen. An⸗ 

fangs Auguſt des gleichen Jahres verfügten ſich der Landbau— 

meiſter Frommel und der Diſtriktsbaumeiſter Vierordt 

nach Stigheim, erſterer ſah ſich den Platz zu einem Neubau an, 
letzterer nahm die bisherige Kirche als Anterlage für ſeinen Riß 
auf. Anterm 13. Januar 1821 konnte das Kreisdirektorium dem 

Amt Raſtatt die infolge einer Erkrankung Vierordts etwas 

verſpäteten Riſſe, Aberſchläge und Begleitberichte zur Weiterlei— 
tung an das Pfarramt zuſtellen. Für den Neubau war ein 

anderer mitten im Ort gelegener Kirchplatz als der bisherige in 

2586 Erzb. Archiv: Stigheim. Kirchenbauſachen. — G.⸗L.-A. Oberamt 

Raſtatt. Verwaltungsſachen. Stigheim: Kirchenbaulichkeiten. Faſz. 425 

(Zugang 1911 Nr. 108).
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Ausſicht genommen, die Gemeinde aber wünſchte den alten, weil⸗ 
in dieſem Falle der bisherige Turm mitverwendet werden könnte. 

Auch dem Generalvikariat Bruchſal wurden am 30. Novem— 

ber 1822 von der Kath. Kirchenſektion die Pläne mit einem Be— 

richt des Kreisbaumeiſters Frommel mitgeteilt und dazu 

bemerkt, daß der ſchicklichſte Platz für den Neubau der vor dem 

Pfarrhaus ſei, der dem Pfarrer aber nicht gefalle, weil er den 

Pfarrgarten faſt völlig entwerte, eine Auffaſſung, der ſich auch 
das biſchöfl. Generalvikariat anſchloß. Die Verhandlungen über 

Wahl des Bauplatzes dauerten bis 1826; am 24. Mai dieſes 
Jahres konnte das Pfarramt endlich dem Generalvikariat be— 
richten: „Die Sache iſt nun endlich mit Gottes Hilfe ſoweit ge— 

diehen, daß nunmehr vom Herrn Diſtriktsbaumeiſter Wein— 

brenner ein neuer Riß auf den neu beſtimmten Bauplatz zu 

fertigen ſei, worauf dann dieſer Bau zur Verſteigerung kommen 

wird.“ Nach einer Mitteilung der Kath. Kirchenſektion an das 

Generalvikariat vom 3. Auguſt 1827 wurde aber noch das Gut— 
achten des Kreisbaumeiſters Frommel abgewartet. And am 

29. September 1828 konnte vom Pfarramt endlich berichtet wer— 

den, daß die Arbeiten am 12. Auguſt vergeben worden ſeien an 
Zimmermeiſter Werner von Raſtatt um 14 510 fl., wovon die 

Domäne 9640 fl., die Gemeinde für den Turm 4880 fl. zu tragen 

hatte; den neuen nicht mehr zu beanſtandenden Riß habe er 

allerdings nicht erhalten können. Im Frühjahr 1830 war der 

Rohbau in der Hauptſache fertig. Man glaubte, ihn bereits 
im Herbſt gleichen Jahres in Gebrauch nehmen zu können. Aber 

die Beſchaffung der Inneneinrichtung verzögerte ſich um mehr 

denn ein halbes Jahr, weil die Hofdomänenkammer die Pflicht 

für Anſchaffung des Hochaltars, der Kanzel und des Taufſteins 

glaubte dem auch bisher hiefür baupflichtigen Heiligenfond zu— 
weiſen zu müſſen (13. Auguſt 1830). Am 29. Auguſt 1831 lietß 
Bauinſpektor Weinbrenner die Zeichnungen für Hochaltar, zwei 

Nebenaltäre, Kanzel uſw. dem Oberamt zugehenz letzteres ſprach 
bei Abermittelung an das Kreisdirektorium ſein offenes Nicht— 

einverſtändnis mit den Altarentwürfen ſowohl für Stigheim wie 

für die gleichzeitig vorgelegten von Durmersheim aus und be— 

gründete das mit dem für dieſe Zeit bemerkenswerten Arteil: 

„Nicht die Koſtenerſparung an und für ſich, ſondern eine der
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Gottesverehrung mehr entſprechende Einfachheit iſt der Grund 

dieſer Meinung“. Da die Gemeinde auf Einzug in die neue 

Kirche drängte und die Frage der Baupflicht für die Innenaus— 

ſtattung auf Veranlaſſung der Kath. Kirchenſektion dem Gerichte 

zur Entſcheidung übergeben war, wurde im April 1831 bean— 

tragt, eine proviſoriſche Noteinrichtung in die neue Kirche zu 

ſtellen. Erſt am 25. Mai 1832 ließ ſich die Hofdomänenkammer 

herbei, auch die Koſten für „eine ganz einfache Kanzel und Kom— 

munionbank zu übernehmen, desgleichen für einen Hauptaltar, 
welcher bloß aus Altarſtein und Tabernakel zu beſtehen habe“. 
Gber die auf dieſe Verordnung hin ausgearbeiteten Riſſe äußerte 

die Gemeindevertretung (2. Oktober 1832) bei aller Beſcheiden— 
heit ihr Bedauern, vor allem, daß auch ſelbſt der Tabernakel 

gar nicht genügend für die kirchlichen Funktionen angelegt ſei. 

„Es würde wenig fehlen, ſo würde der neu errichtete Notaltar, 

welcher aus Brettern zuſammengefügt und mit Marmorpapier 

tapeziert iſt, und die Notkanzel, welche freilich in dieſe Kirche zu 

klein, aber doch die vier Evangeliſten in Abbildungen hat, leicht 

mehr vorſtellen als die neu anzuſchaffenden.“ Das Brarium 

blieb aber bei ſeiner Entſcheidung und das Direktorium des Krei— 
ſes überließ es der Gemeinde, ein Mehr an Verzierungen auf 

eigene Koſten anzuſchaffen. Am 18. Mai 1831 wurde der Neu— 

bau benediziert. 

Ottenhöfende. Kirche 1823. Die Bevölkerung der 

weit zerſtreuten Tal- und Waldhöfe des hinteren Achertales war 

den Pfarreien Kappelrodeck und Waldulm kirchenrechtlich zu— 
geteilt, faktiſch aber zum Teil auf Allerheiligen zur Erfüllung 

ihrer religiöſen Pflichten angewieſen. Nach der Aufhebung 

des Kloſters beſtand einige Jahre die Abſicht, die dortige Kirche 

zur Pfarrkirche zu erheben, unter dieſer Vorausſetzung wurde 

ſie auch nach dem Brande wiederhergeſtellt und die Bauern des 

Kapplertales dabei zur Frondleiſtung angehalten. Die Paſto— 
ration wurde auch bis 1812 durch einen Kapuziner ausgeübt. Der 

biſchöfliche Kommiſſarius Burg war es, der 1812 von dieſer 

259 G.⸗L.-A. Bezirksamt Achern. Verwaltungsſachen. Ottenhöfen: 

Kirchenſachen. Faſz. 207, 312 (Zugang 1924 Nr. 17). — Domänenverwal⸗ 

tung Oberkirch. Ottenhöfen: Kirchenbau. Faſz. 277 (Zugang 1913 Nr. 4). 

— Bezirksbauinſpektion Achern. Spezialakten. Faſz. 21.
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Abſicht dringend abriet und als beſte und praktiſchſte Löſung der 
Paſtorationsverhältniſſe die Errichtung einer beſonderen Pfarrei 

im hinteren Kapplertal mit Transferierung der Kirche in Aller— 
heiligen nach dieſem Tal empfahl. Grundſätzlich fand dieſer 

Vorſchlag die Genehmigung der Regierungsſtellen; das Direk— 

torium des Murgkreiſes meldete ſie am 22. April 1814 an das 

Amt Achern: „Die Errichtung einer eigenen Pfarrei Allerheiligen 

findet nicht ſtatt, dagegen ſoll eine im Kapplertal errichtet wer— 
den“. Aber bis zur Verwirklichung dieſes neuen Planes bedurfte 

es noch einer großen und ſchwierigen Arbeit, die vielen Privat— 

intereſſen, die ſich auf die Seite geſetzt ſahen, vor allem von 
Wirts- und Geſchäftsleuten in Kappelrodeck, aus dem Wege zu 

räumen und die finanziellen Anterlagen zur Errichtung einer 

Pfarrei und Pfarrkirche erſt noch zu ſchaffen. Die Bevölkerung 
im hinteren Kapplertal war unter einer Schuldenlaſt von 

60 000 fl. gänzlich unfähig zu irgend einer Geldleiſtung. Dage— 

gen waren aus den Pfarrfonds von Kappelrodeck und Waldulm 
größere Zuſchüſſe zu erwarten; die Dotation, die urſprünglich für 

den Pfarrer von Allerheiligen vorgeſehen war, durfte auch für 
den des Kapplertales erhofft werden. Für den Bau der Kirche 

aber wurde von vornherein das Material der Kloſterkirche in 

Allerheiligen in Ausſicht geſtellt. Letztere war alſo dem Anter— 

gang geweiht von dem Augenblick an, da der Plan einer Pfarr— 

kirche im Kapplertal bezw. Ottenhöfen auftauchte; der letzteren 

wurde ſie ohne irgendwelche Bedenken geopfert?“v. Zur Klä— 
rung aller Vorfragen, Behebung aller Hinderniſſe und zur Vor— 

bereitung eines Erektionsplanes der Pfarrei wurden Pfarrer 

260 Den traurigen Zuſtand dieſes altehrwürdigen Baudenkmals ſchil— 

dert deutlich genug die Baurelation des Finanzminiſteriums vom Jahre 1821: 

„Die Kirche zu Allerheiligen hat zwar nach dem Brande ein neues Dach 

erhalten; dieſes iſt aber ſo wenig unterhalten worden, daß dieſes Gebäude 

ſeinem gänzlichen Ruin ſehr nahe iſt. Fenſter ſind keine mehr vorhanden; 

zum Dach regnet es allenthalben hinein, und als Folge davon ſind die Ge— 

wölbe zum Teil ſchon eingeſtürzt. Da hier ohnehin kein Gottesdienſt abge⸗ 

halten wird und der Lage der Sache nach auch nicht mehr wohl abgehalten 

werden kann, ſo wäre dieſer Dachſtuhl abzutragen, die Ziegel aufzubewahren, 

das übrige Material, Holz und Eiſen zu verkaufen. — Je länger man wartet 

deſto weniger günſtig iſt das Reſultat, da das Holz verfault, das Eiſen⸗ 

werk geſtohlen wird.“
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Heußler von Sasbach und Amtmann Seng von Achern als 

Kommiſſare beſtellt. Dem klugen Kopf und der energiſchen Hand 

des letzteren iſt das verhältismäßig raſche Gelingen des keines— 

wegs leichten Unternehmens hauptſächlich zu danken. Kappel— 

rodeck verhielt ſich zunächſt ganz ablehnend, da Wirte und Ge— 

ſchäftsleute in der Angſt vor Schädigung ihrer Intereſſen Gegen— 
ſtimmung zu ſchaffen wußten. Die zunächſt Intereſſierten aber 

im Kapplertal folgten entweder ebenfalls dieſer Stimmungs— 

mäche, oder aber der Furcht vor weiterer mit dem Kirchenbau 

gegebener Schuldenlaſt. Es wurden wiederholt Vorſtellungen 

gegen den geplanten Neubau mit langen Reihen von Anter— 

ſchriften aus allen Rotten des Tales eingereicht, mit der Endklage, 

daß es für ſie ganz unmöglich ſei, irgend etwas für die in Aus— 
ſicht genommene Kirche zu tun, wenn ſie nicht völlig ruiniert 

werden ſollten. Von Waldulm aus wurde geltend gemacht, daß 
durch das Vorhaben eine der älteſten beſtehenden Kirchen 

(Waldulm) ruiniert werden ſolle, um eine neue, die niemals in 
erforderlichen Stand kommen könne, zu errichten. Amtmann 

Seng erklärte dagegen kategoriſch, daß „dieſe Sache gar nicht 
vom Willen der Talbewohner, ſondern vielmehr vom Amſtande 

abhänge, ob die Sorge für Religion, Sittlichkeit und Anterricht 

dieſe neue Einrichtung notwendig mache“. Gegen den von 

Pfarrer Heußler erhobenen Vorwurf, daß Unbildung und Un— 

ſittlichkeit in erſchreckendem Ausmaße im Tale herrſchten, ver— 

wahrten ſich allerdings die Bewohner in einer Zuſchrift in nach— 

drücklichſter Form, wogegen der Pfarrektor von Sasbach als 

Beleg für ſein Urteil auf die nahezu allgemein nur mit dem Kreuz 

gegebenen Anterſchriften und die Zahl der unehelichen Kinder' 
verwies. 

Allen Gegenvorſtellungen zum Trotz wurden im Laufe des 
Jahres 1815 durch Bezirksbaumeiſter Vierordt die erſten 

Vorbereitungen zur Anfertigung von Riſſen getroffen; da 

Vierordt aber den Auftrag zu lange hinauszog, wurde die 

weitere Geſchäftsbehandlung durch die Kath. Kirchenſektion an 

Profeſſor Shl in Raſtatt übertragen (26. Oktober 1815). Die 

nächſten Jahre verliefen unter ſtändigen Verhandlungen über 

die Abgrenzung und Zuſammenſetzung der neuen Pfarrei und 

über die Frage, wie die Mittel für eine zureichende Dotation
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aufgebracht werden könnten. Im Jahre 1819 verlangte endlich 
die Kath. Kirchenſektion die Errichtung einer proviſoriſchen Not— 
kirche und einer Pfarrwohnung. Gedacht war erſt an die 

Scheuer des Offenburger Spitalzinsmeiſters Tröndlin und an 
den oberen Stock der Mühle als Pfarrwohnung. Der 13 Schuh 

hohe Hochaltar von Allerheiligen ſollte nach Abnehmen ſeines 
4% Schuh hohen Aufſatzes in der Scheuer als Altar dienen. 

Der Erhaltungszuſtand der Kloſterkirche in Allerheiligen machte 
indes eine raſche Entſcheidung notwendig, ob man überhaupt 

das daraus zu erzielende Baumaterial noch zu verwenden ge— 

denke. Nach einem Bericht des Amtmann Seng an die Kath. 

Kirchenſektion „gehen die Ziegeln ihres Daches nach und nach zu 

Grunde, wodurch der Dachſtuhl und das ſonſtige Holzwerk in 

Fäulnis übergeht. Das Gewölbe in der Kirche fällt nach und 

nach herunter, wodurch auch das obere Bauwerk einſtürzen 
muß“. Empfohlen wurde möglichſt umgehende Abführung des 

Materials der Kirche und ſeine teilweiſe Verwendung zu einer 

Notkirche, die eigens erbaut werden ſollte und in jeder Hinſicht 

beſſer wäre als die Tröndlinſche Scheuer (6. Dezember 1820). 

Zufolge dieſer Anregung wurde auf einen Erlaß des Finanz— 

miniſteriums vom 13. März hin Baumeiſter Vierordt in 

Raſtatt angewieſen, die Materialien zu fraglicher Notkirche von 

den Kloſter gebäuden in Allerheiligen unverweilt abgeben zu 

laſſen. Ein von Maurermeiſter Peter in Achern für dieſes 

Proviſorium raſch fkizzierter Entwurf, den Vierordt für die 

Auswahl der Baumaterialien ſich hatte fertigen laſſen, erwies 

ſich nach Shls Arteil als viel zu klein. Letzterer fertigte einen 

für die auf 1300 berechnete Seelenzahl des künftigen Pfarr⸗ 
ſprengels hinreichenden neuen Plan und bezeichnete es (13. April 

1821) als durchaus notwendig, daß zu einem ſoliden Kirchenbau 

ſchon alle Vorbereitungen getroffen und die nötigen Bau— 

materialien dafür aus Allerheiligen herbeigeſchafft würden. In 

der Zwiſchenzeit könnte der dieſen größeren Raum berückſich— 
tigende Koſtenüberſchlag gefertigt und je nach den verfügbaren 

Mitteln ſchon gleich ein Teil der Kirche, etwa Chor und Lang⸗ 

haus gebaut werden, wofür etwa 3—4000 fl. aufzuwenden 

wären; der Turm könnte ſpäter, wenn die Gemeinde wieder 

beſſer in der Lage ſei, noch hinzugebaut werden. Die Kath.
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Kirchenſektion verlangte unterm 18. April 1821 von Shl einen 
noch größeren Plan, der mit einer Seelenzahl von 1200 Menſchen 

zu rechnen hätte und am 31. April gleichen Jahres wurde, nach 
einem Bericht des Bezirksamtes Achern, der Abbruch der Kirche 

zu Allerheiligen an Zimmermeiſter Ahrig von Achern um 80 fl. 

verakkordiert. Es handelte ſich hierbei hauptſächlich um Ab— 
nahme des Daches und Abbrechen des Dachſtuhles und anderen 

am Bau noch verwendbaren Holzwerkes; im Ganzen wurden 

11450 Schuh Holz und 26 000 noch brauchbare Ziegeln nach 

Ottenhöfen geſchafft; außerdem ein großes Quantum Quader— 
ſteine zur Einfaſſung der Ecken des Neubaues. Dieſes Bau— 

material war aber nur zum Teil gut, von den Ziegeln war mehr 

als die Hälfte beſchädigt und auch die Dachbalken ſchon vielfach 

vermorſcht. Die Koſten des Neubaues mit Raum für 1200 

Perſonen, ohne Turm, Empore und ohne Verputz hatte Shl auf 

3887 fl. veranſchlagt. Am 9. Juni 1821 wurden die Bauarbeiten 

an Maurermeiſter Joſ. Wucherer von Renchen vergeben; ſchon 
am 27. Auguſt konnte der Grundſtein in einfachſter Feierlichkeit 
gelegt werden, als Bauplatz war das Gelände der Tröndlinſchen 

Mühle gewählt worden. Im Mai 1822 ſtand der Rohbau 

fertig da. Zu ſeiner Ausſtattung hatte man zuerſt an die Kirchen— 
ſtühle von Allerheiligen gedacht; es waren aber nur wenige 

verwendbar. Kanzel und Altäre ſollten nach einer Weiſung der 

Kath. Kirchenſektion aus der Johanneskirche zu Achern; der 

Reſt des Geſtühls und die Beichtſtühle aus der Kirche des Fran— 
ziskaner- (Auguſtiner-)kloſters in Freiburg übernommen werden. 

Es ergab ſich aber, daß von Achern nur ein Altar, den man als 

Hochaltar verwenden könnte, bezogen werden konnte; gegen den 
Vorſchlag, das Stuhlwerk in Freiburg zu erwerben, machte Shl 
den Einwand des koſtſpieligen Transportes geltend; die Kath. 

Kirchenſektion genehmigte daher (14. Mai 1822) die Neu- 
anſchaffung der Kirchenſtühle, Kommunionbank und Kanzel zum 

Aberſchlag von 682 fl.; die Arbeit wurde von dem Schreiner— 
meiſter Matth. Wildt von Kappelrodeck ausgeführt; Joſ. Schmidt 

erhielt in der Folge den Auftrag für „einen neuen ſog. römiſchen 

Hochaltar in einfacher wenig koſtſpieliger Art“, auf den ein 

Tabernakel „mit dreifacher Winde“ kommen ſollte. Shl lieferte 

dafür den Plan. Als Preis für den ganzen Altar einſchließlich
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der Altarſtufen und der Aufmauerung wurde der Betrag von 

120 fl. vereinbart. Im November 1823 wurde an Peter Anton 
Saas von Raſtatt die Altarfaſſung um 140 fl. verakkordiert. 

Am 14. Oktober 1823 konnte das Bezirksamt Achern an die 

Kath. Kirchenſektion melden: „Die Kirche iſt ſoweit fertig, daß 
ſie in 3—4 Wochen benützt werden kann. Nun ſollte alsbald 

die Pfarrei beſetzt werden, die zu dem Zwecke ja errichtet wurde, 

daß den Bewohnern des hinteren Kapplertales eine beſſere 

moraliſche Erziehung und beſſere Beſorgung ihres Seelenwohles 

zuteil werden kann. Die Kapplertäler Bauern, welche anfäng— 

lich mit voller Gewalt ſich gegen den neuen Kirchenbau ſetzten, 
freuten ſich nun über die Vollendung desſelben in hohem Grade. 

Mit der größten Anſtrengung und vielen häuslichen Opfern 

haben ſie die ſchweren Fronden verrichtet. Dafür äußern ſie nun 
laut den Wunſch, noch vor dem Eintritt des Winters die Kirche 

benützen zu können.“ Die Ausſchreibung und Beſetzung der 

Pfarrei verzögerte ſich aber doch noch bis zum nächſten Winter, 
weil der Dotationsplan noch nicht fertig geſtellt war. Zur neuen 

Pfarrei Ottenhöfen kamen ganz Furſchenbach, Seebach, Grim— 

merswald, Hagenbruck, Gottſchläg, Anterwaſſer und Simmers— 

bach, ein Kirchſpiel von 1940 Seelen, 1371 von Kappel, 567 von 

Waldulm. „In puncto Dotation“ äußerte ſich im Mai 1823 

Kommiſſarius Dr. Burg, „iſt ein ſicheres Jahreserträgnis von 

900 fl. anzunehmen; daher haben die beiden Pfarreien Kappel 
und Waldulm je 1500 fl. abzugeben. Der rühmlichen Tätigkeit 

und Klugheit des Bezirksamtes Achern iſt die baldige Errichtung 

der Pfarrei hauptſächlich zu verdanken“. Die Belaſtung der 

beiden Mutterpfarreien ging freilich nicht ſo leicht vonſtatten, 
wie es ſich Burg ausgerechnet. Es waren erſt noch lange und 

ernſte Verhandlungen zu führen. Im Dezember 1823 wurde 

die neue Pfarrei an Vikar Finner von Sasbach übertragen. Im 

Sommer und Herbſt 1824 erhielt der Neubau noch ein Türm⸗ 

chen und eine Empore; des weiteren zwei Glöckchen, eines aus 

der Johanneskirche in Achern, ein weiteres von einem Bauer; 

eine tragbare Orgel wurde um den Preis von 10 Louisd'or aus 

der Kirche zu Renchen angekauft. Paramente und Altargeräte, 

wie Leuchter, Rauchfäſſer, Ewige Lampe u. a. waren ſchon 1820 
aus Allerheiligen übernommen worden. 1845 mußte der von 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXVXI. 26
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Anfang an konſtruktiv ſchlecht, weil unmittelbar auf dem Dach⸗ 

gebälk aufgeführte hölzerne Dachreiterturm, nach dem Vorſchlag 

des Bauinſpektors Steinwarz abgeändert und feſter geſichert 

werden. 

Ottersdorfe“k. Im Zahre 1689 war bei der ſyſtema⸗ 

tiſchen Brandſchatzung badiſcher Lande durch die Franzoſen auch 
die Kirche ſamt Turm von Ottersdorf ausgebrannt worden. 

Lediglich die Amfaſſungsmauern waren ſtehen geblieben; der 

kirchliche Viſitator vom Jahre 1697 ſah noch dieſen ruinöſen 

Zuſtand, wohl auf ſeine Aufforderung hin wandte ſich noch im 

gleichen Jahre die Gemeinde an die Herrſchaft um Wiederauſbau 

des Langhauſes. Der Turm blieb aber als ausgebrannter 

Mauerſtumpf bis 1720 ſtehen; damit dieſer „nicht gänzlich zer— 

falle“, wandte ſich der markgräflich badiſche Kammerrat an das 

zehntberechtigte Stift Selz, daß „es ſich dieſer Aedification unter⸗ 

nehme“, letzteres „fundierte ſich aber auf die Straßburgiſche 

Diözeſan⸗Obſervanz“, kraft welcher „der Decimator den Chor, 

der Heilige das Langhaus und die Gemeinde den Turm auf— 

zubauen und zu erhalten“ habe. Der Amtmann Emerich Fabert 

von Stollhofen „injungierte daraufhin dem Schultheißen und 

etlichen aus der Gemeinde ernſtlich die Auferbauung gemelten 

Turmes“. Der markgräfliche Baudirektor Michael Lukas 

Rohrer hatte dafür einen zweifachen Entwurf ausgearbeitet, 

für einen Turmſchluß mit Spitzhelm und einen mit Kuppel. 

Welcher der beiden Vorſchläge 1722 von Maurermeiſter Motſch 

aus Baden um 112 fl. ausgeführt wurde, iſt den Akten nicht zu 

entnehmen. 

Die Wiederherſtellung der Kirche ſcheint nur ſehr langſam 

und ſehr mangelhaft erfolgt zu ſein. Erſt 1750 hört man von 

der „endlichen Aufſtellung des Geſtühls und der Anbringung 

eines Plattenbelages im Langhaus“, der aber im Chor noch 
immer fehlte, weil das Stift Selz, geſtützt auf das Baubuch von 

1587, die Verbindlichkeit dafür ablehnte. 1776 wurde der 

Kirchenbau wegen Gefahr des Einſturzes wieder in Erinnerung 

261 Erzb. Archiv. Ottersdorf: Kirchenbauſachen. — G.⸗L.⸗A. Bezirks⸗ 

amt Raſtatt. Verwaltungsſachen. Ottersdorf: Kirchenſachen. Faſz. 2092/95 

(Zugang 1909 Nr. 36). — Hofdomänenkammer. Domänenverwaltung 

Baden. Ottersdorf: Kirchenbau (Zugang 1927 Nr. 13). Faſz. Spezialakten.



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 403 

gebracht und 1791 befürwortete Baumeiſter Vierordt dringend 

„eine umfänglichere Reparatur zur Verhütung größeren Scha— 

dens“. In ſolchem breſthaften Zuſtand erlebte das Gotteshaus 
die Neuordnung der kirchlichen und ſtaatlichen Verhältniſſe zu 

Anfang des 19. Jahrhunderts. Wir hören erſtmals von ihr 

wieder durch den Spruch des Ruggerichts von 1831, wonach 

eine neue Kirche nötig ſei, weil die bisherige für die Bevölkerung 

zu klein und ihrer Lage wegen höchſt ungenügend. Bezirks— 

bauinſpektor Weinbrenner von Baden, der unmittelbar 

nach dieſer Ortsbereiſung um ein Gutachten angegangen wurde, 

bezeichnete (16. September 1831) den bisherigen Kirchenbau 

in bezug auf Raumgehalt als noch zureichend, in bezug auf den 

baulichen Zuſtand nach Wiederherſtellung des Dachſtuhles 

immerhin noch für 40 bis 50 Jahre haltbar, aber für ſehr feucht, 

weil tief unter der Straße liegend; und dieſem Abelſtand könne 

nur durch einen Neubau, der ohne den Turm, der vom alten 
Bau ſtehen bleiben könne, auf 7000 bis 8000 fl. zu berechnen ſei. 

Baupflichtig war, nach einer Zuſchrift des Murgkreisdirektoriums 

vom 22. Februar 1832, für den Turm die Gemeinde, für das 

Langhaus der Heiligenfond, für Chor und Sakriſtei das Arar. 
Die wirtſchaftlichen Verhältniſſe der Gemeinde werden als ſo gut 

bezeichnet, daß ſie in der Lage ſei, nicht nur die ihr pflichtmäßig 
zufallenden Koſten, ſondern auch noch einen erheblichen Teil der 

Koſtenlaſt am Langhaus für den nur ſchwachen Heiligenfond zu 
tragen. Da ihr infolgedeſſen die Wahl des Baumeiſters überlaſ— 

ſen war, ließ ſie durch NMoßbrugger in Raſtatt Riſſe und 
Aberſchläge fertigen. Der Ende Dezember 1832 vorgelegte Plan 

ſah für die Gemeinde von 576 Seelen einen 600 Menſchen faſſen⸗— 

den Neubau vor, der 14 572 fl. koſten ſollte; der untere Teil des 

alten Turmes ſollte ſtehen bleiben und durch ihn der Haupt— 

eingang in das durch weite Bogen dreiſchiffig untergeteilte 

Innere geführt werden. Das Langhaus hatte infolge der ört— 

lichen Raumſchwierigkeiten faſt quadratiſchen Grundriß. Die 

Gemeinde lehnte dieſes Projekt als viel zu groß ab und verlangte 

einen Neubau für nur 400 Beſucher, der in ihrem Anteil nicht 

mehr als 6000 fl. koſten dürfe. Der darnach abgeänderte zweite 

Entwurf fand die Zuſtimmung der Gemeinde, die nur eine kleine 

Erweiterung verlangte, nicht die der Mittelrheinkreisregierung, 

26*
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die (13. Februar 1833) die letzten Pläne nicht einmal den augen— 

blicklichen Bedürfniſſen genügend fand und die „wohlhabende 

Gemeinde aufforderte, ein hinreichend großes Golteshaus als 

Denkmal ihrer religiöſen Geſinnung zu errichten“. In der 

daraufhin vorgenommenen Umgeſtaltung des Planes J in 

Plan IV ging Moßbrugger über den Raumgehalt des erſten 

Entwurfes noch hinaus, vermochte aber die Koſten für die Ge— 

meinde von 11413 auf 8868 fl. dadurch zu reduzieren, daß die 

Turmerhöhung fortfallen und das Mittelſchiff niedriger werden 

ſollte, wodurch das Proportionsverhältnis nicht beeinträchtigt 

würde. Nach Zuſtimmung der Gemeinde und Genehmigung der 

Kath. Kirchenſektion verlangte die Gemeinde noch unmittelbar 

vor der Verſteigerung Ausführung des Planes III, ſo daß die 

Arbeiten nach Plan IVW und III vom 18. Mai 1833 zum Ausruf 
kamen. An Plan IV wurde nachträglich beanſtandet, daß die 

Kirche zu dunkel würde und daß durch die zwei Säulen— 

ſtellungen einem größeren Teil der Kirchenbeſucher die Sicht auf 

den Altar benommen würde; daß der Stil von Plan IV „gotiſch 

oder eigentlich deutſch“ (d. h. dreiſchiffig) ſei, von welcher Bau⸗ 
art in den Nachbarorten keine einzige Kirche ſei. Auch die 

Kath. Kirchenſektion beſtätigte in ihrer Genehmigung des Pla— 
nes III (1. Juni 1833), daß ihr dieſer Entwurf „in Hinſicht auf 

Planmäßigkeit der Verhältniſſe und auf äußere Form“ von vorn— 
herein als der empfehlenswertere erſchienen ſei. Maurermeiſter 

Dirr von Iffezheim übernahm die Ausführung der Arbeiten, 

die im Herbſt 1834 als meiſtermäßig gut ausgeführt von der 

Bezirksbauinſpektion begutachtet wurden. Ende September 

gleichen Jahres wurde die Kirche eingeſegnet. 

Für die Innenausſtattung hatte Moßbrugger am 

6. Juni 1834 Riſſe und Aberſchläge zu einem Hochaltar (in zwei— 

facher Planfertigung für einen Altar „nach römiſcher“ und einen 

„nach gotiſcher Art“) und Kommunionbank vorgelegt. Die Koſten 

für erſteren waren zu 961 fl. berechnet, während die Hof—⸗ 

domänenkammer nur die Koſten „für einen ganz ſchmuckloſen 

anſtändigen Hochaltar“, in gleicher Höhe, wie für Iffezheim, 

d. h. zu 120 fl. zu übernehmen ſich bereit erklärte, und erſt, nach⸗ 

dem der archivaliſche Nachweis für dieſe Baupflicht erbracht 

war (6. Februar 1835). Die Gemeinde ſchloß daraufhin mit
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Jodocus Wilhelm von Bezau einen Vertrag auf Her— 

ſtellung dreier Altäre, einer Kanzel und Taufſteins zu dem Ge— 

ſamtbetrag von 2350 fl. 
Peterstalse, früher Filiale von Oppenau, zuletzt durch 

einen Kapuziner paſtoriert, wurde durch die biſchöfliche Verord— 

nung vom 6. Juni 1801 zur Lokalkaplanei erhoben, die mit den 

vier Rotten Freiersbach, Bäſtenbach, Dottelbach und Rench 

eine Seelenzahl von 1500 hatte. Eine alte, kleine Kapelle war 

ſchon damals vorhanden, der Volksmund ſchätzte ſie 700, andere 

nur 200 Jahre alt. Sie war aber Ende des 18. Jahr— 

hunderts nicht nur ſehr baufällig, ſondern vor allem auch um 

mehr als die Hälfte zu klein geworden. Stadtſchultheiß Lich— 

tenauer hatte am 24. Januar 1791 an das Oberamt Oberkirch 

zu berichten, daß „die hintere Giebelmauer ſo lodernd und ge— 

fährlich ſei, daß ſchon bereits zwei große Steine daraus ins 

Langhaus heruntergefallen und die Decke desſelben durchſchlagen 

haben“. Eine Vergrößerung der bisherigen Kapelle ſei durch 

Verlängern und Verbreitern des Langhauſes möglich. Bau— 

pflichtig könne nur das Kloſter Allerheiligen ſein. Am 14. Auguſt 

1804 konſtatierte der gleiche Berichterſtatter „mit Schauder“, 

daß „der Einſturz der Kapelle nahe“ und unter Amſtänden 

Hunderte von Menſchen begraben würden; ſelbſt am Altare ſei 

der Pfarrer nicht vor Regen geſchützt. Durch Hofratsprotokoll 

vom 18. Oktober 1805 wurde die ſofortige Einrichtung oͤes Bad— 

hauſes in Peterstal zur Abhaltung des Gottesdienſtes ange— 

ordnet. Aber dagegen wurden vom Oberamt bezw. Pfarramt 

Oppenau Schicklichkeitsbedenten und Raumſchwierigkeiten gel— 

tend gemacht, von beiden Stellen aber auch „die lebensgefähr⸗ 

liche Baufälligkeit des feuchten, kleinen Loches, das man nicht 

Kirche nennen könne“, neuerdings beſtätigt. Im Badhaus, das 

der vielverzweigten Familie Fiſcher gehörte, laſſe ſich kein Got— 

tesdienſt halten, wegen der den Anſtand verletzenden Anſchick⸗ 

lichkeit dieſes Ortes, wie der Pfarrer eingewendet habe, wegen 

des geringen Raumes der dortigen (Bade-)Kapelle, die kaum 

ein Drittel der Ortsgenoſſen faſſe. In der kurfreien Winters⸗ 

zeit könnte der Gottesdienſt wohl in die Brunnenhaushalle ver— 

262 G.-L.-A. Bezirksamt Oberkirch. Verwaltungsſachen. Peterstal: 
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legt werden, in der Kurzeit aber in die Badkapelle, die nach 

Anſicht des Pfarrers aber räumlich ganz ungenügend ſei und 

neben der Badpromenade, infolgedeſſen zu genierlich liege. Es 
wurde deshalb der Bau einer proviſoriſchen Notlirche beſchloſ— 

ſen und durch Hofratsprotokoll vom 26. Nov. 1805 genehmigt. 

In dieſem Zeitpunkt tauchte aber auch der dringlich gewordene 
Plan eines Erweiterungs- bezw. Neubaues der Kirche in 

Oppenau auf und das Hofratskollegium war anfänglich ent— 

ſchloſſen, nur eine neue Kirche im Oppenauer Tal zuzulaſſen. 

Werde für die aus Oppenau ausgepfarrten Rotten in Peterstal 
eine neue Kirche gebaut, ſo ſei ein Erweiterungsbau in Oppenau 

nicht mehr nötig (1. Juli 1806), eine Auffaſſung, die Amtmann 
von Laſſolaye der Regierung raſch auszureden wußte. Es 

wurde jetzt nicht nur die künftige Ausführung der Kirchenver— 
größeerung der Mutterpfarrei genehmigt, ſondern auch die eines 

Neubaues, nicht mehr nur eines Proviſoriums in Peterstal, 

wofür Krämer in Malterdingen Riſſe und Aberſchläge fer— 

tigen ſollte. Am dieſe Zeit, alſo bald, nach dem Brand der 

Kloſterkirche in Allerheiligen, wurde auch ſchon über die Ver— 

teilung der dortigen Altäre, welche alle bis auf einen in einer 

andern Kirche verwendet werden könnten, auf verſchiedene 
benachbarte Pfarrkirchen verhandelt. Nach dem Gutachten des 

Pfarrers Lenz von Oppenau war „der Hochaltar ein präch— 

tiges Werk, ſowohl das Gemälde des Altarblattes, als auch die 

übrige Faſſung, aber durch Feuchtigkeit in ſeinem Werte, beſon— 

ders an der Vergoldung beeinträchtigt“. Auch die übrigen 

Altäre haben durch Waſſer beim Brand der Kirche ſehr ſtark 
gelitten. Der Johannes Baptiſta-Altar, ein kleines, aber wegen 

des Gemäldes artiges Stück, könnte nach Anſicht von Pfarrer 

Lenz, in der Kloſterkirche „zum Nutzen und zur Religioſität als 

Hochaltar verwendet werden, wenn man auf den Stein einen 
Tabernakel ſetzte. Für eine Winkelandacht wäre ein Altar hin— 

länglich.“ Die übrigen in Allerheiligen noch vorhandenen 

Altäre, und zwar ein Magdalenenaltar, ein Katharinenaltar, 

ein Altar der Apoſtelfürſten, waren in Ausſicht genommen für 

Oppenau, das für ein paſſendes Altarwerk 50 fl. anbot, für 

Peterstal, deſſen „armem Völkgen es ſehr zu gönnen wäre, 

wenn ihm eine der koſtbarſten Hauptbedürfniſſe zum catholiſchen



Die lirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 407 

Gottesdienſt, nämlich zwei Altär gratis aus einer Kirche zukom— 
men würde, welche von ſeiner Aufhebung parochus personatus 

des Orts war“ (Amt an Regierung 7. November 1806), und 

für Kippenheim. Infolge einer Verwechſelung der einzelnen 

Wünſche trat Kippenheim, deſſen Dekan Zehaczek um den Hoch— 
altar und zwei Nebenaltäre aus der Kloſterkirche nachgeſucht 

hatte, weil der eigene „Hohe Altar wirklich der ſchadhafteſte und 
baufälligſte iſt“, von ſeinem Anſpruch zurück, der Katharinen— 

altar kam daraufhin nach Oppenau, der Hochaltar, Apoſtel- und 

Magdalenenaltar nach Peterstal. 

Ein Bauplan lag zu Anfang 1807 noch nicht vor; das Ober— 

amt traute dem Baumeiſter Krämer, einem zwar „verſtänd— 

lichen, ſeine Kunſt ganz innehabenden Manne, nicht die Fertig— 

keit zu“, daß „ſeine ſchöne Plane vor die Bauern, noch viel 

weniger für ihre leeren Beutel taugen werden“, und hoffte, „daß 

das große, elegante, majeſtätiſche wie ſchönſte Bauwerk die ober— 

bauamtliche Cenſur paſſieren und mehr in local und beſonders 

die ärmlichen Verhältniſſe einpaſſend gemacht werde. Wenn 

nur der Hauptzweck, die Erbauung eines trockenen geräumigen, 

zugleich auch anſtändigen Betthauſes genannt Kirche erzielt wer— 

den kann, worin der Bauer ſeine religiöſen Handlungen nach 
dem Geiſt ſeiner Religion ausüben kann“ (2. Februar 1807). 

Die Mitte Februar 1807 vorgelegten Riſſe und Aberſchläge 

Krämers ſollten durch Landbaumeiſter Frommel einer an Ort 

und Stelle ſelber vorzunehmenden Prüfung unterzogen werden; 
die Reiſe des Gutachters, der anläßlich einer Anterſuchung der 

Stadtmauern von Oberkirch des Auftrages ſich zu entledigen ge— 

dachte, verzögerte ſich aber Monate lang; im Oppenauer Tal 

wurde man bereits unruhig; es bildeten ſich ſo viele „Unterlau— 
fungen, Spannungen, verſchiedene Meinungen und Raiſonne— 

ments, daß man mit Grund beſorgen mußte, der anfänglich be⸗ 
zeugte gute Wille würde ganz erkalten und damit die letzte 

Quelle zu den Ausſparungsmitteln verſiegen machen“. Die 

Auseinanderſetzungen drehten ſich einmal darum, welche Teile 

des ehemaligen Kirchſpiels an dem Peterstaler Neubau bau— 

pflichtig ſein und welcher der beiden Kirchenbauten zeitlich 

die Präzedenz erhalten ſollte. In einer gemeinſamen Einigung 

vom 5. Mai wurde die Baupflicht aller Pfarrgenoſſen an
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den Bauten in Peterstal und Oppenau einmütig anerkannt und 

weiter feſtgelegt, daß zuerſt in Peterstal, unmittelbar darnach in 
Oppenau gebaut werden ſolle. Es wurde aber auch verlangt, 

daß in Peterstal nur für 260 Familien eine Kirche entſtehen ſolle, 

an der alle koſtſpieligen, überflüſſigen Zieraten zu vermeiden 

ſeien und die Koſten ſich nicht auf mehr denn 7000—8000 fl. 

belaufen dürften. Als nun endlich im Spätherbſt 1807 ein neuer 

nach Frommels Weiſungen umgearbeiteter Entwurf vorlag mit 

einer Koſtenveranſchlagung auf 7945 fl., fand er Zuſtimmung 

der Gemeinde und die Bereiwilligkeit zur Koſtenübernahme, 

die Regierung, die ſich wohl bewußt war, daß ihr als Zehnt— 

herrſchaft und Nachfolgerin von Allerheiligen, wohl allein die 

Baulaſt zufiel, war ebenfalls ohne weitere Verhandlungen zu 

einem Beitrag von 1900 fl. erbötig, der aber nur „als guttats⸗ 

weiſe Leiſtung“ geſpendet wurde (23. April 1808). Die Bau— 

arbeiten wurden zwar ſchon am 16. März 1808 an Werkmeiſter 

Joſeph Hackert (oder auch Hacker) von Offenburg verſteigert, 

aber Riſſe und Baubedingungen lagen damals keine vor, erſtere 

waren überhaupt wochenlang nirgends zu finden. So ver— 

zögerte ſich der Baubeginn bis tief in den Sommer hinein und 

die Regierung mußte Ende Juni den gerade zur Kur in Bad 

Hub weilenden Generalmajor Vierordt erſuchen, „auäs— 
nahmsweiſe“ an einem gelegenen Tag nach Peterstal zu gehen 

und dort die formelle Abertragung der Bauarbeiten vorzu— 

nehmen. Am 21. Juni hat Vierordt dieſen Auftrag ausgeführt 

und am 14. Mai 1809 konnte das Oberamt die Fertigſtellung 

des Rohbaues melden und wiewohl alles an innerer Einrichtung 

noch fehlte, Einweihung und Ingebrauchnahme des Neubaues 

bis längſtens Michaeli in Ausſicht ſtellen. Im Juni ordnete 

Landbaumeiſter Frommel eine Reihe Abänderungen und Kor— 

rekturen an. Die Gemeinde war nicht ſo einmütig mit dem 

Neubau zufrieden, vielmehr beſchwerte ſie ſich, daß ſie mehrere 

hundert Gulden für ſich zum Teil widerſprechende Gutachten 

habe zahlen müſſen; bei freier Wahl des Baumeiſters aber in 

jedem Falle eine ſchönere und nicht im Berge ſteckende Kirche 

erhalten hätte. Auch die Koſtentilgung machte zuletzt um ſo 

größere Schwierigkeiten, als auch der herrſchaftliche Beitrag
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lange Zeit nicht vollſtändig überwieſen werden konnte, für das 

Oberamt deutliche Anzeichen, „wie ganz ungeeignet der jetzige 

Zeitpunkt ſei, an die weitergehende Erweiterung der Kirche von 

Oppenau zu denken“. 

Philippsburgs“. Die Kirche brannte 1799 bei der 

Beſchießung der Stadt durch die Franzoſen nieder. Nur die 

Stockmauern waren ſtehen geblieben; eine Zeitlang auch noch 
die Decke, die aber nach und nach abſtürzte. Der Wiederaufbau 

liez jahrelang auf ſich warten, und zwar hauptſächlich, weil die 

Kurfürſtl. Badiſche Kirchenkommiſſion den für den Chor bau— 

pflichtigen, recht wohl leiſtungsfähigen Heiligenfond nicht be— 

laſten, wohl aber die Gemeinde ſekundär dafür in Anſpruch 

nehmen wollte, unter dem Vorgeben, daß von den Brandgeldern 

der Kirche nichts zugefloſſen ſei. Der II. Senat des Großh. 

Badiſchen Hofrates erſuchte die Kirchenkommiſſion in recht ein— 

dringlicher Form am 9. Juni 1807 um endliche Entſchließung 

und noch deutlicher äußerte ſich das Amt Philippsburg in einer 

Vorſtellung vom 16. Juni an die gleiche Adreſſe: „Durch 8 Jahre 

ſtehet dahieſige Kirche durch das Bombardement zerbrennt, doch 

aber noch mit brauchbarem Mauerwerk, ohne Wiedererbauung. 

Einem Halbblinden leichtet der Schaden hervor, der daraus für 

die Baupflichtigen zu reſultieren hat, wenn der Bau nicht ohn— 

verweilt vorangeht und das Mauerwerk auch noch einen Winter 

zur Beförderung ſeiner Vermoderung tragen ſoll. Da nun von 

nahe und ferne dem Amtsvorſtand nachgeſagt werden will, es 

ſeye nur aus Langmuth und Gleichgültigkeit ſeiner Seits, dieſes 

Bauwefen in ſeinen Ruinen zu belaſſen und ſolche Nachſagen für 

die religiöſe Denkart deſſelben widrige und empfindliche Ein— 

drücke machen, ſo hielt ſich derſelbe berechtigt, dem Stadtrat die 

Auflage zu erteilen, per Deputation bei Großh. Hofrath in 

Mannheim die befördernde Stelle zu erfahren. Als ſolche wurde 

Kath. Kirchenkommiſſion genannt. Ob eine ſolche Zögerung bei 

einer hohen Kath. Kirchenkommiſſion nur möglich ſei, über— 

ſchreitet unſer Begriff. Iſt es die Abſicht einer ſolchen Landes⸗ 

263 Erzb. Archiv. Philippsburg: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Be⸗ 
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Heft 1. Vgl. auch Kunſtdenkmäler Badens IX. 2, 301.



410 Sauer 

herrl. Verſammlung, die Heiligenfonds gegen ihre Beſtimmung 

immer mehr anwachſen zu laſſen, ohne ſie zu dem eigentlichen 

Gebrauch verwenden zu wollen, ſo verliert dieſe Abſicht ihren 

Grund dafür ganz, wo die Stadt offen anerkannt hat, daß ſie in 

subsidium für die Bedürfniſſe der Kirche hafte, wenn der gegen 

17000 fl. ſtarke Heilige verarmen ſoll.“ Dieſer freimütige Appell 

hatte eine überraſchende Wirkung, ſchon am 30. Juni bezw. 

27. Juli (Nr. 5620) verwilligte die Kath. Kirchenkommiſſion zum 

Chorbau 4000 fl. aus dem Heiligenfond, worauf das Bezirksamt 

(6. Juli) die ſofortige Inangriffnahme dieſer Arbeiten in Aus— 

ſicht ſtellte und beim Großh. Geh. Finanzrat um Genehmigung 

zum gleichzeitigen Beginn derjenigen am Langhauſe nachſuchte, 

wofür das Domänenärar baupflichtig war. Pläne lagen ſchon 

ſeit längerem bei der Kath. Kirchenkommiſſion; anſcheinend hatte 

der „verlebte Obriſt“ Schwarz von Bruchſal ſie noch ver— 

fertigt. Auf ihn ging jedenfalls der Vorſchlag zurück, die Sakriſtei 

von der bisherigen Stelle weiter zurückzuverſetzen, „durch 

Porten mit der Kirche in Verbindung zu bringen und den beiden 
hinteren Ecken gebrochene Form zu geben“. Schwarz verfolgte 

mit dem Vorſchlag der Sakriſtei-Verlegung das Ziel, dem 

„Dachſtuhlbau des Chores eine reguläre Richtung mit dem 

Langhaus zu geben“. Der Sohn des „Obriſten“, Baumeiſter 

Schwarz wurde, nachdem die Regierung, 19. April 1808, die 

Wiederherſtellung des Chores, Turmes und der Sakriſtei ge— 

nehmigt und den unverweilt vorzunehmenden Baubeginn nach 

den bauamtlichen Vorſchlägen angeordnet hatte, mit der weiteren 

Planbearbeitung, der Arbeitsvergebung und der Bauleitung 

betraut. Meinungsverſchiedenheiten beſtanden noch bezüglich der 

Chordecke; nach dem Riß und Uberſchlag ſollte ſie anſcheinend 

flach werden; der Stadtrat wie auch Schwarz wünſchten Wieder⸗ 

herſtellung der früheren Wölbung, die auch durch die Wand— 

pilaſter verlangt wurde, allerdings höher zu ſtehen kam. Einen 

Vermittlungsvorſchlag machte Schwarz: „Um die hieſige als 

eine Stadtkirche herzuſtellen, können wegen der in der Kirche 

befindlichen Pilaſter andere Verzierungen durch ein korinthiſches 

Geſims geſchehen, daß dieſelben unbeſchadet beſtehen können“ 

(14. Mai 1808); mit dem Bildhauer und Stukkateur Joh. Adam
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Günther von Bruchſal wurde darauſhin (15. Juni) ein Ak— 

kord abgeſchloſſen: „um den inneren Chor herum ein ſchönes 

korinthiſches Geſims ſamt Fries und Architrav in allen ſeinen 

Gliedern, wie der Plan, nämlich oben einen Karnies, dann eine 

Hangplatte, Zahnſchnitt, Ochſenaugen, Perle uſw, den Fries 

glatt, den Architrav mit Blättlein und Karnies abgeteilet durch 

Perle, rein in Gips zu ziehen, edel zu verzieren und einzuſetzen, 

auch ſtatt der unbrauchbaren korinthiſchen pilaſter Kabitäle vier 

neue geſchmackvollere zu fertigen, anzuheften und ſchön auszu— 

führen, alles um 330 fl“. Der Geſamtkoſtenbetrag wurde in 

endgiltiger Fertigung auf 14 433 fl. berechnet. Im Juni 1808 

übernahm Zimmermeiſter Ottinell von Heidelberg mit Maurer— 

meiſter Abel die Arbeiten. „Die Stockmauern ſollten bis auf 

den geſunden Stein abgebrochen werden, auch die Gewölbereſte 

im Chor bis auf ihre Widerlager; Mauern und Leſinen müſſen 

beſtehen und in Gips verputzt werden. Das Chor muß mit an— 
ſtändigem Plavon verſehen, verrohrt, in Gips verputzt werden. 

Das ganze äußere Chor ſamt Sakriſtei iſt bis unter das Dach 
mit gelblicher, nicht harter Ockerfarbe zu ſtreichen; das Innere 

zweimal ſchön zu weißeln nebſt perlfarbenem Sockel.“ Die Ar⸗ 

beiten wurden nach einer Beſchwerde der beiden Anternehmer 

von Mitte Juli 1809 dadurch verzögert, daß Günther ſehr 

ſäumig ſeinen Stukkatur-Auftrag betrieb und bis dahin „noch 

niemand geſtellet habe als zwei nacheinander gefolgte Geſellen, 

die beide wieder fortgeloffen, ohne daß das Geſchäft einen rich— 

tigen Amtrieb erhielt“. Im Oktober 1809 wurde die Kirche aber 

doch als meiſtermäßig ausgeführt von Schwarz begutachtet. 

Zur Anſchaffung der Inneneinrichtung hatte ſchon im Som— 

mer 1808 eine ſtadträtliche Kommiſſion in der Karmeliterkirche 

zu Heidelberg Hoch- und zwei Nebenaltäre nebſt Kanzel und 

drei Glocken, und in der dortigen Franziskanerkirche die Orgel, 

Kirchen- und Beichtſtühle als für den eigenen Kirchenbau geeig— 

net ausgeſucht. Aber die Kirchenökonomie der Bad. Regierung 

fand es (5. Auguſt 1808) doch „wünſchenswert, daß, damit die 

neue Pfarrkirche durch keine geſchmackwidrige unpaſſende, mit 

dem reineren Sinn für das Gute und Schöne gar gern in lautem 

Widerſpruch ſtehende Kloſter-Kirchen-Meubles entſtellet werde,
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zum wenigſten der Hohe Altar und die Kanzel nach einem ein— 

fachen, die Würde und Erhabenheit jedoch genügend ausſprechen— 

den Plane in neuerem Geſchmacke gefertigt werde, um ſo mehr, 

als es zur inneren Verſchönerung einer Stadtpfarrkirche diene“. 

Baumeiſter Schwarz wurde zur Anfertigung von Entwürfen für 

die beiden Gegenſtände angehalten. Kurz vorher hatten der 

Stadtpfarrer und Bürgermeiſter, durch Kirchenrat Brunner auf— 

merkſam gemacht, die drei großen und ſchönen Altäre und die 

zwei Beichtſtühle und Kanzel in der Hofkirche zu Ettlingen 

angeſehen und durchaus ſchicklich und brauchbar gefunden, auch 

bei mündlicher Vorſprache in Karlsruhe einen ziemlich günſtigen 

Beſcheid über den Preis erhalten; dann kam aber der den ganzen 

Plan umſtoßende Erlaß vom 5. Auguſt, dem aber auch nicht 

entſprochen wurde, denn die Abteilung Kirchenökonomie der 

Großh. Bad. Regierung, ſprach am 23. Juni 1809 die Ge⸗ 

neigtheit aus, den Hochaltar (zu 250 fl.) nebſt den beiden Sei⸗ 
tenaltären (à 50 fl.) und den Windfängen (um 11 fl.) aus der 

Lyzeums- bzw. Jeſuitenkirche zu Baden zum Gebrauch der 

dortigen Kirche zu überlaſſen und Kirchenrat Brunner ſagte jede 

Anterſtützung zu für den unter allen erdenkbaren Sicherungs— 

maßnahmen vorzunehmenden Abbruch und Wegtransport der 

Altäre. In der Zeit vom 10. bis 25. Juli wurden die Altäre 

abgebrochen und nach Philippsburg verbracht; auch 9 Kanon— 

tafeln und 1 Meßpult wurden aus der gleichen Kirche über— 

nommen. Die Bemühung um dieſe alten Ausſtattungsſtücke war 

ausſchließlich das Werk des Dechanten und Stadtpfarrers Staff— 

linger, dem der Oberbürgermeiſter in Philippsburg und in der 

Kirchenökonomie Kirchenrat Brunner entſchieden ſekundierten, 

zum großen Leidweſen des Architekten Schwarz, der von dieſem 

alten „geſchmackloſen Zeug“ nicht viel wiſſen wollte. „Wäre 

der Herr Dechant nicht mit im Spiel und am meiſten dabei be— 

ſchämt, und der Oberbürgermeiſter ſtände allein, würde ich nicht 

ruhen, bis der Altar wieder vor der Kirche draus wäre. Anter— 

ſtützen würde mich eine unparteiiſche Baukommiſſion.“ (23. Aug. 

1809). Allerdings ſollte die Ausführung des von Schwarz im 

Juni vorgelegten Entwurfes zu einem neuen Hochaltar nicht 

weniger als 1836 fl. koſten, und, „wenn die Figuren auf dem
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Frontiſpicio ſowie die zwei Heiligen in den Niſchen noch um— 
gangen werden“, 408 fl. weniger. Für die Wiederherſtellung 

des um 250 fl. erworbenen Badener Altares hatte Bildhauer 

Saß von Bruchſal zunächſt 1102 fl., bei einer zweiten Koſten— 

berechnung im November 1809 1285 fl. gefordert, Vergolder 

Lutz von Mannheim erſt 730 fl. und bei einer Verſteigerung der 

Arbeiten 650 fl. Im Oktober 1809 war der Altar in der Kirche 

bereits aufgeſtellt, und „wirkte“, nach dem Arteil des Bezirks— 

amtes, „wenn auch nicht modern, ſo doch in daſiger Kirche ſchön“ 

und fand allgemeine Zuſtimmung. Die Kanzel wurde neu an— 

gefertigt (1810) von Saß um 290 fl.; ſie erhielt eine „grün— 

lechte Faſſung wie der Hochaltar und eine Darſtellung der Auf— 

erſtehung Chriſti mit vergoldetem Gewand und einer rot 

laſierten Draperie auf die Rückwand“. Die zwei von Baden er— 

worbenen Nebenaltäre in Gipsmarmor hätten mehr Reſtau— 

rierungskoſten verurſacht als die Neufaſſung der „nicht zu ver— 

achtenden zwei Altarbilder“; ſo wurde Bildhauer Lutz mit der 
Herſtellung neuer Altäre nach der Zeichnung von Schwarz be— 

traut (März 1810); die Anfertigung eines Taufſteines, um die 

ſich auch Joh. Adam Günther mit zwei Entwürfen beworben 

hatte, wurde im Oktober 1810 an Saß vergeben. Zu Oſtern 1810 

konnte die Kirche bezogen werden. Die Faſſade mußte 

zum Teil wieder neu hergeſtellt werden. Sie ſtellt eine hohe 

ſchmale Schauwand dar, durch vier Pilaſter auf hohem Sockel 

gegliedert und oben durch einen ſteilen von zwei Pilaſtern ein— 

gefaßten Giebel abgeſchloſſen. In der Giebelniſche eine Imma— 

culata; ſeitlich der Giebelfelder auf hohem Piedeſtal die Figuren 
der Apoſtelfürſten; über dem Portal das Wappen Speier— 

Weißenburg⸗-Hutten vom Jahre 1755. Hinter der Faſſade er⸗ 

hebt ſich der oktogonale in einer Haube endende Glockenturm. 

Das Innere der Kirche zeigt eine weite Raumwirkung und 

harmoniſche Ausſtattung. 

Plittersdorf?“*. Der Ort war 1780 von der Mutter⸗ 

kirche Ottersdorf losgelöſt worden und hatte eigene Pfarrechte 

264 Erzb. Archiv. Plittersdorf: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Ober— 
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(Zugang 1909 Nr. 36).
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erhalten. Die bisherige Kirche, mehr einer Kapelle gleichend, war 
nach den franzöſiſchen Verwüſtungen von 1689 nur langſam wie— 

der hergeſtellt worden. Der Turm ſtand noch 1732 als Ruine 

da, ſo daß der Amtmann von Schwarzach eine Wiederherſtellung 

„zu Stellung ihrer Uhr, auch ſüglichen Henckhung der Glockh“ 
dringlich verlangte. Der Wiederauſbau ſcheint nur ſehr ſum— 

mariſch vorgenommen worden zu ſein, denn der Turm wurde 1753 
ſchon wieder als „ſehr ruinös“ bezeichnet und 1760 inſtand 

gebracht. Eine Erweiterung erfuhr die Kirche in den 70er Jah— 

ren als Vorausſetzung für die Zuweiſung der pfarrechtlichen 

Selbſtändigkeit. Aber ſchon 20 Jahre ſpäter brach der Rhein ſich 
einen neuen Lauf unmittelbar durch den Ort, ſo daß über 50 Häu— 

ſer abgebrochen werden mußten. Im Juni 1797 beantragte der 

bautechniſche Sachverſtändige Major Vierordt unverzügliche 

Niederlegung auch des Kirchengebäudes. Bezeichnend für die 

damaligen Zuſtände iſt die Tatſache, daß man von irgend einer 

Hilfsaktion zu Gunſten der ſchwerheimgeſuchten Gemeinde nicht 

ein Wort vernimmt. Bis dahin einer der wohlhabendſten 

Riedorte, war Plittersdorf in wenig Jahren bettelarm gewor— 

den; ein großer Teil ſeiner Gemarkung war im Rhein ver— 

ſchwunden; die Häuſer mußten aus eigenem wieder aufgebaut 
werden, dabei hatte die Bevölkerung alles aufzubieten, um 

dem weiteren Vorrücken des Stromes Halt zu gebieten. Eine 

Kirche ſollte ſie erſt nach 40 Jahren wieder bekommen. Es 

muß hervorgehoben werden, daß das Oberamt alles aufbot, 

der Gemeinde den Bau eines neuen Gotteshauſes zu ermög— 

lichen. In Karlsruhe aber und beſonders im Katholiſchen 

Kirchendepartement und ſeinen verſchiedenen Fortſetzungen blieb 

man gegen jeden Hilferuf ſtumm. Pfarrer Müller drängte 

ſchon 1798 auf Wiederaufbau der Kirche, aber der Zeitpunkt 
war denkbar ſchlecht gewählt, weil damals noch gar nicht ſicher 

war, ob ſich der Ort auf die Dauer gegen das Andrängen des 
Waſſers werde halten können. Ein wenig geräumiges durchaus 

unpraktiſches Haus war als Notkirche zunächſt eingerichtet 

worden; es war aber 1801 ſchon am Einſtürzen. Am 

18. Dezember 1802 erklärte ſich das Hofratskollegium bereit, 

die dem Urar zufallende Baupflicht am Chor zu erfüllen und 

auch das nötige Bauholz zur Verfügung zu ſtellen, wenn die
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Gemeinde die Baulaſt am Langhaus und Turm deficiente 

fabrica zu tragen imſtande und bereit ſei. Die Bitte um Ge— 

währung eines unverzinslichen Darlehens aus kirchlichem Ver— 

mögen wurde von der Katholiſchen Kirchenkommiſſion nach 

langem Hinhalten abgeſchlagen. Im Sommer 1804 mußte der 

Gottesdienſt in die Zehntſcheuer verlegt werden. Aber ſchon 
unterm 8. September 1804 beklagte ſich der Pfarrer in ſehr 

draſtiſchen Schilderungen über die hier herrſchenden unwür— 

digen Zuſtände, über das Heer von Spatzen, das ſich an— 

dauernd in dem Bau aufhalte, über „das perpendikulariſche“ 
Herabfallen des Vogelkotes auf den Altar, über die völlige 

Dunkelheit am Altar, ſo daß er nur mit der Kerze in einer 

Hand den Text der Meßformulare leſen könne. Im Winter 

wurde es noch ſchlimmer; bei Regenwetter war eine Celebra— 
tion überhaupt nicht möglich und der Schnee lag im Innern ſo 

tief wie draußen. Eine halbwegs befriedigende Herrichtung 
dieſer Scheuer hätte nach Berechnung Vierordts über 1000 fl. 

gekoſtet. „Auf 100 Stund Wegs ſei keine ſchlechtere Stallung 

anzutreffen, als jene Scheuer, worin in Plittersdorf Gottes— 

dienſt abgehalten wird“, meinte 1808 das Oberamt. Zu irgend— 

welchen Auſwänden war die bettelarme Gemeinde, die in dieſen 
Jahren auch das kaum 40 Jahre alte Pfarrhaus zurückverlegen 
mußzte, gänzlich unfähig; aber auch alle Bitten um irgendwelche 

öffentliche Hilfe wurden kalt und glatt abgeſchlagen. Nur nach 
langen Bemühungen erreichte Pfarrer Müller es, daß der Ge— 

meinde Plittersdorf aus der Hinterlaſſenſchaft des 1805 in 

Bühlertal verſtorbenen Pfarrers Burkart Deimling, die aus⸗ 

drücklich für Unterſtützung dürftiger Pfarrkirchen der mittleren 
Markgrafſchaft beſtimmt war, 1200 fl. zugewieſen wurden. 

Anterm 15. September 1809 legte General Vierordt durch 
ſeinen Neffen Architekt W. Vierordt gefertigte Riſſe und 

Aberſchläge zu einer dreiſchiffigen ſtreng klaſſiziſtiſchen Kirche 

in einfachen Formen vor, deren Aufführung 7879 fl. koſten 

ſollte. Aber da der Koſtenanteil der Gemeinde weit über ihre 

Kräfte ging, blieb alles beim alten. Pfarrer Müller ſtarb 1813, 

nachdem er ſich den Todeskeim in dem feuchten Stall der 
Notkirche geholt hatte. Das Murgkreisdirektorium ſtellte jetzt 

wieder allen Ernſtes wie all die Jahre her ſchon das Anſinnen,
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die Pfarrei eingehen zu laſſen. Dazu kam es freilich nicht; 
vielmehr wurde die Zehntſcheuer 1814 einigermaßen nach den 

Vorſchlägen von Vierordt junior hergerichtet. Man hört jetzt 

erſt wieder von Kirchenklagen aus Plittersdorf im Jahre 1832; 

die Seelenzahl war auf über 800 gewachſen und der Raum in 

der Notkirche ganz unzureichend. Anterm 17. Juli 1833 

wurde die Gemeindevertretung in einer nach Karlsruhe gerich— 

teten Vorſtellung ſehr bitter: „die Großh. Hofdomänenkam— 

mer bezieht nun ſchon ſeit etlichen 40 Jahren den ganzen Zehn— 

ten der hieſigen Gemarkung und hat ſeit dieſer Zeit nach ge— 

ringem Anſchlag die Summe von 48 000 fl. bezogen und zum 

hieſigen Kirchenbau noch nicht einen Pfennig geleiſtet. Man 

gebe der Gemeinde den alten Kirchſpielszehnten nur auf 10 Jahre, 

ſo will dieſelbe den Kirchenbau allein und ohne Beitrag vol— 

lenden .. .. bleibt aber die Baulaſt der ganzen Kirche auf der 

Gemeinde erliegen, ſo heißt dies ſoviel, als: ihr bleibt in der 
Zehntſcheuer und wenn dieſe einmal zuſammenfällt, ſo habt ihr 
ja noch ſoviel gemeinheitlichen Grund und Boden, um unter 

dem blauen Himmelsgewölbe eure Religion ausüben zu kön— 
nen.“ Aber auch diesmal halfen die Klagen nicht weiter und 

im Frühjahr 1834 erklärte ſich die Gemeinde bereit, ihren Koſten— 

teil zu übernehmen. Moßbrugger legte noch im gleichen 

Jahr einen auf 13000 fl. berechneten Riß vor; und am 
30. Oktober 1835 wurde die Arbeit an Maurermeiſter Dürr 

verſteigert, und am 12. Januar 1836 wurde auch der Kirchen— 
behörde der ſchon 1834 von Prof. und Bauinſpektor Moß— 
brugger in Raſtatt gefertigte Riß zur neuen Kirche zuge— 

ſtellt. Er war für einen dreiſchiffigen romaniſchen Bau an— 

gelegt, entſprach aber in vielen Punkten nicht den Wünſchen 

des Ordinariats; der Chor ſtand in gar keinem Verhältnis zu 

dem viel zu langen Schiff. Die Seitenſchiffe waren zu nieder 

und das Kirchendach zu flach. Den Kindern war nur ein Raum 

vor den Nebenaltären zugewieſen, ſo daß ſie nie nach dem Altare 

hätten ſehen können. Der Chor war polygonal angelegt. Im 
faſt ungegliederten, leeren Weſtgiebel war eine kleine Roſette 

eingezeichnet. Ein wenig hoher Faſſadenturm zeigte gleich über 

dem Dachfirſt eine halbhohe doppelgekuppelte Schallöffnung 

und unter dem Helmanſatz eine Altane mit Rundbogen-Balu⸗
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ſtrade. Auf die Vorſtellungen des Ordinariates (15. Januar) 

kam von der Katholiſchen Kirchenſektion die weiſe Antwort, „daß 

die Fundamente ſchon gegraben ſeien und man daher um ſo 

weniger von der Ausführung dieſes Baues nach den genehmig— 

ten Riſſen abgehen könne, als die dagegen geltend gemachten 

Bemerkungen nicht hätten überzeugen können. Die Kirche ſei 
in altdeutſchem Bauſtil gehalten, daher dreiſchiffig und ſpreche 

den kirchlichen Charakter eines zur öffentlichen Gottesverehrung 

beſtimmten Gebäudes weit herrlicher aus als ein mehr einer 
Zehntſcheuer oder Kornhalle gleichendes Viereck.“ Dabei blieb 

es; im Mai dieſes gleichen Jahres legte man den Grundſtein 

und am 6. November 1838 beging man die Feier der Einſeg— 

nung. Schon im Juni letztgenannten Jahres war ein Akkord 

mit Profeſſor und Maler Booz von Raſtatt auf Herſtellung 
dreier Altarbilder, der Verklärung Chriſti, der Verkündigung 

Mariä und des hl. Wendelinus um 660 fl. abgeſchloſſen worden. 

Pülfringen?“e. Die Kirche befand ſich im 2. Dezen⸗ 

nium des 19. Jahrhunderts in einem ſtark verwahrloſten Zu— 

ſtand. Nach einer Anzeige des Ortsvorſtandes beim Kreis— 

direktorium war das ohne Firſtziegel daſtehende Dach in einer 

ſo erbärmlichen Verfaſſung, daß das Waſſer überall in das 

Innere drang und Ziegeln gelegentlich während des Gottesdien— 

ſtes auf die Kirchenbeſucher fielen. Gleich kläglich war es mit 

den Fenſtern beſtellt, ſo daß der Gottesdienſt faſt nicht mehr in 

der Kirche gehalten werden konnte. Die Baupflicht war nach 

einer Feſtſtellung des Kreisdirektoriums (21. Mai 1811 durch 
gerichtliche Arteile vom Jahre 1742 für die ganze Kirche außer 

dem Turm der Abtei Amorbach auferlegt. Da deren Rechts— 

nochfolgerin, die Leiningiſche Standesherrſchaft, dieſe Laſt ab— 

lehnte, wurden zunächſt lange Verhandlungen, ohne jedes prak— 

tiſche Ergebnis, geführt. Im Jahre 1828 war der Turm in ſo 

ſchlechtem Zuſtand, daß drei Knaben beim Läuten durch herab— 

fallende Steine beinahe erſchlagen wurden. Seine Schließung 

und Niederlegung ſchien ernſtlich geboten, doch ſtand er noch 

im Jahre 1841 und war damals wirklich dem Einſturz unmittel— 

265 Erzb. Archiv. Pülfringen: Kirchenbauſachen, und Pfarrarch: 

Kirche. — G. L.⸗A. Bezirksamt Walldürn. Verwaltungsſachen. Pülfringen: 

Kirchenſachen. Faſz. 357/360. (Zugang 1908 Nr. 99). 
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bar nahe. Im Anſchluß an die amtliche Erörterung der Turm— 

frage wurde auch wieder der Zuſtand der Kirche lebhaft be— 
ſprochen. Das Kreisdirektorium machte (11. März 1829) der 

Fürſtl. Leiningiſchen Domänenkanzlei die Auflage, zur notwen— 
digen Erweiterung der um ein Drittel zu kleinen Kirche alsbald 

die Einleitung zu treffen. Dieſe Notwendigkeit wurde aber nicht 

anerkannt, ſo daß Bezirksbaumeiſter Thiery von Heidelberg 

eine Anterſuchung des Sachverhaltes vornehmen mußte. Sein 

Gutachten vom 11. Mai 1829 ging dahin, daß die Raumver— 

hältniſſe der alten Kirche tatſächlich viel zu beſchränkt ſeien und 

bei den Terrainverhältniſſen nur ein Neubau in Frage kommen 
könne. Trotzdem die Standesherrſchaft alsbald zur Vorberei— 

tung eines ſolchen aufgefordert wurde, mußte die Kath. 
Kirchenſektion am 26. Februar 1831 die Forderung nochmals 

erheben. Die Leiningiſche Herrſchaft legte dagegen den üblichen 

Rekurs ein, der durch das Miniſterium des Innern wie das 

Staatsminiſterium zurückgewieſen wurde. Ein Gutachter um den 

anderen (auch Oberbaurat Hübſch) mußte ſich mit der Frage nach 

der Notwendigkeit eines Kirchenneubaues befaſſen. Aber „trotz 

aller Entſcheide erfolgte“, wie das Pfarramt am 15. Oktober 

1835 klagte, „nichts. Nach Einſicht der Akten ſuche die Fürſt— 
liche Domänenkanzlei dieſes Bauweſen in die Länge hinaus aus— 

dehnen zu wollen“. Der baupflichtigen Herrſchaft kam im rich— 
tigen Moment eine Verfügung der Anterrheinkreisregierung vom 

23. Mai 1837 zu Hilfe, wonach die bisherige Kirche räumlich 

vollſtändig ausreiche und die Schulkinder im Chor hinreichend 

Platz hätten. Dieſe Auffaſſung wurde freilich vom Gemeinderar 
alsbald ſcharf zurückgewieſen mit dem Bedeuten, daß im Chor 

beſtenfalls 25 Kinder von 100 untergebracht werden könnten, 

alle andern aber vor den Altären, in Gängen und auf Treppen 

herumſtehen müßten. Auch das Miniſterium des Innern teilte 

die Anſicht der Kreisregierung nicht und ordnete einen ſofor— 
tigen Neubau an. Dagegen wieder Rekurs, der in allen In— 

ſtanzen abgewieſen wurde. Jetzt erſt wurde von der Herrſchaft 
ein Plan vorgelegt, der aber nur eine Verlängerung des Schiffes 

der alten Kirche vorſah (2. Februar 1839). Die Gemeinde 

lehnte dieſen Ausweg als gänzlich unmöglich ab (3. Juni 1840), 

weil die Fundamente vom bisherigen Chor und Langhaus völ—
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lig gewichen ſeien, ſo daß der Bau von keiner längeren Dauer 

mehr ſein könnte, zudem würde das Langhaus viel zu ſchmal. 

Auch die zum Gutachten aufgeforderte Bezirksbauinſpektion 

Wertheim ſtimmte (12. Juni 1840) dieſer Auffaſſung vollſtän⸗ 

dig bei und legte dar, daß das Projekt der Kirche eine völlige 
Verſchiebung guter Verhältniſſe bringe, und doch nicht genügend 

Raum ſchaffe, ſomit die koſtſpieligſte Art der Vergrößerung 
wäre. „And von der Leiningiſchen Domänenkanzlei iſt es kaum 

zu begreifen, wie ſie auf einen ſolchen Vorſchlag einzugehen 

ſich verleiten laſſen konnte.“ In der Leiningiſchen Domänen— 

kanzlei wirkte dieſer Appell diesmal auffallend raſch; ſchon am 

24. Februar 1841 konnten neue Pläne vorgelegt werden, die 

offenbar von Baumeiſter Steinwarz herrührten. Auch der 

DTurm, für den die Gemeinde die Baupflicht hatte, war dabei 
berückſichtigt, und zwar auf Wunſch der Gemeinde mit etwas 

mehr Aufwand, ja mit ſolcher Opulenz, daß ſeine Koſten auf 

18 279 fl. berechnet waren. Der Architekt hatte freilich auch 
die Emporentreppen, die ſich mittels offener Galerie nach der 

Turmhalle öffnen ſollten, in den Turm eingerechnet. Gegen 
dieſe ungebührliche Ausdehnung ihrer Baulaſt erhob die Ge— 

meinde allerdings ſofort Einſpruch (9. März 1841); in dem 
neuen Plan hatte ſie weiter noch die Richtung des Neubaues 

zu beanſtanden, inſofern der Eingang nach einem kleinen Gäß— 

chen, in die unmittelbare Nähe von Häufern und Miſthöfen zu 

liegen käme. Auch Bezirksbauinſpektor Moßbrugger war mit 
dem eingereichten Riß nicht einverſtanden (29. März 1841); er 

fand die Anlage des Turmes viel zu opulent und den Einbau 

der Emporentreppen mit durchbrochenen Galerien eine unge— 
rechte Belaſtung der Gemeinde; dafür ſei das Langhaus wie— 

derum zu klein, indem 55 Plätze zu wenig vorhanden ſeien. 

Die von Hofbaumeiſter Brenner alsbald vorgenommenen 

Abänderungen (7. Juni 1841) bezogen ſich auf einige unweſent— 

liche Einzelheiten; beibehalten aber blieb die Lagerichtung der 
Kirche, das Ausmaß des Langhauſes und der alte Chor, der als 

genügend groß bezeichnet wurde. Dagegen verwahrte ſich nun 

wieder die Gemeinde. And als eine Tagfahrt, die zu einem 
Ausgleich der ſich gegenüberſtehenden Anſchauungen führen 

ſollte, keine Einigung brachte, ordnete die Regierung des Anter— 

27*
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rheinkreiſes, von der Berechtigung der Wünſche der Gemeinde 

überzeugt, Vorlage neuer Pläne, insbeſondere für den Chor 

an (24. Mai 1842). Damit war die Frage eines Kirchenneu— 

baues, die volle drei Jahrzehnte ſchon durch Berge von Akten 

gelaufen war, in das entſcheidende Stadium gerückt. Am 

6. September 1843 konnte das Pfarramt die Riſſe und 

ſämtliche Akten dem Dekanat zur Weiterleitung an die Kirchen— 
behörde zugehen laſſen; letztere bemängelte zwar in der Zuſchrift 

an den Kath. Oberkirchenrat hauptſächlich die ungerechtſertigte 

Belaſtung der Gemeinde (22. September 1843), dadurch, daß 
eine Baulaſt an Teilen des Gebäudes ihr zugeſchoben werde, 

welche den Kirchenbaupflichtigen zukomme, indem durch An— 

bringen des Turmes an der Faſſade die für den Turm bau— 
pflichtige Gemeinde auch das Portal und die an der Faſſade 

vorgeſehenen Kirchentüren übernehmen müſſe. Durch Ver— 
legen der Seitenportale an die Faſſade werde ein unſchönes 

Verhältnis erzielt, auch reiche die Emporbühne nicht aus. Es 

müſſe daher beantragt werden, die Riſſe noch einmal durch die 

Oberbaudirektion prüfen zu laſſen. Die Antwort des Oberkir— 

chenrates (13. Oktober 1843) lautete ablehnend: eine Prüfung 

durch die Oberbaudirektion erübrige ſich, da der Amfang der 

jeweiligen Baupflicht durch die Adminiſtrationsbehörde ſeit 

Jahren feſtgeſetzt ſei. Der Bemängelung der Sakriſtei und 

Seitentüren könne leicht abgeholfen werden. Der Entwurf für 

Turm und Sakriſtei hatte NMoßbrugger, die für das Lang⸗ 

haruus und Chor Brenner von Amorbach gefertigt. Am 
14. April 1846 wurde der Grundſtein gelegt und im Dezember 

ſchon war der Rohbau fertig; das Dekanat ſuchte daher nach, die 

Kirche ſchon jetzt nach einfacher Einſegnung benutzen zu dürfen, 
um die Gemeinde für den Winter aus der ungeſunden Notkirche 

herauszubringen. „Eingetretener Hinderniſſe“ wegen fand die 

Benediktion aber erſt am 14. November 1847 ſtatt. Anerfreu— 

lich an dem Bau macht ſich der ohne richtige Gliederung und 

ohne gute Verhältniſſe übermäßig hoch geſtreckte Faſſadenturm 

und im Innern die ſehr breite Chorrückwand, deren nackte Leere 

auch durch den ſpäteren Hochaltar nicht genügend verdeckt wer— 

den konnte. Die Altäre waren zum Teil aus der alten Kirche 

übernommen worden und „ihr unwürdiger Zuſtand“ wurde von
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dem jungen aus Pülfringen ſtammenden Pfarrverweſer Gam— 

bert 1859 einer ſcharfen Kritik unterzogen, der Hochaltar ins— 

beſondere als eine „gotiſche Karikatur“ hingeſtellt. Das 

Ordinariat erwiderte auf einen Bericht des Dekanates darauf 

(9. Juni 1859), der Altar ſei erſt 12 Jahre alt und man ſei 
nicht gewiß, ob Gambert den Stil richtig beurteilen könne. Am 
4. Februar 1862 werden dem Ordinariat eine Reihe Anträge 

unterbreitet zur Behebung mancher ſchon vor dem Bau gerügten 

Mängel und zur Beſchaffung einer würdigeren Einrichtung; 

beantragt wurde Erweiterung der Empore und der Sakriſtei 

ſowie Einziehung eines eigentlichen Chorbogens; ferner Anfer— 

tigung neuer Altäre, da „der Zuſtand ſämtlicher Altäre in keiner 

Weiſe einer katholiſchen Kirche entſpricht, indem Hochaltar und 

Kanzel aus rohen Brettern notdürftig zuſammengefügt ſind und 
bis heute nicht einmal angeſtrichen, noch weniger gefaßt; die bei— 

den Seitenaltäre aber aus einem alten, verwitterten Holgzgeſtell 

beſtehen, worauf alte, verwitterte Reliquienkäſtchen ſtehen“. 

Die vorgelegten Pläne und Aberſchläge zu neuen Altären hatten 

die Gebrüder Seitz in Külsheim gefertigt, „die durch ihre bis— 

herigen kunſtgerechten, geſchmackbollen, dauerhaften und dabei 

billigen Leiſtungen im ganzen Lande ſich einen ehrenden Ruf 

erworben haben“. Für den Hochaltar, auf den zwei Statuen 
der Apoſtelfürſten, ſeitlich des Tabernakels zwei Engel noch 

kommen, war als Altarblatt eine Darſtellung der hl. Kilian, 

Kolonat und Totnan vorgeſchlagen, der Kirchenpatrone, die der 

jüngere Seitz ein Schüler der Münchener Akademie malen ſolle. 

Auf den neuen Seitenaltar ſolle eine Statue der Immaculata, 

auf den andern eine ſolche des hl. Wendelin kommen, beide im 
Stil der Kirche ſchon vorhanden. Der Hochaltar ſollte auf 

1584 fl., die Nebenaltäre auf 854 fl. und Renovation der 

Kanzel auf 389 fl. kommen. Die Kirchenbehörde genehmigte 

am 6. März die Anträge, wünſchte aber ausdrücklich einen 

feſten Tabernakel, keinen „mit Triller“, der ein Menſchenalter 

vorher als allein kirchlich zuläſſig betrachtet worden war. 

Schon bald nach dieſer Genehmigung empfahl der Direktor der 

Würzburger Kunſtſchule Patzig in warmen Tönen den 

Maler Andreas Leimgrub (31. März), der die Münchener 

Akademie unter Cornelius und Gärtner beſucht und ſeither
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ausſchließlich ſich in religiöſer Kunſt betätigt und noch jüngſt 

bei Patzig, der ſich als Schüler Bendemanns vorſtellt, die treff— 

liche Malart der Düſſeldorfer Schule angeeignet habe; ſeine 

kürzlich in Würzburg ausgeſtellten Originalgemälde religiöſen 
Inhalts ſeien geiſtvoll in der Kompoſition, in Farbe und Form 
vortrefflich, im Ausdruck edel und ſeelenvoll. Dieſes Lob machte 

in Pülfringen Eindruck; Leimgrub erhielt mit kirchenbehördlicher 

Genehmigung (18. Juni 1862) den Auftrag für das Hoch— 

altarbild. 

Reichenau-Münſter“. Dieſer altehrwürdige Bau 

des Inſelkloſters muß im Zuſammenhang unſerer Arbeit ge— 

nannt werden, weil er, 1813 Pfarrkirche geworden, auch im 
Laufe der weiteren Jahrzehnte dem üblichen Reinigungsprozeß 

durch die ſtaatliche Bürokratie unterzogen und in den Zuſtand 
verſetzt wurde, in dem wir ihn heute noch gewahren, um viele 

Einzelheiten ſeiner geſchichtlichen und künſtleriſchen Einrichtung 
gebracht und mit nur allzu viel Neuem aus dieſer nüchternſten 
Zeit bedacht. Schon in der letzten Kloſterzeit, erſt recht in den 

erſten Jahrzehnten nach der Säkulariſation hatte die plan— 

mäßige Pflege des Baues offenbar ganz ausgeſetzt, ſo daß ſich 
vor allem im Oberteil überall ſchwere Schäden zeigten. Für 

eine durchgreifende Inſtandſetzung der Kirche legte Bau— 

inſpektor Fiſcher am 11. Auguſt 1841 einen Plan vor, 

der 1. eine völlige Erneuerung des Plattenbodens in Chor und 

Langhaus verlangte; 2. eine Sffnung und Wiederherſtellung des 

zugemauerten zweiten Eingangs der Kirche, „der mit dem 

Turm und dem erſten Eingang ein ſymmetriſches Ganzes bil— 
det“, eine Maßnahme, die, wenn auch nicht durchaus nötig, ſo 
doch „für dieſen älteſten Teil des Baues, deſſen Errichtung noch 

aus der Zeit der Kreuzzüge ſich herſchreibt, wünſchenswert“; 

3. die Reparatur der Dächer, die ſehr nötig iſt, weil durch Ein— 
regnen die Sparren und Dachbalken zerſtört wurden und auch 

die flache Holzdecke an einer Stelle ganz durchgebrochen iſt und 

der Dachſtuhl ſich infolge Abfaulens der Schwellen geſenkt hat, 

4. eine Tünchung des Innern, die „ihm ein anſtändiges Anſehen 

geben kann, aber beſſer im Ton des Rorſchacher Steins als im 

266 G.⸗L.-A. Domänenverwaltung Konſtanz. Reichenau. Faſz. 5. 
Bauſachen (Faſz. 844).
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Weißelton“; 5. Verkitten der Fenſter; 6. Erneuerung der Holz— 

decke mit einer Feldereinteilung nach vorgelegter Zeichnung, 

bei der die Felder kleiner und beſſer zu den ſonſtigen Formen 
paſſend werden ſollen, als ſie bisher waren; 7. Ausbeſſern des 

Geſtühlbodens; 8. Inſtandſetzung des Turminnern. Die Koſten 
wurden auf nahezu 10 000 fl. berechnet; ſie beliefen ſich aber 

in Wirklichkeit auf 7912 fl. Die Ausführung dieſes Program- 
mes erſtreckte ſich auf die Zeit von 1841—43; betraut mit ihr 

war der Architekt Gmelin. Der Verlauf der Arbeiten voll— 
zog ſich unter ſtändigen Reibungen zwiſchen dem Münſterpfarrer 
de Petris einer- und Gmelin ſowie der hinter ihm ſtehenden 

Domänen-Verwaltung andererſeits, zwiſchen dem Stiftungs⸗ 
vorſtand und der Hofdomänenkammer, die das ganze Münſter 

mit allem Zubehör als ärariſches Eigentum betrachtete, aber 

alle Forderungen nach Anſchaffung des Notwendigſten an den 

Münſterfond verwies, deſſen Einnahmequellen bei der Säku— 

lariſation an den Fiskus gefallen waren. Gelegentlich ſpielen 
auch noch Differenzen zwiſchen dem mehr hinter dem Pfarrer 

ſtehenden Bezirkamt und der Domänenverwaltung in die großen 

Auseinanderſetzungen hinein. Bald nach Beginn der Arbeiten 
hatte ſich de Petris die tiefe und dauernde Abneigung Gmelins 

zugezogen anläßlich eines etwas eigenartigen Vorfalles. Am 
25. Februar 1842 hatte Architekt Gmelin vom Münſterpfarrer 

die acht Glasgemälde aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die 
heute noch den Chor der Kirche zieren, kaufen wollen und ſie 

auch zugeſagt bekommen um den Preis von 253 fl. Der Stif— 

tungsvorſtand aber, dem de Petris am folgenden Tag den Kauf— 

vertrag vorlegte, lehnte ihn „im Intereſſe der Kirchenſtiftung ab, 
in Erwägung, daß inzwiſchen durch H. Vincent in Konſtanz die 

Summe von 319 fl. geboten wurde“. Sehr merkwürdig iſt nun, 

daß die Domänenkammer in Karlsruhe ſchon am 18. Februar 

von dieſem Verkauf weiß und in einer Zuſchrift an die Bezirks— 
bauinſpektion Weiſung gibt, das Bezirksamt zu veranlaſſen, die 

Verabfolgung derſelben an den Käufer zu unterſagen, „da ſie 

ärariſches Eigentum ſeien“. Dieſe Mitteilung kann der Hof— 

domänenkammer nur durch die Domänenverwaltung oder die 

Bauinſpektion zugegangen ſein, und wenn acht Tage nach der 

Verfügung der Domänenkammer ein Angeſtellter der gleichen
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Bauinſpektion in aller Form den unterſagten Kauf abzu— 
ſchließen ſucht, ſo fällt auf dieſes Verhalten ein ſeltſames 

Licht. Gegen die Auffaſſung der Großherzogl. Hofdomänen— 
kammer, daß die Scheiben Eigentum des Großh. Arars und 

nicht vielmehr des Kirchenfonds ſeien, legte der Stiftungs— 

vorſtand alsbald Verwahrung ein und duldete auch nicht, daß 

Gmelin, von der Bauinſpektion hierzu ermächtigt, die Glas— 

gemälde abmontieren und nach Konſtanz verbringen laſſe 

(10. März 1842). Der Sinn dieſer Weiſung war, die wertvollen, 

aber empfindlichen Stücke vor Beſchädigung während der Bau— 

arbeiten zu ſchützen; der Stiftungsvorſtand aber, einmal ge— 

witzigt durch den mehr als ſeltſamen bisherigen Verlauf der An— 

gelegenheit, glaubte an eine Zweideutigkeit und geſtützt auf die 

bezirksamtliche Verfügung, die Scheiben nicht herauszugeben, 

verweigerte er ſie rundweg und hartnäckig auch der durch 

Gmelin beauftragten Bezirksbauinſpektion; ſuchte ſie vielmehr 

ſelber durch eigene Leute, gedeckt durch „hohe Regierungs— 

weiſung“, abnehmen zu laſſen, wobei eine Scheibe zerbrach, was 

von Gmelin mit genügender Entrüſtung berichtet wurde, und ſie 

für die Dauer der Arbeiten in der Sakriſtei zu verwahren. 

Dieſer Streitfall war noch nicht einmal beglichen, da ſchuf 

Gmelin einen zweiten. Am 3. Mai 1842 beſchwerte er ſich bei 

der Domänenverwaltung, daß Pfarrer de Petris trotz des bei 

der Arbeitsvergebung gefaßten Beſchluſſes, das Münſterinnere 

bis zum Abſchluß der Inſtandſetzung für kirchliche Funktionen 

geſchloſſen zu halten, fortfahre, Meſſe zu leſen und ſo öfters 

Akkordanten und Arbeiter aufſhalte. „Da Pfarrer de Petris bei 

jeder Gelegenheit ſich äußert, ſowohl Großh. Domänen-Verwal— 
tung als die Großh. Bezirksbauinſpektion habe ihm nichts zu 

befehlen, müſſe er bitten, höheren Orts dafür zu wirken, daß bis 

auf weiteres alle kirchlichen Funktionen dahier eingeſtellt werdͤen.“ 

Das Bezirksamt ging auf dieſen radikalen Vorſchlag aber nicht 
ein und ordnete lediglich Einſtellen des Werktagsgottesdienſtes 

an. Bald darauf erhob Gmelin, und diesmal nicht mit Anrecht, 
Klage über „den wegen mangelhafter Aufſſicht in der Münſter⸗ 

kirche vorkommenden Unfug“. Er ſprach da „von den größten 

Anfugen, die an den höchſten Feiertagen in der Kirche begangen 

werden. So iſt z. B. über die Pfingſtfeiertage die Platte über
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einem Behälter (Grabgewölbe) zerſtört und die Knochen durch— 

einander geworfen worden. Pfingſtdienstag ließ ich ſodann 

einen neuen Behälter fertigen und mit einer noch ſchwereren 

Platte belegen, welcher aber es nicht beſſer ging als der erſteren. 

Zu derſelben Zeit wurden boshafter Weiſe aus Holz geſchnitzte 
Heiligenbilder von dem ſogenannten Winterchor, zwei Stock 

hoch in den Garten geworfen. Zu dieſen Anfugen kommt noch 

das Abſcheulichſte, daß ein Teil des Gotteshauſes, man kann 

ſagen, zu einem öffentlichen Abtritt gemacht wird. Voriges 

Jahr, als man die Bedachung der Kirche herſtellte, war auf 

dem Seitenſchiff bei der Orgel der Kot beinahe Fuß hoch. Jetzt 

darf man nur den Winterchor und den Turm begehen, ſo wird 
man ſich überzeugen, daß dieſe Schweinerei noch nicht aufhört. 

Statt man auf Seiten des Pfarramtes und des Meßzmers die— 

ſen Anfugen zu ſteuern ſuchen ſollte, und im Betretungsfalle, 
was leicht möglich wäre, aufs ſtrengſte zu beſtrafen, geht man 

mit Gleichgiltigkeit darüber weg.“ Die Domänenverwaltung, 
der dieſer Bericht zur Außerung zuging, unterſtrich ihrerſeits 
nachdrücklich den letzten Satz (15. November 1842): „Die beſſere 

Auſſicht in der Kirche zu Reichenau kann nur durch ſtrengen 

Befehl an den Pfarrer und Meßmer bewirkt werden. Weder 

von erſterem noch von letzterem werden aber unſere Aufträge 

befolgt, ſondern wir ſetzen uns noch der Antwort aus, daß wir 

keine Anordnungen in der Kirche zu treffen noch ſie die von 

uns ausgegangenen zu befolgen haben. Und da der Pfarrer 

den Meßmer, wie es ſcheint, zu beſſerer Auſſicht und Reinlich— 

keit der Kirche nicht anhalten will, wie wir uns erſt kürzlich über— 

zeugt, indem nichts weniger als Ordnung und Reinlichkeit ſelbſt 
in der Sakriſtei zu finden iſt, ſo müſſen wir bitten, daß bei Großh. 

Seekreisregierung diesfalls eingeſchritten werden möchte.“ Dieſe 

geſpannten Verhältniſſe dauerten allem Anſchein nach ungemil— 

dert bis zum Abſchluß der Arbeiten. 

Bei der Durchführung des Fiſcherſchen Inſtandſetzungs— 

programmes mußten noch eine Reihe weiterer Maßnahmen 

durchgeführt werden. So wurde der über der Sakriſtei liegende 

Winterchor wegen Baufälligkeit abgebrochen (Oktober 1842) 
und der Erlös aus dem noch brauchbaren Material auf 

Herſtellung der neuen Sakriſtei verwendet. Im Dezember
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1842 wurde die Anſchaffung eines neuen Geſtühls an Stelle 
des alten durchgängig unbrauchbar gewordenen und die Ent— 

fernung des alten hölzernen Hochaltars und „Wiederher— 

ſtellung des unter ſolchem befindlichen ſteinernen Altares“ 

beſchloſſen. Auch der obere Teil des Blutaltares wurde ent— 
fernt; die alte Kanzel verſteigert um 2 fl. 44 kr. Der Markus⸗ 

altar ſollte eingefaßt und verziert werden, allenfalls aus dem 

Material der abgebrochenen Altäre, was der Stiftungsvorſtand 
aber für keine paſſende Verzierung finden möchte (20. Juni 

1843). Gleichzeitig wurde auch die Herſtellung zweier neuer 

Seitenaltäre „in demſelben Stile, wie der Hauptaltar“ bean— 
tragt und die Verbindlichkeit der Koſtendeckung dem Großh. 

Domänenärar auf Grund einer Zuſage des Finanzminiſteriums 

vom 5. Februar 1813 zugeſchrieben. Das Finanzminiſterium 

lehnte aber jede Verpflichtung dieſer Art ab; dem Pfarrer hal— 

fen alle noch ſo langen geſchichtlichen Begründungen, alle Hin— 

weiſe auf rechtliche Zuſagen, auf die zahlreichen der Münſter— 

kirche entzogenen Stiftungen nichts. Nachträglich ſcheint ſich 
die Domänenverwaltung doch eines Beſſeren beſonnen zu 

haben. Am 18. Dezember 1844 berichtete ſie der Hofdomänen⸗ 
kammer: „Die Nebenaltäre ſind ſchlecht und paſſen durchaus 

nicht mehr in die Kirche. Es ſollten daher zwei einfache Altäre 

angeſchafft werden, was 150 fl. koſten wird.“ Das heute noch 

ſtehende Denkmal dieſer Inneneinrichtung iſt jener unſagbar 

nüchterne und charakterloſe Hochaltar mit den zwei typiſchen 

anbetenden Engeln, an dem der einzige erfreuliche Lichtblick 

die den Aufbau krönende Madonna der erſten Hälfte des 
14. Jahrhunderts darſtellt. Er wiederholt nur einfach in Stein, 
was anderwärts in Brettern ausgeführt werden mußte. Das 

Innere der Münſterkirche erhielt nach dem großen Reinigungs— 
akt eine gleichmäßige weiß-graue Tünche. Nur die Pfeiler 

wurden in dem von Fiſcher für alle Innenteile vorgeſchlagenen 

Steinton geſtrichen, alles übrige aber „ſchön gleich und hin— 

reichend gedeckt geweißeltz'. Nachdem Gmelin während der 

Arbeiten ſchon drei Gitter aus der Kirche entfernt und an 

Schweizer verkauft hatte, ſcheint auch die Wegnahme des Chor— 

gitters beabſichtigt geweſen zu ſein. Dagegen wehrte ſich der 

Pfarrer aus Gründen der Sicherheit für den Münſterſchatz.
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Am ihn zu widerlegen, welch geringen Wert in dieſer Hin— 

ſicht das Gitter habe, berichtete die Domänenverwaltung dem 
Bezirksamt (4. Juli 1843): „Der Anterzeichnete war im Monat 

Juni in der Kirche und traf, während niemand in der Kirche 

war, nicht nur die beiden Seitenöffnungen in den Chor offen 
und den einen Eingang ganz unverſchloſſen, ſondern im Chor 

waren alle Reliquien, die Särge zum Teil reich mit Silber be— 

ſchlagen, ausgeſtellt. Bei meinem Verweilen von faſt einer 
Stunde im Chor und der Kirche haben wir niemand geſehen, 

der die koſtbaren Gegenſtände beauſſichtigte. Dieſes iſt doch 
gewiß ein Beweis, wie ſchlecht ſowohl die Kirche als die 

wertvollen Reliquienbehälter etc. beaufſichtigt werden und ein 
weiterer Beweis, daß auch die Beibehaltung des Gitters, 

worauf der Stiftungsvorſtand wegen Sicherung der koſtbaren 
Reliquien dringt, dieſe nichts weniger als geſichert ſind, ſondern 

der Zugang in den Chor von den Seiten offen gelaſſen wird. 

Wir unterſtellen es Ew. Wohlgeboren, den Stiftungsvorſtand 
ſowohl wegen ſeinem unwahren Bericht, als wegen der 

ſchlechten Auſſicht die geeignete Weiſung zugehen zu laſſen.“ 

Reichenbach?“ (Ettlingen) war bis 1837 nach Buſen— 
bach eingepfarrt, wo ſich aber ſtarke Raumnot in der Kirche 

fühlbar machte. Dieſen Anlaß benützte der Gemeinderat von 

Reichenbach und Etzenrot (21. Mai 1827) zu einem Geſuch an 
das Generalvikariat, daß ſie unter Lostrennung von der Mut⸗ 

terpfarrei eigene Pfarrechte bekommen möchten. Von dieſem 

Moment an laufen über ein Jahrzehnt die recht ſchwierigen Ver— 

handlungen über die Durchführbarkeit dieſes Planes. Einen 

entſcheidenden und im kritiſchen Stadium auch ausſchlaggeben⸗ 

den Anteil daran nahm Pfarrektor und Geiſtl. Rat Herr, der 

auch hier wie in verſchiedenen anderen Fällen neuer Pfarr— 

gründungen als Helfer in der Not ſich erwies. Ihm iſt es wohl 

auch zu danken, daß die Hofdbomänenkammer zum Bau der 

Kirche 10 000 fl. anwies. An freiwilligen Spenden kamen zirka 

12 000 fl. ein, darunter eine auch von Herr vermittelte Stiftung 
des Raſtatter Roſenkranzhändlers Pauli in Höhe von 7500 fl. 

267 Erzb. Archiv. Reichenbach, Dekanat Ettlingen: Kirchenbauſachen. 

Zum Geſchichtlichen vgl. die Artikelſerie in Bad. Landsmann 1899 
Nr. 26—41. 
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Nach faſt übermenſchlichen Anſtrengungen der Reichenbacher 

Gemeinde verfügte endlich eine Allerhöchſte Entſchließung vom 
1. Juni 1837 (Nr. 848) die Trennung der Gemeinde Reichen— 

bach von Buſenbach, unter der Bedingung, daß eine eigene 

Pfarrei und Kirche errichtet werde. Kurz vorher hatte Herr 

noch geſchrieben: „Somit könnte es geſchehen, daß ich die Geburt 
meiner zwei Schoßkinder noch erlebte“, und freudigen Herzens 

teilte er am 2. Juni dem Erzbiſchof mit: „Soeben erfreute mich 

S. K. H. der Großherzog in höchſt eigener Perſon mit der 
nemlichen Nachricht, daß Höchſtdieſelben die Errichtung der 

Pfarrei Reichenbach ... ausgeſprochen hätten“. Den Plan zur 
neuen Kirche hatte die Reſidenzbauinſpektion gefertigt. Mit 

ſeiner Ausführung wurde 1838 begonnen und am 2. Oktober 
1839 konnte der Kapitelsdekan melden: „Der Bau der Kirche 

iſt vollendet; die Kirche iſt nach recht ſchönem Stil erbaut, mit 

drei Altären, die Hochw. Geh. und Geiſtl. Rat Herr geſtiftet hat, 

geziert“. Dieſe Altäre ſtammten aus der Jeſuitenkirche in 

Mannheim. Sie ſollten 1846 mit Altarblättern verſehen wer— 
den, zu denen Kunſtmaler Bernhard Endres Skizzen vorgelegt 

hatte, die den Beifall ſeiner Kunſtgenoſſen und beſonders auch 
ſeines Lehrers Prof. von Schnorr, aber auch den der Gemeinde 

fanden, ſo daß letztere einen Vertrag zu 2400 fl. abſchloß. Die 
Mittelrheinkreisregierung aber verſagte die Genehmigung mit 
der ſonderbaren Begründung, daß „man es gemäß dem Arteil 

bewährter Kunſtkenner?“ für zweckmäßiger halte, ſtatt Original⸗ 

bilder Kopien nach berühmten alten Kunſtwerken für Kirchen 

malen zu laſſen“. Mit Recht wandte Endres in einer Vorſtel— 

lung beim Erzb. Ordinariat vom 7. November 1846 ein: „Ich 

zweifle zwar nicht daran, daß die hohe Regierung die beſte 

Abſicht dabei hat, nemlich auf möglichſte Weiſe zu verhindern, 

daß ſchlechte Bilder in neuen Kirchen aufgeſtellt werdͤen, nach 

dem Grundſatz, daß auch in einer mittelmäßigen Kopie eines 

guten Bildes immer noch etwas vom Original zurückbleibt. Ich 

ſpreche im Intereſſe aller badiſchen Künſtler und halte es für 

meine Pflicht, bei dieſer Gelegenheit zu beweiſen, daß, wenn 

265 Damit iſt offenbar auf J. von Weſſenberg angeſpielt, der 

tatſächlich dieſen Rat erteilt und weitläufig begründek (Die chriſtl. Bilder 1 

[Konſtanz 18271 109 ff.).
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dieſes Prinzip, nur Kopien nach anerkannten alten Kunſtwerken 

zu machen, unſere hohe Regierung durchführen will, unſere 

ganze ernſte Kunſt zugrunde gehen muß. Denn die Kunſt— 
geſchichte aller Zeiten liefert den Beweis, daß nur da die Kunſt 

ſich auf eine hohe Stufe emporrang, wo den Künſtlern Gelegen— 

heit gegeben wurde, ihre eigenen Ideen auszuführen. Das 
immerwährende Kopieren tötet am ſicherſten allen Erfindungs— 

geiſt. Wie kann man in der Kunſt vorwärts ſchreiten, wenn 

dem Künſtler ſelbſt die dargebotene Gelegenheit noch entzogen 

wird, etwas Neues zu ſchaffen?“ Das Ordinariat bekannte ſich 

in einer Zuſchrift an den Kath. Oberkirchenrat (20. November 

1846) vollſtändig zu gleicher Auffaſſung: „Gegen den Grundſatz 

müſſe in ſeiner allgemeinen Faſſung ausdrücklich Verwahrung 

eingelegt werden. Wir haben nämlich Bedacht zu nehmen, daß 

die heilige Kunſt, beſonders die chriſtliche Hiſtorienmalerei in der 
Kirche allezeit gepflegt werde und blühe. Es müßte aber alle 

Ausbildung in dieſer Materie und alle künſtleriſche Rührigkeit 

und Strebſamkeit in dem Augenblick aufhören, in dem die Maler 

aufs Kopieren verwieſen wären.“ Die Kirchenbehörde machte 

dagegen den Vorſchlag, daß „alle Künſtler, welche Kunſtprodukte 

für Kirchen liefern wollen, ſich durch einen Konkurs die Be— 

fähigungserklärung erwerben müſſen und die Nichtbefähigten 

ſolche Werke zu machen nicht berechtigt ſein ſollten. Es bräuchte 

dann nicht jedes neue Kunſtprodukt beſonderer Prüfung unter— 

zogen werden“. Der Erfolg dieſer entſchiedenen Einſprache war, 

daß die Kreisregierung in Raſtatt (18. Januar 1847) ihre 

Grundſätze zurückzog, „weil ſie auf zur Zeit nicht zu beſeitigende 

Hinderniſſe geſtoßen ſei“, und der Kontrakt mit Endres geneh— 

migt wurde, der dafür noch beſonderen Dank der Kirchenbehörde 

ausſprach. 

Reichenbach?“ (Dekanat Lahr). Am 16. Juni 1842 

richtete das Pfarramt an das Generalvikariat das Geſuch um 

Genehmigung des Neubaues einer Kirche auf Koſten des 

Kirchenfonds und der Gemeinde an Stelle der alten um die 
Hälfte zu kleinen. Die Verhandlungen zogen ſich bis zum 

260 Erzb. Archiv. Reichenbach (Dekanat Lahr): Kirchenbauſachen. — 
Pfarrarchiv: Pfarrkrrche.
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Winter 1844/45 hin. Endlich konnte Ende Juni 1845 der Grund— 
ſtein des Neubaues gelegt werden, für den Bezirksbauinſpektor 

Weber in Offenburg die Pläne gefertigt hatte. Die Be— 
ſchaffung der Inneneinrichtung nahm die durch den Bau ſchon 

ſtark erſchöpften Mittel der Gemeinde und des Fonds ſo ſtark 
in Anſpruch, daß die notwendigſten Stücke, wie Hochaltar und 

Kanzel erſt einige Jahre nach Fertigſtellung des Baues in Auf— 

trag gegeben werden konnten. Riſſe dafür hatte Bauinſpektor 

Weber zwar ſchon im Frühjahr 1846 dem Stiftungsrat zugehen 

laſſen. Im Juni wurde auch der Akkord mit Maler Endres 

in München für Herſtellung von 3 Altarbildern um 2400 fl. 

abgeſchloſſen; er wurde aber von der Mittelrheinkreisregierung 

in Raſtatt (gez. von Stockhorn) genau mit der gleichen Begrün— 

dung wie in dem oben erwähnten gleichzeitigen Fall in Reichen— 
bach (Ettlingen) abgelehnt. Die Bezirksbauinſpektion charakteri— 
ſierte dieſen Beſcheid als eine Kränkung für den Künſtler wie 

für ſich ſelbſt und als eine unzuläſſige Bevormundung der 

zahlenden Gemeinde; der Künſtler ſelber deckte in faſt gleichen 

grundſätzlichen Ausführungen wie in dem andern Fall die 

bedenklichen Folgen auf, die die konſequente Durchführung 

dieſer Regierungsentſcheidung haben müßte und riet dem 

Stiftungsvorſtand zu einem Immediatgeſuch an den ihm ſehr 
bekannten Großherzog, an den er ſich ebenfalls ſchon gewandt 

habe. Die Gemeinde aber erklärte, den Auftrag in vollem Am— 

fang aufrecht zu halten. Gegenüber dieſem allſeitigen Wider— 

ſtand trat der lebensfremde Doktrinarismus der Kreisregierung 

in einer mit der für das andere Reichenbach gegebenen Antwort 
identiſchen Entſcheidung den Rückzug an (9. Dezember 1846) und 

genehmigte den Vertrag mit Endres. Im Mai 1848 konnte 

das Hochaltarbild abgeliefert werden, im November. des folgen— 
den Jahres auch die zwei Blätter für die Seitenaltäre. Die 

Altäre ſelber waren zur Zeit der Ankunft ihrer Bilder noch 
nicht einmal in Auftrag gegeben. Im Frühjahr 1848 bewarb 

ſich Franz Glänz von Freiburg um den Auftrag für Kanzel 

und Hochaltar; er wurde aber im Herbſt des gleichen Jahres 

an Vergolder Carl Rehner in Offenburg übertragen und im 

folgenden Jahre ausgeführt, wobei der Akkordant ſeinen Mit— 

arbeiter Schreiner Karl Fritſch ohne Bezahlung ließ. Auf An-
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ſchaffung von Seitenaltären verzichtete man vorerſt überhaupt, 

wiewohl Bezirksbauinſpektor Weber wiederholt daran erinnert. 

Den Triumpfbogenkruzifixus in Holz fertigte Bildhauer Joh. 

Lacroix in Altdorf (1847) und den Taufſtein Steinhauer 

Feiſt von Kuhbach 1860). Am 12. Juni 1848 beantragte 

Dekan Staiger Genehmigung, die Kirche, die im Rohbau 

fertig, aber noch ohne ZInneneinrichtung ſei, vorläufig in 

Gebrauch nehmen zu dürfen, wobei der Hochaltar der alten 

Kirche verwendet werden könnte. Das Ordinariat erklärte aber 

am 16. Juni, die Zuſtimmung nur geben zu können, wenn die 

Kirche ordentlich ausgetrocknet und das Nötigſte vollendet wäre;, 

eine einfache Herübernahme des alten abgebrochenen Hochaltares 

entſpreche den kirchlichen Vorſchriften nicht. Die Antworten des 

Dekans, des Pfarrverweſers Jegel und des Gemeinderates ſind 

derart erregt und diſziplinwidrig, daß ſie deutlich die Revolu— 

tionsſtimmung jener Zeit offenbaren: der alte Altar aus der bis— 

herigen Kirche ſolle unter allen Amſtänden herübergenommen und 

mit einem Altarblatt aus München (von Endres), mit 

Darſtellung der Auferſtehung Chriſti, verſehen werden. In 

Wirklichkeit hängt es an der Chorrückband. Nachdem die Ge— 

meinde bereits 46000 fl. auf den Bau verwendet habe, laſſe ſie 

ſich durchaus nicht länger die Kirche verſperren. Rein fach— 

techniſch gab Bauinſpektor Weber die vom Ordinariat gewünſchte 

Aufklärung (26. Juni 1848), daß die Maurerarbeiten ſeit Herbſt 

1847 abgeſchloſſen, der Bau ſonach hinreichend ausgetrocknet, 

auch der ᷣlfarbenanſtrich ſeit 3 Wochen beendigt ſei. Die Bene— 

diktion erfolgte daraufhin am 14. November 1848. Die in 

Ausſicht genommene Konſekration durch den Erzbiſchof wurde 

wegen Teilnahme an der Biſchofskonferenz unmöglich. 1861/63 

wurden endlich auch zwei Seitenaltäre nach dem Plan der für 

die Kirche in Lahr angeſchafften um 900 fl. angefertigt und mit 

den Altarblättern (St. Stephanus und Muttergottes) von 

Endres ausgeſtattet. Der romaniſche Bau ſtellt eine drei— 

ſchiffige Pfeilerbaſilika mit verhältnismäßig hohem, nicht ſehr 

breitem Mittelſchiff dar. Aber auch hier zerſtört die neuzeit— 

liche Ausmalung alle architektoniſche Gliederung. An die 

Holzdecke malte Kolb das Leben des hl. Laurentius nach 

Fracaſſini.
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Renchen“e. Schon 1795 befand ſich die alte Kirche in 

einem „völlig bauloſen Zuſtand“. Wiederholt erſchreckte wäh— 

rend des Gottesdienſtes ein plötzliches Krachen im Gebälk und 

Mauerwerk derart die Gläubigen, daß alles die Flucht ergriff, 

ſo auch zweimal in den Weihnachtstagen, worauf „ein eiliges 

Entfliehen und abermalige Beſchädigung mehrerer Perſonen 

geſchah“, und wenige mehr ſich in die Kirche wagten und „der 

ungleich größere Teil in Forcht und Angſten vor den Fenſtern 

und Türen ſtehen blieb“. Die Gemeinde beſchloß jetzt beim 

Bauerngericht die Errichtung einer Notkirche, „einer Hütte aus 

Bauholz mit Verkleidung“ auf dem Kellerplatz des Schwarzacher 

Kloſters, wofür ſie ſich aber einen Verweis der biſchöflichen Re— 

gierung in Straßburg zuzog wegen nicht eingeholter Genehmi— 

gung. Bei der langen Dauer dieſes Zuſtandes, der ſchlechten 

Akuſtik und der mangelhaften Beſchaffenheit dieſer Notkirche, 

die weder gegen Kälte noch gegen Regen und Wind genügend 

Schutz bot und nach Auffaſſung des Amtes Appenweier eher 

einem Schafſtall denn einem Gotteshaus glich, ſtarb der Pfarrer 

frühzeitig und ſein Nachfolger bekam, wie er 1811 klagte, einen 

Blutſturz in der Blüte der Jahre. Riſſe lagen um dieſe Zeit 

zwar ſchon vor, aber es war nicht abzuſehen, wann ſie ausgeführi 

werden ſollten. Darum bat Kommiſſar Burg, 27. März 1811, 

das Generalvikariat um nachdrückliche Betreibung dieſer Kirchen— 

bauangelegenheit. Bezüglich des Riſſes bemerkte er grundſätzlich: 
„Dem hochwürdigſten Generalvikariat ſind meine Grundſätze, 

nach welchen ich wünſchte, daß neue Kirchen gebaut würden, 

ſchon aus früheren Berichten bekannt. Chor- und Seitenaltäre 

ſind z. B. gegen meine Ideen. Der Zeitpunkt mag aber noch 

ferne ſein, wann dieſer Gedanke ſollte realiſiert werden. Und 

doch wäre deſſen Ausſührung wegen des deutſch einzuführenden 

Ritus notwendig.“ Aber auch nach anderer Seite befriedigten 

dieſe anſcheinend von der Gemeinde beſtellten Riſſe, vermutlich 

des Architekten Voß in Lahr nicht; auf Anregung des Amtes 

Appenweier forderte daher das Kinzigkreisdirektorium (18. Mai 

270 Erzb. Archiv. Renchen: Kirchenbauſachen. — Pfarrarchiv: Kirche. 

— G.⸗L.-A. Bezirksamt Appenweier (Oberkirch). Renchen: Kirchenbaulich— 
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1810 den herrſchaftlichen Baumeiſter Krämer auf, alsbald 

eine Lokalbeſichtigung vorzunehmen und den vorgelegten Plan 

in der Weiſe abzuändern, daß der alte noch brauchbare Turm 

erhalten bliebe; doch beſtand auch dieſer Fachmann in ſeiner 

Reviſion des Gberſchlages auf Abbruch des nur aus Wacken— 

ſteinen aufgebauten Kirchturms; ſein eigener Plan, deſſen Koſten 

auf 36 000 fl. berechnet war, kam bei keiner Stelle ernſtlich in 

Frage. 1812 war Frommel vom Bauamt Karlsruhe in 

Renchen und 1815 legte Prof. Shl in Raſtatt einen Diätenzettel 
vor; im Herbſt 1815 kam Oberbaudirektor Weinbrenner 

zum Augenſchein. Die Frage der Mittelbeſchaffung brachte der 

baupflichtigen Gemeinde indes noch auf einige Jahre ſchwere 

Sorgen, um ſo mehr, als ſie auch nochmals eine zweite Notkirche 

erſtellen mußte, da die bisherige in den langen Jahren morſch 

geworden war. An Chor, Sakriſtei und Turm hatte die Landes— 

herrſchaft als zehntberechtigt die Baulaſt, am Langhaus aber die 

Pfarrei bzw. die Gemeinde. Nach längeren Verhandlungen 

wurden ihr aber guttatsweiſe vom Kath. Kirchl. Departement 

ein Beitrag von 2000 fl. überwieſen (22. Juni 1813) und aus 

dem Kirchen- und Bruderſchaftsfond 14/15000 fl. zu 1* Prozent 

Zinſen auf 20 Jahre geliehen. Die Oberleitung der Bauarbeiten, 

die 1816 nach der Verſteigerung am 1. Februar ihren Anfang 

nahmen und am 19. Oktober 1817 mit der Benediktion abge— 

ſchloſſen wurden, hatte Baudirektor Weinbrenner ſelbſt, die 

Bauausführung ſein Schüler Prof. Ernſt Shl in Raſtatt, der 

auch den erſten Riß verfertigt hatte. Zur Ausführung kam der 

neue von Weinbrenner ſelber entworfene II. Riß mit einer 

Koſtenberechnung von 25 875 fl., daher verlangte das Kreis— 

direktorium auch (22. Mai 1816), daß der Name des Oberbau— 

direktors in die Grundſteinurkunde komme. Die einſchiffige 

Kirche weiſt in einfachſter Form den Typ des Weinbrennerſchen 

Klaſſizismus auf. Das Innere etwas nieder und gedrückt, war 

zuerſt dreiſchiffig, mit Säulen, geplant. Der aus der Faſſade 
aufwachſende Turm, nächſtverwandt dem der evangeliſchen 

Kirche in Karlsruhe, wenig hoch, mit einem auf Konſolen ruhen— 

den Baluſtradenaußengang etwas über Dachfirſthöhe und dar— 

über die Schallöffnungen mit einem vom Bogenanſatz aus um— 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 28
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führenden Gurtgeſims. Die Altäre mit Kanzel führte im Stil 

des Baues Stukkator Wehrle von Karlsruhe aus; ſie wurden 

aber, weil ſehr unbefriedigend, 1848/49 erheblich verbeſſert, und 

da der Erzbiſchof bei einem Firmungsbeſuch den wenig religiöſen 

Charakter der Altarbilder beanſtandet hatte, wurden zwei neue 

Seitenaltarblätter beſtellt, eines mit Darſtellung des hl. Se— 

baſtian und eines mit dem Bilde der Gottesmutter bei Profeſſor 

Booz in Raſtatt. Auf den Hochaltar kamen zu der älteren 

Statue der hl. Helena noch zwei neue der Hoffnung und Liebe, 

die Bildhauer Markus Wehrle von RNotenfels fertigte. 

Wehrle, der für ſeine Arbeit akkordmäßig 1430 fl. erhielt, 

meldete ſich nachträglich mit einer erheblichen Nachforderung 

und hinterließ in Renchen bei Geſchäftsleuten, beſonders beim 

Kronenwirt eine Schuldenlaſt von über 1000 fl.; das Bezirks⸗ 

amt charakteriſierte den Meiſter ſchlankweg als „Lumpen“ 

von ſehr leichtſinniger Lebensführung. 1857 wünſchte der 

Stiftungsvorſtand, daß die Altäre mehr dem gotiſchen Stil 

angepaßt werden ſollten. Dagegen ſprach ſich aber Oberbau— 

direktor Hübſcch aus, da die Altaraufſätze durch Verzierungen 

allein noch nicht gotiſch würden; für den Stilcharakter der Kirche 

paßten eher Renaiſſance-Altäre. 

Rettigheim:?“. Die alte Kirche, die ſchon 1777 durch 

den Bruchſaler Baudirektor Schwarz eine Reparatur und 

Erhöhung der Kirchentüre, „wo würklich kein erwachſener Menſch 

aufrecht eingehen kann“, um 8 Zoll erfahren hatte, mußte, weil 

zu baufällig, im erſten Viertel des 19. Jahrhunderts durch einen 

Neubau erſetzt werden. Baupflichtig war der Kirchenfond, der 

aber von den insgeſamt 6400 fl. betragenden Koſten nur 5000 fl. 

zu übernehmen vermochte; 1000 fl. für den Turm fielen der Ge— 

meinde zu und 400 der Zehntherrſchaft. Den Riß zum Neubau 

fertigte der Heidelberger Bezirksbauinſpektor Thiery, der 

dafür am 23. Oktober 1821 50 fl. 55 kr. Honorar erhielt; Land⸗ 

baumeiſter Frommel wurde zur Bauübertragung an Werk— 

meiſter Stöckinger und Aberwachung der Arbeiten beigezogen. Im 

Sommer 1823 nahmen letztere ihren Anfang und waren im 

271 G.-L-A. Akten des Biſchöfl. Generalvikariates Bruchſal C1. 
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Sommer folgenden Jahres abgeſchloſſen, ſo daß im Dezember 

1824 die Einſegnung erfolgen konnte. 

Nach dem Arteil des Pfarrers Müller über den fertigen 

Bau (24. Auguſt 1824) iſt dieſer wohl auf lange Zeit ge— 

räumig genug. Das Geſtühl aus Tannenholz war zwar ohne 

Anſtrich, aber wenigſtens in geziemender Form. Dagegen wurde 

ſonſt die geſamte übrige Kircheneinrichtung ſchwer beanſtandet, 

entweder als zweckwidrig oder von für ein katholiſches Gottes— 

haus ganz unwürdiger Urmlichkeit. Die Kanzel habe zwar an— 

ſtändige Form, ſei grün marmoriert mit Vergoldung und habe 

auf dem Hut die zwei alabaſterweiß gefaßten Geſetzestafeln mit 

vergoldeten Strahlen, ſie ſei aber viel zu hoch, auf 20 Stufen 

nur zugänglich, ſo daß mit Schwindel behaftete Herren ſie kaum 

beſteigen könnten; auch ſei die Akuſtik ſchlecht. Rechtzeitige Vor— 

ſtellungen beim Werkmeiſter ſeien erfolglos geblieben. Eine 

Abänderung nach Fertigſtellung wurde vom Pfarrer nicht direkt 

beantragt, weil die Gemeinde doch keinen Gottesdienſt habe und 

die Kanzel ſomit gegenwärtig und vielleicht auf viele Jahre 

hinaus nicht gebraucht werde. Die zwei Beichtſtühle ſeien nur 

für den einſeitigen Gebrauch eingerichtet, aus zwei ſchrankartigen 

Behältern zuſammengeſetzt für den Prieſter und das Beichtkind. 

Jeder Behälter ſei durch eine durchgängige, oben vergitterte 

Türe geſchloſſen, die aber beim Beichthören offen bleiben müſſe, 

weil der Prieſter in geſchloſſenem Zuſtande im Innern kaum 

zum Stehen Platz habe. „Ihre Tiefung iſt ſo ſeicht, daß, wenn 

der Prieſter darin auf ganz ſchmalem und höchſt unbequemem 

Brett ſitzt, Knie und Füße weit über den Beichtſtuhl hinaus 

reichen. Alle Geiſtliche, welche dieſe Beichtſtühle bis jetzt geſehen 

haben, erklärten ſich einſtimmig dahin, daß ſie eine ſolche Form 

noch nie geſehen hätten!“ Vorſtellungen noch vor der Aus— 

führung beim Werkmeiſter und Zuſchriften an den Bezirksbau⸗ 

meiſter Thiery blieben ohne jeden Erfolg. „Es ſcheint mir“, 

führt Pfarrer Müller weiter aus, „doch auffallend und im 

Grunde ſehr traurig, daß der Pfarrer, der doch auf der Kanzel 

und im Beichtſtuhl ſein beſchwerliches Geſchäft verrichten muß, 

mit einer vernünftigen und höflichen Vorſtellung über ihm beſſer 
und zweckmäßiger erſcheinende Einrichtung nicht einmal gehört, 

285
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ſondern mit Verachtung ohne Antwort gelaſſen und ohne Be— 

rückſichtigung ſeiner Erinnerung die Einrichtung noch zweck— 

widrig gemacht wird“. Der Hochaltar war ebenfalls grün mar— 

moriert mit Vergoldungen. Auf dem Antependium waren in den 

äußeren Füllungen „zwei Schwäne oder Pelikane“, in der 

mittleren zwei eine Girlande haltende Engel in Vergoldung 

angebracht, über der Girlande eine Roſette. Auf der Menſa 

ſtand als Tabernakel ein Schränkchen, ohne Triller, mit einem 
ſich gerade öffnenden Türlein, das eine blaue Füllung mit ver— 

goldeten Eckzieraten, und in der Mitte einen vergoldeten Kopf, 
welcher einen Chriſtuskopf darſtellen kann und ſoll, zeigte. Oben 

auf dem Schränkchen, aber unmittelbar an der Hinterwand, 

war das Lamm, alabaſterweiß gefaßt auf dem vergoldeten, 

ſiebenfach verſiegelten Buch angebracht. Auf dem Altartiſch 

hinter dem Tabernakel ein leeres vergoldetes Kreuz ohne Bild 
des Heilandes. Auf dem urſprünglichen Plan, der der Ver— 
ſteigerung zugrunde lag, war wenigſtens noch das Bild des 

Heilandes am Kreuz und ſeitlich zwei Cherubime, und letzteres 

iſt auch kirchliche Vorſchrift. In der ganzen Kirche iſt jetzt außer 

dem leeren Kreuz nicht ein einziges Bild und kommt wohl auch 
nicht ſo bald hin, und wegen der angegebenen Abweichung vom 

vorgelegenen Plane bezeugen die Vorſtandsmitglieder kein 
Wohlgefallen, ſondern eher Mißfallen.“ 

Es muß beachtet werden, daß hier der Kirchenſond bzw. die 

Gemeinde faſt ausſchließlich die Koſten trug und daß weder 

Pfarrer noch Ortsvorſteher zu erfahren bekam, weshalb alle 

noch ſo berechtigten Wünſche unberückſichtigt blieben, ja ſelbſt 

Abweichungen vom urſprünglichen Plane, ohne irgendwelche 

Verſtändigung, auf weſſen Veranlaſſung hin, vorgenommen 

wurden. Der Pfarrer wandte ſich deshalb um Aufklärung 

brieflich an den gerade zur Kur in Bad Langenbrücken weilenden 
Bauinſpektor Thiery. Letzterer ließ aber den Aberbringer des 

Schreibens zunächſt zwei Stunden warten, „um ſich nicht von 
der Pläſirpartie entfernen zu müſſen“, und gab dann nur die 

barſche Antwort: „Dieſes dumme Pfaffengebappel iſt nicht ein— 

mal ſo viel wert, daß man es nur lieſt.“ Pfarrer Mäller richtete 

ſich darauf beſchwerdeführend an das Bruchſaler General— 

vikariat, um in irgend einer Form eine Zurechtweiſung des
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Landbaumeiſters und die Zuſicherung eines humaneren und an— 

ſtändigen Verhaltens zu erwirken. „Da ich bereits 29 Jahre 
als Geiſtlicher in öffentlichem Kirchen- und Staatsdienſt ſtehe 

und meinen Dienſt ſtets zur Zufriedenheit meiner vorgeſetzten 

Kirchen- und Staatsbehörde verſehen habe, ſo kommt mir dieſe 

inhumane und erniedrigende Abfertigung nicht anders als 

kränkend vor.“ Er verwahrte ſich aber entſchieden gegen die 
Entſendung einer neuen Bauprüfungskommiſſion, die nur 

weitere Koſten verurſachen würde. Aus den vorhandenen 

Akten erfährt man nicht, in welcher Weiſe die perſönliche Be— 

ſchwerde des Pfarrers und ſeine ſachlichen Beanſtandungen 

erledigt wurden. 

Rheinbiſchofsheim?“. Für die im mittleren Ha— 

nauerland, in Freiſtett, Neufreiſtett, Rheinbiſchofsheim und 

Hausgereut zerſtreuten Katholiken erwies ſich immer ſtärker die 

Notwendigkeit einer eigenen Kirche, da der Weg nach Honau 

viel zu weit und eine geordnete Paſtoration unmöglich war. 

Man dachte zuerſt an das romaniſche „Heidenkirchlein“ in Neu— 

freiſtett, auf das man auf Grund alter Tradition glaubte Rechte 

erheben zu können. Sie ließen ſich aber geſchichtlich nicht be— 

gründen. So ließ man ſich nach langem Herumſuchen und Ver— 

handeln in den vierziger und fünfziger Jahren den Mitgebrauch 

der Kapelle in Hausgereut (Dezember 1854) geben. Aber ſeit 

1857 drang man auf den Bau einer eigenen Kirche, für den 

bald von allen Seiten reichlich Mittel floſſen (Bonifatiusverein 

mit 2000 fl., Kollekte und Schenkungen). 1860 lag der Plan 

von Hübſch mit einer Berechnung auf 10000 fl. vor. Er war 

von vornherein für eine Vergrößerung angeleht. Im Sommer 

1861 begann der Bau und dauerte bis 1862. Die Bauführung 

nebſt der Aufgabe der Ausarbeitung der Detailpläne hatte 

Architekt Armbruſter in Baden. Ein außen wie innen an— 

ſpruchsloſes Kirchlein, über dem ein ſchlichter Dachreiter ſich 

erhebt. Hochaltar und Kanzel fertigten nach Entwürfen Arm— 

bruſters Schreiner Schäfer aus Rheinbiſchofsheim und Maler 

Futterer in Achern. 

272 Erzb. Archiv. Rheinbiſchofsheim: Kirchenbauſachen.
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Rickenbach umfaßte zu Anfang des 19. Jahrhunderts 

mit ſeinen 17 Filialen und einer Seelenzahl von 4200 einen 

Pfarrſprengel, der einer kleinen Diözeſe faſt gleich kam. Durch 

die Joſefiniſche Reform waren, z. T. durch Lostrennung von 

Wehr noch Attdorf, Ober- und Niedergebisbach, Rüttehof und 

Hütten zugeteilt worden, ſo daß die Pfarrkirche nur ein Drittel 

der Kirchpflichtigen faßte. Baupflichtig war für Chor und 
Sakriſtei das Arar als Rechtsnachfolger der Ordenskommende 

Beuggen, für Langhaus und Turm die Kirchſpielsgemeinde. 

1830 war letztere wegen eines dringend notwendigen Kirchen— 

neubaues beim Bezirksamt Säckingen vorſtellig, allerdings mit 
dem Antrag., die Rickenbacher gut herzurichten und unter Tren— 

nung des Pfarrſprengels eine neue Kirche in Altenſchwand zu 
erbauen, die Mittel dafür aber aufzubringen aus dem Aberſchuß 

der Pfarrgefälle über die Kongrua hinaus. Die Kath. Kirchen— 

ſektion lehnte unterm 25. Juni 1831 den Vorſchlag einer 

Trennung der Pfarrei mit dem Hinweis, daß keinerlei Dotation 

für eine zweite Pfarrei möglich ſei, kurz und entſchieden ab, 
ordnete aber den Neubau einer genügend großen Kirche in 

Rickenbach an. Bereits unterm 21. Februar 1832 konnte Be⸗ 
zirksbauinſpektor Frinz von Lörrach Riſſe und Aberſchlag für 

einen Neubau an die Hofdomänenkammer abgehen laſſen, im 
Herbſt des gleichen Jahres gab die Kirchenbehörde ihre Zu— 
ſtimmung zu dem Vorſchlag, die Gberſchüſſe des Pfarreinkom— 

mens für den Neubau bereit zu ſtellen. Baudirektor Hübſch, der 
den Frinzſchen Entwurf zu begutachten hatte, ſtellte feſt, daß 

mehrere tauſend Gulden durch Vereinfachung der Einzelheiten 

geſpart werden könnten, ſo ſchlug er einen viereckigen ſtatt acht— 
eckigen Chor und einen einfacheren Hochaltar vor, „der nicht 

allein in artiſtiſcher Hinſicht, ſondern auch nach dem ur— 

ſprünglichen Ritus vorzuziehen wäre“. Die nach dieſen An— 
regungen von Frinz umgearbeiteten Entwürfe gingen am 

22. Januar 1834 ein zweites Mal nach Karlsruhe; der Kirch— 

ſpielgemeinde war aber die geplante Kirche zu groß;: ſie wollte 

ſich mit einem Raum für nur 2000 ſtatt 2500 Beſucher begnügen, 

278 G.⸗L.-⸗A. Amt Säckingen. Verwaltungsſachen. Rickenbach: Kirche. 

Faſz. 405—07 (Zugang 1912 Nr. 182). — Hofdomänenkammer. Domänen⸗ 

verwaltung Rickenbach: Kirchenbau (Zugang 1927 Nr. 13).
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auch lehnte ſie die Weſtrichtung des Chores ab, die vom Plan— 

entwerfer vorgeſchlagen war, um den alten Turm benützen zu 
können; des weiteren wurde verlangt, daß der Bau erſt 1840, 
wenn die Gelder aus dem Überſchuß der Pfarrgefälle beiſammen 
ſeien, in Angriff genommen werden ſolle. Die Kath. Kirchenſektion 

wollte zwar (18. Juni 1834) von einer Reduzierung des Bau— 

planes nichts wiſſen, verlangte aber einen im richtigen Verhält— 

nis zum Langhaus ſtehenden größeren Chor und ſtellte der Ge— 

meinde für den 1836 zu beginnenden Bau die ganze Pfarrgefäll— 

ſumme aus dem Breisgauer Religionsfond (7000 fl.) in Ausſicht. 

In einer Gemeindeberatung (27. Juli 1834) hielt man aber die 
Forderung eines weſentlich kleineren Gotteshauſes unter Hinweis 

auf die Frühmeſſe wie auch den Termin für den Baubeginn 

aufrecht und lehnte auch das Angebot der Baugeldvorſtreckung 

aus dem Religionsfond ab. Eine Reihe von Gemeinde— 

beratungen wurden von dem Bezirksamt angeordnet; aber eine 

Einigung unter den 17 Gemeinden über die verſchiedenen Fragen: 

ob größere oder kleinere Kirche, ob Oſt- oder Weſtorientierung 

war nicht zu erzielen, beſonders da Altenſchwand mit einigen 

der Filialen aller noch ſo energiſchen Ablehnung zum Trotz zäh 

und eigenwillig auf ſeiner Forderung nach Teilung der Pfarrei 
und Errichtung einer zweiten Pfarrkirche im eigenen Ort beſtand. 

Der zweite noch vorliegende Entwurf von Frinz hatte noch ſtark 

klaſſiziſtiſche Formen; die Faſſade mit dem in der Mitte durch— 

laufenden Turmunterbau iſt überaus nüchtern und leer. Hübſch 
beanſtandete mit Recht dieſen Mangel; er entwarf nun Ende 

1834 einen eigenen Plan in ausgeſprochen neuromaniſchen For⸗ 

men, mit einem einfachen aus der Faſſade herauswachſenden 

Turm und zwei Faſſadeneingängen, das Mittelfeld der Faſſade 

belebt durch eine Niſche für einen Kruzifixus und ein doppeltes 

Rundbogenfenſter darüber. Dieſer neue Entwurf fand Zu⸗ 

ſtimmung bei der Hofdomänenkammer wie der Kath. Kirchen⸗ 

ſektion, nicht aber bei der Kirchſpielgemeinde, die auf ihren ver⸗ 

ſchiedenen Forderungen beſtehen blieb. Im Frühjahr 1835 

entwirrte ſich endlich der Knoten. Bei einer Ortsbeſichtigung 

wurde zunächſt ein neuer Bauplatz ausgeſucht, der günſtig lag 
und eine richtige Orientierung für den Neubau zuließ. Von 

dieſer Löſung befriedigt machte die Kath. Kirchenſektion jetzt
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auch noch das Zugeſtändnis einer Reduzierung des Raumes für 

nur 2000 Perſonen (15. Juli 1835). Die im Januar 1836 für 

dieſen neuen Bauplatz umgearbeiteten Pläne von Frinz 
fanden die Zuſtimmung der Gemeinde, nur wollte ſie jetzt wieder 

den alten Kirchplatz haben, da hier jetzt, da der Neubau erheblich 

kleiner werden ſollte, die Möglichkeit vorhanden wäre, ihm die 

richtige Orientierung zu geben und auch noch den alten Turm 

zu erhalten. Bauinſpektor Fiſcher bei der Baudirektion 

beanſtandete an den neuen Plänen wiederum und mit Recht das 

gedrückte Ausſehen der Faſſade und die Schwerfälligkeit des 

Turmhelmes. Dieſem Gutachten ſchloß ſich auch die Hof— 
domänenkammer an, als ſie im Frühwinter 1837 nochmals eine 

Amarbeitung der Riſſe anordnete mit dem beſonderen Ver— 

langen, daß Sakriſtei und Paramentenkammer nur eingeſchoſſig 

werden, der Turm, die Faſſade und der Dachſtuhl die von 

Fiſcher vorgeſchlagene Form erhalten ſollte. Frinz entſprach 

dieſer Anordnung im Sommer 1838 in einer letzten Bearbei— 

tung der Baupläne, deren Ausführung auf 21758 fl. veran⸗ 

ſchlagt war. Am 12. November 1838 wurden die Arbeiten 

verſteigert und dem Zimmermeiſter Fridolin Albiez von Nieder— 
gebisbach zugeſchlagen. Der Neubau kam auf den alten Platz 

und erhielt Oſtrichtung; er war dreiſchiffig angelegt mit einem 

einheitlichen Dach, das die Gemeinde nachträglich im Sinne 
einer baſilikalen Anlage abgeändert wiſſen wollte, was Bau— 

inſpektor Fiſcher aber aus Sparſamkeitsgründen und der geringen 

Wetterfeſtigkeit wegen widerriet. Der Turm ſollte erhalten 

bleiben, doch mußte er nach Baubeginn, weil ſchlecht im Mauer- 
werk, bis auf den Sockel abgetragen werden. Die Arbeiten waren 

ſchon geraume Zeit im Gang, als die Gemeinden nochmals die 

Baupflicht für Turm und Langhaus leidenſchaftlich ablehnten und 

lange Verhandlungen veranlaßten; auch Altenſchwand kam 1840 

nochmals mit ſeiner Forderung einer eigenen Kirche. Aber all 

dieſem ermüdenden Hin- und Herſtreiten ſchritt der Bau nur 

langſam voran; er hätte vertragsmäßig 1842 fertig ſein ſollen. 

Aber noch 1846 war er unvollendet, ſo daß jetzt die Gemeinden 

gegen den Anternehmer beim Amte vorſtellig wurden. Erſt im 

Sommer 1846 konnte Bezirksbauinſpektor Bayer ihn begut— 

achten als im Ganzen gut und ſorgfältig und nach dem Riß aus—
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deführt, aber im einzelnen noch mit mancherlei Mängeln und 

Fehlern behaftet, die in der Folgezeit auch verbeſſert wurden. 
Rielaſingen?“, Die ſtaatliche Neubildung des Landes 

hatte auch in die kirchlichen Verhältniſſe dieſes Ortes ein— 

gegriffen. Der Nachbarort Arlen war aus dem Verband der 

ſchweizeriſchen Mutterpfarrei Ramſen losgelöſt und Rielaſingen 

zugewieſen worden. Die erſte Anregung erfolgte durch die 

biſchöfliche Viſitation von 1818. Doch wollte das Konſtanzer 

Generalvikariat die Ausführung der Neuordnung mit Rüchkſicht 

auf den verdienten Pfarrer Harſch von Ramſen bis zu deſſen 
Abgang verſchieben. Indes erklärte ſich letzterer (20. Mai 1818) 

freiwillig bereit, ſich mit 50 fl. jährlichem Zehntbezug in Arlen zu 

begnügen und alle übrigen Gefälle im Filialort dem Pfarrer von 
Rielaſingen zu überlaſſen; er wünſchte aber auch nach der 

Trennung, im Großherzogtum Baden nicht als Fremdling be— 
handelt zu werden, denn er ſei badiſches Landeskind, das nach 

14jähriger Paſtoration in Riedheim als ehemaliger Titulant 

von Petershauſen vom Markgrafen Ludwig 1808 auf ſeine 

jetzige Pfarrei verſetzt worden ſei. Mit Betrübnis ſei er vor 

einigen Jahren vom Bistum Konſtanz losgeriſſen worden und 

fühle nun mit Schmerzen die traurigen Folgen, welche der un— 

ſelige Verkauf ſeiner Pfarrei an den Junker Eſcher von Berg bis 
jetzt herbeigeführt habe und ferner noch nach ſich ziehen werde. 

Bald nach dieſer Bereiterklärung zu einer Einigung ſtarb Harſch 
und mit Verfügung vom 20. März 1820 löſte das biſchöfliche 

Generalvikariat die Paſtoration Arlens von Ramſen und verwies 

ſie nach Rielaſingen. Dadurch war die erſt 50 Jahre alte, durch— 

aus baulich geſunde Kirche zu klein geworden. Die Baupflicht an 
ihr war äußerſt verworren. Nach den Darlegungen des Orts— 

vogtes ſei ſie früher Hofkapelle geweſen und die jeweiligen 
Pfarrer hätten Hofkapläne von Rielaſingen und Roſenegg ge⸗ 

heißen. Als aber 1768/69 die damalige Hofkapelle in Verfall 

geriet, hätte ſich die Herrſchaft geweigert, ſie wieder zu erbauen, 

ſo daß die Gemeinde ſelber aus Not, um ein Gotteshaus zu 

274 Erzb. Archiv. Rielaſingen: Kirchenbauſachen. — G.-L.⸗A. Bezirks⸗ 
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haben, aus frommem Sinn und großer Aufopferung, ſie bauen 
mußte. So kam die Baupflicht an die Gemeinde und die Kirchen— 
fabrik; Zehntherrn waren zu gleichen Teilen der Großherzog und 

der Markgraf. Die Vorbereitungen zu einer ſchon im Dezember 

1820 vom Generalvikar v. Vicari verlangten Kirchenerweiterung 

wurde von allem Anfang vom Seekreisdirektorium nachdrück— 

lichſt betrieben; erſt war Bezirksbaumeiſter Thiery, nach 

deſſen Verſetzuung Waldmann damit befaßt; letzterer legte 

auch ſchon im Juni 1821 Riſſe und Aberſchläge zu einer einfachen 

Verlängerung des faſt noch romaniſch ausſehenden alten Baues 

auf der Weſtſeite vor, der an der Chorſüdſeite einen freiſtehenden 
Turm hatte. Die Frage, wie die Baulaſten auf die zwei Ge— 

meinden verteilt werden ſollten, und ob allenfalls auch die 

Zehntherrn ſich, wenn auch nur mit einer freiwilligen Beiſteuer 

an deren Deckung beteiligen würden, nahm die nächſten Jahre 

vollauf in Anſpruch, ohne daß ſie eine befriedigende Löſung 

fand. Die Raumnot der alten Kirche wurde auf die Dauer 

immer unhaltbarer; das Rügegericht von 1826 ermahnte ein— 

dringlich an die Pflicht einer baldigen Erweiterung ebenſo 1827 

das Pfarramt. Eine ſtaatsminiſterielle Entſchließung vom 

3. Oktober 1827 (Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 
15. Oktober 1827 Nr. 10268) ordnete endlich eine Erweiterung 
an und ſtellte einen Staatsbeitrag von 2046 fl., aber nicht mehr, 
in Ausſicht; die übrige Baulaſt fiel der Gemeinde zu. In ſehr 

bewegten Worten klagte Pfarrer Sauter dem Generalvikariat 
die Not der Gemeinde, der ganz unverſchuldet eine derartige 

Laſt, das Langhaus und auch noch den auf deſſen Seite ſtehenden 

Turm zu bauen, aufgebürdet worden ſei und wahrſcheinlich 

würden auch die beim Abbruch zugrunde gehenden Seitenaltäre 

aus Stuckmarmor neu angeſchafft werden müſſen. Der Bevölke⸗ 

rung bleibe es ganz unverſtändlich, daß man nicht die Zehnt— 

herrin, die Frau Markgräfin auch heranziehe (8. Februar 1828). 

In nachdrücklichſter Form verwahrte ſich gleichzeitig (10, Februar 

1828) auch die Gemeinde gegen die ihr zugemuteten Baulaſten: 

„Wegen der Einpfarrung als auch wegen der offenbar zu kleinen 

Kirche hat man bis jetzt von keiner Seite noch mit der Gemeinde 

eine Rückſprache gepflogen.... Man wird es nicht ungütig 

nehmen, wenn wir dagegen feierlich proteſtieren und uns ge—
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ſamt und ſonders erklären, daß wir die geſchehene Einpfarrung 

nicht anerkennen, und unſere Kirche ſo lange nicht abbrechen 

laſſen, bis dieſe wichtigen Anſtände gehoben und ausgemacht 

ſind: wer bezahlt den Neubau und wer unterhaltet ihn in der 
Zukunft? Wir geben zwar unſere eigentümliche Kirche zur Ver— 

größerung her und laſſen uns die Einpfarrung einer fremden 
Gemeinde gefallen, aber dann muß ſie aufhören, eine der Ge— 

meinde eigentümliche Kirche zu ſein und ſowohl zur Bau- und 
Unterhaltungspflicht der Decimatorſchaft angehören“. Dieſe 

durchaus folgerichtige Darlegung änderte an der einmal getrof— 

fenen Anordnung nichts mehr. Schon am 21. Januar 1828 

waren die Bauarbeiten an Maurermeiſter Pfund von Engen 

um 4853 fl. verſteigert und im gleichen Frühjahr noch ange— 

fangen worden. Bezirksbaumeiſter Shl hatte dafür neue Pläne 
ausgearbeitet. Im Herbſt 1829 war der Bau fertig und wurde 

bezogen, ohne daß auch nur die notwendigſte Inneneinrichtung 

vorhanden war. Der Hochaltar wurde neu hergeſtellt. Für 

die Beſchaffung des übrigen war der Pfarrer großenteils auf 

freiwillige Spenden angewieſen; Generalvikar von Vicari gab 

dazu perſönlich 29fl. Die Befürchtungen des Pfarrers bezüg— 

lich der zwei Seitenaltäre vom Jahre 1827 waren nur zu begrün— 
det geweſen. Sie gingen beim Abbruch der Kirche im Sommer 

1828 vollſtändig in Stücke. Aber auch der Friedhof war durch 

die Bauarbeiten total verſchüttet worden. Niemand kümmerte 

ſich um eine Entſchädigung der Muttergemeinde. Die neue 

Filiale lehnte zunächſt jede Beitragspflicht zur neuen Kirche ab, 

unter dem Vorgeben, daß ſie im eigenen Ort eine Kirche mit 

Gottesdienſt habe, daß ſie nie, ſolange ſie zu Ramſen gehörte, 

einen Beitrag zu entrichten hatte und ohne ihre Veranlaſſung 

aus dem Pfarrverband getrennt wurde. Freiwillig ſteuerte 

ſchließlich Arlen 100 fl. zur Herſtellung der Nebenaltäre bei. 

Man konnte es Rielaſingen nicht verdenken, daß der Stiftungs⸗ 
vorſtand ſehr bittere Worte wählte, um ſeinen Anwillen über 

die widerfahrene Behandlung zu äußern (18. Zuni 1832): „Wir 

können uns der gehabten Ankoſten, des Kirchhofes und der beeden 
Seitenaltäre wegen nicht nur ſo geradezu von der Hand weiſen 

laſſen, und würden (inſofern uns gar keine Entſchädigung an⸗ 

erkannt werden wollte) genötigt ſein, dieſen Gegenſtand auf dem
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Wege des Rechts verfolgen zu laſſen. Es iſt uns wohl bekannt, 

daß dieſe Gegenſtände Sache der Kirchſpielsgemeinde ſind, aber 

nicht im gegenwärtigen Fall. Zum Überfluß und bald zum ſatt 

werden, müſſen wir nur wieder ſagen, was ſeit zwei Jahren 
hergeſagt und hinlänglich erwieſen wurde, nemlich, wir hatten 

einen für alle Zeiten hinlänglich geräumigen Kirchhof, wir hatten 

zwei ſchöne, erſt anno 1805 ganz renovierte Seitenaltäre von 

Gybsmarmor. Nun wurde, bevor alle Anſtände bereinigt 
waren, von Staatswegen (gegen unſern Willen und noch 

mit Drohungen) der ſchleunige Abbruch unſerer Kirche angeord— 

net, dadurch der Kirchhof ganz verſchüttet, zum Teil verbauen, 

die Ringmauern abgebrochen, und die zwei Seitenaltäre (weil 

ſie mit Draht und Gybs an den Wänden angebracht waren) total 

ruiniert. . .. So hätte man noch keine Gemeinde behandelt, ſo 

lange das Großherzogtum Baden beſteht. Es wäre ſchade für 

alle unſere gebrachten Opfer, Anſtrengungen und Beſorgniſſe 
aller Art, was man tun mußte, um die ganze Bürgerſchaft wie⸗ 

der zu beruhigen, die ohnehin dieſe Einpfarrung nichts weniger 

als einen Vorteil, ſondern vielmehr für alle Zeiten als eine 

ewige Laſt anerkennt. Es war uns leid genug, daß, als wir 

anno 1829 bei anbrechendem Winter wieder einziehen ſollten, 

im Chor, im hintern Teil des Langhauſes und auf der Empor— 

bühne kein Stuhl gemacht war, und die Bauleute den Platz 
verlaſſen wollten, weil hievon kein Wort im Bau⸗-Aberſchlag 

ſtund! ... Die zwei alten Seitenaltäre hatten für uns zum 
Gebrauche in der Kirche den gleichen Wert wie jetzt die neuen. 

Sie ſtunden erſt zu 50 Jahren, ſtünden dauerhafter noch ſo 

lange, koſteten gewiß mehr, waren mit künſtlich angebrachten 
marmelierten und vergoldeten Gypsarbeiten gemacht und ſtell— 
ten noch mehr vor als die jetzigen.“ 

Durch die in dieſer Vorſtellung erwähnten Nacharbeiten 

entſtand eine Koſtenüberſchreitung von 1155 fl., zu deren 
Deckung die Kath. Kirchenſektion das Ararium bis zum Betrag 

von 489 fl. für verpflichtet erklärte (9. Auguſt 1833); aber erſt 

nach langen Verhandlungen wurde durch die ſtaatsminiſterielle 

Entſchließung vom 30. Juli 1840 dieſe Forderung auf die 

Staatskaſſe übernommen. Die markgräflich badiſche Rentkam⸗ 
mer löſte als Zehntherrin von Arlen ihre etwaige Bauſchuldig—
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keit mit dem Averſalbeitrag von 500 fl. ab und lehnte 

(16. Januar 1834) jeden weiteren Zuſchuß für jetzt wie für die 

Zukunft ab. Die Koſten für Verlegung des Friedhofes kamen 

auf 454 fl., die für Neuanſchaͤffung zweier Seitenaltäre auf 

377 fl.; nur zum Teil erhielt die Gemeinde eine Rückvergütung, 

wie auch Arlen ſich nach langen Verhandlungen 1843 bereit er— 
klärte, von den 1333 fl. betragenden Turmbaukoſten den Anteil 

in Höhe von 675 fl. zu übernehmen. Für die Zukunft wurde von 
der Kreisregierung durch Erlaß vom 14. Februar 1837 die Bau— 

pflicht ſo geregelt, daß ſie auf die betden Kirchſpielsgemeinden 

im Verhältnis zu ihrer Seelenzahl zu verteilen ſei, unter Heran— 

ziehung der bisher freien Zehntherrſchaft von Arlen, von der 

Gemeinde Arlen wie der markgräflichen Zehntherrſchaft hiegegen 

eingelegte Rekurſe wurden vom Miniſterium des Innern 

(26. März 1838) verworfen. 

Rinſchheim?“, Filiale von Götzingen, hatte zu Anfang 
des vorigen Jahrhunderts laut Vorſtellung des Gemeindevor— 

ſtandes an. den Fürſtbiſchof von Würzburg (Mai 1802) „ein 

ſehr baufälliges Kirchlein, das mehr einem Stalle, als einem 
Gotteshaus ähnlich iſt; im ganzen lieben Deutſchland die erſte, 

die des Bauens bedürftig iſt, außerdem um ein Drittel zu klein“. 

Der Kirchenfond konnte nur einen Teil der Koſtenlaſt tragen 
und die Gemeinde ſelber iſt durch den „unglücklichen Krieg ſehr 

entblößt und in ſtarke Schuldenlaſt verſetzet“. Das Geſuch um 
eine Beihilfe wurde von der fürſtbiſchöflichen Regierung ab— 

ſchlägig beſchieden; dagegen ordnete die Fürſtlich Leiningiſche 

Regierung einen freiwilligen Beitrag aus den Fondüberſchüſſen 

der einzelnen Pfarreien an (1804); hiegegen erfolgte Verwah— 
rung der biſchöflichen Kurie als gegen einen Eingriff in ihre 

Rechte. Eine kirchlicherſeits angeordnete Kollekte brachte wenig 

ein; ſo entſchloß ſich die Gemeinde (16. Juni 1804) aus eigenen 
Mitteln zu bauen, falls ein Zuſchuß von 1100 fl. aus dem Kir— 
chenfond gewährt werde. Riſſe und Aberſchläge lagen um dieſe 

Zeit bereits vor und der im folgenden Frühjahr begonnene Bau 

war im Spätherbſt bereits fertig, ſo daß der Dekan am 

19. November 1805 um Genehmigung der kirchlichen Einſeg— 
nung nachſuchen konnte. 

275 G.-L.-A. Rinſchheim: Kirchenbau C 1.
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Rippoldsau?“. Nach hundertjährigem ſehr beweg— 

tem Streit, in dem ganze Aktenberge angehäuft wurden, ſind 

nach einer Konferenz die Grenzen der beiden ungemein aus— 

gedehnten Pfarreien Schapbach und Rippoldsau 1800 end— 

gültig feſtgelegt und die Grundlage der Dotation der Pfarrei 

Rippoldsau damit geſchaffen worden. Aber damit war auch 

das Bedürfnis einer neuen Kirche gegeben. In einer Denk— 

ſchriſt von 1820 heißt es: „Schon dermalen iſt das Kirchlein von 

Rippoldsau, welches kaum 266 Seelen faßt, für die Pfarr⸗ 
gemeinde von 600 Seelen viel zu klein. Eine Vergrößerung iſt, 

auch wegen der vielen Kurgäſte, ſchon jetzt, ohne die Zuweiſung 

weiterer Pfarrgenoſſen dringendes Bedürfnis“. So ſei 1782 

die Pfarrei durch die Zuteilung einer Kolonie von Bettlern und 

Harzern auf dem Kniebis erheblich angewachſen. Für die Ver— 

größerung dieſer Kapelle fertigte zunächſt Baumeiſter Schilly 
einen Riß, der aber bald aufgegeben wurde zu Gunſten eines 

vollſtändigen Neubaues, für den Kreisbaumeiſter Chriſtoph 

Arnold einen Riß ausarbeitete, der 1828/29 zur Ausführung 

kam *. Der einſchiffige Bau mit polygonalem Chor ſtellt eine 

der beſten Leiſtungen Arnolds dar. Die Faſſade beſteht aus 
den zwei nicht ſehr hohen Türmen und einer dazwiſchen liegen— 

den zweigeſchoſſigen Halle; an den Türmen die hohen einteili— 

gen, von Liſenen kräftig eingefaßten Schallöffnungen, unterhalb 

deren ſich eine Altane herumzieht. Altäre, Beichtſtühle, Taufſtein 

und Kanzel in Stuckmarmor fertigte Wilhelmeꝛs. Für die 

Herſtellung eines Altarblattes auf den Hochaltar hatte das 

Generalvikariat (11. Juni 1830) dem Kreisdirektorium „die vater— 

ländiſche Künſtlerin Demoiſelle Ellenrieder oder einen 

von ihr als geſchickt dazu angegebenen jungen badiſchen Künſtler, 

der womöglich unter ihrer Leitung arbeiten ſollte“, in Vorſchlag 

gebracht, doch iſt dieſe Anregung nicht weiter verfolgt worden. 

Dagegen wurde 1859 das Verlangen nach neuen ſchöneren 

Altarbildern laut und Entwürfe dafür mit Koſtenberechnung 

von Hofmaler Dürr vorgelegt und genehmigt: auf den Hoch— 

276 Erzb. Archiv. Rippoldsau: Kirchenbauſachen. 

277 Chr. Arnold, Praktiſche Anleitung zur bürgerl. Baukunſt 

H. II (1833) Taf. 9 und 10. 
27s Vgl. Diöz.⸗Archiv 1907, 263.
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altar kam die Auferſtehung Chriſti, auf den einen Nebenaltar 

die Immaculata Conceptio und auf den anderen Darſtellung des 

Kirchenpatrons Nikolaus (Geſamtkoſten 2200 fl.). Noch im 

gleichen Jahr (21. Juli) wurde ein Antrag geſtellt auf Anſchaf— 
fung zweier Fenſtergemälde im Chor, denen nach und nach auch 
weitere im Langhaus folgen ſollten. Sie ſollten Darſtellungen 

der Geburt Chriſti und Chriſti am Slberg nach Kartons von 
Lucian Reich in Raſtatt (um 20 Louisdor) enthalten und von 

Helmle in Freiburg ausgeführt werden. Das Geſuch wurde 
aber von der Kirchenbehörde mit der Begründung abgelehnt, 

daß der Kirchenfond zu ſehr belaſtet würde und leicht auch die 

neuen Altarbilder verdunkelt werden könnten. Schon 1865 lag 

dem Kath. Oberſtiftungsrat ein neuer Antrag auf eine noch 

umfaſſendere Ausſtattung des Innern mit Bildern und Statuen 

vor, deren Koſten auf 15 864 fl. berechnet waren. Die Ober— 
behörde verſagte aber wie auch das Ordinariat die Geneh— 

migung (26. September): „Wir bieten gerne die Hand zu einer 
würdigen Ausſtattung des Gotteshauſes, wo die Mittel hiezu 

vorhanden ſind; aber dieſe Menge koſtbarer Bilder und Statuen, 

wie ſie das Bauamt in ſeiner Koſtenberechnung im Voranſchlag 

bringt, trifft man nicht einmal in einer größeren Kirche, ge— 

ſchweige denn, daß ſolche für eine Dorfkirche verlangt werden 

können. And ganz gewiß kann es nicht Aufgabe des Kirchen— 

fonds ſein, etwa bloß der Badgäſte wegen einige Tauſende von 

Gulden auszugeben“. Indes kam der Kath. Oberſtiftungsrat 

im Jahre darauf (6. September 1866) auf den Plan nochmals 

zurück: „Da inzwiſchen durch den außerordentlichen Holzhieb 

Mittel flüſſig geworden ſind, ſo dürfte unſeres Erachtens jetzt 

etwas weiter gegangen und für Ausſchmückung der Kirche mit 

Olgemälden, etwa vier bis ſechs, Vorſorge getroffen werden. Die 

Malerin Amalie Benzinger iſt geneigt, dieſe Ausarbeiten 
zu übernehmen und wir ſtellen die Anfrage, ob Erzbiſchöfliches 

Ordinariat damit einverſtanden iſt, daß ihr die Ausführung der 

Bilder übertragen wird“. Tatſächlich veranlaßte der Oberſtif— 

tungsrat ſelbſt (21. September) die in Gurtweil weilende Künſt⸗ 
lerin Benzinger, nach Rippoldsau zur Abſchließung eines Ver— 

trages über vier SIlbilder zu reiſen. Die Kirchenbehörde gab 

wohl ihre Einwilligung, aber der Stiftungsrat hatte inzwiſchen
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ein ganz anderes Projekt. Am 7. Dezember 1866 meldete 

nämlich der Kath. Oberſtiftungsrat an das Ordinariat: „Statt 
einer Vereinbarung mit der Malerin Benzinger kam unerwartet 

der Bericht des Stiftungsrates, worin ein neues Projekt bevor— 

wortet, dem wir unſern Beifall nicht ſchenken können. Es wird 

darin von Wandmalereien geſprochen, aber ohne nähere An— 

gabe, ob darunter Fresko, enkauſtiſche Malerei oder Malerei 
mit Slfarbe auf die trockene Wand verſtanden wird. Gegen die 

Herſtellung von Fresken müſſen wir uns erklären, weil die Her— 

ſtellung durch einen tüchtigen Künſtler viel zu teuer käme. Die 

enkauſtiſche Malerei aber iſt hinſichtlich ihrer Dauerhaftigkeit 

noch immer nicht erprobt. Die Herſtellung von Bildern in 
Slfarben auf die trockene Wand iſt nichts als Dekorations— 

malerei, die mehr für einen Tanzſaal als eine Kirche paßt. Wir 
müſſen deshalb immer noch gegen die Autorität des uns unbe— 

kannten Pfarrers Laib die Herſtellung von Ilbildern für das 

zweckmäßligere halten.“ Auffallenderweiſe ſtellte ſich diesmal das 

Ordinariat auf die Seite des Stiftungsrates und belehrte den 

Oberſtiftungsrat (17. Jan. 1867), daß „Pfarrer Laib (Kirchen— 

ſchmuck“) eine hervorragende Autorität ſei und ſich auch bei uns 

bekannt gemacht habe durch Malereien im Chor der Kloſterkirche 

zu Offenburg und Gbernahme ſolcher in der dortigen Spital— 
kirche. Er wende die enkauſtiſche Malerei an, wie ſie Deger 

aufgebracht habe. Sein für Rippoldsau entworfener Zyklus 

würde der Kirche zu großer Zierde gereichen. Es werde ſich 

leicht ein Weg finden laſſen im Stiftungsrat, die Malerin Ben— 

zinger abzufinden“. Im Oberſtiftungsrat gab man indes die 

vertretene Auffaſſung nicht ohne weiteres preis;, man brachte 

jedenfalls den Plan des Stiftungsrates mit der Forderung, daß 

die Kirche erſt gründlich trocken gehalten werden müſſe, zum 
Scheitern (15. März 1867); „das Vorgehen des Stiftungsrates 

ſei zu mißbilligen. Möge Pfarrer Laib auch als Literat Tüchtiges 

geleiſtet haben, als Kunſtautorität iſt er gleichwohl nicht anzu— 

erkennen. Als ſolche dürften gerade mit Bezug auf den vor— 

liegenden Gegenſtand Männer wie Moriz von Schwind und 

Schraudolph entſchieden den Vorzug verdienen“. Zwei Jahre 

ſpäter wird dem Oberſtiftungsrat ein neues Projekt unterbreitet, 

das jetzt auch Genehmigung fand: ſechs lebensgroße Statuen
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durch Reich in Hüfingen anfertigen zu laſſen um 1800 fl. und 

in der Kirche aufzuſtellen. 1870 erhielt W. Dürr Auftrag, 
zwei Wandbilder im Chor (Grablegung Chriſti und Chriſtus mit 
den Jüngern) zum Preis von 3200 fl. anzubringen, und Sebaſtian 

Lutz in Freiburg, zwei Wandbilder über den Seitenaltären 
(Schlüſſelübergabe und 12jähriger Jeſus im Tempel) um 1600 fl. 

1874 aber mußte Dürr noch die Bilder der 12 Apoſtel in die 

Kirche malen?s. Von allen Kirchen aus der von uns berück— 

ſichtigten Periode hat die von Rippoldsau wohl am meiſten die 

bildende Kunſt beſchäftigt und faſt alle namhafteren Künſtler des 

Landes aus jener Zeit ſind mit oder ohne Erfolg mit ihr in Ver— 
bindung gebracht worden. 

Rittersbaſchꝛ“. Der Pfarrort, zu dem noch die Filialen 

Muckental, Auerbach, Großeicholzheim und Rineck gehörten, 
erhielt in der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Kirche, die 

bis tief in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts ſtand. Am 
die beſſere Inſtandſetzung des älteren Gotteshauſes und „Zieh— 

rung mit Altären und andern katholiſchen Zeichen nach Angeſicht 

chriſtlicher Kirchen“ zu erzielen, hatten ſich im Jahre 1718 Pfarrer 

und Pfarrgenoſſen um eine mildtätige Beiſteuer „an alle gutwilli— 

gen Glaubensgenoſſen“ gewandt, da ſie „durch Mißjahre und an— 

dere große Beſchwerden, welche ihnen auf dem Halſe lagen, 
allzuſehr ins Verderben geraten waren und die reformierte Re— 

ligion mehrenteils den Heiligen an ſich gezogen hatte“. Unterm 

22. Februar 1736 aber wandte ſich Pfarrer Blaß „aus höchſt an— 

getriebener Not“ an den Kurfürſten der Pfalz und ſtellte ihm vor, 
welcher Geſtalten die Kirche „ruinos, auch zur Einnehmung der 

Pfarruntertanen allzuklein“ ſei. Nachdem ſchon der Fürſtbiſchof 

von Würzburg im Jahre zuvor ein Patent für Sammlung einer 

Beiſteuer „extradiert“ und ſelber eine ſolche in Ausſicht geſtellt 

hatte, wurde der Landesherr, deſſen Geiſtlicher Adminiſtration 

ohnehin die Baulaſt oblag, um Aberlaſſung von Bauholz aus 

den Cameralwaldungen und um eine Beiſteuer „nicht höher als 
200 fl. angegangen, damit die gänzlich zum Einfallen genäigte 

279 Vgl. Chriſtl. Kunſtblätter 1872 Nr. 122. 

280 G.-L.-A. Fürſtl. Leiningiſches Bezirks-Amt Mosbach. Verwal— 

tungsſachen. Rittersbach: Kirchenbauſachen. Faſz. 1313—17 (Zugang 1898 

Nr. 21. — Pfarrarchiv: Alte Kirche. 

Freib. Dioz.⸗Archiv N. F. XXXI. 29
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vor ſämtliche Pfarrkinder, die zimblich in der Zahl zu wachſen, 
allzu kleine, mit keinen Stühlen verſehene, armſelige Pfarrkirche 

wieder auferbaut und erweitert werden könnte“. Das Geſuch 

fand Gehör, ſchon am 25. Mai gleichen Jahres erteilte der Bi— 

ſchof die Genehmigung zum Bau und zur Legung des Grund— 
ſteines. Gebaut wurde damals neu nur das Langhaus an den 

alten Turm. Von 1758 an wurde aber ſtändig geklagt, daß 

deſſen oberer Teil in ganz ſchlechtem Zuſtande ſei und der 

Regen ungehindert auf den im Antergeſchoß ſtehenden Hochaltar 

falle, ſo daß der Prieſter davor nicht ſicher ſei und auch das 
Langhaus „meiſtenteils ruiniert“ werde. Die Kurfürſtl. Geiſtl. 

Adminiſtration, die diesmal die Baupflicht wahrzunehmen hatte, 

zögerte aber ein volles Jahrzehnt, ſo daß der Zuſtand im Chor 
unerträglich, die zwei Nebenaltäre ſchwer beſchädigt wurden und 

auf den Hochaltar die durch die Feuchtigkeit vermorſchte Decke 

ſtückweiſe herabfiel. Nach wiederholten Mahnungen erging von 

der Kurpfälziſchen Regierung unterm 20. Mai 1768 an die 

Geiſtl. Adminiſtration die gemeſſene Erinnerung, „die Her— 
ſtellung der ruinöſen Kirche ſchleunigſt zu veranſtalten, oder bei 

fernerer Entſtehung ohnfehlbar zu gewärthigen, daß auf weiteres 

Anruffen man die nöthige Erbaulichkeit auf derſeithigen Renthen 

und Gefällen beſtreiten laſſen wird“. Die Drohung hatte Erfolg; 

der Turm wurde noch im gleichen Jahre in ſeinem oberen Teil 

neu aufgebaut. 

Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts erwies ſich dieſer 
Bau des 18. Jahrhunderts aber als viel zu klein, um die auf 

13—1400 angegebene Seelenzahl von fünf Kirchſpielorten zu 
faſſen. Von 1820 an laufen die Geſuche um eine Erweiterung 

oder eine ganz neue Kirche; die Klagen wurden immer bewegter, 

der Notzuſtand in dem ſchließlich aus allen Fugen gehenden 

Gotteshaus immer unmöglicher. Aber alle Vorſtellungen prallten 

wirkungslos bald an den Amtsſtellen bald an den mitbaupflich— 
tigen Filialen ab. Erſt nach 65 Jahren ſollte der Notruf Er— 

hörung finden. Die Schwierigkeiten lagen hier in der ungleichen 

Rechtsſtellung der Filialorte zur Mutterkirche; als urſprünglich 

zur letzteren gehörig wurde nur Muckental angeſehen; als erſt 

ſpäter dazu gekommen (immerhin ſchon vor 1699) und zum Teil 

auch mit eigenen Kirchen, aber ohne Paſtoration, angeſehen



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 451 

wurden Auerbach, Rineck und Großeicholzheim. Die Kath. 
Kirchenſektion entſchied daher unterm 9. April 1821, daß der 

Adminiſtrationsfond nur baupflichtig ſei für die Kirche der ur— 

ſprünglichen Pfarrgemeinde, für letztere aber die dermalige 

Kirche groß genug ſei, für eine mit Rückſicht auf die ſpäter noch 

zugewieſenen Filialorte nötige Vergrößerung falle die Koſtenlaſt 

den letzteren zu. Davon wollten aber Auerbach und Groß— 

eicholzheim mit einer konſequenten Hartnäckigkeit nichts wiſſen 

und lehnten alle Zumutungen jeglicher Art unbedingt ab. Wieder— 

holt glaubte man dem Ziele nahe zu ſein, aber immer rückte es im 
letzten Augenblick wieder in unbeſtimmte Ferne. So fertigte 

Baumeiſter Lutz von Mosbach auf Verfügung der Kath. 

Kirchenſektion vom 4. Mai 1836 Pläne und Aberſchlag zu einem 
Neubau, die unterm 4. März 1837 dem Kirchenvorſtand zur 

Rußerung über Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit zugeſtellt 

wurden, auch das Erzb. Ordinariat ſollte ſich darüber äußern, 

verlangte aber vorher die Riſſe ſelber noch zu ſehen. Sie wurden 

ungeeignet befunden und 1842 brachte das Bezirksamt Mosbach 

nach einem Vogtgericht, bei dem es ſich von der augenſcheinlichen 

Notwendigkeit eines Neubaues oder einer bedeutenden Ver— 

größerung überzeugt hatte, die Angelegenheit neuerdings in An⸗ 
regung; die kirchenärariſche Bauinſpektion in Heidelberg ſtellte 
auch einen entſprechenden Antrag bei der Kath. Kirchenſektion. 

Von dieſer kam aber unterm 13. Januar 1843 mit Berufung auf 
einen ſchon vorausgegangenen Erlaß vom 17. März 1840 der Be⸗ 

ſcheid, daß die Kirche für die fünf Orte allerdings zu klein ſei, die 
Koſtenlaſt des Schaffneifonds Lobenfeld ſich aber nur auf den 
Kirchenanteil der zwei urſprünglichen Orte erſtrecken könne und 

das Kreisdirektorium eine Erweiterung der Kirche auf Koſten 

der drei übrigen Orte anordnen möge. Auf die zähe Weigerung 

der drei als mitbaupflichtig anerkannten Filialen blieb auch dieſer 

Erlaß ohne Erfolg. Großeicholzheim erklärte, ſchon eine Kirche 

zu beſitzen und Auerbach, eine bauen und von Rittersbach ſich 

lostrennen zu wollen, und Rineck löſte ſich als Gemeinde auf, in⸗ 
dem die Ortsbevölkerung nach Amerika auswanderte. Auf dieſe 

vermeintlich bevorſtehende Veränderung der ganzen Sachlage 

machte der Stiftungsvorſtand aufmerkſam, als er am 23. No⸗ 

vember 1855 von neuem beim Oberkirchenrat vorſtellig wurde 

29*
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mit dem Nachweis, daß die derzeitige Kirche auch für die ver— 

kleinerte Kirchſpielgemeinde noch zu klein ſei und kaum zwei 

Drittel der Pfarrgenoſſen faſſe. Die Antwort des Oberkirchen— 

rates vom 18. Februar 1843 entſchied aber, daß die Erweiterung 

im Hinblick auf die neuen Verhältniſſe kein dringendes Bedürfnis 

ſei, da in den Gängen hinreichend Beſucher Platz hätten. Als 
im Januar 1860 der Stiftungsvorſtand neuerdings die Not— 

wendigkeit eines Neubaues oder einer Vergrößerung nachweiſen 

wollte, riet das Dekanat unter dem Hinweis auf das Konkordat 

davon ab, das eine neue Organiſation des Oberkirchenrates und 

damit eine günſtigere Löſung bringen werde. Aber auch 1863 

hielt das Erzb. Ordinariat den Zeitpunkt noch nicht für geeignet. 

Erſt 1867 und 1868 wurden Neubaupläne durch Feederle vom 

Erzb. Bauamt Karlsruhe ausgearbeitet, wobei in der Raum— 

bemeſſung auf die zwei renitenten Filialen keine Rückſicht ge— 

nommen werden ſollte, ihnen dagegen, ohne eine Verpflichtung 

zur Koſtendeckung, die Mitbenützung geſtattet werden könne, 

gegen Ausſtellung eines Reverſes, daß ſie aus dem Umſtand, daß 

die Schaffnei Lobenfeld diesmal allein die Koſten trage, keinerlei 

Verbindlichkeit für denſelben ableiten könnten und wollten. Aber 

da dieſe Bedingung des Kath. Oberſtiftungsrates vom 15. Mai 

1868 nicht angenommen wurde und auch Rittersbach und Muk— 

kental die Anerkennung der Frondpflicht ablehnten, trat eine neue 

Verzögerung von anderthalb Jahrzehnten ein. Die Frondlaſt 

wurde durch Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 

28. Dezember 1877 als nicht verbindlich anerkannt und der 

Schaffnei Lobenfeld auferlegt. Erſt nach dieſer Klärung der 

Rechtslage wurden die Vorbereitungen zum Planentwurf von 

1881 an getroffen. Im November 1883 konnte der Erzb. Bau— 

amtsvorſtand Maier von Mosbach einen erſten Entwurf vor— 

legen, der eine Kopie der Reichenau-Oberzeller Kirche in Aus— 

ſicht ſtellte und der nach einigen Abänderungen auch Geneh— 

migung fand. Nachdem noch Rittersbach 1885 ſich bereit er— 

klärt hatte, Fronden zu leiſten, wozu Muckental erſt auf dem 

Verwaltungsweg gezwungen werden mußte, konnte im April 

1886 der Grundſtein gelegt und im Oktober 1888 Einzug in die 

neue Kirche gehalten werden.
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Rohrbach?e (Triberg), früher Filial von Schönenbach, 
von dem der obere Teil der langgeſtreckten Talgemeinde ſehr 

weit ablag, war einer der Orte, dem die Zoſefiniſche Kirchen— 

ordnung 1786 wohl ſelbſtändige Pfarrechte, aber keine Kirche 

brachte ?*». Er wurde dem Patronat des Breisgauer Religions— 

fond zugewieſen, der auch mit der Baupflicht an der künftigen 
Kirche belaſtet worden zu ſein ſcheint, als 1787 eine landesherr— 

liche Pfarrerrichtungskommiſſion über die Errichtung der Lokal— 

kaplaneien in Gremmelsbach, Niederwaſſer und Rohrbach ver— 
handelte. Die Gemeinde Rohrbach hatte hiebei dieſem Akt und 

der Lostrennung von Schönenbach nur unter der Bedingung zu— 

geſtimmt, daß ſie freibleibe von der Baulaſt an Kirche und 

Pfarrhaus. Aber wie an den zwei genannten andern Orten 

kümmerte ſich von dieſem Augenblicke an niemand mehr um die 
Frage, wie dieſe Pfarrechte in Wirkſamkeit treten könnten. So 
errichteten 1789 die Bewohner des oberen Tales eine Holzhütte 

zur Abhaltung des Gottesdienſtes durch einen eigenen Kurat, 

das untere Tal lehnte jeden Beitrag zur Koſtendeckung ab und 

erklärte auch weiterhin bei dem nahen Schönenbach zu verbleiben. 

Laut einer protokollariſchen Verhandlung vom 5. Dezember 1789 
erzielte das Oberamt eine Einigung auf die Abmachung, daß der 

untere Talteil von der Koſtendeckung frei zu bleiben, daß die 
Holzhütte aber als proviſoriſches Gotteshaus ſtehen zu bleiben 
hätte, bis der Religionsfonds eine feſte Kirche zu bauen ſich 
entſchließe; ein Poenitentiarius von Triberg ſolle zunächſt mit 

der Paſtoration betraut werden. 1792 wurde unter der Bau— 

leitung von Baudirektor Zengerle ein Lokalkaplaneihaus 
errichtet, in das der ſchon ſeit 1791 ͤam Orte wirkende Lokal— 

kaplan Scherer von Schelklingen einzog. Von letzterem hören wir 
1799 auch einiges über die Einrichtung der Notkirche: „Als im 

Jahre 1790 kein ſchicklicher Altar zu Freiburg vorrätig war, 

haben einige diesſeitige Guttäter einen neuen anfertigen, deſſen 

Tabernakel anno 1794 mit etwas Laubwerk auszieren und dann 

281 Erzb. Archiv. Rohrbach, Dekanat Triberg: Kirchenbauſachen. — 

G.⸗L.⸗A. Bezirksamt Triberg. Verwaltungsſachen. Rohrbach: Kirchen— 

ſachen. Faſz. 309/12 (Zugang 1910 Nr. 84). 

282 Pgl. hierüber Hermann Franz, Studien zur kirchlichen Reform 

Joſephs II. (Freiburg 1908) S. 212, 218, 233, 305.
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1796 auch faſſen laſſen. Dieſer Tabernakel kam aus der Bild— 

hauershand auf 30 fl., vom Faſſen auf 65 fl., alſo 95 fl. zu 

ſtehen. Auch die Meßgewänder und Altardecken benötigen all— 

mählich eine Erneuerung, da ſie ganz abgenutzt ſind.“ Vor 

allem war aber auch das proviſoriſche Gotteshaus ſchadhaft und 
unzulänglich geworden; Amt und Kreisdirektorium bemühten ſich 

zäh und energiſch beim Religionsfond um Einlöſung ſeiner 

Baupflicht. über ein Menſchenalter freilich umſonſt. Die Kath. 
Kirchenkommiſſion vermochte es ſogar, den Ortsvogt 1817 zu 

einem Verzicht auf die Anſprüche an den Religionsfond zu be⸗ 

ſtimmen und erklärte daher am 31. Auguſt 1825 dem Kinzigkreis— 

direktorium, daß man auf Grund der bei der neuen im öſterrei— 

chiſchen Verbande ſtattgehabten Pfarreinrichtung von Kaiſer 

Joſef II. am 23. Januar aufgeſtellten Grundſatze, an dem in 

Frage liegenden Kirchenbau als einer ganz neu errichteten Kapla⸗ 
nei etwas aus Religionsfondmitteln beizutragen, nicht die 

geringſte Obliegenheit habe. Die von Werkmeiſter Rieſcher 

von Freiburg wegen Vornahme einiger Reparaturen an der 

Rohrbacher Notkirche vorgelegten Riſſe wurden dem Kreisdirek— 

torium „zum etwaigen dienſtlichen Gebrauch“ mitgeteilt. Kreis 

und Amt unterſtützten nachdrücklich weitere Geſuche der ganz 
verarmten Gemeinde, zunächſt allerdings erfolglos. Nach ober⸗ 

amtlichem Bericht von 1827 geriet „die Bretterbude — ein wah⸗ 
rer Skandal für eine Kirche — immer mehr in Verfall, ſo daß 
jeder darauf verwendete Kreuzer hinausgeworfen wäre“. Die 

Bodenſchwellen, auf denen der Holzbau ohne Antermauerung ſaß, 
waren alle wie auch der untere Teil der Pfoſten abgefault. Die 

Vorſtellungen des Kreisdirektoriums hatten inzwiſchen aber doch 

einen völligen Wandel in der Rechtsauffaſſung der Kath. 

Kirchenkommiſſion herbeizuführen vermocht. Anterm 10. Okto⸗ 

ber 1827 wurde ein neuerliches Geſuch der Gemeinde um 

Ubernahme der Koſten eines Neubaues nicht mehr glatt ab— 

gewieſen, ſondern nur von der dermaligen Anmöglichkeit des 

Religionsfonds, der auch noch für die bedeutenden Koſten des 

Kirchenneubaues in Triberg aufzukommen habe, einen weiteren 

Kirchenneubau zu übernehmen, geſprochen, dagegen die Koſten 
von Reparaturen an der Notkirche auf den Religionsfond über— 
wieſen. Maurermeiſter Joh. Feurſtein von Triberg ſtellte
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daraufhin den Holzbau wieder für einige Jahre her. Anterm 
30. Oktober 1840 aber gab die Kath. Kirchenſektion endlich 

Auftrag, Riſſe und Überſchläge durch Gewerbeſchullehrer 

Geiges in Triberg fertigen zu laſſen. Schon im Mai des 
folgenden Jahres lagen ſie vor, beifällig vom Stiftungsvorſtand 

und Gemeinderat aufgenommen. Er war noch großenteils in 

klaſſiziſtiſchen Formen gehalten, hatte langeſtreckten polygonen 

Chor, kräftige Liſenen zwiſchen den Langhausfenſtern, Eckliſenen 
am einfachen Faſſadenturm; die Faſſade durch eine weit in den 

oberen Giebel einſpringende Flachniſche gegliedert, in deren 
Mittelgeſchoß ein vierteiliges Rechteckfenſter ſaß. Das Ordi— 

nariat wünſchte (25. Juni) den ganzen Bau durchgängig vier 

Schuh breiter; doch hielten ihn der Gemeinde- wie Kirchenvor— 

ſtand für geräumig genug. Das Obergutachten des Bauinſpektors 

Fiſcher vom 6. Januar 1842 fiel anders aus; er erklärte den 

Plan in vorliegender Form wegen fehlerhafter Konſtruktion des 

Dachſtuhls und Turmes ſowie wegen äſthetiſcher Mängel für 

unausführbar. Daraufhin erhielt der neue Bezirksbauinſpektor 

Steinwarz in Doncueſchingen den Auftrag zu neuer Plan— 

fertigung. Nach ſeinen im Mai ſchon vorgelegten Riſſen wur⸗ 

den im Oktober 1842 die Arbeiten an Maurermeiſter Johann 

Kaiſer in Vöhrenbach um 11840 fl. verſteigert. Der Plan 
zeigt ein einfaches Oblongum, mit dem Turm über der Faſſade 

und der Sakriſtei im hinterſten Teil des polygon ſchließenden 
Chores. Da dey Neubau zum Teil auf den Platz der Notkirche 
zu ſtehen kam, wurde letztere vor Baubeginn im Frühjahr 1843 

auf Rollen 200 Fuß weit abtransportiert. Wie in Ober— 

harmersbach erlebte der Planſchöpfer auch hier das Mißgeſchick, 
daß der Turm noch vor der Fertigſtellung bedenkliche Sen— 

kungen des Mauerwerks und gefahrdrohende Rißbildungen 
zeigte (Sommer 1844). Steinwarz, der inzwiſchen nach Achern 

verſetzt wurde, ſchob die Schuld auf die ganz nachläſſige Füh⸗ 
rung der Bauaufſicht durch Gewerbelehrer Geiges, auf unge— 

nügende Fundamentierung und auf ganz verfehlte Fugenlager; 

der vom Akkordanten noch beſtellte Gutachter Voß ſprach auch 

Steinwarz nicht ganz von Schuld frei, weil er den Ein— 

gangsbogen zu weit konſtruiert habe. Dem widerſprach Bau⸗ 

inſpektor Fiſcher, der für alle Fehler den Akkordanten verant—
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wortlich machte (2. Juni 1846) und vollſtändige Neuaufführung 
des Turmes durch einen anderen Unternehmer anordnete. Im 
Laufe des Jahres 1847 wurde dieſer letzte Bauteil zu Ende 

geführt und zu Weihnachten erſtmals Gottesdienſt in der neuen 

Kirche gehalten. 
Für die Herſtellung von Altären, Kanzel und Leuchtern 

ſollte Ende September 1843 ein Akkord mit dem Vergolder und 

Stukkator Carl Rehner von Offenburg um 3800 fl. abge— 

ſchloſſen werden. Aber ſchon unterm 3. Oktober kam der Be— 
ſcheid des Kath. Oberkirchenrates, daß der Hochaltar viel zu 
koſtſpielig entworfen ſei und der Religionsfond nur zur Be— 
ſchaffung eines anſtändigen Hochaltares ohne beſondere Ver— 

zierungen verbunden ſei; man erwarte daher Vorlage einer 
anderen entſprechenden Zeichnung. Steinwarz nahm einige 

Amputationen an ſeinem „opulent“ gehaltenen Entwurf vor und 
ließ ihn zurückgehen mit dem Bemerken (14. Oktober), „daß man 

die auf beiden Seiten angebrachten Cherubime und die auf dem 

Tabernakel ſtehende Geiſtestaube habe verſchwinden laſſen, daß 

dann aber der Hochaltar nicht einfacher gehalten werden kann, 

denn er beſteht dann nur aus einem Antipendium und Taber— 

nakel, welch alles einfach ohne Vergoldung angeſtrichen werden 

kann, einfacher kann wohl in einer Kirche kein Altar gemacht 

werden“. Die Genehmigung verzögerte ſich aber und unterm 
9. Februar 1844 wußte das Bezirksamt noch einen anderen 

Meiſter, „einen Glenz“ (Glänz) von Freiburg in empfehlende 

Erinnerung zu bringen, „der für die hieſige Filialkirche (Stadt— 
kirche in Triberg) vor drei Jahren mit Zufriedenheit einen neuen 
Altar hergeſtellt habe, wie er auch in die Münſterkirche mehrere 

Altäre gefertigt haben ſoll“. Er ſolle jedenfalls zur Konkurrenz 

mit Rehner zugelaſſen werden, und vom gleichen Amt wurde 

Mitte März noch ein dritter Meiſter als der Beachtung würdig 

genannt, Bildhauer Ferdinand Winterhalter?“ von Vöh⸗ 

283 Abkömmling einer in zahlreichen Gliedern des 18. und 19. Jahr— 

hunderts als Künſtler bekannt gewordenen Familie aus Vöhrenbach. Ein 

Hans Michael W. G 1759) fertigte Altäre in die Kirche ſeiner Heimat, 

ſechs Apoſtelſtatuen in die von Donaueſchingen (ogl. Feurſtein, Die 

kath. Stadtkirche in Donaueſchingen S. 51), Werke auch nach Ettenheim— 

münſter. Ein Joſeph W., wohl ſein Bruder, ſtarb 1769 in Wien. Aber
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renbach, „der ſchon mehrere ähnliche Arbeiten gefertigt haben 

ſoll, auch zwei Söhne als Gehilfen habe, die in München die 
Kunſtbildung genoſſen haben“. Der Kath. Oberkirchenrat ordnete 

daraufhin (20. März 1844) Verſteigerung der Arbeiten unter 
Beiziehung der drei Konkurrenten an (20. März 1844). Vor— 

läufig ſcheint es dazu nicht gekommen zu ſein; die Sorge um 
den einſtürzenden Turm verdrängte bald alle anderen Anliegen. 

Erſt im Sommer 1848 hören wir wieder von der Angelegenheit; 
unterm 18. Auguſt ließ der Oberkirchenrat bei Steinwarz an— 

fragen, warum der Akkordant Rehner in Offenburg ſeinen 
Akkord wegen des Hauptaltares noch nicht erfüllt habe. Der 

Befragte meldete ſofort zurück, daß Rehner ſeine Akkordarbeiten 

nur noch zu lackieren und zu faſſen habe; die Seitenaltäre — 

„hölzerne Gerüſte“, wie ſie die Amtsſtelle in Karlsruhe bezeich— 

net hatte — lagen bereits zum Aufſtellen fertig auf dem Speicher 

eines Hauſes in Rohrbach. Erſt Ende November wurde die 
letzte Arbeit für die unmittelbar bevorſtehende Einſegnung der 

Kirche vorgenommen. 

Rot (bei St. Leon) 2*. Ehedem Filial von St. Leon, war 
es ſelbſtändige Pfarrei unter Biſchof Matthias von Ramung 

1476 geworden. Aus dieſer Zeit ſtammte wohl auch die Kirche; 

die Baulaſt an ihr oblag der Gemeinde für Langhaus, Turm 

und Chor. Laut Viſitationsprotokoll von 1781 war der Bau 

wohl noch ſehr geſund und auf lange Zeit dauerhaft, aber für 

die täglich zunehmende Gemeinde viel zu klein, kaum für die 
Hälfte des Pfarrvolkes zureichend. Wiewohl ſich die Gemeinde 

außerſtande erklärte, irgendwelche Koſten tragen zu können, gab 

das Generalvikariat 1783 ͤ an den Hauptmann Schwarz in 
Bruchſal Weiſung, die Kirche in Rot zu beſichtigen und über 

ihre Erweiterungsmöglichkeiten ſich zu äußern und allenfalls 

Riſſe und Überſchläge zu fertigen, und im Jahre 1784 ſtellte es, 
der gegenteiligen Auffaſſung der Gemeinde gegenüber, die ſich 

über den ruinöſen Zuſtand der Sakriſtei und die Verwahrloſung 
des Chores beſchwert hatte, feſt, daß die Baupflicht auch an 

Werke von ihm vgl. Tietze-Conrat, Sſterr. Barockplaſtik (Wien 1920) 

S. 138. 

284 Erzb. Archiv Roth: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Atten des 

Generalvikariates Bruchſal C2. Roth: Kirchenbaulichkeiten.
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dieſen Teilen laut Erektionsurkunde an ihr liege. Damit waren 

die Erweiterungswünſche weſentlich abgekühlt und auch Geiſtl. 

Rat Rieſter vom Generalvikariat, der mit Baumeiſter Chriſtoph 

Hummel von Philippsburg eine Beſichtigung vorgenommen 

hatte, ſprach ſich gegen die unmittelbare Notwendigkeit und An— 
gängigkeit einer Vergrößerung des alten Baues aus: er ſei wohl 
ziemlich klein, aber ausreichend, wenn ſich die Leute behelfen 

wollten. Eine Erweiterung würde ſehr hohe Koſten bringen 

und der Kirche ein ſehr verſtelltes Anſehen geben, ſo daß ein 

Neubau empfehlenswerter ſei. Dabei blieb es bis 1812; die 

Erſtellung eines erheblich größeren Neubaues ließ ſich jetzt 

wirklich nicht mehr umgehen. Landbaumeiſter Schwarz von 

Bruchſal entwarf Riſſe und Aberſchlag, nach deren Genehmigung 
im Frühjahr des folgenden Jahres die Arbeiten begannen. Am 

26. Februar 1813 meldete Pfarrer Gerber an das General— 

vikariat: „In der nächſten Woche wird die hieſige alte Kirche 

abgebrochen, damit der neue Kirchenbau ohne Hindernis be⸗ 

ſchleunigt werden kann“. Ende Dezember wurde er ſchon ein— 

geſegnet. Der ſpätgotiſche Turm blieb vor der Front des ein— 

fachen klaſſiziſtiſchen Baues erhalten. Die Beſchaffung der 

Inneneinrichtung erfolgte erſt nach längeren Verhandlungen 

mit den amtlichen Stellen. Nach Entwürfen von Schwarz 
ſollte Bildhauer und Dekorateur Günther Kanzel und Hoch— 

altar herſtellen und für letzteren „in beſonders ausdrucksvoller 

Bearbeitung“ ein Kruzifix (Juli 1813). Die angeſetzten Koſten 

für beide Stücke (Kanzel 400 fl., Hochaltar 500 fl.) kamen dem 

Bezirksamt etwas hoch vor, auch Schwarz glaubte, daß noch eine 

Herabminderung um 150 fl. verlangt werden könne; und dem⸗ 

entſprechend erwartete das Neckarkreisdirektorium (22. Juli 

1813), das auf die erheblich geringeren Koſten der Kanzel in 

Philippsburg hinwies, „eine endliche Erklärung, um welchen 

geringeren Preis der Dekorateur Günther die fraglichen Arbeiten 

übernehmen wird“. An den Entwürfen der Kanzel wird bean— 

ſtandet, daß der Hut etwas zu klein ſei, des Hochaltars, „daß 

der mittlere Teil, wo die blau gezeichneten Niſchen ſich befinden, 

mit den dort angebrachten Säulen etwas gedrückt zu ſein ſcheint“. 

„Was die Nebenaltäre betrifft, ſo iſt man der Meinung, daß 

dieſelben, da ſie mit dem Hochaltar doch nicht übereinſtimmen
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können, und eben darum binnen einigen Jahren, um die Sym— 
metrie herzuſtellen, der Gemeinde neue Koſten verurſachen 

werden, ganz hinwegfallen könnten, um an deren Stelle zwei 

ſchöne Gemälde oder Statuen anzubringen.“ Zu dieſen Anord— 
nungen des Kreisdirektoriums äußerte ſich der Landbaumeiſter 

Schwarz am 14. Auguſt, „daß man die Säulen am Hochaltar, 
um ihn gleichförmiger mit der Kanzel zu machen, ganz weglaſſen 
kann, wodurch ſich die drei blaue Felder in vier abteilen, was 

die Form ſchlanker machen wird. Nach Befragen Günthers und 

anderer Meiſter läßt ſich, wenn gute und dauerhafte Arbeit er— 

wartet wird, ein weſentlich niedrigerer Preis nicht mehr erzielen. 

Ich kann mehrere Arbeiter nennen, die um viel wohlfeilere 

Preiſe arbeiten als Günther, aber ich proteſtiere gegen dieſe Art 

Menſchen, überall, wo es darauf ankommt, tüchtige Arbeit zu 

erhalten. Nach einer Verſteigerung erbetteln ſie ſich noch eine 
Aufbeſſerung im beſten Fall; im ſchlimmen laufen ſie weg oder 

ſpielen in dem Ort, wo ſie wohnen, ſoviele Schuldleute denen zu, 
die ihre Arbeit zu beurteilen haben“. Mit einem kleinen Preis⸗ 

nachlaß von 100 fl. wurde daraufhin die Anfertigung von Kanzel 

und Hochaltar vom Kreisdirektorium genehmigt und auch vom 

Gemeinderat gutgeheißen. Faſt gleichzeitig wurden auch die 

Entwürfe von Schwarz für Kommunionbank, Beichtſtuhl und 

Taufſtein gutgeheißen (28. Oktober 1813), mit dem Vorſchlag, 
„daß, ohne Störung der Symmetrie oder Homogeneität, am 

Taufſtein der Johannes wegbleiben könnte, wie es in vielen 

Kirchen der Fall iſt“. 1867/68 wurde nach dem Voranſchlag 
der Gebr. Seitz in Külsheim in Höhe von 1336 fl. eine Reſtau⸗ 

rierung und „Verſchönerung“ des Innern durchgeführt. 
Rotenberg?s. Nachdem das ganze 18. Jahrhundert 

Geſuche über eine notdürftige Inſtandſetzung der alten Kirche 

gelaufen und dabei die Baupflicht dahin feſtgeſtellt worden war, 

daß der Heiligenfond für Bau und Anterhaltung des Chors, 

der Sakriſtei und des Turmes, die Herrſchaft zu 11 Zwölftel 

für den des Langhauſes, der Heiligenfond desgleichen zu einem 

285 Erzb. Archiv Rotenberg: Kirchenbauſachen. — G.⸗L.⸗A. Hof⸗ 

domänenkammer. Aml Wiesloch. Rothenberg: Kirchenbaulichkeiten. 

Faſz. 905/07. (Zugang 1927 Nr. 13.) — Wormſer Dioözeſ.⸗Spezialakten. 

Rotenberg. Faſz. 62.
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Zwölftel aufzukommen habe, kündete unterm 14. Juni 1804 der 
II. Senat des Hofratkollegiums in Mannheim den Antrag bei 

Sereniſſimo an, daß ein als notwendig erwieſener neuer 
Kirchenbau, für den bereits Baudirektor Oberſt Schwarz 

Riſſe und Aberſchläge zu 8202 fl. vorgelegt habe, zu errichten 

ſei; Langhaus und Chor ſollten neu aufgeführt werden, des— 

gleichen der Turm über dem unteren Mauerwerk. Zu Anfang 
des folgenden Jahres war die allerhöchſte Genehmigung er— 

teilt; das Hofratskollegium ordnete unterm 3. Januar die Ein— 
leitung der Bauarbeiten an, wobei „die Steinerfordernis an das 

Rothenberger alte Schloßgebäu unſchädlich anzuweiſen ſei“. 

Während der Ausführung mußte aber am 20. Auguſt 1805 die 

Landvogtei Michelsberg berichten, daß die Mauern des Lang— 
hauſes ganz aus der Perpendikular-Linie gewichen ſeien; die 

linke Flügelmauer ſenke ſich ſtark einwärts. Eine alsbald vor— 

genommene Anterſuchung durch Werkmeiſter Schäfer von 

Heidelberg ſtellte feſt, daß das Mauerwerk vorſchriftsmäßig 

ausgeführt ſei, daß aber die Baubehörde einen unzureichenden 

Plan vorgelegt habe; der Baugrund ſei viel ſchlechter, als man 
von vornherein angenommen und hätte einen viel ſtärkeren 

Roſt für die Fundamente erfordert, als er angelegt wurde. 

Der ganze Bau müſſe abgetragen und nach völlig neuem Plan 
wieder aufgeführt werden. Der Planſchöpfer Schwarz war 

inzwiſchen geſtorben; eine Schuld ſeinerſeits nahm das Hofrats— 

kollegium nicht an, ſondern erſuchte den Baumeiſter Frommel 

in Schwetzingen um ein weiteres Gutachten. Im Frühjahr 

1807 ließ dieſer einen viel kräftigeren Eichenroſt legen. Die 
Fortführung der Arbeiten litt unter mancherlei ungünſtigen 

Faktoren. Dem Anternehmer Lutz, den man doch gerne mit— 
verantwortlich hätte machen wollen, wurden die fälligen Geld— 

termine über Gebühr lange vorenthalten, ſo daß er die Arbeiter 

nicht auszahlen konnte; vor allem aber verweigerten die für 

fuhrenpflichtig erklärten Nachbargemeinden — Rotenberg ſelber 
blieb als ehemalige Stadt von dieſer Laſt frei — andauernd ihre 

Leiſtungen, ſo daß ſie nur durch Androhung militäriſcher Exe— 

kution dazu angehalten werden konnten. Immerhin konnte 

Frommel im Herbſt 1807 melden, daß der Turm ganz fertig, 

Chor, Sakriſtei und Langhaus bis zum Dach aufgeführt und
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das Dach auch ſchon aufgeſchlagen ſei, alle Arbeiten gut und 
meiſtermäßig ausgeführt. Der Anternehmer wurde für die 
geleiſtete Mehrarbeit nur unzureichend entſchädigt und geriet 

ſpäter in Gant. 1815 ſuchte er unter Befürwortung durch Ge— 

meinde und Amt um Rückerſatz ſeiner Anſprüche nach; den 
Akten iſt nicht zu entnehmen, mit welchem Erfolg. Auch die zur 
Fronpflicht angehaltenen Gemeinden machten noch weit in die 
20er Jahre hinein ihre Rechte geltend. 

Der Neubau hält ſich an die Formen eines ſchlichten 
Barock; der auf der Südſeite ſtehende Turm im unteren Teil 

noch ſpätgotiſch. Im Winter 1858 übernahmen die Gebrüder 
Seitz in Külsheim die Neufaſſung und Vergoldung der drei 

Altäre, Kanzel, des Beichtſtuhls, des Taufſteins und der Orgel, 
außerdem die Auffriſchung eines mehr „als 300 Jahre alten“ 
Holztafelbildes mit bibliſchen Szenen, das ein früherer Pfarrer 
geſtiftet hatte, der als Kanzelredner nach Speyer berufen 

wurde?“. 1873 waren die Altarbilder der Nebenaltäre in 
einem Zuſtand, daß ſie durch neue von Dominik Weber in 

Freiburg (Anna Selbſtdritt und St. Michael) erſetzt werden 
mußten. (Koſten 400 fl.) 

Rotzel?. Die 1851 bei einer Brandkataſtrophe ver— 

nichtete Ortskapelle wurde 1852 wieder aufgebaut, und 1853 

ſuchte die Gemeinde um die Vergünſtigung nach, daß gelegent— 
lich Meſſe darin geleſen werden darf. 

Sandweier?s. Nachdem ein Auszug des kirchlichen 
Viſitationsprotokolls vom Jahre 1830 über den unzureichenden 

Raumgehalt der bisherigen Kirche dem Kreisdirektorium zu— 

gegangen war, ſtellte das Amt Baden (14. Januar 1831) feſt, 
  

286 Da in den Kunſtdenkmälern Badens VIII. 1, 226 dieſe Tafel nicht 

mehr erwähnt wird, muß man annehmen, daß ſie ſeit 1858 verſchwunden 

iſt, möglicherweiſe 1873 bei der Anſchaffung neuer Altarbilder. Fr. 3. 

None (Bad. Archiv II, 160 ff.) beſchreibt die 16 ganz in der Zuſammen— 

ſtellung des Speculum humanae salvationis ausgewählten Bildmotive und 

teilt auch die den ganzen Lebenslauf des Pfarrers Quirin Metzger 1556) 

ſchildernde Inſchrift mit. 

287 Erzb. Archiv. Rotzel: Kapellenakten. 

288 Erzb. Archiv. Sandweier: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Amt 

Baden. Verwaltungsſachen. Sandweier: Kirchenbauſachen. Faſz. 235, 

218 (Zugang 1905 Nr. 24).
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daß das Gotteshaus kaum die Hälfte der Kirchgänger faſſe. 
Baupflichtig waren am Langhaus der Heiligenfond, am Chor 
die Herrſchaft und am Turm die Gemeinde. Ein erſter Ver— 
größerungsentwurf des Bezirksbauinſpektors Weinbrenner 

(Sanuar 1832) ſtellte einen einſchiffigen klaſſiziſtiſchen Bau vor, 
bei dem der Turm und ein kleiner anſtoßender Teil des bis— 

herigen Langhauſes erhalten geblieben wäre, unter Neuauffüh— 
rung des oberen Turmteiles nach dem Vorbild des Malſcher 

Turmes. Oberbaurat Frommel ſchlug verſchiedene Abände— 

rungen an dem Plane vor (September 1832), und ſchließlich 
wünſchte die Gemeinde nach einem Bericht des Amtes vom 
7. September 1832 ſtatt des ſehr koſtſpieligen Erweiterungs⸗ 

planes lieber einen völligen Neubau, an deſſen Eingangsfronten 

ein ganz neuer Turm kommen ſollte. Der neue Riß von 

Weinbrenner, den das Amt mit der Koſtenberechnung in Höhe 

von 16 383 fl. dem Kreisdirektorium am 27. Februar 1834 zu⸗ 

ſtellte, legte den künftigen Bau ſchräg über Chor und einen Teil 

des Langhauſes der alten Kirche und ſah einen halbrunden, nicht 
ſehr tiefen Chor vor. Pfarrer Klausmann konnte noch wenige 

Tage vor ſeinem Tod ſeine Zuſtimmung bekannt geben. Da— 
gegen konnte trotz mehrfacher Vorſtellungen das Ordinariat 

dieſen neuen Riß erſt am 17. Dezember des gleichen Jahres 
erhalten; Oberbaurat Frommel hatte ihn in der Zwiſchen⸗ 

zeit der Hofdomänenkammer vorlegen müſſen. Die Kirchen— 
behörde war befriedigt, daß die Dreiſchiffigkeit vermieden 

wurde, weniger aber darüber, daß der Turm in das Schiff— 
innere gerückt wird, wodurch zwei Winkel ſeitlich entſtehen, daß 

der Chor auch zu klein ſei, ſo daß die Schuljugend kaum Platz 
darin fände. Am 30. Januar 1835 wurden die Arbeiten an 
Zimmermeiſter Frey verſteigert. Am 10. Auguſt 1835 wurde 

der Grundſtein gelegt. Der Pfarrer hatte darum nachgeſucht, 

ſelber zur Vornahme dieſer Feier ermächtigt zu werden, um der 

Gemeinde Koſten zu erſparen, und weil einige Gemeinde— 

deputierte erklärt hätten, es ſei ihnen an der Vornahme der 
Grundſteinlegung nichts gelegen. Dieſem Geſuch wurde nicht 

entſprochen, vielmehr der Dekan angewieſen, die Feier abzu— 
halten „mit einer Anſprache über die heilige Abſicht der Kirche 

und das Amt eines Biſchofs, damit es ein paar Schimpfzungen
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unter dem Pöbel nicht gelinge, das ohnehin geſunkene Anſehen 

der biſchöflichen Würde noch mehr zu ſchwächen“. Der Dekan 

möge aber, ohne vom Pfarrer oder der Gemeinde Labung oder 

Honorar zu verlangen, nach der Feier auf der Stelle den Ort 
wieder verlaſſen. Als der Dekan ſich einfand, hatte der Bürger— 

meiſter den Grundſtein ſchon einmauern und einen andern 
Stein darauf ſetzen laſſen. Der Dekan erteilte dem Pfarrer 
einen Verweis, dat er nicht dagegen eingeſchritten ſei, ließ den 
Stein wieder öffnen und ſegnete ihn ein. Dem Bürgermeiſter 

ſprach der Oberamtmann von Theobald, der zur Feier mit— 

gekommen war, ſeine ſcharfe Mißbilligung aus. 1837 war der 
Neubau fertig. Im Laufe des Zahrhunderts (1874, 1882, 

1891) wurden größere Inſtandſetzungs- und Ausſtattungs⸗ 
arbeiten ausgeführt. 

St. Leon?“. Die Baupflicht war bei der Erneuerung 
der Pfarrei im Jahre 1599 derart feſtgeſtellt worden, daß ſie 

am Chor den Collatores (Domkapitel in Speier), am Langhaus 

dem Heiligenfond, am Turm, Kirchhof, Beinbrech und Bein— 

haus der Gemeinde oblag. Da der Turm über dem Chor ſtand, 
wurde im ganzen 18. Jahrhundert darüber geſtritten und ver— 
handelt, wie die Laſten an dieſen Bauteilen zu verteilen ſeien. 

Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts war nach einem Bericht 

der Gefällverwaltung Philippsburg an den II. Senat des 

Kurfürſtl. Hofrats (25. Juli 1805) „die Kirche ſehr ruinös. Die 

Mauer am Langhaus hatte einen großen Sprung, mehrere 

zwei Balken obenher an der Decke, auch verſchiedene Sparren 

waren ganz mürb und faul und eine große Sffnung zeigte ſich 
untenher an dem Dach. Eine Reparation war alſo unumgäng— 

lich; da die Kirche aber überhaupt in ſehr ſchlechtem Zuſtand 

war, ſchien es zweifelhaft, ob ſie noch dauerhaft zu reparieren 
ſei“. Der alsbald um Beſichtigung angegangene Baudirektor 

hielt (25. September 1805) bei dem baufälligen Zuſtand des 

Gotteshauſes eine Reparation für unmöglich, „das Dachwerk 
ſei in allen Teilen verfault und das Holz mit der Hand zerreib— 
bar. Es müßten unverzüglich Vorkehrungen getroffen, vor 
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Einſturz eines Teiles der Kirche und zur Verhütung ferneren 

Anglücks das Dachwerk unterſteipert, die Kirche gleich geſperrt 

und ferneren Gottesdienſt darin zu halten unterſagt werden“. 

Ahnlich berichtete auch das Pfarramt am 14. Januar 1806 an 

das Generalvikariat: „Die hieſige Kirche befindet ſich ſchon ſeit 

geraumer Zeit, ſowohl was den Chor als auch was das Schiff 

betrifft, in einem äußerſt baufälligen Zuſtand, ſo daß ſowohl der 

Prieſter als auch das Volk ſich nicht ohne Gefahr, von einer 

herabſtürzenden Borde erſchlagen zu werden, in der Kirche be— 

fänden. Erſt geſtern fielen zwei Borde, womit die Kirche oben 

an der Decke getäfelt iſt, herab ... Dieſer ruinöſe Zuſtand 

wurde ſchon an gehöriger Stelle angezeigt, auch von dorther 

ſchon durch abgeſchickte Bauverſtändige in Augenſchein genom— 

men, und man erhielt auch die Zuſage, daß die Kirche nach ab— 

geſchloſſenem Frieden würde erbauet werden. Für jetzt aber 

ſoll ſie mit 22 Stamm Holz unterſtützt werden, womit allerdings 

die Gefahr nicht behoben wird.“ Der Pfarrer ſchlug daher vor, 

den Gottesdienſt bis zur Vollendung eines Neubaues in den 

unteren Stock des geräumigen Rathauſes verlegen zu dürfen. 

Schon am Tag vor dieſem Bericht hatte die Kath. Kirchen— 

kommiſſion in Bruchſal Werkmeiſter Schäfer in Heidelberg 

beauftragt, Riſſe und Aberſchlag zum Bau einer neuen Kirche 

zu fertigen, und unterm 29. April ließ ſie ſolche bereits dem 

Hofratskollegium zugehen; die Koſtenberechnung belief ſich auf 

7178 fl., wovon die Domäne 2173 fl. zu übernehmen hatte, den 

Reſt der Heiligenfond bzw. die Gemeinde. Im September 

1806 übernahm Zimmermeiſter Ottinel in Heidelberg die Bau— 

ausführung um 5790 fl., die Aufſicht darüber führte Ober— 

leutnant Bray von Bruchſal. Am 31. März 1807 wurde der 

Grundſtein gelegt und im November des gleichen Jahres die 

Fertigſtellung des ganzen Baues gemeldet. Baumeiſter Schwarz 

begutachtete ihn als meiſtermäßig ausgeführt: ein anſpruchsloſes 

wenig Stilformen zeigendes Langhaus, vor deſſen Faſſade 

der ſchöne im Oktogon und Helm ſchließende Barockturm 

von 1730 ſich aufſbaut. Auch die Wirkung im Innern wird 
trefflich gehoben durch die drei Barockaltäre und die reiche 

Rokokokanzel.
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Sasbachried?“. 1812 wurde eine einfache, ſtilloſe 

Devotionskapelle erbaut, die in der Folge den hl. Antonius von 

Padua als Patron erhielt. Am 18. Dezember 1863 wurde 

zwiſchen Pfarramt und Gemeinde ein von der Kirchenbehörde 
genehmigter Vertrag abgeſchloſſen, daß bei richtiger Inſtand— 

ſetzung und Aufſtellung eines Altares die hl. Meſſe geleſen 
werden ſolle. Daraufhin wurde von Maler Futterer in Achern 
um 150 fl. ein aus der Kirche zu Bühl bei Offenburg ſtammen— 

des Barockaltärchen in die Kapelle verbracht, und von einem 

Bildhauer in Mehrerau eine Antoniusſtatue dafür bezogen. 

Sasbachwalden?n. Am 21. Januar 1841 ſchilderte 

der Gemeinderat in einer Denkſchrift, die ans Ordinariat 

gerichtet war, die Verhältniſſe des Ortes, der in der 3400 Seelen 

ſtarken Mutterpfarrei Sasbach 1270 Seelen zählte, die weit zer— 
ſtreut über unwirtliche wegeloſe Berge 2—3 Stunden von der 

Kirche entfernt wohnten, ſo daß auch, ſelbſt der Pfarrer zur 
Winterszeit nicht immer die Schule in Sasbachwalden auf— 

ſuchen konnte. Jahrelange Verhandlungen zwiſchen Bezirks— 

amt, Ordinariat, Oberkirchenrat und Miniſterium lagen vor 

dieſer Vorſtellung, bis die finanzielle Grundlage für Durch— 
führung des Planes geſchaffen war: Sasbachwalden ſollte die 

Wallfahrtskirche zur Dreifaltigkeit auf dem Hochfeld nördlich 
von Sasbach mit Bruderhaus und 12 Morgen Feld zugewieſen 

bekommen, dazu noch die Intercalargefälle der Mutterkirche bis 

zur Höhe von 10000 fl. und die vom Zehntherrn auf der 

Gemarkung Sasbachwalden zu leiſtenden Beiträge. Die An— 
weiſung auf die genannte Wallfahrtskirche war ſchon durch 
Erlaß der Kath. Kirchenſektion vom 23. Juli 1816 Nr. 7078 

vorbereitet; darin wurde das Mesmerhaus als Wohnung für 
den Förſter überle von Großweier beſtimmt und die Anſicht 

geäußert, daß „dieſe Kapelle nebſt Mesmerhaus bei ſchicklicher 
Gelegenheit für eine Pfarrkirche der Amgegend verwendet wer— 
den ſolle“. In einer geſchichtlichen Darlegung vom 30. Juni 

1839 hatte der Gemeinderat von Sasbachwalden ausgeführt, 

daß die Dreifaltigkeitskirche auf dem Hochfeld an Stelle einer 

290 Erzb. Archiv Sasbachried: Kapelle. 
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Feldkapelle als Wallfahrtsgotteshaus 1695 erbaut, anfänglich 
der Aufſicht des Erzprieſters des Kapitels Ottersweier, ſpäter 

der des Kloſters Schuttern unterſtellt war, und am 21. Januar 
1834 hatte er in einer ähnlichen ganz vom Geiſt der Zeit ge— 

tragenen Eingabe gemeint: „Gegen eine Zuweiſung dieſer 
Kirche möchte die hohe Kirchenbehörde wenig oder gar keine 

Erinnerung machen, es dürfte derſelben und zwar aus triff— 
tigſten Gründen vielmehr ſehr erwünſcht ſein, wenn das in der 
Vorzeit zu Unfug ſo ſtark getriebene, in neuerer Zeit aber faſt 
eingeſchlummerte Wallfahrten zu jener Kapelle endlich zu Grabe 

getragen würde. Wäre aber der Hang zu dieſen Wallfahrten 

bei einem oder andern der Gläubigen zu ſchwer zu überwinden, 

ſo würde er auch den Gang nach Sasbachwalden überwinden 

können“. So mit allen Mitteln der Zeit vorbereitet, konnte das 

Arteil über das ſtimmungsvoll gelegene und auch damals noch 

viel beſuchte Kirchlein geſprochen werden. Die Staatsminiſte— 
rialentſchließung vom 29. September 1836 Nr. 1484 verfügte 

die Errichtung einer eigenen Pfarrei Sasbachwalden auf der 

oben ſchon erwähnten Grundlage; die Dreifaltigkeitskirche bei 

Sasbach wurde der Gemeinde zum Abbruch und Abtransport 

zugewieſen, aber die bei der Kirche ſtehenden Lindenbäume aus— 
drücklich vorbehalten. In einer Zuſchrift des Ordinariats vom 
29. September 1837 an die Kath. Kirchenſektion, die von Erz— 

biſchof Demeter gezeichnet und wohl auch von ihm auf Grund 

von Lokalkenntniſſen aus ſeiner Paſtorationszeit in Sasbach ver— 

faßt war, wurde dieſe Baumgruppe um die alte Wallfahrtskirche 

als ein Wäldchen geſchildert, in dem die Pilgerſcharen während 
der im Freien gehaltenen Predigten lagerten, und weiter darge— 

legt, daß vor der Säkulariſation in der Oktav des Dreifaltigkeits⸗ 

feſtes oft 12—15 Geiſtliche, meiſt Mönche, anweſend waren, um 

die beſonders aus dem Elſaß zuſtrömenden Pilger Beicht zu 

hören. Das Pfarrhaus war mit Geiſtlichen angefüllt, welche 

acht Tage hindurch für anſtrengendes Beichthören an Speiſe und 

Trank übergenug ſich laben konnten. Daß die Gemeinden Sas— 
bach und Sasbachried mit der Entfernung dieſer Wallfahrtsſtätte 

nicht einverſtanden waren, ergibt ſich aus einer Vorſtellung vom 

18. April 1840, in der ſie Sasbachwalden 1500 fl. als Erſatz 
anboten, der aber nicht angenommen wurde, weil man aus dem
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Abbruch größeren Nutzen erhoffte. And wie die Zerſtörung dieſer 

weithin bekannten Andachtsſtätte auf das Volk wirkte, berichtet 
der Pfarrverweſer von Sasbach in einem Schreiben an Erz— 

biſchof Demeter vom 10. Juni 1841: Die Kapelle ſei nun ab— 
gebrochen; der Platz mit den Lindenbäumen aber beſonders 

abgegrenzt. Möglicherweiſe kaufe ihn H. von Harter von Au— 

bach und baue eine kleine Kapelle darauf. „Es kamen auch 
dieſes Jahr ſehr viele Leute, und würden, wenn das Wetter 

günſtiger geweſen wäre, noch mehr gekommen ſein. Die guten 
Leute weinten bittere Thränen auf den Trümmern. Ich ver— 

kündigte wie alljährlich, um die Gemüter wieder einigermaßen 
zu beſänftigen, auf Samstag und Sonntag Beichttage. Es 
beichteten auch viele von den Anſerigen und den Fremden. Es 

wurde ſonſt alles wie gewöhnlich gehalten: Frühmeſſe mit 

Homilie, Predigt und Amt und Chriſtenlehre“. 

Die Bauarbeiten in Sasbachwalden wurden am 27. Okto— 
ber 1841 an Maurermeiſter Meißburger um 16340 fl. 
vergeben. Die Pläne von der Bezirksbauinſpektion Baden, 

offenbar von Weinbrenner, lagen ſchon ſeit 1839 vor: am 
22. Mai erfolgte die Grundſteinlegung. Der ſeit Ende 1843 

fertiggeſtellte Kirchenbau wurde am 12. Mai 1844 eingeſegnet. 

Auf erhöhter Terraſſe über dem Tal gelegen, mit einzig ſchönem 
Ausblick auf die Rheinebene, iſt er bei aller Einfachheit im 

Formalen, in ſeiner Faſſadenbehandlung von beſten Verhält— 

niſſen, namentlich wächſt der Turm aus der Hauptfront in wohl— 

ausgeglichenem Aufbau empor. Wie alle Bauten Wein— 
brenners hält er an dem romaniſchen Stil feſt. Ein beſonderes 

Schmuckſtück des Innern iſt der reiche, ſchön aufgebaute Barock— 
altar, wohl aus der alten Kirche übernommen; als Nebenaltäre 
kamen zwei Barockaltäre aus der Stiftskirche in Baden (1865). 

Was der Gemeinderat ſeiner Zeit in etwas zyniſch hämiſcher 

Form freiſtellte, hat ſich tatſächlich erfüllt. Die neue Dreifaltig— 

keitskirche hat das Wallfahrtserbe der alten übernommen und es 

namentlich im ſpäteren 19. Jahrhundert zu großer Blüte gebracht. 

Sauldorfe. In einem Generalvikariatsbericht vom 
29. Juli 1818 an das Konſtanzer Kreisdirektorium wurde auf 
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einen Viſitationsbeſcheid hin Klage geführt, daß die Kirche in 

einem äußerſt ſchlechten Zuſtande ſich befinde, kaum die Hälfte 
der Pfarrgenoſſen faſſe, auch die Paramenten und die übrige 

Einrichtung ſehr dürſtig ſeien; das Kreisdirektorium wurde 
erſucht, einen Augenſchein anzuordnen und zur Herſtellung eines 

anſtändigen, geräumigen Kirchengebäudes die Einleitung und 

Anſtalten treffen zu laſſen. Die Seelenzahl der Gemeinde be— 

trug 400; die Kirche faßte weniger als die Hälfte der Kirchen— 

pflichtigen; eine Vergrößerung oder ein Anbau wurde vom 

Vogt und Kirchenpfleger des ſchlechten Mauerwerks wegen als 
unmöglich bezeichnet, wie ſchon vor 10 Jahren ein von der 
Markgräfl. badiſchen Standesherrſchaft von Karlsrühe ge— 
rufener Kommiſſarius feſtgeſtellt habe; Großzehntherr ſei der 
Markgraf von Baden. Vom Amt Pfullendorf wurde noch 1818 

Bauinſpektor Müller erſucht, einen Augenſchein vorzunehmen 
und Riſſe und Aberſchläge zu fertigen. Dabei blieb es aber 

vorerſt; nur ſcheint 1823 eine Ausbeſſerung an der Kirche vor— 

genommen worden zu ſein. Aber ein pfarramtlicher Bericht 
vom 28. April 1828 entwarf wieder ein wenig erfreuliches Bild: 

„Die Pfarrkirche iſt nicht nur für die Seelenzahl zu klein, dabei 

im Außern und Innern eher zum Urgernis und zum Geſpött als 

zur Erbauung geeignet, ſondern auch lebensgefährlich zu be— 

ſuchen. Im Langhaus iſt ein Stück von der Decke auf den 

Nebenaltar geſtürzt. Ein noch größeres Stück und der ganze 

Schwibbogen drohen mit Abſturz. Die Kirche iſt die elendeſte 
und baufälligſte im ganzen Großherzogtum. Sie muß in Bälde 

geſchloſſen und der Gottesdienſt in das benachbarte Raſt ver— 

legt werden.“ Dieſen Bericht leitete das Generalvikariat an die 

Kath. Kirchenſektion weiter (12. Mai 1829). Diesmal hatten 

die Vorſtellungen ſcheinbar raſcheren Erfolg. Auch das Be— 

zirksamt Pfullendorf mußte in ſeinem Bericht an das Kreis— 

direktorium vom 1. Mai 1829 zugeben, daß es „bei ver— 

ſchiedenen Gelegenheiten, wo Amtsgeſchäfte es nach Sauldorf 
riefen, ſich von dem wirklich kläglichen Zuſtand der Kirche über— 
zeugt habe, weshalb es die Bitte ſtellen müſſe, den Bezirks⸗ 
baumeiſter zur ungeſäumten Beaugenſcheinigung anzuweiſen“. 

Angeſichts der Schilderungen glaubte das Kreisdirektorium 

(12. Mai) nicht mehr an eine Hauptreparation, ſondern nur
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noch an einen Neubau, ließ auch bereits ein geeignetes Lokal 

zur Abhaltung des Gottesdienſtes ausfindig machen, da nach 

der pfarramtlichen Erklärung die Fortſetzung desſelben in der 

baufälligen Kirche lebensgefährlich ſei. Auch die Kath. Kirchen— 
ſektion hielt einen Neubau nicht nur für rätlich, ſondern für not— 
wendig (30. Juni 1829). Am 29. November des gleichen Jahres 

wurden in einer Zuſammenkunft aller Intereſſenten die Haupt— 
fragen über die Anlage und Größe des Neubaues ſowie über 
die Verteilung der Baulaſten, die von der markgräflichen Herr— 

ſchaft zu tragen waren, geklärt. Am 17. Februar 1830 konnte 

Bezirksbauinſpektor Ohl dem Amt Pfullendorf Riß und Aber— 

ſchlag zuſtellen. Noch wurde aber faſt ein ganzes Jahr über 
die von der Gemeinde lange Zeit abgelehnte Frondpflicht ge— 

ſtritten, auch über die Lieferung des von der Gemeinde ange— 
botenen Bauholzes; zuletzt wollte das Bezirksamt allem Drängen 

des Kreisdirektoriums zum Trotz den Neubau nochmals hinaus— 

geſchoben ſehen. Nun ſtürzte im November 1830 die Seitentüre 

ſamt ihren Gewänden ein und die Gefahr wurde immer drohen— 
der; am 26. November ſchärfte die Kreisregierung dem Bezirks— 

amt nochmals den Auftrag vom 2. gleichen Monats ein, „die 

Vorbereitungen ſo zu beſchleunigen, daß der Kirchenbau noch 
dieſes Jahr an den Mindeſtbietenden begeben und im kommen— 
den Frühjahr begonnen werden kann“. Aber noch am 26. Fe— 

bruar 1831 war von Anſtalten dazu nichts zu bemerken; ſchon 

am 16. Januar hatte die Kirchenbehörde die Schließung der 

alten Kirche angeordnet „wegen ihrer erbärmlichen, in jeder 

Hinſicht zu allen gottesdienſtlichen Handlungen ungenügenden, 

ja ſelbſt lebensgefährlichen Beſchaffenheit“. Das Pfarramt 

wandte ſich daher an das Bezirksamt um Aufſchluß,-weshalb 

der Beginn des Neubaues „auf unbegreifliche Weiſe und gegen 

alle gerechte Erwartung in die Länge gezogen werde“. Noch 

verſuchte aber die angerufene Stelle alle möglichen Ausflüchte, 
weshalb das Kreisdirektorium nochmals (29. März) gegen jede 

weitere Verzögerung ſich ausſprechen mußte. Schon am 10. April 

1830 hatte die Kath. Kirchenſektion die Riſſe öhls genehmigt 

und am 1. März 1831 gab jetzt das Kreisdirektorium Weiſung, 

durch die gleiche Bauinſpektion die Ausführung in die Wege zu 
leiten. Der alte Kirchturm blieb und wurde auf Koſten der
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Gemeinde erhöht; am 27. Oktober 1831 wurden die Arbeiten 
verakkordiert, am 15. Mai 1832 der Grundſtein gelegt und am 
21. November 1833 der Neubau konſekriert. 

Schelingen?“e. Die Pfarrkirche war nach dem Viſi— 

tationsbericht von 1812 „dem Einſturz nahe, zu klein, dumpf und 
ungeſund“, Klagen, die ſich in den folgenden anderthalb Jahr— 

zehnten mit ſtereotyper Gleichförmigkeit wiederholten. Nur der 

Pfarrer Baumann, der als Groß- und Kleinzehntbezieher die 

Baulaſt zu tragen hatte, wollte von einer Dringlichkeit eines 

Neubaues nichts wiſſen. Umgekehrt drängte die Gemeinde un— 

nachgiebig auf deſſen baldige Inangriffnahme hin, trotzdem 
ſie, wie ſich ſpäter zeigte, den auch ihr zufallenden Laſten auch 

nicht annähernd gewachſen war; ſie fand einen willfährigen 
Fürſprech an Dekan Rosmann in Breiſach, der leicht das 

Gehör der Regierungsinſtanzen hatte, während hinter dem 

Pfarrer Dekan Wenz in Oberhauſen, der Vertrauensmann der 

Kirchenbehörde, ſtand. So wuchs bald die Kirchenbaufrage zu 
einem Duell zwiſchen dieſen beiden Parteien aus; perſönliche 

Anbeliebtheit des aus dem Elſaß zugezogenen Pfarrers Dr. Bau— 

mann * mag recht erheblich in die Wagſchale gefallen ſein und 

manche Entſcheidung mitbedingt haben; nach ſeinem 1829 er— 

folgtem Tode verlangte die Gemeinde ſogar Beſchlagnahme 

ſeiner Hinterlaſſenſchaft zu gunſten des Kirchenneubaues. Die 
amtliche Entſcheidung wurde herbeigeführt durch eine Vor— 

ſtellung der Gemeinde im Jahre 1826, daß der Turm der alten 

Kirche einzuſtürzen drohe. Auf eine alsbald vorgenommene 
Anterſuchung durch den Architekten Lehry von der Bezirks— 

bauinſpektion Freiburg ſchlug Bauinſpektor Lumpp vorläufige 

Sicherung des gefährdeten Bauteiles und Abbruch im nächſten 
Frühjahr vor. Kreisbaumeiſter Arnold aber fand im Mai 

1827 „die Kirche in ſo ſchlechtem gefährlichen Zuſtande, daß 

nicht bloß von Reparation des Turmes die Rede ſein kann, ſon— 

203 Erzb. Archiv. Schelingen: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Bezirks⸗ 

Amt Breiſach. Verwaltungsſachen. Schelingen: Kirchenſachen. Faſz. 339. 

204 Pfarrer Baumann war rund 20 Jahre in Schelingen; er legt 

ſich den Titel Jurat bei, war 1782 Haushofmeiſter bei dem Grafen Hennin 

geweſen. Er bezeichnet ſich ſelber als Ausländer, der in der Revolution 

alles verloren habe Im Necrologium Friburgense fehlt ſein Name.
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dern die ganze Kirche, weil nicht mehr haltbar und dem Einſturz 
drohend, niedergeriſſen und neu aufgebaut werden muß“. Solche 

Schilderungen des Zuſtandes bezeichnete hingegen der Pfarrer 
(8. Juli 1827) als übertrieben. „Hätte man das Türmlein recht— 

zeitig ausgebeſſert und das Kirchendach umgedeckt, ſo hätte die 
Kirche noch lange halten können.“ Er ſei indes mit dem Kreis— 
baumeiſter dahin übereingekommen, den Neubau erſt im 
nächſten Frühjahr in Angriff nehmen zu laſſen. And am 

18. Auguſt 1828 meldete das Pfarramt, daß „die Gemeinde noth— 

fällig“, weshalb es mit ihr ſich geeinigt hätte, den Neubau noch 
einige Jahre zu verſchieben, bis er aus dem Kirchenfond ſelber 

erſtellt werden kann. „Die Kirche kann noch zehn Jahre Kirche 
ſein.“ Dieſer Auffaſſung ſchloſſen ſich dann auch das Dekanat 

Oberhauſen und die Kirchenbehörde an. Im Jahr zuvor, am 
11. September 1827, hatte Pfarrer Baumann dem General— 

vikariat den Zuſtand des Gotteshauſes dahin näher charakteri— 

ſiert: „Die alte Kirche iſt noch nicht baufällig oder gefahr— 

drohend. Von außen ſieht das Kirchlein allerdings ſehr wüſt 
und häßlich aus. Das Inwendige hingegen befindet ſich in 

einem ziemlich ordentlichen und anſtändigen Zuſtand. Die 

Wegſchaffung einiger läppiſchen Zieraten abgerechnet, iſt alles 
übrige wenigſtens nicht ſchlecht. Die dortige Gemeinde wünſcht 

möglichſt bald eine andere, ſchönere und zweckmäßige Kirche zu 

bekommen.“ So ſah die Kirchenbehörde dieſe Angelegenheit 

ebenfalls als nicht ſehr eilig an: „Der neue Kirchenbau mag noch 
45 Jahre verſchoben bleiben und das Pfarramt die nötigſten 

Reparaturen betreiben.“ Anderer Auffaſſung war Dekan Ros⸗ 

mann von Breiſach, der in ſcharf perſönlicher Beantwortung der 

Ausführungen des Pfarramtes den Widerſtand des Pfarres 

Baumann einzig auf deſſen Angſt um Schmälerung des Pfründe— 

genuſſes zurückführte. Sein Wort zu gunſten der Gemeinde fand 
dann auch Gehör bei den Regierungsorganen und im Früh— 

jahr 1829 lagen bereits von Arnold überprüfte Riſſe für den 
Neubau der ſtaatlichen Behörde vor. Bezirksbauinſpektor 
Lumpp hatte drei verſchiedene Pläne angefertigt in ſtreng 

klaſſiziſtiſchen Formen, die einen dachreiterartigen Faſſadenturm 

mit Gliederung des Glockengeſchoſſes in der Art der Arnoldſchen 

Bauten und mit einem ganz flachen Pyramidendach vorſahen.
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Der 3. Riß⸗ ſhat erheblich kleinere Ausmeſſungen. Die Kath. 
Kirchenſektion verfügte in einem Reſkript an das Dreiſam-Kreis— 

direktorium vom 1. Juli 1829: „Von den am 27. Januar dem 
Direktorium zugeſtellten drei Riſſen der Bauinſpektion wolle 
man den wohlfeilen erſten wählen, deſſen Koſten für Langhaus 

und Chor (den Turm übernimmt die Gemeinde) auf 7652 fl. 

ſich belaufen. Die beiden weiteren Riſſe ſind viel höher be— 
rechnet, als für die Bedürfniſſe der kleinen Gemeinde genügend; 

von der verlangten Verlängerung des Chores, die hier nicht 
erforderlich iſt, da die Pfarrei nur einen Seelſorger hat, wolle 

man zur Umgehung größerer Koſten abſtehen. ... Weiter iſt 
die Kanzel auf die Evangelienſeite zu ſetzen und wegen beſſerer 

Befeſtigung des Reuterturmes auf die Bemerkungen des Kreis— 

baumeiſters Arnold in ſeinem Bericht vom 1. April behörige 

Rückſicht zu nehmen“. Die Gemeinde war aber auch mit dem 
gerade wegen der Billigkeit von der Kirchenſektion gewählten 
und bereits zur alsbaldigen Verſteigerung der Arbeiten geneh— 

migten Entwurf nicht einverſtanden; er ſei ohne ihr Wiſſen 
gezeichnet und der Bauplatz, ohne Verſtändigung mit ihr, aus— 

gewählt; die Ausmeſſungen der neuen Kirche ſeien für die kleine 

Kirche viel zu groß und daher die ihr zufallenden Turmbau— 

koſten zu hoch; der Bauplatz ſei ſchlecht gewählt an einer waſſer— 

haltigen Stelle, wogegen der alte Kirchenplatz weit beſſer ſei; 
die kleine Gemeinde empfinde die Frondlaſt ſchwer und bitte 
um einen Beitrag aus dem Überſchuß des Kirchenfonds“ (20. Ok⸗ 

tober 1829). Die Kirchenbehörde hatte man bis dahin in allen 

Vorbereitungen und Entſcheidungen übergangen; ihr weder die 
Riſſe vorgelegt noch die Möglichkeit einer Einſprache gegen die 

Verteilung der Baulaſten und die dabei vorgenommene über— 

mäßige Belaſtung des Pfarreinkommens auf Jahrzehnte hinaus 

(jährlich 350 fl.) gegeben. Es ging von ihr daher am 12. Au- 

guſt 1829 eine ſehr entſchiedene Verwahrung an die Kath. 

Kirchenſektion ab: „Wir bedauern, daß ein Hochpreisliches 

Miniſterium nicht gut fand, diesfalls mit uns zu kommunizieren, 

bevor Hochdasſelbe ſeine definitiven Beſchlüſſe nahm, wodurch 

die Vermutung entſtehen konnte, man habe gefliſſentlich die im 

Katholiſchen Kirchenrecht bei Pfrundbelaſtungen durch Provi— 

ſorien weſentlich bedingte Einwilligung der Behörde zu um—
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gehen getrachtet. ... Wir begnügen uns damit, daß wir gegen 

die allenfalſige Behauptung, als wäre man dortſeits befugt, in 
derartigen Vorkommniſſen einſeitig, ohne diesſeitige Mitwirkung 
und Einwilligung gültig zu handeln und vorzufahren, nach auf— 

habender Eidespflicht die biſchöflichen Rechte feierlich zu ver— 

wahren.“ Die Antwort vom 5. September 1829 brachte ledig— 

lich eine kurze formalrechtliche Ausrede. Immerhin wurden in 

den folgenden Monaten eingehende Erhebungen über das Pfarr— 
einkommen gemacht, wobei die Angaben der Gemeinde und des 

Pfarrers, aber auch der beiden Dekane Wenz (Oberhauſen) und 
Rosmann (Breiſach) ſich fundamental widerſprachen. Es kann 
darum nicht wundernehmen, daß die Vorſtellungen des Ordi— 

nariates, daß die Pfründe nicht leiſtungsfähig ſei und daß man 
den ſehr leiſtungsfähigen Kirchenfond ſtatt mit 2500 mit 4000 fl. 

belaſten möge, ebenſo wirkungslos blieben, wie die weitere, daß 

bei Beginn des Baues 1831 der Baugrund ſich als ſumpfig 

erwieſen hätte und einen koſtſpieligen Roſt mit Pfählen erfor— 

dere. Die Arbeiten wurden am 1. April 1830 endgültig an 

Maurermeiſter Wagner von Rotweil vergeben um 8038 fl. und 

im Frühjahr des folgenden Jahres vergeben. Bald zeigte es 

ſich aber, daß unter den ſchon ausgeführten Fundamentmauern 

ein Eichenroſt angebracht werden mußte, ſo daß Mehrkoſten in 
Höhe von nahezu 3000 fl. zu Laſten der Pfarrei entſtanden. 

Aber auch die Gemeinde kam in ſchwerſte Not durch die Frond— 
fuhren; ſie hatte dafür weder die nötigen Zugtiere, noch konnte 

ſie die Koſten dafür aufbringen; der Ort wird als der ärmſte 
in der ganzen Gegend geſchildert, deſſen Einwohner ſich bisher 

notdürftig durch Branntweinhandel und Taglöhnerarbeiten 

hätten erhalten können. Ein Appell an die Nachbarorte um 

Beihilfe blieb ohne den gewünſchten Erfolg. Aber auch die 

durch den Turmbau erwachſene Koſtenlaſt ging über die Kräfte 

der Gemeinde; einem Geſuch, ſie auf den Kirchenfond abzu— 

wälzen, konnte nicht entſprochen werden. Die Kath. Kirchen— 

ſektion ſah angeſichts der enormen Koſtenüberſchreitung (16. Juli 

1833) ſelber ein, „daß das Proviſoriumsziel kaum die Zinſen 

deckt und die Pfarrei für immer belaſtet bleiben mußte“. Die 

Bauausführung ging angeſichts dieſer mehrfachen Notlage nur 
ſehr langſam vorwärts. Erſt zu Anfang des Jahres 1834 ſtand
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der Neubau fertig da und im April des gleichen Jahres nahm 

Bezirksbauinſpektor Voß die amtliche Begutachtung vor. Die 

Innenausſtattung wurde zu einem guten Teil aus der alten 

Kirche übernommen. 
Schielberg?e“. Die hier in der erſten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts vorhandene Kapelle wurde vom Bezirksamt Ett— 
lingen als baufällig abgeſprochen und 1856 zum Neubau, deſſen 

Koſten die Gemeinde zu beſtreiten hatte, geſchritten. UAnterm 

19. Februar 1856 konnte das Bezirksamt dem zuſtändigen 

Pfarramt Burbach mitteilen, daß der Vergebung des Baues 

nichts mehr im Wege ſtünde und daß er womöglich noch im 

Laufe des Jahres unter Dach kommen könne; wünſchenswert ſei 

daher baldige Auftragserteilung für den Inbau, der auf 

Wunſch des Bürgermeiſteramtes nur nach und nach beſchafft 

werden ſolle. Der Stiftungsvorſtand gab daraufhin am 10. März 
die einzelnen in Frage kommenden Teile der Innenausſtattung 

bekannt, darunter „einen (Soch-)Altar aus Marmor, nach dem 
Muſter des Hauptaltars in Burbach“, weiterhin „ein Bild der 

hl. Jungfrau mit Kind und des hl. Joſef, beide in Lebensgröße 

aus Gyps mit entſprechender Vergoldung auf die zwei Seiten— 
altäre“. Nach einem Bericht des Dekanats vom 16. April 1856 

waren die Arbeiten um die Koſtenſumme von 4000 fl. bereits 
vergeben, und am 12. Juni gleichen Jahres konnte das Dekanat 

der Kirchenbehörde die von Jak. Allrich in Ettlingen entwor— 

fenen und von der Bezirksbauinſpektion Baden ( Weinbren— 
ner) gutgeheißenen Pläne vorlegen. Kirchenbehördlicher— 
ſeits fand man kein richtiges Verhältnis der Länge zur Breite 
des Baues, wodurch eine künftige Vergrößerung erſchwert 
werde. Der Bau ging im Laufe des Sommers raſch voran, 
ſo daß der Dekan am 21. Oktober 1856 ſchon über die geplante 
und berechnete Innenausſtattung der Kirchenbehörde berichten 

konnte; der Hochaltar ſei im Verhältnis zu den Baukoſten mit 

300 fl. (ohne Altarblatt) zu hoch berechnet. Dazu kommen noch 

Altarblätter zu 600 fl. Das Ordinariat fand dagegen die Vor— 
lage ſehr begrüßenswert und genehmigte ſie ohne Einſchrän— 

205 Erzb. Archiv. Schielberg: Kirchenbauſachen. — G.-L.-A. Bez.⸗Amt 

Ettlingen. Verwaltungsſachen. Schielberg: Kirchenſachen. Faſz. 1476/77. 

(Zugang 1928 Nr. 25.)



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 475 

kung. Zum Hochaltar hatte Weinbrenner eine „im [neu— 
gotiſchen! Stil der Kapelle gehaltene Zeichnung“ am 11. Auguſt 
1856 zugehen laſſen. Die Herſtellung der Altarblätter wurde 

einem Brettener Maler, dem Lehrer Leiſt übertragen, der im 
Oktober 1857 ſeine Arbeit ablieferte; den Hochaltar verfertigten 

die Gebrüder Seitz in Külsheim. Am 8. Dezember 1857 war 

die Einſegnung. Der Pfarrer hat nur Worte der Anerkennung 

für das neu errichtete Gotteshaus. Es iſt in neugotiſchem Stil 
errichtet, „der Billigkeit halber aber ohne Strebepfeiler und 

Quadermauern“. 

Schönfeld (Tauberbiſchofsheim)?“'. Die alte Kirche 

war nach einem Gutachten des Kreisbaumeiſters Weis vom 

25. November 1820 äußerſt ſchadhaft. Teile der Decke waren 

ſchon heruntergeſtürzt und andere dem Abſturz nahe. Der 
Durchzug des unteren Gebälkes müſſe abgeſprießt werden, 

wenn die Kirche noch über den Winter benützt werden ſoll. Um 
dieſe Zeit waren indes die Vorbereitungen zu einem Neubau 

längſt getroffen. Schon 1821 hatte Weis einen Riß dafür an— 
gefertigt; er wurde nebſt Koſtenüberſchlag am 4. Dezember 1823 

dem Stiftungsvorſtand vorgelegt. Da aber die Fürſtl. Lei— 

ningiſche Herrſchaft die Baupflicht am Langhaus hatte, am Turm 

die Gemeinde, ſo verſchleppte ſich die Inangriffnahme wie ge— 

wöhnlich; 1826 kam noch eine Brandkataſtrophe über die Ge— 

meinde, ſo daß man von dieſer Seite um Aufſchub des Neu— 

baues bis 1827 nachſuchen mußte. Die Leiningiſche Domänen— 
kanzlei hatte zuerſt das Recht der Bauleitung für ſich beanſprucht 

und ihren Baudirektor Förſter auch 1825 nach Schönfeld ge— 

ſchickt — er ſtarb übrigens ſchon 1826 —, das Kreisdirektorium 

aber beſtand darauf, daß der Planſchöpfer Weis auch die Lei⸗ 

tung der Ausführung erhalte. Als man endlich mit den Arbeiten 

begann, ſtellten ſich bald genug Hinderniſſe auf allen Seiten 

entgegen. Am 15. April 1828 beklagte ſich die Kirchenbehörde, 
daß die Weiterführung des Baues infolge der Weigerung der 

Leiningiſchen Herrſchaft ſeit längerem ſtocke. Die Herrſchaft 
hatte die Zahlung an den Bauunternehmer eingeſtellt, weil die 

Gemeinde ihren Baubeitrag nicht mit Bargeld, ſondern mit 

Obligationen zahlte, die die Standesherrſchaft ablehnte. Der 

206 Erzb. Archiv. Schönfeld: Kirchenbauſachen 
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Rohbau war nahezu fertig und blieb viele Monate in dieſem 
Zuſtand ſtehen. Ein Prozeß mußte erſt entſcheiden. Er fiel 
gegen die Gemeinde aus, die mit Schaden ihre Ausſtände 

kündigen mußte. Erſt im Spätſommer 1832 war auch die 

Inneneinrichtung vollendet. Am 10. November 1832 fand die 

Benediktion ſtatt. Hochaltar, Kanzel und Nebenaltäre fertigte 

nach Entwürfen Brenners der Schreiner Külsheimer 
von Bronnbach. 

Schuttern?“. Die Abteikirche hatte bei der Säkulari— 

ſation, im Anterſchied von ſo mancher anderen des Landes, da— 

durch ein günſtiges Los gefunden, daß ſie als Pfarrkirche ihrer 
natürlichen Zweckbeſtimmung erhalten blieb, freilich ohne die 

ſorgende Hand und die materiellen Mittel, die zu einer richtigen 

und dauernden Pflege nötig ſind. Schon ein Menſchenalter 
nach dem Wegzug der Mönche befand ſie ſich in übler Ver— 

wahrloſung, ſo daß das Ordinariat am 7. Juli 1837 an die 

Kath. Kirchenſektion melden mußte, „man könne ſie bald nicht 

mehr ohne Lebensgefahr betreten“. 1838 griff endlich die ſtaat— 

liche Hand ein, ſie vereinfachte ſich aber ihre Aufgabe, indem ſie 

das Innere um die ganze herrliche Pracht der Barockdekoration 

brachte, die Empore herausriß und die reich ſtuckierten und 
bemalten Decken durch einfachſten Stucküberzug ohne jedes 
Ornament erſetzte. Ergreifend ſind die verhaltenen Klagen des 
Jubelpfarrers Kohler, der als Konventuale des Kloſters noch die 

ganze Schönheit dieſes Gotteshauſes geſehen hatte. Am 
14. März 1838 berichtete er der Kirchenbehörde: „Die ehemalige 

hieſige Kloſterkirche war durch ihre erhabene kühne Bauart und 

ſchöne Freskomalerei ganz geeignet, auf das chriſtliche Gemüt 

des Beſchauers einen tiefen Eindruck zu machen. Sorgfältig vom 

Kloſter unterhalten, mußte dieſes große Gebäude bei ſeiner Ver— 

nachläſſigung, beſonders aber beim Abbruch der auf dem Dach 
ſtehenden Kuppel im Jahre 1821, wobei ein großer Bogen von 
Stein auf die Decke herabſtürzte, ſeinem Ruin entgegen gehen. 

207 Erzb. Archiv. Schuttern: Kirchenbauſachen. — G.L.-A. Domänen⸗ 

verwaltung Lahr. Schuttern: Kirchenbaulichkeiten. Faſz. 241/43. (Zugang 

1906, Nr. 50). — Bez.⸗Amt Lahr. Schuttern: Kirchenſachen. (Zugang 1900, 

Nr. 30.) Aber die ältere Baugeſchichte vgl. Hirſch in Zeitſchrift für 
Geſchichte der Architektur VI.
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Seit dieſer Zeit fielen einzelne Stücke und zwar immer häufiger 
von der Plafond-Decke herunter, oder mußten wie ganze Ge— 

ſimſe durch Regen aufgelöſt, herabgeſtoßen werden, um das 

Leben der Kirchgänger nicht zu gefährden. In Folge dieſes Zu— 
ſtandes und der öfteren Beſichtigungen von Baukommiſſionen 
wird nun der Dachſtuhl, Fresco, Gallerien abgenommen, ein neues 

Plafond gebaut und eine leere anſpruchsloſe Höhle geſchaffen. 

In voriger Woche wurde die Verſteigerung ratificiert, binnen 
14 Tagen ſoll der Bau angefangen werden, bis Ende Oktober 

ſoll er vollendet ſein.“ Aber dieſen unter dem Geſetz der Spar— 
ſamkeit ausgeführten Vandalismus, der den herrlichen Barock— 

raum um die Seele brachte und alles herausriß, was noch geſund 
war und gerade nicht entbehrt werden konnte, beſchwerte ſich die 

Kirchenbehörde in einer Zuſchrift an die Kath. Kirchenſektion 
vom 25. Januar 1839, indem ſie zeigte, „wie unzweckmäßig in 

dieſer katholiſchen Kirche die ſchöne Galerie ohne Not abgebrochen 
wurde und ſogar die untern Kreuzſtöcke ohngeachtet aller Pro— 

teſtation zugemauert wurden, ſo daß dieſe ehemals ſo ſchöne 

Kirche einem Kellergewölbe ähnlich wurde. Es ſcheint, die Hoch— 

preisliche Regierung habe ſich den Plan nicht vorlegen laſſen, 

ſonſt wären ſolche Anziemlichkeiten in einer Kath. Kirchenſektion 
nicht erfolgt.“ Die angerufene Regierungsſtelle verwies in der 

Antwort vom 26. März lediglich auf eine Außerung der Hof⸗ 

domänenkammer, um das Ordinariat „zu überzeugen, daß die 

Beſchwerden des Pfarramtes ungegründet geweſen ſeien“. Die 

Die Leidensſchickſale der Kirche waren noch nicht zu Ende. Wei⸗ 

tere kamen wenige Jahre ſpäter von anderer Seite. In der 

Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli 1853 ſchlug der Blitz in den 
Turm, legte Feuer, das Turm und Kirche bis auf die Amfaſ— 
ſungsmauern vernichtete. Nur das Sanctiſſimum, Paramente 

und 5 Altarbilder (ſie waren von Melling und zeigten bei der 
jüngſten Inſtandſetzung deutliche Brandſpuren) konnten von dem 

greiſen Pfarrer Kohler gerettet werden. Nach langen Klagen 

und Geſuchen wurden endlich vor Weihnachten 1854 dem Pfarr— 

amt die von Baurat Fiſcher ausgearbeiteten Pläne zum Wie— 
deraufbau vorgelegt, unterm 1. Februar 1855 auch der Kirchen— 

behörde und zwar unmittelbar von der Hofdomänenkammer. Im 
Frühjahr 1855 begann der Bau. Der reichgegliederte vom
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vierten Geſchoß an neu aufgeführte Turm, der ſich freilich an 

Formenreichtum nicht meſſen konnte mit dem urſprünglichen, 

verſprach nach der Meinung des Pfarrers (22. Auguſt 1856) 
„eine der erſten Zierden des Landes zu werden“. Er wünſchte 

aber auch, „daß ins Innere etwas Wärme, an die Gips— 
pfeiler der Wände etwas Farbe und in die großen Stuckfelder 

der Decke etwas wenn auch noch ſo beſcheiden Malerei, wie die 

Sombole der Dreifaltigkeit kommen“. Die Hofdomänenkammer 

aber, der dieſe Vorſtellungen zugeleitet wurden, „fand ſich nicht 

veranlaßt“ (22. Oktober 1856), „auf die vom Pfarramt gemach— 

ten Vorſchläge wegen weiterer Ausſchmückung einzugehen, umſo 

weniger, weil die Wände ſchon großenteils geſtrichen ſind“. Beim 

Verſetzen der Statuen auf die Höhe des Turmes fiel am 
2. Juli 1856 eine herunter und zerbrach. Baurat Fiſcher ord— 

nete im Gegenſatz zu dem Vorſchlag des Bauführers, ſie ganz 

beiſeite zu laſſen, an, daß „ohne architektoniſchen Mißſtand weder 

eine noch die beiden Bildſäulen am Turm weggelaſſen werden 

können, ſowie daß die Erſetzung der zerbrochenen Bildſäule durch 

eine neue Obliegenheit des Bauunternehmers iſt“. Trotz aller 

Klagen verzögerten ſich die letzten Arbeiten weit in den Früh— 

winter 1857, teils weil es nach Ausſagen der Hofdomänenkam⸗ 
mer an geſchulten Arbeitskräften fehlte, teils weil erſt von der 

Bauleitung für ſo ſchwierige Arbeiten Vorſtudien zu machen 
waren. Erſt am Chriſttag 1857 konnte wieder Gottesdienſt in 

der Kirche gehalten werden. Das Geſtühl, das man hinein— 

geſetzt hatte, verurſachte noch eine längere Auseinanderſetzung. 

Es war zum Knien überhaupt nicht eingerichtet und die Großh. 

Hofdomänenkammer lehnte auch die erſte Vorſtellung mit der 

barſchen Bemerkung ab: die Stühle ſeien recht. Erſt nach einer 

Beſichtigung durch Fiſcher wurde im November 1858 eine Ab— 
änderung vorgenommen. Die Detailpläne und die Koſten— 

berechnung waren von der Bezirksbauinſpektion Offenburg 

(Webeyy) bearbeitet. 

Schutterzellts. Aber die bisherige Simultankirche 

wurde (29. Oktober 1847) vom Dekanat geklagt, daß ſie „inbezug 
auf den Raum ſchlecht und ungeeignet ſei und nur die Hälfte 

268s Erzb. Archiv. Schutterzell: Kirchenbauſachen.
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der Gläubigen faſſe; wegen kleiner Fenſter ſei ſie ganz dunkel 

und ſehr jeucht“. Nach einer Rückantwort des Oberamtes Lahr 

vom 7. März 1848 ſei die Bezirksbauinſpektion bereits beauf— 

tragt, Pläne und Koſtenberechnung zu fertigen und am 21. Juni 

1850 konnte das Pfarramt über den Plan der Bezirksbau— 
inſpektion Offenburg ſeine volle Zufriedenheit ausſprechen. Der 

Neubau ſei ſo angelegt, daß für die Proteſtanten ein Vorchor, 

für die Katholiken der zurückliegende höhere Chor vorgeſehen ſei. 

Auf Verlangen der Proteſtanten wurde aber doch dieſe Anord— 
nung zu Gunſten eines einzigen gemeinſamen Chores auf— 

gegeben. Die Wahl des Kirchplatzes brachte aber noch viele 

Schwierigkeiten und nicht geringere eine Reihe von Differenz— 
punkten über Einzelheiten des Innenbaues. Anfang Januar 1860 

wurden neue Pläne des Architekten Kaiſer von Lahr mit 

Bemerkungen der Offenburger Bezirksbauinſpektion dem Ordi— 

nariat vorgelegt. Bei der Genehmigung (16. Februar 1860) 
wurde beanſtandet die Anbringung der Kanzel vorn am Chor— 

bogen, ſo daß der eine Seitenaltar dadurch zur Hälfte verdeckt 

werden mußzte, des weiteren die Aufſtellung nur eines Beicht— 
ſtuhles und zwar hinter einem Nebenaltar, was durchaus un— 

würdig, ungeeignet und indezent ſei. Während die letztere Ein— 

wendung berückſichtigt wurde, ließen ſich die Proteſtanten auf 

eine andere Anterbringung der Kanzel nicht ein. Im Früh— 

jahr 1861 erfolgte die Grundſteinlegung und im Oktober 1862 

die Einſegnung. Im Mai 1862 erteilte die Kirchenbehörde die 

Genehmigung zur Anſchaffung von drei Altarbildern (Chriſti 
Himmelfahrt, Immaculata und St. Michael), die der Straß— 

burger Maler Sorg um 8600 fl. liefern ſollte. 
Schwarzaſch*a. Die ſo impoſant das Flachland der 

Rheinebene beherrſchende Kloſterkirche im reiſſten und edelſten 

romaniſchen Stil war nach dem Abzug der Mönche geblieben, 

was ſie ſchon das ganze 18. Jahrhundert im Nebenamt geweſen 

war, Pfarrkirche. Der genaue Zeitpunkt, wann ſie dieſe Neben⸗ 

beſtimmung übernommen hat, läßt ſich auf Grund der Akten 

nicht angeben. Das Pfarramt berief ſich im Jahre 1826 auf 

2ü0 G. L. A. Bezirksamt Bühl. Verwaltungsſachen. Schwarzach: 

Kirchenſachen. Faſz. 310 (Zugang 1919 Nr. 14.) Faſz. „Demolierung der 

baufälligen St. Michaelskirche 1804ff.“.
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eine in der Ortsbevölkerung noch lebendige Tradition, daß die 

Kloſterkirche im Jahre 1728 durch einen Miniſterialbeſchluß 
Pfarrechte zugewieſen bekommen hätte. Da aber laut Biſita— 

tionsprotokoll vom Jahre 1761 der genaue Termin, zu dem 

dieſer Wandel eingetreten, damals ſchon nicht mehr bekannt war, 

liegt er doch wohl viel weiter zurück. Früher war die in unmit— 
telbarer Nähe der Kloſterkirche gelegene Michaelskirche Got— 

teshaus der Pfarrei geweſen; aber auch ſie war in der letzten 

Zeit vom Abt baulich unterhalten worden; ihr Heiligenfond 

ungefähr in Höhe von 7000 fl. war bei der Säkulariſation der 
neuen Pfarrkirche zugewieſen worden. Ihm ſuchte daher die 

Hofdomänenkammer in dem erſten Vierteljahrhundert des 

19. Jahrhunderts alle Bau- und Anterhaltungskoſten an der 

Kloſterkirche zuzuſchieben. Nach anfänglicher Zuſtimmung ent— 

ſchied aber die Kath. Kirchenkommiſſion (22. Januar 1808), daß 

der Heiligenfond der St. Michaelskirche, der niemals etwas zur 

Anſchaffung von Kirchenbedürfniſſen in die Abtei- und Pfarr⸗ 
kirche beigetragen habe, keine weiteren Verpflichtungen habe 

und daß die Hofdomänenkammer für die ſchon gemachten Auf⸗ 

wendungen Rückerſatz zu leiſten habe. Eine gleiche Entſcheidung 

der Kirchenſektion erging auch wieder am 26. Auguſt 1826 mit 

der Begründung, daß das Großh. Vrar als Rechtsnachfolger 

des Kloſters bau- und unterhaltungspflichtig an ſämtlichen Kir⸗ 

chenbauten ſei. Erſt infolge eines Appells an das Plenum des 

Miniſteriums des Innern erkannte das Finanzminiſterium 

(18. September 1827) dieſe Baulaſt an; aber noch 1839 ſuchte 

die Hofdomänenkammer ihre Verbindlichkeit in Abrede zu ſtel— 

len, ſo daß die Gemeinde genötigt war, durch eine gerichtliche 

Entſcheidung ſie beſtätigen zu laſſen. Vom Domänenamt wurde 

jetzt nur einfach die Taktik geändert und das gleiche Ziel er— 

reicht, für die Kirche nichts aufwenden zu müſſen. Der Do⸗ 

mänenverwalter Simon in Bühl, den noch eine gute Doſis 

antiklerikalen Geiſtes beſeelte und der nachdoͤrücklichſt hiebei 

unterſtützt war vom Leiter der Bauinſpektion in Achern, wußte 
Jahre lang noch ſo dringlich gewordene Anterhaltungsmaßnah— 

men oder Anſchaffungen hinauszuſchieben mit allen nur denk— 
baren Ausreden, vor allem durch forſches Beſtreiten, daß die 

Kirche in ſchlechtem Zuſtande ſei. Das Jahrzehnte lange Aus⸗
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ſetzen jeglicher Baupflege hatte die Kirche in den übelſten Zu— 

ſtand gebracht und namentlich das Innere in eine ganz unwür— 

dige Verfaſſung. Die Innenwände und Decke, mit einer gleich— 

mäßigen Kalktünche überzogen, waren geſchwärzt und mit 

dickem Staub bedeckt; da das Dach jahrelang ſchadhaft war, 
drang der Regen durch die Gewölbe und die Stuckdecke fiel 

ſtückweiſe herunter, wie die Mittelrheinkreisregierung am 

26. Oktober 1841 ausführte. Anterm 16. Mai 1842 fand es 

der Stiftungsvorſtand „ſehr auffallend, daß zur Anterſtützung 

der hieſigen Pfarrkirche vonſeiten des baupflichtigen Arars gar 

nichts geſchieht, auch bis jetzt noch keine Ausſicht vorhanden iſt, 

daß zu der dringend nötigen Reparatur Anſtalten getroffen 

werden. Es iſt gewiß nicht der Wille der hohen Regierung, 
daß die hieſige Kirche, ein ſo ſchön erbautes Gotteshaus, das 

täglich mehr dem Verfall entgegenrückt, zu Grunde gehen oder 

ſpäter das jetzt Vernachläſſigte mit großen Koſten erſt wieder 

hergeſtellt werden ſoll.“ Einiges, aber nur das Allerunent— 
behrlichſte, wurde jetzt ausgeführt, ſo Wiederherſtellung der 

Orgel, Amgießen einer ſchadhaften Glocke und Beſchaffung eines 
im Jahre vorher geſtohlenen Speiſekelches. 10 Jahre ſpäter 

wurden ſchwere Bauſchäden am Vußern ausgebeſſert, fehlende 

Fenſterbänke, ausgebrochene Quadern an Strebepfeilern oder 

am Sockel erſetzt. Im Innern aber war, wie das Protokoll 

einer Ortsbereiſung vom 7. Oktober 1853 zeigt, „der Zuſtand 

noch gleich unerfreulich; der Plafond mehrfach heruntergeſtürzt, 
der Geſtühlsboden durchgefault; im rechten Seitenſchiff die 

Bodenplatten eingeſunken, in den Querſchiffarmen waren durch 
Aufhäufung von Reſten alter unbrauchbarer Altäre und anderer 

Abgänge wahre Rumpelkammern entſtanden“. Geändert und 

gebeſſert wurde aber nichts. Das Pfarramt hatte 1855 An⸗ 

ſchaffung dreier Kirchenfahnen an Stelle von unbrauchbar 
gewordenen beantragt; die Domänenverwaltung dekretierte: 

„angeſchafft wird eine neue und die Gemeinde hat ſich damit 
zu begnügen, da in einer Dorfkirche mehr nicht erforderlich“. Da 

die Domänenverwaltung Bühl laut Anordnung der Hof— 
domänenkammer ganz allgemein angewieſen war, für alle 

Bedürfniſſe der Kirche in Schwarzach aufzukommen, war die 

Pfarrgemeinde bei dem verbohrten Eigenwillen dieſer Amtsſtelle 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 31
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allen Willkürlichkeiten ausgeſetzt. 1856 hatte Pfarrverweſer 

Lender beantragt, das ganz übel verſchmutzte Kircheninnere 
wieder tünchen und die ſeltſamerweiſe in den Seitenſchiffen ein— 

gebauten Emporen, die am Zuſammenſtürzen ſeien, zur Ver— 

meidung von Anglücksfällen ſtandſicher machen zu laſſen. Als 

auch das Bezirksamt dieſen Anträgen beitrat, geriet Domänen— 

verwalter Simon in die größte Erregung (4. März 1856): die 
Ausweißelung ſei nur beantragt worden, weil auf Oſtern eine 

Miſſion abgehalten werden ſolle. „Nachdem wir die Nichtig— 

keit der von dem Stiftungsvorſtand geführten Beſchwerde wie— 

derholt nachgewieſen, werden wir uns auf weiteres nicht mehr 

einlaſſen, ſondern dem Stiftungsvorſtand überlaſſen, in allen 

Fällen, wo er ſich in ſeinen Anſprüchen verkürzt glaubt, förm— 

liche Klage zu erheben. Wir bemerken ferner, daß wir uns im 

voraus vor allen Koſten bewahren, die durch die zu veranſtal— 
tende Miſſion werden herbeigeführt werden, und zu welcher die 

Genehmigung der betreffenden Behörden einzuholen ſcheint 

überflüſſig erachtet worden zu ſein.“ In der Antwort, die 

Lender nicht ſchuldig blieb, wies er die haltloſen Verdäch— 

tigungen gebührend zurück und deckte noch einmal die ganz un— 

haltbaren Zuſtände ſeiner Pfarrkirche auf; auch das bald darauf 

erſtattete Protokoll der bezirksamtlichen Ortsbereiſung (24. Juli 

1856) ſtellte feſt, daß „eine Reparierung geboten iſt, da die 

Kirche im jetzigen Zuſtand keinem würdigen Gotteshaus ähnlich 
ſieht“. Im einzelnen führte das Bezirksamt folgende Deſiderien 
an: 1. Die Galerien (Emporen) ſollten aus der Kirche entfernt 

werden; ſie ſtören das Licht, weil ſie den beiden Seiten entlang 
über die Fenſterniſchen laufen; 2. die Rufinakapelle (einer der 

Nebenchöre) ſollte nach Erfordernis ausgebeſſert und geweißt 
werden; 3. die entſprechende Kapelle der Südſeite, heute gegen 
das Querſchiff zugemauert, ſollte wieder hergeſtellt und der 

abſcheuliche Kohlenbehälter entfernt werden, um den Antonius— 

altar aufzunehmen; 4. der Vorraum zur Rufinakapelle ſollte 

von dem dort lagernden Gerümpel von Altären befreit, der 

Boden gediehlt und der Platz für die Kinder verwendet werden, 

denen man auch für beſſere Stühle ſorgen ſollte [ldie Domänen⸗ 

verwaltung hatte Stühle für Kinder als unnötig abgelehnt]; 

5. der Plattenboden iſt an vielen Stellen löcherig ausgebrochen
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und im Chor ſind Steinſtücke herausgefallen; 6. iſt die Aus— 

weißelung der Kirche in allen Teilen dringend geboten und die 

Ausbeſſerung des Joſeph- und Muttergottesaltares am Platze, 

7. die vordere Seite der Kirche (Faſſade) und die äußeren Teile 

ſind mehrfältig beſchädigt. 

Am dieſe Vorſtellungen nicht in der Regiſtratur der 

Domänenverwaltung verſchwinden zu laſſen, hatte das Bezirks— 
amt eine Zweitfertigung auch an den Kath. Oberkirchenrat 

gerichtet. Das löſte entſprechende Erregung bei dem Vorſtand 
der Bezirksbauinſpektion Achern, Dunzinger, aus, der in ſeiner 

Zuſchrift vom 10. Auguſt 1856 auch vor Ausfällen gegen das 

Bezirksamt nicht zurückſchreckte: „Seit einiger Zeit haben die 

verſchiedenen betreffenden Amtsvorſtände, die verſchiedenen 

Pfarrverweſer, welche hier ſeit einiger Zeit wechſelten, und 

mit dieſen die Ortsvorſtände, ſich kompetent zu erachten keinen 
Anſtand genommen, rückſichtslos auf Koſten Großh. Arars die 

verſchiedenartigſten Pläne und Anderungen zur Ausführung zu 

beantragen, welchen allen bei den verſchiedenen individuellen 

Anſichten von nicht Sachverſtändigen zu entſprechen wie ſelbſt— 

verſtändlich keine geringe Aufgabe, ſelbſt mitunter unmöglich 

wäre, wenn auch auf den Koſtenpunkt keine Rückſicht genommen 

werden wollte. Alle dieſe Anforderungen zu erörtern, dürfte 

vorerſt überflüſſig ſein, da Großh. Bezirksamt Bühl ſeine Rügen 

an Großh. Kath. Oberkirchenrat einzugeben für gut fand und 
durch ſeine Anträge dem ganzen Alphabet entlang zeigte, wie 

ferne dasſelbe in ſeinem Arteil befangen iſt.“ Der Erfolg dieſer 

Vorſtellungen war die Legung eines Plattenbodens, für den 

das Material aus Buſenbach bei Ettlingen angeführt werden 

ſollte. Da die Gemeinde gegen dieſe unſinnige Frondlaſt ſich 
verwahrte, ſtockte die Arbeit, und es blieb ihr nichts übrig, als 

das Gericht anzurufen, und Lender wandte ſich im Jahre 1857 

an die Hofdomänenkammer und die Kirchenbehörde, weil die 
dringlichſten. Inſtandſetzungsmaßnahmen noch immer unterblie⸗ 

ben. In ſeiner Vorſtellung an das Ordinariat hatte er von 

„der beiſpielloſen Intereſſenloſigkeit der zur Beaufſichtigung der 
Kirche und ihres Inhaltes aufgeſtellten Perſonen und von der 

Verſchiedenheit des religiöſen Bekenntniſſes der die Domäne⸗ 

verwaltung und die Bezirksbauinſpektion bekleidenden Per— 

31*
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ſonen, deren Anſchauungen immer von denen des Kath. Stif— 
tungsvorſtandes differieren“, geſchrieben. Dieſe Außerungen 

wurden von der Hofdomänenkammer als „höchſt unpaſſend“ 

zurückgewieſen. Der Erfolg war aber doch der, daß Oberbaurat 
Fiſcher eine Beſichtigung des altehrwürdigen Baudenkmales 

vornahm und die nötigſten Arbeiten zu einem Anſchlag von 

4063 fl. zu alsbaldiger Ausführung anordnete. Die durchgrei— 

fende Inſtandſetzung ſollte allerdings erſt in den 80er und 90er 

Jahren des Jahrhunderts erfolgen. Sie hat der Kirche erſt 

wieder ein ihrer kunſtgeſchichtlichen Stellung würdiges Aus— 

ſehen gebracht. 

Die St. Michaelskirchered, wenige Meter nordweſt⸗ 
lich von der Kloſterkirche gelegen, war ein Bau des ſpäten 

15. Jahrhunderts. Gerühmt wurde in Viſitationsprotokollen 

der ſpäteren Jahrhunderte ihr ſchöner gotiſcher Chor und ihr 

ſtattlicher Turm, im Innern die drei Altäre. Im Chor befand 

ſich eine Sakramentsniſche. In ihr wurden im 18. Jahrhundert 

nur noch einige Male im Jahre geſtiftete Meſſen geleſen, wofür 

die Paramente und ſonſtige Altarausſtattung aus der Haupt⸗ 

kirche herübergenommen wurden. Noch im Jahre des Wegzugs 

der Mönche ſuchte die Gemeinde darum nach, daß die „bau— 

fällige Michaelskirche niedergelegt und die Stockmauern zu 

einem Schul⸗ und Gemeindehaus ihr überlaſſen, das abgängige 

Steinmaterial aber zur Einfaſſung des neuen Friedhofs und 

zu einem Totenbeinhäuschen verwendet werden dürfen“. Die 
Genehmigung des Straßburger Ordinariats erfolgte am 

4. November 1803 und die des Karlsruher Hofratskollegiums 

am 4. März 1804. Die Verteilung des Kircheninventars hatte 
aber lange Verhandlungen zur Folge; 14 von 28 Kirchenſtühlen 

wurden der Gemeinde um 14 fl. überlaſſen, nicht aber auch die 

Glocken, von denen ſie um zwei gebeten hatte; die zwei größten 

ſollten nach langem Hin- und Herberichten auf Verfügung des 

Geh. Finanzrats vom 28. Februar 1807 nach Karlsruhe ver⸗ 

bracht werden. Die kleinſte war geſprungen. Der offenbar 
noch gotiſche Hochaltar „beſtand aus einem hölzernen Kaſten 
  

205b Aber ſie vgl. Reinfried in Freib. Diöz.⸗Archiv XXII (1892) 
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mit drei kleinen Statuen der Heiligen, an der Seite waren zwei 

Flügel, auf welche Bildniſſe der Heiligen gemalt waren mit 

Aufſchriften in gotiſchen Buchſtaben: das Ganze uralt und ſtark 

ruiniert“. Weiter war vorhanden ein kleiner Altar aus Nuß— 

baumholz mit kleinen hölzernen Statuen; ein altes hölzernes 

Kruzifixbild, das über dem Hochaltar hing; ein weiteres Kruzifix, 
das in der Mitte der Kirche hing, „darunter ging eine eiſerne 

Stange durch die Kirche“; ein altes großes Bild der Mater 

Doloroſa. Für die zwei Altäre dachte die Kath. Kirchenkom- 

miſſion irgend eine dürftige Kirche, ſo die von Daxlanden oder 

die katholiſche Kirche in Karlsruhe, intereſſieren zu können. Es 

entſtanden aber bald wieder Kompetenzunklarheiten, inſofern die 

Anſprüche der Herrſchaft auf dieſes Inventar einer einſtigen 

Pfarrkirche durchaus anfechtbar waren und tatſächlich auch nicht 

völlig geklärt wurden. Nach den letzten Verhandlungen vom 

Februar 1807 ſollten die noch brauchbaren Gerätſchaften in eine 

Filialkirche von Schwarzach kommen und das übrige verſteigert 

werden. Damit verlieren ſich alle Spuren, vor allem auch von 

den zwei allem Anſchein nach ſehr beachtenswerten Altären. 

Die Michaelskirche ſelber ſteht heute noch, entgegen allen An⸗ 

gaben, daß ſie 1804 oder 1806 abgebrochen worden ſei, und 

dient in ſehr verwahrloſtem Zuſtand als Schulſcheuer; nur der 

Chor und der Turm ſcheinen abgebrochen worden zu ſein. 

Schwenningen?“. Die Kirche zu Schwenningen war 

nach einer Vorſtellung des Konſtanzer Generalvikariates an 

das Seekreisdirektorium vom 13. Mai 1813 für den Pfarrort 

und die Filiale Merenſchwang zu klein. Es war ein beſcheidener 

Bau mit einem wuchtigen Turm an der linken Langhausſeite, 
der im untern quadratiſchen Teil noch gotiſch war, über Dach— 

höhe ins Achteck überging und oben mit einer 1759 aufgeſetzten 

Kuppel abſchloß. Das Amt Stetten erſuchte daraufhin den 

Werkmeiſter Kleinheinz aus Salem, bei Gelegenheit herr— 
ſchaftlicher Geſchäfte in der Gegend einen Augenſchein zu neh— 

men und Riſſe und Überſchlag für eine Erweiterung zu fertigen. 

Im folgenden Jahr ging der gleiche Auftrag auch dem Land— 

209 G.-L.⸗A. Bezirks⸗Amt Meßkirch. Verwaltungsſachen. Schwen⸗ 
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baumeiſter Thiery zu, der die Erweiterung, vollſtändige Wie— 
derherſtellung der alten Kirche und Ausbeſſerung des Turmes 

zu 5083 fl. veranſchlagte, die der baupflichtige Kirchenfond zu 

tragen hatte. Die Kath. Kirchenſektion erteilte unterm 25. Januar 
1815 die Genehmigung zu dieſem Bauvorhaben; der Salemer 

Werkmeiſter Kleinheinz, der für ſeine Beſichtigung, Entwürfe 

und Überſchläge ein Honorar von “ Prozent der Bauſumme 

verlangt hatte, wurde mit einem „Douceur von 5 fl. 30 kr.“ ab⸗ 

gefunden. Die alte Kirche war inzwiſchen dem Einſturze nahe; 
trotzdem beantragte die Gemeinde zu Anfang des Jahres 1816, 

daß die Arbeiten noch ein Jahr verſchoben würden; das Kreis— 

direktorium war auch anfänglich damit einverſtanden, ordnete 

am 28. Februar 1826 aber „bei den einberichteten Amſtänden“ 
an, „daß ohne allen Verzug mit dem ſchon am 25. Januar v. J. 

höchſten Orts genehmigten Bau fürgefahren werde“. Bevor 

dieſe Verfügung zur Ausführung kam, hatte Thiery an ſeinem 

Erweiterungsplan Mißfallen gefunden und dafür einen andern 

für eine vollſtändig neue Kirche entworfen. Der erſte Riß von 
1815 zeigte eine an die rechte Langhausſeite des alten Baues im 
rechten Winkel angeſchobene Schiffhalle, eine Anlage, die ohne 

Zweifel unförmlich und unzweckmäßig ſich ausnahm. Der 

zweite Vorſchlag von 1816 ließ den alten Turm mit angebauter 

Sakriſtei ſtehen, legte davor einen rechteckigen Chor, deſſen 

Seitenteile querſchiffartig über das dahinter liegende Langhaus 

hinausreichten. Die Koſten ſollten die gleichen bleiben wie für 

den höheren Orts genehmigten erſten Plan. Das Kreisdirek— 

torium verlangte ſofortigen Aufſchluß von Thiery, wie er dazu 

komme, „Anordnungen zu treffen, welche die bereits verfügten 

Maßregeln nur aufhalten und ſo die höchſt dringliche Kirchen— 

baulichkeit verzögere“, genehmigte dann aber doch nach der er— 

haltenen Aufklärung den neuen Entwurf, an dem nur An— 

bringung „eines anſtändigeren und weniger einfachen Portals“ 

verlangt wird (2. Januar 1817). Mit den Vorbereitungen des 

Baubeginns hatte es aber noch gute Weile; der Kirchenfond 

konnte die nötigen Gelder nicht flüſſig machen und erſt auf 
wiederholtes Drängen des Generalvikariates und Kreisdirek— 

toriums wurden am 9. Oktober 1818 die Arbeiten verſteigert und 

im Frühjahr 1819 begonnen. Die alten Seitenaltäre wurden
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beim Abbruch der bisherigen Kirche beſchädigt und einem Antrag 
auf Anſchaffung neuer gegenüber beſtand das Amt Stetten 

darauf, daß die „ſchönen, gut gebauten“ Altäre der alten Kirche 

wiederhergeſtellt wurden. 

Dieſe neu erbaute Kirche wäre 20 Jahre nach der Fertig— 

ſtellung beinahe wieder durch einen Neubau erſetzt worden. Der 

ganze amtliche Apparat hatte in allen Inſtanzen ſein Wort 
bereits geſprochen, bis ſich die zunächſt Betroffenen, die Ge— 
meinde, gegen das Anſinnen wehrten und nach langem Wider— 

ſtand ſchließlich auch Recht bekamen. Bei einem Rügegericht 
und einer kirchlichen Viſitation war eine Kirchenerweiterung 

verlangt worden, da von der 990 Seelen ſtarken Gemeinde nur 

1o im Gotteshaus Platz fänden. In Auswirkung dieſes Ver— 

langens fertigte erſt ein Joſef Müller von Langenbrunn einen 

Entwurf (1843), nach deſſen Ablehnung Shl einen zweiten, der 

von der Gemeinde wieder abgelehnt wurde als zu koſtſpielig 

für den nur 14000 fl. betragenden Kirchenfond, ſchließlich im 

Juli 1843 einen dritten, der ein vollſtändig neues, wenig langes, 

dafür aber dreiſchiffiges Langhaus vorſah, mit verhältnismäßig 
tiefem Chor. Die Gemeinde und der Stiftungsvorſtand beriefen 

ſich wieder auf die Anzulänglichkeit des Kirchenfonds, worauf 
das Kreisdirektorium eine Tagfahrt der Zehntberechtigten ein— 

berief. Bei dieſer Beſprechung, an der als einziger Dezimator 

der Pfarrer anweſend war, wurde merkwürdigerweiſe feſtgeſtellt, 

daß die Kirche nie zu klein geweſen ſei, aber zu wenig Stühle 

hätte. und daß der Kirchenfond ſtatt der früher angegebenen 

14000 fl. einen Vermögensſtand von 50 868 fl. habe (22. Januar 

1844). Daraufhin fällte das Kreisdirektorium die Schlußent— 

ſcheidung (26. Januar 1844), daß. „nachdem die früher behaup— 

tete Notwendigkeit einer Erweiterung der Kirche nicht nach— 

gewieſen werden kann, fragliches Bauweſen bis auf weiteres 

auf ſich zu beruhen habe“. 

Im Mai 1842 hatte der Stiftungsvorſtand Antrag geſtellt 
auf Beſchaffung zweier neuer Seitenaltäre „anſtatt der ganz 

verunſtalteten und unpaſſenden aufgeſtellten Gemälde“. Ver— 

golder Weber aus Konſtanz hat dafür einen ſtiliſtiſch an den 

Hochaltar ſich anlehnenden Entwurf gefertigt, den die Bezirks⸗ 
bauinſpektion billigte und die Kreisregierüng genehmigte. Zwei
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ſchon vorhandene Statuen der Gottesmutter und des hl. Joſeph 

ſollten auf dieſen Altären Aufſtellung finden. Im folgenden 

Jahr wurden auch durch den gleichen Meiſter Hochaltar und 
Kanzel um den Geſamtbetrag von 535 fl. ausgebeſſert und neu 

gefaßt, das ſtark getrübte und grau gewordene Hochaltarbild 
„Mariä Himmelfahrt“ wurde 1857 nach einem Gutachten und 
einer Empſehlung von Marie Ellenrieder durch den Meßkircher 
Maler Anton Eitelberger aufgefriſcht. 

Siegelsbach““ (Dek. Waibſtadt). Nach Auflöſung 

des Simultaneums im 18. Jahrhundert hatten die Katholiken 
die alte Kirche zurückerhalten; ſie wird als „uralt“, „aus dem 
13. oder 14. Jahrhundert“ ſtammend geſchildert, ihr Turm war 

zunächſt den beiden Konfeſſionen gemeinſam und wurde bis zu 

einem Vergleich im Jahre 1804, der den Katholiken den Allein⸗ 
beſitz garantierte, von der Gemeindekaſſe unterhalten. Sein 

Anterteil, zirka 30' hoch, war noch gotiſch und aus ſoliden 
Quadern aufgeführt; darüber ſaß ein Aufbau in Riegelmauer⸗ 

werk und als Krönung eine 1717 aufgeſetzte Haube. Dieſer 

ganze obere Teil war zu Anfang des 19. Jahrhunderts in ſehr 
ſchlechtem baulichem Zuſtand. Das Riegelholz war verfault 

und die Backſteine daneben rutſchten heraus. So hatte ſich die 

ebenfalls vermorſchte Haube auf die Seite geneigt und es be⸗ 
ſtand ernſte Gefahr, daß der ganze Oberteil zuſammenſtürzen 

werde. Der Pfarrer hatte daher den Gottesdienſt von dem im 
Turmuntergeſchoß ſtehenden Hauptaltar nach einem Seitenaltar 
verlegt (1808). Baumeiſter Banſchenbach von Obrigheim 
ſprach ſich für eine Neuaufführung des oberen Teiles vom Qua⸗ 

derunterbau an aus. Das Gräfl. Wiſerſche Amt (27. Auguſt 

1808) wünſchte aber dem Oberamt gegenüber auch noch ein 

ganz neues Kirchengebäude, zum mindeſten eine Vergrößerung 
des alten, da „man an Sonn⸗ und Feiertagen aufeinander 

hockt, wie Heringe in der Tonne.“ Daß dieſe längſt fälligen 

Arbeiten ſich dermaßen verzögerten, daran ſei der ganz renitente 

und ſtarrſinnig proteſtantiſche Schultheiß ſchuld, der ſich an die 

300 Erzb. Archiv. Siegelsbach: Kirchenbauſachen. — G.-L.⸗A. Re⸗ 
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neue Verfaſſung nicht gewöhnen könne und u. a. äußerte: „Euer 

Amtmann iſt nicht mehr werth, als daß man ihn in eine 

Kanone ladet und hinausſchöſſe,. Vorläufig ſcheint man ſich 

aber mit der brennendſten Aufgabe, der Wiederherſtellung des 

Turmes begnügt und die Kirchenerweiterung auf beſſere Tage ver⸗ 

ſchoben zu haben, auf die Zeit nach der Jahrhundertmitte. Damals 

hatte Baurat Fiſcher einen Plan für den Kirchenneubau ent— 

worfen, der die Genehmigung des Kath. Oberkirchenrats (28. Mai 
1850) fand, aber vom kirchenärariſchen Bauinſpektor Greiff 
ſtark beanſtandet wurde. Der Oberkirchenrat drang im Reſkript 

an die Anterrheinkreisregierung (vom 26. April 1853) allen die⸗ 

ſen Einwendungen ungeachtet auf unverzügliche Ausführung; 
auch „ſei bedacht darauf zu nehmen, daß inbezug auf die Bau— 

mittel noch ſchwebende Verhandlungen bald ihre Erledigung 

finden“. Kurz vorher, im März, war die alte Kirche geſchloſſen 
und zunächſt mit Anterſtützung des Oberkirchenrates verſucht wor— 

den, die evangeliſche Kirche für den Gottesdienſt mitbenützen zu 

dürfen. Es wurden aber für dieſes Gaſtrecht unannehmbare Be⸗ 

dingungen geſtellt, wie der Stiftungsrat am 7. Mai 1853 be⸗ 

richtet, ſo, daß vor dem Einzug in die evangeliſche Kirche die 
Orgel durch Voit-Durlach hätte geprüft werden müſſen, des⸗ 

gleichen nach Aufhören des Simultaneums, und daß jeder Scha⸗ 

den auf Koſten der Katholiken repariert werden müſſe, daß es 
ſtrengſtens verboten ſei, einen Jeſuiten-Miſſionar predigen zu 

laſſen. Der Werktagsgottesdienſt und die Frühmeſſe wurden 
jetzt in ein Schulzimmer, der ſonntägliche Hauptgottesdienſt 

nach dem fünf Viertelſtunden entfernten Filial Heinsheim ver— 

legt. Trotz dieſer offenkundigen Notlage ging aber die Kirchen— 
baufrage nicht voran, wie der Stiftungsrat noch im Juli 1855 

klagte. Die Gemeinde war nicht in der Lage, die Mittel auf⸗ 
zubringen. Der Voranſchlag lautete auf 15 874 fl., dagegen 

waren aus dem Kirchen- und Gemeindefond nur 12000 fl. 

herauszuholen. Schon am 13. Dezember 1854 hatte der Kath. 

Oberkirchenrat beim Bezirksamt Neckarbiſchofsheim angeregt, 
aus der Salinenkaſſe Rappenau einen namhaften Beitrag zur 

Verfügung zu ſtellen, da die dortigen Katholiken nach Siegels⸗ 

bach eingepfarrt waren. Dieſer Anregung wurde auch laut 

Mitteilung der Anterrheinkreisregierung vom 21. Auguſt 1855



490 Sauer 

entſprochen, indem der Großherzog aus genannter Kaſſe 1000fl. 

anweiſen ließ. Was alles hinter den Kuliſſen zur Verzögerung 
der Bauausführung beitrug, erfährt man nur aus einem Be— 

richt des Dekan Volkert an das Ordinariat vom 22. November 

1855: „Beſteht man auf dem Fiſcherſchen Plan, ſo vermag die 

Gemeinde die Mittel nie aufzubringen. Dagegen hatte der kirchen— 

ärariſche Bauinſpektor Greiff in ſeinen Bemerkungen über 

dieſen Plan gezeigt, daß ſowohl billiger als auch zweckmäßiger 
gebaut werden könne“. Der Vorſchlag des Dekans ging ſomit 

dahin, Greiff mit der Aufgabe zu betrauen, einen billigeren und 

zweckmäßigeren Plan auszuarbeiten. Den gleichen Vorſchlag 
machte auch der Kirchenvorſtand am 9. Januar 1856, mit dem 

Beifügen, daß auch der Salinenwerkmeiſter Fritſchi einen 
ſehr billigen Riß gefertigt habe. Erinnert man ſich, in welch 

ſchwerem Konflikt mit dem Oberkirchenrat Greiff gerade in 
dieſen Jahren wegen ſeiner kirchenpolitiſchen Haltung ſtand, ſo 

begreift man, daß jedem Vorſchlag, der mit Greiff in Zu— 

ſammenhang ſtand, von dieſer Seite nur ein Quod non! ent— 

gegengebracht wurde, und daß allen ſachlichen Gegenargumenten 

zum FTrotz an dem einmal genehmigten Plan feſtgehalten wurde. 
Schon am 13. Dezember 1854 beugte der Oberkirchenrat in der 

Verfügung an das Bezirksamt Neckarbiſchofsheim allen Vor— 

ſchlägen der nächſten Zeit vor: „Man halte es für nicht geeig— 

net, wie das Finanzminiſterium wünſcht, den ſchon mehrfach 
genehmigten Fiſcherſchen Plan einer Superreviſion zu unter— 
ziehen. Wir ſind vielmehr der Anſicht, daß es unpaſſend ge— 

weſen iſt, die Pläne des Werkmeiſters Fritſchi, des Großh. 

Bezirks-Baurats Fiſcher und des Bezirksbaumeiſter Len— 

dorf einer Kritik der kirchenärariſchen Bauinſpektion Heidel— 
berg zu unterwerfen“. Schließlich ſtand aber der Oberkirchen— 

rat allein mit ſeiner eigenwillig verfochtenen Anſicht. Am 
1. Oktober 1856 bekundete das Miniſterium in einem an dieſe 

Stelle wie auch an das Erzb. Ordinariat gerichteten Schreiben: 

„Auch wir ſind der Anſicht, daß um die verfügbaren Mittel 

eine für Siegelsbach genügende Kirche hergeſtellt werden könnte 

und daß deshalb eine dementſprechende Einrichtung des Bau— 

planes getroffen werden ſoll, daß jedoch, wie wir aus einer 
Anzeige des Großh. bad. Oberkirchenrates entnehmen, die Ver—
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zögerung der Sache an dem Oberbaurat Fiſcher gelegen iſt.“ 
And die Kirchenbehörde verlangte am 17. Oktober 1856 Aber— 
tragung der Aufgabe „an einen Bauverſtändigen, der auch mit 

dem Bau katholiſcher Kirchen vollſtändig vertraut iſt“. Noch 
deutlicher äußerte ſich das Dekanat am 27. November 1856: 

„Man muß dem Bericht des Stiftungsvorſtandes beipflichten, 

wenn er hervorhebt, daß eine Gemeinde äußerſt ungehalten 
werden muß, wenn ſie in ihrer wichtigſten Angelegenheit durch 

Hinausſchiebung des zu fertigenden Planes beeinträchtigt werde 

und zwar ſeit Jahren. Möge an geeigneter Stelle der ſchreiende 

Notſtand endlich erkannt und eingeſehen werden, daß dem Be— 
dürfniſſe der katholiſchen Gemeinde weniger entſprochen iſt, als 

dem der Züchtlinge. Würde man von dieſen die gleiche An— 
zahl in das enge niedere Schulzimmer zur Abung ihres religiö— 

ſen Kultes anweiſen, wahrlich! es ginge ein Notſchrei durch das 
ganze Land.“ Am 5. Mai 1857 legte das Dekanat der Kirchen— 

behörde mit einem Bericht des Stiftungsvorſtandes den ſchon 

ſeit 1848 vorhandenen und auch teilweiſe ſchon genehmigten 
Entwurf des Werkmeiſters Fritſchi vor, der ſowohl den 

kirchlichen Bedürfniſſen wie den vorhandenen Mitteln ent— 

ſprach; beigefügt war, daß die Gemeinde einen höher berech— 
neten Plan einfach nicht bezahlen könne. Am 5. Juni ließ der 

Oberkirchenrat endlich dieſen Entwurf der Anterrheinkreisregie— 
rung zur alsbaldigen Ausführung zugehen. Am 7. Oktober 

wurden die Arbeiten um 8300 fl. an Maurermeiſter Anton 
Müller in Hochhauſen vergeben. Im April 1858 wurde der 

Grundſtein gelegt und im gleichen Herbſt noch die Einſegnung 

vorgenommen. Im September 1859 wurden auch die neuen 

Altäre aufgeführt, die, „ſchön und kirchlich und dem Bauſtil der 

Kirche entſprechend“ von Maler und Vergolder Kempter in 

Neckarſulm entworfen und ausgeführt wurden. In die Niſche des 

einen kam eine alte holzgeſchnitzte Madonna, die Kempter reſtau— 

rierte und neu faßte, in die des anderen ein hl. Joſeph; auf den 
Hochaltar ein in München beſtelltes Altarblatt des hl. Georg. 

Söllingensu (Dekanat Ottersweier) war 1805 von der 
Mutterpfarrei Stollhofen abgetrennt worden. Als Gotteshaus 

301 Erzb. Archiv. Söllingen (Ottersweier): Kirchenbauſachen. — 
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hatte es eine Kirche, die eher einer Kapelle glich, wie der Stif— 
tungsvorſtand unterm 7. Juli 1839 an das Oberamt berichtete; 

mit einem nur 34 langen und 18˙ breiten Langhaus faßte ſie 

kaum ein Drittel der Kirchgänger. Die Seelenzahl der Ge— 
meinde belief ſich auf nahezu 500. Baupflichtig war der 

Kirchenfond und bei deſſen Anzulänglichkeit die Gemeinde, die 

wohl in der Lage war, aus dem Erträgnis eines Holzhiebes 

zwei Drittel der Koſten zu tragen. In einer Vollbürgerver— 
ſammlung vom 1. September 1839 wurde die Bereitwilligkeit 

dazu ausgeſprochen. Schon im Frühjahr 1841 legte die Mittel⸗ 
rheinkreisregierung einen Plan von Mors vor, den die Ge— 

meinde aber ablehnte, weil er den Turm hinter den auch noch 

zu kleinen Chor ſtellte. Der neue Entwurf mit einem Faſſaden⸗ 
turm, den Bezirksbaumeiſter Weinbrenner in Baden ge— 

fertigt hatte, fand uneingeſchränkten Beifall. Anterm 12. Ok⸗ 
tober 1841 berichtete darüber das Pfarramt an das Dekanat, 

ſchon am 19. November 1841 erfolgte die kirchenobrigkeitliche 

Genehmigung. Von der auf 15298 fl. berechneten Koſten⸗ 

ſumme übernahm der Kirchenfond 7000 fl., den Reſt die Ge— 

meinde. Bei der Verſteigerung der Arbeiten erfolgte die Ab— 
gabe allerdings um 17 540 fl. Dekan Daniel legte am 
20. Juli 1842 den Grundſtein; die Benediktion am 21. Novem⸗ 

ber nahm der Ortspfarrer vor. Die drei Altäre aus der alten 

Kirche wurden in die neue übernommen. Bis 1808 hatte jene 
nur einen „ſehr alten“ Altar gehabt; im genannten Jahre 

aber erwarb der Ortsſchultheiß aus der Bernharduskirche zu 
Raſtatt 3 Altäre um 250 fl.; auf dem Hochaltar befand ſich 

eine Statue des ſel. Markgrafen Bernhard von Baden. Im 
Frühjahr 1853 beantragte der Stiftungs- und Gemeinderat eine 

durchgreifende Inſtandſetzung. Das ᷣlgemälde des Hochaltars 

der alten Kirche mit der Darſtellung des Kirchenpatrons Mau— 

ritius war in der neuen Kirche in den Chor gehängt worden; 

da es ohne Kunſtwert, aber reſtaurationsbedürftig ſei, habe man 
beſchloſſen, ein neues um 60 fl. durch Maler Doxie in Raſtatt 

machen zu laſſen. Die ſchon bei dieſem Anlaß beantragte In— 

ſtandſetzung der Nebenaltäre und die Herſtellung einer neuen 
  

Faſz. 2551/52 (Zugang 1909 Nr. 36). Gber die alte Kirche vgl. Rein⸗ 

fried in „Acher⸗ u. Bühlerbote“ 1895 Nr. 127—136.



Die kirchl. Kunſt der erſten Hälfte des 19. Jahrh. in Baden 493 

Kanzel durch Sſterle in Iffezheim erfolgte aber erſt 1862; die 
Abernahme eines Teiles der Koſten für letztere Arbeit wurde 
erſt nach langen Verhandlungen mit Amt und Kreis genehmigt. 

Speckbachs'e (Dek. Waibſtadt). Die Kirche war für die 
Gemeinde viel zu klein; eine Verlängerung des Schiffes daher 

dringendes Bedürfnis; ſeit Jahren ſchon werde, wie das Pfarr— 

amt dem Generalvikariat am 17. Auguſt 1822 berichtete, dieſes 

Anliegen bei der Regierung anhängig. Am 8. März 1829 

konnte endlich nach langen Vorſtellungen die Kirchenſektion 

der Kirchenbehörde die Beruhigung geben, „daß für die Kirchen— 
erweiterung die Einleitung getroffen ſei“. Tatſächlich wurden 
auch im September 1828 die Arbeiten vergeben und Ende De— 

zember folgenden Jahres abgeſchloſſen. Der alte wurmſtichige 

Hochaltar wurde 1832 durch einen neuen erſetzt. 

Speſſartss. Nach einer wohl von einem Jeſuiten ver— 

faßten Hiſtorie der Pfarrei in Faſz. 1673 der Akten des Gene— 

rallandesarchivs gehörte der Ort früher zum Kloſter Frauenalb 

und kirchlich zur Pfarrei Ettlingen, die ein Drittel des Orts— 

zehnten bezog. Ein Kaplan der Mutterpfarrei hielt abwechſelnd 
in Speſſart und Buſenbach den ſonntäglichen Gottesdienſt. Das 

urkundliche Material über dieſe Rechtsverhältniſſe ging beim 

Brand von 1689, dem auch beinahe der an Podagra leidende 

Dekan von Ettlingen zum Opfer gefallen wäre, zugrunde. In 

der Folgezeit beſorgten die Jeſuiten die Cura. Die alte Orts⸗ 
kapelle war zu Beginn des Jahrhunderts längſt zu klein ge⸗ 

worden und faßte nur die Hälfte der Kirchgänger. Zudem war 
ſie baufällig und verwahrloſt. Anbedachterweiſe hatte die Ge⸗ 

meinde bei Errichtung der Pfarrei 1802 der bisher baupflich⸗ 

tigen Abtiſſin von Frauenalb aus Erkenntlichkeit die Baupflicht 

abgenommen. Inzwiſchen war ſie ſtark verarmt und durch 

andere Verpflichtungen noch mehr als überlaſtet. Als ſie daher 

ſeit 1833 immer nachdrücklicher um eine genügend große Kirche 

302 Erzb. Archiv. Speckbach: Kirchenbauſachen. — G.⸗L.⸗A. Bezirks⸗ 

amt Heidelberg. Verwaltungsſachen. Speckbach: Kirchenſachen. Faſz. 453 

(Zugang 1924 Nr. 31). 

30s Erzb. Archiv. Speſſart: Kirchenbauſachen. — G.⸗L.-A. Amt Ett⸗ 

lingen. Verwaltungsſachen. Speſſart: Kirchenſachen. Faſz. 1669. 1672/74. 

(Zugang 1928 Nr. 25.)
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ſich bemühte, ſtand ſie vor der Frage, wie die Mittel zu be— 
ſchaffen wären. Darüber wurde zwiſchen allen ſtaatlichen und 

kirchlichen Inſtanzen in der 30er und 40er Jahren hin und her 

verhandelt mit einem unverkennbaren Wohlwollen auf allen 
Seiten. Das Ordinariat mußte allerdings (31. Oktober 1833) 

das Geſuch der Gemeinde um Adminiſtration der Pfarrei und 
Verwendung des Pfründeüberſchuſſes für den künftigen Kirchen— 

neubau als unzweckmäßig und ausſichtslos ablehnen: die Pfarr— 

pfründe ſei nicht im Beſitz des Zehnten und daher auch nicht 

ſubſidiär baupflichtig; das Pfründerträgnis ſei ſo gering, daß 

nur ein jährlicher überſchuß von 100 fl. erhofft werden könnte. 

Somit hätte man mit einer unabſehbar langen Zeit zu rechnen, 

bis die Baumittel angeſammelt wären. In dieſer Zeit würden 

aber auch die Baukoſten ſteigen und die Gemeinde ſelber uner— 

meßzlichen moraliſchen Schaden erleiden. Immerhin ließ im 

Herbſt dieſes Jahres noch die Mittelrheinkreisregierung durch 

Bezirksbaumeiſter Weinbrenner eine Beſichtigung vor— 

nehmen; in ſeinem Gutachten (2. Januar 1834) wurde die bis— 
herige Kirche als um vieles zu klein, eine Vergrößerung als un— 

möglich des Platzes wegen bezeichnet, ſo daß nur ein Neubau an 

anderer Stelle in Frage kommen könne. Nachdem die Bitten 

der Gemeinde um Gewährung einer Kollekte oder um andere 

Beihilfen mehrfach, meiſt als wirkungslos oder als unmöglich 
abgelehnt worden waren, wurde die Angelegenheit neuerdings 

1844 und diesmal in beſſerer Weiſe in Fluß gebracht. Die Kath. 
Kirchenſektion ſtellte zu Anfang des Jahres 1845 5000 fl. aus 

der allgemeinen Kirchenkaſſe in Ausſicht; an freiwilligen Bei— 
trägen waren 1354 fl. vorhanden. Die Berechnung der Koſten 

eines Neubaues ſchwankte ſehr erheblich. Ein von Wein— 

brenner 1844 aufgeſtellter Plan belief ſich auf 6000 fl., da— 
gegen ein anderer von 1845 auf 15 000 fl.; ein am 16. Februar 

1846 von dem genannten Bezirksbaumeiſter vorgelegter Riß 

war auf 9899 fl. berechnet und dieſer fand die Zuſtimmung der 

Gemeinde wie auch der amtlichen Stellen. Nachdem 1847 der 

Oberkirchenrat aus der allgemeinen Kirchenkaſſe 7000 fl. bewilligt 

hatte, konnte man an die Ausführung des Anternehmens endlich 

denken. Weinbrenners Pläne für einen Neubau hatten mit 

der beſonderen Anerkennung, daß „die neue Kirche eine der
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proportionierteſten ſei, die man von Weinbrenner geſehen habe“, 
die kirchenobrigkeitliche Genehmigung erhalten (25. Juni 1847). 

Anfang Auguſt ſchon war die Grundſteinlegung und im Novem— 
ber 1848 die Einſegnung. Die Kirche iſt in neuromaniſchem 

Stil erbaut; recht gut in der Wirkung iſt der polygone Faſſaden— 

dachreiter mit ſpitzem Helm. Weniger anſprechend der Staketen— 

fries am Dachgeſims. In der Ausführung koſtete der Bau er— 
heblich mehr (13 499 fl.) als in dem urſprünglichen Aberſchlag; 

die nachträgliche Tieferlegung der Fundamente, der Aufbau der 

Faſſade in Quadern und ihre Verſchlauderung hatten die große 

Koſtenüberſchreitung verurſacht. 

Stahringens. Als Filial von Bodman hatte ſich der 

Ort bis ins 19. Jahrhundert mit einer wohl noch ſpätmittelalter— 

lichen Kapelle behelfen müſſen. Ein undatierter Entwurf und 

Aberſchlag zu einem völligen Neubau ſtammt den Formen nach 

aus der erſten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Eine Verlängerung 
des Schiffes mit an die Faſſade angebauter Kapelle eines ſel. 

Grono ſollte 1775 durch Werkmeiſter Thaddäus Rie ſchers 
aus Radolfzell ausgeführt werden. Die Arbeit war aber ſo 

liederlich, daß das Mauerwerk ſchon wenige Schuh über dem 

Boden auseinanderfiel und über vielen Gerichtsverhandlungen 

ſo liegen blieb, bis 1782 ein anderer Vorarlberger Baumeiſter, 
Bickel aus Konſtanz, der nach Einſtellen des Kirchenbaues in 

Göppingen arbeitslos geworden, nach anderweitiger Beſchäfti— 
gung ſich umſah, den Erweiterungsbau in kurzer Zeit durchführte 

und mit einem in einer Zwiebel ſchließenden Dachreiter über dem 

Chor bekrönte. 

Dieſe Kirche erwies ſich im erſten Viertel des letzten Jahr— 

hunderts als unzureichend; nach ſchon ſeit 1815 laufenden Be⸗ 

mühungen des Pfarrers berichtete das Seekreisdirektorium 

04 Erzb. Archiv. Stahringen: Kirchenbauſachen. — G.L.-A. Stah⸗ 

ringen: Kirchenbaulichkeiten laus dem Archiv Freiburg! — Oberbaden. 

Fürſtentum Konſtanz. Amt Reichenau. Stahringen: Kirchenbau, 2. Faſz. — 

Seekreis⸗Domänenverwaltung Stockach. Stahringen: Kirchenbau, Faſz. 102. 

Finanzminiſterium. Hofdomänenkammer. Amt Stockach. Stahringen: Kirchen— 

bau. Faſz. 2215 (Zugang 1927, Nr. 13.) 1 Faſz. Pläne. Vgl. Val⸗ 

denaire in Oberrh. Zeitſchr. N. F. 39, 539. 
zoaa Wohl auch ein Vorarlberger Meiſter, der aber ſeinem Namens— 

bruder Johann Georg R. wenig Ehre gemacht zu haben ſcheint.
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unterm 9. Mai 1820 an die Kath. Kirchenſektion, daß ſie „für 
die Seelenzahl der Kirchengemeinde zu klein und zu ruinös ſei“ 
und daß nach dem Gutachten des Bezirksbaumeiſters Thiery 

dem Abelſtand nur durch einen vollſtändigen Neubau abgeholfen 

werden könne. Tatſächlich lag um dieſe Zeit ſchon ein Riß des 

genannten Bezirksbaumeiſters vor, deſſen Raumbemeſſung die 

Kath. Kirchenſektion (20. März 1820) unzureichend und zu ängſt— 

lich aufgeſtellt fand; ein Neubau müſſe für 400 ſtatt nur für 225 

Beſucher berechnet ſein. Von dieſem Zeitpunkt an bis zur Ver— 

wirklichung des Planes ſollten noch anderthalb Jahrzehnte ver— 

gehen. So verhältnismäßig kurz für die damalige Zeit und 

Praxis dieſe Zeitſpanne auch iſt, ſo reich an Zwiſchen- und Gegen— 

ſpielen und an Aberraſchungen iſt ſie und auch lehrreich für die 

Geſchichte der Erledigung ſolcher Bau-Angelegenheiten. Bau— 

pflichtig für die ganze Kirche war das Großh. Arar und es muß 

feſtgeſtellt werden, daß die Hofdomänenkammer dieſer Pflicht 

von allem Anfang an ohne die ſonſt üblichen langwierigen Ver— 
handlungen und Verzögerungen zu entſprechen gewillt war; um— 

ſtritten war ſie nur für den Turm und verwaltungsrechtlich allem 

Anſchein nach auch nie ganz aufgehellt. Wenn trotz der gegebenen 
Klärung über die wichtigſten Fragen die Ausführung des Baues 
ſich ſo lange verzögerte, ſo lag die Schuld weder an der Bau— 

herrin noch an der Kath. Kirchenſektion, ſondern vorwiegend an 

der Gemeinde die immer, wenn man vor der Verſteigerung der 

Arbeiten zu ſtehen glaubte, Einwendungen gegen Einzelheiten des 
Bauplanes und neue, nur ländlichem Kunſtempfinden erwachſene 

Wünſche vorbrachte, bei allem „Erſterben in Ehrfurcht“ zäh und 

unnachgiebig, hauptſächlich auf Betreiben des Bürgermeiſters 
und Werkmeiſters Hirling, der ſich als Sachkenner aufſpielte. 

Thierys Riſſe wurden zunächſt zur Begutachtung der Bau— 

direktion zugeſtellt. Anterm 14. Februar 1822 bezeichnete Wein⸗ 

brenner ihren Grundriß für eine Seelenzahl von 400 Men⸗ 

ſchen als unzureichend; die Anbringung der Orgel und ihrer 

Empore werde auch beſſer in den Turmunterbau verlegt und 

die Lage der Sakriſtei hinter dem Chor gebe dem Bauganzen 

eine übermäßige Länge; vorteilhafter ſei, ſie mit der Paramen— 

tenkammer ſeitlich des Chores anzubauen. Da der Neubau in 

den Friedhof zu liegen komme, ſei zu beachten, daß die Gräber
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möglichſt 18 bis 20 Schuh von den Sockelmauern entfernt bleiben 

ſollten, weil durch das häufige Ausgraben zu naher Gräber 

jene leiden müßten. Nach dieſen Grundſätzen fertigte Thierys 

Nachfolger Waldmann neue Entwürfe mit einer Koſten— 

berechnung von 7426 fl., die das Kreisdirektorium am 25. April 
1823 nach Karlsruhe gehen ließ. UAnterm 3. September 1823 

gab Weinbrenner ſein Arteil darüber dahin ab, daß erſtens der 

Hochaltar, hart an die Chorrückwand geſtellt, gegen den Ritus 
der katholiſchen Kirche wie gegen die beſtehende Obſervanz ver— 

ſtoße, daher weiter vorzurücken ſei; zweitens, daß am Dachſtuhl 

ſehr viel Material geſpart werden könne, das Dach auch ſteiler 

anzuordnen ſei; drittens, daß der Reiterturm über dem Chor 

nicht ſolid genug hergeſtellt werden könne. Derartige Reiter— 

türme ſollten ausnahmslos, beſonders wenn ſie mehr als eine 
Glocke zu tragen haben, nicht geduldet werden; ſie ſollten an die 

Eingangsfaſſade, wo ſie auf der Giebelmauer und innen auf 

zwei hölzerne Säulen geſtellt werden können. „Abgeſehen von 
der Möglichkeit ſolider Konſtruktion gewähren ſie an dieſer Stelle 

noch die Bequemlichkeit, daß ohne Störung des Gottesdienſtes 

am Hochaltar beim Eingang gelitten und die Ahr bequemer als 

hinten im Chor aufgezogen werden kann.“ Eine Umarbeitung 

der Pläne, die Waldmann im Winter 1823/24 vornahm, und die 

Kreisbaumeiſter Chr. Arnold mit kleineren Verbeſſerungsvor— 

ſchlägen empfahl, fand (23. April 1824) die Zuſtimmung Wein⸗ 

brenners; er hielt die neue Turmart für „eine verbeſſerte Art 

des hölzernen Reitertürmchens“; nur müſſe „der exequierende 

Baumeiſter die Fundamente der beiden Innenſäulen gut und 

ſolid herſtellen“. Während Thierys Reiterturm ein unförm— 
liches unruhiges Geſtell darſtellt, iſt der Turm in Waldmanns 

Entwurf, an dem die klaſſiziſtiſchen Grundformen ſchon mit 

romaniſchen Elementen durchſetzt ſind, in der Tat durch den 
ruhigen Aufbau anſprechend. Es trat nun, wiewohl die Bau— 

angelegenheit ausführungsreif erſchien, eine jahrelange Pauſe 

ein; der Tod Weinbrenners (1. März 1826) verzögerte ſchon 

ſtark die Weiterbehandlung, dazu kamen aber bald auch noch 

andere retardierende Momente. Seit 1825 und 1826 bemühte ſich 

die Gemeinde in Geſuchen an das Kreisdirektorium und die Be— 

zirksbauinſpektion, entweder eine neue oder wenigſtens eine ver— 

Freib. Diöz.⸗Archir N. F. XXXI. 32
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größerte Kirche zu erhalten. Aber alle Schritte blieben erfolglos, 
weshalb ſie ſich am 31. Dezember 1830 an das Generalvikariat 

wandte, daß von dieſer Seite die Kath. Kirchenſektion an— 

gegangen werde. Schon am 15. Februar 1831 erging von dieſer 

Stelle die Vorſtellung an die Großh. Hofdomänenkammer, „den 

Vollzug des neuen Kirchenbaues bei der Lebensgefährlichkeit des 

alten zu beſchleunigen“. Der Erfolg war, daß im Mai des 
folgenden Jahres Bezirksbaumeiſter Shl nach Stahringen 

geſchickt wurde, um zu ſehen, wie durch Reparaturen dem Ubel— 

ſtand vorerſt abgeholfen werden könne. Das entſprach weder 

den Bedürfniſſen der Gemeinde noch den Wünſchen des Pfar— 

rers. „Es iſt doch betrübt“, ſchreibt daher das Dekanat an das 

Generalvikariat, „daß man an Kirchen eine ſo karge und geizige 

Sparſamkeit auszuüben Bedacht nehmen will“. Indeſſen wur— 

den doch um dieſe Zeit wieder Pläne ausgearbeitet; am 

27. Juni 1832 meldete die Kath. Kirchenſektion, daß die Hof⸗— 
domänenkammer erſucht worden ſei, die Riſſe inbezug auf die 

Chorlänge abändern zu laſſen; und am 26. September 1832 

verlangte ſie Eintragung der Beichtſtühle an die Wände des 
Schiffes. Eine Vorlage der Pläne beim Ordinariat erfolgte 

nicht; das Pfarramt konnte lediglich eine einfache Bleiſtiftpauſe 
einſchicken und darnach wurde die kirchenobrigkeitliche Geneh— 

migung erteilt (1. März 1833). Aber bis zum Baubeginn ſoll— 

ten noch zwei Jahre verſtreichen. Selbſt die Kath. Kirchenſek— 

tion ſchien die Geduld zu verlieren und erſuchte im Auguſt 1834 

zum „wiederholten“ Male die Großh. Hofdomänenkammer, 

„über den Grund der Verzögerung zu berichten“. Auf Grund der 
eingelaufenen Antwort ſchrieb ſie (8. Oktober 1834 die Schuld 

an dieſer Verſchleppung einzig der techniſchen Behörde bezw. 

deren Arbeitsüberlaſtung zu. „Es iſt beſonders die Oberbau— 
direktion, die zu Berückſichtigung der Wünſche des Pfarramts 

und Ordinariats angehalten, die Ausführung verſchleppte.“ 

Von Zeit zu Zeit gingen Alarmſchreiben über „den in ſolchem 

Grade baufälligen Turm, den jeder Windſtoß herabwerfen und 

nicht nur Menſchenleben gefährden, ſondern auch großen Schaden 

an Glocken, Ahr und anderen inneren Einrichtungen verurſachen 

könne“, an das Kreisdirektorium und von da nach Karlsruhe. 

In ermüdender Gleichmäßigkeit wurde an „die baldige Er—
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ledigung“ bei der Hofdomänenkammer erinnert. Inzwiſchen 

war vieles vorgefallen. Tatſächlich hatte letztere auch ſchon 
am 12. September 1826 die Verſteigerung angeordnet, ſobald 

das SeekreisdirektoriuÜm „die Abernahme der berechneten 

Turmbaukoſten auf die Gemeindekaſſe ausgeſprochen haben 

wird“. Die Kreisregierung beanſtandete zunächſt (24. Ok⸗ 
tober 1826) unter Berufung auf frühere Nachweiſe die 

Berechtigung dieſer Forderung als in Widerſpruch ſtehend 

„mit erweislichen Baufakten und mit der unbeſtrittenen 

Bistumsobſervanz, welcher das Baugeſetz von 1808 nicht dero— 
giert habe“, veranlaßte aber doch im Laufe des folgenden Jahres 

die Abernahme der Baulaſt am Turm auf die Gemeindekaſſe. 

Wieder ſtand man vor der Verſteigerung des Baues; da kam 

im Frühwinter 1827 die überraſchende Vorſtellung der Ge— 

meinde, daß ſie keineswegs eine neue Kirche wünſche und eine 

ſolche auch nie verlangt habe; Bürgermeiſter und Werkmeiſter 
Hirling legte dafür im Frühjahr 1829 einen neuen Entwurf vor, 
deſſen Ausführung eine erhebliche Koſtenerſparung dadurch er— 

zielen wollte, daß die linke Längsmauer des alten Baues erhalten 
bleiben und der Turm in getreuer Nachbildung des bisherigen 

über den Chor zu ſtehen kommen ſollte. Bezirksbaumeiſter Shl 

erklärte alsbald (24. April 1829) das Projekt für unausführbar 

und beantragte entweder den genehmigten Waldmannſchen Ent— 

wurf ausführen zu laſſen oder, falls die Gemeinde bei ihrer 

Widerſetzlichkeit beharre, die Sache auf ſich beruhen zu laſſen. 

Die Hofdomänenkammer aber verſuchte eine Verbilligung der 

Baukoſten im Sommer 1829 damit herbeizuführen, daß ſie einen 
Neubau nur für 325 Seelen, der vollkommen bei der jetzigen 

Bevölkerungszahl ausreiche, in Anregung brachte und Bau— 

direktor Hübſiec entwarf auf dieſer Grundlage einen neuen 

Plan, da der Waldmannſche durch ſeinen niederen, aber auch 
noch unabgedeckten Sockel, durch den ausſchließlich hölzernen 
Turm und die durchgängig hölzernen Geſimſe teils „eine unge— 

ſunde und leicht Schwamm erzeugende Feuchtigkeit verurſache, 
teils koſtſpielige, ſtets wiederkehrende Reparaturen herbeiführe 

und überdies der Kirche eine wahrhaft unanſtändige Urmlichkeit 

aufdrücke“. Alle dieſe Fehler ſah Hübſch vermieden durch An— 
bringung eines 3“ Schuh hohen, mit vorſpringender Steingurt 

32*
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oben verwehrten Sockels, durch einen Turm aus Hauſtein und 

ſteinerne Geſimſe (Oktober 1829). Trotzdem belief ſich ſein 

Koſtenüberſchlag nur auf 7154 fl. Die Kath. Kirchenſektion war 

vorerſt mit dem neuen Plan durchaus einverſtanden (27. Juli 

1830), verlangte ihn aber, nachdem inzwiſchen der Erlaß des 

Finanzminiſteriums vom 24. Juli 1830 über die Normalanlage 

einer Kirche erſchienen war, nochmals zurück G. April 1830, 
„vorzüglich des Chorbaues wegen, da mittlerweilen bei Anlaß 

des Kirchenbaues von Oberlauchringen vom Erzb. General— 

vikariat die nähere Norm über die Tiefe des Chors ausge— 

ſprochen und ſolche diesſeits als angemeſſen genehmigt worden 

ſei“. Pfarramt, Ordinariat, Seekreisdirektorium erinnerten in— 

deſſen immer eindringlicher und in kürzeren Pauſen „wegen der 

vermehrten Lebensgefährlichkeit“ an die möglichſte Beſchleu— 

nigung einer Entſchließung. Baudirektor Hübſch, bei dem ſie 

als letzter Inſtanz zuſammenliefen, erklärte aber (31. Oktober 

1831), „daß man die Umarbeitung der fraglichen Pläne ſolange 

noch ausgeſetzt zu laſſen für zweckmäßig erachte, bis die Kath. 

Kirchenſektion ſich über die bei Gelegenheit des Oberlauchringer 
Kirchenbaues gemachten allgemeinen Bemerkungen ausge⸗ 

ſprochen haben werde“. Nachdem endlich durch die Verordnung 
vom 4. Mai 1832 die Grundſätze über die Größe des Chors 

feſtgeſetzt waren, konnte Hübſicch am 5. September 1832 der 

Hofdomänenkammer den umgearbeiteten Entwurf vorlegen; die 

Koſten ſollten 6707 fl. betragen, der Anteil der Gemeinde daran 

1225 fl. In Stahringen hatte man aber eine lange Liſte von 

Abänderungsvorſchlägen und nicht geringer, offenbar auf Hir— 
ling zurückgehender Bedenken gegen das Konſtruktive vor allem 

des Turmes. Man wünſchte zwei Eingänge an der Längsſeite, 
eine größere Empore, größere Sakriſtei und Paramentenkammer 

und Anbringung kleiner Stühle für die Schuljugend, vor allem 

aber ſtatt der vorgeſchlagenen Holzdecke mit Leiſten eine glatte 
Gipsdecke (25. Januar 1833). Nach einem vollen Jahr erſt 

beantwortete Hübſch die Ausſtellungen und Wünſche: die Mehr— 

zahl der erſteren ſeien „auf einem allzu wenig vergleichenden 

Standpunkt entſprungen“ und verlangten für die kleinen Ver— 

hältniſſe des Neubaues, was bei ganz großen Verhältniſſen üb— 

lich und angemeſſen ſei (wie Seiteneingänge uſw.). „Die tech—
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niſchen Bemerkungen eines im Gemeinderat ſitzenden Hand— 

werksmannes über Zimmerwerk und Mauern ſind wohl nur aus 
Mißzverſtändnis entſtanden. Daß den Hondwerksleuten der 

dortigen Gegend die projektierten Konſtruktionen in mancher 

Hinſicht unbequem ſein würden, mag ſein, aber dafür ſind die 

Staatsbaumeiſter da, um in techniſcher wie artiſtiſcher Hinſicht 

zum Nutzen des Arars mit der Zeit fortzuſchreiten. Es iſt zu 
bedauern, daß unſer Land hierin hinter andern Ländern zurück— 

ſteht, indeſſen kann die diesſeitige Stelle in ihrem gegenwärtigen 
Verhältnis höchſtens beratend einwirken“ (28. Januar 1834). 

Eindringlich wurde die beſſere Wirkung einer mit Leiſtenwerk 
verzierten, auch dem kirchlichen Charakter mehr angepaßten 

Bretterdecke nachgewieſen, im weiteren Verfolg ſogar auch von 

der Hofdomänenkammer. Aber alle Argumente kamen nicht auf 

gegen die Abneigung der Gemeinde gegen die „beklagenswerte 

unanſehnliche Holzdecke, welche Zimmerleute mit ihrem rohen 

Handwerkszeug zu fertigen im Gberſchlag berechnet iſt“, aber 
auch gegen „die ganz gemeinen Strebepfeiler inwendig“ (20. Ok⸗ 

tober 1834). Schließlich konzedierten die Baudirektion und Hof⸗ 
domänenkammer eine Balkendecke mit Gipszwiſchenfeldern, und 

jetzt konnte endlich im Februar 1835 der Bau vergeben werden 

an Werkmeiſter und Bürgermeiſter Hirling. Am 15. Mai 1835 

konnte die Grundſteinlegung erfolgen und am 21. September 

1837 die Einſegnung. Schwierigkeiten verurſachte die Errichtung 

des Turmes; noch ehe er ganz aufgebaut war, drohte er ausein⸗ 

ander zu weichen, ſo daß Sicherungsvorkehrungen mit einem 

Mehrkoſtenbetrag von über 500 fl. nötig waren. Sie haben ſich 

aber, wie Ohl am 6. Mai 1839 bekundet, vollkommen bewährt. 

Eine Erweiterung der Empore wurde von der Gemeinde noch 

während der Bauarbeiten beantragt. Vor allem aber ſträubte 

ſie ſich gegen die von Hübſch vorgeſehene farbliche Behandlung 
der Decke und Wände, erſtere blaßblau, die Wände rötlich gelb, 
und wünſchten gleichmäßig weiße Tünche. Der Bezirksbau— 

meiſter Shl ſchlug, vor allem der höheren Koſten wegen, welche 

die farbliche Behandlung im Sinne von Hübſch gebracht hätte, 

einen Mittelweg vor, da „der Gemeinde der Sinn für das 

Schönere zu fehlen ſcheine“: die Durchzugsbalken der Decke und 
die Wandpfeiler weiß zu tünchen, die Zwiſchenfelder, Decke und
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die Wände blaßgrau, was dann auch ausgeführt wurde. In— 
tereſſant iſt, was das Pfarramt (19. September 1836) über die 
Arbeitsvergebung für die drei Altäre an das Generalvikariat 
zu berichten hat: dafür lagen Entwürfe vor von dem Bildner 

Lorenz Werzinger und dem herrſchaftlichen Bauaufſeher 

Erxleben in Stahringen. Die des erſteren waren bereits 

genehmigt und hatten auch den ungeteilten Beifall der Ge— 
meinde, da brachte Erxleben einen neuen Entwurf, der alsbald 

von der Bezirksbauinſpektion Konſtanz genehmigt wurde, wie— 

wohl am Hochaltar mancherlei auszuſetzen war. Einreden hal— 

fen nichts. Die Entwürfe für die Nebenaltäre ſtanden um dieſe 
Zeit noch aus. — Die Kirche iſt einer der früheſten Verſuche 

von Hübſch auf dem Gebiet der katholiſchen Kirchenbaukunſt 
und beanſprucht als ſolcher beſondere Beachtung. Neben der 

Bahnlinie auf einem ſanften Höhenanſtieg gelegen, ſtellt ſie ſich 

als charaktervolle Leiſtung dar, die Faſſade im oberen Teil durch 

ein mittleres dreigeteiltes und zwei ſeitliche doppelgeteilte Fen— 

ſter gegliedert, darüber der im Helm ſchließende Turm mit 

Liſenengliederung im Glockengeſchoß; das einſchiffige Innere 
weiträumig, faſt noch ganz im Charakter der Erbauungszeit. Auf 

der Chorrückwand hinter dem einfachen Tabernakelaltar eine 

große den ganzen Raum beherrſchende Kreuzigung Chriſti. Die 

Seitenaltäre heute an den Chorwänden befeſtigt und an ihrer 

urſprünglichen Stelle durch moderne Barockaltäre erſetzt. In 

der Geſamterſcheinung etwas leer und im Außern etwas eng⸗ 

herzig, zeugt der Bau doch von einem unverkennbaren bau— 

künſtleriſchen ernſten Wollen. 
Steinmauerns“s, 1768 von Elchesheim abgetrennt, 

hatte eine kleine ſpätgotiſche, ſehr gefällige und in den Formen 

reich ausgebildete Nikolauskirche, deſſen ſchöner Chor von 1456, 

deſſen Langhaus von 1522 datiert war. Sie war aber um 

vieles zu klein geworden und die Gemeinde bemühte ſich ſeit 

1826 um eine Erweiterung oder einen Neubau; für eine Löſung 

305 Erzb. Archiv. Steinmauern: Kirchenbauſachen. Vgl. auch Otto 

Lenz, Ein Beitrag zur Geſchichte der Pfarrei Steinmauern. Tübingen 

1914. Hier iſt die Baugeſchichte ziemlich eingehend behandelt und auch 

mehrere Anſichten der alten Kirche veröffentlicht.
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im erſteren Sinne wurden auch bald ſchon (1829) Pläne ent— 

worfen von Kreisbaumeiſter Frommel, von Bezirksbaumeiſter 

Weinbrenner und von Joſ. Moßbrugger; aber zu— 

nächſt mußten jahrelange Auseinanderſetzungen mit der Hof— 

domänenkammer ausgetragen werden, die der Gemeinde auf 

Grund von triftigen Angaben und Beweismomenten die voll— 

ſtändige Baupflicht zuſprach. Sie mußte aber 1834 laut Ver⸗ 

fügung der Großh. Hofdomänenkammer einen Teil wenigſtens 

übernehmen. Die Weinbrennerſchen Pläne zu einem voll— 

ſtändigen Neubau fanden die Genehmigung der Kirchenſektion 

(27. April 1836) wie des Erzb. Ordinariats (10 Juni 1836). 

Bei dem durchaus geſunden Zuſtand des alten ſchönen Chores 

und des ſoliden Weſtturmes und bei der Leichtigkeit, mit der 

gerade hier eine Erhaltung möglich geweſen wäre, bleibt es uns 

heute völlig unverſtändlich, weshalb man den alten Bau radikal 

niederlegte (Nov. 1836), nicht minder unverſtändlich, weshalb 

man in dem Abgrund der Vernichtung auch das ganze Inven— 

tar, darunter einen prächtigen Barockaltar, den man ſamt der 

Kanzel und den Kirchenſtühlen um ganze 94 fl. verſteigerte, 

verſchwinden ließ, in einer Zeit, die um ein paar Gulden jahre— 

lange Prozeſſe führen konnte. Im Frühjahr 1837 begannen 

die Bauarbeiten, am 24. Juni war Grundſteinlegung und am 

8. Januar 1839 die Benediktion. Die Faſſade des Neubaues 

wird durch den ſie krönenden Turm betont, der über dem Dach— 

firſt vom Rechteck ins Achteck übergeht und mit ſchlankem Helm 

abſchließt. Das Innere wirkt wie bei allen Weinbrenner— 
Kirchen durch große Weiträumigkeit; der Chor ſchließt halb⸗ 

rund. Die Altäre wurden nach dem Entwurf Weinbrenners 

von Stukkator Sſterle in Iffezheim um die für jene Zeit 

unverhältnismäßig hohe Summe von 2700 fl. angefertigt: der 

Hochaltar enthielt nur Menſa und Tabernakel und auf der 

Chorwand dahinter einen Rahmenaufbau im klaſſiziſtiſchen Stil. 

1902 fertigte Marmon noch einen barockartigen Säulenaufbau 

auf den Altar, ſodaß das eigentliche Altarbild ſtark verdeckt 

wird. Die drei Altarbilder (Kreuzabnahme, St. Nikolaus auf 

dem Meer und Verkündigung) wurden beim Karlsruher Maler 

Faſſel erworben.
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Steinsfurts“és. 1801 hatte Werkmeiſter Schäfer in 

Heidelberg für einen Kirchenneubau Plan und Koſtenüberſchlag 
gefertigt, wofür der Heiligenpfleger in Steinsfurt 56 fl. Honorar 

zu zahlen hatte; der Plan ging unterm 5. Oktober an den Hof— 
kammerrat zugleich mit dem Angebot, gegen Honorar ſeine 

Ausführung überwachen zu wollen, was um ſo notwendiger ſei, 
weil „die Kirche auf einen böſen Platz kommt“. 1803 wurde mit 

den Arbeiten begonnen und Ende Oktober 1804 konnte um 

Benediktion nachgeſucht werden. 

Stettens“ (Lörrach). Der katholiſch gebliebene Nach— 
barort von Lörrach, deſſen Pfarrei dem Stifte Säckingen ſeit 

langem inkorporiert war, hatte zu Beginn der Neuzeit als Got— 
teshaus nur eine kleine Kapelle, die der Pfarrer noch ins 
13. Jahrhundert datierte, deren Turm jedenfalls noch aus— 

geſprochen gotiſch war. Der Innenraum war dumpf, nieder 

und ſchlecht beleuchtet. Vor allem aber war ſie völlig unge— 

nügend für die katholiſche Bevölkerung des Ortes und der Am— 

gebung. Das Biſchöfliche Ordinariat wurde daher unterm 
28. Juli 1808 bei der Oberrhein-Regierung wegen Erweiterung 

dieſes Gotteshauſes vorſtellig; durch die alsbald angeordneten 

Erhebungen wurde allſeitig feſtgeſtellt, daß die bisherige Kirche 

höchſtens 250 Menſchen faßte. Die Bevölkerungszahl des Ortes 

betrug aber 560 und auf etwa 700—800 konnte man die Zahl 

der auswärtigen Eingepfarrten berechnen. Ein großer Teil der 

Kirchpflichtigen blieb daher ſtets dem Gottesdienſte fern; an 

den Sonn⸗ und Feiertagen im Sommer lagerten ſich die zahl— 
reichen katholiſchen Tagwerker der Amgebung mit Vorliebe auf 

dem Friedhof, wobei, wie Pfarrer von Widerſpach berichtete, 
„mehr die Ausgelaſſenheit als die zu erzweckende moraliſche 

Beſſerung befördert wird“. Die Baupflicht ruhte nach Auf⸗ 

306 G.⸗L.⸗A. Bezirksamt Sinsheim. Verwaltungsſachen. Steinsfurt: 

Kirchenſachen. Faſz. 90 (Zugang 1909 Nr. 84). 

3207 Erzb. Archiv. Stetten (Lörrach). — G.⸗L.⸗A. Hofdomänenkammer. 

Domäne-Verwaltung Lörrach. Stetten: Kirchenbau (Zugang 1927 Nr. 13). 

— Amt Lörrach. Verwaltungsſachen. Stetten: Kirchenſachen. Faſz. 453 

(Zugang 1905 Nr. 15). Vgl. Wilhelm in Freiburger Diöz.⸗Archiv 

N. F. 8, 246—52. Die Zuſchreibung auch des Baues an Jodok Wilhelm 

iſt unrichtig, ohl. Kempf in Zeitſch. d. Geſellſch. f. Geſchichtsk. 1927, 320 ff.
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faſſung des Pfarrers zu / auf dem Stift Alban zu Baſel, zu 
5s ͤ auf der Landesherrſchaft als Rechtsnachfolgerin von Säckingen. 

Architekt Rebſtock, der alsbald um eine Planfertigung und 
Koſtenberechnung angegangen wurde, ſah für den Neubau ört— 

liche Schwierigkeiten voraus, denen nur begegnet werden könnte 

durch breite Geſtaltung des auf Kolonnaden zu ſetzenden, dabei 

kurzen Langhauſes. Bei einer Lokalbeſichtigung der intereſſier— 

ten Vertreter, Ende März 1809, hatte Baſel zwar keinen 
geſchickt, wohl aber mitteilen laſſen, daß ſeine Baupflicht zu r/ 

nur für den Chor gelte, man ſtehe der Bauausführung durchaus 

nicht im Wege und wolle noch ſehen, wieweit man auch zum 
Langhausbau freiwillig etwas beiſteuern könne. Den von Reb— 
ſtock angenommenen Bauplatz außerhalb des Ortes gegen Lör— 

rach fand man zu koſtſpielig, weil dafür eine ſtarke Erderhebung 

abgetragen werden mußte; dagegen habe man auf dem Platz der 
alten Kirche den Vorteil, daß man ihren durchaus ſoliden Turm 

und die eine Amfaſſungswand noch beibehalten und die Erwei— 

terung über die ſüdliche Seitenwand hinaus auf „den Leichen— 
acker“ gelegt werden könnte. Rebſtock machte dagegen ſehr 

beachtliche Bedenken geltend (15. April 1809): es werde durch 

die vorgeſchlagene Erweiterung viel zu wenig Raum gewonnen, 
nur für 400 ſtatt 700—800 Perſonen; die noch ſtehen bleibende 

Seitenmauer müßte erhöht und mit neuen Fenſtern verſehen 

werden. Der alte Turm würde kaum über Firſthöhe der ver— 

größerten Kirche hinausragen, und wie man auch letztere lege, 

ſtoße man auf erhebliche örtliche Schwierigkeiten. Dieſe gut— 
achtliche Außerung tat freilich keine Wirkung; der Architekt 

wurde vielmehr beauftragt mit mehrmaliger Erinnerung, für die 
Erweiterung nach dem Vorſchlag der Kommiſſion Plan und 

Aberſchlag zu fertigen. Da er dieſen Vorſchlag aber für verfehlt 

hielt, zog er den Auftrag möglichſt hinaus und lud im Herbſt 

1810 den Kreisrat Meerwein als Bauverſtändigen zu einem 

Augenſchein und zur Abgabe ſeines der eigenen Auffaſſung 

unbedingt zuſtimmenden Gutachtens ein. Dem Kreisdirektorium 

aber war es zunächſt darum zu tun, eine Koſtenberechnung ihres 
Vorſchlages der Kommiſſion vorlegen zu können als Anterlage 

für eine neue Zuſammenkunft, auf der dann die Bauplatzfrage 
auch entſchieden werden könne. Rebſtock wurde daher (22. Febr.



506 Sauer 

1811) „nochmalen ernſtlich aufgefordert, den ſchon lange von 
ihm abverlangten Riß und Aberſchlag ſpäteſtens bis Georgii 
vorzulegen“. Um die Wahl des Bauplatzes und innerhalb die— 

ſer Frage um eventuelle Beibehaltung des alten Turmes drehte 

ſich nun aber faſt ein Jahrzehnt allein die Auseinanderſetzung 

unter den einzelnen Amtsſtellen. Wenn noch kurz vorher die 

Kreisregierung unbedingt eine Planfertigung für den bisherigen 

Kirchplatz verlangt hatte, ſo riet das Amt Lörrach am 13. Juli 

1812 entſchieden davon ab, da auch an dieſer Stelle der Ge— 

meinde eine untragbare Laſt mit der nötigen Abgrabung des 
Geländes zufiele. „Der Wunſch zur Beibehaltung des bis— 
herigen Lokals kann nur auf einer Zdee beruhen, die vielleicht 

der Ortspfarrer unterhält, weil es ihm bequemer ſein mag, nur 

5 ſtatt 100 Schritte zur Kirche gehen zu müſſen, was aber ſo 
viele andere Pfarrer ſich gefallen laſſen müſſen.“ Ein Jahr 

ſpäter war es aber wieder die Gemeinde, die den alten Kirch— 
platz ſchicklicher, zuträglicher und billiger fand. Und zufällig 
kam auch im Juli 1813 Baudirektor Weinbrenner aus 

anderem Anlaß nach Lörrach und Stetten und er entwarf als— 
bald einen Plan für den Neubau der Kirche an bisheriger Stelle 

unter Beibehaltung des Turmes, aber Verlegung des Fried— 

hofs. Rebſtock ſollte die Detailbearbeitung und Koſtenberech— 
nung vornehmen. Aber die Kriegsereigniſſe der nächſten Zeit 

und die Verlegung des Geſchäftsbereichs des Wieſenkreisdirek⸗ 

toriums nach Freiburg brachten eine Verzögerung der Ange— 

legenheit bis Ende 1815. Dann aber wurde die Gemeinde wie⸗ 

der eindringlich vorſtellig und das Dreiſamkreisdirektorium 

beauftragte das Amt Lörrach, Riſſe und Aberſchlag der Kirchen⸗, 

Schul⸗ und Armenkommiſſion in Baſel zugänglich zu machen. 

„Schlechterdings kann dieſer ſchon ſeit dem Jahre 1808 vor— 

habende Kirchenbau nicht länger mehr verſchoben werden.“ 

Da in Baſel ſich niemand regte, ſchlug das Kreisdirektorium dem 

Amt Lörrach gegenüber energiſchere Töne an (1. Juni 1816): 

„Da aus den jüngſten Erlaſſen des Deputaten-Amtes in Baſel 

überzeugend hervorgeht, daß es nur darum zu tun ſei, den ſo 
höchſtnotwendigen Kirchenbau auf die lange Bank zu ſchieben 

und dieſe ſchon durch neun volle Jahre herumgezogene Ange— 

legenheit noch länger zu verzögern, ſo iſt es endlich Zeit, ernſt—
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liche Maßregeln einzuſchlagen und den diktatoriſchen Ein— 
ſtreuungen des Bafſler Deputaten-Amtes mit durchgreifenden 

Anordnungen zu begegnen“. Gleichzeitig wurde beim Mini— 
ſterium des Innern um entſprechende Reſolution und Verfügung 

nach Lörrach nachgeſucht, den Bafler Zehntenteil einſtweilen mit 

Beſchlag zu legen. Auf ſolches ultimative Anſinnen kam aus 

Baſel die Antwort zurück, daß es nur mit / am Chor baupflich— 

tig ſei und an einer Vergrößerung der Kirche nur inſoweit, 

als ſie durch die Bevölkerungszahl von Stetten gefordert werde, 

aber nicht für Befriedigung der Bedürfniſſe aus Nachbarorten 

Kommender. Auch das Miniſterium des Innern konnte ſich nicht 

ganz dieſer Argumentation verſchließen. Jedenfalls wurde zu— 

nächſt einmal eine lebhafte Diskuſſion über Rechte und Pflich— 
ten des Zehntrechtes geführt, die ihren praktiſchen Abſchluß 1817 

in der Ablöſung des Baſler Zehnten durch Lörrach und Stetten 

fand. Letzteres übernahm jetzt den Bafſler Anteil an der Bau— 

pflicht an ſeiner katholiſchen Kirche. Die alten Weinbrennerſchen 
Entwürfe fanden zwar noch immer Beifall im allgemeinen, im 

einzelnen aber hatte man noch manche in einer Gemeindever— 

ſammlung vom 31. März 1818 ausgeſprochene Sonderwünſche, 

deren Berückſichtigung allmählich zu ihrer Preisgabe führte. 

Darüber berichtete das Amt an das Kreisdirektorium (14. April 

1818): „Man wünſcht eine kleine Lageänderung, wodurch die 

neue Kirche weniger breit aber länger wird. Das Portal iſt 

ſehr ſchön und prachtvoll gezeichnet, zur Erſparung der Koſten 

wünſcht die Gemeinde es aber einfacher. Wir müſſen geſtehen, 

daß wir dem beitreten wollen, weil das ſchöne Portal mit den 

hätzlichen Häuſern und Dunggruben der Amgebung zu ſehr con⸗ 
traſtiert.“ Die Veränderung der Lage des geplanten Neubaues, 

der das Kreisdirektorium alsbald als einer viel günſtigeren 

Löſung zuſtimmte, bedingte aber auch den Abbruch des alten 

Turmes; aus ſeinem Steinmaterial ſollten die in Weinbrenners 
Entwurf ſeitlich des Portals vorgeſehenen Treppenhäuſer erhöht 

werden zu richtigen Glockentürmen. Durch dieſe Anderungen 
mufßte die Kirche die richtige Größe erhalten, ſo daß die geplan— 

ten Seitenemporen wegbleiben konnten. Aber auch am Portal 

ſelber ſollten nach dem Schreiben des Kreisdirektoriums an das 

Amt die zwei Säulen und Pilaſter als unnötiger Aufwand
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geopfert werden, dafür aber mehr auf die innere Ausſchmückung 

der Kirche verwendet werden. Rebſtock, der aber auch den Aus— 

bau zweier Türme für einen offenbaren Überfluß und einen über— 

mäßigen Koſtenaufwand für die Gemeinde anſah, hielt es jeden— 

falls für unangängig, ohne vorherige Verſtändigung Weinbren— 

ners als „des Chefs der Hochpreisl. Großh. Finanz-Miniſterii⸗ 

Baukommiſſion“ über die veränderte Sachlage dem von ihm 

verfaßten Plan einen andern zu ſubſtituieren, worauf ihm das 

Kreisdirektorium für ſolche rückſtändige Hemmungen den aus 

der tiefſten Tiefe des bürokratiſchen Standesbewußtſeins erfloſ⸗ 

ſenen Verweis erteilte (18. Mai 1818): „Da Architekt Rebſtock 

als Diſtrikts-Baumeiſter diesſeitiger Stelle unterſteht und der— 

ſelben Folgſamkeit ſchuldig iſt, ſo will man von demſelben 

erwarten, daß er ohne alle weiteren Umtriebe die verlangten 

Riſſe und Koſtenüberſchläge nach dem geänderten Bauplan 
fertige, als man ſich ſonſten zu mißliebigen Maßregeln ver— 

anlaßt ſehen würde“. Die neuen Riſſe lieferte Rebſtock aber 

nicht mehr; weder dieſer kategoriſche Kommandoton noch mehrere 
befriſtete Strafandrohungen brachten ihn dazu. Schon längere 

Zeit leidend, ging er im Spätſommer einem raſchen Ende zu. 

Anterm 16. Auguſt hören wir vom Bezirksamt: „Rebſtock liegt 

ſchwer krank in Kandern, ſo daß ſein Aufkommen kaum zu 
hoffen iſt“. Im September ſtarb er. Der mit Beſorgung der 
Geſchäfte des Bauamtes betraute junge Architekt Rief führte 

den Auftrag des Kreisdirektoriums, neue Pläne nach den Wün⸗ 

ſchen und Abmachungen der Gemeinde zu fertigen, im Frühjahr 
1819 aus; im Spätherbſt 1819 gingen ſie zur Aberprüfung an 

Kreisbaumeiſter Arnold. Vorher aber hatte ſich ſchon Bau— 

direktor Weinbrenner, der von Rebſtock noch im Mai vor⸗ 

hergegangenen Jahres von der neuen Sachlage verſtändigt wor⸗ 

den war, in einem eingehenden Gutachten, das dem Finanz⸗ 

miniſterium zugeſtellt wurde (16. Juni 1819), über den Riefſchen 

Plan ausgelaſſen. wobei er nicht mit Anrecht ausführte, daß 
„es ihm nicht ganz angenehm ſeye, ſeine baukommiſſariſche 

Arbeit gegen die von einem jungen angehenden Architekten ver— 

teidigen und dabei deſſen Arbeit gegen die herunterſetzen zu 

müſſen, welche ſich für die Annahme ihrer Ideen und ſcheinbaren 
architektoniſchen wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe lieber an den
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jungen, unerfahrenen, nachgiebigen Mann, als an andere an— 

ſchließen, welche nur ihre Dienſtpflicht kennen und keine andere 
Nebenanſicht, als nach Wiſſen und Gewiſſen zu handeln, vor 
Augen haben“. Nachdem er nochmals grundſätzlich die geſtellte 

Aufgabe erörterte und als Leitſätze betonte, den Grundriß dem 

Lokale anzupaſſen und nicht umgekehrt, das Gebäude nach einem 
Bauplan durch alle Teile vollkommen zweckmäßig nach ſeinem 

Erfordernis aufzuführen und mit den mindeſten Koſten ſolid 
und ſoviel als möglich anſtändig und ſchön zu bauen, bean— 

ſtandete er an dem neuen Plan, daß „er unbekümmert um die 

Srtlichkeit entworfen ſei, ſo daß die Gemeinde einen Berg 607 

bis 70' tief abgraben müſſe, die Kirche viel zu nahe ans Pfarr— 

haus käme und der alte Turm geopfert werden müſſe; daß Altar 

und Emporbühne unzweckmäßig und koſtſpielig angelegt ſeien, 

wogegen der eigene auf Dreiſchiffigkeit und Seitenſchiffemporen 

angelegte Riß viel zweckmäßiger und billiger geweſen ſei. Die 
beiden Treppenhäuſer ſeien nicht als Turm geplant geweſen, 
weil ja der alte Turm ſtehen bleiben ſollte, außerdem der Aus— 

bau zweier Türme viel zu teuer gekommen wäre. Nach der 

Berechnung Riefs ſei auch gar nicht zu erwarten, daß der Bau 
ſolid ausgeführt werde, trotzdem er um 3304 fl. höher komme 

als der Rebſtockſche überſchlag. Rief ſuche äußerlich Schön— 

heit durch koſtſpielige Steinhauerarbeit, während Weinbrenner 

ſie im Innern durch die bloße Form und Geſtalt geſucht und 
die Koſten für beſondere Verzierung umgangen habe. Wie 

daher das Innere ſeiner Kirche einer reinen katholiſchen Kirchen— 
Baſilika gleiche, werde die Riefſche nur einer großen Kapelle 

oder auch einem jeden andern großen Raum gleichen, welchen 

man nur mit einer Mauer umfaßt habe. Der neue Plan ſei 

daher zu verwerfen. Vielleicht könne anjetzt Bauinſpektor 

Arnold die etwaige Höchſten Orts genehmigte Abänderung 
der Bauriſſe, nach Maßgebung unſerer Vorſchläge 

an Ort und Stelle entwerfen. Wenn die Gemeinde nach An— 

gabe des Riefſchen Uberſchlages alle Fuhren und Frond leiſte, 

möge die Exequierung unſeres erſten Riſſes mit Beibehaltung 

des Turmes wohl höchſtens auf 14000 fl., mit einem neuen 

Turm aber wohl auf 15 500 bis 16000 fl. zu ſtehen kommen“. 
Arnold lehnte dieſen vom Finanzminiſterium übermittelten Auf—
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trag zunächſt ab und verlangte Ortsbeſichtigung und Beſprechung 

durch eine Direktorial-Kommiſſion. Das Ergebnis war, wie das 

Kreisdirektorium der Kath. Kirchenſektion am 30. November 
1819 berichtete, ein neuer von Arnold entworfener Bauriß, 

„in dem ſo ziemlich die beiden früheren Pläne ineinander ver— 

ſchmolzen ſind, wobei der Arnoldſche Bauriß den Vorzug ver— 
dient. Da dieſer äußerſt notwendige Kirchenbau ſchon ſeit dem 

Jahre 1808 vorzüglich wegen der von Baſel gemachten Wei— 
terungen herumgeſchleppt wird, wäre es ſehr zu wünſchen, daß 

endlich mit dem nächſten Frühjahr mit der wirklichen Baufüh— 
rung angefangen werden könnte“. Von der Kath. Kirchenſektion 

erfolgte alsbaldige Zuſtimmung, aber noch am 13. Juni 1820 

und am 22. November mußte ſie dringlich das Finanzminiſterium 

um endliche Reſolution erſuchen. Die alte Kirche war inzwiſchen, 
wie das Amt am 28. Oktober gleichen Jahres berichtete, „ſo 

zerfallen, daß auch nicht ein ganzes Fenſter mehr vorhanden 

war . .. und doch würde jeder Kreuzer verloren ſein, den man 

auf dieſe Spelunke noch verwenden wollte“. Die Genehmigung 
des Baues nach dem vorliegenden Plan wurde endlich am 6. Febr. 

1821 vom Finanzminiſterium erteilt und am 23. Februar wies 

das Kreisdirektorium das Amt Lörrach an, dieſes Bauweſen 
unter Zugrundelegung der vom Kreisbaumeiſter Arnold zukom— 

menden Riſſe in Akkord zu geben und am 3. April, „dafür zu 

ſorgen. daß ſogleich mit dem Bau begonnen und ſtreng nach den 
Arnoldſchen Riſſen gebaut werde“. Von Weinbrenners Plan 

war in dem Arnoldſchen Entwurf nicht allzu viel mehr geblie— 

ben; deſſen Faſſade war reich gegliedert durch eine in ganzer 

Höhe aufgeführte Blendniſche, in der unten auf doppelter Sei⸗ 
tentreppe zugänglich das rechteckige von zwei Säulen eingefaßte 

Portal eingelaſſen war, darüber im Mittelfeld zwei kräftige 

Pilaſter und im oberen Bogenfeld ein halbkreisförmiges Fen— 
ſter. Rief hatte dem Bau eine dreibogige offene Vorhalle mit 

Loggia darüber vorgelegt gehabt. Auch ſeine Ausbildung der 

Türme iſt von Arnold abgeändert worden. Das Rußere der nach 
dem Arnoldſchen Plan s's ausgeführten einſchiffigen Kirche, vor 

zos Arnolds Plan wurde nur nach einer ungenauen Skizze genehmigt 

und mußte unmittelbar vor der Verſteigerung der Arbeiten unter Be—
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allem die Hauptfront, ſtimmt mit dem der Kirche in Rippoldsau 

faſt völlig überein: hier wie dort zwei Faſſadentürme, mit einem 

verhältnismäßig hohen Mittelgeſchoß und einer nicht ſehr hohen 

Helmpyramide; das Mittelfeld der Faſſade ſelber in drei Ge— 

ſchoſſe gegliedert, mit rechteckig abgeſchloſſener Tür im untern, 
einem großen halbkreisförmigen Fenſter im zweiten und im 
obern mit zwei ſeitlichen, rechteckigen Fenſtern. Das nur mit 
dem Ahrenblatt beſetzte Mittelfeld des Faſſadenobergeſchoſſes iſt 

durch zwei Pilaſter eingefaßt, ebenſo wie im Antergeſchoß die 

Eingangstüre. Ein von Turm zu Turm laufendes Satteldach 

ſchließt die Faſſadenwand nach oben ab. Der Chor iſt fünfſeitig 
geſchloſſen. Das Znnere ſoweit noch erhalten Ganzel und 

Nebenaltäre) iſt im Stil der Zeit ausgeführt; die Decke mit 

Felderteilung in Stuck. Die Nebenaltäre in Stuckmarmor, mit 

zwei ſeitlichen Säulen, auf denen ein aus doppelter Attika be— 

ſtehender, in leicht geſchwungenen Giebelaufſatz endender Auf— 
bau von faſt noch barocker Gliederung ruht, beſetzt mit zwei 

kleinen Stuckputten und Engelsköpfchen. Der urſprüngliche Hoch— 

altar, jetzt in Brombach, aber auch verändert, hatte zwei knieende 

Engel und war durch den noch am Ort vorhandenen Rahmen— 

auſbau für ein Altarbild an der Chorrückwand vervollſtändigt. 

Bei der Verſteigerung am 31. März 1821 hatte Zimmermeiſter 

Oberle von Waldshut mit dem Mindeſtangebot von 16 860 fl. 

den Zuſchlag erhalten; im Juli 1821 war Grundſteinlegung und 

am 26. Auguſt 1823 konnte das Kreisdirektorium die akkord— 

mäßige Vollendung des Baues dem Finanzminiſterium melden. 

An den Koſten hatte der Fiskus 8597, die Gemeinde 7474 fl. 
und der Pfarrer 788 fl. zu tragen. Aber dieſe Laſtenverteilung 
entſpann ſich in der Folge noch eine jahrelange Auseinander— 

ſetzung mit dem Ausgang, daß der Pfarrei ihre Quote wieder 

zurückbergütet wurde. Da die alte Kirche vor dem Neubau ab— 

gebrochen wurde, mußte die Pfarrgemeinde nach einem andern 

Lokal für den Gottesdienſt ſich umſehen. Schon 1819 hatte 

ſich die Kath. Kirchenſektion um Bewilligung vorübergehender 

nutzung der älteren Riſſe Weinbrenners und Riefs ausgearbeitet werden. 

Immerhin iſt es beachtenswert, daß Arnold den Bau nicht in ſeine Samm— 

lung ausgeführter Werke aufnahm.
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Mitbenützung der evangeliſchen Kirche in Lörrach an die Katho— 
liken von Stetten verwendet. Sie wurde auch im November 
1819 von Bürgermeiſter Grether und Stadtpfarrer Krag ſchrift⸗ 

lich zugeſtanden. Anterm 22. März 1821, alſo unmittelbar vor 

dem Beginn des Neubaues, hatte aber das Amt Lörrach an 
das Kreisdirektorium zu berichten: „Seit der erſten vorläufigen 
Abmachung hat ſich vieles geändert. Damals leitete die hieſige 

Gemeinde ein vernünftiger Oberbürgermeiſter, der es hier ſatt 

bekam und durch einen andern erſetzt wurde, der zur Sekte des 

Pietismus notoriſch gehört und ſeinen ganzen Geiſt für ſeine 

Bafler Stündlein braucht. Der hieſige Dekan und Stadtpfar— 
rer, vor Altersſchwäche gedrückt, ſcheint nun vollends das Werk— 

zeug ſeines treuen Gehilfen, des Diakonus Lauter, zu ſein, der 

ſich ſchon früher laut gegen die Herleihung der Kirche ausge— 

ſprochen hat. Den Katholiken von Stetten hat man nun Be⸗ 
dingungen für die Zulaſſung auferlegt, die entehrend ſind.“ 

Das Kreisdirektorium fand ebenfalls dieſe unduldſame Haltung 

höchſt bedauerlich und „die Bedingungen für beide Teile 
ſchimpflich und entehrend. Denn es würde ſehr feindſelige 

Geſinnungen gegen die katholiſche Nachbargemeinde oder einen 

hohen Grad von ZIntoleranz beweiſen, wenn man darauf be— 

ſtehen wollte, daß von den Katholiken keine Glocke gezogen und 

keine Taſte an der Orgel berührt werden dürfe, daß kein 

Katholik, welcher nicht zur Gemeinde Stetten gehört, die Kirche 

betreten darf, daß die Sakriſtei den Katholiken ſtreng ver— 
ſchloſſen bleibe, daß nach jedem katholiſchen Gottesdienſt die 

Kirche gereinigt werden müſſe. Dagegen hat die Evangeliſche 

Kirchenſektion durchaus maßvolle Stipulationen aufgeſtellt und 
auch genehmigt. Dieſe muß ſich die Gemeinde Stetten gefallen 

laſſen und härtere gegen den in allen Landesteilen herrſchenden 

ſchönen Geiſt der Humanität und Duldung ſtreitende Stipu— 
lationen wird die Regierung in keinem Falle geſtatten“ 

(27. März 1821). Die weiteren Verhandlungen in dieſer An— 

gelegenheit wurden, wie wir aus einer unmittelbar darnach 

folgenden Außerung des Kreisdirektoriums (3. April) hören, 

überflüſſig: „Man kann es dem Pfarramt und der Gemeinde 

Stetten nicht verübeln, wenn ſie dort, wo ſie ſo ungern geſehen 

werden, ſich nicht eindrängen wollen. . . . Es iſt jetzt der obere
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Stock des Pfarrhauſes als Notkirche eingerichtet, mit Bination 
am Sonntag.“ 

Zur Innenausſtattung der neuen Kirche hatte Bezirks— 

baumeiſter Weinbrenner ſchon im Juli 1821 Auftrag 

erhalten, dem Stiftungsvorſtand Entwürfe für den Hauptaltar 
und die Kanzel zu fertigen, „wobei mögliche Sparſamkeit nötig 

und alle für eine Dorfkirche nicht nötigen Koſtbarkeiten zu um— 

gehen ſeien, weswegen man glaube, daß es an einem Altar 

nach Ahnlichkeit des Iſteiner und an einer Kanzel nach Uhn— 

lichkeit jener zu Lörrach genügen möchte“. Das Pfarramt hatte 

aber bald darauf von Stukkator Wilhelm wie von Bildhauer 
Brunner von Hüfingen Riſſe erhalten, die indes nach der 

Außerung des Kreisdirektoriums an das Amt vom 23. Oktober 

„aòch ohne Rückſicht auf die Koſten viel zu überladen und 

grotesk ſind und den neuen Tempel nur verunzieren würden“. 

Schon am 4. September hatte die Domänenverwaltung bean— 
tragt, nach dem Gutachten des Bezirksbaumeiſters Weinbrenner 

den Riß für den Iſteiner Hochaltar, der nur die Hälfte koſte, 

nämlich 700 fl., und für die Kanzel den von Lörrach ausführen 
zu laſſen, der auf 50 fl. zu ſtehen komme. Das Kreisdirektorium 

hatte inzwiſchen aber auch von Kreisbaumeiſter Arnold einen 

Hochaltarriß erhalten und der Gemeinde die Wahl zwiſchen 

dieſem oder dem von Weinbrenner angefertigten überlaſſen; für 

Kanzel und Tauſſtein ſollte ebenfalls der Kreisbaumeiſter Ent⸗ 

würfe fertigen; ob auch für die Nebenaltäre, blieb der Ent— 

ſcheidung der Gemeinde vorbehalten. Letztere ſprach ſich 

(41. November) für den nach Zſtein gelieferten Hochaltarplan 
Weinbrenners aus und für Arnolds Entwürfe zur Kanzel und 
zum Taufſtein. Als Motiv für das Hochaltarblatt wurde eine 

Darſtellung der Kreuzigung und des Abendmahles gewünſcht. 

Nachträglich meldete ſich auch noch Anton Feurſtein von 

Arlesheim als Reflektant auf die zu vergebenden Arbeiten. Die 

Preiſe gingen z. T. erheblich auseinander. So berechnete Ignaz 

Brunner die Ausführung des Hochaltars „in weißem Natur- 

Marmor“ auf 1277 fl., die der Kanzel auf 512 fl., „Jodok Wil⸗ 

helm von Wolſisweil“ eine Ausführung „in Alabaſterſtein“ zu 

997 bzw. 543 fl. Bei der am 14. November 1821 abgehaltenen 

Verſteigerung erfolgte der Zuſchlag für Fertigung des Altares 

Freib. Diöz.⸗Archir N. F. XXXI. 33
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nach dem Iſteiner Riß um 850 fl., für ſolche der Kanzel und des 

Taufſteines (nach Arnolds Plan) um 400 fl. an Anton Feur⸗ 

ſtein von Arlesheim in Verbindung mit Jodok Wilhelm. Die 

Preiſe kamen dem Bezirksbaumeiſter Weinbrenner reichlich hoch 

vor, angeſichts der weſentlich billigeren Ausführung der gleichen 

Gegenſtände, wie etwa in der Kirche zu Geißlingen und er machte 
noch auf einen tüchtigen Meiſter Lang im Münſtertal bei 

St. Trudpert aufmerkſam. Zuletzt kam auch noch (9. Dezember) 
der Bauakkordant Oberle mit einer ans Amt gerichteten Be⸗ 

ſchwerde über den ungünſtigen Termin der Verſteigerung, zu 
dem er nicht hätte erſcheinen können, weil gerade beſchäftigt „mit 

dem Durchlaſſen ſämtlicher Dachſtühle durch den Laufenburger 

Lauffen“, vor allem aber über die Vergebung der Arbeiten „an 

Ausländer, die, wenn ſie etwas Geld verdienen, es aus dem 

Land tragen“. Er erbot ſich, ſämtliche Arbeiten um 1100 fl. zu 

übernehmen. Eine nochmalige Verſteigerung ſchien angeſichts 

dieſer zweifachen Vorſtellung nicht zu umgehen. Sie fand am 

15. Januar 1822 ſtatt; dabei erbot ſich Jodok Wilhelm, 
Hochaltar, Kanzel und Taufſtein um den Geſamtbetrag von 
900 fl. herzuſtellen; bereits im Auguſt 1822 konnten ſie zu der 

am 25. desſelben Monats abgehaltenen kirchlichen Benediktion 

des neuen Gotteshauſes abgeliefert werden. Verſchiedene Nach— 
arbeiten daran waren aber nach dem ſonſt anerkennenden Gut⸗ 

achten des Baumeiſters Frinz vom 20. März 1823 noch nötig: 

„Sowohl am Altar als an der Kanzel iſt der Mantel noch nicht 

fertig, ſondern erſt grundiert. Ebenſo fehlen am Altartiſch noch 

einige vergoldete Verzierungen und an der Kanzelſtiege, die mit 

Staketen gemacht werden ſollte, auf Verlangen des Geiſtlichen, 
was auch richtig iſt, aber ganz vertäfert wurde, müſſen nun auch 
die vergoldeten Verzierungen, wie ſie an der Kanzel ſind, ange⸗ 

bracht werden, und endlich hat der Sockel, worauf das Altarblatt 

ruht, und der Beichtſtuhl darunter ſteht, weil letzterer nicht gleich 

feſt gemacht wurde, daher der Sockel zu weit hohl war, einen 

Sprung erhalten, was nun wieder inſtand zu ſetzen iſt. Es hat 

daher der Abernehmer Wilhelm vorerſt ſowohl für die Fertigung 

des noch Fehlenden und die Ausbeſſerung des Verdorbenen 

ſowie für die Solidität der Vergoldung, die zwar dem Anſehen 

nach gut iſt, doch etwas zu leicht zu ſein ſcheint, ſich vor der
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gänzlichen Bezahlung noch verbindlich zu machen, alles in 

ſolidem Stand herzuſtellen.“ Um dieſe Zeit war Wilhelm bereits 

mit Herſtellung der zwei Seitenaltäre, ebenfalls in Stuckmarmor, 

beſchäftigt. Eine Zeitlang ſcheint man ſich, wenigſtens an amt⸗ 
licher Stelle, mit dem Gedanken getragen zu haben, aus einer 
der eingegangenen Kloſterkirchen alte Altäre anweiſen zu laſſen. 

Kreisbaumeiſter Arnold hatte im Dezember 1821 auf die ehe⸗ 

malige Johanniterkirche (wohl Benediktinerkirche) zu Villingen 
hingewieſen, „in der zwei Seitenaltäre ganz entbehrlich ſind, da 

die Kirche gegenwärtig zu Kriminalgefängniſſen eingerichtet 

werden ſolle. Sie ſind noch ganz brauchbar und können, wenn 

friſch gefaßt, in jeder modernen Kirche ohne Anſtand aufgenom⸗ 

men werden“. Nach Auskunft des Bezirksamtes Villingen war 

„von den zwei Altären einer als Hochaltar an die Kirche in 
Obereſchach abgegeben worden. Indeſſen ſeien in der nämlichen 

vorigen Benediktinerkirche noch mehrere Nebenaltäre vorhanden; 

auch in der vorigen Johanniterkirche noch ein Hauptaltar und 
zwei Nebenaltäre, über welche die Kath. Kirchenſektion verfüge“. 

In Stetten aber entſchloß man ſich zur Anſchaffung ganz neuer 

Nebenaltäre und ließ ſich dafür Riſſe von dem Kreisbaumeiſter 
fertigen. Bei der Abnahme des ganzen Baues, im Auguſt 1823, 

wurden die Arbeiten Wilhelms „als vollkommen mit dem Akkord 

übereinſtimmend, auf eine ganz untadelhafte Art ſchön und 

dauerhaft hergeſtellt gefunden“. Die Gemeinde gab ihrer hohen 

Befriedigung über den Ausfall dieſer Arbeiten dadurch Aus⸗ 

druck, daß ſie dem Meiſter zwei Saum Wein verehrte. Nur der 
Amtsapparat hatte noch verſchiedene ſchwerwiegende Anſtände. 

Von der Domänenſektion bekam das Kreisdirektorium unterm 
19. September 1823 zu hören, daß „über die Herſtellung des 

Hochaltars, der Kanzel und des Taufſteins vorerſt noch Riß und 
Aberſchlag hätten vorgelegt und hierzu die Genehmigung ein⸗ 

geholt werden ſollen, was nun noch nachträglich zu geſchehen 
habe“. Es dauerte etwas lange, bis die Freiburger Kreisſtelle 
zurückmelden konnte (14. Januar 1824): „Die förmlichen Riſſe 

und Aberſchläge zu Hochaltar, Kanzel und Taufſtein haben wir 

ſchon beinahe vor zwei Jahren der Kath. Kirchenſektion vor⸗ 

gelegt, von der Genehmigung erfolgte. Die Zeichnungen ſind 
längſt ausgeführt, und iſt eine vorzügliche Zierde des ſchönen 

33*
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neuen Tempels. Die eigentlichen Riſſe ſind nicht mehr aufzu— 

finden“. Nun hatte noch die Baudirektion ihr Sprüchlein zu 

ſagen, „ob ſich bei Herſtellung des Hochaltars, der Kanzel und 
des Taufſteins in der neu erbauten Kirche auf das Notwendigſte 

beſchränkt und der für dieſe Gegenſtände wirklich erforderliche 

Aufwand nicht überſchritten worden ſeik. Baudirektor Wein⸗ 

brenner mußte aber erſt Auskunft über den Meiſter und ſeine 
Arbeit bei Kreisbaumeiſter Arnold einholen, und nachdem ihm 

dieſer verſichert hatte, daß man Wilhelms Arbeit vollkommen 

gut fand und daß dieſer Meiſter in letzter Zeit ähnliche Arbeiten 

für Zähringen und Waſenweiler zu vollkommenſter Zufriedenheit 

ausgeführt habe, atteſtierte der Baudirektor (27. Februar 1824): 

„In Hinſicht, daß der Hochaltar in den katholiſchen Kirchen, 
worauf das Allerheiligſte zu ſtehen kommt, das Weſentlichſte 

darſtellt, und daß ferner auch Kanzel und Taufſtein als bedeut⸗ 

ſame Gegenſtände anzuſehen und für den Gottesdienſt aus— 
machen, und darum etwas Gehaltvolles dem Kirchgänger dar— 

ſtellen ſollen, ſo finden wir die für dieſe drei Gegenſtände aus⸗ 
geworfene Summe von 995 fl. nicht zu hoch.“ 

Jetzt war man auch in Karlsruhe beruhigt, voerſt wenig. 

Aber ſchon 1825 liefen Klagen ein, daß das Dach nicht vor⸗ 

ſchriftsmäßig gefertigt ſei und das Schneewaſſer durchlaſſe, ſo 
daß die Stuckdecke durchfeuchtet werde. 1828/29 brach der Holz⸗ 

ſchwamm aus, der den Stuhlroſt der acht vorderen Bänke 

zerſtörte, ſo daß ſie neu hergeſtellt und die Kirche gründlich 
gelüftet werden mußte. In den nächſtfolgenden Jahren wurde 

auch der Hochaltar vom Schwamm ergriffen und bis zur Höhe 

des Tabernakels völlig vermorſcht, ſo daß eine faſt neue Her— 

ſtellung des Altarunterteils im Frühjahr 1832 ſich als nötig 

erwies, wofür 180 fl. aufzuwenden waren. 

Suggentale. Kber die alte Kirche berichtete das Stadt⸗ 

pfarramt Waldkirch am 25. November 1835 an das General—⸗ 
vikariat, „daß bei deren gänzlichem Zerfalle eine genügende Re⸗ 

paration den Koſten eines Neubaues gleichkommt oder ſolche gar 

überſteigen würde“. Daher habe der Stiftungsvorſtand den 

Entſchluß zu einer neuen Kirche, die aus eigenen Mitteln erſtellt 

309 Erzb. Archiv. Suggental: Kirchenbauſachen.
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werden ſoll, gefaßt. Die Pläne der Bezirksbauinſpektion Frei⸗ 

burg ſeien vom Miniſterium bereits genehmigt und in den 

nächſten Tagen werde die alte Kirche abgebrochen. Die Ein— 

weihung der neuen fand Ende Oktober 1837 ſtatt. 

Sulzbach (Dekanat Mosbach) . Der Neubau einer 

Kirche war hier, wie das Pfarramt an das Dekanat zur Weiter— 

gabe an das Generalvikariat am 2. Februar 1836 berichtete, be⸗ 

ſchloſſen und um dieſe Zeit auch bereits begonnen. Der von 

Lutz in Mosbach herrührende Riß konnte dem Pfarramt aber 

noch nicht vorgelegt und daher auch der Kirchenbehörde nicht 

übermittelt werden. Am 5. Juni wurde der Grundſtein mit der 

üblichen Feierlichkeit gelegt und erſt am 17. Juni 1836 iſt das 

Dekanat in der Lage, eine flüchtige Nachzeichnung des Riſſes 

einzuſenden und ſich darüber zu äußern. Beanſtandet wurde, 

daß die Sakriſtei hinter den Hochaltar, ohne eigentlichen Ab— 

ſchluß, verlegt werde. Der Turm der alten Kirche (von Ende 

des 15. Jahrh.), in deſſen Erdgeſchoß der Chor war, blieb er— 

halten, kam aber an die Faſſade des Neubaues mit dem Haupt⸗ 

eingang zu liegen, ſo daß die neue Kirche eine Weſtorientierung 
erhielt. Sie wurde am 25. November 1838 eingeſegnet. 

Geklagt wurde bei dieſem Anlaß (26. November 1838), daß der 
Hochaltar, nach dem Entwurf des Baudirektors Hübſch, gar 

nicht zur Kirche paſſe; er beſtehe nur aus der Menſa mit einem 

mehr einem Kaſten gleichenden Tabernakel darauf, der „eine 

wohl abſichtliche Sronie ſei, in ſchreiendem Mißverhältnis zur 

ſchönen gotiſchen Kirche“. Erſt 1862 wurde ein vollſtändig neuer 

Hochaltar mit einem Altarblatt des hl. Laurentius angeſchafft, 

den der Vergolder Schmitt um 1400 fl. herſtellte. Die Koſten⸗ 

deckung verurſachte aber noch einen langen, bis 1876 währenden 

Streit. Die Gemeinde hatte, wohl in allzu großer Vertrauens⸗ 

ſeligkeit beim Oberkirchenrat nachgeſucht, Mittel für dieſe Altar⸗ 

beſchaffung aus der Schaffneikaſſe Lobenfeld zu erhalten, wurde 

aber unter Hinweis auf das die vollſtändige Zweckmäßzigkeit des 

alten Hochaltars beſtätigende Gutachten von Hübſch aus dem 

Jahre 1837 abſchlägig beſchieden. 

310 Erzb. Archiv. Sulzbach, Dekanat Mosbach: Kirchenbauſachen. 

(Schluß folgt im nächſten Band.) 
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Dr. P. Odilo Ringholz O. S. B., ein Gohn der 

Gitadt Baden⸗Baden. 

Von Oskar Rößler. 

Am 9. September 1929 beſchloß in Maria-Einſiedeln in der Schweiz 

Pater Odilo Ringholz, einer der bedeutendſten und beſten Söhne der Stadt 

Baden, ſein arbeitsreiches Leben. Er war eine ruhige Gelehrtennatur, wie 

ſie in unſerer geſchwätzigen Zeit immer ſeltener werdͤen, ein Mann, in 

deſſen Werken die Forſcher noch in Jahrhunderten blättern werden. Als 

Geſchichtsſchreiber hatte er ſich einen ſo großen Namen in der Gelehrten⸗ 

welt erworben, daß ihn die Univerſität Freiburg i. Br. zum Ehrendoltor 

ernannte. 

Von beſonderer Wichtigkeit für die Stadt war es, daß Ringholz bei 

feinen geſchichtlichen Arbeiten das Gedächtnis an den Markgrafen Bern⸗ 

hard von Baden wieder auffriſchte und deſſen Leben und Wirkfamkeit im 

Dienſte der Menſchheit derartig beleuchtete, daß ihm die dankbare Nach⸗ 

welt nach faſt 500 Jahren an ſeiner Geburtsſtätte auf dem alten Schloß im 

Jahre 1928 die Bernhardus⸗Gedächtniskapelle errichtete. Dieſe wurde am 

15. Juli 1928 unter Beteiligung zweier Biſchöfe und einer nach Tauſenden 

zählenden Schar von Gläubigen feierlich eingeweiht. 

Als ich vor der Stiftskirche dieſer Feier beiwohnte, ſah ich im Geiſte 

Odilo in ſeiner Zelle ſitzen, des frommen Markgrafen und der Heimat 

gedenkend, der Heimat, die er ſo ſehr liebte. Ich ſandte ihm ſofort eine 

Feſtkarte mit einem kurzen Bericht über die Feier. Poſtwendend erhielt ich 

die Antwort: 
„Lieber Freund! Du biſt der erſte und bis jetzt der Einzigſte, der mir 

von Baden-Baden über das Feſt berichtet. Herzlichen Dank!“ 

In ſeiner Kloſterzelle hatte er, wie ich ihn im Geiſte ſah, in Erinnerung 

an ſeine tannenumrauſchte Heimat und den Landsmann, deſſen Geſchichte 

er geſchrieben, den Tag verlebt und war gerührt, von einem alten 

Jugendfreunde, der ganz mit ihm fühlte, die erſte Nachricht von dem 

glänzenden Feſte zu erhalten. 

Seine Heimat hat Ringholz nie vergeſſen und ſo oft es ihm möglich 

war, kehrte er in ſein liebes Oostal zurück, wo er geboren war, eine 

glückliche Zugend verlebt und im Vinzentiushauſe eine Schweſter von ihm
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liebevolle Pflege gefunden hatte. Es war im Jahre 1926, als er zum 

letzten Male ſein geliebtes Schwarzwaldtal beſuchte und wie ein Ahnen 

durchzog es ihn, daß er die Heimat niemals wiederſehen werde: ſehe ſie 

dir noch einmal recht an, beſuche alle die Plätze und Orte, wo du frohe 

und glückliche Stunden verlebt und drücke deinen alten Jugenoͤgenoſſen noch 

einmal die Hand. Da war es in erſter Linie das Haus, in welchem er 

das Licht der Welt erblickt hatte, das er beſuchte. Sein Vater war in 

Baden⸗Baden Gefängniswärter geweſen und er, der vom Schickſal dazu 

beſtimmt war, ſein ſpäteres Leben hinter Kloſtermauern zu verbringen, war 

hinter Gefängnismauern geboren. Er bekam die Erlaubnis, die Wohnung 

ſeiner Eltern, die Stätte ſeiner früheſten Kindheitserinnerungen, den Raum, 

wo ſeine gütige, liebe Mutter die Augen zum letzten Schlummer ſchloß, 

wiederzuſehen. Die einſtigen Wohnräume waren inzwiſchen in Zellen um⸗ 

gebaut worden. Als nun der Pater das frühere Schlafzimmer der Eltern 

betrat, erhob ſich ein junges Weib und flüchtete beim Anblick des hünen⸗ 

haften Ordensmannes ſcheu in eine dunkle Ecke. „Grüß Gott! Fürchte 

nichts! Ich komme nur um ein Vaterunſer an dieſer Stelle für meine 

lieben Eltern zu beten, welche hier einſt lebten und wo meine liebe Mutter 

geſtorben iſt!“ Andächtig kniete er nieder und verſank in ſtummes Wim⸗ 

mern. — Die Bewohnerin der Zelle beobachtete ihn ſtaunend, kam zögernd 

näher und reichte ihm die Hand. Er fragte ſie: „Weshalb biſt Du denn 

eingeſperrt?“ „Ich habe geſtohlen!“ bekannte ſie ihm leiſe. Da ſprach er 

milde und gütig zu ihr und ermahnte ſie ſich zu beſſern. Segnend legte 

er zum Abſchied die Hand auf ein reuevoll gebeugtes Haupt — ihre 

Tränen floſſen. 

Als er mir den kleinen Vorfall erzählte, ſchloß er mild und weh— 

mütig lächelnd: „Wer von uns hat noch nicht geſtohlen?“ Ringholz war 

ein ungewöhnlich fleißiger Menſch. 171 literariſche Arbeiten, welche meiſt 

große Quellenforſchungen beanſpruchten, hat er veröffentlicht. Man kann 

nur ſtaunen über eine derartige Rieſenarbeit eines einzelnen Mannes und 

nicht umfonſt ſagte er von ſich ſelbſt: „Ich habe mir buchſtäblich die Finger 

wund geſchrieben.“ 

Ein gewaltiges Werk — eine echte Kloſterarbeit — iſt die Geſchichte 

des Fürſtlichen Stiftes Maria-Einſiedeln, die 1902 erſchien. Leider war es 

ihm nicht vergönnt, den 2. Band des Buches gedruckt zu ſehen; die Druck⸗ 

koſten derartiger Werke ſind ſo hoch, daß ſelbſt das Stift Einſiedeln ſich erſt 

die Gelder zur Drucklegung des Bandes anſammeln muß. Für unſere 

Heimat kommen die folgenden Veröffentlichungen Ringholzens in Betracht: 

1892 Der ſelige Markgraf Bernhard von Baden, Freiburg bei Herder. 

1893 Das markgräfliche Haus Baden und das fürſtliche Benediktiner⸗Stift 

Maria⸗Einſiedeln (Dieſe Zeitſchrift XXIII). 

1893 Bernhard Guſtav O. S. B. Kardinal von Baden (Studien und 

Mitteilungen aus dem Benediktiner⸗ und Ziſterzienſer⸗Orden). 

1893 Die ehemalige Begräbnisſtätte der heiligen Kaiſerin Adelheid (Selz 

i. Elſaß, gegenüber Raſtatt).
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1907 Ein wichtiger Gedenktag. Der 450. Todestag des Markgrafen Bern⸗ 

hard von Baden (Badiſche Volkszeitung Nr. 258). 

1908 Il beato Bernardo. Torino, Pilelanza. 

1926 hatte Ringholz von der Heimat Abſchied genommen und Ende 

desſelben Jahres mußte er die ihm lieb gewordene Stelle des Stifts⸗ 

archivars infolge zunehmender Krankheit niederlegen. Ein ganzes Jahr 

konnte er die Zelle nicht verlaſſen. um dem um ſein Stift und die Wiſſen⸗- 

ſchaft hochverdienten Manne eine Freude in ſeinen letzten ſchweren Tagen 

zu machen, ließ ihm der mitfühlende Abt des Kloſters ein Liegeſofa in ſeine 

Zelle ſtellen — ein Fall, der in der faſt 1000jährigen Geſchichte des Stiftes 

noch nie vorgekommen iſt. 

Von ſeinem Lebensgang ſei noch folgendes berichtet: 

Emil Ringholz kam am 22. Auguſt 1852 in Baden-Baden als 

jüngſter Sohn des Johann Peter Ringholz und ſeiner Frau Anna Maria 

geb. Löhr zur Welt. Er beſuchte die Höhere Bürgerſchule in Baden, dann 

das Lyzeum in Raſtatt, wo er neben fleißiger Arbeit großes Gefallen am 

ſtudentiſchen Leben fand. Alsdann bezog er die Aniverſität Freiburg i. Br., 

wo er germaniſtiſche und paläographiſche Studien betrieb. Von da ging er 

nach Tübingen, um Theologie zu ſtudieren. Mit 26 Jahren trat er im 

Jahre 1878 in das Kloſter Maria⸗Einſiedeln ein und legte am 8. Sep⸗ 

tember 1879 die Gelübde ab. 1881 wurde er Prieſter und verſah verſchie⸗ 

dene Pfarreien in der Schweiz; außerdem war er noch 25 Jahre Volks- 

miſſionar. Seine unermüdliche und erfolgreiche Tätigkeit im Dienſte der 

Menſchheit fand in allen Kreiſen höchſte Anerkennung und das Volk der 

Waldſtadt Einſiedeln erwählte ihn, den Badener, zum Ehrenbürger. Am 

8. September 1929 waren 50 Jahre vergangen, ſeit Ringholz in das Kloſter 

Einſiedeln eingetreten war und am Tage darauf hatte er ausgerungen und 

ausgelitten. Aund wer ihn kannte und wer ihm nahe ſtand, dem gingen 

bei der Nachricht von ſeinem Hinſcheiden Goethes Worte durch den Sinn: 

„Ein edler Menſch zieht edle Menſchen an 

And weiß ſie feſtzuhalten; 

Die Stätte, die ein guter Menſch betrat, 

Iſt eingeweiht; nach hundert Jahren klingt 
Sein Wort und ſeine Tat dem Enkel wieder.“
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Futterer Ilſe, Gotiſche Bildwerke der deutſchen Schweiz 1220 —1440. Mit 

330 Abbildungen auf 99 Tafeln. Augsburg 1930, Dr. Benno Filſer. 

Das vorliegende Werk geht, wie ſein Titel ſagt, zu allererſt die Schweiz 
an. Doch empfängt dieſe gerade in der beſten Zeit gotiſcher Plaſtik ſtärkſte 

Impulſe vom geiſtigen Mittelpunkt am Bodenſee, von der Biſchofsſtadt 

Konſtanz, wie das auch wieder vom deutſchen Gebiet näheren und wei— 

teren Amkreiſes gilt. Daß aber auch ſonſt bei der Zugehörigkeit zur einen 

großen Diözeſe Konſtanz, die bis an den Fuß der Alpen reichte, genug 

Fäden ſich herüber und hinüberſpinnen, die kunſtgeſchichtliche Zuſammen— 

hänge darſtellen, iſt offenbar. Futterers Werk geht uns, wenn wir auch 

jenſeits der ſchweizeriſchen Grenzpfähle ſitzen, ſehr viel an. 

„Die Aufgabe, vor der die kühne und unternehmungsfreudige Verfaſſerin 

ſtand, war keine leichte. Das Terrain, das ſie ſich zur Bearbeitung aus— 

geſucht hatte, iſt der große Bezirk zwiſchen Rhein, Jura und Alpen. Das 

für die Plaſtik von 1220—1440. Räumlich und zeitlich reichlich weilge⸗ 

zogene Grenzen, wenn man bedenkt, daß der ſchweizeriſche Boden kunſt— 

wiſſenſchaftlich noch recht ſchwach beackert iſt, während wir eine Reihe 

wertvoller Zuſammenfaſſungen und vor allem guter Inventariſierungs⸗ 

arbeiten beſitzen. So war es naturgemäß unausbleiblich, daß man bald 

mit dem Finger auf Lücken da und dort wies. Drüben in der Schweiz 

regen ſich Stimmen. Vollſtändigkeit konnte aber bei einer ſolchen Arbein 

nie erreicht werden, wenn ſie einen erſtmaligen Verſuch darzuſtellen hatte, 

dem es eben an den nötigen Vorarbeiten faſt völlig gebrach. Das Buch 

iſt trotz ſolcher Mängel eine tapfere, wackere Arbeit und eine recht wert⸗ 

volle wiſſenſchaftliche Leiſtung auch für uns. 

Verf. gliedert den reichen Stoff nach künſtleriſchen Motiven und gibt 

innerhalb des einzelnen Themas die kunſtgeſchichtliche Entwicklung. So 

entſtehen Kapitel über die „Thronende Muttergottes“, die „ſtehende Mut⸗ 

tergottes“, den „Gekreuzigten“, die „Viſitatio“, die „Muttergottes auf der 

Lagerſtatt“, das „Jeſuskind“, die „Jeſus⸗ und Johannesgruppe“, das 

„Veſperbild“, den „Grabchriſtus“, worauf „Einzelplaſtik und Altarreſte“, 

„figürliche Geſtühlsplaſtik“ und ſchließlich „Steinplaſtik“ zuſammengenom⸗ 

men werden. Am Ende folgen noch bedeutſame Liſten, ſo eingehende An⸗ 

merkungen, ein gutes Literaturverzeichnis, ein Regiſter und vor allem ein 

willkommener Katalog der „nicht abgebildeten und teilweiſe nicht erwähnten 

Skulpturen“ wie ein Bilderverzeichnis und ein „Datenkatalog“. Der Bilder⸗ 

teil mit 330 Stücken zeigt ſehr viel Anbekanntes nach glänzenden Aufnahmen
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und in hervorragend ſchöner Wiedergabe. Daß der rühmlichſt bekannte 

Kunſtverlag Dr. Benno Filſer alles getan hat, um das wichtige Buch im 

beſten Gewand auf den Markt zu bringen, braucht nicht beſonders hervor— 

gehoben zu werden. 
Schon durch Publikationen wie denen von Julius Baum war uns vieles 

aus dem reichen und köſtlichen Schatz der gotiſchen Skulpturenwelt offenbar 

geworden. Hier tritt reiche und wertvolle Ergänzung hinzu. Denn gerade 

die Gegend rund um das ſchwäbiſche Meer mit dem kulturell und religiös 

ſo fruchtbaren Mittelpunkt Konſtanz und klöſterlichen Zentren wie dem 

immer bedeutſamer erſcheinenden Katharinental ſind eigentliche Heimat für 

Darſtellungen von Veſperbildern, Heimſuchungsſzenen, Jeſus-Johannesgrup⸗ 

pen und ähnlichen Motwen geworden. Zarteſte Blüten der Kunſt erſchei⸗ 

nen hier, emporgewachſen im fruchtreichen Garten deutſcher Myſtik, oft 

etwas derb und handwerksmäßig, manchmal auch etwas manieriert, meiſt 

aber ungewöhnlich ſtark im Ausdruck, in der Innigkeit und dem zarten Duft 

der Wiedergabe. Auch nicht wenig Stücke von einer unglaublich tiefen 

Vergeiſtigung ſind vorhanden. 

Beſonders hoch ſteht das Schaffen von „Meiſter Heinrich, Bildhauer 

zu Konſtanz, dem einflußreichſten Führer der ſeeſchwäbiſchen Schule des 

frühen 14. Jahrhunderts“, dem Verf. am Schluß noch ein eigenes Kapitel 

widmet. In ihm gipfelt recht eigentlich das ganze Buch. Konſtanz erſcheint 

hier in ſeiner ganzen Bedeutung, nicht nur die Nähe, ſondern auch die 

Ferne wie die entlegene Innerſchweiz und das Bündnerland, künſtleriſch 

befruchtend. Später, beſonders in der Zeit des „weichen Stils“ (1400 bis 

1420) beginnt der Stern der alten Conſtantia zu erblaſſen. Für nahezu 

zwei Drittel des von Futterer behandelten Gebietes etwa war unſere 

Biſchofsſtadt „Führer und Vorort“. H. Ginter. 

Dietſchi Erich, Geſchichte der Dörfer Iſtein und Huttingen. Baſel 1930, 

Frobenius. Gr. 80 (201 S. mit 10 Taf. u. 4 Textabb.) 

Kaufmann Rudolf, Gregor Stächelin und ſeine Familie. Ebenda 1930, 

Gr. 80 (292 S. mit 26 Taf. u. 3 Textabb.). 

Die zwei ſcheinbar ganz weſensfremden Veröffentlichungen werden hier 

zuſammen genannt, weil beide durch den aus Iſtein gebürtigen Bafler Bau⸗ 

meiſter Stächelin veranlaßt und ausgiebig finanziert worden ſind. So war 

es möglich, daß die Geſchichte eines einfachen Landdorfes auf ſo gründlicher 

wiſſenſchaftlicher Vorarbeit aufgebaut und in ſo gediegen vornehmer Aus⸗ 

ſtattung veröffentlicht werden konnte, allerdings nur als Privatdruck. Der 

letztere Amſtand legt es nahe, daß auf die der Fffentlichkeit nicht ohne 

weiteres zugänglichen Schriften hier etwas näher eingegangen wird. 

Dietſchi's Geſchichte von Iſtein und Huttingen darf als Muſter einer 

Ortsmonographie hingeſtellt werden, inſofern ſie nicht, wie ſonſt ſo oft 

üblich, einen mehr oder weniger umfangreichen Abriß der allgemeinen Ge⸗ 

ſchichte gibt, in den das lückenhafte und zufällig erhaltene Urkundenmaterial 

hineingeſtreut iſt, ſondern nur und ausſchließlich eine Verarbeitung des 

allerdings ungemein reichhaltigen Arkundenmaterials, aus dem heraus in
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ſicherer Vertrautheit mit den rechtsgeſchichtlichen Verhältniſſen das geſchicht— 

liche Bild der Vergangenheit rekonſtruiert wird. Das wirtſchaftliche Zentrum 

von Zſtein war der Dinghof der Baſler Dompropſtei (ſeit Anf. 12. Ihrhs.); 

die Landeshoheit in Iſtein und einigen Nachbardörfern hatte in der ſonſt 

geſchloſſenen Markgrafſchaft der Biſchof von Baſel. In dem eng an Iſtein 

(vor allem auch kirchlich) angeſchloſſenen Huttingen lag der Dinghof des 

Iſteiner Cluniazenſerinnenkloſters, das 1105 gegründet worden zu ſein 

ſcheint. Es iſt merkwürdig, wie wenig klar die Geſchichte des letzteren ſich 

überſehen läßt, ſo zwar, daß ſie vielfach ganz ignoriert wurde. Das weit⸗ 

aus wicheigſte mittelalterliche Material (13. u. 14. Jahrh.) liegt in den 

Viſitationsberichten von Cluni vor, veröffentlicht in einem nur einem kleinen 

Kreis zugänglich gewordenen Buch von Duckett (Lond. 1893), auf deſſen 

Einträge über Zſtein, St. Alrich und Sölden ich ſeiner Zeit in der Ober— 

rheiniſchen Zeitſchrift zuerſt hingewieſen habe, ſo daß ſie inzwiſchen auch in 

Kriegers Topogr. Wörterbuch Eingang gefunden haben. Nach den genann⸗ 

ten Berichten iſt der wirtſchaftliche, vielfach auch ſittliche Zuſtand des 

Klöſterchens von der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. an meiſt ein ungünſtiger. 

Der Perſonalſtand belief ſich auf nur 5 bis 8 Schweſtern, dazu kamen noch 

der Prior und ein bis zwei Mönche für die Seelſorge; letztere fehlen aber 

oft jahrelang, weil die zum Leben nötigen Einkünfte nicht da waren. Lange 

Zeit fand oft kein Gottesdienſt ſtatt. Die Kloſterfrauen trieben ſich häufig 

in den umliegenden Dörfern herum, in weltlicher Kleidung; 1289 ſteckt der 

Prior das Kloſter in Brand, ſo daß ein Prieſter und ein Diener verbren— 

nen. Nach dem weiteren Brand von 1387 ſcheint das Priorat in eine ein⸗ 

fache Propſtei ohne Schweſtern umgewandelt worden zu ſein; über die 

ſpätere Zeit enthält der Regeſten⸗ und Urkundenanhang dieſes Buches viel 

Material. 

Außer dem Hinweis aus Ducketts Buch, aus dem mancherlei Ergän⸗ 

zungen hatten genommen werden können, habe ich noch folgende Einzel— 

heiten zu bemerken: Der Pfarrer, unter dem die jetzige Kirche in Fſtein 

erbaut wurde, heißt Pöppel, nicht Pöppelmann (S. 136). Die Nikolaus⸗ 

Kapelle in Huttingen hat den bekannten heiligen Biſchof, nicht einen imagi⸗ 

nären „hl. Nicolaus von Titinsheim“ zum Patron (S. 90); der letztere war 

nach dem Eintrag in den Annales Colmarienses ein Dominus Nicolaus 

de T., als Wohltäter im Kloſter zu Iſtein beerdigt und ſpäter auf den 

Friedhof des Dominikanerkloſters in Baſel überführt (S. 149). Die Hut⸗ 

tinger Kapelle, ein ſpätgotiſcher Bau, wurde nicht ſchon 1834 (S. 138) 

durch einen Neubau erſetzt (damals war er nur geplant), ſondern 19071 

Der wiſſenſchaftliche Wert dieſer in jeder Hinſicht erfreulichen Ver⸗ 

öffentlichung, die nicht warm genug empfohlen werden kann, wird noch 

weſentlich gehoben durch den Anhang von 135 Regeſten von archival. 

Quellen oder im Worllaut mitgeteilten Arkunden (S. 148—189). Der 

Verlag Frobenius hat dem Buch eine bei ſolchen Monographien faſt un⸗ 

gewohnt vornehme Ausſtattung, dank der Munifizenz Stächelins mit auf den 

Weg gegeben.
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Das zweite oben verzeichnete Werk bringt als Kernſtück die Selbſt⸗— 

biographie des 1929 verſtorbenen Gregor Stächelin, der aus kleinbäuerlicher 

Familie in Iſtein ſtammte und es vom einfachen Maurerlehrling durch hohe 

Begabung, Fleiß und energiſche Amſicht zum erfolgreichſten Baumeiſter in 

Baſel, zum Beſitzer von Dutzenden von Häuſern und ZInduſtrieanlagen 

brachte, der zuletzt auch in der Politik und im öffentlichen Leben der Katho⸗ 

liken von Baſel eine bemerkenswerte Rolle ſpielte. In dem vorliegenden 

Band wird die Iſteiner Familie der Stächelin zurückverfolgt bis ins 16. 

Jahrh., wo ſie im Baſelbiet anſäſſig war; im zweiten Teil wird der Ge⸗ 

ſamtſtammbaum der ganzen vielverzweigten Sippe in einer Vollſtändigkeit 

vorgelegt, die Bewunderung erregen muß. In zahlreichen ſtatiſtiſchen Ta⸗ 

bellen werden die Generationsverhältniſſe der Familie nach allen Richtungen 

veranſchaulicht. Man erhält ſo eine allſeitige, auch für weitere Kreiſe höchſt 

intereſſante Beleuchtung einer einzigen Familie, wie ſie kleinbürgerlichen 

Kreiſen wohl kaum je zuteil geworden iſt. Der hochherzige Auftraggeber 

hat ſich für die beiden Aufgaben, die Geſchichte ſeiner Heimat wie ſeiner 

Familie, die richtigen und kompetenten Bearbeiter ausgeſucht, die der hei— 

miſchen Geſchichte zwei überaus wertvolle und vorbildliche Beiträge zu 

bieten wußten, dem Andenken des Mäzenen aber ein doppeltes Denkmal von 

bleibendem Werte ſchufen. 

Rothermel, Pfarrer L. Königheim. Geſchichte eines fränkiſchen Dorfes. 

[Tauberbiſchofsheim 1930.] Selbſtverlag. 80 (65 S.) mit 15 Abb. 

2.15 . 

Der Verfaſſer vorliegender Monographie über ſeinen Pfarrort hat ſich 

ſchon früher durch eine Reihe von geſchichtlichen Vorſtudien, die in der 

Beilage zum Franken⸗ und Tauberboten erſchienen ſind, als zuſtändig für 

dieſe größere Aufgabe, ausgewieſen. Mit knappen Strichen zeichnet er hier, 

vom feſten Boden archivaliſcher Belege aus, das geſchichtliche Bild des 

Ortes und der Burg, ohne ſich in die Allgemeinheiten der Weltgeſchichte zu 

verlieren. Den Glanzpunkt des Ortes bildet die 1754/56 erbaute impoſante 

Barockkirche, die ſich innen wie außen möglichſt vollſtändig im urſprüng⸗ 

lichen Zuſtand erhalten hat; ihr größter Schmuck von weit über den Ort 

hinausreichender kunſtgeſchichtlicher Bedeutung iſt der unterhalb des An⸗ 

ſtieges zur Kirche heute aufgeſtellte ölberg von 1499, der Tilman Riemen⸗ 

ſchneider vielfach zugeſchrieben wird und in der Tat in den Hauptfiguren 

Züge ſeiner Handſchrift verrät. Dem Meiſter des Hochaltarbildes, dem 

Tiepoloſchüler Georg Anton Arlaub, widmet ein Nachkomme, Michael 

Arlaub in München, eine eingehende kunſtgeſchichtliche Behandlung und 

Würdigung, die erſte, die über den Künſtler bis jetzt bekannt geworden iſt, 

ſo daß auch Kunſthiſtoriker ſich für das Bändchen intereſſieren müſſen. Ver⸗ 

dienſtlich iſt die Zuſammenſtellung der Ortspfarrer, des weiteren der aus 

dem Ort ſtammenden Studierenden. Weiteren Kreiſen ſei dieſe auch in der 

Ausſtattung recht anſprechende und vor allem ſehr preiswürdige Orts⸗ 

geſchichte aufs wärmſte empfohlen. Sauer.
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Zoepfl, Dr. Friedr., Deutſche Kulturgeſchichte. II. Bd.: Vom 16. Jahrh. bis 

zur Gegenwart. Freiburg 1930, Herder. Lex. 8 (XXIV u. 710 S.). 

Geb. in Leinw. 28 &l. 

Ziemlich raſch iſt der II. Band, der das Werk vollendet, der im Vor⸗ 

jahr beſprochenen Kulturgeſchichte erſchienen. Geſchichte ohne Kultur— 

geſchichte, und ſo wurde ſie leider früher in den höheren Lehranſtalten ge⸗ 

lehrt, iſt nur Stückwerk und gibt keine volle Einſicht in die Geſchehniſſe der 

Vergangenheit. Der Stoff dieſes zweiten Bandes iſt in fünf Haupt⸗ 

abſchnitte zerlegt: 1. die Kultur im Zeitalter der Reformation und Gegen⸗ 

reformation, 2. der 30jährige Krieg in ſeiner Bedeutung für die deutſche 

Kultur, 3. die Kultur im Zeitalter der franzöſiſchen Vorherrſchaft, 4. im 

Zeitalter Goethes, 5. das techniſche Zeitalter. Auf den Inhalt kann ſelbſt— 

verſtändlich nicht näher eingegangen werden. Der Wert des Buches liegt 

nicht nur in der Vollſtändigkeit des Inhalts und in der Klarheit und Le⸗ 

bendigkeit der Sprache, die ſeine Leſung zum Genuß machen, ſondern vor 

allem auch in der ruhigen und vornehmen, leidenſchaftsloſen und objektiven 

Darſtellung. Es iſt ein gelehrtes Werk ohne den Ballaſt der gelehrten 

Forſchung und zugleich ein volkstümliches Werk, das für alle Stände lesbar 

und wertvoll ſich erweiſt. Eine vorzügliche Leiſtung, belebt durch die mit 

großem Sachverſtändnis ausgewählten Bilder, die ſehr oft ganz unbekannte 

und ſeltene Sachen bieten. Wenn je das abgedroſchene Wort am Platze iſt, 

ſo für Zöpfl's Kulturgeſchichte: das Werk darf im Bücherbeſtand keines 

Geiſtlichen und gebildeten Laien, neben Janſſen und Paſtor fehlen! 

Mittenwieſer, Dr. Alois, Geſchichte der Fronleichnamsprozeſſion in Bayern. 

München 1930, Knorr u. Hirth (108 S., 32 Taf. mit 52 Abb.). 

Leinw. 6.40 A. 

„Zum erſtenmal wird hier in Buchform ein Gebiet religiöſen und 

Kulturlebens behandelt, von dem man ſich wundern muß, daß es noch nicht 

für ein größeres Land eine Darſtellung gefunden hat“, ſo beginnt der 

Verf. das kurze Vorwort. Er hat vollkommen recht. Abhandlungen über 

das Feſt, das gegenwärtig ſeiner äußeren Feier nach das höchſte des gan— 

zen Kirchenjahres iſt, in einzelnen Städten beſitzen wir ſchon, nicht aber 

ſolche in den einzelnen Bistümern und Ländern. Wie wertvoll, aber auch 

wie reichhaltig würde eine ſolche Arbeit für unſer badiſches Land ſich 

geſtalten! 

In Bayern fand die Fronleichnamsprozeſſion ſeit der Mitte des 14. 

Jahrhunderts etwa in den Städten Eingang, auf dem Lande erſt nach der 

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Allgemein wurde ſie erſt zu Beginn 

des 17. Jahrhunderts gefeiert, jetzt aber unter dem Einfluß der Reſtauration 

des religiöſen Lebens in der Barockzeit mit größtem Glanz. Alle Stände 

wirkten damals einträchtig mit, um die Prozeſſion zu einem möglichſt prunk— 

vollen Triumphzug des Allerheiligſten zu geſtalten, nicht ſelten mit Dar⸗ 

ſtellungen und Mitteln, die uns heute freilich fremdartig anmuten. Un⸗ 

gemein lehrreich ſchildert das Büchlein auf Grund meiſt unbenützter Quellen 

den Eifer und tiefgläubigen Sinn, ſowie die Pracht, welche die frommen
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Bayern zum Preis des hochheiligen Fronleichnams zu entfalten ſich be⸗ 

ſtrebten. Wertvoll ſind auch die verſchiedenartigen, ſcharf gearbeiteten Ab⸗ 

bildungen, die uns nicht nur alte und neue Prozeſſionsbilder, ſondern ſel— 

tenes, prächtiges Kirchengerät, das bei der Prozeſſion zur Verwendung 

kommt, wie Monſtranzen, Prozeſſionsſtangen, Zunftkreuze, Fahnen und 

ſteinerne Fronleichnamsaltäre vorführt. Daß ein „Staatsoberarchivrat“ ein 

ſolches Buch ſchreibt, bürgt für die Zuverläſſigkeit der mitgeteilten Nach⸗ 

richten, gereicht aber auch ſeinem gläubigen Sinn zur Ehre. Die wertvollen 

Anmerkungen ſind an das Ende des Werkes verwieſen, ſo daß der Text 

auch von Angelehrten geleſen werden kann. Trotz dieſer Abſicht des Verf. 

würden gewiß die Prieſter eine ausführliche Schilderung des liturgiſchen 

Ritus der Prozeſſion und ſeiner Entwicklung an Hand der Ritualien ge— 

wünſcht haben. Für den auf dieſem Gebiete bewanderten Verfaſſer wäre 

das ein leichtes geweſen. Wir bitten dringend, das in einer 2. Auflage, 

die dem prächtigen Buche gewiß bald zuteil werden wird, nachzuholen. 

Futterer A. (Kapl.⸗Verweſ. in Billafingen), Der St. Michaelsberg bei 

Riegel und ſeine Kapelle. Ein Beitrag zur Heimatgeſchichte. Selbſt⸗ 

verlag 1927, gedr. Aberlingen, Feyel, 160 (39 S. m. 2 Abb.). — An⸗ 

liebſam verſpätet. 

Jeder Hiſtoriker kennt aus der Literatur den alten Ort Riegel am 

öſtlichen Ende des Kaiſerſtuhls, der als Rigola ſchon zur Römerzeit eine 

Bedeutung und im 9. oder 10. Jahrhundert vier Kirchen beſaß, die auf 

die erſten Zeiten der Miſſionierung zurückgehen. Wer heute nach R. kommt, 

wird wenig Altes mehr finden, neben der modernen Pfarrkirche nur noch 

die ſpätgotiſche Kapelle auf dem Michaelsberg, deren Geſchichte das vor— 

liegende Schriftchen gewidmet iſt. Sie ſtammt aus dem 9. Jahrhundert und 

ſoll eine fränkiſche Gründung auf einer heidniſchen Kultſtätte ſein. 969 

kam ſie mit dem zugehörigen Meierhof an Einſiedeln. Der jetzige Bau 

ſtammt aus dem Jahre 1465, wurde 1650 vergrößert und ſeither öfters 

wiederhergeſtellt, zuletzt 1891. Der anbefohlenen Zerſtörung unter Joſef III. 

(1789) entging ſie durch die feindſelige Haltung der Bevölkerung, die ſehr 

an dieſem, früher vielbeſuchten Wallfahrtskirchlein hing. — Was an ge⸗ 

ſchichtlichen Nachrichten über ſie, die ehemalige Burg und das ſpätere 

Bruderhaus, über die Bauten und Ausſchmückungen, das Vermögen und die 

Einkünfte des Kirchleins ſich vorfand, hat der fleißige Verf. in lesbarer 

Form verarbeitet zu einem anziehenden Schriftchen. Es kann allen Freun⸗ 

den der Kirchengeſchichte und der Heimatkunde warm empfohlen werden. 

Scherer, Dr. theol. Emil Clemens, Die Kongregation der Barmherzigen 

Schweſtern von Straßburg. Ein Bild ihres Werdens und Wirkens 

von 1734 bis zur Gegenwart. Kevelaer 1930, Butzon u. Bercker (XX u. 

492 S. m. 1 Taf. u. 67 Abb.). Geb. 10 &. 

„Dieſes Buch iſt für die Mitglieder der Kongregation der Barm⸗ 

herzigen Schweſtern von Straßburg geſchrieben ... Der Zweck des Buches 

beſtimmte ſeine Form und ſeinen Inhalt“ (Vorwort). Wer kennt nicht die
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kleidſame Tracht der „weißen“ Schweſtern mit ihrem Flügelſchleier und 

ihre bewundernswerte Tätigkeit auf allen Gebieten der Spitalkranken- und 

Armenpflege? Die B. Schw. ſind eine Gründung des hl. Vincenz v. Paula 

um 1630. Mit ihr bewirkte er eine neue Epoche der chriſtlichen Liebestätig⸗ 

keit. Die Straßburger Kongregation iſt eine Gründung des Kardinalfürſt⸗ 

biſchofs Armand Gaſton v. Rohan-Soubiſe. Ihre Wiege iſt das ſtädt. 

Spital von Zabern, deſſen Verwaltung die erſten im Mutterhaus der 

Spitalſchweſtern vom hl. Paulus in Chartres ausgebildeten elſäſſiſchen 

B. Schw. am 21. Juni 1734 übernahmen. Dieſes Datum iſt der Geburtstag 

der Kongregation. Die Revolution vertrieb ſie wie die übrigen Spital⸗ 

ſchweſtern zu Straßburg, Stephansfeld, Schlettſtadt u. a. Orten, die aus 

Zabern hervorgegangen waren. Sie legte aber auch den Keim zu neuem 

Leben und zu einem vorher nicht geahnten Aufſchwung. 1790 berief der 

Kardinal die aus dem Elſaß vertriebenen Schweſtern nach ſeiner Reſidenz 

Ettenheim. Von da kamen einige 1798 nach Freiburg. 1804 kehrten die 

Ettenheimer Schweſtern wieder nach Zabern zurück. Raſch breiteten ſie ſich 

nun im Elſaß aus. Von größter Wichtigkeit für ihr äußeres und inneres 

Wachstum war die Ernennung eines geiſtlichen Superiors und die Wahl 

der erſten Generaloberin (1813), noch mehr die Verlegung des Noviziats 

nach Straßburg, anfangs (1823) in St. Johann, 1827 nach St. Barbara, 

11. Juli 1834 in den Neubau von Allerheiligen, das ſeitdem das 

Mutterhaus der Genoſſenſchaft geblieben iſt. Wie großartig ſie ſich ent⸗ 

wickelt hat, zeigt der heutige Beſtand: 5 Provinzen mit dem Mittelpunkt in 

Straßburg, Fulda (1834), Freiburg (1840), Mainz-Heppenheim (1921) und 

Let.enbach (1929) mit zuſammen 3403 Profeßſchweſtern. Von ihr gingen 

aber auch aus die nacheinander ſelbſtändig ſich machenden Kongregationen 

der B. Schw. zu Zams in Tirol 1825, Wien 1832, München 1832, Inns- 

bruck 1839, Graz 1841, Paderborn 1841, Salzburg 1844, Zagreb-Agram 
1845, Untermarchtal 1852, Augsburg 1862, in Rumänien 1842 und der 

Tſchechoſlowakei 1920 mit über 16 000 Profeßſchweſtern. 

Es gehörte ein großer Wagemut dazu, die Geſchichte einer ſo großen, 

weitverzweigten Kongregation im Außeren und Inneren zu ſchreiben, umſo⸗ 

mehr als verſchiedene frühere Verſuche fehlgeſchlagen waren. Arbeitskraft 

und jugendlicher Anternehmungsgeiſt des Verf. haben über alle Schwierig⸗ 

keiten auch ſolche in jängſter Zeit ſeitens eines geiſtlichen Obern, von dem 

man ſie nicht erwarten ſollte, hinweggeholfen. Es iſt ein ſchönes Werk, das 

vor uns liegt, das in jeder Beziehung ſeinem Zweck entſpricht und alle 

Anerkennung verdient. Es braucht nicht beſonders betont zu werden, von 

welchem Werte für die Kirchen- und Kulturgeſchich“e, für die Kenntnis der 

chriſtlichen Liebestätigkeit und des modernen Ordensweſens das Werk iſt. 

Die in früheren, anerkennend beurteilten Schriften erprobte hiſtoriſche Me⸗ 

thode des Verf. gewährt die Bürgſchaft, daß die Schilderung auch durchweg 

den Anforderungen ſtrenger Wiſſenſchaft und Kritik entſpricht und daß das 

Buch, trotz ſeines leicht verſtändlichen Stiles auch ein ernſtes, zuverläſſiges 

Geſchichtswerk darſtellt. Aber Text und Inhalt hier weiteres zu ſagen, er⸗ 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXXI. 34
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übrigt ſich. Dagegen ſei hingewieſen auf die reiche geſchichtlich wertvolle 

Illuſtrierung — nur ein Verzeichnis derſelben wird vermißt, ebenſo eine 

Numerierung, ſo daß man ſelbſt die einzelnen Abbildungen zählen muß — 

und die Stücke des Anhangs: die ſtatiſtiſche Aberſicht und die ſehr be⸗ 

grüßenswerte der einzelnen Niederlaſſungen in alphabetiſcher Reihenfolge. 

Ein Orts⸗ und Perſonen⸗Verzeichnis ſowie die Angabe der Quellen und 

Literatur erhöhen die Brauchbarkeit des Werkes, zu dem man der Kon⸗ 

gregation und dem Verf. herzlich Glück wünſchen darf. 

Derſelbe, Carl Braun, ein Prieſterleben im Dienſte der Jugend und Heimat. 

2. Aufl. Kevelaer 1929, Butzon u. Bercker, 12 (XIVu. 297 S. m. Bildnis). 

Die Biographie eines im Jahre 1877 zu Einſiedeln verſtorbenen 

elſäſſiſchen Geiſtlichen innerhalb zweier Jahre ſchon eine zweite Auflage 

erleben zu ſehen, iſt auffallender Beweis, wie tief Braun in den Herzen 

ſeiner katholiſchen Landsleute heute noch lebt. Ein Beweis auch für die 

Vortrefflichkeit des Lebensbildes. Gegenüber der erſten Auflage iſt die 

zweite nur wenig verändert, nur die Anmerkungen erſcheinen in beſſerem, 

größerem Druck. Auch der Verlag hat gewechſelt. — Wir haben unſerer 

Beſprechung im Jahrgang 1928 (S. 627) nichts hinzuzufügen und können 

das Buch nur empfehlen. 

Derſelbe, Frankreich und der elſäſſiſche Klerus im 18. Jahrhundert. Straß⸗ 

burg 1928, Kommiſſions⸗Verlag Herder in Freiburg, ſep. aus dem 

Archiv für Elſäſſ. Kirchengeſchichte III, 80 (50 S.). 

Die Studie, zuerſt in einer elſäſſiſchen, alſo auf franzöſiſchem Boden 

gedruckten Zeitſchrift erſchienen, was an verſchiedenen Stellen, beſonders 

zu Anfang bei Schilderung der klöſterlichen Verhältniſſe unmittelbar nach 

dem Waffenſtillſtand 1918, deutlich erkennbar iſt, behandelt eine hoch⸗ 

intereſſante Frage vom rein geſchichtlichen, nicht politiſchen Standpunkt. 

Vergleiche mit dem Zuſtand nach 1870 und mit der Jetztzeit bieten ſich 

unwillkürlich. 

Stets hat die Staatspolitik (der Verf. ſagt nicht ganz zutreffend: der 

Politiker) verſucht, den Einfluß des Klerus auf das Volk nach der poli⸗ 

tiſchen Seite hin entweder nach Möglichkeit zu unterbinden oder aber ihn 

ſeinen eigenen Zielen dienſtbar zu machen. Rur letzteres war im katho⸗ 

liſchen Frankreich von 1789 möglich. Wie es von der franzöſiſchen Regie⸗ 

rung nach dem Weſtfäliſchen Frieden verſucht und erſtrebt wurde, iſt der 

Gegenſtand der Anterſuchung. Es war — im Gegenſatz zu heute und zut 

deutſchen Methode nach 1870 — kein gewaltſames, aber ein langſames, 

wohlabgewogenes und zähes Vorgehen der franzöſiſchen Verwaltung, um 

ihr unverrückbar feſtſtehendes Endziel: die reſtloſe Abſchneidung von Deutſch⸗ 

land und Aſſimilierung des Ordens⸗ und Weltklerus der eroberten Pro⸗ 

vinzen zu erreichen. In vier Abſchnitte wird der Stoff zerlegt: 1. Frank⸗ 

reichs Stellung zu den geiſtlichen Körperſchaften im Elſaß nach 1648 und 

ihre geſetzlichen Grundlagen; 2. Statiſtiſche Aufnahme über die Nationalität 

des elſäſſiſchen Stifts-⸗ und Ordensklerus 1721 und ihre erſten Folgen;
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3. Maßnahmen betr. des Weltklerus und der Orden, Verbot der Viſitation 

der elſäſſiſchen Klöſter durch ausländiſche (deutſche) Provinziale; 4. die 

Abtrennung des elſäſſiſchen Regularklerus von ſeinen alten Provinzen. — 

Die Anterſuchungen ſtützen ſich größtenteils auf archivaliſches Material. Es 

iſt die erſte Bearbeitung des wichtigen Themas und ſie wird allgemeinem 

Intereſſe begegnen. 

Humpert, Dr. Theodor, Kathol. Kirchenlieder. Quellennachweis von Texten 

und Melodien zunächſt für die Lieder des Freiburger Diözeſangeſang⸗ 

buches „Magnifikat“ nebſt Erklärung der lehrplanmäßigen Lieder. 

Freiburg 1930, Herder, 120 (XII u. 178 S.). — Leinw. 6.50 W. 

Ein ſchönes und praktiſches Büchlein, das ſicher den Wünſchen vieler 

entſpricht. Der Antertitel gibt deutlich ſeinen Zweck an, ſich raſch über 

Herkunft eines Liedes bezüglich des Wortlauts und der Melodie zu unter— 

richten. In der Einleitung wird lebendig und klar die Geſchichte des katho⸗ 

liſchen deutſchen Kirchenliedes geſchildert, ferner als beſonders wertvoll und 

hier zum erſtenmal geboten die der Kirchengeſangbücher in den verſchie⸗ 

denen fremden Bistumsgebieten (Konſtanz, Straßburg, Speyer, Worms, 

Mainz, Würzburg) ſowie die der Erzdiözeſe Freiburg ſeit 1839. Für 

alle, welche ſich in Kirche und Schule mit dem Kirchenlied irgendwie zu 

befaſſen haben, iſt dieſes Handbüchlein unentbehrlich. Dem fleißigen Verf⸗ 

gebührt für die vorzügliche und praktiſche Bearbeitung, dem Verlag ebenſo 

für den ſauberen, überſichtlichen Druck volle Anerkennung. Wir ſind ſicher, 

daß es bereits die weite Verbreitung gefunden hat, die es in reichem 

Maße verdient. 

Lugmayer, Dr. Karl, Die geſellſchaftlichen Rundſchreiben Leos XIII. und 

ſeiner unmittelbaren Vorgänger, neu überſetzt. Wien 1930, Typograph. 

Anſtalt, 120 (XXXVI u. 428 S.). — Ganzlein. 10.20 W. 

Es handelt ſich um 16 Rundſchreiben der Päpſte Gregor XVI., 

Pius IX. und Leo XIII. von 1832 bis 1902, alſo eines Zeitraumes von 

nahezu hundert Jahren. Die Einleitung gibt einen Aberblick über die Ge⸗ 

ſchichte des 19. Jahrhunderts und erläutert ausführlich die geſchichtliche 

Grundlage und die Leitgedanken der päpſtlichen Rundſchreiben. So iſt das 

Buch das bequemſte Nachſchlagewerk katholiſcher Geſellſchaftslehre in mehr⸗ 

facher Hinſicht. Es führt ein in alle jene Gebiete, auf denen heute die 

Geiſter aufeinander prallen: Wiſſenſchaft, Freiheit, Staat, Wirtſchaft, Ehe, 

Volksbewegung uſw. Die von der erhabenen Warte des Oberhirten der 

Weltkirche geſprochenen Worte und Richtlinien wirken in der heutigen 

Kampfzeit wahrhaft erfriſchend, beſinnend, ſtählend und führend. Daß ſie 

nur mehr geleſen, überdacht und beherzigt würden! Wie ganz anders 

würde es bald in der europäiſchen Geſellſchaft ausſehen! Die Aberſetzung 

iſt vorzüglich. Ein gutes Sachverzeichnis erleichtert den Gebrauch des 

Buches, dem man im Jubiläumsjahr des bewährten Rundſchreibens Rerum 

novarum (1891) nur weiteſte Verbreitung wünſchen kann. 

34⸗
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Feurſtein, Dr. Heinr., Matthias Grünewald. Bonn 1930, Buchgemeinde 

gr. 80 (160 S. m. 87 Tiefdruck- u. 3 kolor. Taf. — Bd. 6 der relig. 

Schriftenreihe der Buchgemeinde Bonn). — 

Bekanntlich war der Maler Grünewald lange Zeit vergeſſen und miß— 

achtet, bis er eigentlich durch Arnold Böcklin wieder „entdeckt“ und ſeither 

ſozuſagen zur Mode geworden iſt. Eine Flut von Schriften und Aufſätzen 

befaßte ſich mit dem Problem des Malers und ſeiner ganz eigenartigen, 

hervorragenden Kunſt. Denn das gelt heute als unbeſtrittene Wahrheit: 
Grünewald iſt der größte deutſche Maler, dem keiner, auch Dürer nicht, an 

die Seite geſetzt werden kann. Bei ihm ſtreiten Kompoſition und Kolorit 

in den Szenen ſeines Iſenheimer Altars, dem Höhepunkt ſeines Schaffens, 

um die Palme. Aber gerade der Bildgehalt der Marienſzene d'eſes 

Altars ſtellt das Problem, wozu noch die Suche und der Streit um ſeinen 

richtigen Namen kommt. Über ſeine Ausbildung iſt auch kaum der Anfang 

gefunden. Heute indes haben ſich aus allen Forſchungen und Kritiken als 

ſicheres Ergebnis in großen Zügen folgende Punkte ſeiner Lebensbahn her⸗ 

ausgeſtellt: Am 1475—1480 in Würzburg geboren, 1504—1519 in Seligen⸗ 

ſtadt wohnhaft, 1508—1525 als Hofmaler des Erzbiſchofs von Mainz 

beurkundet, zeitweiſe auch auf Reiſen u. a. im Elſaß, 1527 in Frankfurt 

am Main, 1528 in Halle, ſtarb er hier Ende Auguſt 1528. ÜGber ſeinen 

Nachlaß waltet über die einſt gegebene Auskunft des Malers Bruye über 

den richtigen Namen Ende des 16. Jahrhunderts, ein beklagenswerter 

Anſtern, er iſt verſchollen, verſchleudert durch die Gewiſſenloſigkeit eines 

Freundes. 

Größere Werke und kleinere Schriften über Gr. ſind eine Reihe vor⸗ 

handen. Man entbehrte aber eines handlichen Werkes, das nicht nur die 

neueſten Forſchungen kritiſch berückſichtigte, ſondern auch eine einwandfreie, 

alle Anforderungen der Fachleute und Wünſche des großen Publikums 

befriedᷣ'gende Zuſammenfaſſung über das Leben, die Werke und nicht zu 

vergeſſen, den Inhalt derſelben klar und deutlich bot. Dr. Feurſtein, ſchon 

lange als einer der beſten Kenner Grünewalds und aller einſchlägigen 

Fragen bekannt, hat uns nun das erſehnte Buch geſchenkt. Beſſer konnte 

man es nicht machen. Er bewährt ſich darin nicht nur als ſcharfen, klugen 

Kritiker, der ſich durch keine, noch ſo beſtehende Hypotheſe beirren und ab⸗ 

ziehen läßt, als gediegenen Kunſtverſtändigen und Kunſthiſtor'ker, ſondern 

auch als erfolgreicher Forſcher, der manch neues, aber ſicheres Ergebnis über 

die literariſchen und theologiſchen Quellen des Bildgehalts der Werke 

Grünwalds, beſonders des vielumſtrittenen Iſenheimer Altars, zu Tage 

gefördert hat. Darin iſt nach ſeinen Forſchungsergebniſſen nicht mehr zu 

zweifeln: Das Marienleben des Iſenheimer Altars beruht zumeiſt auf den 

Geſichten und Betrachtungen der hl. Birgitta 1 von Schweden. 

1 Ich rechne es Feurſtein hoch an, daß er auch in dieſem nebenſächlichen 
Punkt den Namen der Heiligen richtig mit Birgi'tta wiedergibt, um ſie 
von vornherein von der älteren Brigida von Irland zu unterſcheiden. 
Wie viele Verwechſlungen und Verwirrungen Früherer werden ſo ver—



Literariſche Anzeigen 533 

Logiſch und klar baut ſich Feurſteins Buch über den Meiſter auf. Nach 
der Einleitung: Grünewald im Arteil der Zeiten, verbreiten ſich die acht 

Kapitel über den Streit um den Namen und Lebenslauf, das Einmalige (ö2) 

ſeines Weſens, Stilverbundenheiten ( Verwandtſchaft mit Vorgängern), 
Stoffkreis und Deutungsfragen, das Nacheinander der Werke (chronolog'ſche 

Feſtlegung), die Gemälde, Verſchollenes und Verlorenes, die Handzeich— 

nungen. Als Glanzpunkt der Forſchung und Darſtellung möchte ich den 

Abſchnitt über den Iſenheimer Altar (S. 83—110) bezeichnen, der ja bis 

jetzt om meiſten umſtritten war. Die Deutung des Verfaſſers auf Grund 

der Geſchichte der hl. Birgitta in dem ſog. Sermo angelicus: Das ganze 

Mittelbild ſei nichts anderes als eine großartige Wiedergabe dieſes Geſichtes 

über die Menſchwerdung und Erlöſung, muß m. E. als unzweifelhaft 

geſicherte und einzig mögliche Erklärung gelten. Feurſtein begnügt ſich aber 

nicht damit, ſeine Erklärung durch den Text Birgittas zu beweiſen, 

er ſetzt ſich auch mit allen bisherigen Deutungen vornehm und un— 

wiederleglich auseinander. Das alles geſchieht in einer ſo formvollendeten 

Sprache und dennoch in einer, gegen den verſtiegenen Stil manches Grüne— 

waldforſchers wohltuend abſtehenden Klarheit und Schönheit, daß die 

Leſung des Buches zum Genuß wird. Die Bonner Buchgemeinſchaft hat 

mit der Herausgabe und Einverleibung in ihre Veröffentlichungen einen 

guten Griff getan. Lobend ſei auch der vorzügliche Druck und die reiche 

Bildausſtattung erwähnt. Als allgemeines Ergebnis möchte man noch zum 

Schluß hervorheben, von welchem Vorteil für die Erforſchung der Kunſt— 

werke des Mittelalters eine gute katholiſche Theologie iſt. Mangel an 

dieſer Schulung und Vernachläſſigung des Bildinhaltes bis in die jüngſte 

Zeit, und nur einſeitig eine ſtilkritiſche Behandlung hat viele unſerer Kunſt— 

hiſtoriker auf FIrrwege geführt. 

Kempf, Dr. Friedr. (Dombaumeiſter), JFörg Kempf, Meiſter des ölbergs und 

der Kanzel im Freiburger Münſter. Ein Beitrag zur Kunſtgeſchichte 

des Freiburger Münſters im 16. Jahrhundert. Freiburg 1928, Waibel 

(22 S. mit 17 Abb.). 
Es war en guter Gedanke, dieſe ſchon im 41. Band der Zeitſchrift des 

Freiburger Geſchichts-Vereins erſchienene Studie im Sonder-Abddruck her⸗ 

auszugeben. Sie iſt ein neuer Beweis, wenn es noch eines ſolchen bedürfte, 
    

mieden! Hat man doch mehrfach ſeit dem 16. Jahrhundert infolge dieſer 

Anſicherheit der Schreibweiſe ſogar die Kirchenpatrone verwechſelt, worin 
Iffezheim nicht das einzige Beiſpiel iſt; vgl. die dortigen Beurkun⸗ 
dungen 1472 S. Brigide virg. u. 1692 S. Brigitta vidua. Letztere iſt natürlich 
Birgitta von Schweden. — Dann iſt es aber zu bedauern, daß Feurſtein nicht 
mit derſelben Akribie beim Vornamen Grünewalds verfahren iſt. Bald 
wird dieſer (hauptſächlich S. 14ff.) Matthäus, bald Mathias genannt. 
Welcher iſt der richtige? Doch nur letzterer, auch wenn ſchon Zeitgenoſſen 

mit derſelben Anſicherheit ihn Meiſter Mathes (S Matthäus) und 
Mathis (S= Mathias) nennen. Im Titel ſchreibt auch Feurſtein 
Matthias, obwohl es richtig lauten muß: Mathias, zum Anterſchied von 
Matthäus.
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mit welcher Liebe ſich der eifrige Dombaumeiſter in die Einzelheiten des ihm 

anvertrauten herrlichen Baudenkmals vertieft. Was in ihr an Nachrichten 

über ſeinen Amtsvorgänger und Namensvetter, mit dem er aber nicht im 

geringſten verwandt iſt, vorgebracht wird, mußte mühſelig Notiz für Notiz 

zuſammengetragen werden, Vorarbeiten fehlten ganz. Wie ſpärlich ſie trotz— 

dem fließen und wie lückenhaft ſie für manche bedeutſame Fragen ſind, iſt 

bedauerlich. Jörg Kempf war aus Rheineck im Rheintal (St. Gallen) und 

an der Straßburger Hütte beſchäftigt, als ſeine Berufung nach Freiburg zum 

Dombaumelſter anfangs April 1557 erfolgte. Im Alter von ungefähr 

50 Jahren ſtarb er hier am 13. März 1564. 

Aber ſeine Familienverhältniſſe und ſeinen perſönlichen Charakter er— 

fahren wir allerlei, Günſtiges und Anerfreuliches, aus den Ratsprotokollen. 

Seine Tätigkeit erſtreckte ſich auf den Bau des ᷣlbergs (1557). Die Münſter⸗ 

kanzel (1561) und die Wiederherſtellung des hauptſächlich durch Blitzſchlag 

ſchwer beſchädigten Turmhelmes. Die Arbeiten fielen alle zur Zufriedenheit 

aus. Die Kanzel, ohne den Schalldeckel, iſt noch erhalten, unter ihrer 

Treppe ſein intereſſantes Bruſtbild mit Inſchrift; der olberg ebenſo in ſeinem 

Außeren, obwohl jetzt nach Außen zugemauert. Die viel reizvolleren und 

bedeutenderen Bildgruppen im ZInnern ſind bedauerlicherweiſe im 17. Jahr— 

hundert untergegangen. 

Kempf Anna, Der Silberne Altar des Freiburger Münſters. Freiburg 
1930, Münſterbauverein, 40 (30 S., 18 Abb. auf 10 Taf.). Sep.⸗Abdr. 

aus: Oberrhein. Kunſt IV. 

Mit der vorliegenden, ausgezeichneten und gründlichen Studie iſt der 

Anfang zur wiſſenſchaftlichen Bearbeitung des reichen Münſterſchatzes 

gemacht. Wir geben gleich hier der Hoffnung und dem Wunſch Ausdruck, 

daß die Verfaſſerin dieſer Aufgabe ihre fernere Arbeitsfreudigkeit widmen 

möge. Vorerſt möge ſie uns, vielleicht im Verein mit ihrem Vater, dem 

Dombaumeiſter, und andern Fachgelehrten einen kurzen, wiſſenſchaftlichen 

Katalog des Schatzes ſchenken. 

Der Silber⸗Altar, d. h. die koſtbare Metallverkleidung der Menſa und 

Predella des Hochaltars im Freiburger Münſter iſt nicht allgemein 

bekannt. Das bedingt die Seltenheit ſeines Erſcheinens. Nur zweimal 

im Jahre kommt er zur Verwendung: an den beiden Oſterfeiertagen, an 

Fronleichnam und ſeiner Oktav. Die beiden Teile, Antependium und Auf⸗ 

ſatz, kommen nicht aus einer Zeit und Werkſtatt, ſind auch im Stil ver⸗ 

ſchieden; jenes aus der Barock-, dieſer aus der Rokokozeit. Dazu kommen 

noch die 10 Leuchter mit Kruzifix, 2 Statuen, 2 Reliquiare und die Kanon⸗ 

tafeln. 

Das Antependium, aus drei vergoldeten, reich mit Silber⸗ 

ornamenten beſchlagenen Kupferplatten, enthält die Madonna im Strahlen⸗ 

kranz, umgeben von lieblichen Engelsgeſtalten, ſeitwärts den hl. Thomas 

v. Aquin als Patron der Theologen und den hl. Jvo als Patron der 

Rechtsgelehrten. An der richtigen Beſtimmung der beiden Heiligen 

kann nicht gezweifelt werden, trotz des leiſen Bedenkens der Verfaſſerin 

wegen Mitra und Stab bei St. Thomas. Denn gerade weil ſie ihm
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zu Füßen liegen, deuten ſie auf die Ablehnung der biſchöflichen Würde, 

hier des Erzbistums Neapel, ſeitens des Heiligen. Die Darſtellung kommt 

auch ſonſt vor, wenngleich ſie Künſtle (Ikonographie der Heiligen II nicht 

kennt. Auch das iſt ein Irrtum, wenn Verfaſſerin meint, die Kleidung des 

hl. Ivo ſei „ein Konglomerat von Ordenskleidern“ und vom Meiſter will⸗ 

kürlich erfunden. Beides iſt unrichtig. Die Kleidung hat mit einem 

Ordensgewand nichts zu tun, ſondern iſt die ganz genaue geiſtliche 

Tracht (der Prälaten) des 17. und 18. Jahrhunderts (Sutane und Schulter⸗ 

kragen, erſtere mit den ſog. brandebourgs verziert). Auf den Seitenteilen 

ſind dargeſtellt: St. Lukas als Schutzherr der Arzte, St. Heronymus als 

Patron der Gelehrten und insbeſondere der Hochſchule Freiburg. Der nicht 

ſehr hohe Aufſatz oder Retabel zeigt in ſeiner Zuſammenſetzung ganz 

die krauſe Eigenart des Rokokos, iſt aber organiſch verwoben mit den 

Poſtamenten für die bekrönenden Leuchter, Reliquiare und Kruzifix, alles 

ebenſo reich mit köſtlichen Silberornamenten belegt. Die drei Bildreliefs 

ſtellen vor: Die Darſtellung Jeſu im Tempel (nicht die Verkündigung, wie 

der Standort auf der Tabernakeltür es fordern würde), St. Aloyſius vor 

der Monſtranz und St. Barbara in der Glorie. — Das künſtleriſch am 

höchſten ſtehende Antependium iſt nach den Beſchauzeichen ein Werk des 

Augsburger Goldſchmiedes Franz Thadd. Lang um 1736, ſeine bedeu⸗ 

tendſte Arbeit, wenn auch, wie Verfaſſerin im Einzelnen nachweiſt, von ver— 

ſchiedenem Wert der Werkſtattausführung. Der Retabel, trotz des einheit⸗ 

lichen Eindrucks, iſt hingegen das Werk zweier Augsburger Meiſter: des 

Joh. Friedr. Bräuer um 1750 und eines mit den Buchſtaben FX GAS 

bezeichneten, ſonſt unbekannten Meiſters. Das Kreuz und die 6 Leuchter 
erweiſen ſich als Arbe'ten des Augsburgers Franz Chriſtof Mäderle (F 1765). 

Der Altar, urſprünglich Eigentum der Großen lateiniſchen oder Aka— 

demiſchen Kongregation, wurde nach der ſinnloſen Aufhebung aller Bruder⸗ 

ſchaften unter Joſef II. (1783) bei der Verſteigerung 1784 um 6490 fl. von 

der Münſterfabrik angekauft und blieb ſo erhalten. Die eingehenden Nach⸗ 

richten über die Geſchichte des Altars ſowie der beiden Silberſtatuen Ma⸗ 

ria und Joſeph beruhen ganz auf archivaliſchen Forſchungen, die viel Mühe 

und Sorgfalt erheiſchten. Der Verfaſſerin gebührt hohes Lob für ihre 

Arbeit, die auch mit reichem Erfolg belohnt wurde, und für die ſchöne Aus⸗ 

ſtattung der Schrift. Wir erhalten ſo ein erfreuliches Bild von der 

Frömmigkeit und dem geläuterten Kunſtgeſchmack der Beſteller dieſes er⸗ 

leſenen Kunſtwerkes. Der Silberaltar im widerſpiegelnden Licht der Kerzen, 

überſtrahlt von der Farbenpracht der geöffneten Flügel Baldungs, bietet an 

den erwähnten zwei Feſten einen großartigen, bewegenden Anblick für den 

Beſchauer wie für den Beter. Daß dieſer Eindruck nun noch vermehrt wird 

durch die genaue Kenntnis ſeiner Geſchichte und aller Einzelheiten, das ver⸗ 

danken wir der fleißigen und kunſtſinnigen Verfaſſerin. 

Loſſen Richard, Die Glaubensſpaltung in Kurpfalz. 2. Aufl. Heidelberg 

1930, Vereinsdruckerei. (106 S.), 1,50 Mk. 

Die Geſchichte der Einführung des Proteſtantismus in der Kurpfalz, 

wozu ja auch die Gegend um Heidelberg gehörte, iſt kein Ruhmesblatt für
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den Proteſtantismus. Sie ſtellt ſich dar als ein typiſches Beiſpiel der 

zwangsweiſen Einführung desſelben durch die Fürſten und iſt ſo verunziert 

durch Roheiten beim Bilderſturm, den die Kurfürſten in eigener Perſon 

ausführten, und bei dem öfteren Wechſel der Bekenntniſſes, daß man ein 

ſolch Vorgehen von oben herunter heute kaum mehr begreift. Der Ver— 

faſſer der vorliegenden Schrift, die ein unveränderter Neudruck der in 

unſerer Zeitſchrift 1917 erſchienenen Darſtellung iſt, zeigt, daß er auf dem 

Gebiete der Kirchengeſchichtſchreibung kein Neuling iſt. Er verſteht es, 

anſchaulich und gewiſſenhaft die wichtigſten Ereigniſſe herauszuheben und zu 

beleuchten. Nicht eine erſchöpfende Schilderung der wechſelvollen Glaubens— 

ſtreitigkeiten in Kurpfalz wollte er geben, ſondern ein knappes anſchauliches 

Bild der Zeit und der in ihr wirkenden Kräfte und Menſchen. Wir freuen 

uns, daß wir ein ſolches nun haben von katholiſcher Seite, die ſich ſeit der 

kleinen Schrift des Speierer Domkapitulars Remling 1846 nicht mehr da— 

mit befaßt hatte. 

Die einſchlägige Literatur iſt gewiſſenhaft benützt und in den An— 

merkungen auch kritiſch beleuchtet. Wohltuend berührt der ruhige, vor— 

nehme Ton, faſt ohne jede Polemik. Die Schrift verdient weite Verbrei— 
tung in katholiſchen Kreiſen und vorzüglich in den katholiſchen Schulen. 

Wir hoffen aber, daß der Verfaſſer die nötige Zeit und Kraft finden wird 

zu einer größeren, geſchichtlich und thevlogiſch gründlichen Bearbeitung 

des Eegenſtandes. 

Schofer, Dr. Joſef, Sperrgeſetz und Sperrlingslos. Ein Ausſchnitt aus dem 

badiſchen Kulturkampf für das Volk dargeſtellt. Karlsruhe [1930] 

Badenia, 120 (208 S. m. 12 ganzſeit. Abb.). 

Die bletzte Schrift des zu früh heimgegangenen Zentrumsführers 

zeigt auch hier deutlich ſeinen ſtets auf die Volksſeelſorge und das Volks⸗ 

wohl eingeſtellten Sinn. Gerade ein ſolches Buch hat noch gefehlt: eine 

praktiſche und volkstümliche Zuſammenfaſſung der Auswirkungen der badi— 

ſchen Kulturkampfgeſetzgebung für die Seelſorge. Das konnte nur recht 

ſchreiben einer, der es noch miterlebt hat. Es iſt in gewiſſem Sinne Scho⸗ 

fers Vermächtnis am Volk, Prieſter und Politiker: der Lehren nicht zu 

vergeſſen, die ſich aus der Betrachtung des damaligen Kampfes gegen die 
katholiſche Kirche ergaben. „Die Geſchichte iſt die Lehrmeiſterin der Völker“, 

aber doch nur für jene, die ihre Erfahrungen und Lehren ſich zu Herzen 

nehmen. Zſt es auch ein volkstümliches, in der gewohnten kernigen Sprache 

Schofers niedergeſchriebenes Büchlein, ſo iſt es doch auch ein wicht'ges Ge⸗ 

ſchichtsbuch, wichtig nicht für die Kirchengeſchichte allein, ſondern auch für die 

Kultur⸗ und innere Staatsgeſchichte Badens. Als ſolches mögen es auch 

die leſen, die nicht auf katholiſchem Boden ſtehen. Es hat auch ſeinen Wert 

für ſie, und ſie werden viel daraus lernen. 

Ginter, Dr. Herm., Bodenſeekunſt, herausgeg. vom Verein für Geſchichte des 

Bodenſees. Verlag: Weber u. Co. in Stuttgart, 1930. Mäppchen von 

je 12 Bildkarten mit Text, 240. — à 1,50 Mk. 
Wer ſich noch erinnert an das erſte Auftreten der Anſichtskarte, emp⸗ 

findet ein Gefühl des Staunens und der Bewunderung, welche Fortſchritte
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der Technik dieſe unſcheinbare Karte ſeither gemacht und welche Vollkommen⸗ 
heit ſie heute erreicht hat. Die hier vorliegenden Tiefdruckkarten der graphi— 

ſchen Kunſtanſtalt Weber in Stuttgart können gewiß kaum übertroffen wer— 

den. In ihrer Schönheit und Schärfe ſind ſie wahrhaft prächtige Hilfsmittel 

für das Kunſtſtudium und erſetzen völlig die photographiſchen Abzüge. Es 

liegen uns vor die Mäppchen: Kloſter Salem, Salemer Puttengruppen, 

Meersburg, Birnau und die Kloſterki'rche von Weingarten. Nicht nur der 

erklärende, drei Seiten des Innen-Amſchlags füllende Text, ſondern auch 

die Aufnahmen ſtammen von dem kunſtverſtändigen Pfarrer von Ludwigs- 

hafen a. See, Dr. H. Ginter. Das gibt die Gewähr, daß eine ſachkundige 

Hand ſie ausgewählt und in knapper Weiſe befriedigend erklärt hat. Sie 

brauchen deshalb nicht ausdrücklich empfohlen zu werden. Der billige Preis 

wird mit ein Anſporn ſein, ſie reſtlos zu erwerben. 

Finke Heinr., Junker Herm. und Schnürer Guſt., Geſchichte der führenden 

Völker. Freiburg, Herder, 30 Bde. 8o, jährlich 4—5 Bde. davon 1931 

erſchienen: II. Bd. Haſſinger Hugo (Prof. d. Aniverſität Freiburg), 

Geographiſche Grundlagen der Geſchichte (XIV u. 332 S. mit 8 Karten). 

Geb. 10.50 &AI IV. Bd. Berve Helm. (Prof. d. Aniverſität Leipzig), 

Griechiſche Geſchichte. 1. Hälfte: Von den Anfängen bis Perikles 

(VIII u. 308 S. mit 9 Taf. u. 2 Plän.). Geb. 9.50 W. 

Eine Aniverſal-Weltgeſchichte kann heute von einem einzelnen kaum 

mehr geſchrieben werden. Bei der notwendigen Vertiefung des Stoffes und 

der Ausdehnung des hiſtoriſchen Geſichtskreiſes iſt eine ſo gewaltige Arbeit 

nicht mehr möglich. Da war es ein glücklicher Gedanke, auf eine Darſtellung 

der führenden Völker, ſo daß jedem Volk eine Monographie von 

einem oder mehreren Bänden gewidmet wird, ſich zu beſchränken. Jede dar⸗ 

ſtelleriſch eine von Fachgelehrten verfaßte Sonderleiſtung, aber alle zuſammen 

die Geſamtſchau eines geſchichtlichen Weltbildes ergebend. Ausgehend von 

den Kulturen der Hoch- und Stromlandvölker werden der Reihe nach die 

Kulturvölker des Mittelmeeres und des Abendlandes und die ſchließliche 

Europäiſierung zur Darſtellung kommen, die religiöſe Seite als Judentum 

und Chriſtentum miteinbeziehend. War ſo Ziel und Art der Ausführung 

feſtgelegt, ſo auch in glücklicher Weiſe die Art der Darſtellung: dem Fach⸗ 

mann das letzte Wort der Forſchung und doch der Menge der geſchichtlich 

Intereſſierten eine anregende und angenehme Leſung zu bieten. Die beiden 

vorliegenden Bände zeigen, daß der Plan gelungen. 

Band 2 bildet die unentbehrliche Einleitung zur Geſchichte der führenden 

Völker und behandelt die geographiſchen Grundlagen der Menſchheitsgeſchichte 

aller Zeiten. Der Verfaſſer zeigt, daß die Zuſammenhänge zwiſchen Ge— 

ſchichte und Geographie ſich nicht in dem rein äußerlichen Verhältnis von 

hiſtoriſcher Handlung und Schauplatz erſchöpfen, ſondern daß tiefer greifende 

urſächliche Beziehungen zwiſchen den geographiſchen Räumen, den kulturellen 

Zuſtänden, ſeinen Bewohnern, dem Weſen ihrer Staaten und dem Ablauf 

des geſchichtlichen Prozeſſes beſtehen. Anſchaulich wird der Wohnraum der 

Menſchheit nach ſeiner natürlichen Bedingtheit und die Arſächlichkeit der
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geographiſchen Lage mit den älteſten Brennpunkten des geſchichtlichen Lebens 

geſchildert. Da dies zum erſtenmal in der deutſchen Literatur geſchieht, 

ſo wird der Band in gleicher Weiſe dem Hiſtoriker wie dem Geographen 

nicht wenig Neues bringen. 

Ebenſo macht der 4. Band zum erſten Male den Verſuch, die griechiſche 

Geſchichte in Form einer glänzenden Syntheſe in ihrer Individualität zu 

ſchildern: die beſonderen Bedingungen und Schickſale, unter denen ſie ſich 

vollzog, das Einzigartige ihres organiſchen Verlaufes, das Eigentümliche der 

ſie bewegenden Kräfte, ihre beſonderen Leiſtungen zu erfaſſen. Die Dar⸗ 

ſtellung ſteht ganz im Gegenſatz zu der bisherigen Gepflogenheit, die ver⸗ 

ſchiedenen Lebensäußerungen und Formen einzeln abzuhandeln, ſucht viel⸗ 

mehr aus ihnen die ſeeliſche Grundhaltung zu erſchließen, welche den 

Menſchen in den einzelnen Zeitabſchnitten eigen war und ihr Denken und 

Tun beherrſchte. 

Für die hochbetagten Herausgeber bedeutet die Zuſammenſtellung eines 

ſo großen Werkes und die Gewinnung von tüchtigen Fachgelehrten ein er⸗ 

freulicher Beweis mannesfriſcher Tatkraft, für den Verlag in der heutigen 

Notzeit ein finanzielles Wagnis, aber auch eine anerkennenswerte Sorge ſür 

die Beſchäftigung ſeiner Arbeiter und Angeſtellten. Möge beiden voller 

Erfolg beſchieden ſein! Clauß.



Bericht über das Vereinsjahr 1930. 

Auch in dieſem Jahre konnte der Kirchengeſchichtliche Verein 
leider wieder das Diözeſanarchiv nicht mit Schluß des Jahres, 

ſo ſehr es beabſichtigt war, herausgehen laſſen, da der Druck ſich 

länger hinauszog, als vorausgeſehen werden konnte, weshalb 
wir um Entſchuldigung bitten. Auch der im Druck befindliche 

Band der oberrheiniſchen Abhandlungen wird erſt im Laufe des 

Jahres fertiggeſtellt ſein. 

Wie in anderen Jahren hat auch in dieſem der Verein eine 

eifrige Tätigkeit entfaltet. Die außerordentliche Jahresverſamm⸗ 

lung in Mosbach, bei der wohl über 300 Teilnehmer anweſend 

waren und ſowohl der Klerus wie die Stadt zahlenmäßig gut 

vertreten war, hatte infolge der Bemühungen des Herrn Stadt⸗ 

pfarrers Roſer und des Entgegenkommens der Stadtverwaltung, 
wofür wir auch hier beſtens danken, einen glänzenden Erfolg. 

Der vorzügliche Vortrag des Herrn Altbürgermeiſters Renz über 

Anfang, Blüte und Ende der Mosbacher Stifts- und Pfarr⸗ 
kirchen St. Juliana und St. Caecilia 1100—1600 bot viel Neues 

und feſſelte die Zuhörer von Anfang bis zum Schluß. Leider 

mußzte das vorgeſehene Referat des Herrn Archivdirektors Prof. 
Dr. Albert ausfallen, da der Redner infolge eines Sterbefalles 

im letzten Augenblick verhindert war. Einen beſonderen Genuß 
bot die Führung des Herrn Fortbildungshauptlehrers Palm, der 

es verſtand, in ſachkundiger Weiſe ſeinen zahlreichen Zuhörern, 

die ihm folgten, die künſtleriſchen Schönheiten der altertümlichen 

ſchönen Stadt nahezubringen. 
Die Jahresverſammlung am Dienstag, den 16. September, 

an der ſich der Hochwürdigſte H. Weihbiſchof Dr. Burger, der 

der Verſammlung die Grüße Sr. Exzellenz, des Hochwürdigſten 

Herrn Erzbiſchofs überbrachte und dem Vereine ſeine Anerken⸗ 
nung ausſprach, Generalvikar Prälat Dr. Seſter und der jetzige
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Hochwürdigſte Biſchof von Meißen, Mſgr. Dr. Gröber, ſowie 

mehrere Mitglieder des Domkapitels und der Theologiſchen 

Fakultät beteiligten, verlief nicht minder erfolgreich. Der über⸗ 

ſichtliche, vollſtändig auf neuem Quellenmaterial aufgebaute 

Vortrag des Herrn K. J. Rößler über „Legationsrat von 

Sarächagany Aria und die badiſche Kirchenpolitik“ führte die 

Zuhörer in bisher völlig unbekannte Vorgänge der badiſchen 

Kirchengeſchichte und Politik hinein und wurde allſeitig mit 
großem Beifall aufgenommen. Der Vorſitzende ſprach dem 
Redner ſeinen Dank aus und knüpfte daran Mitteilungen aus 

dem Vat. Archiv zur badiſchen Kirchengeſchichte. 

Auch in dieſem Jahre hat der Verein ſchwere Verluſte an 

Mitgliedern durch den Tod zu beklagen. Mit Schmerz gedachte 

der Vorſitzende des im Vordergrund der Kirchenpolitik und des 

öffentlichen Lebens ſtehenden Prälaten Dr. Schofer unter Hin— 

weis darauf, daß ein ſo reiches Leben einer beſonderen Würdi— 

gung bedürfe, ferner des um den Verein und die badiſche 

Kirchengeſchichte verdienten Redakteurs Dr. Lauer von Donau⸗ 

eſchingen, und des Profeſſors Dr. Hochſtuhl in Donaueſchingen, der 

den erſten Band der oberrheiniſchen Abhandlungen verfaßt 

hat und aus deſſen Feder auch der an der Spitze dieſes Bandes 

ſtehende Aufſatz ſtammt. Pietätvoll gedenken wir an dieſer 

Stelle beſonders auch des noch kurz vor ſeinem Tode von der 

Freiburger Theologiſchen Fakultät zum Ehrendoktor ernannten 

Pfarrers und Kammerers H. Ochsler in Ebringen, der ein 

eifriger Mitarbeiter unſerer Zeitſchrift war. Es wird noch 

an anderer Stelle der Verdienſte dieſer Männer zu gedenken 

ſein. R. i, p. Allen Freunden und Gönnern entbieten wir 

Gruß und Dank. 

Freiburg i. Br., den 28. Februar 1931. 

E. Göller.



Mitgliederſtand. 

Stand am 16. Dezember 192ꝶꝶ 99999.....887 Mitglieder 

Geſtorben im Jahre 19330.18 

Ausgelreten und geſtrichen.. 18 36 „ 

851 Mitglieder 

Neu eingetreten im Jahr 1930. 30 „ 

Stand am 12. Dezember 1930.. 881 Mitglieder 

Ehrenmitglieder 3 
Vorſtandsmitglieder. 11 
Ausſchußmitglieder 1 
Ordentliche Mitglieder. 866 

Zuſammen: 881 

Geſtorben ſind im Jahr 1930 die Mitglieder: 

Albecker, Anton, Profeſſor in Mannheim. 

Blattmann, Joſ., Pfarrer und Dekan in Herten. 

.Geßler, Konr. A, Pfarrer und Dekan in Göggingen. 

Hänggi, P. Bened. O. S. B, Pfarrer in Habstal. 

Hochſtuhl, Dr. F. S., Profeſſor in Donaueſchingen. 

Lauer, Dr. H., Redakteur in Donaueſchingen. 

.Lehmann, Foh. N., Pfarrer in Griesheim. 

.Leuthner, F, Pfarrer in Ettenheimmünſter. 

Lorenz, A., reſ. Pfarrer in Kippenheim. 

10. Oechsler, Dr. H., Pfarrer und Kammerer in Ebringen. 

11. Oeſterle, S. A., Pfarrer in Stollhofen. 

12. Peter, F. X., reſ. Pfarrer in Hugſtetten. 
13. Schäfer, Joſ., reſ. Pfarrer in Herten-Markhof. 

14. Schofer, Dr. Joſ., Prälat und Geiſtl. Rat in Freiburg. 

15. Söll, Joſ., reſ. Pfarrer in Tanheim. 

16. Stephan, ZJoſ., reſ Pfarrer in Hardheim. 

17. Zeller, Dr. J., Pfarrer in Hauſen (Wttbg.). 

18. Zierler, P. Peter O. Cap. in Bregenz. 
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An Geſchenken gingen ein: Von Sr. Exzellenz Dr. Karl Fritz in Frei⸗- 

burg RM. 30.—:; von Sr. Biſchöfl. Gnaden Dr. W. Burger von Frei⸗ 

burg RM. 20.—.



Aufruf. 

Für wiſſenſchaftliche Forſchungen auf dem Gebiete der Litur⸗ 

gie und der Statiſtik des Klerus werden geſucht: 

1. Officia propria Sanctorum dioec. Constantiensis. 

2. Directorium etc. dioec. Constant. 

3. Konſtanzer Stiftskalender, Einblattdruck, fol. 

4. Perſonalſchematismus des Bistums Conſtanz (1769 und 

1821 ausgenommen), auch latein.: Catalogus personar. 

eccl. et locorum. 

Für Nachweis des Vorhandenſeins, der leihweiſen oder 

käuflichen Aberlaſſung der Stücke wäre ich außerordentlich ver⸗ 

bunden. 

Der Schriftleiter.







Erſcheinungsweiſe des Freiburger Diözeſan⸗Archivs 

und Beſtimmungen der Schriftleitung. 

Das Freiburger Diözeſan-⸗Archiv erſcheint jährlich 
einmal zur Herbſtzeit. 

Der Umfang beträgt zur Zeit 20—25 Bogen, enthält Abhand— 
lungen und Quellenpublikationen, die Geſchichte und Kunſtgeſchichte 
der Erzdiözeſe Freiburg und der angrenzenden Diözeſen betreffend, 
und bringt auch Abbildungen aus dem Gebiete der heimatlichen Kunſt— 
geſchichte. 

Alle für die Zeitſchrift beſtimmten Beiträge und darauf be⸗ 
züglichen Anfragen ſowie die zur Beſprechung beſtimmten Bücher, 
Zeitſchriften und Ausſchnitte aus Zeitungen ſind an den Schriftleiter, 
Herrn Dr. JZoſeph Clauß, Stadtarchivar in Konſtanz am 
Bodenſee, zu ſenden. 

Das Manufkript darf nur auf einer Seite beſchrieben ſein, muß 
auch in ſtiliſtiſchddruckfertigem Zuſtande ſich befinden und 
hlängſtens bis 1. Januar dem Schriftleiter vorgelegt werden, 
wenn es in dem Band des betreffenden Jahres Berückſichtigung finden 
ſoll. 

Das Honorar für die Mitarbeiter beträgt für den Bogen: 
a) der Darſtellungen 30 JN. /'; b) der Quellenpublikationen 20 ᷣMN. 

Jeder Mitarbeiter erhält 20 Sonderabzüge koſtenfrei; weitere 
Sonderabzüge, welche bei Rückſendung des 1. Korrekturbogens bei der 
Druckerei zu beſtellen ſind, werden gegen Berechnung geliefert; jeder 
Teil eines Druckbogens und der Amſchlag wird als voller Bogen 
berechnet. 

Die Vereine und Inſtitute, mit denen der Kirchengeſchichtliche 
Verein für das Erzbistum Freiburg in Schriftenaustauſch ſteht, werden 
erſucht, die Empfangsbeſtätigung der Zeitſchrift ſowie die für den 
Austauſch beſtimmten Vereinsſchriften „An den Kirchen— 
geſchichtlichen Verein für das Erzbistum Frei— 
burg i. Br.“, Freiburg i. Br., Erzbiſchöfliches Archiv, Burgſtraße 2, 
zu ſenden. 

Anmeldungen zum Eintritt in den Verein ſind an Herrn Prokuriſt 
Franz Streber, Herder & Co., Verlagsbuchhandlung, Freiburg 
i. Br., Johanniterſtraße 4, zu richten. 

Für den Inhalt der einzelnen Aufſätze ſind deren Verfaſſer ver— 
antwortlich.



Das modernſte Lexikon 
Im Sommer 1931 wird der erſte Band des „Großen Herder'“ erſcheinen, 
trotz aller Schwierigkeiten, die in den Zeitverhältniſſen begründet ſind. Wir 
bekommen nicht irgendein neues Lexikon, ſondern in wenigen Jahren wer— 
den wir ein Konverſationslexikon haben, das wir getroſt als das modernſte 
der Welt, den „Neuen Typ“ bezeichnen dürfen. Drei Tatſachen berechtigen 
uns dazu: Zunächſt, daß der Herder ſelbſtverſtändlich die allerneueſten 
Ereigniſſe und Forſchungsergebniſſe berückſichtigen wird, die die bereits er⸗ 
ſchienenen Konkurrenten nicht verzeichnen. Weiterhin kommen die Erfahrungen 
des Verlages Herder mit ſeinen Lexika dem Großen Herder voll zugute. 
Ein bis ins Einzelne durchdachtes Syſtem macht es auch dem Ungeübten 
leicht, ſich in den etwa 170000 Stichwörtern zurecht zu finden (im alten 
Herder waren es nur 95000). Und dann die Gliederung. Sie iſt ebenſo 
einfach wie zweckmäßig, ganz auf die Bedürfniſſe der Benutzer zugeſchnitten, 
an Klarheit ſchlechthin nicht mehr zu übertreffen. Alle wichtigen Artikel zer— 
fallen in drei Abſchnitte: Der erſte gibt die prägnante Charakteriſtik des 
Stichwortes: Begriff, Erklärung und Beurteilung; der zweite bringt wiſſen— 
ſchaftliche, ſpeziell fachmänniſche Angaben: Klaſſifikation, Syſtematik. Theorie, 
Formeln uſw.; der dritte gibt die praktiſchen Hinweiſe, die Erfahrungen und 
den Rat des Fachmanns, wie man ſie täglich gebrauchen kann. Natürlich 
ſteht die Illuſtration auf der Höhe der modernen Vervielfältigungsverfahren: 
Autotypien auch im Text, zwei- und vielfarbige Tafeln, Zeichnungen, Schau— 
bilder, Blockdiagramme, Geſchichts- und Wirtſchaftskarten, Stadtpläne uſw. 
Ein eigener Atlasband wird neben den 12 Textbänden erſcheinen. Eine über— 
aus dankenswerte Neuerung: die „Rahmenartikel“. Es ſind dies beſonders 
ausgearbeitete, im Satzbild hervorgehobene Artikel über wichtige Themata 
des geiſtigen und materiellen Lebens. Sie vertiefen den Eindruck des Lexikons 
als Bildungsgrundlage und machen die Benutzung des Werkes zu einem 
Genuß. Als dritte Eigenart des Großen Herder ſei ſchließlich die in keinem 
gleichartigen Unternehmen ſo ſtark betonte Einſtellung auf die Gegen— 
wart und ihre Erforderniſſe betont. Keine bloße Wiſſensvermittlung, darüber 
hinaus Freihaltung und Stärkung des Lebenswillens zur Arbeit am privaten 
und öffentlichen Leben. Auch der unſtudierte Mann wird daran Freude 
haben. Was im geiſtigen, kulturellen, ſtaatlichen, wirtſchaftlichen und ſozia— 
len Leben unſerer Zeit von geſtaltender Kraft iſt, wird mit Vorzug be— 
handelt, natürlich ohne daß darunter die gediegene Gründlichkeit zu leiden 
hätte. Hier iſt etwas im Entſtehen begriffen, das einen großen Maßſtab 
und den kritiſchen Vergleich mit den Werken anderer Verlage nicht zu 
ſcheuen braucht. Heinrich Heiſterkamp. 

Der Große Herder koſtet — ſchön und dauerhaft in Leinwand 
gebunden — bei Vorauszahlung nur 300 Mark 

In Raten — mit fünfjähriger Zahlungsfriſt vom 1. Juli 1931 ab — nur 
325 bis 345 Mark. Für Bücherliebhaber wird auch eine teurere Ausgabe 
in beſonders ſchönen Halbfranzbänden hergeſtellt. Sie koſtet 494 Mark (jeder 
Band 38 Mark). — Der erſte Band erſcheint im Sommer 1931, die folgenden 
mit Abſtänden von je 6Monaten, der Weltatlas — in größerem Format — 
im Frühjahr 1932. Näheres über Bezugsbedingungen und Zahlungsmöglich— 

keiten durch die Buchhandlungen oder durch den 

Verlag Herder Freiburg im Breisgau
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